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Anmerkungen 

 

 Alle Zitate aus fremdsprachigen Werken werden in eigener Übersetzung 

wiedergegeben.  

 

 In Japan wurde im Jahr 1873 der Gregorianische Kalender eingeführt. 

(Auf den 2. Tag des 12. Monats Meiji 5 folgte der 1. Jänner Meiji 6 

(1873)). Die Daten vor 1873 werden daher nach dem japanischen 

Kalender angegeben, parallel werden aber auch die der 

Gregorianischen Kalender entsprechenden Daten in Klammer 

geschrieben. Ab 1873 werde in der Regel nur die westliche Jahres-

zählung verwendet. 
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Tafel japanischer Einheiten 

 

Währungseinheiten 

• Ryō: Eine Goldmünze und die Währungseinheit in der Edo-Zeit. Mit der 

Einführung des Yen im Jahr 1871 wurde der Ryō im Verhältnis fast 1:1 

durch den Yen  abgelöst.1  

• Yen: Nach der Münzordnung 1871 hatte ein Yen einen Wert von 1,5 g 

Feingold.2 Der Yen wurde in Sen, Rin und Mō unterteilt. 

 100 Sen = 1 Yen. 

 10 Rin = 1 Sen, 1000 Rin = 1 Yen. 

 10 Mō = 1 Rin, 10.000 Mō = 1 Yen. 

 
 Maßeinheiten 

• Jō: Das der Größe einer Tatami entsprechende Flächenmaß; 1 jō = ca. 

1,65 m². 

• Koku: Das „Standard-Hohlmaß für ungeschälten Reis“; 1 koku = ca. 180 

l bzw. 150 kg Reis 3  (dies entsprach ungefähr dem jährlichen 

Reisverbrauch einer Person). Die Höhe eines Lehens, der zu 

entrichtenden Abgaben und Steuer wurde nach den durchschnittlichen 

gesamten Reis-Erträgen des Grundes in koku angegeben. Die 

Dienstmänner eines Landesfürsten empfingen ihr Lehen immer mehr als 

Pfründe anstatt Grund. Dabei wurden ihre Einkünfte mit äquivalentem 

Reis bezahlt.  

• Shō: 1 shō: = 10 gō, ca. 1,8 l. 
 

                                                 
1 Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „En“, 109. 
2 Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „En“, 109. 
3 Zöllner 2006:34-35 
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1. Einleitung 

 

1.1. Begründung des Themas 

 
Die Meiji-Restauration (Meiji-ishin)4 signalisierte das Ende des seit über 260 

Jahren anhaltenden Feudalzeitalters der Tokugawa-Shogune in Japan. Sie war 

in der japanischen Geschichte eines der folgenreichsten Ereignisse, da es sich 

dabei nicht nur um den Wechsel der Herrschaft, sondern auch um den 

Umbruch zur Moderne und eine nachhaltige Änderung der politischen, 

ökonomischen und sozialen Strukturen – und nicht zuletzt – die Entstehung des 

japanischen Staates handelte. 

Seit dem ausgehenden Zeitalter des Tokugawa-bakufu (Bakumatsu-Zeit) 

war Japan durch den okzidentalen Imperialismus in seiner selbstständigen 

Existenz bedroht. Als Kaei 6 (1853) ein Geschwader unter dem Kommando von 

Commodore Matthew C. Perry mit der Forderung des amerikanischen 

Präsidenten Millard Fillmore nach Aufnahme von Handelsbeziehungen und 

Öffnung japanischer Häfen für amerikanische Schiffe in der Bucht von Edo 

auftauchte, zeigte sich das bakufu den Herausforderungen nicht gewachsen. 

Aufgrund der erzwungenen Landesöffnung gegenüber militärisch überlegenen 

Fremden in der Folgezeit kam es zur Erschütterung der bestehenden 

Herrschaft und zur sich immer weiter steigernden Polarisierung des Landes, die 

den Umsturz der Herrschaft des bakufu herbeiführte. 

                                                 
4 Der Ausdruck Meiji-ishin, deutsche Übersetzung Meiji-Restauration, ist die Bezeichnung für 
die politische und gesellschaftliche Umwälzung Japans in der Mitte des 19. Jahrhundertes, die 
den Sturz des Bakuhan-Systems herbeibrachte und zur Teilnahme des Landes am 
internationalen Mächtesystem sowie zur Bildung des modernen Staates führte. Die Zeitspanne 
dieses Prozesses wurde je nach Sichtweise unterschiedlich angesetzt: z. B. von der Tenpō-
Periode (1830-1844) oder von der Ankunft Perrys in Japan und der anschließenden 
Landesöffnung Kaei 6 / Kaei 7 (Ansei 1) (1853/1854) bis zur Abschaffung der han und 
Schaffung der Präfekturen ken (haihan chiken) Meiji 4 (1871) oder bis zur Niederschlagung der 
größten und letzten Rebellion der ehemaligen Samurai (Seinan sensō) Meiji 10 (1877) oder bis 
zum Aufstand von Chichibu (Chichibu jiken) Meiji 17 (1884) oder bis zur Entstehung eines 
Verfassungsstaates durch Festlegung der Konstitution und Eröffnung des Parlaments Meiji 
22/23 (1889/1890). (Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Meiji-ishin“, 963; siehe 
auch Ishigami u.a. (Hg.) 1999 Stichwort „Meiji-ishin“, 1121) 
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Die Meiji-Regierung wurde während innerer und äußerer Machtkonflikte 

ins Leben gerufen. Ihr standen die Aufgaben bevor, im Inneren die Gewalt zu 

monopolisieren, d. h. einen neuen Staat aufzubauen, und nach außen die 

Souveränität des Landes zu erlangen. Das Gleichgewicht mit anderen Ländern 

konnte nur durch eine Modernisierung des Landes und seine Anhebung auf das 

okzidentale Entwicklungsniveau im politischen, militärischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Bereich erreicht werden. Für den angestrebten sozialen Wandel 

waren einerseits sozialpolitische Maßnahmen erforderlich, andererseits aber 

auch bildungspolitische: Sie sollten die bisher durch Stände und zahlreiche 

Fürstentümer (han) getrennte Bevölkerung zum Bewusstsein einer einheitlichen 

Nation bringen (vgl. Dore 1992:297) und darüber hinaus alle Teile der Nation 

zur Teilnahme am Staats- und Modernisierungsprozess befähigen und 

mobilisieren. All diese Herausforderungen wurden von den treibenden Reform-

kräften – der aufsteigenden Führungselite – erkannt. 

Die Legitimationsgrundlage der neuen Herrschaft bestand ursprünglich 

aus einer Mischung von rationalen, traditionalen und charismatischen 

Charakteren. Die neue Regierung hatte eine heterogene Zusammensetzung. 

Darin saßen mehrere Gruppen mit unterschiedlichen, konkurrierenden Wert-

orientierungen und Interessen. Ein klar konzipiertes politisches und bildungs-

politisches Programm war zunächst noch nicht vorhanden. Im Laufe der Zeit 

setzte sich jedoch der rationalistisch-progressive Reformerkreis immer mehr 

durch. Zu ihm gehörten die sogenannten „aufgeklärten Staatsbeamten“ (kaimei 

kanryō), die Träger hoher Staatsämter, die den Typus der gebildeten, 

weitblickenden Reformer verkörperten. (Vgl. Matsuo 1995:290-291) Sie lehnten 

den Einfluss der traditionellen Weltanschauung auf staatliche und 

pädagogische Bereiche ab und verfolgten eine politische Linie, die auf eine 

Reduzierung der Rückständigkeit Japans durch Nachahmung okzidental-

moderner Staaten sowie auf eine Steigerung der nationalen Leistungsfähigkeit 

und damit der Konkurrenzfähigkeit im internationalen Machtkampf abzielte. 

Bunmei kaika (Zivilisation), fukoku kyōhei (Wohlstand der Nation und Stärkung 

des Militärs) und shokusan kōgyō (Industrialisierung und wirtschaftlicher 

Aufschwung) wurden zu den Parolen der Landesreform. 



 13 

Meiji 5 (1872) wurde im Zuge der Zentralisierung das – dem Konzept 

nach – ohne Unterschied der sozialen Herkunft oder des Geschlechts alle 

Heranwachsenden erfassende staatliche Bildungswesen eingeführt. Das 

rational organisierte zentralistische Bildungswesen, das nach okzidentalem 

Vorbild geschaffen wurde, hatte nicht nur die Aufgabe, das neue politische 

Gebilde zu festigen, indem es Legitimitätsglauben bei staatlichen Untertanen 

erweckt und für die Sozialisation künftiger Bürger sorgt; es sollte darüber hinaus 

zur Modernisierung des Landes, Förderung der bürgerlichen Leistungs-

gesellschaft und Entstehung der mit ihr korrespondierenden liberalen Wirtschaft 

durch Qualifizierung und Selektion der Bürger dienen. Das moderne Bildungs-

wesen in Japan wurde von Anfang an stark etatistisch angesetzt und hatte 

Züge eines Instruments für den Staatszweck. Es trat nicht als Folge 

gesellschaftlicher Veränderungen, sondern als deren Triebkraft auf. Der 

politische Versuch, eine Egalisierung von Bildungschancen durchzusetzen, 

blieb allerdings zunächst ohne den beabsichtigten Erfolg. 

Der Zentralisierungs- und der Modernisierungsprozess war konflikt-

beladen. Die Meiji-Regierung musste zuerst heftige innere Widerstände 

überwinden und um Akzeptanz bei seinen staatlichen Untertanen ringen. Die 

erste Hälfte der Meiji-Zeit war von den Bestrebungen des Staates nach 

Schaffung innerer Souveränität mit äußeren Machtmitteln (Anwendung der 

Gewalt) und innerer Rechtfertigung (Herrschaftslegitimation) geprägt. Auch im 

Regierungslager folgten Machtkämpfe. Die Entwicklung des modernen 

Unterrichtswesens im Wirkungsfeld politischer Entscheidungen und sozialer 

Wandlungsprozesse geriet in das Spannungsfeld politisch-ideologischer und 

gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Um Meiji 23 (1890) erfolgte eine 

Epochenzäsur in der Staatsbildung und im Bildungssektor: Es kam zum Erlass 

einer Staatsverfassung (Dainihon teikoku kenpō / Dainippon teikoku kenpō; 

sogenannte Meiji kenpō) und des Kaiserlichen Erziehungsediktes (Kyōiku ni 

kansuru chokugo, kurz mit Kyōiku chokugo bezeichnet) sowie zur Eröffnung 

des Parlaments; diese Ereignisse bewirkten eine Überwindung des Spannungs-

verhältnisses der rationalistischen, der traditionalistisch-konservativen und der 

liberalen bürgerlichen Kräfte, eine Festigung der staatlichen Herrschaft und die 

Schaffung der Grundlagen für nationale Einheit. Bis dahin zeigte die 



 
 
14 

Bildungspolitik der Meiji-Regierung starke Kursschwankungen, wobei 

Erziehungsgrundsätze, bildungspolitische Ziele und Konzepte des Staates 

stetigem Wandel ausgesetzt waren. Diese Phänomene müssen im Kontext der 

Legitimitätsbestrebungen des Staates sowie der Machtkonflikte in der Politik5 

zwischen verschiedenen Kräften, die in einem kontrastivem und gleichzeitig 

komplementärem Verhältnis standen, gesehen werden. 

Es gehört zu den charakteristischen Eigenarten der modernen 

japanischen Bildungsgeschichte, dass der Aufbau des Unterrichtswesens aus 

den Interessen des Staates heraus erfolgte und dessen Entwicklung von 

Staatseliten gefördert und gelenkt wurde. (Vgl. Motoyama 1972:1; Naka 

1976:113) Es ist aber zu einseitig, die moderne Bildungsgeschichte Japans 

ganz allein als Ergebnis der Bildungsbestrebungen und Bildungsmaßnahmen 

der Meiji-Regierung hinzustellen und als eine gradlinige Entwicklung zu 

beschreiben. In Wirklichkeit gab es neben den beabsichtigten auch 

unbeabsichtigte und unerwünschte Auswirkungen und Abläufe. Denn der 

Entstehungs- und Entwicklungsprozess des modernen Bildungswesens in 

Japan ergab sich nicht ausschließlich aus dem politischen Handeln der 

herrschenden Akteure, sondern aus den Wechselwirkungen zwischen 

staatlichem Handeln und Reaktionen der regierungsexternen Akteure. In der 

vordemokratischen Meiji-Zeit erfolgte auch eine gewaltsame Durchsetzung von 

Regelungen. In die bildungsgeschichtliche Analyse müssen deshalb nicht nur 

das Verhältnis von bildungspolitischen Intentionen und ihren Verwirklichungen 

einbezogen werden, sondern auch die gesellschaftlichen Kräfte, die ihre 

eigenen Vorstellungen von Bildung und Erziehung zu realisieren versuchten 

und ihrerseits politische Entscheidungen beeinflussten. Wie sich zeigt, ist die 

Geschichte des japanischen modernen Bildungswesens in der Meiji-Zeit ein 

wechselvoller Kampf zwischen verschiedenen politischen und sozialen 

Gruppierungen sowie ihre gegenseitigen Annäherungen. 

In der vorliegenden Studie wird das Ziel verfolgt, den historischen 

Entwicklungsprozess des institutionellen modernen Bildungswesens in Japan in 

                                                 
5  Politik heißt nach Weber Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der Macht-
verteilung, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen den Menschen-
gruppen, die er umschließt. (Weber 2002:822) 
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der Meiji-Zeit, der von verschiedenen zusammen- und gegeneinanderwirkenden 

Impulsen getrieben wurde, in Interaktion der schulreformerischen Bestrebungen 

des Staates und der Response der lokalen gesellschaftlichen Gruppen mit 

unterschiedlichen Wertorientierungen und Bildungsansprüchen zu erläutern; 

ferner den historischen Entstehungs- und Entwicklungszusammenhang 

zwischen dem modernen Bildungswesen und dem spannungs- und konflikt-

beladenen Staatsbildungs- und Modernisierungsprozess unter Einbeziehung 

soziologischer Aspekte in ihrer Dynamik zu untersuchen. Konkret geht es um 

exemplarische Fallanalysen der Entwicklung des Bildungswesens im Gebiet der 

heutigen Präfektur Fukushima. 

Die behandelte Zeitspanne 

Die untersuchte Zeit ist die Übergangsepoche von der feudalen zur modernen 

Herrschaft. Die Studie umfasst die Entwicklung von der Edo-Zeit bis etwa Meiji 

40 (1907), als die Schulbesucherquote auf die 99%-Marke stieg und sich so die 

allgemeine Schulpflicht durchsetzte. 

In der Hauptanalyse handelt es sich um den Zeitraum von der 

Entstehung der Meiji-Regierung durch die Restauration der kaiserlichen 

Herrschaft (ōsei fukko) im 12. Monat Keiō 3 (1867) 6  bis zur Epoche der 

liberalen Bewegung (Jiyū minken undō), die Meiji 7 (1874) ausbrach und der mit 

der wirksamen Unterdrückung der bewaffneten Aufstände am Berg Kaba-san 

und im Chichibu-Gebiet durch die Zentralregierung Meiji 17 (1884) das Ende 

gesetzt wurde (Kaba-san jiken und Chichibu jiken). Diese Jahre waren im 

Inneren von schweren politischen Konflikten zwischen den rationalistischen und 

den konservativen Reformkräften in der Regierung einerseits, andererseits 

zwischen dem zentralisierenden Staat und den Gruppen der nach Machtanteil 

oder nach Beeinflussung der Machtverteilung strebenden ehemaligen Samurai 

und der sich ihrer Forderungen anschließenden oberen Bürgerschicht geprägt. 

Die Schule wurde zum Kampffeld der politischen und ideologischen 

Auseinandersetzungen. In diesen Jahren, die der Epoche der Bildungsreform 

von Mori Arinori vorausgingen, in der das Bildungssystem faktisch zentralisiert 

und weitgehend vereinheitlicht werden sollte, wurde den Gouverneuren – 

                                                 
6 Zur Datierung der Meiji-Regierung siehe insbesondere Matsuo 1999b:31; Katsuta 2000:12 
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Instrumenten und Trägern staatlicher Herrschaft – ein hohes Maß an Spielraum 

für eigenmächtiges Handeln bei Bildung und Erziehung der lokalen Bevölkerung 

gewährt. Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung nützten sie die 

Möglichkeiten des direkten Zugriffs auf Gewaltmittel gegen 

Oppositionswegungen und Bildungsbestrebungen, die dem Staatsinteresse 

entgegentraten. Es zeigten sich daher Vielfalt, Spannungen, Gegensätzlich-

keiten und starke regionale Unterschiede in Bildungseinrichtungen und 

Bildungsmaßnahmen. 

Die Relevanz der Regional- und Lokalstudien in der Geschichtsforschung 

Das große Interesse an der Regional- und Lokalgeschichte unter den 

japanischen Historikern entstand in den 1950er Jahren. In den 1960er und 

1970er Jahren erreichte diese Tendenz der Nachkriegszeit ihren Höhepunkt 

(Platt 2005:114): Zum Anlass der Hundertjahrfeier des modernen staatlichen 

Bildungswesens wurde in den 1970er Jahren von vielen Präfekturen die 

Bildungsgeschichte ihrer Region herausgegeben (Naka 1976:112). Durch die 

Veröffentlichungen von erziehungsgeschichtlich wichtigen lokalen Dokumenten 

und Daten wurden empirische Materialien für weiterreichende Untersuchungen 

einer Region gewonnen. Seither stand die Auswertung der Quellen anstatt 

eigener Quellenarbeit im Mittelpunkt der Regional- und Lokalstudien (Naka 

1976:114). Studien der regionalen und lokalen Bildungsgeschichte aus den 

1970er Jahren sind allerdings zum größten Teil aus der Perspektive der 

Zentralverwaltung verfasst und zur Geschichte des konkreten Vollzugs 

bildungspolitischer Maßnahmen auf einen Regierungsbezirk reduziert (Katagiri 

1974:135; Chiba und Umemura 2003:ii Suzuki Hiroo 1990:1), wobei die 

Bedeutung der Aktivitäten der lokalen Bevölkerung im Prozess der Bildung nicht 

in Rechnung gezogen wurde (Katagiri 1974:114). Die Interessen der westlichen 

Japanforscher richteten sich hingegen in diesem Zeitraum auf die 

Modernisierungstheorie und den Nationalstaat7, wobei die Region an den Rand 

gerückt wurde (Steele 2005:17). 

                                                 
7 In der Ära des Kalten Kriegs war der Nationalstaat fast immer zum Forschungsgegenstand der 
an die Modernisierungstheorie anknüpfenden historischen Analyse, da er als Höhe- und 
Endpunkt der Modernisierung angesehen wurde. (Platt 2005:112)  
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Seit dem letzten Jahrzehnt beschäftigt sich die japanische Geschichte 

zunehmend mit den methodologischen Diskussionen, bei denen der Regional- 

und Lokalgeschichte eine große Rolle zukommt 8 . (Kawanishi 2005:6-7) In 

jüngster Zeit wurde unter Teilnahme ausländischer Geschichtswissenschafter 

über das Thema „von der Lokalgeschichte zur Globalgeschichte“ diskutiert und 

über Eigenart und Stellenwert der Regional- und Lokalstudien sowie deren 

Beitrag zur Erkenntnisgewinnung in der japanischen Geschichtsforschung 

intensiv nachgedacht. 9  Folgende Punkte sind als gemeinsame Erkenntnisse 

festzustellen: Die regionalen und lokalen Quellen und Studien bieten Material 

zu einer Revision der aus einer etatistisch-zentralstaatlichen Sicht urteilenden 

Geschichtsbetrachtung und Geschichtsschreibung10 (Brown 2005:97); weiters  

tragen sie zum Umdenken vom von der Modernisierungstheorie abgeleiteten 

Paradigma Nationalstaatsentwicklung oder vom Marxismus abgeleiteten 

Paradigma hegemoniale Macht des Staates und Widerstände des Volkes bei. 

(Brown 2005:97; Platt 2005:122; Waters 2005:151, 154-156). 

Wurde bisher eine Region primär vom Gesichtspunkt der Zentrum-

Peripherie-Beziehung her behandelt (Platt 2005:118; Waters 2005:153) und 

zentralstaatliche Einwirkungen auf sie überschätzt, oder als Ort des 

Widerstandes gegen den absolutistischen zentralistischen Staat aufgefasst 

(Platt 2005:118), definiert Neil Waters die Region (chiiki) als Spannungsfeld von 

Tradition, Staatspolitik, Ideologien, Bewegungen, Initiativen, Widerständen und 

Integration (Waters 2005:151). Er schätzt den Beitrag der Lokalstudien zum 

Gewinn tiefer Einblicke in die japanische Geschichte – insbesondere in der 

Meiji-Zeit (Waters 2005:152). Brian Platt unterstreicht, dass es bei historischen 

Untersuchungen über das moderne Bildungswesen in der Meiji-Zeit unerlässlich 

ist, Lokal- und Regionalstudien in den Entwicklungs- und Bedeutungs-

zusammenhang mit der zentralen Bildungspolitik und der Staatsbildung zu 

                                                 
8 Zum Diskussionsstand der Methode der Lokalstudien siehe Kawanishi 2005. 
9  Für eine neuere Veröffentlichung zur Diskussion des Stellenwerts und der Relevanz der 
Lokalstudien in der japanischen Geschichtswissenschaft siehe Kawanishi, Namikawa und 
Steele (Hg.) 2005. 
10 Zur Diskussion über die Anwendung der Marxschen Theorie und Methode auf die japanische 
Geschichte siehe Sasaki Hiroshi 1986; zu Diskussionen über die Charakterisierung der Meiji-
Restauration durch die japanischen marxistischen Geschichtswissenschafter sowie ihrer 
Problematik siehe Haraguchi 1974:1-15; Sasaki Hiroshi 1989; Sakamoto 1999:10-15, 23-24. 
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stellen. Aus seiner Sicht entwickelte sich das Bildungswesen in der Meiji-Zeit 

aus Gesprächen oder über Verhandlungen zwischen dem Staat und den 

lokalen Gesellschaften; diese Verhandlungen und die dabei erlangten 

Kompromisse wirkten sich bei der Staatsbildung im modernen Japan als 

Triebkraft aus. Die Bedeutung der Regional- und Lokalstudien bestehe darin, 

Proteste, Konflikte, Sozialisationsprozesse der Bevölkerung zu erkennen und 

den wechselseitigen Beziehungs- und Wirkungszusammenhang zwischen den 

lokalen gesellschaftlichen Forderungen und den zentralstaatlichen Maßnahmen 

aufzuzeigen, und dadurch die Geschichte, die vom nationalstaatlichen 

Gesichtspunkt aus machtmotivisch zur Legitimierung der Autorität des 

modernen Staates konstruiert wurde, herauszufordern. (Platt 2005:121-122). 

Dass Regional- und Lokalstudien auf nationaler und internationaler 

wissenschaftlicher Ebene ein besseres Verständnis der historischen Prozesse 

im modernen Japan vermitteln, ist keine revolutionäre Behauptung mehr 

(Waters 2005:151); wie Platt und Waters darauf hinweisen, wäre diese Aussage 

in der Praxis jedoch erst dann gerechtfertigt, wenn in Studien aufgezeigt wird, 

welche Rolle lokale Widerstände, Initiative oder Identität in der gesamten 

Entwicklung spielten. Solche Regional- und Lokalstudien würden – neben einer 

Ausweitung der heranzuziehenden Disziplinen – der Forderung nach einem 

Umdenken aus den vorherrschenden Paradigmen und damit nach einer 

Revision der traditionellen Geschichtsbilder gerecht werden. 

Die Relevanz der Fallstudie über das Bildungswesen im Raum der heutigen 
Präfektur Fukushima 

Die heutige Präfektur Fukushima, „das Tor zu Michinoku“, diente in der ersten 

Hälfte der Meiji-Zeit als Ausgangspunkt für strategisch wichtige 

Unternehmungen der Zentralregierung in der Region Tōhoku. (Ōishi Kaichirō 

2003:68; Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:2) Besonders das Bildungsgeschehen in der 

Region Aizu und in der Gemeinde Miharu (Miharu-machi) ist nicht nur für die 

Lokal- und Regionalgeschichte von Bedeutung, sondern staatsgeschichtlich 

und bildungsgeschichtlich sehr relevant. Es dokumentiert die Legitimitäts-

bestrebungen des entstehenden und sich durchsetzenden Staates sowie die 

Auseinandersetzungen zwischen ihm und den lokalen Kräften um das 

öffentliche Bildungswesen, die mit politischen Kämpfen eng verbunden waren. 
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Die Fürstenfamilie des Aizu-han stand in einer engen verwandtschaft-

lichen Beziehung zur Tokugawa-Dynastie. Aufgrund seiner absoluten Treue 

zum Shogun und seiner beachtlichen militärischen Gewaltmittel wurde das 

Aizu-han in der Bakumatsu-Zeit in den Machtkonflikt zwischen dem bakufu und 

seinen politischen Gegenspielern verwickelt und spielte dabei eine wesentliche 

Rolle. Mit dem Zerfall des Shogunats brach das Aizu-han zusammen. Nach 

einer vernichtenden Niederlage im Boshin-Krieg wurden dem Landesfürsten die 

Herrschaftsgewalt, das Herrschaftsgebiet und alle Herrschaftsmittel entzogen. 

Für die Meiji-Regierung war besonders die Lokalverwaltung der konfiszierten 

Länder (chokkatsu ken) zur Verankerung des neuen Herrschaftsgebildes, 

Schaffung des inneren Friedens und – nicht zuletzt – Sicherung der Steuer-

einnahmen relevant. (Siehe Matsuo 1977:1) Die in jenen Gebieten auftretenden 

Probleme, in denen die Herrschaft mit militärischer Gewalt gebrochen worden 

war, regten zu zentralpolitischen Entscheidungsprozessen in der Übergangszeit 

von Meiji 1 (1868) bis Meiji 4 (1871) an. Das ehemalige Herrschaftsgebiet des 

Aizu-han stand hierbei im Zentrum der innenpolitischen Fragen (Matsuo 1977:3, 

5; 1986:15). Angesichts heftiger Widerstände während und nach dem Krieg in 

dieser Region versuchten die Gouverneure – Instrumente und Träger der 

Herrschaft – durch Zwangsanwendung und Unterricht die Einheimischen der 

neuen Autorität zu unterwerfen. 

In der japanischen Historiografie gab es traditionell die dominierende 

Geschichtsschreibung über die Bakumatsu-Zeit / Meiji-Restauration aus der 

Perspektive der Sieger im Boshin-Krieg – besonders der Chōshū-Satsuma-

Politiker. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass historische Quellen der 

im Boshin-Krieg von der Regierungsarmee geschlagenen han in den 

Kriegswirren zerstört wurden oder verloren gegangen sind; andererseits ist es 

nicht zu leugnen, dass das Material, das aus Beständen des Chōshū- und des 

Satsuma-han stammt, lange Zeit unkritisch aufgenommen wurde und zur 

Legitimierung der Herrschaft und Machtausübung des Meiji-Staates diente 

(Iechika 2002a:11-22, 2002b:78; Shiraishi 2002:65). Seit dem letzten Jahrzehnt 

gibt es besonders intensive Bemühungen des japanischen Historikers Iechika 

Yoshiki und des an ihn anschließenden Fachkollegen Shiraishi Tsuyoshi um 

eine Revision der Geschichtsschreibung, wobei nicht nur das Chōshū- und das 
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Satsuma-han, sondern auch die anderen politischen Kräfte in die Analyse 

einbezogen werden. (Shiraishi 2006:199) Ihre Studien [Iechika: 1995, 2002a; 

Shiraishi 2002; Anm. d. Verf.] weisen vor allem auf die hohe historische 

Bedeutung des Aizu-han in der Bakumatsu-Zeit hin. (Vgl. Murakami 2005b:84) 

Ihre Leitperspektive ist, dass bei den bakufu-nahen Ichi-Kai-Sō-Kräften (die 

Herrschaftsallianz von Hitotsubashi Yoshinobu, dem Aizu-han und dem 

Kuwana-han; benannt nach dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen 

Koalitionspartners) gegen die oppositionellen Kräfte nicht der spätere Shogun 

Hitotsubashi Yoshinobu, sondern der Landesfürst des Aizu-han und seine 

Gefolgschaft in Kyoto die maßgebende Rolle spielten (Iechika 1995:79-88; 

2000:165-166; Shiraishi 2002:54, 57).11 Der Landesfürst des Aizu-han, der die 

ganze Epoche der Machtkonflikte hindurch in Kyoto als Amtsinhaber der 

legitimen Herrschaft weilte (1862-1867), stand „ständig an der vordersten 

politischen Front“ (Shiraishi 2002:65). Aus der Sicht von Iechika und Shiraishi 

kann man ohne Berücksichtigung der Aktivitäten des Aizu-han, die in jener Zeit 

die Zentralpolitik maßgeblich beeinflussten, die Geschichte der Bakumatsu-Zeit 

nicht erzählen (Iechika 1995:5; Shiraishi 2002:65-66). 

Die Bewegung für Volksrechte und Freiheit (Jiyū minken undō) war eine 

epochemachende Bewegung. Sie hatte nicht nur politische Partizipations- und 

föderalistische Ansprüche und liberale ökonomische Forderungen, sondern 

auch eigene Bildungsansprüche (Katagiri 1990:3), die dem etatistisch-

zentralstaatlichen Bildungssystem entgegentraten. Miharu wurde unter Kōno 

Hironaka zu einem relevanten Zentrum der liberalen Bewegung und so auch 

zum Schauplatz brutaler Unterdrückungspolitik. Die Bildungsanstalt Seidōkan in 

Miharu sorgte für Erziehung des jüngeren politischen Nachwuchses im liberalen 

Geist. Das Einschreiten der delegierten Staatsgewalt gegen den Protest der 

bäuerlichen Bevölkerung in Kitakata in der Region Aizu (Kitakata jiken) Meiji 15 

(1882) und die anschließende Massenverhaftung von Mitgliedern der Liberalen 

Partei (Fukushima jiken) brachten eine Wende des Machtkampfes zwischen 

dem Staat und den Liberalen. Der Zusammenstoß zwischen Polizei und Bauern 

                                                 
11 Es gibt Studien zur Bakumatsu-Zeit unter Heranziehung der Ichi-Kai-Sō-Koalition von Iechika 
(1995, 2002a) und Shiraishi (2002). Zum Diskussions- und Forschungsstand der Ichi-Kai-Sō-
Koalition siehe Iechika 1999 26-27. 
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in Kitakata dokumentierte den Anfang der gewaltsamen Unterdrückung der 

liberal-demokratischen Forderungen durch den Staat sowie den Beginn der 

Spaltung und Selbstauflösung der liberalen Parteien (Siehe Tōyama 

1991b:174-183; Ōishi Kaichirō 2003:86-87). 

Die politischen und schulischen Geschehen im Gebiet der heutigen 

Präfektur Fukushima, in der es heftige Auseinandersetzungen zwischen der 

Zentralgewalt und der lokalen Bevölkerung gab, sind aufschlussreich: Sie 

zeigten an signifikanten Vorgängen, dass die Meiji-Regierung einerseits mit 

Gewaltmitteln für Aufrechterhaltung der Ordnung und Unterwerfung der 

Bevölkerung kämpfte, andererseits mit Unterrichts- u. Erziehungswesen sich 

Geltung zu verschaffen und so ein neues politisches System zu stabilisieren 

versuchte. Die gesellschaftlichen Gruppen der Region reagierten darauf in 

verschiedener Weise: teils kollaborierten sie mit der neuen Herrschaft und 

setzten sich für den Aufbau des modernen Staates und des staatlichen 

Bildungswesens ein; teils verzögerten sie diesen Prozess mit aktivem und 

passivem Widerstand; teils traten sie gegen das Monopol des Staates auf und 

strebten nach Selbstverwaltung der Bürger in Gemeinde und Staat, machten 

ihre politischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen als Anforderungen an 

das Bildungssystem geltend, oder wirkten aktiv an der Gestaltung der nicht 

staatlich initiierten, selbstbestimmten Bildung mit. Die dabei auftretenden 

Fragen und Probleme regten den Prozess der Staatsbildung und der 

Entwicklung des staatlichen modernen Bildungswesens an. 

 

1.2. Diskussions- und Forschungsstand 

 
Der gegenwärtige Diskussionsstand der modernen japanischen Bildungs-
geschichte 

Die moderne japanische Geschichte und Bildungsgeschichte wird seit der 

Nachkriegszeit von drei Forschungsrichtungen dominiert: von Forschungen mit 

marxistischem Zugang, von Forschungen aus der Perspektive der 

Modernisierungstheorie und von empirischen Detailforschungen. Die 

Beendigung des Kalten Kriegs gab Anlass zu einem Umdenken der 
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japanischen Historiografie weg von den Paradigmen des Marxismus und der 

Modernisierungstheorie sowie zu Diskussionen um eine Revision der mit dem 

Verständnis der jeweiligen Theorie korrespondierenden Geschichts-

auffassungen 12  (Waters 2005:154-155). Diese kontroversen Interpretations-

richtungen mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen entstanden in den 

1950er und 1960er Jahren. In der Nachkriegszeit wurde die marxistische 

Position, die vor dem Zweiten Weltkrieg eine große Anziehungskraft auf 

japanische Historiker ausgeübt hatte, wieder in die japanische Historiografie 

aufgenommen. Sie etablierte sich in den 1950er und 1960er Jahren unter vielen 

japanischen Historikern. Die marxistische Theorie fand auch im Bereich der 

Erziehungsgeschichtsschreibung Anwendung 13 . Die marxistische Gruppe 

versuchte, die Erziehungsgeschichte mit den Kategorien der Marxschen 

Kapitalanalyse zu erklären. Dabei wurden die Darstellungen so abstrahiert, 

dass sie kaum noch konkrete Erkenntnisse vermittelten. (Satō Manabu 

1997:134-135) Das Problem marxistischer Geschichtsschreibung war, dass sie 

politisch instrumentalisiert und von der oppositionellen kommunistischen Partei 

zum ideologischen Kampf benutzt wurde 14. (Vgl. Platt 2004:10) Anfang der 

1960er Jahre – in der Ära des Kalten Kriegs – kam aus den USA ein Impuls für 

eine neue Art bildungsgeschichtlicher Forschung 15 : Die Ansätze der 

Modernisierungstheorie kamen bei der Erforschung der Entwicklungsprozesse 

des Bildungswesens Japans in Anwendung. In Japan wurden sie nicht nur von 

Bildungssoziologen, sondern auch von Bildungshistorikern z. B. von der im Jahr 

1968 im staatlichen Institut für Bildungsforschung (Kokuritsu kyōiku kenkyūjo) 

gegründeten Arbeitsgruppe für die hundertjährige Geschichte der modernen 

Bildung Japans (Nihon kindai kyōiku hyakunenshi) übernommen. (Siehe Asō 

1995:83-84; Hirota 2006:142-144) In den 1970er und 1980er Jahren gewann 

sie in der bildungshistorischen Forschung an Boden (Suzuki Hiroo 1990:2). Die 

                                                 
12 In der Erziehungs- und Bildungssoziologie bzw. historischen Soziologie über Fragen von 
Bildung und Erziehung hingegen wurden die beiden Paradigmen bereits in den 1970er und 
1980er Jahren überwunden. Siehe hierzu Hirota 2006:143-144.  
13 Zur Diskussion über die marxistische Position in der pädagogischen Geschichtsschreibung in 
Japan siehe Platt 2004:9-10; Satō Manabu 1997:121-139. 
14  Zur Ideologisierung der japanischen Geschichtswissenschaft durch Marxisten siehe auch 
Sasaki Hiroshi 1986:10-11, 1989: 59-67. 
15  Zur Diskussion über die Anwendung der Modernisierungstheorie auf die japanische 
Erziehungsgeschichte siehe Platt 2004:5, 8-9. 
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positive Bewertung des Unterrichtswesens in der Tokugawa-Periode – es wird 

nicht mehr als rückständig betrachtet – (Rubinger 1982:3) und des staatlich 

gelenkten Bildungswesens in der Moderne (Suzuki Hiroo 1990:2) sowie die 

konsistente Erklärung über die Bildung und Erziehung der Tokugawa-Periode 

mit der der Meiji-Zeit zählen zu den Leistungen, die die Perspektive der 

Modernisierungstheorie erbrachte. Die Modernisierungstheorie ist aber auch 

nicht frei von Ideologie (vgl. Hirota 2006:143): „Der Impuls, die 

Modernisierungstheorie auch auf Japan anzuwenden, ging eigentlich von der 

amerikanischen Rußlandforschung aus und war Teil einer globalen Strategie 

zur politischen Eindämmung des sowjetischen Einflusses in Asien“ 16 . 

(Schwentker 1998:266)  

Brian Platt erläutert die Problematik der beiden Interpretationsrichtungen 

folgendermaßen: Die erziehungshistorischen Darstellungen mit marxistischem 

Zugang – wie die aus der Perspektive des Volkes (minshūshi) – interpretieren 

die Meiji-Zeit als Ära der Konflikte zwischen den Bürgern und dem 

absolutistischen, konservativen kaiserlichen Staat; die marxistischen 

Erziehungswissenschafter ziehen den Schluss, dass die Widerstände der 

Bürger gegen den Staat sowie ihre Forderungen nach einem liberal-

demokratischen Bildungssystem scheiterten. (Platt 2004:8-10) Diese von der 

Marxistischen These ausgehende Auffassung wurde bis in die jüngste Zeit ohne 

weitere Überprüfung vertreten. (Satō Manabu 1997:122) Die sich der 

Modernisierungstheorie anschließenden Wissenschafter sahen Japan als 

einzige nicht-westliche Nation, die die Modernisierung erfolgreich vollzog. Aus 

ihrer Sicht ergab sich dieses durch die grundlegende Kooperation zwischen 

dem Staat und den Bürgern (Platt 2004:8-9). Die herrschenden Interessen und 

Normen der jeweiligen Position sind mit einem bestimmten weltanschaulichen 

Standpunkt verbunden, sodass Erkenntnisse, die durch andere Sichtweisen 

gewonnen werden könnten, wohl von vornherein ausgeschlossen werden: 

Wenn man Staat und Volk gegenüberstellt und Region und Schule als Ort des 

Widerstandes des Volkes gegen die Zentralgewalt auffasst, übersieht man die 

bei der Entwicklung des modernen Bildungswesens zusammenwirkenden 
                                                 
16  Zur Diskussion über die Anwendung der Modernisierungstheorie auf Japan siehe 
Schwentker 1998: 264-272. 
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gesellschaftlichen Kräfte sowie die Wechselwirkungen zwischen dem Staat und 

den Bürgern. Bei der Betrachtung aus der Position der Modernisierungstheorie 

werden die der staatlichen Initiative und Intervention widerstrebenden oder 

retardierenden gesellschaftlichen Kräfte in ihrer Bedeutung ganz zu unrecht im 

Entwicklungsprozess des modernen Staates und Bildungswesens unterschätzt 

oder ignoriert. (Vgl. Platt 2004:9-14) Die Reaktionen der Bürger auf 

zentralstaatliche Maßnahmen lassen sich nicht einfach als „Dichotomie“, 

„Widerstand gegen den Staat“ oder „Kooperation mit dem Staat“, erfassen. 

Beide Faktoren müssen bei der Analyse des Entwicklungsprozesses des 

Bildungswesens in Betracht gezogen werden (Platt 2004:8,12-13). 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die moderne japanische Bildungs-

geschichte im zunehmenden Maße mit empirischen Einzeluntersuchungen und 

Detailstudien befasst. Unter den neueren Veröffentlichungen finden sich 

besonders umfangreiche, stetig anwachsende Lokalstudien. (Shinya 2001:262) 

Die vorrangigen Interessen am von Fakten ausgehenden Forschungsprozess 

haben sich in den 1950er Jahren mit der Kritik an der marxistischen 

Geschichtsschreibung und den Bemühungen um einen ideologie- und 

vorurteilsfreien Zugang zur Geschichtswissenschaft herausgebildet. (Sasaki 

Hiroshi 1989:66) Viele dieser monografischen Arbeiten werden als 

unzureichend angesehen, da sie sich mit der Feststellung der historischen 

Details begnügen und Bezug auf allgemeine Forschungsfragen, größere 

historische Einheiten oder Theorien vielfach vernachlässigen. (Vgl. Katagiri 

1992, 1997; Miyazawa 1979:2) Die derartig umfangreichen einzelnen Arbeiten 

boten hauptsächlich erziehungsgeschichtlich interessierten Sozialhistorikern 

und historisch arbeitenden Erziehungs- und Bildungssoziologen in Japan oder 

Japanforschern im Westen vermehrt Material für die Bearbeitung, aber sie 

führten nicht zur Korrektur der vom Marxismus oder von der Modernisierungs-

theorie geprägten Bilder der Bildungsgeschichte. Angesichts der 

vorherrschenden Tendenz zu Faktenkult und Interesse an detaillierter 

Individualisierung ging seit den 1970er Jahren von außer- und innerhalb der 

japanischen Bildungsgeschichte vereinzelt Kritik am Mangel an Theorien und 

Methoden und ein Appell zur Öffnung gegenüber den Nachbarwissenschaften 
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aus 17 (siehe Katagiri 1992; Miyazawa 1979); lange Zeit fehlten aber in der 

Erziehungsgeschichte die notwendigen internen Diskussionen und der 

Anschluss an die Diskussion der Sozialwissenschaften über das Verhältnis von 

Erziehungsgeschichte und Sozialwissenschaften 18  (siehe Katagiri 1992:112-

114). 

Erst im letzten Jahrzehnt fand – im Zusammenhang mit den wieder 

auflebenden Diskussionen über eine Erneuerung bildungshistorischer Arbeit 

und eine Revision der Geschichtsbilder – die Forderung der an 

fachübergreifender Arbeit interessierten Forscher nach theoretischen und 

methodologischen Auseinandersetzungen vermehrt Beachtung. (Siehe z. B. 

Chiba und Umemura 2003:i; Katagiri 1997; Ōto 2002:324-325): Im Zentrum der 

Diskussionen stand die Fragen nach der Einbeziehung von Perspektiven und 

Erkenntnissen der modernen Sozialwissenschaften und Sozialgeschichte in die 

bildungshistorische Arbeit, sowie der interdisziplinären Kooperation von 

Erziehungsgeschichte und Sozialwissenschaften. (Siehe Katagiri 1992; 

Miyazawa 1979; Shinya 2001:261, 264-265). Ein genaues Verstehen und die 

kritische Auswertung des Quellenmaterials ist selbstverständlich eine 

unverzichtbare Basis für historische Forschungen (siehe Katagiri 1997a:5; Satō 

Hideo 1997:95); es ist aber auch notwendig, Materialien und 

Interpretationsgrundlagen unter Bezugnahme auf sozialwissenschaftliche 

Theorien abzusichern, und die detaillierten Analyse von kleinen Gegenständen 

in neue, größere Zusammenhänge zu stellen, um eine fundierte Korrektur der 

Geschichtsbilder treffen zu können. 

                                                 
17 Diese Kritik wird nicht nur innerhalb der japanischen modernen Bildungsgeschichte, sondern 
auch allgemein in der Geschichtswissenschaft ausgeübt. Siehe hierzu Sasaki Hiroshi 1986, 
1989:59-60. 
18 In der Erziehungssoziologie (kyōiku shakaigaku) und in der Sozialgeschichte über die Fragen 
von Bildung und Erziehung (kyōiku no rekishi shakaigaku) wird seit 1990 über Stellenwert und 
Eigenart ihrer bildungshistorischen Forschungen und über das Verhältnis von Erziehungs-
soziologie und Erziehungsgeschichte wiederholt diskutiert. Siehe Kyōiku shakaigaku kenkyū 
1990, 1995, 2006; insbesondere Amano 1990; Asō 1995; Hirota 1990, 1995, 2006; Itō Akihiro 
1995; Jinnai 1995; Takeuchi 1995. 



 
 
26 

Der Forschungsstand der erziehungswissenschaftlichen Arbeiten über die 
moderne Bildungsgeschichte Japans, die im Zusammenhang mit der Staats-
bildung und Modernisierung stehen 

Um das Erbe und die Neuartigkeit zu erkennen und den Stand der Entwicklung 

des Bildungswesens in der Meiji-Zeit richtig beurteilen zu können, muss man 

sich mit Bildung und Erziehung in der Epoche, die der Meiji-Zeit voranging, 

auseinandersetzen. 1965 stellte Ronald P. Dore seine „bahnbrechende“ Studie 

Education in Tokugawa Japan zur internationalen Diskussion, indem er zum 

ersten Mal den englischsprachigen Lesern die Dynamik der Entwicklung des 

institutionalisierten Unterrichts in der Tokugawa-Periode in quantitativer Analyse 

vorführte und seine bildungshistorische Analyse mit der Modernisierungstheorie 

verknüpfte. (Platt 2004:9) Dore und die anderen Autoren, die die 

Modernisierungstheorie auf den Bereich der erziehungsgeschichtlichen 

Arbeiten über Japan anwenden, darunter Herbert Passin, erforschten die 

Tokugawa-Periode unter dem Gesichtspunkt, ob hier bereits eine Modernität 

vorlag. Sie vertreten die umstrittene These von der Kontinuität in der 

Entwicklung der japanischen Bildung und Erziehung von der Tokugawa-Periode 

zur Meiji-Zeit – ungeachtet der unterschiedlichen Zielsetzungen und Inhalte – 

und bewerten den Beitrag des Unterrichtes in der Tokugawa-Periode zur 

Modernisierung Japans. 19  Aus ihrer Sicht hätten Kenntnisse und Leistungs-

potenziale sowie Motivation zum sozialen Aufstieg, die bei der Modernisierung 

Japans in der Meiji-Zeit mobilisiert werden konnten, bereits in der Tokugawa-

Periode bestanden (vgl. Dore 1992:293-294). Es sei ebenso das Potenzial für 

die Gestaltung eines und eine innere Disposition zu einem modernen 

Bildungssystem damals vorhanden gewesen. (Passin 1965:54) Passin schreibt: 

“Japan of 1855 was already a society showing every disposition and readiness 

for a modern transformation” (Passin 1965:11). 

Es ist richtig, bei der Besinnung auf die Entstehung des modernen 

Bildungswesens die Erziehungsgeschichte der Meiji-Zeit und die der Edo-Zeit 

im Zusammenhang zu behandeln. Dabei ergibt sich meiner Meinung nach 

allerdings die Notwendigkeit, zwei Strukturformen und Funktionsweisen 

                                                 
19 Zur Diskussion über das Erbe aus der Tokugawa-Periode siehe Dore 1992:291-316; Passin 
1965:50-61; zur Kritik an der Auffassung der Anhänger der Modernisierungstheorie siehe 
Lincicome 1995:9; Platt 2004:5-6, 8-9, 18. 
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voneinander zu unterscheiden: Die Strukturform und Funktionsweise des 

ständischen vormodernen Bildungs- und Erziehungswesens der feudalen 

Gesellschaft einerseits und die des modernen Bildungs- und Erziehungswesens 

des neu entstehenden Staates andererseits. Bei der oben gekennzeichneten 

Sicht scheint die notwendige Darstellung des Niedergangs des Feudalismus 

und des Strukturwandels von der traditionalen zur modernen Gesellschaft zu 

fehlen. In dieser Hinsicht ist das 2001 publizierte Werk von Motoyama Yukihiko 

hervorzuheben. Aus seiner Sicht war die Umwandlung der ökonomischen und 

gesellschaftlichen Verhältnisse, die in Japan im frühen 18. Jahrhundert (Kyōhō-

Periode) eintrat, dafür verantwortlich, dass „das Bildungsdenken eines 

neuzeitlichen Staates“ – die Bildungsanstrengungen der Herrschaftsträger zur 

Stabilisierung, Stärkung und zum Fortbestand des Bakuhan-Systems – 

entstehen konnte. (Motoyama 2001:143-145, 277) Dieses Bildungsdenken 

musste mit dem Verfall der Herrschaft des Tokugawa-bakufu zwangsläufig 

verloren gehen. (Vgl. Motoyama 2001:ii-iii) 

Mark E. Lincicome erforschte die Aufnahme und Verbreitung der neuen 

Erziehungsideen und Unterrichtsmethoden der Entwicklungspädagogik 

(kaihatsu shugi), wobei er entscheidende Veränderungen der Konzepte des 

Unterrichtes sowie die Entstehung der pädagogischen Professionalität in der 

Meiji-Zeit aufzeigte. Er vertritt die These von der Diskontinuität der Bildung 

zwischen der Tokugawa-Periode und der Meiji-Zeit (siehe Lincicome 1995:4-9), 

wobei er sich Platt anschließt. Ihrer Auffassung nach ging es bei den bildungs-

politischen Intentionen der Führer der Meiji-Regierung nicht um eine 

Fortführung des kulturellen und ethischen Erbes und um eine Erweiterung der 

Struktur des überlieferten Bildungswesens, das als Instrument zur Legitimierung 

und Stabilisierung des Bakuhan-Systems gedient hatte; vielmehr ging es um 

einen Bruch mit der Kultur- und Bildungstradition und um die Etablierung eines 

neuen, aufoktroyierten Bildungsverständnisses und Bildungssystems  

(Lincicome 1995:9; Platt 2004:5-6, 2005:109-110). Platt weist mit Recht darauf 

hin, dass man die damaligen bildungspolitischen Entscheidungen und 

Bestrebungen der Meiji-Regierung im Kontext der internationalen 

ökonomischen, politischen und sozialen Entwicklungstendenzen im 19. 

Jahrhundert betrachten muss, um sie richtig zu verstehen und beurteilen zu 
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können: Die staatliche Intervention in Bildung und Erziehung des beherrschten 

Volkes und die Ausbreitung der öffentlichen Schulen, die sich zuerst im 

Okzident, dann in Japan vollzog, ist historisch wie auch bildungshistorisch als 

eine Wende zu begreifen. Sie ergab sich aus Bestrebungen nach 

Nationalstaatsgründungen sowie aus den ökonomischen Anforderungen des 

aufkommenden Industriekapitalismus nach Massenmobilisierung und 

Disziplinierung der Arbeiterschicht (Platt 2004:2-5) – und nicht zuletzt aus 

„Angst des Regimes vor den ‚gefährlichen Klassen’ am unteren Rand der 

Gesellschaft“ (Mann1998:326)20. 

Dore und Passin hoben besonders die Bedeutung des hohen 

Alphabetisierungsgrades durch Verbreitung der Übungsschulen (terakoya, 

tenaraijo) in der Tokugawa-Periode für die Modernisierung Japans hervor. 

(Lincicome 1995:9; Rubinger: 1982:6) Sie fanden die Grundlage für die 

Entwicklung des Nationalbewusstseins in der traditionellen Bildung, die allen 

Japanern gleiche Wertorientierungen vermittelte (siehe Dore 1992:295-301; 

Passin 1965:59-61). Diesbezüglich vertritt Rubinger eine andere Auffassung: Er 

geht in seinem 1982 veröffentlichten Buch der Frage nach, wie Japan beim 

Wandel von der traditionalen zur modernen Gesellschaft auf eintretende 

Entwicklungen reagieren konnte. Aus seiner Sicht liegt die Antwort nicht in der 

traditionellen Bildung der Samurai, sondern den privaten wissenschaftlichen 

Lehranstalten (shijuku), die frei vom Autoritätsverhältnis waren und die 

Möglichkeit für individuelle Bildungsgänge anboten. Er betont vor allem den 

bedeutsamen Beitrag der privaten Akademie für Westliche Studien (yōgaku 

juku) in der Endphase der Tokugawa-Periode zur Heranbildung neuer 

politischer Führungseliten und Exponenten der liberalen Bewegung in der 

frühen Meiji-Zeit. In shijuku, in denen ständische Barrieren und geografische 

Grenzen überwunden worden seien, habe sich ein Keim des 

Zusammengehörigkeitsempfindens der verschiedenen Teile der Nation gezeigt. 

Nach Dore bedeutet die weite Distanz zwischen der herrschenden und 

der beherrschten Schicht in der Gesellschaft der Tokugawa-Periode nicht 

unbedingt, dass sie sich konfliktär gegenüberstanden (vgl. Dore 1992:298). Wie 
                                                 
20  Zur internationalen Tendenz des staatlichen Eingriffes in Bildung und Erziehung im 
industriellen Zeitalter siehe Mann 2001:64-65; Platt 2004:2-5. 
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er meint, gab es in der Tokugawa-Periode keine sozialen Kämpfe zwischen der 

herrschenden und der beherrschten Schicht. Es stimmt auch, dass die 

Beherrschten zum Gehorsam gegenüber der legalen Autorität erzogen wurden, 

so dass sie die soziale Rangordnung erkannten und ihre Stelle akzeptierten 

(Dore 1992:299). Die Richtigkeit und Vertretbarkeit seiner Deutung, dass bei 

der Modernisierung in der Meiji-Zeit die Bürger eine kooperative Haltung 

gegenüber dem Staat gezeigt hätten, und diese auf die Erziehung zum 

Gehorsam gegenüber der Autorität in der Tokugawa-Periode zurückzuführen 

wäre, stehen allerdings zur Diskussion. Platt weist darauf hin, dass die 

Tatsache, dass die breite Masse des Volkes bereits eigene Erfahrungen mit der 

Schule gehabt hatte, eher bewirkte, dass sie sich gegen den autoritativen 

Eingriff des Staates in Bildung und Erziehung widersetzte, als dass sie eine 

hohe Aufnahmebereitschaft für das zentralistische Bildungswesen zeigte. 

(Siehe Platt 2004:13, 18-19) Es sei notwendig, die unterschiedlichen 

Erwartungen an die Bildung verschiedener sozialer Schichten zu erkennen. 

(Platt 2004:12) Hierfür leistete die soziologische und sozialgeschichtliche 

Forschung einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung darüber, welche sozialen 

Schichten sich des modernen Bildungswesens bedienten.21 

Bei den Arbeiten der Vertreter der Modernisierungstheorie erscheinen 

nur jene Tatsachen, die ihrer jeweiligen Sichtweise entsprechen, ins Blickfeld zu 

kommen. Ihre Sichtweise wird auf Prozesse einer vergangenen Zeit so 

übertragen, dass die damaligen Intentionen der Herrschaftselite nicht in der 

rechten Weise beurteilt und eingeordnet werden können. „These historians 

overlook or ignore evidence of important discontinuities marking the circuitous 

path of educational development in the Meiji period […]”, urteilt Lincicome 

(1995:13). Platt (2004:5) kritisiert auch: “Although Western scholarship tends to 

frame pre-Meiji educational developments as ‘preconditions’ that help explain 

the success of the Meiji-educational system, such a view can easily obscure the 

nature and intent of the Meiji government’s project in education”. 

Für die Analyse des modernen Bildungswesens in der Meiji-Zeit ist das 

Verstehen der politischen Konzeptionen und Motive, die der Bildungspolitik 
                                                 
21 Zu diesem Thema gibt es z. B. Studien von Hamana 1993, 1998; Kikuchi 2003; Sonoda, 
Hamana und Hirota 2005. 
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zugrunde lagen, unerlässlich. In den unten genannten Werken werden die 

Intentionen und das Handeln der Regierungsführer in der Meiji-Zeit, welche die 

Entstehung des Staates bewirkten und nach deren Überzeugung Bildung und 

Erziehung zum Staatszweck eingerichtet wurde, analysiert: Motoyama (1998) 

beleuchtet anhand umfangreichen Quellenmaterials die Entstehung des 

Denkens über Bildung und Erziehung der an den Entscheidungsprozessen 

teilnehmenden politischen Machtakteure, den inneren Werdegang einer 

bildungspolitischen Entscheidung sowie die Entstehung des Bildungssystems 

im Kontext von politischen Gegebenheiten und Entwicklungen. Das 

Bildungsdenken des Meiji-Staates ist, so Motoyama, von zwei antagonistischen 

weltanschaulich-politischen Richtungen – Rationalität und Tradition – geprägt 

(vgl. Motoyama 1998:iii). Morikawa Terumichi (1990) befasst sich mit 

Weltanschauung und Bildungsauffassung führender Persönlichkeiten in der 

Meiji-Zeit, die die Entscheidungsgewalt in Bildungsfragen hatten und den 

Entwicklungsprozess von Bildung in der Meiji-Zeit maßgebend beeinflussten, 

und zwar Tanaka Fujimaro, Motoda Nagazane, Mori Arinori und Inoue Kowashi. 

Die ganze Studie wird leitmotivisch vom Gesichtspunkt durchzogen, dass der 

Entwicklungsprozess des japanischen modernen Bildungswesens in der Meiji-

Zeit, der auf das Kaiserliche Erziehungsedikt hinauslief, durch Überlagerung 

und Auseinandersetzung von Modernität und Tradition zu charakterisieren ist. 

Diese hervorragenden Arbeiten wurden in historischer Dimension 

verfasst, wobei die Entstehung und Entwicklung des Bildungswesens vom 

Gesichtspunkt individueller Initiatoren betrachtet wird und konkrete Prozesse 

präzis beschrieben werden. Es scheint lohnenswert zu sein, die von den beiden 

Historikern aufgestellte These „des Wechselspiels von ‚Modernität’ bzw. 

‚Rationalität’ und ‚Tradition’ in der Bildungspolitik“ in Heranziehung 

soziologischer Theorien und unter einer Erweiterung des Bezugsrahmens zu 

beleuchten, und die Entwicklung des modernen Bildungswesens, die die 

widersprüchlichen Strömungen in sich vereinigten, mit Einbeziehung der lokalen 

gesellschaftlichen Kräfte als Akteure zu untersuchen. In dieser Hinsicht ist die 

2004 herausgegebene Studie von Platt aufschlussreich. Er vertritt nämlich den 

Standpunkt: „[…] local responses to educational reform – in the form of 

resistance to integration into the new system as well as initiatives toward 
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integration – shaped the formation of the educational system during the first two 

decades of Meiji rule“ (Platt 2004:8). Dieser ist anhand des Beispiels der 

Präfektur Nagano dargelegt. Wie Platt und Morikawa zu verstehen geben, ist es 

notwendig, bei der Charakterisierung des Staates und des Bildungswesens in 

der Meiji-Zeit die Epoche vor Meiji 22/23 (1889/1890) und die danach neu 

beginnende Epoche voneinander zu unterscheiden. 

Mikiko Eswein analysiert die Funktionen des modernen japanischen 

Bildungswesens in der Zeit von der Meiji-Restauration bis zur Gegenwart unter 

Einbeziehung der von Talcott Parsons entwickelten und von Helmut Fend und 

Volker Lenhart weiter erarbeiteten funktionalistischen Systemtheorie; nach ihr 

hat die Schule folgende vier Funktionen: Qualifikations-, Legitimations-, 

Selektions- bzw. Allokationsfunktion sowie Interpretationsfunktion. Eswein stellt 

fest, dass das „japanische Bildungswesen nach dem Zweiten Weltkrieg [...] 

durch einen Vorrang der Allokationsfunktion gekennzeichnet [ist], während für 

das Bildungswesen vor dem Zweiten Weltkrieg der Vorrang der 

Legitimationsfunktion typisch ist.“ 

Jede Epoche der Meiji-Zeit hatte ihre Besonderheiten. Ich werde auch 

vom Gesichtspunkt der Schulfunktion her die Entstehungsgeschichte des 

modernen Bildungswesens beleuchten. Dabei werde ich versuchen, Kontinuität 

oder Wandel der Funktionen des Bildungswesens in verschiedenen Phasen der 

Meiji-Zeit – restaurative Periode von Keiō 3 (1867) bis Meiji 3 (1870), 

Aufklärungsepoche von Meiji 4 (1871) bis Meiji 11 (1878) und Epoche der 

liberalen Bewegung von Meiji 7 (1874) bis Meiji 17 (1884) – zu analysieren und 

die vorgelegten Erkenntnis zu überprüfen. 
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1.3. Fragestellungen und Hypothesen 

 

Fragestellungen 

 Welche politischen und gesellschaftlichen Kräfte und Interessen prägten 

den Prozess der Entstehung und Entwicklung des modernen 

Bildungswesens in Japan in der Meiji-Zeit? In welchem Zusammenhang 

stand er mit dem Staatsbildungsprozess?  

o Welche regierungsinternen Kräfte und Interessen wirkten 

bestimmend auf die bildungspolitischen Entscheidungen ein? 

o Mit welchen bildungspolitischen Maßnahmen und Einrichtungen 

versuchte die Zentralregierung Legitimität staatlicher Herrschaft zu 

schaffen und die Gesellschaft zu modernisieren?  

o Welche Wechselwirkungen gab es zwischen den Bildungsabsichten 

der Zentralregierung und den Bildungsansprüchen der lokalen 

Bevölkerung?  

Hypothesen 

 Der Prozess der Entstehung und Entwicklung des modernen 

Bildungswesens in Japan in der Meiji-Zeit wurde durch das 

Zusammenspiel und den Gegensatz von traditionalistischen und 

rationalistischen Kräften sowie von zentralstaatlichen und lokalen 

gesellschaftlichen Interessen geprägt. 

 Die Entstehung und Etablierung des modernen Bildungswesens in der 

Meiji-Zeit ging mit dem Bildungsprozess des modernen Staates und 

seiner Legitimität einher. 
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1.4. Theoretische Verortung und methodisches Vorgehen: 
 Die Verwendung des historischen und des soziologischen 
 Instrumentariums 

 
Meine Arbeit ist eine erziehungsgeschichtliche Studie. Ihre Methode besteht in 

der historisch-hermeneutischen Verfahrensweise, d. h. in der Interpretation von 

Fakten / Quellen und der Analyse von historischen Verläufen unter 

Heranziehung soziologischer Aspekte: Die Bildungsgeschehen werden im 

zeitlichen Ablauf der historischen Prozesse analysiert, wobei sie mit Hilfe von 

Begriffen, Modellen, Kategorien, Theorien und Methodologen aus den 

Sozialwissenschaften interpretiert, eingeordnet und in ihrer Dynamik untersucht 

werden. Hiernach wird der Wandel des Bildungs- und Erziehungssystems, in 

den Wechselwirkungen mit einer jeweils historisch spezifischen politischen, 

ökonomischen und gesellschaftlichen Struktur, die in Schichten und 

Institutionen untergliedert und durch umgreifende und durchdringende Macht- 

und Herrschaftsstrukturen geprägt waren, beschrieben. Weiters werden 

elaborierte Hypothesen, die „eine Verbindung von beabsichtigten 

Erkenntniszielen zum zu untersuchenden Gegenstand ermöglichen“ (Buhl 

1977:90), auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Durchgeführt wird vorwiegend die 

qualitative Auslegung von Texten, teilweise aber auch die quantifizierende 

Analyse. 

Heute steht es außer Zweifel, dass das begriffliche, theoretische und 

methodologische Instrumentarium der Sozialwissenschaften für die historische 

Arbeit, einschließlich der bildungsgeschichtlichen Arbeit, fruchtbar – ja sogar 

unerlässlich ist.22 Angesichts der kaum zu bewältigenden Fülle von Daten und 

Quellen kann die Auseinandersetzung mit soziologischen Theorien Historikern 

die Kriterien für die Auswahl der Fakten geben. (Mann 1994:9-10) Urteilsfreie 

Berichte über Vergangenes können nicht als hinreichend angesehen werden, 

um die historische Wirklichkeit zu rekonstruieren; dazu bedarf es viel mehr der 

Herstellung der Zusammenhänge historischen Geschehens (Fend 2006a:19). 

Hierzu erleichtert eine explizite Theorieanwendung die Erfassung anonymer 
                                                 
22 Zu den Diskussionen über das Verhältnis von Geschichte und Soziologie siehe Wehler 1980; 
Wehler (Hg.) 1984; zur Methoden- und Theoriediskussion der erziehungshistorischen 
Forschung siehe Böhne und Tenorth 1990; Hamburger 1977; Lenhart 1977.  
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Bedingungskonstellationen historischer Prozesse und Strukturen (Wehler 

1980:216) und macht genauer kontrollierbare Aussagen über Triebkräfte der 

Geschichte möglich. (Wehler 1980:218) Darüber hinaus ermöglicht die 

Theorieverwendung gegenüber den herkömmlichen Beständen der Quellen 

neue Fragen und neue Antworten. „Dass die Quantifizierung notwendig sein 

kann, ist unbestritten“. (Wehler 1984:18) In meiner Arbeit scheint die 

quantitative Analyse vor allem im Bereich der Entwicklung von Schulen, 

SchülerInnen und Lehrpersonen sinnvoll zu sein, um zu überprüfen, in welchem 

Ausmaß die bildungspolitischen Intentionen verwirklicht wurden und um so die 

Dynamik der Etablierung und Durchsetzung des Bildungssystems zu illustrieren. 

Die Anwendung von Max Webers Herrschafts- und Staatstheorie 

Die Entstehung und Entwicklung des modernen Bildungswesens Japans in der 

Meiji-Zeit war eng mit der Bildung des modernen Staates und der Etablierung 

seiner Herrschaft verknüpft. Gerade die japanische Bildungsgeschichte in der 

Meiji-Zeit lässt nicht zu, die historische Erforschung der Genese des modernen 

Staates sowie die Analyse der Herrschaftsstruktur zu vernachlässigen. Um den 

konfliktbeladenen, widersprüchlichen Entwicklungsprozess in der Moderne im 

Wechselspiel zwischen den modernen und den traditionellen Elementen sowie 

zwischen der Zentralgewalt und den lokalen Kräften als Dynamik zu begreifen, 

erscheint es hilfreich zu sein, die herrschafts- und staatstheoretischen Ansätze 

von Max Weber, den Aspekt von seinem Verständnis des modernen Staates 

und der Herrschaftslegitimität für meine Analyse heranzuziehen. Wie Stephan 

Breuer bemerkt, hat die Theorie Webers einzigartig „das Wechselspiel 

zwischen universalen und partikularen Elementen, zwischen ‚Rationalität’ und 

‚Tradition’ zum Gegenstand der historischen Soziologie gemacht“  (Breuer, 

Treiber und Walther 1982:75-76). In meiner Arbeit stütze ich mich vorwiegend 

auf Andreas Anters Interpretation Weberscher Definitionen und Theorien  (1996, 

2001). 

Max Webers Herrschafts- und Staatssoziologie ist „in den letzten Jahren 

[…] erneut Gegenstand einer intensiven wissenschaftlichen Diskussion 

geworden“ (Hanke und Mommsen (Hg.) 2001:1). Seine Wirkung erstreckt sich 

weit über Fächergrenzen hinweg. (Anter 2007a:19) In Bezug auf historische 
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Untersuchungen formuliert Breuer: „Niemand, der historisch gearbeitet hat, wird 

den hohen Nutzen der von Weber vorgeschlagenen Typologie der Geltungs-

gründe verkennen“. (Breuer 1991:20) Anter äußert sich über den hohen Stellen-

wert sowie die Unerlässlichkeit von Max Webers Staatstheorie und Staatsbegriff 

als eine „Grundlage für die analytische Erfassung der historischen und 

gegenwärtigen Staatlichkeit“ (Anter 1996:233). „Erst ein abstrakt-formaler 

Staatsbegriff schafft die Voraussetzung für eine Erfassung der historisch-

empirischen staatlichen Wirklichkeit […] Daher muß man heute notwendig an 

Weber anknüpfen.“ (Anter 1996:35) Max Weber hat zwar – dem damaligen 

Forschungsstand entsprechend – den Standpunkt vertreten, dass „nur der 

Okzident“ einen modernen, rationalen Staat kenne (vgl. Anter 1996:204); 

dagegen stellt man heute fest: „Es versteht sich, dass die neuere Forschung in 

vieler Hinsicht über Max Webers seinerzeit begrenzten Kenntnisstand weit 

hinausgedrungen ist“ (Hanke und Mommsen (Hg.) 2001:11); es ist „unbestritten, 

daß Max Webers theoretische Modelle für die Analyse von 

Herrschaftsprozessen in ganz unterschiedlichen politischen Kulturen nach wie 

vor von größtem Wert sind“ (Hanke und Mommsen (Hg.) 2001:1). Daraus ergibt 

sich, dass Webers Herrschafts- und Staatstheorie auf die Erforschung der 

japanischen Geschichte angewandt werden kann. Außerdem orientierte sich 

Japan bei der Staatsbildung nicht ungefähr an den Beispielen okzidentaler 

moderner Staaten. Preußen-Deutschland, an dem sich „Weber in seinen 

späteren Betrachtungen zur Entwicklung des modernen Staates stark 

orientiert“ hat und das als der „Idealtypus der Staatlichkeit“ zu sehen ist (Anter 

2001:128), galt ab Mitte der zehner Jahre der Meiji-Zeit als nachzuahmendes 

Vorbild für die japanische Regierung. Worin Japan sich vom Okzident abhebt, 

ist wohl das Tempo und die Möglichkeit der Datierung der 

Gewaltmonopolisierung: Während „das Gewaltmonopol“ im Okzident sich „mit 

starken regionalen Verschiebungen“ (Anter 2001:126) „in einem komplexen und 

sukzessiven Prozeß erst schrittweise heraus[bildet]“ (Anter 1996:108) und 

daher Weber keine exakte Datierung der „Geburtsstunde“ des Gewaltmonopols 

und des modernen Staates vornahm (Anter 1996:166-167; 2001:126-129), 

vollzog sich die Monopolisierung in Japan in kürzerer Zeit im zügigen Tempo, 



 
 
36 

sodass sich die Entstehungszeit des Staates und der genaue Vorgang der 

Gewaltmonopolisierung feststellen lässt. 

Die Anwendung der Schultheorie von Helmut Fend 

Die soziologische Sichtweise, welche die Bildungssysteme als „soziale und 

kulturelle Phänomene“ auffasst, ermöglicht „das Bildungsgeschehen in den 

größeren gesellschaftlichen Zusammenhang einzuordnen“. (Fend 2006b:13) 

Helmut Fend entwickelte hierfür eine gesellschaftstheoretische Konzeption von 

Bildungssystemen zur Struktur- und Funktionsanalyse 23 ; demnach wird das 

Bildungswesen als „institutioneller Akteur der Menschenbildung“ angesehen. 

Seine neuen theoretischen Modelle ermöglichen, Struktur und Funktionsweise 

des Bildungswesens im gesellschaftlichen Zusammenhang zu verstehen (Fend 

2006b:14), darüber hinaus die „Ursachen“ (Ideen, Interessen und Anliegen) der 

Gestaltungsaktivitäten im und um das Bildungswesen zu verstehen (Fend 

2006b:15), und die Gestaltungsprozesse des Bildungswesens in einem 

Wechselspiel von Handlungen der Akteure und institutionellen Rahmen-

bedingungen als Dynamik zu begreifen (Fend 2006b:17). Um die Struktur und 

die Wirkungen des Bildungssystems in traditionaler und moderner Gesellschaft 

und die Entstehungsbedingungen des modernen Bildungswesens in Japan zu 

verdeutlichen und den Stellenwert einzelner erzieherischer Maßnahmen in der 

rechten Weise zu beurteilen und einzuordnen, erscheint es mir hilfreich zu sein, 

die bildungssoziologische Perspektive von Fend in meine Analyse 

einzubeziehen. 

 

1.5. Literaturlage 

 
Im Jahresbericht des Bildungsministeriums (Monbushō Nenpō), dessen erste 

Ausgabe Meiji 8 (1875) erschien, wurde in der Meiji-Zeit über den Stand der 

Umsetzung der Bildungspolitik berichtet und die amtlichen Statistiken über den 

Schulbesuch in der jeweiligen Präfektur bekanntgegeben. Diese offiziellen 

Berichte und Statistiken beruhen auf den Visitationsberichten der staatlichen 
                                                 
23 Die 2006 veröffentlichte Neue Theorie der Schule ist eine Modifikation und Weiterentwicklung 
seiner 1980 erschienenen ersten Theorie der Schule.  
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Schulinspektoren sowie auf den Referaten der Gouverneure, die aufgrund der 

Berichterstattungen der Schulbezirksaufseher erfasst worden waren. 

Anlässlich des Jubiläums des hundertjährigen Bestehens des staatlichen 

modernen Bildungswesens gab das Bildungsministerium (Monbushō) im Jahr 

1972 (das hundertste Jahr des Erlasses des ersten staatlichen Gesetzes für 

das gesamte Bildungssystems Gakusei) eine Übersicht über seine 

Zielsetzungen und Ergebnisse, die in den Schulordnungen, Schulgesetzen und 

Schulorganisationen ihren Niederschlag fanden oder aus den Statistiken zu 

ersehen waren (Gakusei hyaku-nenshi). Aus Anlass der 120-Jahr-Feier folgte 

1992 eine weitere Überblicksdarstellung (Gakusei hyakunijū-nenshi). Zu 

historischen Rückblicken arbeitete eine Forschungsstelle im dem 

Bildungsministerium unterstellten staatlichen Institut für Bildungsforschung 

(Kokuritsu kyōiku kenkyūjo; seit 2001 Kokuritsu kyōiku seisaku kenkyūjo: 

Staatliches Forschungsinstitut für Bildungspolitik) unter Bezugnahme auf 

Ansätze der Modernisierungstheorie die umfangreichen Werke über die 

hundertjährige Geschichte der modernen Bildung Japans (Nihon kindai kyōiku 

hyaku-nenshi) aus. Diese wurden 1973 und 1974 in zehn Bänden 

herausgegeben. Im Bd. 1 und im Bd. 2 wird die historische Entwicklung der 

Bildungspolitik und Schulverwaltung in der Meiji-Zeit, im Bd. 3 und im Bd. 4 die 

institutionelle und curriculare Entwicklung der Schulen von der Bakumatsu-Zeit 

bis in die Meiji-Zeit behandelt. Die obgenannte pädagogische Historiografie 

entstand im Rahmen staatlich initiierter Forschungsprojekte und drückt die 

offizielle, staatszentrierte Sichtweise des japanischen modernen 

Bildungswesens aus. Ihre vollständigen chronologischen Gesamtdarstellungen 

dienen als enzyklopädische Nachschlagwerke. 

Was Quellen und bildungsgeschichtliche Literatur des Gebietes der 

heutigen Präfektur Fukushima betrifft, ist folgendes zu sagen: In der im Jahr 

1967 von der Präfektur Fukushima herausgegebenen Regionalgeschichte 

(Fukushima-kenshi) wird in einem eigenen Kapitel eine knappe Übersicht über 

die regionale Bildungsgeschichte gegeben. Zwischen 1972 und 1975 

veröffentlichte der Schulrat der Präfektur Fukushima eine Bearbeitung 

regionaler Erziehungsgeschichte (Fukushima-ken kyōikushi). Das Schulwesen 

in der Meiji-Zeit wird im Bd. 1 behandelt. Die Schulstatistik (Zahlen der Schulen, 
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SchülerInnen, LehrerInnen, Bildungskosten, Lehrergehälter) ist im Bd. 5 zu 

finden. Diese Fukushima-ken kyōikushi ist viel umfangreicher und präziser als 

die 1934 herausgegebene Version. Viele Akten, Dokumente und Lokaldaten, 

die von örtlichen Lehrern und Lokalforschern entdeckt und aufgearbeitet 

wurden, dienen als wichtige Materialien für meine Forschung. Diese regionale 

Bildungsgeschichte hat allerdings – so wie es bei den meisten offiziellen oder 

offiziösen Fassungen der regionalen Bildungsgeschichte üblich ist – weitgehend 

den Charakter von Berichten und Mitteilungen der Fakten, die Aufschluss über 

Vorgänge der Durchführung der staatlichen bildungspolitischen Maßnahmen 

sowie über die organisatorischen Entwicklungen des Schulwesens und der 

Schulverwaltung geben. Die Bildungsgeschehen in der Region sind dabei 

isoliert dargestellt, wobei Kausalbezüge und Zusammenhänge mit politischen 

und sozialen Gegebenheiten und Entwicklungen vielfach außer Acht gelassen 

sind. Die Betrachtungsweise zeigt außerdem an manchen Stellen Mangel an 

Differenzierung, die in der Geschichtsschreibung notwendig ist: Z. B. wurden 

die von den Gouverneuren durchgeführten bildungspolitischen Maßnahmen in 

der Epoche der liberalen Bewegung und des Bildungsministers Mori Arinori 

häufig als Schikane von den aus dem ehemaligen Chōshū - und dem Satsuma-

han stammenden Regierungspolitikern und Staatsbeamten gegen die 

einheimische Bevölkerung interpretiert; die Schulentwicklung in der Meiji-Zeit 

nach dem Erlass des Kaiserlichen Erziehungsediktes von Meiji 23 (1890) wird 

hingegen als Resultat der Anerkennung des tennozentrischen Staates seitens 

der einheimischen Bevölkerung positiv dargestellt. 

Über das Unterrichtswesen im Aizu-han gibt es die 1966 erschienene 

umfangreiche empirisch-historische Studie von Ishikawa Ken. Das Bildungs-

wesen in Aizu in der Meiji-Zeit ist in der 1966 herausgegebene Geschichte von 

Aizu (Aizuwakamatsushi) im Bd. 5 erwähnt. Der Zeitraum von der Entstehung 

der Meiji-Regierung bis zum Erlass des Bildungsgesetzes Gakusei im Jahr Meiji 

5 (1872) wurde von der bildungshistorischen Forschung nur wenig untersucht; 

zum lokalen Schulwesen in Aizu gibt es jedoch eine 1971 veröffentlichte 

ausführliche Abhandlung von Nagura Eizaburō. 

Zum Gedenken an die Bewegung für Volksrechte und Freiheit befasste 

man sich in den 1970er und 1980er Jahren – hundert Jahre nach der Epoche 
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der liberalen Bewegung – intensiv mit der Geschichte der liberalen Bewegung 

auf der nationalen und der regionalen Ebene. Die Bildungsbestrebungen der 

lokalen Bevölkerung in dieser Epoche im Gebiet der heutigen Präfektur 

Fukushima sind in einem Kapitel der Fukushima-ken kyōikushi belegt. Der 

Lokalhistoriker Takahashi Tetsuo sammelte und wertete historisches Material 

über die Bildungsanstalt Seidōkan aus, die auf Initiative der örtlichen Liberalen 

errichtet wurde. Sein Forschungsergebnis wurde 1972 als Broschüre von der 

Gemeinde Miharu (Miharu-machi) herausgegeben. Auch in der von ihr 1975 

herausgegebenen Lokalgeschichte Miharu-chōshi Bd. 3 wird auf Seidōkan in 

einem Absatz des Kapitels „Jiyū minken undō hasshō no chi“ (Der Entstehungs-

ort der liberalen Bewegung) ausführlich eingegangen. Die Darstellungen der 

Lokalhistoriker über Bildung und Erziehung in der Epoche der liberalen 

Bewegung gehen – so wie es für die marxistische Perspektive charakteristisch 

ist – von der Geschichtsbetrachtung aus, dass die Region Ort des „ehrenwerten, 

aber verlorenen Kampfes der lokalen Bevölkerung gegen den absolutistischen 

zentralistischen Staat“ (Platt 2005:118) war. Wissenschaftlich relevant ist auch 

die vom Bildungshistoriker Kurosaki Isao verfasste und 1971 veröffentliche 

Abhandlung über die Debatte um die öffentliche Schule im Regionalparlament 

der Präfektur Fukushima in der Epoche der liberalen Bewegung. 

Meine Hauptquellen zur Staatsbildung in der Meiji-Zeit sind Studien von  

Matsuo Masahito (1992, 1995). 

Ich werde diese Quellen und die ortsgeschichtliche Literatur sowie die 

bisher vereinzelt vorgelegten Ergebnisse der älteren Forschung über Bildungs-

bestrebungen im Gebiet der heutigen Präfektur Fukushima unter neuen 

Gesichtspunkten erarbeiten. Mir scheint notwendig, die Bildungsgeschehen in 

einem konkreten Raum und zu bestimmter Zeit nicht isoliert zu untersuchen und 

darzustellen, sondern in der Entwicklungslinie des modernen Bildungswesens 

und in einem größeren Kontext zu analysieren. 
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1.6. Anlage meiner Arbeit 

 
In den an die Einleitung anschließenden drei Kapiteln (von Kap. 2 bis 4) werden 

die Grundlagen des Themas behandelt: Zu diesen gehören zunächst die 

herrschafts- und bildungssoziologischen Begriffe und Theorien (Kap. 2). Dann 

wird der Entstehungs- und der Verfallprozess der vormodernen Herrschaft 

sowie der Entstehungs- und Entwicklungsprozess des modernen Staates 

erläutert (Kap. 3). Anschließend wird die geografische und politische 

Entwicklung von der Bakumatsu-Zeit bis in die Meji-Zeit im Raum der heutigen 

Präfektur Fukushima in Kürze beschrieben (Kap. 4). 

Im Anschluss an den Teil der Grundlagen folgt der Teil des historischen 

Entwicklungsprozesses (von Kap. 5 bis Kap. 9). Die Beschreibung und Analyse 

wird in historischer Reihenfolge vorgenommen: Zunächst befasse ich mich mit 

Herrschaftssystem und Bildungswesen in der Tokugawa-Zeit, das den 

Ausgangspunkt des modernen Staates und des modernen Bildungswesens 

darstellt (Kap. 5). Anhand des Beispiels des Aizu-han erkläre ich den 

Hintergrund des Niedergangs der traditionalen Herrschaft im Zusammenhang 

mit ihrer Weltanschauung, bildungspolitischen Zielsetzung und Inhaltsauswahl 

des Unterrichtes der landesfürstlichen Schule für Bildung und Erziehung der 

Samurai. 

Darauf folgt der analytische Teil, der Hauptteil (von Kap. 6 bis 8), in dem 

die Staats- und Schulentwicklung im Zeitraum von Keiō 3 (1867) bis Meiji 17 

(1884) untersucht wird. Zunächst wird die Übergangsepoche vom traditional-

feudalen zum rational-modernen Staat im Zeitraum von Keiō 3 (1867) bis Meiji 

3 (1870) (Kap. 6), anschließend die Zeitspanne von Meiji 4 (1871) bis zum 

Ende der Epoche des ersten staatlichen Schulgesetzes (Gakusei) bis Meiji 11 

(1878) (Kap. 7), dann die Epoche der Bewegung für Volksrechte und Freiheit 

(Jiyū minken undō) von Meiji 7 (1874) bis Meiji 17 (1884) (Kap. 8) behandelt. 

Innerhalb der einzelnen Kapitel wird nach Sachgesichtspunkten untergliedert: 

Im ersten Abschnitt werden am Anfang die politische Herrschaft und der Staats-

bildungsprozess, dann der Entwicklungsprozess des Bildungswesens auf 

zentraler Ebene erläutert. Im zweiten Abschnitt werden der politische Ablauf 
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und anschließend der Entwicklungsprozess des Bildungswesens auf lokaler 

Ebene untersucht. Die lokalen Akteure waren – genau so wie die 

herrschaftlichen Akteuren – nicht homogen. Daher ist es notwendig zu fragen, 

wer die individuellen oder kollektiven Akteure waren. Am Ende des jeweiligen 

Kapitels kommt ein Resümee. 

Darauf schließt die zusammenfassende Beschreibung des Entwicklungs-

prozess nach Meiji 18 (1885) als Folgen und Ergebnisse der im Hauptteil 

analysierten, vorangegangenen Epochen an (Kap. 9). Sie bildet das Pendant zu 

Kapitel 5. Abschließend wird das Fazit meiner Untersuchung gezogen, in dem 

überprüft wird, ob meine Hypothesen verifiziert wurden (Kap. 10). Es kommt 

auch zur Sprache, was als Triebkraft oder als retardierendes Element auf die 

Staats- und Schulentwicklung wirkte, und in welcher Hinsicht Kontinuität oder 

Diskontinuität zwischen der Tokugawa- und der Meiji-Zeit im Bildungswesen 

festzustellen sind. 
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2.  Begrifflich-theoretische Grundlagen 

 

2.1. „Macht“, „Herrschaft“ und „Staat“ nach Max Weber 

 
Macht 
Weber begreift Macht als „jede Chance24, innerhalb einer sozialen Beziehung 

den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf 

diese Chance beruht“ (Weber 2002:28). In wechselseitigen zwischen-

menschlichen Beziehungen kommen zur Durchsetzung des eigenen Willens als 

Erstes positive Sanktionen wie Überzeugungsarbeit, Manipulation, Verlockung 

mit Vorteilen und Belohnungen zum Einsatz. Wenn aber alle diese allgemeinen 

Mittel zur Einflussnahme versagt haben, kann Macht negative Sanktionen 

androhen oder tatsächlich von diesen Sanktionen Gebrauch machen, 

nötigenfalls sogar zum äußersten Mittel, Gewalt, greifen. (Breuer 1998:15-16) 

Macht ist u. a. Gegenstand der Politik. „Wer Politik treibt“, so Weber, „erstrebt 

Macht: Macht entweder als Mittel im Dienst anderer Ziele […] oder Macht ‚um 

ihrer selbst willen’: um das Prestigegefühl, das sie gibt, zu genießen“. (Weber 

2002:822) Macht ist „soziologisch amorph“ (Weber 2002:28), „weil sie aus den 

unterschiedlichsten Quellen entspringen, sich in den unterschiedlichsten 

Formen manifestieren und […] sich ständig verändern kann“ (Breuer:1998:16). 

„Aus der Perspektive sozialer Ordnung ist die Macht ein Moment der Instabilität“. 

(Neuenhaus 1998:81) Sie wird „soziologisch greifbar“ und von „relativ 

chaotischen, unstrukturierten Beziehungen zu einer immer gearteten Ordnung“, 

wenn sie in den „Zustand der Herrschaft“ gebracht wird. (Breuer 1998:16-17) 

Der Machtbegriff ist „Gegenpol und Komplement“ des – wie später 

erläutert wird – „vielfach auf die Erteilung und Ausführung von Befehlen 

reduzierten Herrschaftsbegriffs“ (Neuenhaus 1998:81): 

„Innerhalb der stillgestellten Struktur rationaler Herrschaft ist Macht die individuelle 
Chance, für die Durchsetzung des eigenen Willens zu kämpfen und in diesem 

                                                 
24 Webers Begriff Chance bedeutet die „Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Handeln 
erfolgt“. (Dreitzel 1984:45) 
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Kampf Widerstände zu überwinden. […] Was […] Macht und Kampf gegenüber der 
Herrschaft auszeichnet, ist ihre Möglichkeit, bestehende soziale Ordnungen zu 
überschreiten – sie also beispielsweise durch den Einsatz von Gewalt außer Kraft 
zu setzen.“ (Neuenhaus 1998:81) 
 

Herrschaft 
Herrschaft ist nach Weber „die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei 

angebbaren Personen Gehorsam zu finden“. (Weber 2002:28) Er unterscheidet 

drei reine Typen der legitimen Herrschaft, die mit unterschiedlicher Legitimitäts-

geltung – inneren Rechtfertigungsgründen (Weber-Fas 2003:335) – 

korrespondieren: 

1. Traditionale Herrschaft: Sie beruht auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit 

von jeher geltender Traditionen – altüberkommenen Ordnungen und Herren-

gewalten – und an die Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen 

(traditionale Legitimitätsgrundlage). Gehorcht wird dem durch Tradition 

berufenen und an die Tradition gebundenen Herrn kraft Pietät (Weber 

2002:124,130). 

2. Charismatische Herrschaft: Sie beruht auf der außeralltäglichen Hingabe an 

Heiligkeit oder Heldenkraft oder Vorbildlichkeit einer Person und der durch 

sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen (charismatische Legitimitäts-

grundlage). Gehorcht wird dem charismatisch qualifizierten Führer kraft 

persönlichen Vertrauens. (Weber 2002:124) Sie ist „spezifisch irrational im 

Sinn der Regelfremdheit“. (Weber 2002:141) Sie hat die Kräfte, traditionale 

Herrschaft vom Innen her zu revolutionieren. (Weber 2002:141-142, 657-

658) 

3. Rational-legale Herrschaft: Sie stützt sich auf den Glauben an die Legalität 

gesatzter [bewußt geschaffenen und jederzeit abänderbaren (Breuer, 

Treiber und Walther 1982:125); Einfügung d. Verf.] Ordnungen und des 

Anweisungsrechts, das die durch sie zur Ausübung der Herrschaft 

berufenen Personen innehaben (rationale Legitimitätsgrundlage). Gehorcht 

wird der legal gesatzten sachlichen unpersönlichen Ordnung und dem durch 

sie bestimmten Vorgesetzten kraft formaler Legalität seiner Anordnungen. 

(Weber 2002:124). Sie hat die Kräfte, traditionale Herrschaft von außen her 

zu revolutionieren. (Weber 2002:657, 658) 
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Unter Legitimität ist „die Selbstrechtfertigung einer Herrschaft durch den   

‚Appell an Prinzipien ihrer Legitimation’“ (Breuer 1998:19) zu verstehen. 

„Herrschaft ohne Legitimität“ ist „im Grunde keine Herrschaft, sondern nur eine 

Stufe bloßer Machtausübung, die wenig Aussicht auf dauerhaften Bestand 

hätte“. (Anter 1996:64) So sucht jede Herrschaft „den Glauben an ihre 

‚Legitimität’ zu erwecken und zu pflegen“ (Weber 2002:122). Für die Legitimität 

ist „nicht das Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten […] sondern 

vielmehr das von Herrschenden und ihren Stäben [ausschlaggebend]“. (Anter 

1996:68) Verwaltungsstab ist ein sich an der Ausübung der Befehls- und 

Zwangsgewalten beteiligter Kreis von zuverlässig gehorchenden Personen. 

Verwaltungsstab „kann an den Gehorsam gegenüber dem (oder: den) Herren 

rein durch Sitte oder rein affektuell oder durch materielle Interessenlage oder 

ideelle Motive (wertrational) gebunden sein“. (Weber 2002:122) „Die Art der 

Legitimitätsbeziehung zwischen Herrn und V e r w a l t u n g s s t a b [ist] je 

nach der Art der zwischen ihnen bestehenden Autoritätsgrundlage sehr 

verschieden geartet und in hohem Grade maßgebend für die Struktur der 

Herrschaft“. (Weber 2002:123) Diesem Gesichtspunkt kommt, ebenso wie dem 

Gliederungsprinzip nach Legitimitätsgeltung, in Webers Konzeptionen eine 

große Bedeutung zu (Breuer 1991:23). 

Im Fall der traditionalen Herrschaft sind die Beziehungen des 

Verwaltungsstabes zum Herrn durch persönliche Dienertreue bestimmt. „Der 

Herrschaftsverband ist, im einfachsten Fall, primär ein durch 

Erziehungsgemeinsamkeit bestimmter P i e t ä t s verband.“ (Weber 2002:130) 

Bei ständischer Herrschaft, einer entwickelten Form traditionaler Herrschaft, 

erfolgt die Auslese des Verwaltungsstabes durch den Herrn, indem er 

Herrengewalten oder privilegierte Stellen an eine ständisch qualifizierte Schicht 

vergibt. (Vgl. Weber 2002:134) 

Der Verwaltungsstab des charismatischen Herrn, wie die Gefolgschaft 

des Kriegsfürsten oder die Vertrauensmänner des Führers, wird „nach 

charismatischen Qualitäten ausgelesen“. (Weber 2002:141) Die genuine 

charismatische Herrschaft, die streng an die Qualitäten einer konkreten 

Persönlichkeit und deren Bewährung gebunden ist, ist labil (Weber 2002:661) 

und ephemer (Weber 2002:142). Wenn diese soziale Beziehung konstant und 
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dauerhaft sein soll, muss die charismatische Herrschaft veralltäglicht werden, 

indem die Legitimität des Charisma-Trägers an die Legitimität der 

Alltagsherrschaft, entweder an die traditionale Legitimität [Traditionalisierung], 

oder an die rationale Legitimität [Rationalisierung / Legalisierung], oder an beide 

geknüpft wird. (Weber 2002:142-143) Die Legitimität der Nachfolger eines 

Charisma-Trägers kann beispielsweise an die Vorstellung, dass das Charisma 

im Blut liegt und sich vom ursprünglichen Charisma-Träger auf weitere 

Generationen der Sippe überträgt, geknüpft werden. Hierbei wandelt sich das 

Charisma in „Erbcharisma“ um. „Der Glaube gilt dann nicht mehr den 

charismatischen Qualitäten der Person, sondern dem kraft der Erbordnung 

legitimen Erwerb. (Traditionalisierung und Legalisierung.)“ (Weber 2002:144) 

Auf solche Weise wandelt sich „der charismatische Herrschaftsverband 

weitgehend in die Formen der Alltagsherrschaft: die patrimoniale, insbesondere: 

ständische, oder die bureaukratische“. (Weber 2002:146) 

„Der reinste Typus der legalen Herrschaft“ weist einen „bürokratischen 

Verwaltungsstab“ auf. Seine „Mitglieder“ sind nach dem Prinzip der fachlichen 

Qualifikation rekrutiert und von den „Verwaltungs- und Betriebs-

mitteln“ vollständig getrennt (Weber 2002:126-127). Zu gehorchen haben sie 

„nur s a c h l i c h e n Amtspflichten“ (Weber 2002:126). Ihre pflichtgemäße 

Berufsarbeit in „fester Amtshierarchie“ (Weber 2002:126) erfolgt „idealerweise 

sine ira et studio, unter Ausschaltung aller persönlichen und gefühlsmäßigen 

Motive“ (Weber-Fas 2003:333). „Nur der Leiter des Verbandes besitzt seine 

Herrenstellung entweder kraft Appropriation oder kraft einer Wahl oder 

Nachfolgerdesignation“. (Weber 2002:126) „Die bürokratische Verwaltung 

bedeutet: Herrschaft kraft Wissen.“ (Weber 2002:129) Ihre „Entstehung“ ist „die 

Keimzelle des modernen okzidentalen Staates“. (Weber 2002:128) 

„Die legal-rationale Herrschaft“ mit modernem Charakter bedeutet 

„allerdings nicht das ‚Ende der Geschichte’“. (Anter 1996:78) Weber bemerkt, 

dass „die drei Grundtypen der Herrschaftsstruktur nicht einfach hintereinander 

in eine Entwicklungslinie eingestellt werden können, sondern miteinander in der 

mannigfachsten Art kombiniert auftreten“. (Weber 2002:669-670) So ist 

„charismatische Herrschaft im modernen Staat durchaus möglich“ (Anter 

1006:75), „entweder in Form charismatischer Revolutionen oder in Form des 
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versachlichten, veralltäglichten und legalisierten Charisma“ (Anter 1996:78). Die 

konstitutionelle Monarchie ist ein deutliches Beispiel dafür. (Siehe Anter 

1996:76) 

Staat 
Staat definiert Max Weber als einen „politischen Anstaltsbetrieb 25 “, dessen 

„Verwaltungsstab erfolgreich das M o n o p o l  l e g i t i m e n physischen 

Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt“. (Weber 

2002:29) In dieser Definition kommen konstitutive Merkmale der modernen 

Staatlichkeit vor: rationaler Anstaltscharakter, kontinuierlicher und ein 

zweckhaftes Handeln aufweisender Betriebscharakter und Monopolcharakter 

der legitimen Gewaltsamkeit. (Weber 2002:30) Weber begreift den Staat in 

erster Linie als Herrschaftsverhältnis. (Anter 1996:59) Gehorcht wird bei der 

staatlichen Herrschaft „’dem Recht’ einer ‚unpersönlichen Ordnung’, der auch 

die Staatsorgane unterworfen sind“. (Anter 1996:70) Im modernen Staat kommt 

den Fachbeamten, die Weber als die „Eckpfeiler des modernen 

Staates“ bezeichnet, eine ausschlaggebende Rolle zu. (Anter 1996:176) 

Das „Kriterium, durch das der Staat sich von allen anderen historischen 

Herrschaftsformen unterscheidet“, ist die erfolgreiche Monopolisierung der 

Gewalt. (Anter 2001:121) Gewalt ist das spezifische Mittel des politischen 

Handelns, das im äußersten Fall angewendet wird. (Breuer 1998:15) Hier 

handelt es sich um „physische“, also „offene, direkte und auf den menschlichen 

Körper gerichtete Gewalt“ (Anter 1996:36) wie Waffengewalt und „Polizei, 

gerichtliche Zwangsvollstreckung oder Strafen“ (Kriele 2003:9) und um „legitime 

Gewalt“ (Anter 1996:36), „in einer einzigen Zentralinstanz, die ihre 

Kompetenzen dann natürlich delegieren kann“ (Breuer 1998:19). „Die 

Herausbildung des Gewaltmonopols ist untrennbar verknüpft mit der 

Herausbildung der Souveränität […] Das Gewaltmonopol richtet sich primär auf 

den innerstaatlichen Prozeß, während die Souveränität die innere Perspektive 

mit der äußeren vereint“. (Anter 1996:38) Die Monopolisierung ist graduell und 

„bleibt immer unvollkommen“, da das Gewaltmonopol „ein ständig zu 

                                                 
25 Anstalt ist als ein Verband – „ein geschlossenes Gefüge sozialer Beziehungen“ (Breuer 
1998:17) – mit fast oktroyierten, innerhalb eines Wirkungsbereichs unausweichlichen rational 
gesatzten Ordnungen zu verstehen (vgl. Anter 1996:47-48).  
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erneuernder, geltend zu machender und durchzusetzender Anspruch“ ist. 

(Anter 1996:44) 

Das Gewaltmonopol ist die unabdingbare Voraussetzung für die Durch-

setzung legitimierter Entscheidungen. (Anter 1996:45) Auf bloße Gewalt kann 

der Staat jedoch keinesfalls gegründet sein (Anter 1996:64); er „muss wie jede 

andere Herrschaft auf Legitimität gegründet sein, um die Chance auf dauer-

haften Bestand zu haben“ (Anter 1996:45). „Die Legitimität des modernen 

Staates beruht primär auf dem Glauben an die Legalität: die rationale Satzung, 

Anwendung und Durchsetzung des rationalen Rechts.“ (Anter 1996:195) „Die 

Frage nach der Legitimität eines Staates ist aus Webers Perspektive die Frage, 

wann, wie und warum eine staatliche Herrschaftsordnung von den 

Beherrschten anerkannt und befolgt wird“. (Anter 1996:64) Wie im Falle des 

Gewaltmonopols kann es auch für die Geltung der staatlichen Ordnung 

„verschiedene Grade“ geben, sodass „für die historische Erforschung der 

Genese des modernen Staates“ nach Webers Konzeption „ein ‚graduelles’ 

Verständnis unerlässlich“ ist (Anter 1996:107-108). Wie Georg Jelinek bereits 

vor Weber bemerkt hat, kann bei Mangel an innerer Zustimmung an Legitimität 

die „faktische Ordnung nur durch äußere Machtmittel aufrechterhalten werden, 

was auf die Dauer unmöglich ist“. (Anter 1996:64-65) 

Der unauflösliche Zusammenhang zwischen Staat und Legitimität muss 

nicht immer erkennbar sein; dieser wird aber transparent, wenn es zur 

„Erschütterung des Legitimitätsglaubens an staatliche Herrschaft und zum 

Zusammenbruch staatlicher Ordnungen“ kommt (Anter 1996:66-67): Die 

Erschütterung der Legitimität äußert sich in passivem und aktivem Widerstand, 

wie Rechtsverweigerung, Sabotage, [Aufstände und Terror; Einfügung d. Verf.], 

durch den innerer Frieden labil wird und das Land schließlich in die 

Totalpolarisierung und in den Bürgerkrieg gerät. (Kriele 2003:8) 

Staat ist „Austragungsort[…] des Widerspruchs zwischen Macht und 

Herrschaft“: „Denn der Staat bündelt einerseits im Gewaltmonopol alle 

gesellschaftliche Macht, andererseits kann er nur mittels bürokratischer 

Herrschaft funktionieren, was seine Handlungsspielräume stark einschränkt“. 

(Neuenhaus 1998:81) Hierbei sieht Weber im Monarchen mit  charismatischer 

Autorität als oberste Spitze im modernen Staat einen unschätzbaren Vorteil. 
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Der parlamentarische Monarch bewirkt durch seine nominelle Macht die 

Legitimität der bestehenden Ordnung kraft seines Charisma zu garantieren und 

darüber hinaus Machtkämpfe der Politiker kraft seiner „höchsten Stelle im 

Staate“ formal zu begrenzen. (Weber 2002: 680-681) In diesem Fall dient „die 

charismatische Autorität des Monarchen […] lediglich dazu, die Legitimität eines 

politischen Systems zu festigen, das sie sich nur als Aushängeschild hält“. 

(Anter 1996:76) 

Wie oben ausgeführt, beziehe ich mich in meiner Arbeit auf Webers 

Verständnis von Macht, Herrschaft und Staat. Außerdem gehe ich bei meiner 

Analyse von der von Weber angesagten soziologischen Betrachtungsweise aus, 

derzufolge der Staat „keine ‚Kollektivpersönlichkeit’, sondern vielmehr ein 

‚Komplex eines spezifischen Zusammenhandelns von Menschen’“ ist (Anter 

2007b:16). 

 

2.2. Gesellschaftliche Funktionen der Schule von Helmut Fend 

 
Die neue Theorie der Schule von Helmut Fend geht davon aus, dass „aus 

gesamtgesellschaftlicher Sicht das Bildungswesen vor allem die Funktion der 

Reproduktion und Innovation von Strukturen von Gesellschaft und Kultur“ erfüllt 

ist (Fend 2006b:49). Fend nennt vier gesellschaftliche Funktionen des Bildungs-

wesens, die Beiträge des Bildungswesens zum Fortbestand der Gesellschaft 

darstellen. Sie implizieren jeweils individuelle Funktionen, d. h. die Beiträge des 

Bildungswesens zur Beförderung der individuellen Fähigkeit und zur Eröffnung 

der individuellen Lebens-, und Erfolgschancen. (Vgl. Fend 2006b:53) Im 

Folgenden wird auf die Funktionen des Bildungswesens eingegangen. Sie 

beziehen sich auf Kultur (Enkulturation), Wirtschaft (Qualifikation), Sozial-

struktur (Allokation) und politische Systeme (Legitimation und Integration): 

1. Enkulturationsfunktion (Funktion der kulturellen Reproduktion) 
Unter Enkulturationsfunktion versteht man die Funktion der „Reproduktion 

kultureller Sinnsysteme“, die von der „Beherrschung grundlegender Symbol-

systeme wie Sprache und Schrift […] bis zur Internalisierung grundlegender 
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Weltorientierung z. B. Vernunftfähigkeit und moralische Verantwortlichkeit des 

Individuums“ reicht. (Fend 2006b:49) Die kulturelle Reproduktion findet dadurch 

statt, dass im Symbolsystem festgehaltene Kenntnisse, Fähigkeiten, Kultur-

produkte und Wertvorstellungen von der heranwachsenden Generation 

eingeübt und übernommen und auf diese Weise generationsübergreifend 

weitergeführt werden. Dieser Prozess ermöglicht den Individuen Teilhabe an 

ihrer Kultur, Schaffung der kulturellen Identität und soziale Integration. (Vgl. 

Fend 2006b:47-49, 51) Die von einer Gesellschaft für wesentlich und 

überlieferungswürdig erachteten kulturellen Gehalte, die Weltanschauung und 

das Weltverständnis einer Epoche kommen in den Bildungszielen, Lehrgängen, 

Lehrplänen und Lehrbüchern deutlich zum Ausdruck. (Vgl. Fend 1980:128-130) 

Im Hinblick auf die Tätigkeit der Universität, Wissen zu vermitteln und 

gleichzeitig zu schaffen, trägt das Bildungswesen nicht nur zur Reproduktion, 

sondern zentral zur Innovation der Gesellschaft und damit zu sozialem Wandel 

bei. (Fend 2006b:46) 

2. Qualifikationsfunktion 
Das Bildungswesen hat die Funktion, die zur „Ausübung ‚konkreter’  

Arbeit“ erforderlichen „Fertigkeiten und Kenntnisse“ (Fend 2006b:50) zu 

vermitteln und „Leistungspotenziale“ (Fend 2006b:53) zu schaffen. „In der 

Moderne“ ist den Qualifikationen, die die unerlässliche Voraussetzung für die 

„Aufrechthaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbs-

fähigkeit“ darstellen, Wichtigkeit beigemessen. (Fend 2006b:50) Wenn das 

Bildungswesen „darauf ausgerichtet wird“, „neue Qualifikationen zu vermitteln, 

um zukünftige Aufgaben bewältigen zu können“, wird es „zu einem Instrument 

des sozialen Wandels“. (Fend 2006b:49) Die Qualifikationsfunktion impliziert für 

den Einzelnen die „Chance“ des Erwerbs von für „eine selbstständige berufliche 

Lebensführung“ notwendigen „Wissen und Fähigkeiten“. (Fend 2006b:53) 

3. Die Allokationsfunktion (Selektionsfunktion) 
Die Allokationsfunktion ist jene Aufgabe des Bildungswesens, die Berufe und 

soziale Positionen verteilt. (Fend 2006b:50) In der ständischen Gesellschaft war, 

so wie Schelsky (1957) schildert, der Zugang zu bestimmten Schularten 

schichtenspezifisch, so dass das Schulsystem als ein Abbild der vorgegebenen 
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sozialen Schichtung zu sehen war. (Fend 1980:30-31) In einer 

leistungsorientierten Gesellschaft hat das Bildungswesen die Aufgabe, Auslese 

und Verteilung der „Bildungs- und Berufsprivilegien“ nicht aufgrund von 

Merkmalen sozialer Herkunft und der Geburt oder des Geschlechtes, sondern 

nach sachlich feststellbarer Leistungsfähigkeit vorzunehmen. (Fend 2006b:46) 

Hierbei kommt dem Prüfungswesen eine zentrale Rolle zu. (Vgl. Fend 

2006b:50) Diente die Schule früher zur Stabilisierung der Sozialstruktur, könnte 

sie in der Moderne – nach einer euphorischen Bewertung – die Mobilitäts-

prozesse in der Gesellschaft einleiten. (Fend 1980:31) Allokationsfunktion 

korrespondiert mit den Chancen des Individuums für den sozialen Aufstieg. 

Fend vermeidet den Begriff „Selektion“, bei der „die Ausschließung von 

erwünschten Bildungslaufbahnen im Vordergrund stehen kann“ (Fend 

2006b:50); ich werde in meiner Analyse diesen Begriff jedoch auch verwenden, 

weil ich ihn als Charakterisierung des Schulwesens in jener Zeit, in der 

demokratisches Bildungswesen noch nicht vorhanden war, für angebracht halte. 

4. Integration- und Legitimationsfunktion 
Weber hat selber den Prozess der Legitimitätsbildung nicht befriedigend 

erklärt.26 (Anter 1996:67) Allerdings weist er auf den Zusammenhang zwischen 

Herrschaft und Erziehung hin, indem er schreibt, dass Erziehung „überall die 

wichtigste Angriffsfläche für die Beeinflussung der Kultur durch die Herrschafts-

struktur“ bietet. (Weber 2002:639) Nach der von Fend ausgearbeiteten 

Konzeption leistet das Bildungswesen, das „in einer engen Beziehung zu 

Herrschaftsverbänden“ steht oder sogar ein „Teil dieser Herrschafts-

verbände“ darstellt, „zentrale Beiträge für die Legitimation und Integration einer 

Gesellschaft und des jeweiligen politischen Herrschaftssystems“. (Fend 

2006b:45) Das Bildungswesen erzeugt kulturelle und soziale Identität durch 

Einübung der der Gesellschaft zugrunde liegenden Normen, Werte und 

Wertdeutungen, vor allem durch die Einführung in gemeinsame Geschichte, 

kulturelle Traditionen und politische Bildung. Diese Identität ist Grundlage für 

                                                 
26  Nach Fend betont Weber allerdings eine wichtige Funktion des Schulsystems für die 
Stabilisierung der Gesellschaft. (Fend 1980:41). Für eine systematische Untersuchung von 
Webers Analyse der historischen Herrschaftsformen und jeweils mit ihnen korrespondierenden 
Erziehungstypen siehe Flitner 2001; für eine zusammenfassende Darstellung siehe Fend 
1980:39-41. 
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innere Zustimmung zur bestehenden politischen Herrschaft, die zur 

Stabilisierung der politischen Verhältnisse und zum inneren Frieden beiträgt. 

(Fend 2006b:47-48, 50) Darüber hinaus führt sie zur Schaffung der National-

identität, d. h. das „innere[…] Gefühl der Zusammengehörigkeit, des 

gemeinsamen Schicksals und der gemeinsamen Verpflichtungen“, das „die 

eigentliche und notwendige Grundlage für Existenzfähigkeit von Staaten und 

Nationen“ ist. (Fend 2006b:47) In individueller Hinsicht bedeutet die 

Integrations- und Legitimationsfunktion die Chance für die Schaffung „sozialer 

Orientierung und Identitätsbildung“, die die „Grundlage für soziale 

Verantwortung“ darstellt. (Fend 2006b:53) 

5. Emanzipationsfunktion (von Engelbrecht) 
Der Bildungshistoriker Engelbrecht weist darauf hin, dass „Schule und 

Studium“ nicht nur als Instrument zur Kulturvermittlung, Legitimitätsbildung und 

Sozialisation, sondern auch als „Mittel der Emanzipation, der Befreiung von 

Vorherrschaften“ und Spannungsfeld verschiedener Interessen zu sehen ist: 

„Zwar wird in den Schulen versucht, Normen und Werte zu verfestigen, die 

wünschenswerte Herrschaftsverhältnisse sichern. Aber gerade dadurch werden 

offene oder latente Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen 

verschiedener Wertorientiertheit ausgelöst.“ (Engelbrecht 1982:16) Auch diesen 

Aspekt werde ich für meine Analyse heranziehen. 
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3.  Staatsbildung in Japan 

 

Die Entstehung des modernen Staates ist nach dem Verständnis Max Webers 

ein umfassender Prozess der Monopolisierung, Verstaatlichung und 

Zentralisierung von Herrschaft. (Anter 1996:38) In Japan begann dieser 

Prozess Keiō 3 (1867) mit der Restauration der kaiserlichen Herrschaft. Meiji 4 

(1871) wurde durch Abschaffung der Fürstentümer (han) und Errichtung der 

Präfekturen (ken), was japanische Historiker als haihan chiken bezeichnen, 

sowie durch Schaffung eines rational organisierten, zentralistischen 

Beamtenapparates ein Gewaltmonopol errichtet, und somit entstand der 

moderne Staat. Nach einer Phase schwerer Kämpfe setzte sich das 

Gewaltmonopol Meiji 22 (1889) durch. Im Folgenden wird auf den 

Staatsbildungsprozess eingegangen. 

Die traditionale Herrschaft vor dem modernen Zentralstaat: Das Bakuhan-System 

Die Edo-Zeit (auch Tokugawa-Zeit genannt), die der Meiji-Zeit voranging, fiel in 

die Jahre von Keichō 5 (1600) bzw. Keichō 8 (1603)27 bis Keiō 3 (1867). Die 

Herrschaftsform dieser Periode war der als Bakuhan-System bezeichnete 

zentralistische Feudalismus. Das politische Gebilde mit einer zentralen 

Verwaltung entwickelte sich ursprünglich aus der charismatischen Gefolgschaft 

eines Kriegshelden, nämlich Tokugawa Ieyasus (1542-1616, Regierungszeit: 

1603-1605). 

Die feudale Gesellschaft in der Edo-Zeit beruhte auf dem Vier-

Ständesystem (shi nō kō shō): Die herrschende Schicht, in deren Hand die 

politische, militärische und soziale Macht lagen, war der Kriegeradel, die 

Samurai (shi). Der Herrschaftsverband – die Herrschaft, die die Struktur eines 

Verbandes, eines geschlossenen Gefüges sozialer Beziehungen, aufwies 

(Breuer 1998:17)  –  beruhte auf einem persönlichen Treueverhältnis zwischen 

Lehnsherrn und Lehnsempfängern (Vasallen). Letztere verpflichteten sich 

                                                 
27 Der Beginn der Edo-Zeit wird entweder mit der Unterwerfung der feindlichen Landesfürsten 
unter die Gewalt des Anführers Tokugawa Ieyasu nach der Entscheidungsschlacht Keichō 5 
(1600) oder mit der Eröffnung des Edo-bakufu durch Ernennung von Ieyasu zum Shogun durch 
den Tenno Keichō 8 (1603) festgesetzt. 
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gegenüber ihrem Herrn zu absolutem Gehorsam28, Steuerleistung, Pflege der 

Waffenübungen und Disposition für Verwaltungs- und Kriegsdienst. Der 

Zusammenhalt der Korporationen der Herrschenden ergab sich aus 

Interessensolidarität der Vasallen mit ihrem Herrn durch ihre materielle 

Abhängigkeit vom Herrn und durch ihre Privilegienstellung gegenüber den 

Untertanen wie auch aus innerer Verbundenheit durch das ständische 

Würdegefühl, das Ehrgefühl des Kriegers, sowie die Pietät und Treue des 

Dieners. 29  Der Herrschaftsverband in der Edo-Zeit war – so wie bei allen 

anderen Herrschaftsverbänden – in Befehlende und Gehorchende unterteilt. 

Die der Patrimonialgewalt des Herrn unterworfenen Untertanen waren in drei 

gesellschaftliche Stände, Bauern- (nō) Handwerker- (kō) und Kaufmannsstand 

(shō), gegliedert. Die Bauern waren entwaffnet und für politische Zwecke 

steuer- und frondienstpflichtig. Die niedrigste Stellung in der sozialen Stufung 

der Bevölkerung nahmen unterprivilegierte Personen, Parias (eta und hinin), ein. 

Sie standen außerhalb der vier Stände. Das politische Gebilde unter der 

Tokugawa-Herrschaft hatte das patrimoniale Herrschafts-verhältnis als 

Grundlage, das in Analogien zwischen Familie und Staat sowie zwischen 

Hausvater und Herrscher seinen Ausdruck fand.30  
An der Spitze der Machtpyramide der ständischen Herrschaft stand der 

aus dem Haus Tokugawa stammende Shogun. Er war oberster Lehnsherr und 

Heerführer über die Fürsten (Daimyos) im Land. Seine Herrschaft beruhte auf 

einer Verschmelzung von charismatischer, traditionaler und rationaler 

Legitimität, wobei sie primär traditional orientiert war. Die charismatische 

Legitimität, die dann in die erbcharismatische Legitimität überging, war mit der 

Heldenhaftigkeit von Tokugawa Ieyasu, Kriegsführer in der siegreichen 

Schlacht von Sekigahara und Begründer des Edo-bakufu, verbunden. (Vgl. 

Inoue Isao 2004:11-12) Der Anspruch der Prätendenten auf die Oberherrschaft 

                                                 
28 Gehorsam bedeutet nach Weber, dass „das Handeln des Gehorchenden im wesentlichen so 
abläuft, als ob er den Inhalt des Befehls um dessen selbst willen zur Maxime seines Verhaltens 
gemacht habe, und zwar l e d i g l i c h um des formalen Gehorsamsverhältnisses halber, ohne 
Rücksicht auf die eigene Ansicht über den Wert oder Unwert des Befehls als solchen“. (Weber 
2002:123) 
29 Zum Lehensheer siehe Weber 2002:630-631. 
30 Für Hinweise auf die auf den Konfuzianismus beruhende Auffassung von den analogischen 
Strukturen zwischen der patrimonialen Herrschaft und der Hausherrschaft in der Edo-Zeit siehe 
Matsumoto 1986:24-29. 
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über die Samurai wurde zudem mit Übertragung des Herrschaftsamtes durch 

den Tenno gerechtfertigt: Mit einem Akt setzte der Tenno den Häuptling des 

Herrscherhauses zum Oberfeldherrn (Seii taishōgun) ein. (Sakamoto 1999:32-

33; Tōyama 1992:8) Der Tenno selbst verfügte die Edo-Zeit hindurch weder 

über tatsächliche politische Macht noch über eigene Kriegsmittel. Sein 

Besitztum und Verwaltungsapparat wurde vom bakufu genau festgelegt und 

kontrolliert. Einmischung in jegliche politische Angelegenheiten wurde dem 

Tenno, seiner Sippe und Gefolgschaft per Gesetze 31  verboten, und ihre 

Tätigkeiten wurden auf den kulturell-wissenschaftlichen Bereich beschränkt. 

(Iechika 2007:50-53, Sakamoto 1999:32, Tōyama 1992:7-8) Die charismatische 

und traditionale Autorität des Tennos, die auf seiner „göttlichen Herkunft“ und 

dem Herrschertum seiner Ahnen im Einheitsstaat im japanischen Altertum 

gegründet war, stellte jedoch für die Schaffung des Glaubens an die 

Herrschaftslegitimität des Shogunats ein unverzichtbares Element dar. (Vgl. 

Tōyama 1992:8)32 
Der Shogun verfügte über ein beträchtliches eigenes Territorialgebiet von 

acht Millionen koku; dies entsprach einem Viertel der ganzen 

Herrschaftsgebiete. Er konnte seine eigene Armee selbst und direkt befehligen. 

(Tōyama 1992:9) Die lokale Herrschaftsgewalt war aber auf verschiedene 

Kräfte – die rund 260 zählenden Daimyos – verteilt. Sie besaßen fast 

uneingeschränkte Lehnshoheit – eigene Militär- und Gerichtshoheit sowie 

Abgabenmonopol. Ihre Herrschaftsgebiete waren politisch und wirtschaftlich 

weitgehend geschlossen und autark. (Vgl. Tōyama 1992:12) Das Shogunat hielt 

die Daimyos, die im latenten Machtkonflikt mit ihm standen, mit verschiedenen 

politischen Satzungen 33 und Zwangsmitteln unter Kontrolle und beschränkte 

ihre ökonomischen Machtmittel. Dazu zählten z. B. Enteignung (kaieki) oder 

Wechsel der Dienstländer (kunigae), Verpflichtung zur gelegentlichen 

                                                 
31 Kinchūkata go-jōmoku jūnana-kajō, die sogenannten Kinchū narabi ni kuge shohatto von 
Genna 1 (1615) sowie Kōbu hōsei ōchoku jūhachi-kajō von Genna 1 (1615). (Iechika 2007:50-
53) 
32 Zur ausführlichen Schilderung des Verhältnisses zwischen dem bakufu und dem Tenno siehe 
Iechika 2007:51-69. 
33 Die rationale Regelung der Beherrschung der Daimyos erfolgte durch oktroyierte Satzungen 
wie z. B. den Pflichten- und Ehrenkodex für Daimyos (Buke shohatto). Er wurde bei jedem 
Wechsel eines Shoguns neu erlassen. 
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finanziellen und materiellen Hilfeleistung sowie zu sankin kōtai (die Daimyos 

weilten abwechselnd mit ihrer Familie in Edo, wobei die Daimyos ihre Familie 

als Geiseln zurücklassen mussten)34. Der Shogun und die Daimyos besaßen – 

als Mittel der legitimen Gewaltausübung – ein aus ihren Dienstmännern 

zusammengesetztes, ständig zum Einsatz bereitstehendes Heer. 
Im Bakuhan-System hatte der Shogun – wie es beim Lehensfeudalismus 

üblich ist – als Oberherr Treueansprüche nur an seine Vasallen, die Daimyos, 

diese an die ihrigen (hanshi).35 Die Dienstmänner eines han verwandelten sich 

in der Edo-Zeit von Trägern der Grundherrschaft zu Pfründnern: Waren sie 

früher mit Grund und Boden durch ihren Herrn belehnt worden und hatten 

Herrschaftsgewalt auf ihrem Lehensbesitz empfangen, so wurden sie anstatt 

dessen immer mehr mit einem Hofamt belehnt und erhielten ihren Unterhalt in 

der Art eines Amtseinkommens (Pfründe) direkt von ihrem Herrn in Naturalien, 

und zwar in Reis. (Tōyama 1992:12, 14) 36  Sie waren stadtansässig und 

verkauften Reis an Kaufleute. Neben Amtsleistungen waren sie aber auch zu 

ständisch-konventionellen militärischen Diensten verpflichtet. 

Es bestand patrimoniales Beamtentum im bakufu und am fürstlichen Hof. 

Die Rekrutierung der Beamten erfolgte mit Vergabe von Ämtern durch den 

Herrn an die Erbberechtigten – die erstgeborenen bzw. adoptierten männlichen 

Nachkommen – im Samurai-Stand; im Einzelfall aber auch durch Auslese nach 

persönlichem Vertrauen, z. B. aus dem Kreis der konfuzianischen Gelehrten. 

Patrimonialbeamte waren streng persönlicher auf den Herrn bezogener 

Dienertreue, die Bestandteil ihrer prinzipiell universellen Pietäts- und 

Treuepflicht war, unterworfen. 37  Um die Ausbildung der Fürstendiener zu 

gewährleisten, wurden seitens der Feudalherren Bildungsinstitutionen errichtet. 

Die Korporationen der Herrschenden waren keineswegs homogen. In der 

Edo-Zeit gab es vom jeweiligen Herrschaftsverband festgelegte strenge 

Rangordnungen, die in manchen han sogar in über hundert Grade abgestuft 

waren. Der gesellschaftliche Status und damit der Grad des Ansehens der 

                                                 
34 Die sankin kōtai wurde Kan’ei 12 (1635) verrechtlicht. 
35 Zur Treuepflicht der Lehnsträger siehe Weber 2002:148-149. 
36 Zur Form der Einkünfte der Dienstmänner siehe Hamana 2005a:65-66. 
37  Zu den hier angeführten Charakteristika des Patrimonialbeamtentums siehe Weber 
2002:594-598. 
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Samurai richtete sich nach der Höhe des Lehens oder der Pfründe (karoku), der 

in vielen Fällen nicht mit Beamtenstellungen übereinanderstimmte. (Hamana 

2005a:63-64) 
Die Kontrolle der Verwaltung der Stadt- (machi) und Dorfgemeinden 

(mura), erfolgte durch Beamte. An der örtlichen Verwaltung beteiligten sich 

lokale Honoratioren, die entweder von Gemeindemitgliedern durch Turnus 

bestimmt oder frei gewählt wurden, oder ihre Ämter erblich innehatten und dann 

von der Obrigkeit als Amtsträger ernannt wurden.38 Unter Honoratioren sind 

nach Webers Definition jene Personen zu verstehen, die „kraft ihrer 

ökonomischen Lage imstande sind, kontinuierlich nebenberuflich in einem 

Verband leitend und verwaltend ohne Entgelt oder gegen nominalen oder 

Ehren-Entgelt tätig zu sein“. (Weber 2002:170) Die Honoratioren Japans in der 

Edo-Zeit waren zumeist Großkaufleute und Großbauern. Sie gehörten zwar 

nicht zum Herrschaftsverband, dienten aber zur Erhaltung der ständischen 

Herrschaft und waren mit mancherlei Privilegien ausgestattet. 39  Eine 

verlässliche Einhebung der Abgaben auch bei Wechsel des Herrn wurde durch 

die Honorationsverwaltung gewährleistet. (Tōyama 1992:15) 
Wie oben erläutert, wies die Formation der Tokugawa-bakufu-Herrschaft 

den Anstaltscharakter, sowie das Kriterium des Gewaltmonopols und der 

Legitimität auf. Wenn unter Staat nach Webers Definition ein politischer 

Anstaltsbetrieb mit Gewaltmonopol zu verstehen ist, war sie ein Staat, ein 

feudalrechtlicher Lehensstaat. Bei der Staatsbildung unter der Tokugawa-

Herrschaft war zwar bereits der Bürokratisierungsprozess in Grundzügen zu 

erkennen; man konnte allerdings noch nicht, oder nur teilweise von einem 

modernen Staat reden. Es handelte sich bei ihm um eine patrimoniale 

Herrschaft, die einen Sonderfall der auf streng persönlichen 

Pietätsbeziehungen beruhenden patriarchalischen Herrschaft darstellte. Sie war 

                                                 
38 Zumeist vererbte sich diese Position. Nur in einzelnen Fällen erfolgte ihre Zuteilung durch die 
Wahl der Dorfbewohner oder nach Rotation. Berufung zu diesem Amt setzte Anerkennung der 
Dorfbewohner voraus, brauchte dafür aber auch Zustimmung seitens des Herrschaftsverbandes. 
(Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Nanushi“, 734) 
39 Dazu zählte z. B. Befreiung von Steuerpflicht oder von Leistungsverpflichtung. Das Amt 
wurde von der Obrigkeit oder von den Steuereinnahmen der Gemeinde entlohnt. (Nihonshi 
kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Nanushi“, 734; Ishigami u.a. (Hg.) 1999 Stichwort 
„Nanushi, Shōya“, 293) 
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dadurch gekennzeichnet, dass der Herrscher in Analogie zum Hausvater seine 

politische Macht über Abhängige ausübte. Der neuzeitliche Staat bildete den 

Keim des modernen bürokratischen Staates. Das Herrschaftsgebilde der 

Landesherren, der Daimyos, fiel in die Kategorie des patrimonialstaatlichen 

Gebildes: Es verfügte über ständische Territorialkörperschaften mit 

monopolisierter, fast unteilbarer Gewalt; sein Verwaltungsstab nahm Herrschaft 

über ein Gebiet und die darauf lebenden Menschen in Anspruch; seine 

Ordnungen waren gewaltsam garantiert. Diese Herrschaftsform war auch ein 

Vorläufer der modernen Staatsanstalt.40 

Verfall der traditionalen Herrschaft 

In der Endphase der Edo-Zeit war das Bakuhan-System im Verfall begriffen: Es 

kam zur Erschütterung der Autorität und Legitimität der Herrschaft. Als Folge 

traten Treuebruch, Terror und Unruhen auf. Die Polarisierung des Landes 

steigerte sich immer mehr und so wurde der Umsturz der Herrschaft des bakufu 

vorbereitet. 

Japan stand unter dem Druck wachsender Bedrohung durch die 

Kolonial- und Handelsexpansion der imperialistischen Großmächte. Die über 

200 Jahre andauernde Ausgrenzung des Westens und die Befriedung des 

Landes hatten weitreichende Konsequenzen für die Tokugawa-Herrschaft. 

Angesichts der Konfrontation mit den Westmächten konnte das bakufu seine 

Stärke und Autorität nicht beweisen. Ihm fehlte zur Durchsetzung die nötige 

militärische Gewalt. Die erzwungene Landesöffnung Kaei 7 / Ansei1 (1854) 

aufgrund eines japanisch-amerikanischen Handels- und Freundschafts-

vertrages (Nichibei washin jōyaku) und der Abschluss der ungleichen 

Handelsverträge mit den amerikanischen und europäischen Großmächten 

(tsūshō jōyaku / fubyōdō jōyaku) brachten dem Shogunat eine Einbuße an 

Prestige.41 Die charismatischen Elemente der Legitimität des Shoguns wurden 

erschüttert. Das führte zum fortwährenden Auseinanderbrechen der politischen 

Einheit und zur Aufspaltung des Landes. 

                                                 
40 Zur Analyse des patrimonialen Gebildes und des Patrimonialstaates siehe Anter 1996:169-
170; 2001:131-132, Weber 2002:585. 
41 Zu den Vorgängen und Inhalten der Verträge siehe Inoue Isao 2004:9-11, 17-21. 
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In dieser Situation stützte sich das bakufu immer mehr auf die 

charismatische Autorität des Tennos, um dadurch seine politischen Handlungen 

zu rechtfertigen und den Anspruch auf Ausübung der Macht erneut zu erheben. 

So gewann der Tenno zu jener Zeit rasch politische Bedeutung. Besonders 

wurde der persönliche Einfluss des fremdenfeindlichen Tennos Kōmei (1831-

1866, Amtszeit 1846-1866) (Iechika 2002a:28, 30-31) gestärkt42, so dass sich 

das Machtverhältnis zwischen Tenno und bakufu sogar manchmal umkehrte. 

(Iechika 1995:13; Shiraishi 2004:175) Mit der schlagartigen Steigerung der 

Autorität des Tennos sammelten sich die Daimyos, die sich am 

zentralpolitischen Prozess und damit an der Macht zu beteiligen suchten, in der 

kaiserlichen Residenzstadt Kyoto. (Vgl. Iechika 1995:15-16, 2002a:74-75) 

Um eine Antwort auf die Herausforderung der bedrängenden 

außenpolitischen Fragen zu finden, bezog das bakufu außerdem die 

Fürstengewalt in die Zusammenarbeit mit ein. Manche mächtige Shinpan- und 

Tozama-Daimyos, die bisher generell von der Herrschaftsausübung des bakufu 

ferngehalten worden waren, erlangten Bedeutung in Zentralpolitik. (Shiraishi 

2004:175) Auf der Ebene der einzelnen han fragten die Daimyos ihre 

Dienstmänner nach ihren Meinungen. Dies unterminierte die Autorität der 

feudalen Herren und ermöglichte den Aufstieg neuer politischer Führungseliten 

– der mit Sachkompetenz ausgestatteten, hoch qualifizierten Dienstmänner in 

niederen Stellungen. Das Feudalsystem, das auf der ständischen Hierarchie 

beruhte, wurde so von innen brüchig. (Vgl. Tōyama 2003:54-55) Auch am 

kaiserlichen Hof wurden die Rangniederen in Diskussionen zur Überwindung 

außenpolitischer Probleme herangezogen (Iechika 1995:16, 2002a:50-51, 55). 

Dies begünstigte sie bei ihrer Mitsprache in der Politik. 

In der Auseinandersetzung mit den auswärtigen Feinden verbreiteten 

sich in Japan antiwestliche Tendenzen immer mehr. Daraus wuchs ein 

zunächst vages Nationalgefühl, das nach einer Integrationsfigur verlangte. 
(Stahncke 1992:228) Die Idee der Nation wurde bald mit der Lehre der 

japanischen Altertumskunde (kokugaku), des Shintoismus und der traditionellen 

Wertordnung des Konfuzianismus in Verbindung gebracht. Demnach wurde der 
                                                 
42 Iechika betont, dass Tenno Kōmei in der Bakumatsu-Zeit eine maßgebliche Rolle spielte. 
(Siehe Iechika 2002a) 
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Herrschaftsanspruch des Tennos als Abkömmling der Sonnengöttin (Amaterasu 

ōmikami) gerechtfertigt und Gehorsam und Dienstbarkeit gegenüber dem 

Tenno als Verpflichtung der japanischen Untertanen begriffen. Die politische 

und ideologische Strömung mit der Verehrung des Tennos (sonnō), die 

anfänglich nach politischer Einheit Japans und Ausgrenzung der Westmächte 

(jōi) gestrebt hatte, ging sodann in eine oppositionelle Bewegung mit 

verschiedenen Graden von Unzufriedenheit mit dem bakufu über. „Sonnō 

jōi“ (Verehrt den Tenno – Vertreibt die Barbaren!)43 wurde zur Kampfparole der 

revolutionären Bewegung gegen das herrschende Regime (Sonnō jōi-

Bewegung). Der Tenno wurde zunehmend als politisches Werkzeug betrachtet, 

wie unter den aufrührerischen Aktivisten (shishi)44 offen ausgesprochen wurde: 

„Wer den Schatz (tama = den Tenno) für sich gewinnt, gelangt zur Herrschaft“. 

(Tōyama 2003:156) 

Mit dem Aufstieg an Bedeutung des Tennos wurde Kyoto zum Treffpunkt 

aller politischen Kräfte. Vor allem die mächtigen Tozama-Daimyos, darunter die 

Daiymos des Satsuma-han (Kagoshima-han) und des Chōshū-han 

(Yamahuchi-han / Hagi-han)  drangen eigenmächtig mit einer Truppe in die 

dem bakufu unterstehende kaiserliche Stadt ein. (Iechika 2002a:74-75; Tōyama 

2003:63) Die Herrschaft des bakufu über die Stadt war erschüttert. Es kam zu 

offenem Aufruhr und Eskalation der Gewalt. Treibende Kraft hinter der radikalen 

Agitation gegen das bakufu waren extremistische Kräfte des Chōshū-han. Der 

Militärgouverneur des bakufu in Kyoto (Kyōto shoshidai) 45 hatte die Lage nicht 

mehr im Griff. (Iechika 1995:15-16) In dieser Situation schuf das bakufu ein 

neues Amt 46 , den Kommandanten der Militärpolizei in Kyoto (Kyōto 

shugoshoku), und übertrug die legitime Zwangsanwendung auf den 

                                                 
43 Eine Analyse der Sonnō jōi-Ideologie gibt es von Motoyama 1969:1-67. 
44  Zu ihnen gehörten meist extremistische, vom Mito- oder vom Chōshū-han entpflichtete 
Samurai, aber auch einige gleichgesinnte Großbauern. Eine eingehende Analyse der shishi gibt 
es von Sasaki Suguru 2000:144-240. Nach ihm waren shishi die hochgesinnten Männer, deren 
Bestrebungen auf den Staat gerichtet waren.  
45 Dieses Amt war in der Edo-Zeit für die Überwachung des Viertels der Kaiserresidenz in Kyoto, 
für die Beaufsichtigung der Daimyos im West-Japan und der Mitglieder des kaiserlichen 
Verwaltungsstabes sowie für die Verhandlungen mit dem Kaiserhof als Vertretung des bakufu 
zuständig. (Iechika 1995:112) 
46 Seine militärische und politische Aufgabe bestand in erster Linie im Schutz (shugo) des 
Tennos und seines Hofes vor Ausländern, und nicht im Schutz der Bevölkerung von Kyoto. 
(Iechika 1995:109) Er war dem Kyōto shoshidai übergeordnet. (Iechika 1995:19-20) 
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shoguntreuen Landesfürsten des Aizu-han. Seine Aufgabe bestand darin, den 

Tenno und seinen Hof vor den Gefahren militärischer und politischer Übergriffe 

durch äußere und innere Feinde zu schützen, darüber hinaus die 

Aufständischen effektiv zu bekämpfen und Terroristen unter Kontrolle zu 

bekommen. 47  Bunkyū 2 (1862) traf Matsudaira Katamori (1835-1893) als 

Amtsinhaber einer legitimen Ordnung mit seiner Gefolgschaft in Kyoto ein. 

(Iechika 1995:26; 2000a:165-166) Die Armee des Aizu-han war stark genug, 

sich mit diesem Ziel durchzusetzen. Der Landesfürst des Aizu-han erfüllte auch 

den Auftrag, als diplomatischer Vertreter des bakufu politische Beziehungen 

zwischen dem bakufu und dem Kaiserhaus und -hof  zu festigen und die 

Verbindung zwischen dem Tenno und den lokalen Gewalthabern zu verhindern. 

Durch seine politischen und militärischen Aktivitäten wurde das Aizu-han in den 

Mittelpunkt der Innenpolitik gerückt, zog sich aber gleichzeitig den Hass der 

Regimegegner zu. Es entstand eine offene Feindschaft zwischen dem Aizu- 

und dem Chōshū-han. (Siehe AWSI (Hg.) 1966a 93-121; Iechika 2002a:88-89, 

90, 93-94) 

In der Bakumatsu-Zeit wurde einerseits nach Einheit durch Einigung 

zwischen dem bakufu und dem kaiserlichen Hof gestrebt (Kōbu gattai-

Bewegung), andererseits entbrannte ein Machtkonflikt unter den Fürsten. Im 

Zentrum der Auseinandersetzungen stand die Frage nach Souveränität. Die 

vom Satsuma-han geführten Kräfte der mächtigen Tozama-Daimyos erhoben 

Anspruch auf Mitwirkung bei der Ausübung der Herrschaftsgewalt des 

Shogunats und forderten nach Einberufung des Fürstenrates. Die Ichi-Kai-Sō-

Kräfte48, unter denen der Landesfürst des Aizu-han tonangebend war (Iechika 

1995:79), kämpften für die Durchsetzung der Herrschaftsgewalt des bakufu und 
                                                 
47 Zur Aufgabe des Amtes Kyōto shugoshoku siehe Iechika 1995:109-120. 
48 Die Herrschaftsallianz dreier Shinpan-Daimyos und Amtsinhaber in der legitimen Ordnung 
des bakufu entstand Anfang der Genji-Periode (1864-1865) in Kyoto: Matsudaira Katamori, 
Landesfürst des Aizu-han, war seit Ende Bunkyū 2 (1862) Kommandeur der Militärpolizei in 
Kyoto (Kyōto shugoshoku), Hitotsubashi Yoshinobu, das Oberhaupt der Linie Hitotsubashi 
(einer Nebenlinie der Tokugawas), war seit Anfang Genji 1 (1864) Oberbefehlshaber der 
Verteidigung der kaiserlichen Residenz in Kyoto und der Küstenverteidigung von Sekkai, der 
Bucht von Osaka, Matsudaira Sadaaki, Landesfürst des Kuwana-han und ein jüngerer Bruder 
von Matsudaira Katamori, war ebenfalls seit Genji 1 (1864) Militärgouverneur in Kyoto (Kyōto 
shoshidai). (Iechika 2000:165-166; 2007:178; Zur Diskussion über die Entstehung und 
Entwicklung der Ich-Kai-Sō-Kräfte siehe Iechika 1995:56-66) Über die Rolle der delegierten 
Gewalt des bakufu hinaus wirkten sie als eigenständige politische Kräfte und beeinflussten von 
Kyoto aus die Zentralpolitik in Edo. (Iechika 1995:57, 1999a) 
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verfochten seine absolutistische Herrschaft unter Ausschaltung der 

Fürstengewalt.49 (Shiraishi 2002:54-55, 66, 2004:175-177) Hierbei wendete sich 

das Satsuma-han zum Chōshū-han. Während die Ichi-Kai-Sō-Kräfte mit Tenno 

Kōmei zusammenhielten (Iechika 2002a:88) und in Koalition mit der 

Oberschicht des Hofadels standen (2002a:103, Shiraishi 2002:57-58, 2004:177-

179), organisierte sich die Chōshū-Satsuma-Partei mit dem radikalen Hofadel 

niederer Rangstufen. Das bakufu trachtete vergeblich, mit Reformen in 

administrativen und militärischen Bereichen die Gewalt in der Hand des 

Shoguns zu monopolisieren und einen modernen Staat nach dem Vorbild 

Frankreichs aufzubauen. (Matsuo 1995:9-10) 

Der Zusammenbruch von Herrschaftsordnungen machte das 

Legitimitätsproblem transparent. Die Verbindlichkeit der Anordnungen des 

bakufu wurde vom Chōshū-han nicht mehr anerkannt und nicht befolgt. 

Während der zweiten Strafexpedition unter dem Oberkommando des 

vierzehnten Shoguns Tokugawa Iemochi (1846-1866, Regierungszeit: 1858-

1866) gegen das Chōshū-han Keiō 2 (1866) kam es zur 

Gehorsamsverweigerung des Satsuma-han, das zuvor ein Bündnis mit dem 

Chōshū-han eingegangen war. Einige weitere han entzogen sich auch ihrer 

Dienstpflicht für die Heerfahrt. Durch den missglückten Feldzug50 wurde der 

Glaube an die überlegene Machtstellung des Shoguns noch mehr beeinträchtigt. 

In den Machtzentren des Shoguns Edo und Osaka51 sowie in ihrem Umkreis 

herrschten Unruhen. (Matsuo 1995:1-6; Motoyama 2001:232-233) 

„Die Voraussetzung der Entstehung der staatlichen Rechtsordnung sei 

die Entmachtung und Enteignung der Träger eigener Zwangsmittel durch eine 

Zentralinstanz.“ (Anter 1996:190) Als Keiō 3 (1867) eine militärische 

                                                 
49 Nach dem Keiō 2 (1866) geschlossenen Pakt zwischen dem Satsuma- und dem Chōshū-han 
(Satchō dōmei / Satchō meiyaku) sollte sich – gegebenenfalls – ihr militärischer Angriff nicht  
auf das bakufu, sondern auf die Ichi-Kai-Sō-Kräfte richten. (Iechika 2002a:138-139) Zum 
Forschungsstand des Satchō dōmei siehe Iechika 1999b; zur neuen Interpretation des Satchō 
dōmei siehe Iechika 2002a:132-141. 
50 In militärisch-strategischer Hinsicht war die Niederlage des bakufu auf Einsatz moderner 
Waffen des Chōshū-han sowie auf Nicht-Beteiligung des Aizu-han am Kampf, in politischer 
Hinsicht auf ein Defizit an Legitimation der Herrschaftsausübung durch den Bund zwischen dem 
bakufu, den Ichi-Kai-Sō-Kräften und der Spitze des Kaiserhofs zurückzuführen. (Iechika 
2002a:147-148) 
51 In der Bakumatsu-Zeit weilte der Shogun in Osaka, sodass die Führungsgewalt in Osaka und 
in Edo, dem Sitz seines Verwaltungsstabes, geteilt war. (Iechika 2002a:78-80) 
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Auseinandersetzung zwischen dem bakufu und dem Satsuma- und Chōshū- 

Bündnis unvermeidlich erschien, wurde von den Landesherren nach einer 

politischen Lösung gesucht. Auf Vorschlag des Tosa-han bot der fünfzehnte 

Tokugawa-Shogun Yoshinobu (1837-1913; Regierungszeit 1866-1867) im 10. 

Monat Keiō 3 (1867) zunächst die Rückgabe seines Regierungsamtes an den 

Tenno (taisei hōkan) und – nach der Sicherstellung der Beibehaltung der 

Gewalt im außen- und innenpolitischen Bereich – den Amtsverzicht als 

militärischer Oberbefehlshaber an. Nachdem der kaiserliche Hof mit der 

Entscheidung zögerte, planten die revolutionären Kräfte, zu denen der radikale 

Kreis des Hofadels und der Samurai des Satsuma- und des Chōshū-han 

gehörte, einen politischen Umsturz zur Machtübernahme und schritten zu 

einem Gewaltakt: Am 9. Tag des 12. Monats Keiō 3 (1867) verkündeten sie 

durch den neuen fünfzehnjährigen Tenno Mutsuhito (1852-1912, Amtszeit 

1867-1912), später Meiji-Tenno genannt, die Abschaffung des bakufu und die 

Restauration der kaiserlichen Herrschaft. Nach 260-jähriger Existenz brach die 

Tokugawa-Herrschaft zusammen. Dem Shogun wurde die hoheitliche 

Herrschafts- und politische Entscheidungsbefugnis sowie die höchste 

militärische Befehlsgewalt entzogen, und er wurde zu einem Daimyo degradiert. 

Die einst vom Kaiserhof vertriebenen Hofbeamten niederen Ranges wie 

Iwakura Tomomi (1825-1883) und Sanjō Sanetomi (1837-1891) sowie der 

amtierende Herrscher des Chōshū-han und dessen Vater, die als „Widersacher 

gegen die Befehlsgewalt des Kaisers“ (chōteki) verurteilt worden waren (siehe 

Iechika 2002a:96-98) stiegen mit ihren Verbündeten zur Macht auf. Es gelang 

der neuen Regierung, mit Hilfe der charismatischen Autorität des Tennos ihre 

Herrschaftslegitimität zu begründen. Die Gewaltanwendung sollte von nun an 

von der als einzig rechtmäßig geltenden, neu entstehenden Regierung 

ausgeübt werden. 52  Ihre politischen Kontroversen wurden als „Feinde der 

kaiserlichen Herrschaft“ (chōteki) gebrandmarkt. Zu diesem Zeitpunkt gab es 

noch keinen zentralisierten Anstaltsstaat mit Gewaltmonopol im Sinne Webers. 

Nach dem Sturz des Tokugawa-Shogunats wurde der Machtkampf 

zwischen der revolutionären Regierung und den shoguntreuen Feudalherren 
                                                 
52 Zum Sturz des bakufu und zur Gewaltübernahme der revolutionären Regierung siehe Matsuo 
1995:6-19. 
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auf blutige Weise ausgetragen. Hauptfeinde der neuen Regierung waren die 

Ichi-Kai-Sō-Kräfte, vor allem das Aizu-han. 

Eroberungszug 

„Die Entstehung des Staates“ ist „auf Kriegs- und Eroberungszüge 

zurück[zu]führen“. (Anter 1996:170) „Im Laufe seines Siegeszuges“ zog der 

moderne Staat „alle Herrschaftsbefugnisse an sich und [enteignete] die 

selbständigen Inhaber von Zwangsgewalten“. (Anter 2001:121) In Japan 

handelte es sich um den Boshin-Krieg vom 1. Monat Keiō 4 (1868)53 bis zum 5. 

Monat Meiji 2 (1869), in dem der Keim des Staates lag: Nach dem Sturz des 

Tokugawa-Shoguns blieb nach wie vor das politische Machtgefüge, das unter 

seinem Einfluss stand, bestehen. Um des innenpolitischen Chaos Herr zu 

werden und den Weg für die Zentralisierung zu ebnen, unternahm der radikale 

Kreis in der neu entstehenden Regierung Keiō 4 (1868), im Jahr Boshin, einen 

Kriegszug mit legitimen Gewaltmitteln gegen den Ex-Shogun und seine treuen 

Anhänger. Eine der wichtigsten Führerpersönlichkeiten der Meiji-Regierung 

Kido Takayoshi (1833-1877) 54 aus dem Chōshū-han meinte, dass es nichts 

besseres gebe als einen Krieg, um dem Aufbau eines neuartigen 

Herrschaftssystems Bahn zu brechen. (Vgl. Katsuta 2000:35; Matsuo 1992:29-

30, 1995:67)55 

An der Spitze der Kriegervergemeinschaftungen auf der Seite der Meiji-

Regierung standen das Satsuma- und das Chōshū-han, auf der Seite des Ex-

Shoguns das Aizu- und das Kuwana-han. Aufgrund der Überlegenheit des 

modernen Militärs und der modernen Waffen setzte sich die kaiserliche 

Koalitionsarmee durch. Gegenüber ihrer bahnbrechenden Taktik und Strategie 

war das nach den Regeln der traditionellen Kriegsführung kämpfende Heer des 

Aizu- und des Kuwana-han chancenlos. Nach der Niederlage in der Schlacht 
                                                 
53 Infolge der Restauration des kaiserlichen Herrschaft wurde der Ära-Name für die 
Regentschaft des jeweiligen Tennos nach seinem Thronnamen – dieser wurde bei der 
Thronbesteigung von einem Tenno nach seiner Wahl angenommen – ausgerufen. Am 8. Tag 
des 9. Monats Keiō 4 (nach dem Gregorianischen Kalender am 23. 10. 1868) trat diese 
Regelung rückwirkend ab dem 1. Tag des 1. Monats Keiō 4 (am 23. 1. 1868) in Kraft. 
54 Über das politische Handeln und die Rolle von Kido Takayoshi bei der Meiji-Restauration gibt 
es eine hervorragende Studie von Matsuo 2007. 
55 Einen Überblick über den Ablauf des Boshin-Kriegs gibt es von Matsuo 1995:25-39, 65-70. 
Eine ausführliche Analyse des Boshin-Kriegs aus der Perspektive der Besiegten gibt es von 
Sasaki Suguru 2004 und aus der Perspektive des Aizu-han von AWSI (Hg.) 1966a:127-204; 
Onuma 1990:99-154) 
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bei Toba und Fushimi gab der Ex-Shogun Yoshinobu den Machtkampf auf. Von 

dort griffen militärische Konflikte nach der Region Kantō und dann der Region 

Tōhoku über, wo sie ihren Höhepunkt erreichten und politisch in einen 

Bürgerkrieg mündeten. Dieser zerriss nun ganz Japan: Nach dem Scheitern der 

Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Konfliktes seitens des Aizu-han 

schlossen sich 26 Daimyos in der Provinz Ōu (Region Tōhoku) im 5. Monat 

Keiō 4 (1868) zum Ōu-Fürstenbündnis (Ōu reppan dōmei) gegen die 

Gewaltausübung durch das Satsuma- und das Choshu-han – aber nicht gegen 

die kaiserliche Herrschaft – zusammen. (Matsuo 1995:67-69) Bald darauf 

wurde dieses mit dem Anschluss von sieben Daimyos in der Provinz Etsu 

(Region Hokuetsu) zum Ōu-Etsu-Fürstenbündnis (Ōu-Etsu reppan dōmei) 56 

erweitert. 57  Die Meiji-Regierung errang nach der Unterwerfung des 

Hauptfeindes, des Landesfürsten des Aizu-han, im 9. Monat Meiji1 (1868) einen 

entscheidenden Sieg über ihre inneren Konkurrenten. 58  Der gewaltsame 

Eroberungszug endete im 5. Monat Meiji 2 (1869) mit der Niederschlagung des 

letzten Widerstandes der Anhänger des bakufu in Hakodate: Dieser wurde 

unter dem Kommando von Enomoto Takeaki (1836-1908), des ehemaligen 

direkten Vasallen des Shoguns und Anführer der politischen Gemeinschaft im 

Gebiet Ezo59 geleistet.60 

Seit dem Boshin-Krieg hatten das Chōshū- und das Satsuma-han eine 

Vormachtstellung in der neuen Regierung inne. Entscheidend war, wer über die 

tatsächliche militärische Macht verfügte. Nach dem Kriegsende stützte sich die 

                                                 
56 Über die Bewertung des Ōu-Etsu-Fürstenbündnisses gibt es geteilte Ansichten, ob es sich 
dabei um eine lose Union der Inhaber der obsolet gewordenen feudalen Herrschaft handelte, 
oder ob es nach einem Mitbestimmungsrecht strebte. (Matsuo 1995:67-69) 
57  Analyse dieses Militärbündnisses gibt es z. B. von Matsuo 1995:67-70; Sasaki Suguru 
2004:98-160. 
58  Über den militärischen Schlag der Regierung gegen das Aizu-han schreibt Iechika: Die 
Tatsache, dass weder in Kyoto noch in Edo, sondern in Aizu die größte Schlacht im Boshin-
Krieg stattfand, sei ein Beweis dafür, dass es für die revolutionären Kräfte notwendig gewesen 
sei, das Aizu-han sowohl aus offiziellen Gründen wie auch aus persönlichem Hass zu 
vernichten – auch wenn es enorme Kosten und zahlreiche Todesopfer forderte. Die durch den 
Angriff auf das Schloss Wakamatsu herbeigeführte Kapitulation des Aizu-han habe für die 
revolutionären Kräfte den endgültigen Sieg über den konsequent bekämpften Hauptfeind – und 
somit das Ende der revolutionären Bewegung –  bedeutet. (Iechicka 1995:273-274) 
59 Nach der Eroberung durch die Zentralregierung wurde Ezo zu Hokkaidō umbenannt. (Matsuo 
1995:81-82) 
60 Zur Herrschaft in Ezo siehe Sasaki Suguru 2004:190-208. 
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Meiji-Regierung zur Erhaltung ihrer Machtstellung und Durchsetzung der 

Herrschaftsordnung weiterhin auf fürstliche Militärgewalt. (Vgl. Matsuo 1995:97) 

Monopolisierung, Rationalisierung und Versachlichung der Herrschafts-
ausübung 

„Die Entstehung des modernen Staates“ ist „zwar kein linearer, aber doch ein 

fortschreitender Prozeß der Monopolisierung, Rationalisierung und 

Versachlichung der Herrschaftsausübung“. (Anter 1996:207) „Der Prozeß der 

Monopolisierung beschränkt sich nicht nur auf die Gewalt, sondern vollzieht 

sich auch in Verwaltung, Rechtssetzung, Rechtsprechung und anderen 

Sektoren der staatlichen Sphäre.“ (Anter 1996:37-38) 

Parallel zum Monopolisierungsprozess der Herrschaftsgewalt und der 

Rechtsnormen leitete die Meiji-Regierung die Rationalisierung der Verwaltung 

ein. Treibende Kräfte waren Dienstmänner niederer Rangstufe aus den 

mächtigen han, vor allem aus Satsuma, Chōshū, Tosa (Kōchi) und Hizen 

(Saga). Sie waren aufgrund ihrer Leistungen seit der Bakumatu-Zeit von ihrem 

Herrn befördert worden und beteiligten sich zuerst als Fürstendiener an der 

fürstlichen Regierung, dann als kaiserliche Amtsträger (chōshin) an der 

Herrschaftsausübung der Meiji-Regierung. Die sogenannten „aufgeklärten 

Beamten“ erkannten die Bedrohung, die von den Imperialmächten ausging und 

gingen die für Japan dringenden Reformen energisch an. Dabei setzten sie ihre 

politischen Konzepte im Namen des Tennos um. Hierbei erwies sich das 

Charisma als „ein revolutionäres Element, das zur beschleunigten 

Modernisierung und Bürokratisierung traditionaler Systeme beiträgt“ (Zöller 

2004:219-220). 

Im 3. Monat Keiō 4 (1868), bereits im Boshin-Krieg, wurde die 

Eidescharta in fünf Artikeln (Gokajō no seimon) vom Meiji-Tenno proklamiert. In 

dieser oktroyierten Charta waren Grundsätze der Herrschaftsausübung 

festgelegt. Als Herrscher mit höchster Gewalt leistete der Tenno vor Gott einen 

Eid. Damit wurde er selber an die von ihm erlassene Satzung gebunden. Der 

Hofadel und die Fürsten hatten sich auch darauf zu vereidigen und ein 

Bekenntnis zu ihren Pflichten abzulegen. Auf diese Weise wurde der Legitimität 

der Oberherrschaft des Tennos von den Inhabern der lokalen Herrschaftsgewalt 
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und von den Trägern der zentralen Herrschaftsgewalt förmlich zugestimmt61, 

und eine rechtliche Basis für die Herrschaftsausübung durch den 

Verwaltungsstab der neuen Regierung geschaffen (Vgl. Matsuo 1995:51-52). 

Die Eidescharta enthielt eine aufklärerische Staatskonzeption, die in den 

Formulierungen wie Einführung der Repräsentativversammlung, Bereitstellung 

von Aufstiegsmöglichkeiten aller Staatsangehörigen, Streben nach Einheit von 

Herrschenden und Beherrschten, Auflösung negativ wirkender traditioneller 

Ordnungen sowie nach Aufstieg des kaiserlichen Japans durch Öffnung 

fremdländischer wissenschaftlicher Erkenntnisse (Matsuo 1995:51) ihren 

Ausdruck fand. In der Folgezeit wurden strukturelle Veränderungen der 

politischen Herrschaft in mehreren Etappen vollzogen, und eine bürokratische 

Verwaltung aufgebaut. Bei der Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen 

beriefen sich die progressiven Reformkräfte immer wieder auf die Eidescharta. 

Mit dem Edikt über politische Organisationsform (Seitaisho) vom 4. 

Monat Keiō 4 (1868) über die Errichtung von zentralen und lokalen 

Verwaltungseinrichtungen begann das Kabinettssystem (Dajōkan-System). Der 

Konzeption nach verfügte die Kabinettsregierung Da(i)jōkan62, das zentrale und 

oberste Organ der Verwaltung, über das Monopol der Herrschergewalt. Sie 

beruhte auf dem Prinzip der Gewaltenteilung: Das justizielle Organ (Keihōkan) 

war für innere Sicherheit und Justizverwaltung zuständig. Gleichzeitig war es 

richterliche Instanz für die Rechtsentscheidung eines schweren Falls. Dem 

gesetzgebenden Organ (Giseikan)63 oblagen neben Beratung und Beschluss 

der Gesetze auch Ernennung der Beamten, Kriegserklärung und Friedens-

schluss. Im Organ der ausübenden Gewalt (Gyōseikan) wurden die Ressorts 

für Shintō-Angelegenheiten, für Finanzen, für Kriegs- und Heerwesen und für 

auswärtige Angelegenheiten eingerichtet. (Matsuo 1995:56) Ein Jahr später 

                                                 
61 Formal gesehen war der politische Akt nicht anders als der Lehenseid in der Feudalzeit: Die 
Daimyos legten ein Treuegelöbnis ab, indem sie die Charta unterschrieben; daraufhin gewährte 
ihnen der Tenno – anstelle des Shoguns – lokale Gewaltbefugnis. 
62  Zum Unterschied von der Kabinettsregierung in der Nara-Periode „Daijōkan“ wurde das 
politische System in der Meiji-Zeit gewohnheitsgemäß „Dajōkan“ ausgesprochen. 
63 Es bestand aus zwei Kammern. Das Unterhaus (Kakyoku) war kein gewähltes Parlament, 
sondern eine Gesandtenversammlung, die aus Vertretern des jeweiligen han (kōshi) gebildet 
war. Sie beriet auf Einberufung des Oberhauses (Jōkyoku) und wirkte bei der Gesetzgebung 
mit. Das Organ hatte politisch keine Bedeutung und wurde im 9. Monat Meiji 1 (1868) 
abgeschafft, wobei seine Mitglieder (gijō und sanyo) in das Gyōseikan eingegliedert wurden. 
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kam die neue Sektion für innere Angelegenheiten (Minbukan) hinzu. Die 

Zentralregierung nahm mit fortschreitender Funktionsteilung und 

Rationalisierung bürokratische Züge an. Trotz der organisatorischen Trennung 

war die tatsächliche gleichgewichtige Aufteilung der Gewalten nicht gegeben: 

Die Herrschaftsgewalt war vornehmlich in der Hand der Gyōseikan belassen. 

Die Etablierung des Gewaltmonopols dauerte auch seine Zeit. 

Hand in Hand mit fortschreitender Rationalisierung des Beamten-

apparates monopolisierten die aufgeklärten Beamten leitende Positionen im 

Verwaltungsstab. Wurden in der ersten Zeit aus Ehrerbietung gegenüber dem 

Tenno die höchsten Ämter in Armee und Politik an einen auserwählten Kreis 

des Hofadels vergeben (Matsuo 1995:97), wurde dieser – ausgenommen 

Iwakura und Sanjō – nach und nach aus seinen Ämtern verdrängt und durch 

aufgeklärte Beamte ersetzt. Auch die feudalen Mächte, die erst präsent waren, 

wurden immer mehr ausgeschaltet. 

„Die Monopolisierung der Gewalt bei einer Zentralinstanz ist das 

Ergebnis eines komplexen Prozesses, in welchem die lokalen Inhaber von 

Gewaltbefugnissen sukzessive ‚enteignet’ werden.“ (Anter 1996:37) Gleich 

nach dem Ausbruch des Boshin-Kriegs entzog die Zentralregierung dem Ex-

Shogun und dem Fürsten des Aizu-han und dem des Kuwana-han ihre Ämter 

und ihre Residenzen in Kyoto. Nach dem Sieg über die Fürsten in der Region 

Tōhoku enteignete sie aufgrund des Urteilsspruch vom 12. Monat Meiji 1 (1868) 

im Namen des Tennos dem Ex-Shogun und dem Landesherrn des Aizu-han 

Herrschaftsgewalt sowie alle Herrschaftsmittel wie Verwaltungs-, Kriegs- und 

Finanzbetriebsmittel und alle politisch verwendbaren Güter. Weiters nahm sie 

Teile der Herrschaftsgebiete der weiteren 24 besiegten Fürsten an sich.64 In 

den konfiszierten Gebieten wurde gemäß dem Organisationsedikt (Seitaisho) 

vom 4. Monat  Keiō 4 (1868) je eine lokale Verwaltungsinstanz fu65  oder ken 

zur Ausübung der exekutiven und richterlichen Gewalt errichtet. (Matsuo 

1992:20-23) Zu Fu- und Ken-Gouverneuren wurden Personen aus dem direkt 

dem Verwaltungsstab unterstellten Kreis eingesetzt. An der Spitze der han 

                                                 
64 Zum Strafausmaß des jeweiligen han siehe Matsuo 1992:13. 
65 Ursprünglich wurden mehrere fu eingerichtet; bis zum 7. Monat Meiji 2 (1869) wurden sie auf 
drei Großstädte, Kyoto, Tokyo und Osaka, verringert. (Matsuo 1999a:60) 
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stand hingegen ein Daimyo aus der Tokugawa-Zeit, der wie bisher über 

administrative und rechtliche Befugnisse sowie grundherrliche Rechte verfügte. 

Fortan gab es das Nebeneinander von den auf feudalrechtlichen 

herrschaftsständischen Beziehungen beruhenden fürstlichen Behörden han 66 

und den sich auf das rationale Recht und die Bürokratie stützenden oktroyierten 

Institutionen fu und ken. 

Die Zentralregierung musste sich bei der Etablierung ihrer Herrschaft 

zunächst auf fürstliche Gewalt sowie auf überlieferte Herrschaftsverhältnisse 

stützen. Im weiteren Verlauf wurden den Daimyos ihre überlieferten 

Herrenrechte Stück für Stück entzogen, und die Lehensfeudalität in mehreren 

Etappen beseitigt. Davon sind zwei Daten hervorzuheben: Die Lehnsauflassung 

(hanseki hōkan) Meiji 2 (1869) und die Abschaffung der han (haihan chiken) 

Meiji 4 (1871). 

Im 6. Monat Meiji 2 (1869) gaben nach dem Beispiel der Landesherren 

von vier han, Chōshū, Satsuma, Tosa und Hizen – initiiert von den aufgeklärten 

Beamten aus dem Chōshū- und dem Satsuma-han – weitere Daimyos ihre 

Territorialgebiete und die damit verbundenen Rechte an die Zentralgewalt 

zurück. Durch den Krieg wurde einerseits der Glaube an die traditionale 

Herrschaftslegitimität und damit Fügsamkeit erschüttert, andererseits gerieten 

viele han in Finanznot. (Matsuo 1992:27-28) Viele Daimyos versuchten daher 

durch Unterordnung unter den Inhaber der legitimen Oberherrschaft ihre 

Existenz zu sichern. (Matsuo 1992:37) Dieser politische Akt erfolgte aber nicht 

ausschließlich aus eigenem freien Willen der Daimyos, sondern auch durch 

eine Zwangsordnung. (Sasaki Suguru 1979:103) Mit der Lehnsauflassung 

verloren han an territorialer Souveränität, und ihr politischer Status wurde de 

facto mit fu und ken gleichgestellt. Die Daimyos wurden von der 

Zentralregierung erneut zu Han-Gouverneuren ernannt. Ihnen wurden 

administrative und richterliche Befugnisse übertragen; sie hatten aber nicht 

mehr die Stellung des Territorialherrn, sondern des höchsten Exekutivbeamten 

eines Verwaltungsbezirkes (Matsuo 1992:58-59), der dem Weisungsrecht der 

zentralen Regierung unterworfen war und auf ihre Anordnung jederzeit hätte 
                                                 
66  In dieser Epoche wurden han wie fu und ken als lokale Verwaltungsinstanz behandelt. 
(Matsuo 1992:25)  
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abgesetzt werden können. Das Amt war nicht erblich (Matsuo 1992:47) und 

wurde mit einem Gehalt von einem Zehntel der Einnahmen des jeweiligen han 

entlohnt (Matsuo 1992:50). Der Privathaushalt des Han-Gouverneurs und der 

Etat des han wurden voneinander getrennt. (Sasaki Suguru 1979:102, 105) 

Hierbei wurden ehemalige Territorialherren von Verwaltungs- und 

Finanzbetriebsmitteln getrennt. Die Han-Gouverneure behielten allerdings 

weiterhin eigene Kriegsmittel. (Matsuo 1992:58-59) Was Dienstmänner betraf, 

wandelten sie sich von den „in einer ausschließl[ich] persönl[ichen] Treue- und 

Gehorsamsbindung dem Landesherren gegenüber“ stehenden 

Fürstendienern67 zu Beamten der bürokratischen Verwaltung. Sie waren nun 

der sachlichen Amtspflicht unterworfen, und nicht mehr der auf den Herrn 

bezogenen persönlichen Dienerpflicht. Hierdurch wurde die unmittelbare 

Verbindung zwischen den lokalen Herrschern und ihren Dienstmännern 

aufgelöst. Sämtliche Ämter der lokalen Verwaltung standen nun unter Kontrolle 

der Zentralregierung. (Vgl. Sasaki Suguru 1979:105-106) 

Parallel dazu wurden die feudalen Stände förmlich abgeschafft. Die 

Daimyos wurden mit den Angehörigen des Kaiserhauses und dem Hofadel in 

den Stand des hohen Adels kazoku, und die Dienstmänner in den Stand des 

niederen Adels shizoku eingegliedert. (Sasaki Suguru 1979:105) Die 

rangniederen Dienstmänner des bakufu und der han wurden in den Stand  

sotsuzoku eingestuft. Hierdurch wurden die überkommenen 

Herrschaftsverbände der Samurai und damit auch das einst festgeknüpfte 

Herrschaftsverhältnis zwischen Landesherren und ihren Dienstmännern formell 

aufgelöst. (Matsuo 1992:50; Sasaki Suguru 1979:106). Nach der 

Lehnsauflassung wurde der Prozess der Staatsbildung wesentlich beschleunigt. 

Das Jahr Meiji 4 (1871) brachte die endgültige Zentralisierung und 

Bürokratisierung der Verwaltung: Durch Initiative der Männer aus Chōshū und 

Satsuma, Kido Takayoshi, Ōkubo Toshimichi (1830-1878) und Saigō Takamori 

(1827-1877) wurden mit dem 14. Tag des 7. Monats Meiji 4 (1871) alle 

bestehenden 261 han abgeschafft. (Matsuo 1995:228) Japan wurde nun in 306 

Präfekturen (3 fu, 302 ken und ein kaitakushi für Hokkaidō) aufgeteilt. (Matsuo 

                                                 
67 Zur Definition der Fürstendiener siehe Fuchs und Raab 1996 Stichwort „Beamter“, 87. 
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1999a:60) Die Han-Gouverneure wurden zwangsweise in den Ruhestand 

versetzt und von den Regierungsvertretern, den Ken-Gouverneuren, abgelöst. 

Zur konsequenten Durchführung der Auflösung aller feudalen Bindungen 

wurden sie zudem nach Tokyo zwangsumgesiedelt. Hierbei wurde das 

Lehnswesen endgültig aufgelöst, und die lokale Verwaltung zentralisiert. 

Analog dazu wurde die Dajōkan umgebaut. Dabei wurde das zentrale 

Entscheidungsorgan (Seiin) unter persönlichem Vorsitz des Tennos geschaffen, 

und administrative, finanzielle, jurisdiktionelle und militärische Herrschafts-

instrumente wurden in der Hand der Zentralregierung vereinigt. (Matsuo 

1992:191) Die aufgeklärten Beamten wurden endgültig aus der persönlicher 

Gehorsam- und Treuebindung gegenüber ihrem Herrn gelöst und wandelten 

sich zu Staatsbeamten der modernen Bürokratie, die sich durch ethische 

Bindung allein der überpersönlichen Einheit des Staates verpflichtet wussten. 

Die leitenden Stellen, also die Staatsräte (sangi) und die Ministerposten wurden 

– außer Iwakura und Sanjō – aus ihren Reihen besetzt.68 (Matsuo 1992:191, 

1995:233-236) Das war die Geburtsstunde des Monopols der Herrschafts-

gewalten und des modernen Anstaltsstaates in Japan.69 

In der Folgezeit wurden der Aufbau eines modernen Staatssystems und 

die Modernisierung gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturen nach 

okzidentalem Vorbild im raschen Tempo vollzogen. Der Machtkampf mit den 

westlichen Staaten und der Kampf gegen die Rückständigkeit im Inneren waren 

der entscheidende Antrieb für die Bildung einer starken Zentralbürokratie. 

Kampf um Aufrechterhaltung des Monopols 

„Jeder Blick in die Geschichte zeigt, daß fast alle Staaten in verschiedenen 

historischen Phasen um die Aufrechterhaltung des Monopols und um 

Legitimation ihrer Herrschaft kämpfen mussten.“ (Anter 1996:47) Die Monopol-

bildung und Machtausübung sowie die radikale Rationalisierung in Politik und 

Gesellschaft durch die Meiji-Regierung rief drastische „Pflichtenkonflikte“ hervor. 

                                                 
68 Ōkubo als Finanzminister und Kiido, Itagaki, Ōkuma und Saigō als sangi. (Matsuo 1992:193) 
69  Katsuta vertritt auch den Standpunkt, dass die Abschaffung der han Meiji 4 (1871) ein 
signifikantes historisches Ereignis in Hinsicht auf die Aufhebung des Bakuhan-Systems und die 
„wahrhafte Entstehung des Meiji-Staates“ war. (Katsuta 2000:13) Motoyama beurteilte ebenfalls 
diesen Zeitpunkt als Geburtsstunde des modernen Meiji-Staates. (Motoyama 1998:54) Zur 
Abschaffung der han gibt es ausführliche Analyse von Matsuo 1992. 
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Die Proteste kamen aus drei Richtungen; aus der breiten Volksmasse, aus den 

ehemaligen Herrschaftseliten und aus dem Regierungskreis. 

Vielerorts kam die Unzufriedenheit der breiten Bevölkerungsschichten 

mit der aufgezwungenen Rationalisierung in allen Lebensbereichen sowie mit 

neuen Rechtspflichten im modernen Staat wie Steuer-, Wehr- und Schulpflicht 

zum Ausbruch.70 Um das Recht durchzusetzen, griff die Meiji-Regierung auf 

Macht und Gewalt zurück. 

Die in der Bakumatsu-Zeit an der revolutionären Bewegung beteiligten 

ehemaligen Samurai (shishi) drückten ihre Unzufriedenheit mit Gewalttaten, z. 

B. Attentaten auf Regierungsführer, aus. Die Durchsetzung der Machtkonzepte 

des Chōshū- und des Satsuma-han löste Konflikte sogar innerhalb der 

Bürokratie aus: Meiji 6 (1873) kam es zur Spaltung des Verwaltungsstabes, zur 

sogenannten „politischen Wende von Meiji 6“ (Meiji roku-nen no seihen). 71 

Anlässlich der Niederlage bei der Debatte über die Eroberung Koreas traten 

fünf Stabsmitglieder, darunter Itagaki Taisuke (1837-1919), Saigō Takamori und 

Etō Shinpei (1834-1874), aus der Regierung aus und sammelten oppositionelle 

Kräfte um sich. In der Folgezeit rissen bewaffnete Aufstände der unzufriedenen 

Ex-Samurai, denen privilegierte ständische Sonderrechte entzogen worden 

waren, nicht ab: Im 2. Monat Meiji 7 (1874) erhoben sich in Saga die Ex-

Samurai, an deren Spitze Etō stand, gegen die Staatsgewalt (Saga no ran). Im 

10. Monat Meiji 9 (1876) brachen weitere Rebellionen in Kumamoto (Jinpūren 

no ran / Keishin no ran), in Fukuoka (Akizuki no ran) und in Yamaguchi (Hagi no 

ran) aus. Im 2. Monat Meiji 10 (1877) ereignete sich der größte Aufstand der 

Ex-Samurai unter der Führung von Saigō (Seinan sensō / Seinan no eki).72 Er 

war zugleich der letzte Kampf der Ex-Samurai gegen die Staatsgewalt unter 

Einsatz von kriegerischen Mitteln.  

                                                 
70 In den ersten zehn Jahren der Meiji-Zeit gab es insgesamt 674 Aufstände des beherrschten 
Volkes. Dies entsprach 15 % der gesamten Aufstände, die sich in der 277-jährigen Neuzeit 
ereigneten (von Tenshō 18 (1590) bis Keiō 3 (1867)). (Imanishi Hajime 1999:85) 
71 Eine gute Erläuterung zur politischen Wende von Meiji 6 (1873) gibt es z. B. von Katsuta 
1999a:88-90. 
72 Zum Überblick über die Aufstände der Angehörigen des Standes shizoku siehe Katsuta 
1999b:95-96. 
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„Allein der Staat darf Recht durchsetzen und legitimen physischen 

Zwang ausüben.“ (Anter 2001:124) Die Regierungsarmee73 war stark genug, 

um sich gegen die Aufständischen durchzusetzen. Nach der blutigen 

Niederschlagung all dieser Auflehnungen setzte sich der Kampf der Ex-Samurai 

gegen den autoritär geführten Machtstaat in der liberalen Bewegung fort. 

„Bei der Frage, „wie Individualität und Freiheit bewahrt und die Macht der 

Bürokratie beschränkt werden können, handelt es sich für Weber zweifellos um 

liberale Gesichtspunkte.“ (Anter 1996:187) Im 4. Monat Meiji 7 (1874) gründete 

Itagaki mit Gesinnungsgenossen den politischen Verein Risshi-sha in Kōchi und 

trat mit dem Anspruch auf mehr Rechte der führenden Gesellschaftsschicht der 

Zentralregierung gegenüber. Die folgenden zehn Jahre stand Japan im Zeichen 

der Bewegung für Volksrechte und Freiheit (Jiyū minken undō). Bei ihr handelte 

es sich nicht um Streben nach Befreiung aus politischer Macht, sondern nach 

freiem Zugang zur politischen Macht. Ihre Ansprüche gipfelten in der Forderung 

nach Staatsverfassung und Volksvertretung. 74  Ihr schlossen sich lokale 

Selbstbestimmung und ökonomischen Liberalismus verfechtende bürgerliche 

Kräfte an. 

Die Machtausübung der herrschenden rationalistischen Kräfte stieß auf 

Widerstand nicht nur bei den staatlichen Untertanen, sondern auch beim 

kaiserlichen Kreis: Angesichts der Ausbreitung der liberalen Ideen und der 

Intensivierung der politisch-oppositionellen Bewegung klagten die konservativen 

Politiker, die zum engsten Kreis des Kaisers gehörten, über die Zersetzung der 

Moral. Ihrer Ansicht nach war dies auf das Nacheifern westlicher Zivilisation und 

Loslösung der Menschen aus traditioneller Bindung zurückzuführen. Der 

Moraldiskurs führte zu offener Konfrontation zwischen den traditionalistisch-

konservativen und den rationalistisch-progressiven Kräften um Souveränität 

und Herrschaftslegitimation. Der aufgeklärte Staatsbeamte und Leiter der 

Staatsregierung Itō Hirobumi (1841-1909) wies Machtansprüche des Tennos 

und Forderung nach Wiederbelebung traditioneller Erziehung zurück. Nach 

                                                 
73 Die Streitkräfte wurden aus den Ex-Samurai rekrutiert. Viele ehemalige Dienstmänner des 
Aizu-han beteiligten sich auch als Angehörige der Regierungsarmee am Kampf. (Takahashi 
1980:192-193)  
74 Zur Entwicklung und Bewertung der Bewegung für Volksrechte und Freiheit siehe Inada 
1999:109-113. 



 
 
74 

Zurückdrängung der konservativ-traditionalistischen Kräfte aus der Regierung 

wurde das Fundament für die rational-bürokratische Herrschaft erneut gefestigt. 

Es ist „klar, daß die Existenz einer staatlichen Ordnung schon bei einem 

graduellen Geltungsverlust auf dem Spiel steht“. (Anter 1996:108) Der 

Verwaltungsstab, der sich in seinen Rechten durch liberale Ansprüche bedroht 

fühlte, kämpfte mit legitimer Gewalt – Polizeieinsatz, Rechtsordnung und 

Gerichtsvollzieher – um Beschränkung der liberalen Kräfte. Während er dem 

von lokalen Honoratioren getragenen ökonomischen Liberalismus und ihrer 

Forderung nach Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden mit einer Kompromiss- 

und Toleranzstrategie entgegentrat, ging er gegen den von ehemaligen 

Samurai vertretenen politischen Liberalismus mit aller Schärfe vor. 

Die liberale Bewegung löste Machtkonflikte innerhalb der Bürokratie aus. 

Der liberale Kreis um den Staatsrat Ōkuma Shigenobu (1838-1922), der die 

Einführung einer Parteiendemokratie forderte und bei den bürgerlich-liberalen 

Kräften großen Anklang fand, wurde Meiji 14 (1881) aus der Regierung 

verdrängt (die sogenannte „politische Wende von Meiji 14“ (Meiji jūyo-nen no 

seihen)). Die Regierung der Chōshū- und Satsuma-Partei, die sich nach dem 

Tod der Führerpersönlichkeit Ōkubo Meiji 11 (1878) gespalten hatte, konnte 

sich wieder geschlossen vereinen. (Vgl. Motoyama 1969:157-164) Im selben 

Jahr der radikalen Säuberung der Regierung wurde den Liberalen die 

Einrichtung eines Parlaments in Aussicht gestellt. Nach diesem Etappensieg 

beruhigte sich die liberale Bewegung fürs Erste. Die blutige Niederschlagung 

des rebellischen Versuchs der anti-staatlichen Allianzen zwischen radikalen 

Liberalen und der Masse mit demokratischen Forderungen im Chichibu-Gebiet 

Meiji 17 (1884) bezeichnete das Ende der Ära der liberalen Bewegung. Es 

gelang den staatlichen Akteuren, die Liberalen zu spalten und 

Widerstandsbewegungen, die in Demokratie hätten umschlagen können, zu 

unterbinden.  

Wenn Max Weber Demokratie „Minimisierung der Herrschafts-

gewalt“ definiert (Anter 1996:83) und der „Herrschaft des Volkes“ ablehnend 

gegenüberstand (vgl. Anter 1996:84-85), vertrat die Meiji-Regierung auch 

dieselben Standpunkte wie er. „[I]m modernen Staat [liege] die ‚wirkliche 

Herrschaft’ in den Händen der Bürokratie“ (Anter 1996:89) und könne die 
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Masse als Beherrschte allenfalls den Modus des Beherrschtseins bestimmen 

(vgl. Anter 1996:84-85). Obwohl  Bürokratie und Demokratie gemeinsam 

entstehen und historisch-empirisch sich gegenseitig bedingen und fördern 

(Anter 1996:89), wurde Massendemokratie von Weber wie auch von der Meiji-

Regierung als Feind der Herrschaft der Bürokratie angesehen. 

Mit dem Einsatz von Macht und Gewalt setzte sich der Staat gegen alle 

Widerstände durch. „Die latente Bedrohung durch Gewalt ist nach der 

Durchsetzung des Gewaltmonopols zurückgedrängt und berechenbarer 

geworden.“ (Anter 2001:137) Nun richteten sich die Bestrebungen der Meiji-

Regierung auf die Einrichtung eines Verfassungsstaates nach deutschem 

Modell. 

Durchsetzung des Gewaltmonopols 

Höhepunkt und Ende der liberalen Bewegung markierten die Verkündung einer 

Staatsverfassung Meiji 22 (1889) und die Eröffnung des Parlaments im 

darauffolgenden Jahr. Die Verfassung des Kaiserreiches Groß-Japan (Dainihon 

teikoku kenpō / Dainippon teikoku kenpō) war – wie es für den deutschen 

Verfassungstypus charakteristisch ist – eine oktroyierte Verfassung, die in der 

Tradition der „Ablehnung der Lehre von der Volkssouveränität“ stand. Sie sah 

„die konstitutionelle Monarchie“ und „ein Übergewicht der Bürokratie“ vor.75 

„Wie keine andere Staatsform sei die Monarchie in der Lage, den 

Glauben an die Legitimität der staatlichen Ordnung zu wecken und zu stärken, 

zudem habe sie den unschätzbaren Vorteil, daß ‚die höchste Stelle im Staate 

ein für allemal besetzt’ sei, so daß Machtkämpfe um diese gar nicht erst 

entstehen müßten.“ (Anter 1996:77) Durch die japanische Staatsverfassung von 

Meiji 22 (1889) wurden die Herrschaftsansprüche des Tennos und des rational-

bürokratischen Staates legalisiert. Sie räumte dem "heiligen und 

unantastbaren“ Monarchen weitreichende, geradezu uneingeschränkte Macht 

als Gegenkraft gegen das Parlament ein: Der Monarch stand über den 

rationalen Satzungen und dem Verwaltungsapparat. Er hatte Recht auf Leitung 

der Außenpolitik und Armee, Offiziers- und Beamtenernennung sowie auf die 

                                                 
75 Zum deutschen Verfassungstypus im 19. Jahrhundert siehe Fuchs und Raab 1996 Stichwort 
„Monarchie“, 527. 
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Entscheidung über Krieg und Frieden. Das Reichsparlament 76  hatte keinen 

Einfluss auf die Regierungsbildung. Das Oberhaus, dessen Mitglieder vom 

Tenno ernannt wurden, konnte nicht aufgelöst werden, das Unterhaus, die 

gewählte Volksvertretung, hingegen konnte jederzeit aufgrund eines Antrags 

des Kabinetts durch den Tenno aufgelöst werden. Rechte und Freiheiten des 

Volkes wurden zwar anerkannt, aber zugleich begrenzt. Der Tenno konnte sie 

sogar zurücknehmen. Es handelte sich also nicht um Rechte, sondern nur um 

Toleranzen. Die Wehr- und Steuerpflicht der staatlichen Untertanen waren in 

der Verfassung verankert. Die Schulpflicht wurde hingegen außerhalb des 

verfassungsrechtlichen Rahmens festgelegt. 

„Weber betrachtet […] die Gegenreaktionen, die durch den Prozeß der 

Rationalisierung provoziert werden. Zu den Gegenreaktionen auf die 

‚Gewaltsamkeitsrationalisierung’, welche ‚überall’ dort aufgetreten seinen, wo 

der rationale Staat sich entfaltete, zählt er vor allem die ‚Flucht in die 

Irrationalitäten des apolitischen Gefühls’ oder die Flucht in die Mystik. Demnach 

endet also die Rationalisierung politischer Herrschaft nicht in einem Reich 

absolut rationaler Herrschaft, sondern sie ist immer wieder mentalen 

Gegenreaktionen und Irrrationalisierungen ausgesetzt, die sie zwangsläufig 

stets erneut in Frage stellen.“ (Anter 1996:207) Um gefühlsmäßigen Glauben 

des Volkes an die Geltung staatlicher Ordnung zu erwecken, verband die Meiji-

Regierung die Autorität des Tennos mit Volksfrömmigkeit und mit den 

vorhandenen Vorstellungen (vgl. Tōyama 1992:17-19): Sie begründete die 

charismatische Legitimation jeglicher Kaisermacht auf seine göttliche 

Abstammung, die mit dem Shintoismus und Mythos verbunden war. Zudem griff 

sie auf die patriarchale Familienverfassung zurück, wonach – in Analogie zur 

unter der autoritären Herrschaftsgewalt des Vaters stehenden häuslichen 

Gemeinschaft – der Staat als Volksgemeinschaft bzw. Großfamilie, und der 

Monarch als Vater der Nation angesehen wurden. Die Familie wurde als 

                                                 
76  Es wies ein Zweikammersystem auf: Das Oberhaus (Kizoku-in) setzte sich aus den 
Angehörigen des Kaiserhauses, dem hohen Adel und verdienten Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens wie hohen Würdenträgern und Vertretern der höchsten Steuerklasse 
zusammen. Im Unterhaus (Shūgi-in) war das nach dem Zensuswahlrecht demokratisch 
gewählte Bürgertum vertreten. 
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Grundlage und Vorbild des Staates angesehen.77 Dabei wurden konfuzianische 

Tugenden, Gehorsam und Treue gegenüber dem Herrn (chū) und Pietät 

gegenüber dem Hausvater bzw. den Eltern (kō) gleichgesetzt. Die Vorstellung 

des Familismus kam den Wünschen der breiten Masse des Volkes entgegen. 

Der Tenno bestimmte als absoluter Herrscher uneingeschränkt alle 

Handlungsbereiche seiner Untertanen, zog auch sämtliche bildungspolitische 

Entscheidungen an sich: Meiji 23 (1890) kam es zum Erlass des Kaiserlichen 

Erziehungsediktes (Kyōiku ni kansuru chokugo) 78 , in dem der Tenno –  

Verkörperung der Moral und Vorbild für das Volk – Pflege konfuzianischer 

Tugenden sowie Einhaltung staatlicher Ordnung als moralische Pflichten der 

japanischen Untertanen offenbarte. 79  Dadurch wurden die traditionale und 

charismatische Herrschaft des Tennos sowie sein Recht auf Gehorsam, Treue 

und Erziehung seiner Untertanen legitimiert. Dem Edikt lag die Konzeption der 

nationalen Studien (kokugaku), zumal der Kokutai-Ideologie80 der Mito-Schule, 

die in der Bakumatsu-Zeit zur Erstellung des Nationalbewusstseins und 

Legitimierung der Restauration der kaiserlichen Herrschaft wesentlich 

beigetragen hatte, zugrunde. Diese sah ein harmonisches Zusammenwirken 

zwischen dem Tenno und den ihm nacheifernden Untertanen als Tradition und 

einheitliches Wesen der japanischen Nation. Im Kaiserlichen Erziehungsedikt 

wurde religiöse und sittliche Motivation mit politischen und staatlichen Zwecken 

in Einklang gebracht, und die mit Rationalismus konkurrierende traditionelle 

Weltinterpretation in den Nützlichkeitsgedanken integriert und instrumentalisiert. 

Damit wurde die Grundlage für Nationaleinheit – eine eigene kollektive Identität 

der Beherrschten – sowie für Massengehorsam und Massenmobilisierung 

geschaffen. „Die familiare Gruppenordnung der Edo-Zeit mit ihrem 

personifizierten Abhängigkeitsverhältnis wurde in der Meiji-Zeit auf die 
                                                 
77 Zur Idee des Familienstaates siehe Matsumoto 1996:23-47. 
78 Das Erziehungsedikt stützte sich auf die Notverordnugsbestimmung der Meiji-Verfassung (Art. 
9), nach der der Tenno als Staatsoberhaupt ohne Zustimmung des Parlaments Verordnungen 
erlassen konnte, wenn es um Aufrechthaltung von Ruhe und Ordnung sowie um Förderung des 
Gemeinwohls ging. 
79 Die japanischen Untertanen wurden darin direkt vom Tenno zur Pflege konfuzianischer 
Tugenden, vor allem der Gefolgschaftstreue gegenüber dem Herrn (chū) und der Pietät 
gegenüber den Eltern (kō), zur Beachtung der Rechtsordnung, zum Streben nach Sittlichkeit, zu 
Lernfleiß, zu einem Leistungsbeitrag zum Gemeinwesen sowie zu Tapferkeit und Opfermut in 
Kriegszeiten aufgefordert. 
80 Ausführliche Diskussionen über kokutai gibt es von Antoni 1991:31-59, 105-121; 1998. 
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verschiedensten Bereiche der Gesellschaft übertragen. Hatte das Shogunat der 

Tokugawa sie durch die konfuzianistische Werteordnung kodifiziert, 

instrumentalisierte man sie jetzt zur Schaffung eines einheitlichen 

Staatsbewußtseins.“ (Stahncke 1992: 228) 

Wie oben erläutert, überwand die Meiji-Regierung durch Oktroyierung 

einer Staatsverfassung und des Erziehungsediktes sowie durch Eröffnung des 

Parlaments um Meiji 23 (1890) alle Spannungsverhältnisse und Widerstände. 

Dies kennzeichnete die Durchsetzung des staatlichen Herrschaftsanspruches 

und des Gewaltmonopols.81  

„Die staatliche Gewalt, die den inneren Frieden wahrt, ist zugleich 

diejenige, welche die größtmögliche Gewalt, die Kriegsgewalt, zu entfesseln 

vermag.“ (Anter 1996:46; siehe auch Anter 2001:137) Ab Meiji 27 (1894) 

verfolgte Japan eine expansive Politik und unternahm im Wettbewerb mit China 

und Russland imperialistische Bestrebungen in Ostasien. Die nationale Identität 

wurde zum aggressiven Nationalismus. Die gewaltige Steigerung des Prestiges 

des Staates im siegreichen Krieg mit China von Meiji 27 (1894) bis Meiji 28 

(1895) sowie mit Russland von Meiji 37 (1904) bis Meiji 38 (1905) führte zur 

Anerkennung seiner Gleichberechtigung durch die westlichen Großmächte. Als 

Folge wurden die vom bakufu abgeschlossenen ungleichen Handelsverträge 

revidiert. Damit war der vierzigjährige schwerste Kampf um Selbstbehauptung 

abgeschlossen. Japan stieg im wahren Sinne des Wortes zu einer modernen 

Weltmacht auf. 

                                                 
81 Tōyama vertrat die Meinung, dass die kaiserliche Herrschaft durch den Erlass der 
Staatsverfassung und des Hausgesetzes der kaiserlichen Familie (Kōshitsu tenpan) Meiji 22 
(1889) sowie durch den Erlass des Kaiserlichen Erziehungsediktes und die Eröffnung des 
Parlaments sich im folgenden Jahr durchsetzte. (Tōyama 1991b:4) 
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4.  Die territoriale Entwicklung der heutigen Präfektur               
Fukushima 1867-1876 

 

4.1. Geografische Lage und Gliederung 

 
Die heutige Präfektur Fukushima (Fukushima-ken) entstand Meiji 9 (1876) 

durch Zusammenschluss dreier bestehender Präfekturen, Wakamatsu 

(Wakamatsu-ken), Iwasaki (Iwasaki-ken) und Fukushima zur neuen Präfektur 

Fukushima. Ihr Name stammt vom ehemaligen Landesfürstentum Fukushima-

han. Sie liegt im südlichen Teil der Region Tōhoku (früher als Ōu82 oder als Ō-

shū bezeichnet) und wird wegen ihrer Lage gelegentlich „das Tor zu 

Michinoku“83 genannt.  Im Westen ist sie durch das Echigo-Gebirge von der 

Präfektur Niigata (früher als Etsu-shū bezeichnet) getrennt. Die Präfektur 

Fukushima bedeckt eine Fläche von ca. 13.782 km² (d. i. 3,65% des Staats-

gebietes), und ist somit flächenmäßig die drittgrößte Präfektur Japans (Ōishi 

Kaichirō (Hg.) 1992:2). 

Die Präfektur ist heute durch zwei parallel verlaufende Gebirgsketten, 

das Ōu- und das Abukuma-Gebirge in der Längsrichtung in drei Streifen 

gegliedert. Die Gemeinden innerhalb der jeweiligen Zone (Aizu, Nakadōri und 

Hamadōri) entwickelten sich seit der Meiji-Zeit aus politischer und 

wirtschaftlicher Sicht  in enger Verbindung miteinander. (Ōishi Kaichirō (Hg.) 

1992:2-3) 

                                                 
82 Ōu ist die Gesamtbezeichnung für die früheren Provinzen Mutsu und Dewa. 
83 Der Ausdruck Michinoku, der auf das 7. Jahrhundert zurückgeht, bezieht sich auf einen oder 
den ganzen Teil der Region Tōhoku: Er leitete sich aus dem Namen der nordöstlichen Provinz 
Michi no oku (die heutige Präfektur Fukushima, Miyagi und ein Teil der Präfektur Yamagata; im 
7. Jahrhundert zum ersten Mal urkundlich erwähnt) ab und wurde ursprünglich als ein weiterer 
Provinzname für dieses Gebiet verwendet. Michinoku wurde dann zu einer zusätzlichen 
Bezeichnung für die daraus entwickelte Provinz  Mutsu, deren Grenze seit ihrer Entstehung 
Tenmu 5 (676) bis zur Einführung der modernen Verwaltungseinheiten, der Präfekturen, Meiji 4 
(1872) mehrmals geändert wurde. Der Ausdruck Michinoku oder Michi no oku weist darauf hin, 
dass dieses Gebiet einst abseits der Ost-Gebirgsroute Tōsandō, der vom damaligen politischen 
und kulturellen Zentrum Nara über die heutige Region Kantō nach Norden verlaufenden Straße 
(eine der sieben alten Hauptstraßen) lag. (Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwörter 
„Michi no oku no kuni“, 936; „Mutsu no kuni“, 957) Heute wird Michinoku im allgemeinen auch 
als Gesamtbezeichnung für die Region Tōhoku verwendet. 
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o Aizu: Auf diesen westlichen Teil, der bis zum Ende des Boshin-Kriegs zum 

Aizu-han gehörte, entfällt ungefähr die Hälfte der Gesamtfläche der 

Präfektur. Das Aizu-Becken, in dem sich Wakamatsu, die ehemalige 

Residenz- und Hauptstadt des Aizu-han befand, ist  von allen Seiten von 

Gebirgen (vom Echigo- und vom Ōu-Gebirge) eingeschlossen, die 

besonders im Westen und Süden schroffe Formen aufweisen. Dieser 

Bergraum ist durch ein rauhes Klima mit niederschlagsreichen Wintern 

gekennzeichnet. Zwischen Meiji 2 (1869) und Meiji 9 (1876) bestand hier die 

Präfektur Wakamatsu (Wakamatsu-ken). Traditionell hatten Lackwaren, 

Kerzen und keramische Erzeugnisse (besonders Hongō yaki) von Aizu 

einen guten Ruf und wurden schon in der Tokugawa-Zeit in Edo und auch 

im Ausland verkauft. (AW (Hg.) 2002:22-23) Die Ausführung des staatlichen 

Infrastrukturprojektes in Aizu rief den heftigen Widerstand der lokalen 

Bevölkerung hervor. Die daraus entwickelten Konflikten zwischen dem 

Gouverneuren und den lokalen Liberalen führten zur Massenverhaftung der 

Liberalen in der Präfektur Fukushima, die die Auflösung der liberalen Partei 

der Präfektur Fukushima zur Folge hatte. 

o Nakadōri: Dieser Landstrich der Tal- und Beckenlandschaft, der den 

mittleren Teil der Präfektur bildet, ist zwischen der steil abfallenden Ōu-

Gebirgskette im Westen und des einen breiten niederen Rücken 

aufweisenden Plateauberges, des Abukuma-Gebirges, im Osten eingebettet. 

Diese Zone ist vom kontinentalen Klima mit heißen Sommern und kalten 

Wintern geprägt. Sie hatte wegen ihrer geografischen Gegebenheiten seit je 

her den Charakter eines Durchgangsgebietes. Die Verkehrsadern der seit 

der Meiji-Zeit ausgebauten Autostraße und Eisenbahn führen durch diese 

Zone. Das Shin-Tatsu-Gebiet (die Landkreise Shinobu-gun und Date-gun) 

im Norden war Anfang der Meiji-Zeit einer der wichtigsten Standorte der 

Seidenmanufaktur Japans. Aus der ehemaligen Residenzstadt des 

Fukushima-han entwickelte sich die gleichnamige Stadt, die heute der Sitz 

der Präfekturverwaltung ist. Meiji 4 (1871) wurde aus sämtlichen 

bestehenden Präfekturen und han in dieser Region eine Präfektur, nämlich 

Nihonmatsu-ken (benannt nach dem ehemaligen Landesfürstentum 

Nihonmatsu-han) gebildet, die innerhalb weniger Tage in Präfektur 
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Fukushima umbenannt wurde. Die Meiji 6 (1873) von der Zentralregierung 

angesetzte Kolonialisierung der Asaka-Gegend in dieser Zone wurde als 

wirtschaftliche und sozialpolitische Maßnahme zur Konjunkturbelebung und 

Arbeitsbeschaffung für die sich in Not befindlichen lokalen Ex-Samurai 

durchgeführt.84 

o Hamadōri: Das östlich vom Abukuma-Gebirge am Pazifischen Ozean 

liegende Flachland ist durch gemäßigtes maritimes Klima mit kühlen 

Sommern und milden Wintern gekennzeichnet. Zwischen Meiji 4 (1871) und 

Meiji 9 (1876) entstand eine sich über die ganze Zone ausdehnende 

Präfektur, die zuerst Präfektur Taira (Taira-ken; benannt nach Iwaki-Taira-

han) hieß, deren Namen aber binnen Kurzem auf Präfektur Iwasaki 

(Iwasaki-ken; benannt nach dem Landkreis Iwasaki) geändert wurde. Die 

Gemeinde Miharu, das ehemalige Zentrum der Bewegung für Volksrechte 

und Freiheit in der Region Tōhoku, befindet sich in dieser Zone. 

 

4.2. Historische Wandlung der politisch-administrativen Gliederung 

 
Einteilung des Gebietes unter der Herrschaft des Hauses Tokugawa 

Die Gliederung im Raum der heutigen Präfektur Fukushima war in der Edo-Zeit 

durch den Charakter eines Übergangsgebietes zwischen zwei verschiedenen 

Einflussbereichen, dem Einflussbereich des bakufu im Zentralgebiet und dem 

der lokalen Herrscher im Randgebiet bestimmt: Das zur heutigen Präfektur 

Fukushima gehörende Gebiet schließt im Süden an die Region Kantō an, in der 

sich das Machtzentrum Edo befand, und in der weitgehend Herrscher aus dem 

Haus Tokugawa, nämlich der Shogun und mit ihm nah verwandte Shinpan-

Daimyos85, sowie shogunloyale Fudai-Daimyos regierten. Über die nördlichen 

                                                 
84 Zur Kolonialisierung der Asaka-Gegend siehe Takahashi 1980:147-174. 
85 Daimyos waren Fürsten und Lehensträger, die durch den Shogun unmittelbar mit Grund und 
Boden mit projektierten Einkünften von mehr als 10.000 koku belehnt wurden. In der Edo-Zeit 
waren sie je nach der Beziehung zum Tokugawa-Shogun in drei Grade abgestuft: Die aus dem 
Geschlecht der Tokugawa stammenden Daimyos, die männliche Linie und ihre Nebenlinien, 
wurden in den höchsten Rang shinpan (Verwandte Fürsten) eingestuft. Danach rangierten 
fudai(daimyō) (Erbvasallen); sie waren die ehemaligen Untervasallen, die bereits vor der 
Schlacht bei Sekigahara 1600 im Treueverhältnis zum Haus Tokugawa gestanden waren und 
durch den Tokugawa-Shogun zum Daimyo-Status erhoben wurden. An sie wurden 
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Gebiete der Region Tōhoku erstreckten sich großräumig die Herrschaftsgebiete 

der mächtigen Tozama-Daimyos wie Date (Sendai-han), Nanbu (Morioka-han), 

Tsugaru (Hirosaki-han), Satake (Akita-han) und Uesugi (Yonezawa-han). 

Traditionell gegen das Tokugawa-bakufu gesinnte Tozama-Daimyos wurden 

zwar von ihm machtpolitisch und räumlich an die Peripherie gerückt, bildeten 

aber nach wie vor für die Tokugawa-Herrschaft einen Unsicherheitsfaktor. Mit 

dem Großdaimyat Aizu86, das als Stützpunkt des bakufu in der Region Tōhoku 

dienen sollte, wurden seit Kan’ei 20 (1643) konsequent und kontinuierlich die 

aus dem Geschlecht der Tokugawa stammenden Fürsten (die früheren 

Generationen des Fürstenhauses hießen Hoshina; seit der Erhebung zum 

shinpan Genroku 9 (1696) führte die Herrscherfamilie den Namen Matsudaira) 

belehnt. Die Landesherren des Aizu-han sollten im gegebenen Fall gemeinsam 

mit den Landesherren des nordwestlich gelegenen Tsuruoka-han (inoffiziell 

auch als Shōnai-han benannt) und des südöstlich gelegenen Mito-han einen 

Vormarsch der aufständischen Tozama-Daimyos nach Edo aufhalten (vgl. 

Ishikawa Ken 1966:51). Weitere unter strategischen Gesichtspunkten wichtige 

Orte im Raum der heutigen Präfektur Fukushima beanspruchte das bakufu für 

sich. Mit dem Ziel, die Gefahr einer Bildung der Anti-bakufu-Koalition zu 

verhindern, teilte das bakufu das übrige Gebiet der heutigen Präfektur 

Fukushima in kleine bis mittelgroße Lehen auf (Satō Kimihiko 1981:45), und 

änderte deren Träger und Grenzen ständig. 

Mithin bestanden in der Edo-Zeit im Raum der heutigen Präfektur 

Fukushima die Ländereien des bakufu und die Territorien der lokalen Herrscher 

kreuz und quer nebeneinander. Keiō 4 (1868), unmittelbar vor dem Ausbruch 

des Boshin-Kriegs, zählte man hier insgesamt 35 Herrschaftsbezirke. 11 davon 

                                                                                                                                               
einflussreiche Ämter im bakufu sowie Lehen in den strategisch wichtigen Gebieten wie Kantō 
und Kinai (Kyoto, Osaka und Nara) verliehen. Die unterste Stelle der Rangordnung nahmen 
tozama(daimyō) (Außenstehende) ein; sie waren die einst durch den Shogun Toyotomi 
Hideyoshi belehnten Landesherren, die sich erst nach der Schlacht bei Sekigahara dem Haus 
Tokugawa unterwarfen. Sie waren von den höheren Hofämtern im bakufu ausgeschlossen und 
erhielten meistens ein großes und geschlossenes, sich aber in einer entlegenen Gegend 
befindliches Lehen. (Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Shinpan“, 515; 
“Tozama daimyō“, 706; „Fudai daimyō“, 859; Zur Klassifizierung der Fürstentümer siehe Zöllner 
2006:34-38) 
86 Vom Gesamteinkommen der Herrschaftsgebiete im Raum der heutigen Präfektur Fukushima 
(1.280.000 koku (Satō Kimihiko 1981:45)) entfiel mehr als ein Fünftel (280.000 koku) (Satō 
Kimihiko 1981:48) auf das Aizu-han. 
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waren die Domäne des bakufu (tenryō). Sie bestanden aus sechs unmittelbaren 

Territorialbesitzen des Shoguns (baku(fu)ryō) und fünf Lehen an einen 

hatamoto 87  (hatamoto-ryō, hatamoto chigyōsho). Unter 24 Lehen an einen 

Daimyo waren 11 Hauptlehen eines Fürstenhauses (honryō oder honkyochi) 

und 13 vom Hauptlehen getrennt gelegene Landteile eines Fürstenhauses 

(bunryō, tobiryō oder tobichi)88. (Satō Kimihiko 1981:45, 1986:58) Deren Träger 

waren: ein shinpan (Aizu-han), fünfzehn fudai und sieben tozama. (Siehe Satō 

Kimihiko 1981) 

Besatzung des Gebietes nach dem  Boshin-Krieg 

Beim Boshin-Krieg schlossen sich alle han im Raum der heutigen Präfektur 

Fukushima – ausgenommen zweier han – dem Ōu-Etsu-Fürstenbund (Ōu-Etsu 

reppan dōmei) gegen die Meiji-Regierung an und hatten bewaffneten Konflikt 

mit ihr. Mit der bedingungslosen Kapitulation des Aizu-han am 22. Tag des 9. 

Monats Meiji 1 (1868) endeten die Kämpfe im Bereich der heutigen Präfektur 

Fukushima89. (Satō Kimihiko 1986:58)  Nach Ende des Feldzugs der Meiji-

Regierung gegen die „Feinde der kaiserlichen Herrschaft“ in der Region Tōhoku, 

d. h. nach dem militärischen Zusammenbruch der sich zum Fürstenbündnis 

zusammengeschlossenen han, wurde der größte Teil des Gebietes der 

heutigen Präfektur Fukushima von der kaiserlichen Koalitionsarmee erobert und 

besetzt. Landbesitze dreier han, die sich nach Kriegsbeginn rechtzeitig der 

Zentralgewalt unterworfen hatten, blieben davon verschont. (Vgl. Ōishi Kaichirō 

1992:27-28) Alle baku(fu)ryō im Gebiet der heutigen Präfektur Fukushima 

gingen zwischen dem 4. und dem 8. Monat Keiō 4 / Meiji 1 (1868), sämtliche 

hatamoto-ryō bis Meiji 3 (1870) an die Zentralgewalt über. (Satō Kimihiko 

1981:68-69) 

Aufgrund der Verkündung der Strafe vom 12. Monat Meiji 1 (1868) gegen 

die sich an dem Ōu-Etsu-Fürstenbündnis beteiligten han wurden das Aizu- und 
                                                 
87 Hatamoto (Bannerherren) waren die hochrangigen direkten Vasallen des Shoguns, die mit 
dem Recht ausgestattet waren, vom Shogun in Audienz empfangen zu werden. Im Unterschied 
zu Daimyos überstiegen ihre Einkünfte nicht 10.000 koku. (Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 
2005 Stichwort „Hatamoto“, 797) 
88  Die meisten Fudai-Daimyos besaßen einige kleinere, auseinander liegende Territorien. 
(Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort, „Tobichi“, 710) 
89 Das Yonezawa-han und das Sendai-han hatten schon vorher kapituliert. Das Nanbu-han 
legte als letzter Verbündeter am 25 Tag des 9. Monats Meiji 1 (1868) die Waffen nieder. 
(Matsuo 1986:10) 
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das Fukushima-han aufgelöst. Der Landesherr des ersteren han wurde 

entmachtet, sein Herrschaftsgebiet vollständig enteignet90. Der Landesfürst des 

letzteren han wurde im 1. Monat Meiji 2 (1869) in das neu gegründete 

Shigehara-han in der Provinz Mikawa (im Gebiet der heutigen Präfektur Aichi) 

versetzt. (Vgl. Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:28, Satō Kimihiko 1986:58; Takahashi 

1980:123-124) Die geplante Verlegung des Iwaki-Taira-han in das heute zur 

Präfektur Iwate gehörende Gebiet wurde nicht durchgeführt. (Takahashi 

1980:86) Die Daimyos besagter dreier han, die rechtzeitig aus dem Ōu-Etsu-

Fürstenbündnis ausgetreten waren, durften nach wie vor Herren ihres han 

bleiben. Die meisten besiegten han mussten zwar einen Teil ihres Gebietes 

abgeben, erlangten aber zwischen Ende Meiji 1 (1868) und Meiji 2 (1869) 

wieder ihre Souveränität, und wurden den ursprünglichen Herrschern 

übergeben. Die konfiszierten Gebiete wurden einer Besatzungsbehörde 

unterstellt. (Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:28) 

Im 2. Monat Meiji 2 (1869), kurz nach der Strafverkündung, gliederte sich 

das Gebiet der heutigen Präfektur Fukushima in 25 politische Einheiten: 

Zwanzig han (sieben honryō und dreizehn tobiryō), vier Besatzungsgebiete, die 

einer von der Zivilverwaltung für die Region Ōu eingerichteten und kontrollierten 

Instanz ken unterstanden, und ein Sondergebiet Wakamatsu, das der 

unmittelbar von der Zentralregierung eingerichteten und betriebenen 

Zivilverwaltung unterstand. (Satō Kimihiko 1986:59) 

Geografisch-politische Einheiten zwischen Meiji 2 (1869) und Meiji 4 (1871) 

Während im Westen Japans nach dem Erlass des Organisationsediktes 

(Seitaisho) vom 4. Monat Keiō 4 (1868) binnen zwei bis drei Monaten die 

Präfekturen fu und ken, d. h. der Regierung unmittelbar unterstellte 

Verwaltungseinheiten (chokkatsu ken) errichtet wurden, verzögerte sich dies im 

Osten. Insbesondere in der Region Tōhoku, in der auch nach Kriegsende 

Unruhen herrschten, und in denen die Meji-Regierung zuerst unter 

Einbeziehung loyaler han Herrschaftsgewalt ausgeübt hatte (Matsuo 1992:14-

16, 1995:58, 81), kam es erst ab Mitte Meiji 2 (1869) zur Errichtung der 

                                                 
90 Nach einer Entscheidung der Meiji-Regierung wurde dem neuen Oberhaupt des Hauses 
Matsudaira Meiji 2 (1869) ein Verwaltungsbezirk im äußersten Norden der Hauptinsel Honshū 
zuerkannt. (Matsuo 1986:10, 1992:11) 
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Präfekturen. (Matsuo 1992:15-16, 20-21). Im Raum der heutigen Präfektur 

Fukushima wurde im 5. Monat Meiji 2 (1869) die Präfektur Wakamatsu 

(Wakamatsu-ken) als die erste Präfektur in der Region Tōhoku errichtet. 

(Matsuo 1992:22) Ihr folgten die Präfektur Fukushima (Fukushima-ken) im 7. 

Monat Meiji 2 (1869) und die Präfektur Shirakawa (Shirakawa-ken) im 8. Monat 

Meiji 2 (1869). Mit der Errichtung dreier Präfekturen wurden alle zu dieser Zeit 

bestehenden vier Zivilverwaltungen in Wakamatsu, Fukushima, Shirakawa und 

Taira aufgelassen. (Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:28) Das Iwaki-Taira-han, dessen 

ehemaliges Gebiet bis dahin der Zivilverwaltung in Taira unterstand, wurde 

wieder errichtet, wobei es wieder seinen alten Namen erhielt. Sein früherer 

Landesherr wurde zum Han-Gouverneur ernannt. 

Bei der Lehnsauflassung (hanseki hōkan) Mitte Meiji 2 (1869) wechselten 

die regierenden Daimyos nahtlos vom Territorialherrn zum Han-Gouverneur 

über. (Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:28) Im 11. Monat desselben Jahres war das 

Gebiet der heutigen Präfektur Fukushima in 23 politische Einheiten, die 

folgenden Verwaltungsinstanzen unterstanden, aufgeteilt: Zwanzig han (acht 

honryō und zwölf tobiryō) und drei Präfekturen (Fukushima, Shirakawa und 

Wakamatsu). (Satō Kimihiko 1986:59) Zu diesem Zeitpunkt gab es in Japan 41 

Präfekturen, davon drei fu (Tokyo, Osaka und Kyoto), 37 ken und ein kaitakushi 

(Hokkaidō). (Matsuo 1995:108-109) 

Abschaffung der han (haihan chiken) und neue Verwaltungsgliederung nach 
Meiji 4 (1871) 

Mit dem 14. Tag des 7. Monats Meiji 4 (1871) wurden alle bestehenden han 

abgeschafft, und die modernen Verwaltungseinheiten, Präfekturen, eingerichtet. 

Seit dem Boshin-Krieg, der den Haushalt der han schwer belastet und die 

Feudalherrschaft erschüttert hatte, befanden sich viele han in einer 

Existenzkrise. Vor allem mittelgroße und kleine han sowie jene han, die ihren 

bewaffneten Widerstand gegen die Meiji-Regierung mit einer Minderung ihrer 

Einnahmen büßen mussten, waren davon betroffen. (Matsuo 1992:27-28) Im 

Gebiet der heutigen Präfektur Fukushima waren zwei han bereits vor der 

Abschaffung der han zerfallen. (Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:29) 

Mit der Abschaffung der han wurde Japan zunächst in 306 Präfekturen 

(drei fu, 302 ken und ein kaitakushi) unterteilt. (Matsuo 1999a:60) Im Raum der 
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heutigen Präfektur Fukushima entstanden insgesamt zwanzig Präfekturen. 

(Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:30) Noch im selben Jahr, im 11. Monat Meiji 4 (1871), 

erfolgten landesweit eine großzügige Umbildung der Präfekturenstruktur, 

wodurch viele Präfekturen aufgelöst und mit anderen Präfekturen 

zusammengeschlossen wurden; hierdurch wurden die Verwaltungseinheiten in 

ganz Japan auf 76 (drei fu, 72 ken und ein kaitakushi), verringert. (Matsuo 

1999a:60) Durch diese Maßnahme wurden die bestehenden Präfekturen im 

Gebiet der heutigen Präfektur Fukushima auf drei neue Präfekturen, 

Wakamatsu, Nihonmatsu und Taira vereinigt. Kurz danach wurde die Präfektur 

Nihonmatsu zu Fukushima, die Präfektur Taira zu Iwasaki umbenannt. (Ōishi 

Kaichirō (Hg.) 1992:30) 

In den Jahren Meiji 8 (1875) und Meiji 9 (1876) wurden wieder 

Umbildungen der Präfekturen vollzogen, wobei ihre Zahl in ganz Japan auf nur 

noch 39 (drei fu, 35 ken und ein kaitakushi) reduziert wurde. (Matsuo 1999a:60) 

Was die Region der heutigen Präfektur Fukushima anbelangt, wurden im 8. 

Monat Meiji 9 (1876) die zwei Präfekturen, Wakamatsu und Iwasaki, in die 

Präfektur Fukushima eingegliedert. Hierbei entstand die neue Präfektur 

Fukushima, deren Verwaltungsgebiet fast deckungsgleich mit der jetzigen 

Präfektur Fukushima war. 91 (Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:31-33; Satō Kimihiko 

1986:61) 

                                                 
91 Beim Zusammenschluss dreier Präfekturen fielen drei Landkreise auf die Präfektur Miyagi; 
bei Grenzkorrekturen Meiji 19 (1886) wurde ein Landkreis an die Präfektur Niigata abgetrennt. 
(Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:31) 
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5.  Herrschaft und Bildungswesen im feudalen Zeitalter 

 

5.1. Schultypen in der Edo-Zeit 

 
Im feudalen Zeitalter waren Bildung und Erziehung weitgehend ständisch 

ausgerichtet. Trotz des föderalistischen Bildungssystems wies das Schulwesen 

unterschiedlicher Territorien mehr Gemeinsamkeiten auf, als man vermuten 

kann. Vor der staatlichen Regelung des Bildungswesens in der Meiji-Zeit gab es 

folgende Schultypen92. 

1. Herrschaftliche Schulen 

1.1. Lehranstalten des bakufu: Shōheizaka gakumonjo u.a. 

Im Zug der Kansei-Reform (1787-1793) wandelte das bakufu die unter seinem 

Patronat stehende Privatschule, die bis dahin von der Konfuzianerfamilie 

Hayashi geführt worden war, in eine rein offizielle Lehranstalt für die Ausbildung 

der Nachfolger der unmittelbaren Vasallen des Shoguns um. Dabei wurde sie 

von Rinke-juku zu Shōheizaka gakumonjo (inoffiziell auch Shōheikō genannt) 

umbenannt. Sie war Zentrum und Ausgangspunkt des Bildungswesens des 

bakufu. Im ausgehenden Zeitalter der Tokugawa-Herrschaft errichtete das 

bakufu höhere Bildungsinstitutionen für die Fachschulung in modernen Fächern, 

vor allem in Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Technik. In den 

Domänen des bakufu bestanden Lokalschulen (gōkō) für Mitglieder seines 

politischen Verbandes. (Siehe  KK (Hg.) 1974a:60-80) 

1.2. Landesfürstliche Schulen für die herrschende Schicht: hankō / 
hangaku 

Samurai bildeten die dünne kriegerische Oberschicht, bei der die politische 

Führung lag. Sie waren auch Träger der Geisteskultur und hoch angesehen. 

Die Grundlage der standesgemäßen Haltung und Leistung wurde schon in der 

Jugend durch geistige und ritterliche Ausbildung in der Familie, bei Privatlehrern, 

Meistern der Kampfeskunst oder an halb offiziellen Privatschulen (kajuku) 

                                                 
92  Zur Typisierung der Schulen kam es erst in der Meiji-Zeit. In der Edo-Zeit wurden 
Bildungsanstalten jeweils mit dem Eingennamen bezeichnet. (Rubinger 1982:9) 
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geschaffen. Im Laufe der Zeit übernahmen die Feudalherren die Bildung und 

Erziehung des Nachwuchses der Mitglieder des Herrschaftsverbandes. In den 

meisten Fällen wurde zuerst höherer Unterricht in chinesischer Literatur 

(kangaku) institutionalisiert, und dann auch Elementarunterricht in Leseübungen 

(sodoku), Kalligrafie und höfische Sitten, deren Beherrschung für die ständische 

Gesellschaft unentbehrlich war. Die Institutionalisierung des Unterrichtes 

erfolgte aus politischen und wirtschaftlichen Motiven: Unter der Tokugawa-

Herrschaft wurden Dienstmänner immer mehr von Kriegern zu Trägern eines 

patrimonialen Beamtentums. Die gut ausgebildete und verantwortungsbewusste 

Herrschaftselite wurde als ein Erfordernis für notwendige Reformen erkannt. 

Die Aufgabe dieser Lehranstalten bestand in erster Linie in einer Disziplinierung 

der Samurai, Hinführung zur Kampffähigkeit und Standesethik wie absolute 

Treue gegenüber dem Herrn, Kühnheit und Edelmut, sowie in der Vorbereitung 

auf den Dienst im fürstlichen Beamtenapparat. Im Mittelpunkt der Bildung stand 

die Beherrschung der Kampfeskunst sowie die Verinnerlichung konfuzianischer 

Normen und Werte durch rationale Argumente. Im weiteren Verlauf wurden die 

herrschaftlichen Bildungssysteme zunehmend perfekter auf eine 

Ideologisierung der Dienstmänner ausgerichtet. Mit der Entstehung eines 

dringenden Bedarfs an Spezialisten wurden Bildungsgänge für hohe fachliche 

Ausbildung erweitert, und das Leistungsprinzip eingeführt. Der Schulbesuch 

war für berechtigte Nachfolger der Pfründner meistens obligatorisch und 

unentgeltlich. In einigen han war der Abschluss eines bestimmten 

Bildungsgrades mit der Bewilligung zur Eheschließung oder mit dem Einsetzen 

in ein Amt verbunden. In der Bakumatsu-Zeit machten manche han – parallel 

zur Rekrutierung der Soldaten aus den beherrschten Schichten – 

landesfürstliche Schulen auch für sie zugänglich. (Vgl. KK (Hg.) 1974:81-107) 

Keiō 3 (1867), unmittelbar vor dem Zusammenbruch der Tokugawa-Herrschaft, 

verfügten 219 von 276 han erwiesenermaßen über landerfürstliche Schulen. 

(KK (Hg.) 1974a:90-91) 

1.3. Lokalschulen: gōkō / gōgaku 

Bei den mit gōkō oder gōgaku bezeichneten Schulen handelte es sich um zwei 

unterschiedliche Typen: Einer war eine Dependance der herrschaftlichen 
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Lehranstalt für die Ausbildung der Söhne der in einem Landesteil Dienst 

habenden Dienstmänner; ein anderer war eine Schule für das beherrschte Volk 

zum Erlernen konfuzianischer Werke. Manche vermittelten dazu Elementar-

kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen. Ihre Erhalter waren von Fall zu 

Fall unterschiedlich: die herrschende Schicht wie das bakufu, die Daimyos oder 

Statthalter, private Personen, Ortsgemeinden, Dorfgenossenschaften oder das 

Zusammenwirken von Herrschenden und Beherrschten. Im Unterschied zu 

privaten Elementarschulen für das Volk (terakoya) waren diese Schulen auch 

für Erwachsene zugänglich (Morikawa 1975:27), Schulverwaltung und 

Lehrtätigkeit personell getrennt, sodass der Bestand der Bildungsinstitutionen 

auch beim Lehrerwechsel gesichert war. Darüber hinaus hatten sie öffentlichen 

Charakter (Morikawa 1997:27); sie wurden nämlich mehr oder weniger von 

einmaligen oder laufenden Geldleistungen der lokalen Bewohner, von Spenden, 

Steuereinnahmen oder von dem für diesen Zweck errichteten Fonds erhalten.  

Bei den Lehrkräften handelte es sich meistens um Konfuzianer. Besonders in 

den letzten Jahren der Edo-Zeit, von Ansei 1 (1854) bis Keiō 3 (1867), nahm 

die Anzahl dieses Schultyps sprunghaft zu.  (Vgl. KK  (Hg.) 1974a:179-196) 

2. Private Schulen 

2.1. Höhere Lehranstalten 

Es gab zwei Schultypen der von Privaterhaltern geführten höheren 

Bildungsstätten, kajuku und shijuku. Während erstere halb öffentlichen 

Charakter hatten, waren letztere völlig frei von Machtstrukturen. 

2.1.1. Offiziell anerkannte Privatschule für chinesische Literatur: kajuku 

Kajuku wurde von den Konfuzianern, die beim bakufu oder am landesfürstlichen 

Hof Dienst hatten, mit obrigkeitlicher Genehmigung und in manchen Fällen 

auch mit ihrer Unterstützung betrieben. Dieser Schultyp diente – als Vorläufer 

oder als Ergänzung der herrschaftlichen Schulen – zur Ausbildung der 

Dienstmänner. Einige waren auch öffentlich zugänglich. Die berühmteste und 

bedeutendste kajuku war die Rinke-juku, aus der sich das Bildungsinstitut des 

bakufu Shōheizaka gakumonjo entwickelte. 
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2.1.2. Private Akademien: shijuku 

Sie ermöglichte bildungswilligen Menschen jeglicher sozialer und territorialer 

Herkunft wie Samurai niederen Ranges, Bürgern und Bauern selbstbestimmte 

Bildungs- und Erziehungsprozesse. Sie vermittelten meistens erweiterte hohe 

fachliche Qualifikation, manche aber auch andere Weltanschauungen als den 

Konfuzianismus und politische Bildung. Je nach der Fachrichtung waren shijuku 

in drei Typen zu unterscheiden: kangaku-juku für chinesische Literatur und 

konfuzianische Ausbildung, kokugaku-juku für japanische Altertumskunde und 

yōgaku-juku für okzidentale Wissenschaften und Technik. Sie hatten 

hochschulähnlichen Charakter. Mit shijuku war aber auch die Möglichkeit 

gegeben, ohne Besuch der landesfürstlichen Schule zu einer gleichwertigen 

Ausbildung in chinesischer Literatur und Kampfeskunst zu gelangen. (Rubinger 

1982:213) Der Lehrbetrieb hatte unabhängig vom obrigkeitlichen Einfluss und 

von obrigkeitlicher Kontrolle freie Entfaltungsmöglichkeit. Einige shijuku wie die 

von Ōshio Heihachirō und jene von Yoshida Shōin betrieben in der Bakumatsu-

Zeit radikale politische Aktivitäten. (Siehe KK (Hg.) 1974a:235-244; Rubinger 

1982:187-207) Shijuku leisteten einen Beitrag zur Heranbildung von 

Spezialisten sowie von leistungsbewussten und leistungsfähigen autonomen 

Individuen, die in der Bakumatsu- und der Meiji-Zeit Führerrollen spielten. So 

kann man sie als „Talent Pool“ für die Führerschaft (Rubinger 1982:222-223) 

bezeichnen. Zunehmende Bildungsbedürfnisse der wohlhabenden Bürger und 

Bauern sowie ihre fortschreitende Emanzipation führten gegen Ende der Edo-

Zeit zu einer Zunahme privater Lehranstalten. Sie wurden zwar als shijuku 

bezeichnet, der Unterricht, den sie boten, kam jedoch über eine Ausbildung in 

Lesen, Schreiben und Rechnen nicht hinaus. Sie rangierten zwischen shijuku 

und Elementarschulen. Ich klammere solche Schulen aus dem Begriff shijuku 

aus.93 

2.2. Elementarschulen des beherrschten Volkes: terakoya / tenaraijo 
Der Aufbau des institutionellen Elementarunterrichtes für das beherrschte Volk 

erfolgte aus den Interessenlagen der Kaufmannsschicht in den Großstädten. 

Die Alphabetisierungsbestrebungen der Beherrschten kamen also nicht „von 

                                                 
93 Zu shijuku siehe Rubinger 1982; KK (Hg.) 1974a:201-247. 
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oben“, von der Herrschaft, sondern „von unten“. In den terakoya oder tenaraijo 

genannten Privatschulen 94  konnte man Elementarkenntnisse in Lesen, 

Schreiben sowie Wissen für praktische Zwecke erwerben. Wie der Name 

tenaraijo andeutet, bestand die Unterrichtsmethode im Wesentlichen aus 

Schreibübungen (tenarai) und Auswendiglernen. Lesen war mit Schreiben 

verbunden. (KK (Hg.) 1974a:164) Unter Umständen wurde zusätzlich 

Rechenunterricht geboten, wobei der im Geschäftsleben bereits übliche Abakus 

als Hilfsmittel benützt wurde. Kenntnisse in Rechnen waren für Kaufleute und 

Stadtbürger für ihre wirtschaftliche Tätigkeit und für den Alltag eine 

Notwendigkeit, aber auch für Orts- und Gemeindevorsteher wegen ihrer 

administrativen Aufgaben wie Abgabenrechnung. Samurai, die traditionell 

Verachtung für jegliches Geldgeschäft und den Handel hatten, verzichteten auf 

diesen Unterrichtsgegenstand.95  

Der Lehrinhalt beschränkte sich meistens auf den Elementarbereich und 

das für die unmittelbaren Lebensaufgaben und den künftigen Beruf unbedingt 

Notwendige. Mädchen lernten häufig auch Nähen. Den bürgerlichen Bildungs- 

und Kulturinteressen entsprechend gab es in der Stadt ein erweitertes Angebot: 

z. B. Unterricht in häuslicher Handarbeit sowie künstlerische und musikalische 

Erziehung wie Tee-Zeremoniell, Blumenstecken (Ikebana), Malen oder 

Saitenspiel (Koto oder Schamisen / Samisen) für die weibliche Jugend der 

mittleren und höheren bürgerlichen Schichten. (KK (Hg.) 1974a:163) In der 

Regel gab es keinen festen Lehrplan und keine Aufteilung in Klassen. Die 

Unterrichtsqualität war von den Kenntnissen und dem Können des jeweiligen 

Lehrers abhängig. 

Kinder wurden zuerst mit den japanischen Buchstaben i-ro-ha, dann mit 
                                                 
94 Terakoya wird seit der Meiji-Zeit oft fälschlich mit Bildungsstätten für die Vermittlung weltlicher 
Gelehrsamkeit in einem Tempel für gehobene Schichten im Mittelalter und Anfang der Edo-Zeit 
gleichgesetzt (vgl. Ishikawa Ken 1998:181-189) und mit temple school (Rubinger 2007:67) oder 
mit Tempelschule übersetzt; in Wahrheit bedeutet terakoya neben tenaraijo Schullokal für den 
Elementarunterricht des Volkes in der Edo-Zeit. Das Wort terako als Bezeichnung für Schüler 
erschien in der Genroku-Periode, Ende des 17. Jahrhunderts, in einem Lehrbuch erstmals in 
der Öffentlichkeit. Das Wort ya ist Ausdruck sowohl für Gebäude als auch für gewerblichen 
Betrieb. Der Name terakoya kann also als Hinweis darauf verstanden werden, dass diese 
Schulart auch gewerblich betrieben wurde. (Ishikawa Matsutarō 1978:139-143) 
95 Rubinger weist darauf hin, dass Samurai eine Aversion gegen den Umgang mit dem bei 
Händlern üblichen Abakus hatten, aber nicht gegen den Umgang mit Zahlen und 
Rechenoperationen, die für die Technik des Bauens und des Bergbaus sowie für die 
Finanzverwaltung erforderlich waren. (Rubinger 2007:13). 
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den Zahlen vertraut gemacht, bevor sie mit dem Erlernen einzelner 

chinesischer Schriftzeichen anfingen. Danach kam es zum Üben von Wörtern, 

Personennamen, Ortsnamen und am Ende zu ganzen Sätzen und Texten. (KK 

(Hg.) 1974a:168-179) Der Unterricht war den besonderen lokalen Verhältnissen 

sowie den individuellen Bedürfnissen, Lernfähigkeiten und dem Geschlecht der 

Schüler angepasst. Lehrbücher zur Elementarbildung des Volkes ōrai(-mono) 

umfassten verschiedene Bereiche. 96  Ihr Inhalt wurde je nach den lokalen 

Gegebenheiten oder der sozialen Struktur der Zeit abgewandelt. So zählte man 

in ganz Japan rund 7.000 verschiedene ōrai; ein Siebentel davon war auf 

Mädchen ausgerichtet. Die Texte waren oft in einprägsamer Form gestaltet. (KK 

(Hg.) 1974a:165-167) 

Terakoya waren meistens ein Einmannbetrieb und nicht institutionalisiert, 

d. h. es gab keine Bestandsgarantie, sodass sich ein stetiges Gründen und 

Verschwinden ergab. Zu ihrer Errichtung bedurfte es meistens keiner 

Genehmigung durch die Obrigkeit.97 Trägerschicht war im städtischen Raum 

vorwiegend die Bürgerschaft. In vielen Fällen wurden terakoya von 

rangniedrigen oder herrenlosen Samurai sowie von Handwerkern und 

Kaufleuten aus bescheidenen Verhältnissen gewerblich betrieben. Das Eintritts- 

und Unterrichtsgeld bildete einen bedeutenden Teil ihres Unterhaltes. In 

ländlichen Gegenden wurde der Unterricht hingegen von gebildeten und 

wohlhabenden Mitgliedern der führenden Oberschicht, zu der Honoratioren, 

buddhistische und shintoistische Priester oder auf dem Land niedergelassene 

Samurai gehörten, meistens als Nebentätigkeit und unentgeltlich gehalten. (KK 

(Hg.) 1974a:154) In Edo machten Schulmeisterinnen ein Drittel der gesamten 

Lehrer aus. Der Unterricht fand in Privathäusern oder in einem ihnen 

gehörenden Gebäude wie in einem Tempel statt. Viele Schulmeister verfügten 

                                                 
96 Das Wort ōrai, das ursprünglich Schriftverkehr bedeutete, wurde in der Heian-Zeit, im 11. 
Jahrhundert, erstmals als Bezeichnung für eine Sammlung von Musterbriefen verwendet. Im 
Laufe der Zeit etablierte sich das Wort als Bezeichnung für Lehrbücher auf allen Gebieten zum 
Gebrauch des Elementarunterrichtes. Ihr Inhalt umfasste z. B. Wörter, Briefe, Moral, Gesetze 
oder Erlässe, Geografie, Gesellschaft, Geschichte, Handel, Landwirtschaft, Handwerk, 
Mathematik und Naturwissenschaft. 
97 Im Aizu-han reichte beispielsweise in der Regel die Anmeldung bei der lokalen Verwaltung, 
im städtischen Raum beim Gemeindevorsteher (kendan) und auf dem ländlichen Gebiet beim 
Stadthalter (daikan). Nur Landfremde benötigten die Bewilligung von der Schulbehörde (Gakkō 
bugyō). (Ishikawa Ken 1966:259) 
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über einen einzigen Schulraum, der nicht speziell für Lernzwecke eingerichtet 

war.  

Der Lehrer erteilte Einzelunterricht. Er beschäftigte sich mit jedem 

Schüler für kurze Zeit gesondert, während die anderen ihnen individuell 

zugewiesene Schreibmuster zu üben hatten. Bei manchen terakoya standen 

auch die Familienangehörigen des Lehrers, Ehefrau oder Söhne, als Gehilfen 

im Einsatz. Bei einem größeren Unterrichtsbetrieb fungierten ältere Schüler 

häufig als Gehilfen.  

Den Schülern wurde nicht nur Schreib- und Lesefertigkeit beigebracht; 

sie wurden auch durch das Erlernen gesetzlicher und moralischer Texte und 

das Einprägen von Sprüchen in eine sittliche und standesgemäße 

Lebensführung eingeführt. Das erwünschte Repertoire von Verhaltensmustern 

wurde außerdem durch den alltäglichen Umgang mit Personen, vor allem mit 

Lehrern und älteren Schülern, erworben. (KK (Hg.) 1974a:165) 

Es gab keinen festgelegten Schuleintritt und keine festgesetzte 

Schuldauer. Wie lange und wie häufig man am Unterricht teilnahm, hing vom 

Willen und von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern ab. In der Regel traten 

Buben und Mädchen im Alter von sechs oder sieben in die terakoya ein. Die 

meisten Kinder besuchten die Schule zwei bis drei Jahre lang, Kinder 

wohlhabender Eltern oft bis vierzehn oder fünfzehn. Viele Bauernkinder 

besuchten den Unterricht nur im Winter, wenn sie in der Agrararbeit nicht 

benötigt wurden. Der Schulbesuch der Mädchen war in Großstädten wie Edo, 

Osaka und Kyoto sehr hoch. In den Geschäftsvierteln der Großstädte war der 

Mädchenanteil an den gesamten Schulbesuchern fast 50 %. (Vgl. Rubinger 

2007:133-135)98  

 

5.2.  Der vormoderne Staat mit agrarisch-ständischer Ordnung und 
die Entwicklung der traditionellen Bildungseinrichtungen 

 

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen Herrschaft und Bildungs-

wesen der Edo-Zeit nach der Epochengliederung von Motoyama erläutert: 
                                                 
98 Eine Studie zu terakoya gibt es z. B. von Ishikawa Ken 1998. 
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1. Epoche: Etablierung der Hausmacht der Tokugawas von Keichō 5 (1600) 

bis Jōkyō 4 (1687) 

2. Epoche: Stabilisierung der Tokugawa-Herrschaft von Genroku 1 (1688) 

bis Shōtoku 5 (1715) 

3. Epoche: Erschütterung der finanziellen Basis des feudalistischen 

Systems von Kyōhō 1 (1716) bis Bunsei 12 (1829) 

4. Epoche: Erschütterung der Legitimität und Verfall der Tokugawa-

Herrschaft von Tenpō 1 (1830) bis Keiō 3 (1867) (Motoyama 2001:3-4) 

Erste Epoche: Etablierung der Hausmacht der Tokugawas von Keichō 5 (1600) 
bis Jōkyō 4 (1687) 

Mit der Edo-Zeit begann in Japan die Neuzeit. Die ersten achteinhalb 

Jahrzehnte der Edo-Zeit, die die ersten vier Generationen der Shogune aus 

dem Herrscherhaus Tokugawa umfasste, standen im Zeichen der Etablierung 

eines neuen politischen Gebildes und der Festigung der Legitimitätsbeziehung 

zwischen Herren und Verwaltungsstab. Über die Wichtigkeit der Herrschafts-

legitimierung beim Verwaltungsstab schreibt Weber: 

„Bei allen Herrschaftsformen ist die Tatsache der Existenz des Verwaltungsstabes 
und seines k o n t i n u i e r l i c h auf Durchführung und Erzwingung der 
Ordnungen gerichteten Handels für die Erhaltung der Fügsamkeit vital. […] Dafür 
[…] ist die (ideelle und materielle) Interessen s o l i d a r i t ä t des 
Verwaltungsstabes mit dem Herrn ausschlaggebend. […] In s t ä r k s t e m Maß 
ist jene Interessensolidarität mit dem Herrn da vorhanden, wo für den 
Verwaltungsstab die e i g e n e Legitimität und Versorgungsgarantie von der des 
Herrn abhängt.“ (Weber 2002:154) 
 

Nach dem Sieg über ihre Feinde und Widersacher und nach der 

Neuaufteilung der Macht machte sich das bakufu an die Institutionalisierung der 

Gewalt. Parallel dazu wurde das Herrschaftsverhältnis zwischen Shogun und 

Vasallen auf gesatzte rationale Regelungen aufgebaut: Genna 1 (1615) kam es 

zum Erlass des ersten Pflichten- und Ehrenkodexes für Daimyos (Buke 

shohatto), in dem das Befolgen rationaler Satzungen ausdrücklich verlangt 

wurde. (Vgl. Motoyama 2001:10) Zwei Jahrzehnte später, Kan’ei 9 (1635), 

wurde der Pflichten- und Ehrenkodex für hatamoto und gokenin (Shoshi hatto) 

oktroyiert. (Motoyama 2001:4-5) Unter der Tokugawa-Herrschaft gab es keine 

territoriale Expansion mit kriegerischen Mitteln mehr. Damit vollzog sich der 

Übergang von Kriegsvergemeinschaftung zum politischen Verband. Ausübung 
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des Herrschaftsamtes und Tätigkeit im ständischen Verwaltungsstab erforderte 

geistige Fähigkeit. Hierbei wurde nach einer neuen Lebensform der Samurai 

gesucht. Gelehrsamkeit (bun) und Kampffertigkeit (bu) prägten ab nun das 

japanische Rittertum. (Vgl. Motoyama 2001:16-18) 

Der erste Tokugawa-Shogun Ieyasu war derjenige, der den 
Konfuzianismus als politisches und ethisches Prinzip aufnahm. Im Mittelpunkt 

seines Denkens und politischen Handelns stand, dass das Erlernen der 

konfuzianischen Schriften Voraussetzung für die Ausübung der Herrschaft sei. 

(Vgl. Motoyama 2001:8-9) Diese Weltanschauungslehre vermittelte die 

Vorstellung von ständischen Tugenden und die rationale Begründung der 

feudalen Herrschaft. Nach ihr regiert ein Herrscher das Volk im Idealfall mit 

Tugenden – ohne Gewalt und Zwang – und strebt nach Harmonie. In der 

Tokugawa-Zeit wurde in Japan Gnade (jin) als Herrschertugend, 

Gefolgschaftstreue und Pietät gegenüber dem Herrn (chū) und pietätvolle 

Fügsamkeit und Dankespflicht gegenüber den Eltern (kō) als Tugend und 

Pflicht der dem Herrn Unterworfenen aufgefasst. Der dritte Shogun Tokugawa 

Iemitsu (1604-1651, Regierungszeit: 1623-1651), Stifter der Bildungsstätte 

Rinke-juku, formulierte im Buke shohatto von Kan’ei 12 (1635) zum ersten Mal 

die Förderung von geistiger Bildung und Kampfeskunst (bun-bu ryōdō) sowie 

die Pflege der konfuzianischen Tugenden chū und kō als Pflichten der Daimyos. 

(Siehe Shōji 1985:27-28) Mit dieser Maßnahme wurde der Konfuzianismus, der 

bisher zur philosophischen Bildung der Shogune gedient hatte, zur 

Staatsideologie, d. h. Ideologie zur Legitimation der Herrschaft des Tokugawa-

bakufu. Michael Mann zufolge fungierte Ideologie in der Gestalt immanenter 

Moral als „Verstärker des Zusammenhalts, des Selbstvertrauens und damit des 

Gewichts bzw. der Macht einer bereits bestehenden sozialen 

Gruppierung“ (Mann 1994:48-49): „Normen im Sinne einer verbindlichen 

gemeinsamen Vorstellung davon, wie Menschen in ihrem Verhältnis zueinander 

moralisch handeln sollten, [sind] für eine kontinuierliche soziale Kooperation 

unentbehrlich“. „Eine ideologische Bewegung, die das wechselseitige Vertrauen 

und die kollektive Moral einer Gruppe steigert, kann damit zugleich ihre 

kollektive Macht vermehren und durch eifrigere Gefolgschaft belohnt werden. 

Die Monopolisierung von Normen ist somit ein Weg zur Macht.“ (Mann 1994:47) 
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Diener- und Gefolgschaftspietät chū und Kindespietät kō, die in der 

Tokugawa-Zeit von Herrschern immer wieder hervorgehoben wurden, hingen 

sinnhaft zusammen. So wie im Okzident etablierte sich in China und Japan der 

Patriarchalismus als Herrschaftsprinzip im Feudalsystem, der Autoritätsstruktur 

und Pietätsbeziehung der politischen Herrschaft mit der der Familie verglich: In 

Analogie zur autoritären Hausgewalt des Vaters wurde der Herr als Vater der 

Untertanen angesehen, und damit seine Herrschafts- und Befehlsgewalt 

legitimiert. Nicht nur das Autoritätsverhältnis zwischen Familienoberhaupt und 

Kindern, sondern auch die Pietätsbeziehung zwischen Eltern und Kindern in 

einer häuslichen Gemeinschaft galt als Vorbild und Grundlage für politische 

Gemeinschaft. 99  Eine solche innere Beziehung zum Herrn sollte zur 

Stabilisierung der Herrschaft führen. Wie Weber schreibt, könnte allein die 

gefühlsmäßige Hingabe eine Garantie für die Legitimität einer Ordnung sein. 

(Weber 2002:17) Wenn man von der Aussage Breuers ausgeht, war es keine 

Besonderheit im konfuzianischen Kulturraum, „die traditionale Legitimität als 

Erweiterung des familialen Ethos“ zu sehen. Das „Oszillieren um die ’Kindes- 

und Dienerpietät’ (Max Weber) […] [grundiert] sämtliche Kulturreligionen“. 

(Breuer 1998:22) 

Unter den Shogunen und manchen Daimyos stiegen die 

Bildungsinteressen. Bei ihnen war der Bildungsweg auf die höchste Aufgabe 

der Herrscher ausgerichtet, und zwar auf das Verstehen von Ideen und Streben 

nach Tugendhaftigkeit zur Realisierung vernünftigen Regierens. Shogun 

Iemitsu veranlasste Hayashi Razan (1583-1657), den Konfuzianer und 

Bediensteten am Hof des Shoguns100, zur Gründung einer Akademie in Edo, 

die zur Vermittlung des Neokonfuzianismus von Zhu Xi (Shushigaku) dienen 

sollte, und nahm hierzu eine großzügige Stiftung vor, und zwar Baugrund von 

ca. 16.000 m² und Baukosten von 200 Ryō. (KK (Hg.) 1974a:60; Motoyama 

                                                 
99 Zur patriarchalischen Auffassung in China und Japan siehe Matsumoto 1996:26-27. 
100 Hayashi Razan, der ursprünglich vom Shogun Ieyasu aufgenommen worden war, erlangte 
besondere Bedeutung unter Shogun Iemitsu, der ihn als politischen Berater einsetzte und ihm 
mit der Kompetenz für Ausfertigung der Texte der innen- und außenpolitisch relevanten 
Schriftstücke und Satzungen, u. a. eines Briefes an Korea, der Pflichten- und Ehrenkodex für 
Daimyos (Buke hatto) und der für direkte Vasallen des Shoguns (Kika hatto) von Kan’ei 12 
(1635), sowie mit der Ermächtigung zur Unterbreitung der Änderung des Ära-Namens dem 
Tenno gegenüber ausstattete. (Ishida und Kanaya 1975:487-489) 
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2001:13) Kan’ei 7 (1630) kam es zur Eröffnung einer Akademie, zu deren erster 

Leiter Hayashi Rasan eingesetzt wurde. Sie war für alle Samurai – ungeachtet 

ihrer Zugehörigkeit zu einem Herrschaftsverband – zugänglich. Unter der 

Schirmherrschaft des bakufu entwickelte sich diese von der Gelehrtenfamilie 

Hayashi geleitete Institution zum Bildungszentrum ersten Ranges. 

In dieser Epoche vollzog sich die Veralltäglichung des Charisma des 

Shoguns, die Fixierung von Rechten und Pflichten des Herrn und der Vasallen 

durch oktroyierte Satzungen sowie die Schaffung einer Grundlage für die 

weitere politische und kulturelle Entwicklung. Als Folge der Legitimitäts-

beziehung beim Herrschaftsverband wurde solidarisches Gefühl für ständische 

Ehre, gemeinsames Schicksal und Verantwortung erweckt. Hervorragende 

Tugendhaftigkeit und der Gelehrtenstand wurden als Persönlichkeits- und 

Herrscherideal angesehen. Die geistige und körperliche Bildung der 

herrschenden Schicht erfolgte weitgehend noch im privaten Rahmen. Die 

Entstehung und Entwicklung offizieller Schulen, die Dienstmännern höhere 

geistige Bildung ermöglichte, war von dem Bildungsinteresse und der 

Einsatzfreude der herrschenden Persönlichkeiten völlig abhängig. 

Die Feudalherrscher kümmerten sich zunächst nicht um den Unterricht 

für ihre Untertanen. Die Kaufleute verstanden aber wohl, dass für ihren 

Wirkungskreis Schrift- und fachliche Grundkenntnisse erforderlich waren. 

Infolge der Niederlassung von Handwerkern und Gewerbetreibenden, die auf 

die Ansiedlung der Samurai folgte, blühte in den Burgstädten der Handel in 

kurzer Zeit auf. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung nahm die Schriftlichkeit im 

Handel immer mehr zu. Da das an die unmittelbare Lebenspraxis gebundene 

Gewöhnungslernen nicht mehr ausreichte, wurde systematischer Unterricht 

notwendig. So entstanden bereits in der beginnenden Edo-Zeit im städtischen 

Raum auf privater Basis die Schulen, in denen bürgerlichen Kindern, vor allem 

dem Nachwuchs der rasch anwachsenden kaufmännischen Schicht, 

elementare Kenntnisse in Lesen und Schreiben für das Geschäftsleben und die 

bürgerliche Lebenspraxis vermittelt wurden. Der Schultyp, der sich derart 

herausbildete, wurde in Edo tenaraijo, in Osaka terakoya genannt. Mitte des 17. 

Jahrhunderts wurde in Osaka dieser Schultyp von der städtischen Behörde 

gleich einem Gewerbe angesehen. (Rubinger 2007:37) Die quantitative 
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Entwicklung dieser Schulen führte auf lange Sicht zu einer Alphabetisierung des 

Volkes. 

Der Entstehungs- und Entwicklungsprozess dieser Form von Lehren und 

Lernen ging im ländlichen Raum langsamer vor sich. Der überwiegende Teil der 

Landbevölkerung waren Kleinbauern. (Zöllner 2006:50) Ihren Kindern brachten 

meistens buddhistische und shintoistische Priester Schriftkenntnisse für den 

Alltagsbedarf bei. Bei der Lehr- und Lernform auf dem Land kann noch nicht 

von einem Typus terakoya – systematisierter Unterricht auf privater Basis – 

gesprochen werden, wie er sich im weiteren Verlauf herausbilden sollte. (Vgl. 

Rubinger 2007:34-35) Die Ausbildung wohlhabender Bauern, die die schmale 

Oberschicht bildeten, erfolgte weitgehend privat. Sie fungierten in vielen Fällen 

als Honoratioren, und zwar als Gemeindevorsteher (ihre Bezeichnung war 

regional unterschiedlich; häufig waren sie shōya, nanushi oder kimoiri genannt) 

oder als obere Vorsteher mehrerer Dorfgemeinden (ōjōya / gōgashira). Sie 

regelten und beeinflussten Gemeindeangelegenheiten und nahmen neben den 

Priestern und Ärzten auf dem Land einen hohen Gesellschaftsrang ein. In ihrer 

Funktion hatten sie amtliche Schriftstücke zu unterzeichnen und zu verfassen, 

oder Dorfbewohner von Gesetzen und Verordnungen in Kenntnis zu setzen. 

Fortschrittliche Schriftkenntnisse waren eine notwendige Voraussetzung für ihre 

Aufgaben, stellten aber auch Chance für Teilhabe an Macht dar. „If advanced 

literacy was one of the prerequisites of power in the village community, then it 

behoved no one to share that instrument of authority“. (Rubinger 2007:35) Um 

die soziale Position und den damit verbunden Status ihrer Familie zu bewahren, 

ließen sie ihre Nachkommen auf ihre künftigen Aufgaben in der Familie 

vorbereiten. (Vgl. Rubinger 2007:41-42, 79) 

Zweite Epoche: Stabilisierung der Tokugawa-Herrschaft von Genroku 1 (1688) 
bis Shōtoku 5 (1715) 

Um die Wende zum 18. Jahrhundert stabilisierte sich das Bakuhan-System. Mit 

dem wirtschaftlichen Aufschwung, der auf überzogene Ausgaben und 

Steigerung des Konsums der Herrschaftsverbände zurückzuführen war, stieg 

die Bedeutung der Großstädte, besonders von Edo. Es war Haupthandelsplatz, 

der Residenzstadt des Shoguns und zweiter Wohnsitz der Daimyos. Manche 

Bürger erlangten durch Handel oder Geldgeschäfte Reichtum. Stadtbürger und 
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Samurai glichen sich in ihrem Lebensstil vielfach einander an. (Vgl. Motoyama 

2001:40) Das Bewusstsein und die intellektuellen Interessen der Stadtbürger 

stiegen nunmehr rasch. So kam es in Edo zu einer hohen Blüte der Stadtkultur, 

die die Genroku-Kultur genannt wurde. Durch Expandieren des Verlagswesens 

und der Büchereien verbreiteten sich sowohl volkstümliche Unterhaltungs-

literatur und Dichtungen für das breite Publikum, als auch gelehrte Literatur mit 

konfuzianischem Gedankengut und fachlich wissenschaftlichem Inhalt für eine 

dünne Oberschicht. Auch zahlreiche Lehrbücher für terakoya wurden 

herausgegeben. Dies bedeutete, dass die Lese- und Aufnahmefähigkeit der 

bürgerlichen Schicht in Edo bereits vorhanden war. Im städtischen Raum wuchs 

die Bildungsnachfrage, worauf Neugründungen von vielen shijuku, die für alle 

Sozialschichten zugänglich waren, erfolgten. (Vgl. Rubinger 2007:81-85) 

Dank des dichten Straßennetzes, das nicht nur lebhaften Verkehr und 

intensiven privaten Handel, sondern auch Kommunikation über die territorialen 

Grenzen hinaus ermöglichte, erweiterte sich die Leserschaft auf dem Land. 

Vom spontanen Wissensdrang erfüllt, eignete sich die lokale Führungselite 

umfangreiche Kenntnisse an. Ihre Tagebücher sowie ihr Besitzstand an 

Büchern, der heute z. B. an einem Verzeichnis abzulesen ist, gibt einen guten 

Einblick in ihr geistig-kulturelles Interesse und ihr hohes Bildungsniveau. 

(Rubinger 2007:95) So gewann Wissen und Bildung eine breite Basis. (Vgl. 

Rubinger 2007: 85-86, 95-96) “During these decades the literate culture of the 

samurai first moved ‘down’ to urban commoners and then ‘out’ from the major 

cities to provincial towns and eventually to villages as well. […] The model for 

these early chihō bunjin, or provincial literati, could have been of samurai or of 

merchant origins.“ (Rubinger 2007:81) Beim beherrschten Volk diente Lernen 

bisher hauptsätzlich den alltäglichen oder wirtschaftlichen und administrativen 

Aufgaben. Durch die Kumulation von Lesen und Schreiben der für Handel und 

Verwaltung benötigten Wörter, Sätze und Texte konnte keine Erweiterung des 

Horizontes gewonnen werden, und die geistige Welt, die der herrschenden 

Schicht vorbehalten gewesen war, nicht erreicht werden. Nun wurde das 

Lernen bei der schmalen Oberschicht zum Schlüssel zur Bildung. „[…] it was 

not so much that numbers of provincial literates expanded dramatically beyond 

a small cadre of village leaders, although there was some movement among 
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nonleaders […] The more dramatic story was the further enhancement of the 

skills of the small group at the center of village life.” (Rubinger 2007:80) 

Der fünfte Tokugawa-Shogun Tsunayoshi (1646-1709, Regierungszeit: 

1680-1709), der großen Luxus trieb, förderte eifrig die Wissenschaft und 

brachte den Konfuzianismus und die politische Macht in eine enge Verbindung: 

Genroku 4 (1691) löste er den Rektor der Rinke-juku vom geistlichen Stand und 

bekleidete ihn mit der weltlichen Amtswürde daigaku no kami, dem erblichen 

Amt für Bildungsangelegenheiten. Gleichzeitig wurde der Konfuzianismus zum 

Dogma erhoben. Der Shogun engagierte sich nicht nur für die Vermittlung der 

konfuzianischen Lehre bei Vasallen und Daimyos durch regelmäßige 

Vorlesungen, sondern schenkte auch den Zeremonien des Kultes für Konfuzius 

(sekiten) Beachtung. Er stiftete der Rinke-juku einen Konfuzius geweihten 

Tempel, der als „Heilige Stätte“ (Seidō) galt, und etablierte Kultfeste. Der neue 

Schulstandort wurde nach dem Geburtsort Konfuzius Shōhei genannt. (Vgl. 

Motoyama 2001:41-44, siehe auch KK (Hg.) 1974a:61-62) Michael Mann 

zufolge, „dort, wo Sinngebung, Normen und ästhetische und rituelle Praktiken 

von einer bestimmten Gruppe monopolisiert werden, [übt] diese eine 

beträchtliche extensive und intensive Macht aus […]“. (Mann 1994:47) Der 

Konfuzius-Tempel und das dort vollzogene Ritual, die in der folgenden Zeit eine 

Verbreitung in den weiteren Territorialgebieten fanden, symbolisierten die 

politische Macht der herrschenden Gruppe. 

Dritte Epoche: Erschütterung der finanziellen Basis des feudalistischen Systems 
von Kyōhō 1 (1716) bis Bunsei 12 (1829) 

In dieser Zeitspanne wurde der Lehensfeudalismus durch eine anhaltende 

Finanzkrise in seinem ökonomischen Fundament erschüttert. Die Hauptursache 

dafür war der auftretende ökonomische und soziale Strukturwandel, der von der 

Entwicklung des Handelswesens und der Geldwirtschaft ausgelöst wurde. Viele 

Bauernwirtschaften verschlechterten sich. Zu dieser Zeit entstanden unter der 

bäuerlichen Bevölkerung, die die Basis für das Steueraufkommen darstellte, 

erhebliche soziale Unterschiede. Wegen schwerer feudaler Lasten war der 

überwiegende Teil der Bauern nicht in der Lage, die agrarische Produktivität 

durch notwendige Verbesserungen zu steigern. Nur kleine Gruppen der Bauern 

konnten aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ihr Besitztum vergrößern. Außerdem 
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wurde Japan mehrmals von Naturkatastrophen heimgesucht, was schlechte 

Ernten zur Folge hatte. Angesichts der sinkenden Steuereinnahmen wandten 

die Herrscher zunächst dem Schutz der Bauern erhöhtes Augenmerk zu. 

Gleichzeitig führten sie einschneidende Sparmaßnahmen durch, was aber nicht 

zu einer wesentlichen Besserung führte. Das bakufu und die Daimyos waren 

gezwungen, sich die nötigen finanziellen Mittel durch Darlehen von reichen 

Kaufleuten zu verschaffen. (Vgl. Motoyama 2001:63-64) Die notleidenden 

Bauern leisteten Widerstand gegen die schwere Steuerlast. Die 

Feudalherrscher hatten die soziale und politische Krise zu bewältigen und die 

Aufständischen zu bekämpfen. 

In dieser Situation trachtete man nach einer tiefgreifenden agrarischen, 

wirtschaftlichen und politischen Reform, welche qualifizierte Mitglieder des 

Verwaltungsstabes mit entsprechenden Fachkenntnissen und politischem 

Eigenbewusstsein erforderte. Nun wurde den Herrschern zum ersten Mal die 

Wichtigkeit von Schulen richtig bewusst. Wie Motoyama sagt, kristallisierte sich 

hier „der Bildungsgedanke des neuzeitlichen Staates“, d. h. die bildungs-

politischen Bestrebungen der Feudalherren zur Erhaltung der ständischen 

Herrschaft und der überlieferten Privilegien, heraus. (Motoyama  2001:143) Das 

bildungspolitische Ziel richtete sich zunächst mehr auf Durchsetzung der 

konfuzianischen Weltanschauung als auf eine qualifizierte Fachausbildung, die 

wichtiger gewesen wäre. Das sollte durch intellektuelle und ethische Bildung, d. 

h. rationale Begründung der authentischen Lehre und Verinnerlichung der 

moralischen Werte, erreicht werden. Angesichts des dringenden Bedarfs an 

Fachkräften setzte sich immer mehr der Qualifikationsgedanke durch. Die 

Heranbildung des „Humankapitals“ (jinzai) im Sinne pflichtbewusster, für das 

Fürstentum (kokka)101 brauchbarer herrschaftlicher Diener trat als Bildungsziel 

der landesfürstlichen Schulen immer mehr in den Vordergrund. Die Samurai 

sollten sich nicht allein zu Treue und Gehorsam gegenüber dem Herrn, sondern 

gleichzeitig zu guten Leistungen gegenüber der überpersönlichen Einheit des 

politischen Verbandes verpflichtet wissen. Hier zeigten sich Anzeichen für die 

                                                 
101  Das Wort kokka bedeutet im heutigen Gebrauch „Staat“. Es war die zeittypische 
Bezeichnung in der Feudalzeit in Japan für Lehnsherrschaften und Fürstentümer (han). Sie ist 
nach Webers Kategorie in das „patrimonialstaatliche Gebilde“ einzuordnen. 
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Staatsidee und den Nützlichkeitsgedanken, die in Europa in der Aufklärungszeit 

zu beobachten waren. Nun trat der allmähliche, lange währende Übergang zu 

einem depersonalisierten Amtsgedanken und damit der Loyalitätswechsel der 

Dienstmänner, d. h. von der auf die Persönlichkeit des Herrschers 

ausgerichteten zur auf den Staat als Abstraktum ausgerichteten Loyalität, ein. 

In dieser Epoche wurde vom bakufu und von den meisten han die 

Gesamtreform in zwei Etappen durchgeführt: Die Kyōhō-Reform im Zeitraum 

von Kyōhō 1 (1716) bis Hōreki 1 (1751) und die Kansei-Reform im Zeitraum von 

Tenmei 7 (1787) bis Kyōwa 2 (1802). Die Kyōhō-Reform des bakufu wurde 

unter dem achten Shogun Tokugawa Yoshimune (1684-1751, Regierungszeit: 

1716-1745) in Angriff genommen. Was die innere Reform des bakufu betrifft, 

wurde die Verwaltung weitgehend rationalisiert und bürokratisiert. (Siehe Ōishi 

Manabu 2003:28-50) Zur Bewahrung der ständischen Herrschaft wollte der 

Shogun die von Luxus verwöhnten Samurai wieder zu Rittertugenden wie 

Kampf- und Willensstärke, Schlichtheit, Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin 

führen. Zu diesem Zweck forderte und förderte er körperliche und charakterliche 

Zucht und Abhärtung seiner unmittelbaren Vasallen. (Vgl. Motoyama 2001:72) 

Bei seinen Maßnahmen stand Willensbildung durch harten Drill weit vor 

konfuzianischer Wissensbildung und Moralerziehung. 

Shogun Yoshimune sah, dass die Erhöhung des moralischen Niveaus 

der Untertanen zur Anerkennung der Herrschaftsordnung führen wurde. Hierbei  

veranlasste er Vorlesungen über den Konfuzianismus nicht nur für die 

Stabsmitglieder, sondern auch für die Bürger in Edo. Sie stießen allerdings auf 

kein hohes Interesse. (Motoyama 2001:73-74) Weiters versuchte er, Einfluss 

auf das Privatschulwesen in seiner Residenz- und Hauptstadt zu nehmen: 

Kyōhō 7 (1722) verlieh er die konfuzianische Schrift Rikuyu engii taii, eine 

Kurzfassung des übersetzten chinesischen Buches Rikuyu engi (Sechs 

moralische Gebote), an zehn ausgewählte Schulmeister. Parallel dazu 

verordnete er per Dekret allen Schulmeistern der tenaraijo in Edo, durch 

Einübung von Lesen und Schreiben moralischer und gesetzlicher Texte 

Untertanenkinder in den guten Sitten zu unterweisen und zu konfuzianischen 

Tugenden, chū und kō, hinzuführen. (KK (Hg.) 1974a:143-146; Motoyama 

2001:77-80) Die Initiative zur früheren Gesinnungserziehung durch Aneignung 
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der Rechtsnormen sowie moralischer Werte wie Untertanentugenden und 

Nachbarschaftsethik war allerdings von den lokalen Honoratioren ausgegangen. 

(Rubinger 2007:107-109) Die lokalen Honoratioren hatten inzwischen einen 

hohen Bildungsstand erreicht und waren bereits im 18. Jahrhundert, vor allem 

aber im 19. Jahrhundert sehr häufig als Schulmeister zu finden. In ihrer 

Funktion als Gemeindevorsteher hatten sie Interesse, die Dorfkinder und die 

Dorfjugend zu befähigen, Anordnungen zu verstehen und zu befolgen und ihre 

Pflicht zu erfüllen. Um Schulmeister für das Regime zu gewinnen, zeichnete 

das bakufu hervorragende pädagogische Verdienste mit einem Preis, und zwar 

der besagten konfuzianischen Schrift, aus. (KK (Hg.) 1974a:146) Ab nun pflegte 

das bakufu auf diese Weise, in Erziehungsangelegenheiten für 

Untertanenkinder in Edo einzugreifen. Auch viele Daimyos versuchten mit 

einem ähnlichen Vorgang die Erziehung ihrer Untertanen zu steuern. Diese 

obrigkeitlichen Eingriffe wirkten allerdings nicht als Antriebskraft für eine 

quantitative Entwicklung der terakoya. (Platt 2004:36) 

Aus der Notwendigkeit zur Innovation in der Landwirtschaft und 

Pferdezucht für das Militär machte Shogun Yoshimune Kyōhō 5 (1725) den 

Weg für den Import des holländischen Schrifttums – außer auf humanistischen, 

geisteswissenschaftlichen und religiösen Gebieten – frei. Damit wurde der 

Grundstein zu den holländischen Studien (rangaku), vor allem Sprachstudium, 

Astronomie, Medizin und Militärwissenschaft, gelegt. (Vgl. Motoyama 2001:70-

71) Bei dieser Handlung sollte die Meinung von Arai Hakuseki (1657-1725), 

pragmatischer Politiker und konfuzianischer Gelehrter, den Shogun beeinflusst 

haben: In materiellen Fragen übertrifft zwar der Okzident das Ostasien, was die 

Geisteskultur anbelangt, ist aber der auf rationale Begründung beruhende 

Konfuzianismus dem sich auf Glauben stützenden Christentum weit überlegen. 

(KK (Hg.) 1973a:20-21) In der Folgezeit entstanden in Edo einige bedeutende 

shijuku für holländische Studien. 

In der zweiten Reformphase erfolgte eine straffe ideologische 

Ausrichtung der Akademie des bakufu. Der Konfuzianismus besaß eine nicht 

hinterfragte Geltung für das Bakuhan-System. Diese Weltanschauungslehre 

legitimierte die Treue- und Herrschafts- bzw. Autoritätsansprüche der feudalen 

Herrscher. Hatte der Konfuzianismus in der frühen Edo-Zeit dazu gedient, 
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Herrscher auf eine höhere Ebene zu bringen, wurde er im Laufe der Zeit in 

zunehmendem Maße zum Bildungsmittel der Mitglieder des Verwaltungsstabes. 

Die dem Konfuzianismus immanente Moral hatte den Gehorsam der 

Untergebenen, der für die Herrschaftslegitimierung ausschlaggebend war, zu 

erzeugen. Über die Bedeutung der konfuzianischen Bildung und Erziehung der 

Samurai für das Bakuhan-System schreibt Lincicome treffend: „Tokugawa 

Confucianism legitimized the bakufu-domain system (bakuhan seido) that 

institutionalized samurai political power and economic privilege, and also 

disclosed a formula for ensuring social stability rested on a timeless rational and 

moral principle governing all relationships in the natural world and in human 

society.” (Lincicome 1995:4) Parallel zum mittelalterlichen Okzident ging es im 

neuzeitlichen Japan beim Studium um die Suche nach Wahrheit, die nach dem 

damaligen Wissensverständnis bereits in der Schrift niedergelegt sein durfte.102 

Aufgrund dessen standen im höheren Unterricht in chinesischer Literatur die 

Auslegungen der konfuzianischen Schrift im Vordergrund. Lincicome formuliert: 

„[…] the primary goal of samurai education was not intellectual stimulation 

leading to the discovery of new knowledge and the acquisition of practical 

knowledge and skills, but moral rectification leading to the discovery of moral 

principle and virtue […]“ (Lincicome 1995:4) 

Gerade um die „richtige Interpretation“ des Konfuzianismus entstand ein 

Machtkampf. So wie die Bibel erforderte auch die konfuzianischen Schriften 

eine authentische Wertung und Interpretation.103 Rinke-juku war die zentrale 

Autorität dafür. Zwischen der Kan’ei- und Tenmei-Periode (1624-1788) wurden 

an der Rinke-juku, die ursprünglich die Vermittlung des Shushigaku als Ziel 

gehabt hatte, zunehmend andere Lehrmeinungen vertreten. (Siehe KK (Hg.) 

1974a:64-65) Nun entschied das bakufu, welche Auslegung als richtig galt: 

Kansei 2 (1790), erklärte das bakufu den Shushigaku zur Orthodoxie und 

ordnete Lehr- und Lernverbot der konkurrierenden Lehrmeinungen an der 

Rinke-juku an. (KK (Hg.) 1974a:65) Die abweichenden Ansichten wurden nicht 

                                                 
102 Fend schreibt über Charakteristika der okzidentalen Bildung im Mittelalter: „Wahrheit [liegt] 
nach dem mittelalterlichen Wissensverständnis bereits vor, sie muss nicht erarbeitet werden; sie 
ist in den heiligen und heidnischen Schriften […] niedergelegt. […] „Als Methoden des Lehrens 
stehen deshalb Kommentierungen der Schriften im Vordergrund.“ (Fend 2006a:86) 
103 Zur Beschaffenheit der Quellen des Christentums siehe Fend 2006a:46-47. 
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mehr zugelassen, weil sie die Geltung der die politische und moralische 

Autorität des Tokugawa-bakufu legitimierenden Sicht in Frage stellten und 

deshalb für aufrührerisch gehalten wurden. (Vgl. Lincicome 1995:6) Nimmt man 

Bezug auf Mann (1994:47), war die Festigung der Machtstellung das Motiv zur 

Monopolisierung von Sinngebung und Normen durch das bakufu. Ab Kansei 4 

(1792) wurden die Söhne der direkten Vasallen des Shoguns einer Art 

Staatsexamen in Shushigaku unterzogen. Das Meinungsmonopol wurde zwar 

nur Lehrenden und Lernenden an der Rinke-juku aufgezwungen, war aber von 

weitreichender Wirkung; viele Daimyos passten sich nämlich an die politische 

Linie des bakufu an und ließen Lehrer und Führungselite ihres han an der 

Rinke-juku ausbilden.  

Kansei 9 (1797) ergriff das bakufu von der Rinke-juku Besitz und 

wandelte sie zur Ausbildungsstätte für den Nachwuchs der unmittelbaren 

Vasallen des Shoguns. Von nun an hieß sie Shōheizaka gakumonjo. Ihre 

Inhalte und Ziele waren nunmehr ganz nach den Vorstellungen des bakufu 

ausgerichtet. Die Bildungsinstitution wurde rational organisiert und der neu 

geschaffenen Schulbehörde (Gakkō bugyō) unterstellt. Die Eintritts-

beschränkungen wurden Kyōwa 1 (1801) etwas gelockert, und die Vorlesungen 

wurden wie früher für alle sozialen Schichten zugänglich gemacht. Die Lehr-

veranstaltungen wurden aber je nach dem sozialen Stand separat gehalten.104 

Nicht nur das bakufu, sondern auch die landesfürstlichen Regierungen 

veranlasste die wirtschaftliche und politische Krise zur Errichtung von 

Bildungsinstitutionen für Mitglieder des Herrschaftsverbandes. So entstanden 

85 % der gesamten landesfürstlichen Schulen nachweislich zwischen Mitte des 

18. Jahrhunderts bis zum Ende der Tokugawa-Periode. (Vgl. KK (Hg.) 

1974a:88-91) Dabei diente Rinke-juku als Vorbild. In dieser Epoche hatten die 

Schulen für Samurai primär eine Integrations- und Legitimationsfunktion zur 

Stabilisierung der feudalen Herrschaftsstruktur und des politischen Systems. 

                                                 
104  Zur Bildungsreform des bakufu in der Kansei-Periode siehe KK (Hg.) 1974a:65-80; 
Motoyama 2001:91-107. 
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Vierte Epoche: Erschütterung der Legitimität und Verfall der Tokugawa-
Herrschaft von Tenpō 1 (1830) bis Keiō 3 (1867) 

Zwei in der vergangenen Epoche durchgeführte Reformen hatten nicht zu einer 

nachhaltigen Lösung der Krise geführt. In dieser Epoche, die die letzten vier 

Jahrzehnte der Edo-Zeit umfasste, verstärkte sich zusehends die Problematik, 

die sich bereits gebildet hatte. Dazu kam, dass Japan gegen seinen Willen in 

internationale Machtkämpfe verwickelt wurde. (Vgl. Motoyama 2001:183) Der 

Druck von Außen und konkurrierende Ansprüche der lokalen Gewalt im Inneren 

beschleunigten den Verfallprozess des Bakuhan-Systems. Im ausdrücklichen 

Gegensatz zu dem klassischen Persönlichkeitsideal trat ein neues 

Bildungsideal „wakon yōsai“ – Personen mit konfuzianischen Tugenden und 

okzidentalen naturwissenschaftlichen und technischen Kenntnissen – hervor. 

(KK (Hg.) 1973a:21-22) Impulse für die Bildungsauffassung gingen vom 

utilitaristischen, intellektualistischen und technischen Zeitgeist Europas aus. 

In der Tenpō-Periode (1830-1843) herrschte in Japan Hungersnot. Im 

Vergleich zu den vorangehenden vier Jahrzehnten von der Kansei- bis Bunsei-

Periode (1789-1829) verdoppelte sich die Zahl der Bauernaufstände auf elf im 

Jahresdurchschnitt. (Tōyama 2003:22-23) Im Herrschaftsgebiet des bakufu kam 

es Tenpō 7 (1836) und Tenpō 8 (1837) 105 zu Aufständen der notleidenden 

Bauern gegen die delegierte Herrschaft des bakufu. (Motoyama 2001:184-185) 

Diese veranlassten das bakufu die Durchführung einer Finanz- und 

Wirtschaftsreform im Zeitraum von Tenpō 12 (1841) bis Tenpō 14 (1843), die 

allerdings ohne Erfolg blieb. Bildungspolitische Anstrengungen wurden dabei 

kaum unternommen. 

Im Gegensatz zum bakufu wurde in den han der mächtigen Tozama-

Daimyos, Satsuma, Chōshū und Hizen, aber auch im Mito-han, das zu den drei 

Hauptlinien der Tokugawas (go-sanke) gehörte, die Tenpō-Reform im 

wirtschaftlichen und militärischen Bereich erfolgreich durchgeführt. (Siehe 

Motoyama 2001:183-195) Diese han sollten in der Bakumatsu-Zeit zu Macht 

und Einfluss aufsteigen. Was bildungspolitische Ziele und Ausbildungs-

programme für Dienstmänner des Satsuma- und des Chōshū-han betraf, 

                                                 
105 Der Tenpō 8 im unter dem bakufu stehenden Osaka sich ereignete Aufstand wurde vom 
Rektor einer shijuku Ōshio Heihachirō angeführt (Ōshio Heihachirō no ran).  
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blieben sie wie bisher und unterschieden sich nicht von anderen han. 

Bemerkenswert ist aber, dass sie die Ausbildung an landesfürstlichen 

Bildungseinrichtungen allen Dienstmännern – unabhängig von Geburt und 

Rangklassen – eröffneten, um das Potenzial an politischen Beamten 

auszuschöpfen. (Siehe Motoyama 2001:208-213)  

Die Eigenart und Besonderheit der Bildungsreform des Mito-han bestand 

darin, dass sie nach der von Ideologen der Mito-Schule vertretenen neuen 

Anschauung sonnō jōi (Verehrt den Tenno – Vertreibt die Barbaren!) 

durchgeführt wurde. Diese Idee entwickelte sich in Abwehr gegen äußere 

Feinde: Angesichts der Gefährdung Japans versuchte man das Selbstwert- und 

Überlegenheitsgefühl zu stärken und eine politische Einheit herzustellen. Hierzu 

wurde die Nationalidee mit der religiös begründeten Legitimitätslegende des 

Tennos in Verbindung gebracht, und  der Herrschaftsanspruch des Shoguns, 

der für den Tenno stellvertretend das Herrschaftsamt ausübte, theoretisch 

untermauert. Die Mito-Schule interpretierte kokutai als „das innere Wesen, die 

Essenz, die unverwechselbaren und vor allem unwandelbaren, ewigen 

Eigenheiten und Werte der japanischen Nation“. (Antoni 1998:168) Danach 

wurde Japan als Götterland (shinkoku / shinshū) höherwertig als die übrigen 

Nationen eingestuft und die Japaner als ein auserwähltes Volk gesehen. Die 

Konzeption der Lehre der Mito-Schule beruhte auf Konfuzianismus, 

Shintoismus und japanischer Altertumskunde (kokugaku). Das Bildungsziel der 

landesfürstlichen Bildungseinrichtungen des Mito-han richtete sich auf die 

Förderung der Einheitsgedanken, der Sonnō jōi-Ideologie 106 , sowie auf die 

Heranbildung des Humankapitals zum Nutzen des japanischen Staates. 

(Motoyama 2001:204) Selbst beim Mito-han waren aber die 

Bildungsanstrengungen nicht gegen das System gerichtet, sondern zielten auf 

eine Stabilisierung des feudalen Bakuhan-Systems ab. 

Seit der Ankunft Perrys Kaei 6 (1853) kam es zu einer überspannten 

Außenpolitik, die die massiven politischen Probleme im Inneren auslösten. In 

der Auseinandersetzung mit den auswärtigen Feinden gewann die Sonnō jōi-

Ideologie der Mito-Schule politische Schlagkraft. Das bakufu und die 

                                                 
106 Zur Analyse der Sonnō jōi-Ideologie siehe Tōyama 2003:47-53. 
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Regimeanhänger trachteten nach der absolutistischen und zentralistischen 

Macht des bakufu, während die mächtigen Tozama-Daimyos in südwestlichen 

Regionen immer mehr Ansprüche aufs Mitregieren erhoben. Das Satsuma- und 

das Chōshū-han verfolgten eigene politische Interessen und setzten 

Modernisierungsbestrebungen in Gang. Die latenten Konflikte zwischen dem 

bakufu und diesen han traten immer mehr in Erscheinung. 

Das bakufu erkannte nun, dass es für seine Existenz auf Fachschulung 

angewiesen war. In den letzten Jahren der Tokugawa-Zeit unternahm das 

bakufu große bildungspolitische und schulreformerische Anstrengungen. 107 

Bildungseinrichtungen zur Ausbildung von militärischen und naturwissen-

schaftlichen Experten, Medizinern, Übersetzern und Dolmetschern sowie 

Marinesoldaten wurden verstärkt ausgebaut. Die entscheidenden Impulse 

wurden dabei maßgeblich von der okzidentalen rationalen Wissenschaft und 

Technik gegeben. Da die Rekrutierung aus dem Kreis seiner Vasallen und 

Untervasallen für den dringenden Bedarf an Fachkräften nicht mehr ausreichte, 

gewährte das bakufu allen Samurai, unabhängig von ihrer Rangklasse oder 

Angehörigkeit zu einem han, Zugang zum Studium an seinen 

Bildungseinrichtungen. Ansei 3 (1856) errichtete das bakufu das Übersetzer- 

und Dolmetscherinstitut Bansho shirabejo. Es wurde bei der Reform Bunkyū 3 

(1863) ins Institut Kaiseijo zur Forschung und zum Studium für okzidentale 

Wissenschaften – für die Fremdsprachen Holländisch, Englisch, Französisch, 

Deutsch und Russisch sowie für mathematisch-naturwissenschaftliche und 

technische Fächer wie Chemie, Physik und Maschinenbau – umgewandelt (vgl. 

KK (Hg.) 1974a:107-115; Motoyama 2001:236-248), und spielte bei der 

Modernisierung Japans in der Meiji-Zeit eine zentrale Rolle. Der Reformplan 

des bakufu für Shōheizaka gakumonjo und den weiteren Aufbau des niederen 

Schulwesens blieb im Großen und Ganzen unerfüllt: Ausgeführt wurde die 

Errichtung von Lokalschulen für die Söhne der unmittelbaren Vasallen in den 

Domänen des bakufu wie in Nagasaki und Kōfu. Die geplante Errichtung 

Dutzender Elementarschulen wurde „wegen einer äußerst schwierigen 

politischen Lage“ zurückgestellt, und die aus Lehrern der Shōheizaka 
                                                 
107 Zur Bildungsreform des bakufu in der Bakumatsu-Zeit siehe z B. Kumazawa 2007:15-59; 
Motoyama 2001:236-248. 
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gakumonjo zusammengesetzte Vorbereitungskommission wurde aufgelöst, ehe 

sie ihre Tätigkeit begann. (Motoyama 2001:239-240) Erst in der Meiji-Zeit wurde 

dieser Plan von den modernen Staatsdienern realisiert. 

Nach der Ankunft Perrys erfuhren die han Satsuma, Chōshū, Tosa und 

Hizen aus Außenseiterpositionen einen raschen Aufstieg. Mit welchem 

politischen Handeln und welchen bildungspolitischen Maßnahmen gelang ihnen 

das? Im Folgenden wird anhand des Beispiels des Satsuma-han auf diese 

Frage eingegangen. 

Im Satsuma-han wurde unter Shimazu Nariakira (1809-1858) von Bunka 

6 (1851) bis Ansei 5 (1858) ein Anlauf zu umfangreichen radikalen Reformen 

unternommen. Er war sich dessen bewusst, dass die Strategie der kulturellen 

Ausgrenzung und Kontrolle des Westens (jōi) nicht mehr ausreichen würde, um 

der politischen und ökonomischen Expansion der westlichen Großmächte 

wirksam gegenüberzutreten. Er bemühte sich um die Herstellung einer 

Konkurrenzfähigkeit in Wirtschaft und Militär und schuf ein Bildungswesen, das 

direkt an politische und militärische Leistungsanforderungen geknüpft war: 

Ansei 4 (1857) kam es zur Festlegung der Bildungsgrundsätze für die 

landesfürstliche Schule Zōshikan, in denen die auf internationaler Perspektive 

fußende, fortschrittliche Bildungsauffassung des Landesfürsten zum Ausdruck 

kam. Der Erlass fiel zu dem Zeitpunkt, als das bakufu vom amerikanischen 

Generalkonsul Townsend Harris (1804-1878), der vom Shogun zur Audienz 

zugelassen wurde, zur dringenden Aufnahme des Handels aufgefordert wurde. 

Im darauf folgenden Jahr schloss das bakufu einen Handelsvertrag mit den 

USA ab. Aus der Erkenntnis des zunehmenden Druckes der Staatenkonkurrenz 

machte Shimazu die Heranbildung urteils- und handlungsfähiger Dienstmänner 

mit internationalem Blick zum Auftrag für die landesfürstliche Schule. Der 

Unterricht richtete sich auf die Vermittlung politischer Qualifikation, und zwar auf 

die Erweiterung des Erkenntnisvermögens sowie die Schärfung der Urteilskraft 

über innen- und weltpolitische Tatbestände und Prozesse. Dieses Ziel sollte 

durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte und dem Staatswesen des 

japanischen Kaiserreichs sowie durch die Erforschung der aktuellen politischen 

und sozialen Zustände des In- und Auslandes erreicht werden. Die Erforschung 

okzidentaler Verhältnisse sowie die selektive Einführung und Fortentwicklung 
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okzidentaler technischer Errungenschaften wurden zur Stärkung der 

militärischen Kraft und damit zur Verteidigung gegen äußere Feinde für 

unabdingbar erklärt. Traditionsgemäß wurde der Shushigaku-Konfuzianismus 

als grundlegende geistige Allgemeinbildung der Samurai für wichtig erachtet; er 

diente allerdings nicht mehr primär als Instrument zur Herstellung von 

unmittelbarer Folgebereitschaft und Unterordnung, sondern als Bildungsmittel, 

das Subjekte zur Einsichtsfähigkeit und Vernunft sowie zur Verantwortung, die 

politisches Handeln voraussetzt, zu führen. (Siehe Inoue Yoshimi 1978:563-569, 

617-621, 626-628) 

Hierbei handelte es sich um politische Bildung im Sinne von 

Bewusstseinsbildung in Richtung Emanzipation, die auf die Schaffung von 

Bereitschaft und Fähigkeit der Einzelnen zur Teilnahme am politischen Prozess 

abzielte. Diese Bildungsreform stand in einem engen Zusammenhang mit der 

Verwaltungsreform des han: Realistische und rationale Einsichten in die Innen- 

und Weltpolitik, die man an der Schule zu erwerben hatte, wurde zur 

Voraussetzung gemacht, wenn jemand im Herrschaftsapparat tätig sein sollte, 

oder überhaupt im Verwaltungsstab eine führende Position hatte. Die 

bildungspolitischen Bestrebungen und Leistungen reichten weit über das 

Schulwesen hinaus. Die Motivation zur Mitbeteiligung an der politischen 

Verantwortung erfasste den gesamten Verwaltungsstab. Das Leistungsprinzip 

und die damit korrespondierenden Aufstiegschancen im fürstlichen 

Herrschaftsapparat ermöglichten die Entstehung neuer politischer Akteure. 

Was die fachliche Qualifikation der Stabsmitglieder betraf, wurde im 

Satsuma-han wie im Chōshū-han direkt an die Modernisierung des 

Militärwesens und die Erhöhung der Kampfkraft der Armee angeknüpft. Ansei 4 

(1857) gründete Shimazu ein Forschungsinstitut für Militärwissenschaft und 

Kriegstechnik. Parallel wurde eine Kriegsindustrie aufgebaut, die Streitkräfte 

nach okzidentalen Vorbild reformiert, und die neuesten Manöver und 

Kampftechniken auf einem Übungsplatz erprobt. Nach der Niederlage des 

Chōshū-han gegen Amerika und Frankreich Bunkyū 3 (1863) unterlag auch das 

Satsuma-han Genji 1 (1864) gegen England. Dieses Ereignis führte das 

Satsuma-han zum Streben nach dem Erwerb moderner Waffentechnik und dem 

Aufbau eines modernen Kriegswesens. So wurde Genji 1 (1864) das 
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Bildungsinstitut für okzidentale Wissenschaften und Technik Kaiseijo errichtet. 

Es war auf die Vermittlung von Kenntnissen aus Naturwissenschaften, 

Kriegstechnik und Medizin gerichtet. (Vgl. Motoyama 2001:254-256) 

Die Heranbildung neuer politischer Führungseliten, die fähig waren, an 

der zentralen Regierungsgewalt teilzunehmen, sowie die Durchsetzung dieser 

Männer im fürstlichen Herrschaftsapparat waren neben der Verstärkung und 

Modernisierung des Militärs ein entscheidender Faktor für die Erlangung einer 

anerkannten Machtposition eines han in der politischen Wende. (Vgl. Tōyama 

2003:27-31) Die nach dem Leistungsprinzip rasch zur Anerkennung der 

Herrscher gelangten Dienstmänner hatten neue Perspektiven und politischen 

Weitblick. Zwar hatten sie eine traditionelle konfuzianische Bildung und 

Erziehung erhalten, aber durch den modernen okzidentalen Rationalismus ihren 

Horizont erweitert und ihr kritisches Urteilsvermögen geschärft. Bei ihnen war 

der Staatsgedanke höher zu werten als die Treue zum Shogun. 

Beim Vergleich des politischen Handelns und der darauf abgestimmten 

bildungspolitischen Maßnamen mit den anderen han muss die geografische 

Lage sowie die Position des Satsuma- und des Chōshū-han bedacht werden: 

Diese Territorien lagen am Meer und dadurch gab es sowohl eine 

Aufgeschlossenheit gegenüber der Außenwelt als auch eine Gefährdung des 

Territoriums durch feindliche Angriffe. In den letzten Jahren der Edo-Zeit 

öffneten sie das Tor zum Westen, aus dem sie entscheidende Impulse zur 

Modernisierung ihres han bekamen. Außerdem waren die beiden han von 

Tozama-Daimyos von der Zentralpolitik ausgeschlossen und dem bakufu 

traditionell feindlich gesinnt. 

In den letzten vier Jahrzehnten der Edo-Zeit fand eine Explosion von 

terakoya und ihre flächendeckende Verbreitung statt. Allerdings sind exakte 

Zahlen und der Alphabetisierungsgrad des beherrschten Volkes in der Edo-Zeit 

schwer feststellbar. Rubinger weist darauf hin, dass die offizielle Statistik des 

Bildungsministeriums, die aus dem Jahr Meiji 16 (1883) stammt, wegen 

unterschiedlich präziser Untersuchungen der regionalen Behörden 

unvollständig ist; vor allem wurden viele kleine Betriebe, deren Belege häufig 

fehlten, nicht erfasst und zudem die Unstetigkeit der Schulen nicht dokumentiert. 

Nach Rubinger wurden alte lokale Statistiken seit 1965 stetig korrigiert; daraus 
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ließe sich schließen, dass terakoya weiter verbreitet waren, als früher 

angenommen wurde. Von den in jüngster Zeit vorgelegten lokalen Studien und 

Daten ausgehend, schätzt Platt die Gründungen der terakoya während der 

Tokugawa-Zeit auf 40.000 bis 50.000 – viermal so viel wie die offizielle 

Berechnung. In den letzten zwei Jahrzehnten der Edo-Zeit vollzog sich ein 

quantitativ ausschlaggebender Sprung, sodass es wahrscheinlich insgesamt 

15.000 bis 20.000 Betriebe gab – auch wenn viele von ihnen nur kurze Zeit 

bestanden. (Platt 2004:25) Nach der Meinung Rubingers wurde der 

Alphabetisierungsgrad in der Edo-Zeit bisher überschätzt, weil man von der 

verfehlten Annahme ausging, dass der Anteil der in die Schulen einmal 

eingetragenen Kinder mit dem Alphabetisierungsgrad zu identifizieren sei. Die 

Häufigkeit des Unterrichtsbesuches, die Qualität der Angebote und die 

erworbenen Fähigkeiten, die regional und individuell unterschiedlich sind, seien 

völlig außer Acht gelassen worden. Seit den 1980er Jahren gibt es einige  

bemerkenswerte Publikationen von lokalen Einzelstudien, die zur Klärung der 

an der terakoya vermittelten bzw. erworbenen Lese- und Schreibkenntnisse 

beitragen. 108  (Vgl. Rubinger 2007:127-133) Hierzu wären noch weitere 

eingehende Untersuchungen notwendig. 

In der letzten Epoche der Edo-Zeit erfuhr die Schulart shijuku einen 

gewaltigen Aufschwung. An diesen Bildungsstätten, an denen man Lehr- und 

Lernfreiheit genoss, wurden nicht nur neue Kenntnisse und eine spezialisierte 

Fachausbildung vermittelt, sondern auch die freie Entfaltung der Interessen des 

Individuums und die Heranbildung von urteils- u. handlungsfähigen Subjekten 

aus verschiedenen sozialen Herkunftsschichten gefördert. Bei der politischen 

Wende in der Bakumatsu-Zeit waren kokugaku- und yōgaku-juku tonangebend. 

Die an den kokugaku-juku vermittelten nationalen Gedanken dienten als 

theoretische Grundlage für die Meiji-Restauration. Yōgaku-juku, die rationale 

wissenschaftliche Erkenntnisse des Okzidents vermittelten, waren stark 

leistungsorientiert. Während die offiziellen Schulen des bakufu und der meisten 

han sowie terakoya ständisch organisiert waren und zur Rechtfertigung der 
                                                 
108  Platt zeigt mit seiner Lokalstudie, dass quantitative Erhöhung der terakoya und ihren 
Schülern in den letzten Jahrzehnten der Edo-Zeit keine qualitative Erhöhung bedeutet: Trotz 
eines hohen Schulbesuches besaßen die meisten Dorfbewohner nur mangelhafte oder 
bescheidene elementare Lese- und Schreibkenntnisse. (Siehe Platt 2004:33-34) 
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bestehenden Herrschaft, Weiterführung der Tradition und Stabilisierung der 

Sozialstruktur dienten, hatten shijuku die Funktion der Qualifikation, der 

Emanzipation, wie auch der Innovation und Mobilisierung der Gesellschaft. 

Viele politische, administrative, wirtschaftliche und militärische Eliten der Meiji-

Zeit, wie z. B. Kido Takayoshi, Ōkuma Shigenobu, Itō Hirobumi, Yamagata 

Aritomo (1838-1922), Inoue Kaoru (1835-1915) usw. hatten sich durch 

individuelle Initiativen an den shijuku ausgebildet und sie als Sprungbrett für 

Bildungs- und Berufskarriere benutzt. Diese Bildungsinstitutionen sollten einen 

bedeutsamen Beitrag zur Entstehung eines modernen Staates leisten und den 

gesellschaftlichen Qualifikations- und Fachkräftebedarf im kommenden 

industriellen Zeitalter erfüllen. (Vgl. Rubinger 1982:212-219) Der 

Leistungsgedanke wirkte auch in das staatliche Schulwesen in der Meiji-Zeit 

hinein. 

 

5.3. Zur Geschichte des Bildungswesens des Aizu-han 
 
5.3.1. Landesfürstliche Schule für die herrschende Schicht 

Erste Epoche von Keichō 5 (1600) bis Jōkyō 4 (1687) 

Der Gründer der Aizu-Linie des Hauses Tokugawa, Hoshina Masayuki (1611-

1672, Regierungszeit: 1643-1669), wurde als unehelicher Sohn des zweiten 

Shoguns Tokugawa Hidetada (1579-1632, Regierungszeit: 1605-1623) geboren. 

Er wuchs als Adoptivsohn von Hoshina Masamitsu (1561-1631) auf, des mit 

dem Shogun-Haus in einer verwandtschaftlichen Beziehung stehenden Fudai-

Daimyos des Takatō-han mit einem Jahreseinkommen von 30.000 koku in der 

Provinz Shinano (die heutige Präfektur Nagano, auch Shinshū genannt). Kan’ei 

8 (1631) übernahm Masayuki die Herrschaft des Takatō-han. Kan’ei 13 (1636) 

wurde er mit dem Yamagata-han mit 200.000 koku in der Provinz Dewa und 

Kan’ei 20 (1643) mit dem Aizu-han mit 280.000 koku in der Provinz Mutsu 

belehnt. (AWS (Hg.) 1969:146-148) Keian 4 (1651) wurde er vom dritten 

Shogun und seinen Halbbruder Iemitsu letztwillig zum Vormund seines noch 

minderjährigen Nachfolgers, des vierten Shoguns Ietsuna (1641-1680, 

Regierungszeit: 1651-1680), bestimmt. Seither beteiligte er sich als 
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Führungsspitze (tairō) achtzehn Jahre lang an der Ausübung der Herrschaft des 

bakufu. (FKS (Hg.) 1972:73) 

Die dringende Aufgabe von Masayuki als Herr des entstehenden Aizu-

han war es, neben dem Aufbau des fürstlichen Herrschaftsapparates für die 

Schaffung der Herrschaftslegitimität und einer neuen geistigen Einheit der 

Dienstmänner 109  zu sorgen. Masayuki besaß keinen kriegerischen Ruhm 

(Ishikawa Ken 1966:51). Seine Herrschaft beruhte nicht auf militärischen 

Gefolgschaftsverhältnissen. Daher versuchte er, seine Herrschaft auf rationale 

Legitimität zu gründen und über den Shintoismus und Konfuzianismus seine 

Machtposition zu festigen. Eine der von ihm oktroyierten wichtigsten Satzungen 

war das Hausgesetz (kakin / kakun) von Kanbun 8 (1668), das den 

Landesfürsten des Aizu-han und ihren Dienern unmittelbare Treuepflicht 

gegenüber dem Shogun auferlegte; demnach hatten im Fall der Felonie, des 

Treuebruchs des Landesfürsten gegenüber dem Shogun, die Fürstendiener 

sogar die Befolgung von Befehlen ihres eigenen Herrn zu verweigern. (AWS 

(Hg.) 1969:186; FKS (Hg.) 1972:75-76) Dieses Gebot sollte zwei Jahrhunderte 

– bis zum Untergang des Shogunats und zur Auflösung des Aizu-han – wirksam 

bleiben. Seit der Teilnahme an der Regierung des bakufu richtete Masayuki 

sein Augenmerk auf den Shintoismus und den Konfuzianismus als 

weltanschauliche, politische und religiöse Grundlage seiner Herrschaft. Dabei 

wurde er von den zwei berühmten Vertretern des Shintoismus und des 

Konfuzianismus zu jener Zeit, Yoshikawa Koretari (1616-1694), Begründer des 

Yoshikawa shintō, und Yamazaki Ansai (1618 -1682), Begründer des Suika 

shintō, maßgeblich beeinflusst. (Vgl. Ishikawa Ken 1966:56-58) Er berief sie an 

seinen Hof, um in erster Linie selbst ihren Unterricht zu genießen. (Ishikawa 

Ken 1966:66) Der Shintoismus trug zur Legitimation der charismatischen 

Herrschaft des Landesfürsten des Aizu-han bei. (Vgl. Shōji:1977:168-169)110 

Um eine entsprechende Gesinnung innerhalb des Verwaltungsstabes zu 

verbreiten, verteilte Masayuki Jōō 1 (1652) an die Stabsmitglieder das 
                                                 
109 Der Herrschaftsverband des damaligen Aizu-han war eine heterogene Zusammensetzung 
aus den von Masayuki mitgenommenen Gefolgsleuten aus dem Takatō-han und aus dem 
Yamagata-han sowie aus den in Aizu neu angeworbenen herrenlosen Samurai, und zwar den 
ehemaligen Gefolgsleuten seines Vorgängers. (Ishikawa Ken 1966:54-55)  
110 Zur Beziehung von Masayuki zu Yamazaki Ansai und Yoshida Koretari siehe auch FKS (Hg.) 
1972:79-81. 
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konfuzianische Werk Shōgaku (Das kleine Lernen) und einige Jahre später 

weitere drei von ihm ausgearbeitete Werke (Ishikawa Ken 1966:68) über den 

Shushigaku-Konfuzianismus (AWS (Hg.) 1969:187) 111. Der Shintoismus und 

der Shushigaku-Konfuzianismus wurden von ihm zu politischen Dogmen 

gemacht. Die Symbiose zwischen Shintoismus und Konfuzianismus, die über 

zwei Jahrhunderte die Politik des Aizu-han bestimmen sollte, nahm in seiner 

Zeit den entscheidenden Anfang.112 Masayuki wurde noch zu Lebzeiten von 

Yoshikawa die Bescheinigung „Meister des Wegs zu Gott“ verliehen. Nach 

seinem Tod wurde er zu einer Gottheit erhoben. (Shōji 1977:166) 

Unter Masayuki entstand Kanbun 4 (1664) durch private Initiative der 

erste institutionalisierte Unterricht auf dem Boden des Aizu-han. Die Anregung 

ging von dem aus Aizu gebürtigen, bei Hayashi Razan ausgebildeten 

Konfuzianer Yokota Toshimasu (1620-1702) 113   aus, der sich nach dem 

Rücktritt vom Dienst am fürstlichen Hof der Bildung der einheimischen 

Bevölkerung widmete. Nach Platt herrschte im 17. Jahrhundert die Tendenz, 

dass konfuzianische Gelehrte – viele von ihnen waren Schüler von Hayashi 

Razan – vom Stadtzentrum abwanderten und von lokalen Herrschern, Daimyos, 

engagiert wurden und dortzulande Schulen eröffneten. (Platt 2004:34) Es trafen 

Spenden für die Schulerrichtung aus allen gesellschaftlichen Schichten ein. Die 

Lehranstalt, die in der Vorstadt eingerichtet wurde, wurde Keikodō genannt. Die 

Leitung der Schule wurde dem in Aizu ansässigen Zen-Mönch Okada (Hattori) 

Jomoku (1627-) aus Hizen 114 , der zuvor in seiner Klause in der Burgstadt 

Unterricht für Bürger erteilt hatte, übergeben. An der Schule Keikodō wurden 

von drei bis vier Lehrern Vorlesungen vorwiegend über die Lektüre 

konfuzianischer Texte, aber auch über verschiedene Gebiete wie japanische 

Literatur, Dichtung und Medizin abgehalten. (FKS (Hg.) 1972:77-78) Der 

Landesfürst, ein begeisterter Anhänger des Konfuzianismus, begrüßte die 

Bildungsbestrebungen seiner Untertanen und gewährte – wohl dem Vorbild des 

                                                 
111 Diese Werke von Masayuki wurden mit zwei weiteren Schriften zur klassischen Literatur für 
die geistige Bildung der Herrscherschicht des Aizu-han. (AWS 1969 (Hg.):187) 
112  Es gibt eine Analyse des religiösen und ideologischen Programms des Aizu-han von 
Shōji:1977. 
113 Zur Biografie von Yokota Toshimasu siehe AWSK (Hg.) 2005:6-7; zu seiner Religions-
philosophie siehe Shōji:1977:169-172. 
114 Zur Religionsphilosophie von Okada Jomoku siehe Shōji 1977:172-174. 
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bakufu folgend – bereitwillig finanzielle Hilfe115. Keikodō wurde somit von einer 

privaten höheren Lehranstalt (shijuku) zu einer Lokalschule (gōkō) unter 

landesfürstlichem Patronat. Nach zwanzigjähriger Lehrtätigkeit wurde Okada 

Jōkyō 2 (1685) wegen einer Zuwiderhandlung gegen die Herrschaftsordnung116 

vom dritten Landesfürsten in ein Dorf verbannt. (Shōji:1977:172) Damit wurde 

Keikodō geschlossen.117 

Bereits während der Regentschaft des ersten Landesfürsten wurde im 

Aizu-han das Erlernen der konfuzianischen Schriften zur Voraussetzung für 

Dienstmänner, die im fürstlichen Verwaltungsapparat eine Führungsposition 

einnehmen wollten. Allerdings gab es für sie seitens des Landesfürsten noch 

keinen schulischen Lehrgang. Der Versuch der Ausbildung der Dienstmänner, 

der unter dem zweiten Landesfürsten Enpō 2 (1674) unternommen wurde, 

wurde nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. (FKS (Hg.) 1972:81-82) 

Zweite Epoche von Genroku 1 (1688) bis Shōtoku 5 (1715) 

In der Genroku-Periode (1688-1704), um die Wende zum 18. Jahrhundert, 

erfuhr das Aizu-han eine Blütezeit: In der Burgstadt Wakamatsu kam es zum 

Aufschwung von Handwerk, Gewerbe und Handel. (AWS (Hg.) 1969:171-172; 

Shōji 1985:32-37) Durch den technischen Fortschritt in der Landwirtschaft 

erhöhten sich die Erträge: In der Zeitspanne von Genroku 1 (1688) bis Genroku 

11 (1698) stiegen die Steuereinnahmen des Aizu-han von 65.000 auf 114.000 

um 57 %. (Vgl. Shōji 1985:29-30) Unter dem dritten Landesfürsten des Aizu-

han Hoshina Masakata (1669-1731, Regierungszeit: 1681-1731) erlangte die 

Fürstenfamilie Genroku 9 (1696) die Erhöhung in den Shinpan-Stand. Seither 

führte sie den Namen Matsudaira und das Hauswappen mit Stockmalven (aoi) 

als Zeichen der Zugehörigkeit zum Haus Tokugawa. Dies führte zwar zu einem 

erhöhten Ansehen des Herrschergeschlechts, aber auch zu schweren 
                                                 
115  Er spendete 50 koku als Schulvermögen, bot die Abgaben- und Steuerfreiheit für das 
Grundstück der Schule an und übernahm die Kosten der Schulerhaltung. (Ishikawa Ken 
1966:72) 
116 Nach Shōji ist der Grund für die Verbannung von Okada nicht eindeutig. Gehe man aber aus 
der Notiz von Yokota Toshimasu aus, habe sich Okada wahrscheinliich mit seiner Kritik an der 
Politik des Aizu-han strafbar gemacht. Er habe nämlich auf das Leiden der armen Bauern und 
ihre gnadenlose Ausnutzung durch das Aizu-han aufmerksam gemacht; daüber hinaus habe er  
die Meinung über die Einheit von Konfuzianismus und Buddhismus vertreten und die 
Maßnahmen des Aizu-han zur Trennung von den beiden Lehren, wobei der Buddhismus 
weitgehend verdrängt wurde, kritisiert. (Shōji 1977:172-173) 
117 Meine Quellen über Keikodō sind Ishikawa Ken 1966:67-73 und FKS (Hg.) 1972:76-79. 
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Verpflichtungen. Das wurde für die spätere Geschichte des Aizu-han von 

entscheidender Bedeutung. (AWS (Hg.) 1969:183) 

Masakata erließ Genroku 1 (1688) ein Edikt zur Förderung 

konfuzianischer Bildung und errichtete zu diesem Zweck zwei landesfürstliche 

Schulen. Dabei wurde der Unterricht für fürstliche Diener wie Hof- und 

Hausbeamte, Vasallen, Söhne von Leibärzten einschließlich Hauspersonal von 

dem für Bürger getrennt geführt (Vgl. FKS (Hg.) 1972:82). Der Besuch dieser 

Schulen erfolgte auf freiwilliger Basis. Die Organisation des Unterrichts 

berücksichtigte wohl die Interessen und idealen Vorstellungen des 

Landesvaters, für die Erziehung seiner Untertanen zu sorgen und sie geistig 

und sittlich auf ein höheres Niveau zu bringen. Bildungspolitische 

Anstrengungen und der Aufbau eines rationalisierten Bildungswesens zur 

Herrschaftslegitimierung und Qualifikation der Herrschaftselite ließen noch auf 

sich warten. 

Dritte Epoche von Kyōhō 1 (1716) bis Bunsei 12 (1829) 

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts waren soziale und wirtschaftliche 

Veränderungen auch im Aizu-han bemerkbar, die mit der Entwicklung des 

Handelswesens, der allgemein schlechteren wirtschaftlichen Lage der Bauern 

und den stetigen Geldbedürfnissen des han zusammenhingen. Das Aizu-han 

befand sich in drückender Finanznot. Trotz Maßnahmen für einen Bauernschutz 

bewegten sich viele Bauern am Rande des Existenzminimums. Eine Senkung 

der Zahl der Landbevölkerung führte zur Reduzierung der Steuereinnahmen. 

Hofhaltung, Kosten für das stehende Heer und die Erfüllung der Lehnsdienste 

verursachten hohe Ausgaben des han. Die Landesfürsten des Aizu-han 

mussten sich die nötigen finanziellen Mittel durch große Gelddarlehen 

verschaffen. Sie waren immer mehr auf das Kapital reicher Kaufleute in Aizu, 

aber auch in Edo und Osaka angewiesen. (Vgl. AW (Hg.) 2002:213) Die 

Notlage der Bauern, die durch schwere Abgabenlast verursacht war, führte 

Kan’en 2 (1749) zu einer großen Bauernunruhe118. (Shōji 1985:38-39) Große 

Naturkatastrophen Tenmei 2 (1782) und Tenmei 3 (1783) führten die 

bäuerlichen Untertanen wie das han in einen Engpass. Trotz Einsparungen bei 
                                                 
118 Ausführliche Beschreibung der Bauernunruhe in der Kan’en-Periode in Aizu siehe Shōji 
1985:38-47 
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den Ausgaben durch die Kürzung von Gehältern der Dienstmänner (45 % bis 

65 %), persönlicher Spenden des Landesfürsten sowie durch Zwangsspenden 

von Stabsmitgliedern und Untertanen konnte man nicht aus den roten Zahlen 

kommen. (Ishikawa Ken 1966:131-132) 
Die Finanzkrise und der „Bauernaufstand, der die soziale Basis der 

Herrschaft zum ersten Mal erschütterte“ (Shōji 1985:39), waren Auslöser 

tiefgreifender Reformen der inneren Verwaltung, der Wirtschaft und des Militärs 

sowie Bildungsbestrebungen unter dem fünften Landesfürsten Matsudaira 

Katanobu (1744-1805, Regierungszeit:1750-1805) in der Tenmei- und Kansei-

Periode. Eine gute Ausbildung der Herrschaftsträger wurde nun als zentraler 

Faktor für die notwendigen Reformen und die Stabilisierung der feudalen 

Herrschaft erkannt.119 Es kam zur Institutionalisierung des Unterrichtes für die 

heranwachsenden Mitglieder des ständischen Verwaltungsstabes. Diese 

Schulen orientierten sich einerseits an der Stabilisierung ständischer Herrschaft, 

andererseits an den Qualifikationsanforderungen, die von der Verwaltung 

gesetzt wurden. Die Reforminitiative ging vom Leiter des Verwaltungsstabes 

(karō) Tanaka Harunaka (1748-1808) aus. 

In der ersten Phase der Kansei-Reform von Tenmei 7 (1787) bis Tenmei 

8 (1788) wurde nach dem Aufbau einer leistungsfähigen zentralisierten 

Befehlshierarchie gestrebt. Hierbei wurde eine neue Kompetenzverteilung 

innerhalb des Herrschaftsapparates vorgenommen. Zur Bildung einer Einheit 

innerhalb der Verwaltung wurden Dialog, Kommunikation und rationaler Diskurs 

innerhalb einer Dienststelle sowie zwischen Untergeordneten und 

Übergeordneten gefördert. 120  Politische Entscheidungen behielt dabei der 

Landesfürst, bei dessen Regierungsunfähigkeit die Verwaltungsspitze. (Vgl. 

Murakami 2005a:62-67) Durch dieses Verwaltungsprinzip wurde einerseits der 

Einfluss- und Führungsanspruch des Inhabers der obersten Gewalt verstärkt, 

andererseits entstand der Bedarf an Beamten mit sachlicher Kompetenz. In 

diesem Zusammenhang wurden Tenmei 8 (1788) Neuregelungen für die 

Anstellung der Beamten geschaffen; demnach mussten Erbanwärter auf eine 

                                                 
119 Zur Tenmei- und Kansei-Reform im Aizu-han siehe AW (Hg.) 2002:18-45; Shōji 1985:48-55. 
120 Nach dem Tod von Tanaka Bunka 5 (1808) wurden diese Reformmaßnahmen in der Bunsei-
Periode (1818-1830) zurückgenommen. (Murakami 2005a:67, 68) 
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Pfründe zuerst in geistiger und ritterlich-militärischer Allgemeinbildung 

qualifiziert sein, um diesen Posten beanspruchen zu können. Lag das 

Bildungsniveau unter der Richtlinie, mussten die Betroffenen solange die 

Schule besuchen und dazu eine Geldbuße bezahlen, bis sie die nötige 

Qualifikation erwarben. Gleichzeitig wurden gute Referenzen der Lehrer sowie 

hinreichende Kenntnisse und Fähigkeiten für mindestens eines der sechs 

Ressorts – Politik, Zivilverwaltung, Militär, Shintoismus, Justiz und Technik –

zum Kriterium für die Auslese der Beamten aus Absolventen der 

landesfürstlichen Schulen gemacht. (Ishikawa Ken 1966:147-149). Die 

Anwärter mussten außerdem das zu den jeweiligen Tätigkeitsgebieten 

gehörende Ethos 121  nachweisen. (Vgl. AW (Hg) 2002:35-36; Murakami 

2005a:66-67) Im selben Jahr wurde anstelle des Shushigaku die Lehre von 

Ogyū Sorai (1666-1728), die kogaku (Klassische Lehre), zur Orthodoxie 

gemacht. Seine Auslegung konfuzianischer Schriften, die vom Standpunkt 

ausging, dass Bildung den Herrschaftsträgern nicht als Selbstzweck, sondern 

als Weg zur Verantwortung für die Wirtschafts- und Sozialpolitik dienen sollte, 

schien dem dringenden Reformbedarf des Aizu-han entgegenzukommen. Diese 

Entscheidung blieb auch von der Kansei 2 (1790) durchgeführten Maßnahme 

des bakufu zur Ausrichtung der Ausbildung in der Shōheizaka gakumonjo auf 

Shushigaku unbeeinflusst. (Vgl. Ishikawa Ken 1966:101-107, 153) 

Im Zug der Verwaltungsreform  wurde Tenmei 8 (1788) die ständische 

Hierarchie der Dienstmänner straff und effizient organisiert; demnach wurden 

sie in drei Rangklassen, die oberste Rangklasse shichū (vom 1. bis zum 4. 

Dienstgrad), die mittlere Rangklasse yoriai (vom 5. bis zum 7. Dienstgrad) und 

die unterste Rangklasse ashigaru (vom 8. bis zum 11. Dienstgrad), gegliedert. 

(AW (Hg.) 2002:21) Parallel dazu wurde ein Bildungssystem nach ständischem 

Prinzip aufgebaut. Es richtete sich auf die Disziplinierung und Qualifikation der 

Mitglieder des Herrschaftsverbandes sowie auf die Steigerung ihres 

gegenseitigen Vertrauens und ihrer kollektiven Moral. Es sollte zur Festigung 

                                                 
121 Urteilsvermögen in der Politik, Zuneigung zum beherrschten Volk in der Zivilverwaltung, 
Reinheit und Zurückhaltung für den Shintoismus, Gerechtigkeit, Gelassenheit und 
Entscheidungsvermögen für das Militär, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit für die Justiz, sowie 
Ausgeglichenheit und Sachlichkeit für Infrastruktur und Wirtschaft. (AW (Hg.) 2002:35-36; 
Murakami 2005a:66-67) 
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der hierarchischen ständischen Sozialstruktur, zur Stabilisierung der auf die 

persönliche Dienertreue und die Kindespietät beruhenden patrimonialen 

Herrschaftsordnung und damit zur Steigerung der kollektiven Macht der 

Angehörigen des Herrschaftsverbandes dienen. 

Die landesfürstlichen Schulen wurden als Ort körperlicher, 

charakterlicher und geistiger Bildung der jungen Generation der Stabsmitglieder 

neu organisiert. Die Bürger wurden nunmehr vom Besuch der landesfürstlichen 

Schulen ausgeschlossen. (FKS (Hg.) 1972:85; Ishikawa Ken 1966:214) Es 

erfolgten Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsdifferenzierung nach Geburt: 

Die Ausbildung der Erstgeborenen und Söhne der einzeln zur Audienz 

zugelassenen ranghöheren Dienstmänner (vom 5. Dienstgrad aufwärts) und 

jene der Söhne der restlichen Dienstmänner war institutionell getrennt. An den 

einzelnen Schulen wurden die Schüler nach dem ständischen Kriterium 

gruppiert. (FKS (Hg.) 1972:84-85) Ethische wie auch utilitaristische 

Komponenten, und zwar Erziehung zu den konfuzianischen Tugenden – Pietät 

gegenüber den Eltern (kō) und Respekt und Folgsamkeit gegenüber älteren 

Gefährten und Vertrautheit zwischen älteren und jüngeren Kameraden (tei) – 

sowie Heranbildung der für den Fürstenstaat (kokka) nützlichen Personen, des 

Humankapitals (jinzai) im Sinne leistungsfähiger loyaler Fürstendiener, wurden 

als oberstes Ziel der Ausbildung an den landesfürstlichen Schulen formuliert. 

(AW (Hg.) 2002:34) Man führte die Schulpflicht für die erstgeborenen Söhne 

und Enkelsöhne – die erblichen Nachfolger einer Stellung im 

Herrschaftsapparat – zwischen elf und achtzehn ein. (FKS (Hg.) 1972:84) Das 

Aufnahmealter war im Vergleich zu den anderen han – zu seiner Zeit war es 

üblicherweise fünfzehn – wesentlich geringer. (Suzuki Hiroo 1971:277) Damit 

beabsichtigte man wohl, eine effektive Sitten- und Gesinnungserziehung vom 

Kindesalter an zu erreichen. Das Bildungssystem war in zwei Stufen, den 

Pflichtschulbereich für Elf- bis Achtzehnjährige und den Studienbereich, 

gegliedert. 

Das Lehrprogramm richtete sich auf die Einübung in die konfuzianische 

Weltanschauung sowie auf die ständische Haltung und die ständischen 

Fähigkeiten. Lehrinhalte waren einem von zwei Aufgabenfeldern zuzuordnen: 

dem literarisch-konfuzianischen Aufgabenfeld (bun) und dem ritterlich-
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militärischen Aufgabenfeld (bu). Der Pflichtbereich umfasste neben diesen 

Aufgabenfeldern noch Sitte und Kalligrafie. Der Ausbildungsgang sah 

folgendermaßen aus: Mit elf besuchte man den Einführungsunterricht in 

chinesischer Literatur und höfischer Sitte. Im Mittelpunkt des Unterrichtes in 

chinesischer Literatur stand das Lesen konfuzianischer Texte. Lesen und 

Schreiben waren voneinander isoliert. Im Leseunterricht (sodoku) wurden 

zuerst Fertigkeiten gelernt, ohne vorauszusetzen, Gelesenes zu verstehen, und 

erst danach erfolgten Erläuterungen. Der Erwerb der chinesischen Schrift und 

Grammatik erforderte einen langjährigen Lernprozess. Die Grundausbildung in 

chinesischer Literatur dauerte bis achtzehn, der Sittenunterricht bis fünfzehn. 

Ab dreizehn lernte man zusätzlich Kalligrafie. Mit vierzehn kam es zum Umgang 

mit Schwert und Lanze, und zur Unterweisung in Bogenschießen und Reiten. 

Beim Nachweis starker Leistungen konnte man ab sechzehn zur Vertiefung der 

konfuzianischen Kenntnisse und zur Vorbereitung auf den Besuch des 

Studiums an Vorlesungen und Seminaren zur Interpretation konfuzianischer 

Lektüre teilnehmen. Mit siebzehn konnte man mit dem Kriegshandwerk vertraut 

gemacht werden. Von neunzehn bis 21 lernte man ein bis zwei Disziplinen der 

Kampfeskunst. Ab 22 konnte eine individuelle Entscheidung getroffen werden, 

ob die Bildung und die Kampfesübungen fortgesetzt werden sollten. (FKS (Hg.) 

1972:84) Die Beherrschung der ritterlichen Disziplinen wurde ebenso wie die 

konfuzianisch ausgerichtete geistig-sittliche Erziehung für wichtig erachtet. 

Übungen in Kampfeskunst waren nicht nur zu militärischem Zweck unerlässlich, 

sondern sollten auch dazu dienen, die jungen Samurai zu ständisch-ritterlichen 

Tugenden wie Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin, Kühnheit und 

Standhaftigkeit zu führen. 

Um die Wende zum 19. Jahrhundert wurde die zweite Etappe der 

Kansei-Reform durchgeführt. In den Bemühungen um eine Erhöhung des 

Leistungsniveaus der Beamten wurden Maßnahmen zur Erhöhung ihres 

Bildungsstandards ergriffen, und ein sachlicher Vorgang für die Auslese von 

Beamten geregelt: Kansei 7 (1796) wurde der Unterrichtsbesuch auf alle 

hochgestellten amtierenden Pfründner in der Einkommensstufe über 300 koku 

im Alter bis 35 – ohne Berücksichtigung von individuellem Bildungsstand und 

Leistungsunterschieden – erweitert. Kansei 9 (1798) wurde ein Zensursystem 
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eingeführt, und rationale Beurteilungskriterien, die zur objektiven Aussage der 

Zensuren dienen sollten, festgelegt. Leistungsbeurteilung sowie Bewertung des 

Arbeits- und Sozialverhaltens der Schüler, die von Schulinspektoren ausgelegt 

wurden, sollten als Kriterium für die Anstellung und das Aufrücken der Beamten 

dienen. (Vgl. Suzuki Hiroo 1971:277).122 

Nach vierjähriger Bauzeit entstand Kyōwa 3 (1803) die neue 

Bildungsanstalt Nisshinkan 123 . Diese Schule sollte zur Heranbildung der 

Führungselite in der Beamtenhierarchie dienen. 124  Eine Zulassung war nur 

Samuraisöhnen der obersten Rangklasse shichū gestattet. Die eindrucksvolle 

Anlage, die auf einem Gelände von ca. 24.000 m² (AW (Hg.) 2002:36) errichtet 

wurde, umfasste mehrere Unterrichtszimmer, Einrichtungen und Übungs-

plätze.125  Der Konfuzius geweihte Tempel, der als heilige Stätte galt, bildete 

das Herz der Anlage. (Ishikawa Ken 1966:153) 

Nun wurde ein neues Konzept für die Elitebildung durchgeführt. Die 

Nisshinkan umfasste zwei Schularten: Sodokujo (auch Shōgaku genannt) für 

die Grundausbildung in chinesischer Literatur, Kalligrafie und Sitten; daran 

schloss Kōgakujo (auch Daigaku genannt) für höhere Bildung in chinesischer 

Literatur und Fachausbildung an. Obendrein wurden ausgedehnte Lehrgänge 

für Kampfeskunst etabliert. Das Eintrittsalter war ursprünglich auf neun 

festgelegt. Bunsei 3 (1820) wurde es auf elf hinaufgesetzt, wurde aber schon 

Kōka 2 (1845) wieder auf neun herabgesetzt. (AW (Hg.) 2002:38; Ishikawa Ken 

1966:161-162) Das Sodokujo war grundsätzlich für Jugendliche bis achtzehn 

vorgesehen, die Jahrgänge waren aber variabel. Bei besonderem Erfolg konnte 

man mit sechzehn bereits den Bildungsgang absolvieren. Bei Wiederholung 
                                                 
122 Meine Quellen über die Bildungsreform von Tenmei 8 (1788) des Aizu-han sind AW (Hg.) 
2002:34-36, FKS (Hg.) 1972:83-85, Ishikawa Ken 1966:144-152 und Suzuki Hiroo 1971. 
123 Der Name stammt von Sprüchen in konfuzianischen Klassikern, dem Buch der Urkunden 
(Shokyō) und dem Buch der Wandlungen (Ekikyō) und bedeutet „Tag für Tag Fortschritte 
machen“. (FKS (Hg.) 1972:85) 
124  Meine Quellen über Nisshinkan sind AW (Hg.) 2002:36-45; FKS (Hg.) 1972:85-92 und 
Ishikawa Ken 1966:153-21. 
125 Die Anlage verfügte über den Konfuzius-Tempel – einen Festsaaltrakt für Konfuzius-
Festzeremonien –, Schultrakte für die Grundausbildung, Hochschultrakte, Bibliothek, Archiv, 
Sekretariat, Internat, sowie Lehrerhaus. Obendrein gab es einen Hörsaal, Übungshallen für 
Kampfeskunst (Schwert, Lanze, Jūdō, und Bogenschießen), Übungsgelände, Schwimmteich, 
Pferdeschwemme, Sandkasten für militärische Planspiele sowie Laboratorium und Fabrik für 
die Waffenherstellung. Das auf einem Plateau errichtete Observatorium diente auch als 
Bollwerk. (FKS (Hg.) 1972:86; Ishikawa Ken 1966:153-159) Tenpō 14 (1843) wurde die eine 
eigene Druckerei errichtet. (AW (Hg.) 2002:80) 
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einer Stufe oder Schulversäumnis konnte man maximal bis 22 bleiben126. (Vgl. 

Ishikawa Ken 1966:168-169) 
Das Aizu-han übernahm die Kosten der Ausbildung des 

Führungsnachwuchses, ein Schulgeld wurde nicht verlangt. Traditionsgemäß 

hatte man aber beim Beginn der Ausbildung an den Meister persönlich Geld zu 

bezahlen. Hierbei ließ die Schulverwaltung vorerst die Schüler das Geld in der 

festgelegten Höhe bezahlen und erstattete den vollen Betrag später zurück. Zur 

finanziellen Entlastung der Familie der Schüler wurden Schulbücher, die in der 

schuleigenen Druckerei herausgegeben wurden, zu einem günstigen Preis auf 

Kredit angeboten. Während einer Finanzkrise wurde Bunka 3 (1806) den 

Schülern über fünfzehn ein kostenloses Schulessen ausgeteilt. (Ishikawa Ken 

1966:160-161) 
Den Kern der Moralerziehung stellte das zweibändige Werk Nisshinkan 

dōjikun (Morallehre für Jugendliche an der Nisshinkan) dar, das Kyōwa 3 (1803) 

im Namen des fünften Landesfürsten Matsudaira Katanobu herausgegeben 

wurde. Darin wurden anhand von vierzehn moralisierenden Erzählungen über 

tugendhafte Personen aus allen Schichten – vom Kaiser bis zum einfachen 

Volk – und in allen Zeiten – vom Altertum bis hin zur Gegenwart – die 

konfuzianischen Ideale verständlich vorgestellt. (Ishikawa Ken 1966:326-330) 

Dieses Lehrmaterial sollte den Schülern die feudalen Tugenden – Loyalität 

gegenüber dem Herrn (chū), Pietät und Dankespflicht gegenüber den Eltern 

(kō), ehrfürchtiger Respekt vor Lehrern (kei), Vertrauen zu Gefährten (shin), 

Folgsamkeit gegenüber den älteren Kameraden sowie Vertrautheit zwischen 

älteren und jüngeren Kameraden (tei) – beibringen. (AW (Hg.) 2002:21) Dieses 

Lesewerk wurde in erster Linie zum Gebrauch als Lehrbuch an der Nisshinkan 

verfasst, war aber auch zur Heranführung des beherrschten Volkes zu guten 

Untertanen gedacht. Zur Erziehungsmethode der Zöglinge gehörte 

Gruppendynamik:  Schüler zwischen elf und achtzehn Jahren waren nach ihrem 

Wohnsitz in eine zehnköpfige Gruppe aus Jugendlichen verschiedenen Alters 

eingegliedert. Ein älterer Schüler mit starker Leistung und positiven 

Charaktereigenschaften wurde zum Führer ernannt, der über seine Mitschüler 

                                                 
126 Eine Studie zur Sonderbehandlung älterer Schüler über achtzehn gibt es von Ogawa 1984.  
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Aufsicht führen sollte. (Ishikawa Ken 1966:151-152) Durch ständiges 

Zusammensein und Zusammenarbeiten im Schulleben und Alltag wurden sie 

zur Einordnung in die Gemeinschaft, zur ständischen Solidarität sowie zu 

konfuzianischen Tugenden wie gegenseitigem Vertrauen zwischen Gefährten 

(shin) und Respekt und Rücksicht zwischen älteren und jüngeren Kameraden 

(tei) geführt.127 
Seit Ende des 18. Jahrhunderts zog das bakufu angesichts der 

zunehmenden ausländischen Bedrohung einige han zur Küstenwacht heran, 

wobei die Truppen des Aizu-han Bunka 5 (1808) in Ezo und zwischen Bunka 7 

(1810) und Bunsei 3 (1820) auf der Bōso-Halbinsel stationiert wurden. 

(Ishikawa Ken 1966:121; Murakami 2005a:67) Es war sicher kein Zufall, dass in 

dieser Zeit, Bunka 7 (1810), der Shushigaku wieder zur authentischen Lehre 

des Aizu-han erklärt wurde. Das Motiv für diese Entscheidung war sicherlich 

das Erkennen der Gefährdung Japans und die sich daraus ergebende 

verstärkte Solidarität mit dem bakufu sowie das Interesse an einer Steigerung 

der kollektiven Macht. Seit diesem Zeitpunkt wurde der offiziell geförderte 

Studienaufenthalt in Edo nur mehr auf die Ausbildung an der Shōheizaka 

Gakumonjo oder eventuell an einer kajuku der Hayashi-Schule begrenzt. 

(Ishikawa Ken 1966:122-124) In den letzten zwei Jahrzehnten der Tokugawa-

Zeit, von Kōka 2 (1845) bis Keiō 1 (1865), traten 483 Personen aus dem Aizu-

han in die Shōheizaka gakumonjo ein. (Ishikawa Ken 1966:118-119) 

Bunsei 3 (1820) kam es zu einer Bildungsreform, wobei das Schulsystem 

neu gegliedert und mehr rationalisiert wurde. Nun richtete sich die Ausbildung 

der Samurai stärker nach deren sozialen Rang. Ein neuer Lehrplan für die 

Nisshinkan wurde erstellt, und Schulstufen und die in den einzelnen 

Schulstufen zu unterrichtenden Lerninhalte und zu erreichenden Lernziele 

wurden in Rücksicht auf die Altersstufen festgelegt. Der Lehrgang für 

chinesische Literatur an der Sodokujo umfasste vier und der an der Kōgakujo 

drei Stufen. Die erste Schulstufe der Sodokujo war ein für alle Schüler der 

Nisshinkan gemeinsamer Schulabschnitt, in dem das Lesen (sodoku) von elf 

konfuzianischen Werken zu bewältigen war. Ab der zweiten Schulstufe 
                                                 
127  Meine Quellen über die Bildungsreform des Aizu-han Tenmei 8 (1788) sind AW (Hg.) 
2002:34-36, FKS (Hg.) 1972:83-85; Ishikawa Ken 1966:144-152; Suzuki Hiroo 1971. 
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erfolgten durch Prüfungen Versetzungen in die nächste Schulstufe. Ein 

Überspringen der Schulstufen war möglich. Bei Vorliegen besonderer 

Leistungen bei einer Prüfung für Zwölfjährige, der hohe Beamte und Schulräte 

beiwohnten, wurden die Schüler mit einem Lob des Landesfürsten und 

konfuzianischen Werken, die vom Verwaltungsleiter karō überreicht wurden, 

ausgezeichnet. Dies sollte die Leistungsmotivation der Schüler steigern. Um die 

Ehre der Familie erhalten zu können, engagierten manche Familien Privatlehrer 

für ihren Sohn. (AW (Hg.) 2002:39) Es wurden nach der Geburt und dem 

sozialen Rang unterschiedliche Leistungskriterien, Ausbildungsdauer sowie Art 

und Bewertung der Bildungsabschlüsse festgelegt; demnach war für 

Erstgeborene ein längerer Schulbesuch und ein höherer Schulabschluss 

vorgeschrieben, dafür galten für sie niedrigere Prüfungskriterien als für 

Nachgeborene. Innerhalb der Gruppe der Erstgeborenen wurde von Söhnen 

höherrangiger Dienstmänner ein höherer Bildungsstatus verlangt als von 

Söhnen der Rangniedrigeren. Für die erstgeborenen Söhne der Dienstmänner 

in der Einkommensstufe von über 500 koku war der Abschluss der höchsten 

Stufe der Kōgakujo verpflichtend. Die Vergabe der Pfründe war direkt an die 

Schulabschlüsse angeknüpft. Man durfte die Schule nicht verlassen, bevor man 

die für seine erbliche Position erforderliche Schulstufe erfolgreich absolviert 

hatte. (Ishikawa Ken 1966:165-172) 
An der Kōgakujo wurden außer chinesischer Literatur auch 

Studiengänge für die Fachausbildung in Militärwissenschaft, Mathematik, 

Astronomie und Medizin errichtet. Der Besuch des Studienganges für 

Militärwissenschaft war für erstgeborene Samuraisöhne in der obersten 

Rangklasse obligatorisch. (FK (Hg.) 1972: 90) Beim Unterricht in Mathematik 

und Astronomie ging es nicht um die Vermittlung neuer wissenschaftlicher 

Erkenntnisse aus dem Okzident. Die Interessen der Studenten für ein 

mathematisches und astronomisches Studium waren sehr gering. (Ishikawa 

Ken 1966:186) Zum Medizinstudium waren alle Eintrittskandidaten – 

ungeachtet von ihrer sozialen Herkunft – zugelassen. 

Die Errichtung des Institutes für die holländischen Studien (rangaku), die 

Sprachstudium, Pharmazie und Artillerie zum Inhalt hatten, erfolgte erst Ansei 4 

(1857). Es wurde eine umfassende alternative Ausbildung angeboten, wie 
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Hofmusik (gagaku), Shintoismus, japanische Altertumskunde (kōgaku) sowie 

japanische Literatur (wagaku). Eine Schulung in Musik und Teezeremoniell war 

als Beschäftigung für jene, die weder zur Kampfeskunst noch zur 

Geistesbildung taugten, gedacht. Die Besucherzahl der Lehrgänge für 

künstlerische Bildung war gering; pädagogisch gesehen war diese Maßnahme 

jedoch von Bedeutung. (Ishikawa Ken 1966:180-193) 

War seit Tenmei 8 (1788) die Ausbildung der Söhne der Stabsmitglieder 

der mittleren (yoriai) und untersten Rangklasse (ashigaru) an den zwei eigens 

für sie errichteten landesfürstlichen Schulen erfolgt, wurden nun Söhne der 

Stabsmitglieder der untersten Rangklasse – dazu gehörten z. B. Infanteristen 

(ashigaru), Verwaltungs- und Polizeibeamte in der niedrigsten Stufe (dōshin) – 

nun von ihnen verwiesen. (Ishikawa Ken 1966:214) Beide landesfürstliche 

Schulen wurden für die Ausbildung von Söhnen der mittleren Rangklasse (vom 

5. bis 7. Dienstgrad), d. h. von Söhnen der Krieger, die nicht zur gehobenen 

Klasse, die in voller Rüstung mit Schwert und Lanze zu Pferd in den Kampf 

zogen, sondern zu Fußsoldaten gehörten (kachi), neu organisiert. Den Schülern 

wurde eine Schulpflicht ab zwölf auferlegt. Je nach Geburt und Rangklasse gab 

es unterschiedliche Normabschlüsse. Auf ihre Ausbildung wurde ein anderer 

Akzent als auf die Ausbildung der Schüler der Nisshinkan gelegt: Es kam 

genauso auf Mathematikunterricht an wie auf Lese- und Schreibunterricht. Im 

Mittelpunkt der militärischen Ausbildung standen Waffenübungen mit Stich- 

(Schwert und Spieß) und Schusswaffen. (Vgl. Ishikawa Ken 1966:211-218) 

Kampfesübungen erfolgten an Privatschulen. (FKS (Hg.) 1972:91-92) 

Trotz straffer ständischer Organisierung des Bildungssystems gab es 

auch Lernchancen für besonders Begabte: Voraussetzung für den Besuch der 

Kōgakujo der Nisshinkan war in der Regel der erfolgreiche Abschluss der 

Sodokujo der Nisshinkan, deren Besuch für alle Erstgeborenen der obersten 

Rangklasse sowie für jene Nachgeborenen der obersten Rangklasse, deren 

Väter der Einkommensstufe über 300 koku angehörten, obligatorisch war. Nach 

bestandener Prüfung erwarben aber auch die Externen, die zum 

Herrschaftsverband gehörten, die Berechtigung zum Eintritt in die Kōgakujo. 

Die bei der Aufnahmeprüfung zu erbringenden Leistungen waren nach dem 

Status der Familie differenziert. Denjenigen, die einen überdurchschnittlichen 
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Abschluss der ersten Stufe des Studienganges für chinesische Literatur hatten, 

wurde vom han ein dreijähriger Studienaufenthalt (yūgaku) in Edo angeordnet. 

(Ishikawa Ken 1966:169-173) 

Das Aizu-han förderte die Ausbildung seiner Dienstmänner mit großem 

Einsatz. Die Nisshinkan hatte Dependancen in Edo und in Inawashiro. (AW 

(Hg.) 2002:42) Ihre Lehrpläne waren allerdings vielfach gekürzt. (Siehe 

Ishikawa Ken 1966:225-227; 230-232) Auch in fünfzehn Landbezirken gab es 

jeweils eine Lokalschule (gōkō), in der Lesen, Schreiben und militärische 

Ausbildung vermittelt wurden. Ob sie auch für lokale Bewohner zugänglich 

waren, ist unklar. (Ishikawa Ken 1996:228) Bunka 8 (1811) wurden sogar in der 

Garnison auf der Halbinsel Bōsō zwei Schulen errichtet, an denen Unterricht im 

Konfuzianismus und mit Wahrscheinlichkeit auch in westlicher Waffentechnik 

gehalten wurde. (Ishikawa Ken 1966:232-234) 

Die shijuku im Aizu-han standen unter starkem herrschaftlichem Einfluss. 

Sie trugen als Ersatz oder Ergänzung der landesfürstlichen Schulen zur 

Effektivität und Durchsetzung der politischen und bildungspolitischen 

Maßnahmen des Aizu-han bei. Sie hatten in erster Linie die Funktion, Mitglieder 

des Herrschaftsverbandes zu qualifizieren. Sie können als Teil des 

herrschaftlichen Schulwesens gesehen werden. Ihr Lehrinhalt war weitgehend 

dem Lehrprogramm der landesfürstlichen Schulen angepasst. Die Schulmeister 

waren meistens ehemalige oder aktive oder spätere Lehrer der 

landesfürstlichen Schulen.  Bei den Lehrern der shijuku für Kalligrafie handelte 

es sich um Schreiber am fürstlichen Hof. Kangaku-juku boten den 

Samuraisöhnen Nachhilfeunterricht oder vorbereitenden Unterricht für den 

Eintritt in die Sodokujo oder für die Aufnahmeprüfung der Kōgakujo der 

Nisshinkan. Privatschulen für militärische Ausbildung wurden nicht nur von 

denjenigen, die aus den landesfürstlichen Schulen ausgeschlossen waren, 

besucht, sondern auch von vielen Schülern der landesfürstlichen Schulen, die 

sich spontan um eine Steigerung ihrer Leistung bemühten. Die nur vereinzelt 

vorhandenen kokugaku-juku und yōgaku-juku vermittelten keine innovativen 

Ideen, keine Qualifikation für ein politisches Urteil und auch keine erweiterten 

oder verbesserten Fachqualifikationen als die landesfürstlichen Schulen. Die 

Bildungsangebote der Letzteren waren auf holländische Studien in den 
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Bereichen Medizin, Astronomie und Geografie beschränkt. 128  Im Aizu-han 

hatten die Samurai keine Möglichkeiten, durch eine individuelle 

Bildungslaufbahn neue Impulse aus dem Okzident zu bekommen und ein 

kritisches Urteilsvermögen zu entfalten. 

Vierte Epoche von Tenpō 1 (1830) bis Keiō 3 (1867) 

In der Bakumatsu-Zeit hatte das Aizu-han für das bakufu militärische 

Leistungen wie Küstenwache und Bekämpfung der revolutionären Bewegungen 

zu erbringen. Die Gefährdung Japans durch die okzidentalen Imperialmächte 

veranlasste das bakufu zu einem verstärkten Militäreinsatz für die 

Landesverteidigung. Kōka 4 (1847) wurde dem Aizu-han zum zweiten Mal die 

Übernahme der Küstenwache auf der Bōsō-Halbinsel befohlen. Dies erforderte 

den Einsatz von Samurai, die noch nie oder jahrelang keine Kriegsdienste 

geleistet hatten. Kaei 1 (1848) verlangte der Landesfürst per Edikt von allen 

Samurai die Pflege militärischer Übungen (bu) und geistiger Bildung (bun). 

Lehenskrieger sind nach Weber „durch Ehrbegriffe in ihrer militärischen 

Leistungsfähigkeit gesteigerte und dem Herrn ganz persönlich 

ergebene“ Krieger. (Weber 2002:630) Wenn man auf Weber Bezug nimmt, war 

diese Maßnahme verständlich: Ständige Waffenübungen waren Grundlage für 

das Lehensheer; Waffenübungen und geistige konfuzianische Bildung 

bewirkten das „Ehrgefühl des Kriegers“, die „Treue des Dieners“ und die 

Solidarität mit dem Herrn zu erwecken, und damit die „militärische 

Leistungsfähigkeit“ der Lehnskrieger zu steigern.129 Dieses Edikt  richtete sich 

an die Mitglieder des Verwaltungsstabes wie auch auf jene spätgeborenen 

Samurai, die keinen Dienst im Herrschaftsapparat hatten und bei ihrer Familie 

„schmarotzten“, oder mit einer handwerklichen oder gewerblichen Tägigkeit 

ihren Lebensunterhalt verdienten. (AWSI (Hg.) 1966a:22-23, 275) Trotz der 

enormen finanziellen Belastung, die der Militäreinsatz auf der Bōsō-Halbinsel 

verursachte, wurde im Aizu-han Kaei 1 (1848) das Bildungsbudget erhöht. Nach 

der neuen Ordnung wurde jenen Nachgeborenen, die außerordentliche 

Qualitäten in einer geistigen (bun) oder ritterlichen Disziplin (bu) aufwiesen oder 

                                                 
128 Zu shijuku im Aizu-han siehe Ishikawa Ken 1966:235-256. 
129 Diese Ausdrücke sind die Entlehnung von Max Webers Analyse der Vasallen im Lehens-
system. (Siehe Weber 2002:630-631)  
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als Lehrer bzw. Beamte zur Förderung dieser Gebiete einen besonderen 

Beitrag leisteten, die Chance für ein Beamteneinkommen bzw. für eine Pension 

bei Dienstunfähigkeit im Alter oder bei Krankheit gegeben. (Suzuki Hiroo 

1971:43) Das waren Bemühungen, das Potenzial an Auslese auszuschöpfen 

und gleichzeitig durch Vergabe der Versorgungsgarantie eine materielle 

Interessensolidarität der neuen Stabsmitglieder mit dem Herrn und eine 

Fügsamkeit gegenüber dem Herrn herzustellen und damit ein neues 

Herrschaftsverhältnis zu festigen. 

Weber sagt, dass „‚Prestige’-Glauben […] zugunsten des oder der 

Herrschenden“ die „Grundlage j e d e r Herrschaft, also j e d e r Fügsamkeit, 

darstellt (Weber 2002:153), und „hartnäckige eklatante Mißerfolge j e d e r 

Regierung zum Verderben gereichen, ihr Prestige brechen und die Zeit für 

charismatische Revolution reifen lassen. (Weber 2002:154) Durch die 

offensichtlichen außenpolitischen Misserfolge des bakufu wurde der Glauben 

an seine Autorität und damit die Fügsamkeit gegenüber ihm gebrochen und 

seine Herrschaft erschüttert. Hierbei entstand die revolutionäre Bewegung, die 

die nationale Einheit unter der charismatischen Herrschaft des Tennos erstrebte. 

In der Bakumatsu-Zeit wurde das politische Zentrum von Edo nach Kyoto 

verlegt. (Shiraishi 2002:53) Kyoto wurde gleichzeitig zum Herd der 

Auflehnungen und des Terrors gegen das bakufu. (Iechika 1995:19) Der 

politische und militärische Übergriff der gegnerischen oder rivalisierenden 

Kräfte mussten verhindert werden, und die Widerstände mussten mit 

Zwangsgewalt gebrochen werden. Hierzu wurde Bunkyū 2 (1862) der 

Landesfürst des Aizu-han Matsudaira Katamori (1835-1893; Regierungs-

zeit:1852-1868) vom bakufu in das neu geschaffene Amt des Kommandanten 

der Militärpolizei in Kyoto (Kyōto shugoshoku) eingesetzt. Der Zweck der 

Einrichtung dieses Amtes lag darin, sich mit den unanfechtbaren sozialen 

Status und der Militärmacht des Landesfürsten des Aizu-han gegen die 

Widerstände der aus verschiedenen han stammenden bzw. herrenlosen 

Samurai durchzusetzen (Tōyama 2003:109) und die militärische Befehlsgewalt 

des bakufu in Kyoto und damit seine Herrschaftsgewalt wieder zu festigen. (Vgl. 

Iechika 1995:19-20) Er und seine Mannschaft gingen entschlossen mit allen 

Machtmitteln, die ihnen zur Verfügung standen, gegen die Regimegegner vor. 
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Die durch mehrere Gefechte und polizeiliche Gewaltaktionen gestiegenen 

Konflikte führten zur Feindschaft zwischen dem Aizu- und dem Chōshū-han. 

(Siehe Iechika 2002a:88-89, 90, 93-94) 

Matsudaira Katamori, der konsequente Anhänger des Shoguns, strebte 

nach einer Vereinigung zwischen dem Kaiserhaus und dem bakufu (kōbu 

gattai), wobei er den Standpunkt vertrat, dass sich der Shogun dem Kaiser 

unterwerfen und gleichzeitig von ihm eine Generalvollmacht erhalten sollte. 

(Shiraishi 2002:53, 2004:175-177) Er fand volles Vertrauen und die 

Unterstützung des Tennos Kōmei für diese Politik. Alsbald wurde Katamori zur 

Zentralfigur der Innenpolitik. Er und sein persönliches, vorwiegend aus 

leistungsstarken aktivistischen Studenten zusammengesetztes Beratungsorgan 

(Kōyōkata) 130  beeinflussten die Zentralpolitik des bakufu maßgeblich. Er 

verbündete sich mit Hitotsubashi Yoshinobu und Matsudaira Sadaaki zur 

Herrschaftsallianz der drei Shinpan-Daimyos, zur Ichi-Kai-Sō-Koalition. Ihr Ziel 

war es, die Autorität des Shoguns so zu stärken, dass er die 

Entscheidungsgewalt bei sich monopolisierte und die Macht der Landesfürsten 

begrenzte. (Shiraishi 2002a:53) Das Satsuma-han, das Recht auf die 

Mitwirkung bei der Zentralpolitik beanspruchte, wurde zum erbitterten Gegner 

der Ichi-Kai-Sō-Kräfte. Die Situation änderte sich grundlegend, als der Kaiser 

Kōmei Ende Keiō 2 (1866) unerwartet starb. Anfang des nächsten Jahres 

bestieg der fünfzehnjährige Mutsuhito den Thron. Katamori erhob zwar keine 

direkten Einwände gegen die Kaiserherrschaft, wollte aber den neuen 

Verwaltungsstab, der sich aus dem Hofadel zusammensetzte, aufgrund seiner 

mangelnden Führungs- und Verwaltungsqualifikation nicht akzeptieren und 

forderte die Wiedereinsetzung des bakufu. Unter dem Vorwand, eine 

Gehorsamsverweigerung gegenüber einem kaiserlichen Befehl geleistet zu 

haben, wurde er von den revolutionären Kräften als „Feind der kaiserlichen 

Herrschaft“ (chōteki) gebrandmarkt und als Symbol der alten Feudalmacht im 

Boshin-Krieg von den alliierten Regierungstruppen vernichtend geschlagen. Die 

Entscheidung der Schlacht war auf die Überlegenheit des modernen Militärs 

                                                 
130 Zur Analyse der Kōyōkata siehe Iechika 1995:26-39. 
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des Satsuma- und des Chōshū-han, die die militärische Führungsstellung 

übernommen hatten, zurückzuführen. 

Seit der Militärreform Tenmei 8 (1788) war im Aizu-han das Heer nach 

der Naganuma-Methode aufgebaut. Das Wesentliche lag darin, dass die Armee 

mit westlichen Waffen ausgerüstet, deren Einheiten nach chinesischem Vorbild 

aufgestellt, und die Krieger nach japanischer Kampfweise ausgebildet waren. 

Trotz der Einführung moderner Waffen wurde die Armeereform nur in einem 

begrenzten Ausmaß durchgeführt. Im Gegensatz zum Satsuma- und Chōshū-

han blieb eine konsequente Modernisierung des Militärwesens nach westlichem 

Vorbild aus. Für das Aizu-han schien die Pflege der traditionellen Kampfeskunst 

und die Ausbildung der mit Kampfgeist, Ehrgefühl und Pietät gegenüber dem 

Herrn beseelten Krieger gegenüber der Modernisierung der Streitkräfte Priorität 

zu haben. Erst im Boshin-Krieg wurde im Aizu-han das Heer nach 

französischem Vorbild aufgestellt. (Vgl. AWSI 1966a:133-134; Sasaki Suguru 

2004:83-84) 

Ursprünglich war die Schule mit landesfürstlicher Unterstützung für alle 

Stände zugänglich. Im Laufe der Zeit nahm das Aizu-han die Schulverwaltung 

in die Hand und es folgte eine institutionelle Trennung der herrschenden 

Schicht vom beherrschten Volk. Die landesfürstlichen Schulen wurden Stätten 

zur  Selbstrekrutierung des Verwaltungsstabes. Die Heranbildung der Mitglieder 

des Verwaltungsstabes zur Gefolgschaftspietät sowie die Einübung in 

ständische Lebensführung, Tugenden und Fähigkeiten durch eine 

konfuzianische geistige Ausbildung (bun) und ritterlich-militärische Übungen 

(bu) wurden zur Hauptaufgabe. Im weiteren Verlauf wurden verstärkt 

Aufnahmebeschränkungen nach dem Ständeprinzip verfügt. Darüber hinaus 

wurden auf den sozialen Rang ausgerichtete Lehrpläne und Prüfungskriterien 

entwickelt, und das herrschaftliche Bildungssystem nach dem Geburtsstand der 

Schüler organisatorisch und inhaltlich differenziert. Dabei investierte das han 

Geld in die Ausbildung der ständischen Elitegruppen. Es wurden Lernchancen 

für besonders begabte Nachgeborene und Rangniedere zwar eröffnet; ihre 

Aufstiegschancen im Herrschaftsapparat waren allerdings beschränkt. Was die 

Lehrinhalte betraf, gab es nur beschränkte Interessen für westlich moderne 
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wissenschaftliche Errungenschaften wie Mathematik, Medizin, Astronomie und 

Artillerie. 

Das landesfürstliche Bildungswesen hatte die Funktion der Enkulturation 

im Sinne der Überlieferung des kulturellen Erbes und der Legitimierung der 

feudalen Herrschaft. Die Qualifikation war auf die Vorbereitung für eine Tätigkeit 

im fürstlichen Beamtenapparat beschränkt. Während die Reformbestrebungen 

des Chōshū- und des Satsuma-han auf eine politische Neuerung ausgerichtet 

wurden, blieben die des Aizu-han im Horizont des Feudalismus. 

 
5.3.2. Private Elementarschule für das beherrschte Volk 

Im Gebiet des Aizu-han ist der erste Schreibunterricht in der Kanbun-Periode 

(1661-1673) nachweisbar. In Bange-machi, einer Ortschaft, die an der 

Handelsstraße zwischen Aizu und Echigo lag und als eine Station des 

Durchgangshandels und als Umschlagplatz aufblühte, begann ein dort ansässig 

gewordener shintoistischer Priester auf Wunsch der Einwohner den örtlichen 

Kindern Schreibunterricht zu erteilen. (Yūki 1969:89-90) Zur Zeit der siebenten 

und achten Generation der Familie wurde der Unterrichtsanstalt der Name 

Anshindō gegeben. (Yūki 1969:87) 

Es gab einen Verhaltenskodex für Schüler (Yūki 1969:138-142), über 

den die Schüler beim Schuleintritt informiert wurden (Yūki 1969:100). Er 

bestimmte nicht nur den Schulalltag, sondern auch ihre privaten 

Lebensbereiche. Beim Verstoß gegen die Vorschriften wurden die Schüler vom 

Lehrmeister bestraft. (Yūki 1969:143-144) Es herrschte aber nicht nur strenge 

Zucht und Strafe, sondern es gab auch Unterhaltung und Belohnung. So wie in 

den meisten terakoya wurde in der Anshindō der Schutzgott für Bildung und 

Lernende, Sugawara no Michizane (Tenjin), verehrt und regelmäßig gefeiert. 

(Yūki 1969:269-272) Der Schulmeister und seine Familie waren auf 

verschiedene Weise mit den Schülern, ihren Eltern, sowie mit deren 

Gemeinschaftsleben sehr eng verbunden. (Yūki 1969:145) Auch nach dem 

Verlassen der Schule setzte sich die intensive persönliche Beziehung zwischen 

Meister und Schülern fort. 

Seitens des Schulmeisters wurden weder Unterrichtsgeld noch sonstige 
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Beiträge verlangt. Die Eltern der Schulkinder brachten jedoch beim Schuleintritt 

und bei sonstigen Anlässen gewohnheitsmäßig Geschenke in der Form von 

Nahrungsmitteln, landwirtschaftlichen Produkten oder Geld als 

Dankesbezeugung mit. Die Art und der Wert der Geschenke waren nach ihrem 

sozialen Status und ihren finanziellen Möglichkeiten unterschiedlich. Im Laufe 

der Zeit wurde von den Eltern eine sich aus den Gewohnheiten ergebende 

Höhe des Schulgeldes, der Spesen für das Heizmaterial und die Abnutzung der 

Bodenmatten (Tatami) vereinbart, die nach den Verhältnissen der Familien 

gestaffelt war. (Yūki 1969:102-103) 

Das Lernziel wurde durch ein ständiges Üben gefestigt. (Yūki 1969:137) 

Die Wahl der Bücher für die Leseübungen stand den Schülern frei. Für 

Schulanfänger gab es einen vom Schulmeister erarbeiteten Lehrstoff. Er setzte 

sich aus Texten von Standardwerken, Namen der umliegenden Dörfer, 

Personennamen, den lokalen Umständen angepassten Grußformeln und 

Auszügen aus dem Nisshinkan dōjikun zusammen. Fortgeschrittene Schüler 

benützten weitverbreitete Schulbücher wie Teikin ōrai (Lehrbuch für allseitige 

Bildung), Shōbai ōrai (Lehrbuch der Lebensregeln für Kaufleute, 

Einführungsbuch in das Geschäftsleben), Dōji-kyō und Jitsugo-kyō (Lehrbücher 

für Sozialisierung und Moralerziehung), Onna Imagawa und Onna daigaku 

(Lehrbücher für die Erziehung der weiblichen Jugend), aber auch die eigens für 

die lokalen Schüler verfassten Lehrbücher wie Wakamatsu shiki ōrai (Vier 

Jahreszeiten in Wakamatsu) und Wakamatsu ōrai (Lehrbuch über Wakamatsu). 

(Vgl. Yūki 1969:151-189) Mit diesen Büchern wurden die Schüler mit 

Ortsnamen und historischen Stätten ihrer Stadt, dem heimischen Brauchtum 

und dem Handel vertraut gemacht. 

Der Unterricht erfolgte auch hier mechanisch. Es gab keine Benotung. 

Wer seine Aufgabe bewältigen konnte, erhielt ein anderes Schreibmuster und 

begann mit einer neuen Übung. Anderenfalls musste der Stoff wiederholt 

werden. (Vgl. Yūki 1969:148-151) Leistungsfähige ältere Schüler halfen 

jüngeren Schülern. (Yūki 1969:223-224) Bei Bedarf setzten sich auch Frau und 

Kinder des Schulmeisters als Gehilfen ein. (Yūki 1969:137, 196, 266-267) 

Angesichts der anwachsenden Schülerzahl wurde in der Bunka- (1804-

1817) und der Bunsei-Periode (1818-1829) der Unterricht für Knaben und 
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Mädchen getrennt, wobei Mädchen von der Lehrmeisterin unterrichtet wurden. 

Laut Unterlagen aus der Tenpō-Periode (1830-1843) verfügte die Schule über 

fünf verschieden große Unterrichtszimmer, die insgesamt 44 jō (= ca. 73 m²)  

umfassten. (Siehe Yūki 1969:262-266) 

Diese private Elementarschule überdauerte zwei Jahrhunderte, bis sie 

aufgrund einer Verordnung Meiji 8 (1875) vorerst geschlossen wurde. Meiji 6 

(1873) wurde in diesem Ort ein modernes Schulgebäude mit mehr als 350 m² 

Nutzfläche neu errichtet. Meiji 8 (1875) besuchten nur siebzehn Kinder aus 

diesem Ort die moderne Schule, während zwanzig Kinder immer noch an der 

Anshindō lernten. Auf Wunsch der lokalen Bevölkerung dürfte die Anshindō bis 

Meiji 20 (1887) ihre Unterrichtstätigkeit ausgeübt haben. (Yūki 1969:96-99) 

(Obige Beschreibung stützt sich auf die Studie von Yūki Asashige 1969) 

 

5.4. Resümee 

 
Die Entwicklung der japanischen Kultur und Bildung in der Edo-Zeit wäre ohne 

Konfuzianismus undenkbar gewesen. Hatte er ursprünglich als Bildungsmittel 

zur Vergeistigung und Veredelung der Herrscher gedient, wurde er im Laufe der 

Zeit immer mehr zum ideologischen Instrument für Bewahrung der von ihnen 

erreichten Machtposition und von ihnen eingerichteten Herrschaftsstruktur 

gemacht. Konfuzianismus wurde zur Staatsethik des japanischen Feudalstaates. 

Das konfuzianische Wissen vermittelte ein Weltbild, das die Ansprüche der 

ständisch privilegierten militaristischen Schichten, der Samurai, rechtfertigte. 

Die dem Konfuzianismus immanente Moral hatte die Wirkungskraft, persönliche 

Vasallen- und Untertanentreue gegenüber dem Herrn sowie ständische 

Identifikation und Standesbewusstsein, und damit innere Anerkennung der 

ständischen Herrschaft zu erzeugen. Die traditionale Herrschaft in der Edo-Zeit 

war also durch konfuzianische Bildung und Erziehung gewährleistet. Die 

Herrschaftslegitimierung erfolgte aufgrund bewusster Einsicht bei der 

herrschenden Schicht oder durch unreflektierte Zustimmung beim beherrschten 

Volk. Die Bildungsanstalten für die herrschende Schicht und die 

Elementarschulen für das beherrschte Volk richteten sich nach den 
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standesgemäßen Erfordernissen. Sie dienten dazu, soziale Differenzierungen 

zu bewahren und die ständische Sozialstruktur zu stabilisieren. Bei ihnen stand 

die Enkulturationsfunktion im Sinne einer unkritischen Übernahme und 

Fortführung des kulturellen Erbes, der konfuzianischen Wertorientierungen, 

sowie die Legitimations- und Integrationsfunktion im Sinne einer Disziplinierung 

der Untertanen und der Herstellung der inneren Anerkennung der bestehenden 

Herrschaft im Vordergrund. 

Ökonomische Krisen, wie sie in Japan seit der Kansei-Periode (Ende des 

18. Jahrhunderts) anzutreffen waren, erschütterten die Existenzgrundlagen des 

feudalen Herrschaftssystems. Sie waren der entscheidende Auslöser für 

bildungspolitische Anstrengungen der feudalen Herrscher. Eine tiefgreifende 

Bildungsreform wurde als grundlegendes Vorhaben der Gesamtreform von den 

Herrschaftsträgern – dem bakufu und den han – durchgesetzt. Ein 

systematisiertes Lehren und Lernen der Samurai wurde zu einer fundamentalen 

Aufgabe, ja gerade zu einer Existenzfrage für den Feudalismus. Das 

herrschaftliche Bildungswesen, das sich auf die Produktion von 

Patrimonialbeamten zentrierte, richtete sich primär auf die Disziplinierung der 

Mitglieder des ständischen Verwaltungsstabes, die Hinführung zum ständischen 

Verantwortungsbewusstsein und die Herstellung der ideellen Interessen-

solidarität mit dem Herrn, die zur Stabilisierung der Herrschaft und zur 

Steigerung ihrer kollektiven Macht beitragen sollte, aber auch auf fachliche 

Qualifikation. Eine konfuzianisch ausgerichtete geistig-sittliche Bildung (bun) 

und eine ritterlich-militärische Ausbildung (bu) gehörten zu zentralen 

Bestandteilen ihrer Ausbildung. In der Kansei-Periode zeigte sich im 

herrschaftlichen Bildungswesen bereits eine frühe und vorweggreifende 

Modernität: Rationale Regelung des Unterrichtes wie die Erstellung von 

Lehrplänen, eine Struktur des Schulsystems der aufeinander aufbauenden 

Schulstufen, der Gedanke des Humankapitals, die Fachschulung von Beamten 

sowie die Einführung des Leistungsprinzips und mathematisch-

naturwissenschaftlicher Fächer. Die herrschaftlichen Schulen wiesen eine 

Legitimations- und Integrationsfunktion sowie eine Qualifikationsfunktion auf. Im 

Laufe der Zeit traten die Qualifikations- und die Selektionsfunktion immer 

deutlicher hervor. Die Bedeutung der Leistungskriterien im Bildungsbereich und 
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die Aufstiegschancen im Verwaltungsapparat nach einer erworbenen 

Qualifikation waren je nach dem Herrschaftsverband unterschiedlich. 

Die Feudalherrscher zeigten kein Interesse an einer Alphabetisierung der 

gesamten Bevölkerung. Es gab „eine zwanglose Alphabetisierungs-

bestrebung“131. Der Aufbau der Schulen für die Untertanen wurde nicht als 

fürstliche Fürsorgepflicht aufgefasst. Im Laufe der Zeit versuchten die Herrscher 

zunehmend, die Lehrmaterialien und die Erziehung der Untertanen zu 

kontrollieren. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert gab es eine gewisse 

geistige Annäherung der Honoratiorenschicht an die Herrschaftsschicht. 

Während die breite Volksschicht auf dem Stand der unzureichenden 

Buchstabierfähigkeit stehenblieb, hatte die vermögende Honoratiorenschicht ein 

sehr hohes Bildungsniveau. Durch die Aneignung der Bildungssprache und der 

Schrift- und Gelehrtenkultur erlangten sie den kulturellen Habitus, der vorher 

der Herrscherschicht vorbehalten gewesen war. Diese reiche intellektuelle 

Schicht war treibende Kraft für die Entwicklung der Elementarschule für die 

Beherrschten, vor allem auf dem Land. Eine tiefe Kluft der Bildungsinteressen 

und des Bildungsniveaus bestand nicht zwischen den Herrschenden und den 

Beherrschten, sondern vielmehr zwischen einer kleinen gebildeten Schicht, zu 

der die herrschaftlichen sowie gesellschaftlichen Eliten gehörten, und der 

breiten ungebildeten Volksschicht. 

In den letzten Jahren der Edo-Zeit trat ein Schlüsselereignis ein: Japan 

wurde in internationale Machtkonflikte hineingezogen. Die Folgewirkungen 

waren für die Entwicklung des Bildungswesens in einigen han gravierend. Die 

Bildungssysteme des Aizu-han und des Satsuma-han wiesen in ihren 

Funktionen und Zielen einige bedeutsame, markante Unterschiede auf. Der 

Vergleich ist deshalb aufschlussreich, weil diese han in der Bakumatsu-Zeit 

eine konträre Rolle spielten. 

Im Satsuma-han setzte nach der Ankunft Perrys ein umfassender 

Rationalisierungsprozess ein, in dessen Verlauf eine Lockerung der straffen 

Organisation der ständischen Hierarchie und eine Revision veralteter Konzepte 

der Bildungspolitik stattfanden. Das Erkennen der Bedrohung durch die 
                                                 
131 Diesen Ausdruck im Sinne eine  Alphabetisierungsbestrebung, die „nicht von ‚oben’ von 
einer starken Institution ausging“ habe ich von Fend übernommen. (Fend 2006:115) 
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okzidentalen Großmächte und das gleichzeitig hervorgerufene Konkurrenz-

gefühl gegen das sich modernisierende Regime des bakufu bestimmten 

wesentlich die bildungspolitischen Bestrebungen dieses han. Der Landesfürst, 

der sich intensiv mit den holländischen Studien und der internationalen Politik 

beschäftigte, führte die rationale Wissenschaft und Technik aus dem Okzident 

ein und verband diese mit einer Fachausbildung zur Entwicklung der 

Kriegstechnik. Er richtete das oberste Bildungsziel der landesfürstlichen 

Schulen auf die Vermittlung neuer wissenschaftlicher Kenntnisse sowie die 

Befähigung aller Mitglieder des Verwaltungsstabes zu politischem Handeln und 

zur Partizipation an der Regierungsgewalt. (Motoyama 2001:212) Hier vollzog 

sich die Entstehung einer neuen Funktion beim herrschaftlichen 

Bildungswesens – die Emanzipationsfunktion, die sonst für shijuku 

charakteristisch war. An die Stelle der Moralerziehung trat eine fachliche und 

politische Qualifikationsfunktion in den Vordergrund. Die stark 

leistungsorientierten Schulen trugen zu sozialer Mobilisierung innerhalb des 

Herrschaftsverbandes bei. Die Aufstiegschance und der Aufstiegswillen der 

Samurai niederen Ranges mit einer individuellen Bildungskarriere und einer 

politischen Vision stiegen enorm. Aus diesem han gingen die wichtigen 

politischen Akteure hervor, die eine kritische Einstellung gegen die traditionale 

Herrschaft hatten und in der Meiji-Zeit einen Anlauf zur Bildung des modernen 

Staates und des modernen Schulwesens unternahmen. 

Das Aizu-han stand traditionell in einer besonders starken Gebundenheit 

an das Shogunat. Die Treuepflicht gegenüber dem Shogun war innerlich und 

äußerlich verankert. Das Verhalten des Landesfürsten Matsudaira Katamori und 

seines Verwaltungsstabes war von Loyalität zum Shogun bestimmt. Im Aizu-

han herrschte Ehrfurcht vor dem ruhmreichen „hervorragenden Herrn“ (meikun) 

und eine feudale Moral, die insbesondere durch den Unterricht anhand der 

Lektüre Nisshinkan dōjikun gefördert worden war. Im Territorium gab es weder 

Gruppierungen der Radikalen noch eine revolutionäre Bewegung, die das 

Prestige des Landesfürsten gefährdete. (Tōyama 2003:108-109) Katamori 

trachtete nach einer Stabilisierung der traditionalen Herrschaft des bakufu und 

nach dem Wiederaufbau seiner Macht durch eine Einigung von bakufu und 

Kaiserhof (kōbu gattai), sowie nach einer Ausgrenzung der Landesfürsten. Die 
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Verwaltung im Aizu-han wies eine autoritäre Struktur auf: Politische 

Verantwortung hatte die Verwaltungsspitze. Politische Entscheidungen wurden 

vom Landesfürsten persönlich getroffen. Katamori erwartete vom Shogun 

Autorität und absolute Machtstelle im selben Ausmaß, wie er sie im Aizu-han 

hatte. (Murakami 2005a:71, 2005b:84-85) Unter dem Verwaltungsstab gab es 

keine offenbare Konfrontation zwischen Ranghohen und Rangniederen. 

(Tōyama 2003:108) Positionen im Herrschaftsapparat wurden nach dem 

Ständeprinzip verliehen. Das Bildungswesen war im zunehmenden Maß auf die 

Herrschaftslegitimation – auf Bewahrung sozialer Differenzierung, überlieferter 

Privilegien und die Stabilisierung ständischer Herrschaft und Sozialstruktur – 

ausgerichtet. Zwar gab es nach dem Leistungsprinzip Lern- und 

Pfründechancen für Nachgeborene und Rangniedere; ihre sozialen 

Aufstiegschancen waren allerdings stark beschränkt. Bildungspolitik und 

Bildungskonzepte richteten sich bis zum Ende auf die Vermittlung fraglos 

anerkannter Autoritäten und der Tradition. Die Hinführung zu 

Gefolgschaftspietät und engagierter Ritterehre stand im Vordergrund der 

Bildung der Dienstmänner. Eine aufklärerische Weltanschauung sowie eine 

moderne Staatsidee waren dem Landesfürsten fremd. So teilte das Aizu-han 

sein Schicksal mit dem Shogunat und nahm ein tragisches Ende. Der 

Landesfürst des Aizu-han war allerdings kein Verteidiger der obsolet 

gewordenen Herrschaft; sondern er erstrebte eine neue Herrschaftsform, einen 

Absolutismus mit der Zentralisation des bakufu.132 Bildungsziel und Funktion 

des Bildungswesens waren für das Geschick des jeweiligen 

Herrschaftsverbandes entscheidend. 

                                                 
132  Im Anschluss an Iechika und Shiraishi vertritt Murakami die Meinung, dass die Meiji-
Restauration nicht als Konflikt um Werte zwischen fortschrittlichen und traditionalistischen 
Kräften, sondern als Konflikt um die Staatsform zu verstehen ist. Was die Willensbildung des 
Fürstentums betraf, sei das Aizu-han genauso Reformer gewesen wie die mächtigen han der 
Anti-bakufu-Daimyos. (Vgl. Murakami 2005b:87) 
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6.  Die ersten Entwicklungsschritte der Staatsbildung und 
des modernen Bildungswesens in den 

Restaurationsjahren 1867-1870 

 

6.1. Entstehung der Meiji-Regierung und Reformansätze 

 
6.1.1. Etablierung der politischen Zentralgewalt und Streben nach 
 Legitimität der Herrschaftsausübung 

Der Lehensstaat unter den Tokugawa-Shogunen wurde Keiō 3 (1867) nach 

260-jähriger Existenz aufgelöst. Der Umsturz der traditionalen Herrschaft des 

bakufu wurde mit dem Charisma des Tennos gerechtfertigt. Bei der neuen 

Regierung handelte es sich um einen Koalitionsverband aus feudalen, 

restaurativen und progressiven Kräften, d. h. den Anti-bakufu-Landesfürsten, 

den Angehörigen bzw. Anhängern des kaiserlichen Hauses und Hofes sowie 

den radikalen Samurai niederen Ranges, mit unterschiedlichen politischen 

Orientierungen, Ideen und Interessen. Diese Männer waren einzig von dem 

Gedanken durchdrungen, der autokratischen Herrschaft des Tokugawa-bakufu 

ein Ende zu setzen und einen neuen, auf einem Repräsentativvorgang 

beruhenden Einheitsstaat entstehen zu lassen. Der Zusammenhalt wurde bloß 

durch die Person des Tennos gewährleistet. 

Die Macht des neu entstehenden Meiji-Staates stützte sich auf zwei 

Säulen: die militärische Gewalt der feudalen Kräfte als äußeres Mittel und das 

Charisma des Tennos als innere Rechtfertigung. „Das Charisma ist die große 

revolutionäre Macht in traditional gebundenen Epochen. Zum Unterschied von 

der ebenfalls revolutionierenden Macht der „ratio“, die entweder geradezu von 

außen wirkt  […], kann Charisma eine Umformung von innen her sein“, die den 

Wandel der Weltanschauung und der Gesinnung bedeutet. (Weber 2002:142) 

Die Entwicklung des rationalen Staates wurde von den rationalistischen Kräften 

getragen. Ohne die effektiven Machtinstrumente und die Kooperation der 

revolutionären Feudalfürsten und des Hofadels wäre aber die Durchsetzung der 

Reformpolitik unmöglich gewesen. Angesichts der Kräfteverhältnisse sahen sie 
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sich bei der Herrschaftsteilung zum Kompromiss mit feudalen und restaurativen 

Kräften gezwungen. Der „politische Machtkampf“ zwischen „Kontrahenten“, die 

„jeweils die ‚Realisierung bestimmter politischer Gedanken erstreb[t]en’“133 war 

aber unausweichlich. Der Kampf zwischen gegensätzlichen Kräften spiegelte 

sich in der Legitimierung staatlicher Herrschaft wieder. 

Bezieht man sich auf Weber wäre „nicht das Verhältnis von 

Herrschenden und Beherrschten für die Legitimität ausschlaggebend, sondern 

vielmehr das von Herrschenden und ihren Stäben. Für die Legitimität staatlicher 

Herrschaft wäre somit primär der Legitimitätsglaube der Mitglieder staatlicher 

Organe und Institutionen relevant, in welchen sich die entscheidenden 

Prozesse der Entstehung und des Verfalls von Legitimität abspielen 

würden.“ (Anter 1996:68) Um die Akzeptanz ihres Handelns innerhalb des 

Staatsapparates zu erlangen und den inneren und äußeren Konkurrenten 

einheitlich und geschlossen gegenüberzutreten, gingen die rationalistischen 

Regierungsführer mit größter Behutsamkeit vor. In der Übergangszeit von der 

überkommenen Herrschaft zum modernen Staat, die die ersten dreieinhalb 

Jahre der Meiji-Zeit umfasste, standen traditionale, charismatische und 

rationale Legitimitätsansprüche gegen- und nebeneinander. 

Die Angehörigen der reaktionär-traditionalistischen Kräfte fassten die 

Meiji-Restauration als Sieg im Kampf um die Wiederherstellung der kaiserlichen 

Legitimität und die Rückkehr des Tennos zur Machtstellung der Kaiserzeit im 

Altertum (ōsei fukko) auf. Diese rückwärts gewandten Höflinge orientierten sich 

an vormodernen irrationalen Ideen wie derjenigen des Shintoismus und sahen 

den Tenno als göttlichen Herrscher und moralisches Ideal. Sie verfochten die 

souveräne Macht des Tennos und erwarteten von ihm eine charismatische 

Führung. Als Angehörige des persönlichen Verwaltungsstabes und 

Vertrauensmänner des Tennos, des charismatischen Herrn, nahmen sie 

ranghohe Positionen für sich in Anspruch. Die meisten von ihnen hatten aber 

nicht die für ein staatliches Amt erforderliche Qualifikation. Das Motiv ihrer 

politischen Gefolgschaft und Amtstreue war Hingabe an den Tenno. Von der 

höfischen Elite, die als „Behüter der kaiserlichen Herrschaft“ angesehen wurde, 
                                                 
133 Zur Anmerkung zum Begriff Webers über den politischen Kampf siehe Neuenhaus 1998:81-
82. 
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wurde die Funktion als Vermittler zwischen den konkurrierenden Parteien der 

Samurai erwartet; die meisten Hofadeligen verschlossen sich jedoch dem 

Militäradel, den Samurai, sowie dem Leistungsgedanken und waren in ihrem 

inkonsequenten, hoffärtigen Verhalten und einer rückschrittlichen Einstellung 

befangen. (Matsuo 1995:93) Die bedeutendsten Akteure dieses Kreises waren 

die revolutionären Höflinge und konservativen Reformer Sanjō Sanetomi und 

Iwakura Tomomi. Sie galten gemeinsam mit den rationalistischen Reformern 

Kido Takayoshi und Ōkubo Toshimichi als Schmiede der Meiji-Restauration. 

Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Kaiserhof wurden sie vom rationalistischen 

Kreis an die Regierungsspitze gerückt. Vor allem Iwakura stellte in Hinsicht auf 

seine Brückenfunktion zwischen den traditionalistischen und den 

rationalistischen Kräften die Schlüsselfigur der Übergangszeit dar. Er stand 

manchen fortschrittlichen Ideen offen gegenüber. Wegen Annäherung an den 

rationalistischen Standpunkt geriet er oftmals in heftige Kritik seiner 

konservativen Adelsgenossen. 

Die Angehörigen der progressiv-rationalistischen Kräfte sahen die Meiji-

Restauration als Durchbruch zur Moderne und einen historisch einmaligen 

Augenblick für die Chance einer politischen und sozialen Umwälzung (go-

isshin). Sie trachteten nach Bildung eines zentralistischen bürokratisch 

verwalteten modernen Staates mit rationaler Herrschaft nach okzidentalem 

Vorbild. Für sie war der Tenno lediglich eine politische Instanz und symbolische 

Integrationsfigur, die eine Chance zur Schaffung der Nationaleinheit und des 

inneren Friedens darstellte. Sie erkannten, dass die Bildung einer einheitlichen 

Herrschaftsgewalt und die Zentralisierung und Bürokratisierung der Verwaltung 

die vordringlichen innenpolitischen Aufgaben der Meiji-Regierung darstellten. 

Sie setzten sich die Festigung der inneren Souveränität – die Macht zur 

Durchsetzung der Staatsgewalt – als Nahziel und die Schaffung der äußeren 

Souveränität – die Unabhängigkeit von und die Gleichberechtigung mit allen 

anderen Staaten – als Fernziel. Sie wussten, dass letzteres durch die 

Modernisierung des Landes und seine Anhebung auf ein okzidentales Niveau 

zu erreichen war. Um die Modernisierungspolitik auf legale Weise betreiben zu 

können, machten sie ihre Absichten, nämlich „die Auflösung von schädlichen 

traditionellen Ordnungen“ sowie „die Öffnung für fremde wissenschaftliche 
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Erkenntnisse und Errungenschaften“, ausdrücklich zu Programmpunkten der 

Staatsbildung und legten sie in der Eidescharta in fünf Artikeln von Keiō 4 

(1868) fest. (Siehe Matsuo 1995:48-51) Durch ihre Initiative wurde die feudale 

Machtstruktur einerseits gewaltsam und andererseits im Rahmen staatlich 

legalisierter Reformmaßnahmen abgebaut. 

Unter den rationalistischen Reformkräften fiel der hohe Anteil an politisch 

und fachlich qualifizierten Samurai niederen Ranges aus den han der 

mächtigen Tozama-Daimyos in Südwest-Japan auf, vor allem aus Chōshū, 

Satsuma, Tosa und Hizen. Sie hatten eine konfuzianische Geistesbildung 

genossen und besaßen eine Standesethik, die durch Werte wie absolute 

Loyalität, Kühnheit und Selbstdisziplin beschreibbar ist. Aber auch durch die 

Beschäftigung mit den okzidentalen Wissenschaften und vor allem durch ein 

Auslandstudium hatten sie ihre Perspektiven erweitert. Kennzeichnend für sie 

war die praktische, utilitaristische Einstellung der Aufklärung, die im Okzident 

„den weitaus größten Teil des 18. Jahrhunderts bestimmt“ (Reble 2002:135) 

hatte. Sie wussten, dass sich eine Großmacht auf ein starkes Militär, hohe 

Produktivkräfte und eine moderne Zivilgesellschaft stützt, die die Aufklärung 

und Bildung auch der Volksmassen voraussetzt. Nützlichkeitserwägungen und 

Konkurrenzgedanken lagen ihrer aktiven Reformtätigkeit zugrunde. Diese 

Männer waren ursprünglich als Beamte und Staatsräte in den Staatsdienst 

getreten. Bei ihnen sind zwei Typen zu unterscheiden: einerseits „die 

sogenannten ‚politischen’ Verwaltungsbeamten“, die „ihrem eigentlichen Beruf 

nach nicht Politik „treiben“, sondern „verwalten“; andererseits die Staatsmänner, 

d. h. die Politiker, die im Gegensatz zu den echten Beamten „immer und 

notwendig kämpfen“ müssen.134 Einige stiegen von Beamten zu Staatsmännern 

auf. Sie übertrugen die persönliche Treue zu ihrem Herrn auf die Staatsloyalität. 

Sie hatten sachliche Kompetenz, und darüber hinaus Verantwortungsgefühl, 

Augenmaß und Hingabe an die Politik. Sie verwirklichten zielstrebig ihre auf 

Fortschritts-, Leistungs- und Rechtsgedanken der Aufklärung gegründete 

Staats- und Bildungsideen. An ihrer Spitze standen die politischen Führer Kido 

Takayoshi aus Chōshū und Ōkubo Toshimichi aus Satsuma. Trotz offener 
                                                 
134  Zu Unterscheidung von politischen Verwaltungsbeamten und Politikern siehe Weber 
2002:833. 
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Reibungen und interner Konflikte zogen sie am gleichen Strang. Die 

progressiven Reformer waren sich mit den reaktionären Kräften einig in der 

kritischen Einstellung gegenüber der feudalen Tradition. 

Die feudal-traditionalistischen Kräfte innerhalb der Zentralregierung 

beanspruchten eine Beteiligung an den politischen Geschäften, hatten aber 

keine konkreten Reformvorstellungen. Die großen Feudalfürsten in Südwest-

Japan, vor allem die des Chōshū- und des Satsuma-han, erfuhren als Träger 

der legalen physischen Gewalt (Matsuo 1995:97) eine erhebliche Macht- und 

Bedeutungssteigerung. Sie zeigten sich jedoch der Zentralisierung, die ihre 

traditionsgeheiligen Rechte beschneiden würde, abgeneigt und verhinderten 

den Staatsbildungsprozess. Der rationalistische Reformerkreis sah es für die 

Zentralisierung als unumgänglich an, diese unberechenbaren, als „schwere 

Last der schwachen Regierung“ (bidai no hei) bezeichneten alten Feudal-

mächte der Regierungsgewalt zu unterordnen. (Vgl. Matsuo 1992:105-106, 115, 

1995:172-177, 1999:56)135  

Restaurationspolitik und Herrschaftslegitimation der Meiji-Regierung in der 
Übergangszeit 

„Die staatliche Herrschaft ist eine ‚Herrschaft kraft >Legalität<, kraft des 

Glaubens an die Geltung legaler Satzung und der durch rational geschaffene 

Regeln begründeten sachlichen >Kompetenz<’“. (Anter 1996:69-70) „Wie jeder 

andere Idealtypus tritt auch die legale Herrschaft nie in reiner Form, sondern 

stets in Mischformen auf. So erschöpft sich auch die Legitimität des modernen 

Staates nicht allein in Legalität.“ (Anter 1996:74) 

Die Zeit nach Keiō 3 (1867) bis zum entscheidenden Jahr Meiji 4 (1871) 

muss als Übergangszeit betrachtet werden. Die Legitimationsbasis der 

Herrschaft des entstehenden Meiji-Staates bestand aus einer Mischung von 

charismatischen und rationalen Elementen. Die Meiji-Regierung nahm 

zusätzlich religiöse Stützen in Anspruch, die dem Tenno charismatische 

Legitimität verliehen. Dabei machten die rationalistischen Kräfte die Religion für 

außerreligiöse politische Interessen direkt dienstbar. Wie Breuer schreibt: „Die 

präoperativen Symbolsysteme“, die sich auch in hochentwickelten 

                                                 
135  Zu den Widerständen der Feudalfürsten gegen die Zentralisierung siehe auch Katsuta 
2000:109-117. 
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Schriftkulturen u. a. noch in Riten und Festen erhalten, haben „identitäts-

stiftende Bedeutung“ und die Funktion, „Personen mit außergewöhnlichen 

Fähigkeiten mit einem Charisma auszustatten“. (Breuer 1998:21) In der ersten 

Zeit wurden religiöse Rituale und Zeremonien, in denen neue politische 

Grundsätze und Rechtsvorschriften als heilige Offenbarung des Tennos 

kundgegeben wurden, in den Vordergrund gerückt. Somit wurde der Glaube an 

die Legalität rationaler Satzungen mit dem Glauben an die Legitimität des 

charismatischen Tennos verbunden. 

„Die Formulierung von Legitimitätsansprüchen ist Sache der 

Herrschenden bzw. der ihnen attachierten ideologischen Virtuosen. Die Chance 

einer Annahme dieser Ansprüche erhöht sich jedoch im gleichen Maße, indem 

sie das kognitive und moralische Niveau der Beherrschten beachten, das 

zeitlich und räumlich bedingten Wandlungen unterliegt.“ (Breuer 1998:20) Die 

Meiji-Regierung griff zu den religiös – shintoistisch – begründeten 

Legitimitätslegenden der Kokugaku-Lehre der Schulrichtung von Hirata 

Atsutane (1776-1843), in der der Tenno als Abkömmling der Sonnengöttin und 

des ersten Tennos Jinmu – einer mystischen Gestalt – dargestellt wurde. Die 

Hirata-Schule vertrat eine „reine“ national kulturell-religiöse Weltdeutung im 

Sinne der Geistes- und Religionstradition Japans in der Epoche vor dem 

Eindringen fremder, und zwar buddhistischer und konfuzianischer, Einflüsse. 

Sie begründete die Eigenheiten der japanischen Nation und ihre Überlegenheit 

gegenüber den übrigen Völkern mit den genealogischen Verbindungen ihres 

Oberhauptes und seiner Untertanen mit dem Göttlichen. Die Hirata-Schule136 

hob den mystischen Begriff der japanischen Nation hervor und gab dem 

vorhandenen Begriff des „einheitlichen Wesens der japanischen Nation“ bzw. 

der „japanischen Staatsform“ (kokutai) einen irrationalen Charakter. Dass Japan 

das Götterland sei, an dessen Spitze der Tenno stand, sei eine göttliche 

Ordnung, die von jeher gegolten habe und für immer gelten werde. Die national-

shintoistische, nativistische Ideologie hatte als theoretische Begründung für die 

Restauration gedient. Die von ihr ausgegangene Idee der „Wiederkehr der alten 

Kaiserherrschaft“ (ōsei fukko) wurde zur Legitimierung der neuen Herrschaft 

                                                 
136 Zur Hirata-Schule siehe Antoni 1998:144-151. 
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sowie zur Überwindung des vorhergegangenen Systems und zur 

Delegitimierung der traditionalen Herrschaft ins  Zentrum gerückt. 

Weber schreibt: „Ohne Neuoffenbarung von Ordnungen war in Epochen 

der Geltung des strengen Traditionalismus die Entstehung neuer Ordnungen, d. 

h. solcher, die als ‚neu’ a n g e s e h e n wurden, nur so möglich, daß diese als 

in Wahrheit von jeher geltend und nur noch nicht r i c h t i g erkannt oder als 

zeitweise verdunkelt und nunmehr wieder e n t d e c k t behandelt 

wurden.“ (Weber 2002:19) Die Meiji-Regierung begründete ihre Herrschaft auch 

mit einem Rückgriff auf Traditionen der Vorzeit. In der Proklamation der 

Regierung über die Restauration der kaiserlichen Herrschaft vom 12. Monat 

Keiō 3 (1867) wurde vom Tenno – neben politischen Entscheidungen durch 

eine Repräsentativversammlung – die Anknüpfung an die alte Tradition des 

Kaisertums zur „Gründungszeit unter dem Tenno Jinmu“ zum politischen 

Grundsatz erklärt. „Die Meiji-Regierung bezog ihre Legitimation somit aus der 

Existenz eines frühgeschichtlichen, historisch ungesicherten Kaisers, dessen 

Herrschaft gleichwohl als Muster für den modernen Staat diente.“ (Antoni 

1998:181) Gleichzeitig wurde aber auch der Aufstieg des Landes in der 

internationalen Gesellschaft als politisches Ziel und die Beseitigung überlieferter 

Sitten mit negativem Einfluss auf die Gesellschaft als ein notwendiger Schritt zu 

diesem Ziel ausgerufen. 

Am 13. Tag des 3. Monats Meiji 2 (1868) wurde die Einheit von 

shintoistischem Kult und Politik, die Untrennbarkeit von Religion und 

Staatswesen (saisei icchi) proklamiert. Der Eidesschwur auf die Charta in fünf 

Artikeln (Gokajō no seimon) am nächsten Tag fand in Form der Anrufung 

Gottes als Zeuge für die Wahrheit der Aussage des Tennos, seiner 

Gefolgschaft und der ihm unterworfenen Feudalherren im Rahmen eines 

shintoistischen Rituals statt. (Matsuo 1995:51) Noch im selben Jahr wurde der 

Shintoismus zur Staatsreligion erhoben. Um die Bedeutsamkeit der Behörde für 

Shintō-Angelegenheiten (Jingikan) hervorzuheben, wurde sie bei der 

Verwaltungsreform von Meiji 2 (1869) formell über die Kabinettsregierung 

(Dajōkan) gestellt. Ihr Aufgabenbereich umfasste anfänglich rituelle und 

kultische Handlungen, wurde aber im Laufe der Zeit auf Verwaltung und 

Kontrolle der shintoistischen Institutionen sowie auf Mission erweitert. Bis Meiji 
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4 (1871) übte sie mit der propagandistischen Verherrlichung des Tennos und 

der Erziehungstätigkeit im außerschulischen Bereich zur Erneuerung des 

religiösen Lebens der Bevölkerung eine wichtige ideologische Funktion aus. 

(Vgl. Kawai 1985:12-13) Parallel dazu betrieb die Meiji-Regierung die 

Beseitigung des Einflusses des Buddhismus, der vom bakufu gefördert worden 

war. 137  Man versuchte auch, durch ein Verbot christliche Einflüsse zu 

unterbinden. Die Monopolisierung der Weltdeutung und des Kultus stellten – 

wie in Kapitel 5 festgestellt wurde – eine Chance für die Ausübung einer 

beträchtlichen extensiven und intensiven Macht dar. 

Zur Herstellung der inneren Pietäts- und Autoritätsbeziehung zwischen 

dem Herrscher und den Beherrschten knüpfte die Meiji-Regierung an die 

Kokutai-Ideologie der Mito-Schule an, die die Götterland-Idee der Hirata-Schule 

mit auf langer Tradition beruhenden ethischen Anforderungen des 

Konfuzianismus, und zwar der fünf Tugenden des Individuums (gojō)138 und der 

fünf sittlichen Normen und Maximen in sozialen Beziehungen (gorin) 139 , 

verknüpfte. Sie stellte die japanische Nation quasi als Familie und den Tenno 

als den Vater seiner Untertanen hin, wobei traditionsgemäß die Diener- und 

Kindespietät (chū und kō) hervorgehoben wurde. (Siehe Antoni 1991:38-41, 

1998:156-161) Die Eigenschaften des japanischen Nationalwesens sowie die 

Ordnung der Lebensgemeinschaft wäre göttlich fundiert und sei deswegen 

unwandelbar. Die Lehre der Mito-Schule sowie die Theorie der Hirata-Schule 

hatten als Restaurationsideologie gedient. 

Ferner griff die Meiji-Regierung die im alten China entwickelte Theorie 

der Souveränität auf, welche die zentralistische Königsmacht durch göttliche 

Legitimation rechtfertigte. Das aus diesem theokratischen Ansatz abgeleitete 

Dogma, demzufolge der Tenno im göttlichem Sendungsauftrag die 

Herrschaftsgewalt über alles unter dem Himmel ausübe (Ōdo ōmin ron), war 

vom Kaiserhaus im japanischen Altertum, aber vor allem im Mittelalter in 

Abwehr gegen das bakufu vertreten worden. Die Meiji-Regierung berief sich 
                                                 
137 Zu Maßnahmen für den „Staatsshinntō“ siehe Antoni 1998:180-191; Zöllner 2006:198-200. 
138 Gnade und Warmherzigkeit (jin), Dankespflicht (gi), Sittlichkeit und Disziplin (rei), Einsicht 
und Vernunft (chi), gegenseitiges Vertrauen unter Gefährten (shin). 
139 Innigkeit zwischen Vater und Sohn (shin), Treue zwischen Herrn und Untergebenen (gi), 
Unterscheidung zwischen Ehemann und Ehefrau (betsu), Rangfolge zwischen Älteren und 
Jüngeren (jo), Vertrauen unter Gefährten (shin). 
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immer wieder auf dieses Dogma zur Rechtfertigung der Regierungshandlungen 

bei der Monopolisierung der Gewaltausübung: z. B. bei der Eroberung und 

Konfiszierung der Herrschaftsgebiete der Konkurrenten (Matsuo 1995:37) und 

der Übernahme der Oberlehensherrschaft über Landesfürsten durch den Tenno 

(Gokajō no seimon) in Keiō 4 (1868) (Matsuo 1995:52) sowie bei der 

Lehnsauflassung (hanseki hōkan) in Meiji 2 (1869) (Katsuta 2000:77-78; 

Matsuo 1992:36-37, 1995:91) und der Abschaffung der han Meiji 4 (1871) 

(Matsuo:1992:164). Der vom Innenministerium geleiteten Lokalpolitik für die 

Präfekturen (fu und ken), lag die Konzeption der Souveränitätslehre (Ōdo ōmin 

ron) zugrunde. Sie wurde dabei mit der für den Feudalismus typischen 

Auffassung des hierarchischen Über- und Unterstellungsverhältnisses zwischen 

Herrschenden und Beherrschten sowie dem patrimonialen Prinzip, das durch 

die Analogie zwischen dem Herrscher-Untertanen-Verhältnis und dem Kinder-

Hausvater-Verhältnis gekennzeichnet war, in Verbindung gebracht. (Matsuo 

1982:121) 

Die „Legitimität einer Ordnung“ kann nach Weber „rein 

innerlich“ garantiert sein; und zwar „rein affektuell, d. h. „durch gefühlsmäßige 

Hingabe“, oder „wertrational“, d. h. „durch Glauben an ihre absolute Geltung als 

Ausdruck letzter verpflichtender Werte (sittlicher, ästhetischer oder 

irgendwelcher anderer)“, oder  „religiös“, d. h. „durch den Glauben an die 

Abhängigkeit eines Heilsgüterbesitzes von ihrer Innehaltung“. Die Legitimität 

einer Ordnung kann „auch (oder: nur) durch Erwartungen spezifischer äußerer 

Folgen“, also „durch Interessenlage“, aber „durch Erwartungen von besonderer 

Art“ garantiert sein. (Weber 2002:17) Die Meiji-Regierung versuchte, alle 

Elemente der obgenannten inneren und äußeren Motive zur Anerkennung 

neuer Herrschaftsordnungen zu mobilisieren. Das war an den Erlässen der 

Regierung an das Volk zu erkennen: Im Mahnerlass an die Bevölkerung der 

Region Tōhoku vom 2. Monat Meiji 2 (1868) (Ōu jinmin kokuyu) wurden die 

aufständischen Bauern darauf verwiesen, dass die von ihnen ausgehenden 

Krawalle ein Vergehen gegen die öffentliche Ordnung darstellten, und bei 

Ungehorsam ihrem Herrn, dem Landesfürsten, eine schwere Strafe drohte. Der 

Tenno wurde als Oberhaupt Japans mit elterlichem Herz und seine Untertanen 

als Kleinkinder – wohl im Sinne unwissender und unmündiger 
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Autoritätsabhängiger – bezeichnet. Es wurde angekündigt, dass nach ihrer 

Unterwerfung vom Tenno, der sogar jenen Rebellen wie denen des Aizu-han 

großzügigerweise vergeben hatte, Gnade gewährt werden würde, und dass 

Gehorchen, Arbeit, Fleiß und Anstrengungen wohlwollend belohnt würden. 

(Siehe Katsuta 2000:41-42; Matsuo 1995:59; Sasaki Suguru 2000:80-81). Im 

Manifest an seine Untertanen vom 14. Tag des 3. Monats Keiō 4 (1868) erklärte 

der Tenno, dass er im Streben nach Schaffung äußerer Souveränität des 

Landes die Führung übernehmen werde, mit der feudalen Tradition brechen 

werde (Matsuo 1995:52), und sich persönlich um die Sicherheit und das Wohl 

der Untertanen (KK (Hg.) 1974a:364) bemühen werde. Zur gleichen Zeit erging 

ein Dekret der Regierung zu den fünf Geboten (Gobō no keiji), das vom Volk u. 

a. die Einhaltung der Rechtsnormen und der fünf moralischen Normen und 

Maximen in sozialen Beziehungen nach dem Konfuzianismus (gorin) forderte. 

(Vgl. Matsuo 1995:52-53) Die Meiji-Regierung bestritt die Bedeutung des 

Konfuzianismus als Staatsdoktrin und als Staatsphilosophie, erachtete aber 

seine sittliche Funktion, die Fügsamkeit der Beherrschten herzustellen und die 

Tugenden des Gemeinwesens zu pflegen, für notwendig: Durch eine 

konfuzianisch sittliche Erziehung sollten die Beherrschten lernen, dem Tenno 

zu danken, zu vertrauen und zu gehorchen. 

Die Delegitimierung der vorangegangenen traditionalen Herrschaft stellte 

einen Teil der Legitimierung der neuen Herrschaft dar. Zur Herstellung innerer 

Anerkennung der neuen Herrschaft beim Volk berief sich die Meiji-Regierung 

auf die Souveränitätslehre; angesichts ihrer mangelnden Legitimität musste sie 

an die einmal geltende Ordnung anknüpfen und so an das Pflicht- und 

Pietätsgefühl der Untertanen appellieren. Die Momente der Kontinuität und 

Diskontinuität der Legitimitätsgründe überlagerten sich somit auf sehr 

komplizierte Weise. 

Aufbau eines rationalen Beamtentums 

„In einem modernen Staat liegt die wirkliche Herrschaft, […] notwendig und 

unvermeidlich in den Händen des Beamtentums, des militärischen wie des 

zivilen.“ (Weber 2002:825) Der „Fortschritt zum bürokratischen, auf Anstellung, 

Gehalt, Pension, Avancement, fachmäßiger Schulung und Arbeitsteilung, festen 
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Kompetenzen, Aktenmäßigkeit, hierarchischer Unter- und Überordnung 

ruhenden Beamtentum [ist] der […] eindeutige Maßstab der Modernisierung des 

Staates“. (Weber 2002:825) Hierbei ist die Beamtenschaft „nicht nur als 

Instrument, sondern auch als Träger staatlicher Herrschaft“ zu sehen. (Anter 

1996:176) 

Die Bürokratie ist die „spezifische Strukturform und Funktionsweise“ des 

modernen Staates. (Anter 1996:172) Die untergegangene Tokugawa-Herrschaft 

war weitgehend noch eine irrationale Form der Bürokratie, eine patrimoniale 

Bürokratie. Der Beamte in der Edo-Zeit, dessen Aufgaben und Verhalten 

traditionalistisch gebunden waren, war nicht „der moderne Beamte“, der 

„entsprechend der rationalen Technik des modernen Lebens stetig und 

unvermeidlich zunehmend fachgeschult und spezialisiert“ 140  ist. Die 

rationalistischen Regierungsführer wussten, dass eine funktionsfähige 

Bürokratie eine Schlüsselstellung im Staatsbildungsprozess einnahm. Im 1. 

Monat Keiō 4 (1868), im Monat nach der Proklamation über die Restauration 

der kaiserlichen Herrschaft (Ōsei fukko no daigōrei), begannen sie mit dem 

Aufbau der Zentralbürokratie. Um mit der Tradition der Tokugawa-Herrschaft zu 

brechen und die neu entstehende Kaiserherrschaft zu signalisieren, griff man 

auf Verwaltungsterminologien aus der Zeit der alten kaiserlichen Herrschaft 

zurück. 

Die rationalistischen Regierungsführer erkannten auch, dass nur unter 

Mitwirkung der qualifizierten Samurai der Aufbau des bürokratischen  

Beamtenapparates durchgeführt werden könne. Um sich und geeigneten 

Personen aus den eigenen Reihen den Zugang zu den neu geschaffenen 

Verwaltungsämtern zu sichern, schufen sie das System der Auslese der 

Staatsbeamten aus allen sozialen Schichten (chōshi seido); demnach konnte 

man eine unbegrenzte Zahl an Personen zu Staatsbeamten und weiter zu 

Mitgliedern des Staatsrates (sanyo), des Beratungsgremiums innerhalb der 

Regierung, ernennen. Im Gegensatz zum höchsten Regierungsbeamten und 

Regierungsleiter (sōsai) und den ihm nachgeordneten Staatsministern der 

ursprünglich sieben und bald auf acht erweiterten Verwaltungszweige (gijō), die 
                                                 
140  Zu den hier angeführten Charakteristika der rationalen Bürokratie und des modernen 
Beamten siehe Weber 2002:835. 
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nach ständischen Kriterien ausgelesen oder nach charismatischer Qualifikation 

berufen wurden, konnten Staatsbeamte, Staatsräte, Staatssekretäre der 

Ministerien oder Ministerialbeamte unabhängig von der Zugehörigkeit zum 

Adels- oder Fürstenstand aufgrund individuell erworbener Qualifikation 

angestellt werden. Dafür gab es das Reservoir qualifizierter Dienstmänner. Das 

System der Beamtenrekrutierung eröffnete leistungsfähigen qualifizierten 

Samurai den Weg zum Machtzentrum des Staates. (Siehe Matsuo 1995:42-43) 

Durch das Organisationsedikt (Seitaisho) vom 4. Monat Keiō 4 (1868) 

entstand die Kabinettsregierung (Dajōkan). Der Tenno trat an die Stelle des nun 

abgeschafften Amtes sōsai als Leiter der gesamten Staatsverwaltung. Die zwei 

Höflinge Sanjō und Iwakura wurden Staatskanzler des Tennos. Sie leiteten 

zugleich das Kabinett (Gyōseikan), zu dem u. a. Kido und Ōkubo als Mitglieder 

des Geheimen Rates (sanyo) 141 , des persönlichen Beratungsgremiums des 

Tennos für politische Entscheidungen, gehörten. Hiermit wurde die unmittelbare 

Verbindung zwischen dem Tenno und der Staatsregierung geschaffen. (Vgl. 

Matsuo 1995:56-57) Dies ergab für die rationalistischen Regierungsführer die 

Chance, starken Einfluss auf den Tenno auszuüben und damit auf legale Weise 

eigene Interessen und Absichten durchzusetzen. 

Die neue politische Organisationsform war eine Kompromisslösung: Sie 

war in Orientierung an das System der alten japanischen Kaiserzeit unter 

Einbeziehung moderner okzidentaler Systeme geschaffen. (Vgl. Matsuo 

1995:56) Die auf den Taihō-Kodex (Taihō ritsuryō) des 8. Jahrhunderts 

zurückzuführenden Ämter und Stellen mit formalem Charakter (Matsuo 1995:60, 

118) verursachten eine Ineffizienz der Bürokratie, eine Zunahme der Zahl der 

Herrschaftsträger und damit eine Heterogenität innerhalb der Regierung. Die 

progressiven Kräfte sahen die Notwendigkeit weiterer Reformen der 

Zentralverwaltung zur rationalen, fachmäßigen bürokratischen Organisation. 

Die reaktionären Kräfte äußerten ihrerseits Unzufriedenheit mit der Dominanz 

der modernen Beamten sowie mit der bürokratischen Mechanisierung und der 

Versachlichung der Herrschaft, der es an Gefühl fehlte. Sie drängten auf eine 

                                                 
141 Sanyo war vom 1. Monat Keiō 4 (1867) bis zum 7. Monat Meiji 2 (1868) die Bezeichnung 
sowohl für Mitglieder des Staatsrates, als auch für Mitglieder des Geheimen Rates. Sie wurden 
bei der Regierungsreform im 7. Monat Meiji 2 (1868) durch sangi abgelöst. 
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Rückkehr zur Urform. Angesichts der Kritiken von beiden Seiten rechtfertigte 

Iwakura die altertümliche Struktur des Beamtentums und die 

Amtsbezeichnungen mit Tradition; gleichzeitig betonte er aber auch die 

dringende Notwendigkeit der Bildung eines staatlichen Herrschaftssystems mit 

mechanisierter bürokratischer Organisation, die unabhängig von der einzelnen 

herrschenden Person funktionieren sollte. Er befürwortete die Auslese von 

Beamten und ihr Avancement auch in führende Positionen nach dem 

Leistungsprinzip. (Vgl. Matsuo 1995:118-119) Er wusste, dass der moderne 

Staat auf rationaler Herrschaft beruhte und fachlich qualifizierter Beamter 

bedurfte. 

Der Boshin-Krieg (1868-1869) führte zur Erschütterung der 

überkommenen Herrschaftsverhältnisse und zur folgenschweren Schwächung 

der Lehensträger und damit der repräsentativen Elementen im politischen 

System. Die zentrale Planung für die Monopolisierung und die Zentralisierung 

der lokalen Herrschaftsgewalt wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt von 

rationalistischen Staatseliten, von Kido Takayoshi und Itō Hirobumi aus dem 

Chōshū-han sowie dem späteren Bildungsminister Mori Arinori (1847-1889) und 

dem späteren Außenminister Terashima Munenori (1832-1893) aus dem 

Satsuma-han (vgl. Matsuo 1992:27-33), angeregt. Der erste bedeutende Schritt 

dafür wurde auf Initiative der politischen Akteure aus den han Satsuma, Chōshū, 

Tosa und Hizen Mitte Meiji 2 (1869) gemacht: Im 6. Monat Meiji 2 (1869) kam 

es zur Lehnsauflassung (hanseki hōkan). Hierbei wurden den Inhabern der 

lokalen Herrschaft die traditionsgeheiligten Eigenrechte und Verwaltungsmittel 

entzogen (vgl. Katsuta 2000:84; Motoyama 1998:30), und die territoriale 

Souveränität der han abgeschafft. Die Lehnsverbände wurden formell aufgelöst 

(Matsuo 1992:50, 1995:117), und der Samurai-Stand in den neuen Adelsstand 

– der Fürstenstand in den hohen Adelsstand (kazoku) und der Kriegerstand in 

den niederen Adelsstand (shizoku) – umgebildet. (Katsuta 2000:79) Die han 

unterstanden nun als Verwaltungseinheiten der Zentralregierung. Die 

Feudalfürsten wurden zu ihren Leitern, Han-Gouverneuren, umgewandelt 

(Katsuta 2000:77-78), die als die höchsten Verwaltungsbeamten an die 

Aufgaben gebunden waren, staatliche Anordnungen auszuführen. Sie behielten 

jedoch Kriegsmittel und sehr weitgehende Machtbefugnisse; dazu gehörten z. B. 
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die eigenständige Steuererhebung, die Abgabenverwaltung und die 

Strafgerichtsbarkeit. Die Erziehung der Bevölkerung wurde ihnen als neue 

Aufgabe zugeteilt. (Motoyama 1998:31) 

Parallel zur Zentralisierung der lokalen Herrschaftsgewalt wurde die 

Rationalisierung der Staatsverwaltung durchgeführt, wobei die rationalistischen 

Kräfte Oberhand gewannen. In  der Verwaltungsreform nach der neuen 

Regelung vom 7. Monat Meiji 2 (1869) war der Geheime Rat (sangi) 

ausschließlich mit den aufgeklärten und utilitaristischen Reformern aus den han 

Satsuma, Chōshū, Tosa und Hizen, darunter Ōkubo und Kido, besetzt. Alle 

Posten der Staatssekretäre der Ministerien wurden – mit Ausnahme der 

Behörde für Shintō-Angelegenheiten (Jingikan) und des Ministeriums des 

kaiserlichen Hofes (Kunaishō) – an qualifizierte Beamte aus vier mächtigen han 

vergeben. (Siehe Matsuo 1995:120-124). Der Abbau der obsoleten Ämter und 

Posten bewirkte eine beträchtliche Entlassung von Adligen und Feudalfürsten 

aus dem Staatsapparat. Zusammen mit der Durchführung der einmaligen Wahl 

der Verwaltungsspitze (siehe Matsuo 1995:100-103) wurden durch diese 

radikale Säuberungsaktion nach dem rationalen Kriterium die 

traditionalistischen Kräfte, die zuvor einen Machtzuwachs in der 

Staatsverwaltung erfahren hatten (vgl. Matsuo 1995:97), weitgehend 

zurückgedrängt (Matsuo 1995:120-121). In der Regierung überwog nun das 

reine Beamtentum. Die feudalen und restaurativen Kräfte wurden doch nicht 

zum völligen Schwinden gebracht. Zur Durchsetzung der weiteren Reformen 

war die Zusammenarbeit mit Iwakura und Sanjō, die unmittelbar dem Tenno 

unterstanden, unverzichtbar. (Matsuo 1995:126-127). Auch die Durchsetzung 

des zentralen Willens war nach wie vor auf die militärische Gewalt der 

Landesfürsten der vier han angewiesen. (Katsuta 2000:81) 

Mit der Festigung der Machtstellung der Rationalisten im staatlichen 

Beamtentum traten innerhalb der Gruppierung Machtkonflikte auf, wobei der 

radikale Reformerkreis zunächst Dominanz erlangte. Ein Protagonist war 

Ōkuma Shigenobu aus dem Hizen-han, der Kompetenz im Bereich der 

Außenpolitik und der Finanzen besaß. Als Staatssekretär des Ministeriums für 

Finanzen und des Inneren trug er zur Zentralisierung Japans bei. Rund um ihn 

sammelten sich einsichtsvolle, sogenannte aufgeklärte Beamte (kaimei kanryō), 
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darunter Itō Hirobumi und Inoue Kaoru. Diese zwei Männer aus dem Chōshū-

han hatten in der Bakumatsu-Zeit in England studiert. (Kumazawa 2007:374) 

Sie strebten nach der Einführung okzidentaler technischer und zivilisatorischer 

Errungenschaften und trieben die Modernisierung des Landes voran. Ihre 

Reformbestrebungen fanden die Unterstützung von Kido. (Vgl. Matsuo 

1995:129-131). Das Innen- und Finanzministerium führte unter der Leitung von 

Ōkuma die radikale Vereinheitlichung und Zentralisierung der Lokalverwaltung 

durch. (Matsuo 1992:53-54, 1995:136-138) Die Errichtung des Ministeriums für 

Technik und Infrastruktur (Kōbushō) im 10. Monat Meiji 3 (1870) war auf seine 

Anregung zurückzuführen. (Vgl. Matsuo 1995:155-156) 

 
6.1.2. Konflikte um Staats- und Bildungskonzepte 

6.1.2.1. Aufbau des Beamtenapparates und des Hochschulwesens für 
 den Staatsdienst 
Es bestand dringender Bedarf an gut ausgebildeten Staatsbeamten und 

Fachkräften. Die auf die Produktion von Staatsbeamten zentrierten neuen 

Hochschulen wurden alsbald zum Kräftefeld von konservativ-traditionalistischen, 

reaktionär-traditionalistischen und progressiv-rationalistischen Kreisen. Beim 

Machtkampf zwischen den rivalisierenden Intellektuellen ging es nicht nur um 

wissenschaftliche Werte und die innere (inhaltliche) oder die äußere 

(organisatorische) Gestaltung des Studienwesens; sondern er korrespondierte 

mit dem politischen Kampf um die Staatskonzeption: Die Gelehrten für 

chinesische Studien (kangaku) postulierten die Notwendigkeit der Tradierung 

der konfuzianischen Bildung und der Beibehaltung der Stellung des 

Konfuzianismus als Staatsdoktrin. Die Gelehrten für nationale Studien 

(kokugaku) strebten die Rückkehr zum Alten (fukko) an und erhoben den 

Anspruch auf Erhebung des shintoistischen Dogmas zur Staatsdoktrin. Hatte 

der Konfuzianismus in der Edo-Zeit mit seiner ideologischer Weltinterpretation 

konkurrenzlos dagestanden und eine große Förderung durch die Herrscher 

genossen, trat ihm nun die nationalistisch-shintoistische Lehre als dualistisches 

Prinzip entgegen. Die beiden traditionalistischen Gruppen trachteten nach einer  

weltanschaulich-ideologischen Ausrichtung der Bildung und des politischen 

Programms. Der Kampf zwischen ihnen war umso heftiger. Sie hatten aber eine 
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Übereinstimmung in der Auffassung des Verhältnisses von Wissenschaft und 

Werturteil sowie in ihrer obskuren Ablehnung der abendländischen Rationalität 

und des Progressismus. Die Professoren für westliche Fremdsprachen und 

rationale okzidentale Wissenschaften (yōgaku) waren vom Geist der neuen Zeit 

beseelt. Sie bestanden auf der Förderung der ideologiefreien praktischen 

Studien sowie auf einem aufklärerischen Staatskonzept. Ihre Bemühungen 

richteten sich auf die Ausrichtung der Bildung auf wirtschaftliche Brauchbarkeit 

und die rationale Ausbildung von Experten. Der Durchsetzungsprozess der 

rationalistischen Kräfte war am Wandel der Zielsetzungen und Inhalte des 

Unterrichtes deutlich zu erkennen. Wie Engelbrecht sagt: „In der Festlegung der 

Unterrichtsfächer und ihrer Inhalte drücken sich deutlich die Interessen sozialer 

Gruppierungen und Herrschaftsformen aus.“ (Engelbrecht 1982:9) Die  

„verfolgten Lernziele lassen […] erkennen, ob eine gesellschaftliche Situation 

eher stabilisiert – was in der Regel der Fall ist – oder mobilisiert werden soll“. 

(Engelbrecht 1982:10) 

Die Zielgruppe der ersten Bildungsbemühungen der Meiji-Regierung war 

der Hofadel: Iwakura hatte die Absicht, ihn als Träger der kaiserlichen 

Herrschaft zu politischen, administrativen und militärischen Aufgaben zu 

befähigen. (Vgl. Motoyama 1998:6, 15-16) Im 2. Monat Keiō 4 (1868), ca. sechs 

Wochen nach der Proklamation der Restauration der Kaiserherrschaft, wurden 

drei Doktrinäre der Restauration – Gelehrte für nationale Studien und Anhänger 

der Hirata-Schule (Inoue Hisao (Hg.) 1984:46) –, die zur Ausübung des 

shintoistischen Kultus oder Erstellung der Religionspolitik zu Staatsräten 

(sanyo) bestellt worden waren (KK (Hg.) 1974a:263; Motoyama 1998:5), mit der 

Bildungsplanung betraut. Darunter war Hirata Kanetane (1799-1880), der 

Führer der Hirata-Schule. Der von ihnen vorgelegte Entwurf für das 

Studienwesen (Gakushasei) war in Anlehnung an das höhere Bildungswesen 

im japanischen Altertum (Daigaku ryō), das zur Rekrutierung des 

Verwaltungsstabes gedient hatte, konzipiert. Der neue Bildungsplan richtete 

sich – ihren Vorstellungen entsprechend – anstelle des Konfuzianismus primär 

auf Shintoismus und nationale Studien. (KK 1974a:263-264; Motoyama 1998:9) 

Dieses Bildungswesen sollte also in erster Linie zur ideologischen Ausrichtung 

der Beamtennachkommen und damit zur Legitimation der charismatischen 
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Herrschaft dienen. Dieser Bildungsplan mit anachronistischer Struktur und 

irrationalem Inhalt wurde nicht nur von den progressiven Kräften, sondern auch 

von Iwakura zurückgewiesen (Motoyama 1996:15). Die meisten Ministerial-

beamten hielten ihn für nicht einmal diskussionswürdig. (KK 1974a:264; 

Motoyama 1996:10) 

Der Versuch von Iwakura, eine primär konfuzianisch ausgerichtete 

Hochschule des Hofadels für den Staatsdienst aufzubauen (KK (Hg.)  

1974a:264; vgl. Motoyama 1998:9), stieß auf massiven Widerstand der 

reaktionären Kräfte (Kumazawa 2007:369; Motoyama 1998:16-18). Um den 

Konflikt zu überwinden, bemühte man sich zunächst um eine Vereinigung aller 

Wissenschaften. Hierzu führte Iwakura auf Vorschlag eines Beamten den 

Begriff der kaiserlichen Studien (kōgaku) als Gesamtheit der Wissenschaften, 

die verschiedene Gebiete der Kultur, des geistigen Lebens und der Natur zum 

Gegenstand hatten, ein. Sie erforschten nämlich alles, was vom Tenno als 

höchstem Gott und Schöpfer geschaffen worden war. Weiters wurde eine 

Reform der Hochschulorganisation durchgeführt, bei der Studiengänge in 

chinesische und nationale Studien gegliedert und institutionell getrennt wurden. 

All diese Maßnahmen führten aber nicht zur endgültigen Lösung: Sie 

entsprachen nicht dem Anspruch der Professoren. Außerdem waren die 

Unterrichtsleistungen beider Bildungsinstitutionen nicht befriedigend. (Vgl. 

Motoyama 1998:18-20) Nach der Verlegung des Regierungssitzes von Kyoto 

nach Tokyo Meiji 2 (1869) verfiel das Hochschulwesen in Kyoto.142 (KK (Hg.) 

1974a:270-271) 

Während die Hochschulausbildung des Hofadels in Kyoto nicht den vom 

traditionalistischen Kreis erhofften Aufschwung brachte, zeigte sich die 

Organisierung des neuen Studienwesens in der neuen Hauptstadt Tokyo 143 

durch eine Initiative der rationalistischen Reformer erfolgreich. Im 6. Monat Keiō 

4 (1868), noch während des Boshin-Krieges, wurden drei Lehr- und 

Forschungsinstitute des bakufu, die Medizinschule (Igakujo), die Schule für 

                                                 
142  Im 7. Monat Meiji 3 (1870) wurden die Hochschulen des Hofadels in Kyoto aufgelöst. 
(Motoyama 1998:37-38; Kumazawa 2007:377) 
143 Im 7. Monat Keiō 4 (1868) wurde Edo zu Tokyo umbenannt und die Präfektur Tokyo (Tokyo-
fu) errichtet. Im nächsten Jahr wurden de facto die Kaiserresidenz und der Regierungssitz von 
Kyoto nach Tokyo verlegt. (Ishigami u.a. (Hg.) 1999 Stichwort „Tōkyō-to“, 814) 
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Fremdsprachen und okzidentale Wissenschaften (Kaiseijo) und die Akademie 

des Konfuzianismus (Shōheizaka gakumonjo) von der Meiji-Regierung 

konfisziert, und ihr Studienbetrieb wurde binnen Kurzem wieder aufgenommen. 

Noch im selben Jahr wurde eine Regierungskommission für Bildungswesen, zu 

der u. a. der spätere Bildungsminister Mori Arinori gehörte, errichtet. Nach dem 

von ihr erarbeiteten Plan für den Ausbau des modernen Bildungswesens wurde 

die ständische Zugangsbeschränkung zur Beamtenausbildung an staatlichen 

Bildungseinrichtungen aufgehoben. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:267-270; Motoyama 

1996:24-28) 

Die progressiven Reformer legten von Anfang an großen Nachdruck auf 

die Bildungsreform; denn sie wussten, dass ein funktionsfähiges Bildungswesen 

zur Erziehlung des gewünschten Leistungspotenzials – des Humankapitals im 

Sinne von Personen mit politisch und wirtschaftlich verwendbarer Qualifikation 

und Haltung – sowie zur Entstehung einer bürgerlichen Leistungsgesellschaft 

notwendig war. Sie waren sich der Bedeutung des Bildungswesens für 

Modernisierungsschübe und für Mobilitätsprozesse – für die Umwandlung der 

ständischen Gesellschaft mit ungleichen Rechten und stabilen Sozialstrukturen 

in eine mobile bürgerliche Gesellschaft – bewusst. Sie erkannten, dass die 

Entwicklung des Landes von zwei Faktoren abhing: von der Heranbildung einer 

Leistungselite durch Fachausbildung und Spezialisierung einerseits, sowie von 

der Hebung des Bildungsniveaus des Landes durch Schaffung eines 

Mindestniveaus an Ausbildung für alle Bevölkerungsschichten andererseits. Für 

die erstere Ausbildung sollten höhere Schulen, für die letztere 

Elementarschulen sorgen. Diese Reformer verstanden Bildung als Wissen, also 

durchaus als intellektualistische Erziehung, und legten daher einen starken 

Akzent auf die qualifizierende Funktion von Bildung. 

Ōkubo verfolgte den Plan, das auf okzidentale Wissenschaften 

ausgerichtete moderne Studienwesen aufzubauen und ein Auslandsstudium zur 

Ausbildung der staatlichen Elite zu fördern. (Vgl. KK (Hg.) 1974:267; Kumazawa 

2007:373; Motoyama 1996:12-13, 17) Kido verfocht eine ständefreie 

Staatsbürgergesellschaft und ein allgemeines Bildungswesen zur Schaffung 

militärischer und wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit des Landes. (Vgl. 

Motoyama 1998:22-23) Die Kompetenz der rationalistischen Regierungsführer 
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Ōkubo und Kido für Bildungspolitik wurde Anfang Meiji 2 (1869) rational 

legitimiert. (Vgl. Motoyama 1998:27) Itō Hirobumi, der damalige Gouverneur der 

Präfektur Hyōgo, unterbreitete Anfang Meiji 2 (1869) der Regierung ein 

staatspolitisches Konzept (Kokuze kōmoku), in dem er seinen 

Volksbildungsgedanken zum Ausdruck brachte: Die intellektuelle Entwicklung 

des Einzelwesens durch Aneignung okzidentaler wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und praktischen Wissens sollte ihn wie die ganze Gesellschaft auf 

eine höhere Zivilisationsstufe heben. Er sah den Aufbau der neuartigen 

Hochschulen sowie der flächendeckenden, nach einer einheitlichen 

Schulordnung geleiteten Grundschulen als Staatsaufgabe. 144  „Die Idee der 

allgemeinen Volksbildung […] ist ein Charakteristikum der ganzen 

Aufklärung.“ (Reble 2002:138) Sie wurde zu einem frühen Zeitpunkt von Kido 

und Itō vertreten. Ihr schloss sich später Iwakura an. 

Parallel zur Zentralisierung des Herrschaftsapparates machte die Meiji-

Regierung einen wichtigen Schritt zur Zentralisierung und Vereinheitlichung der 

Bildungsverwaltung: Im 6. Monat Meiji 2 (1869), gleichzeitig mit der 

Lehnsauflassung, wurde die staatliche Verordnung über das Schulwesen 

bezüglich des Hochschulen (Gakkō kisoku) erlassen. Sie stellte die erste 

Regelung des Studienwesens durch die Regierung dar. An der Ausarbeitung 

des Plans für die Strukturierung der Universität hatten sich progressive und 

reaktionäre Kommissare beteiligt. Er war ein Kompromiss zwischen rationalen 

und traditionellen Komponenten: Die aus der Akademie des Konfuzianismus 

hervorgegangene Universität für nationale und chinesische Studien (Daigakkō) 

nahm zunächst die Zentralstelle der Hochschulorganisation ein. Zwei weitere 

Anstalten in Tokyo wurden als Institute gekennzeichnet. Die Zielsetzung für 

wissenschaftliche Bildung an der Universität richtete sich in erster Linie auf die 

Untersuchung und Erfassung der Wahrheit, und zwar der den Phänomenen 

innewohnenden Gesetze (michi), in einzelnen Wissenschaftsbereichen. Die 

Erweiterung der Fach- und Sachkenntnisse sowie die Entwicklung der 

Tugendhaftigkeit wurden als weitere Ziele formuliert. An dieser Zweckformel 

waren Bemühungen um eine Neutralisierung der Wissenschaften sichtbar. 
                                                 
144 Zum Staatskonzept von Itō siehe Akimoto 1988:2-3; Matsuo 1995:88-89; zur Analyse der 
darin formulierten Bildungsauffassung siehe Motoyama 1998:23-24. 
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Hiermit wurden seit der Edo-Zeit von der Obrigkeit erstmals ethische und 

ideologische Komponenten nicht als oberstes Bildungsziel formuliert. 

Gegenstand der Erforschung war bei den nationalen Studien das japanische 

nationale Wesen (kokutai), bei den konfuzianischen Studien die Prinzipien für 

die Herrschaftsausübung und bei den okzidentalen Studien die zu Fortschritt, 

Zivilisation und Wohlfahrt des Landes beitragenden Systeme und Technologien. 

(Vgl. KK (Hg.) 1974a:268-271; Motoyama 1998:32-33) Trotz der Erweiterung 

der Definition von Wissen nach der konfuzianischen Weltinterpretation auf 

umfassendes wissenschaftliches Weltwissen wurde Wissen nach wie vor als in 

Schriften niedergelegte Wahrheit verstanden. Die moderne Auffassung über 

Wissen als „das von Menschen zu schaffende Verständnis der Welt, das 

permanent weiterentwickelt und verfeinert werden soll“ (Fend 2006:67-68) 

wurde noch nicht vertreten. 

Bei der Reform des Regierungsapparates im 8. Monat Meiji 2 (1869) 

wurde die Universität als Abteilung des Kabinetts in die Staatsverwaltung 

eingegliedert, und ihre Aufgaben auf die oberste Leitung des gesamten 

Schulwesens von der Grundschule bis zur Universität erweitert. (Vgl. KK (Hg.) 

1974a:270; Motoyama 1998:31-32) Dabei waren die lokalen Schulen der 

Präfekturen (fu und ken) und der han ihrer Aufsicht unterstellt. Die Universität 

war also Lehr- und Forschungsstelle und zugleich eine Vorstufe des späteren 

Bildungsministeriums, die die Zuständigkeit für alle Fragen des Unterrichts und 

der Wisswenschaft beanspruchte.  

Im 8. Monat Meiji 2 (1869) (Kumazawa 2007:181) wurde ihre Leitung 

dem aufgeklärten ehemaligen Herrscher (KK (Hg.) 1974a:270) des Fukui-han 

(auch als Echizen-han genannt; der nordöstliche Teil der heutigen Präfektur 

Fukui) Matsudaira Yoshinaga (1828-1890), übertragen.145 In der Bakumatsu-

Zeit war der damalige Shinpan-Daimyo für die Erhaltung der Macht des bakufu 

im Inneren und nach außen durch die Vereinigung mit dem Kaiserhof sowie 

durch die Heranziehung der Landesfürsten (vgl. Kawakita 1972:376-382, 385) 

eingetreten. Mit den Tozama-Daimyos der han Satsuma, Uwajima und Tosa 

war er oft zusammengetroffen, um notwendige innen- und außenpolitische 

                                                 
145 Zur zentralen Bildungsreform unter Yoshinaga siehe Kumazawa 2007:417-458. 
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Maßnahmen gemeinsam zu beraten. (Moriya 1976:3, 14) Auf Aufforderung des 

Kaiserhofes (Nihonshi kōjiten hensyū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Seiji sōsai-

shoku“, 532-536) hatte er bei der zentralen Politik mitgewirkt und sich als 

Vorsitzender des Kabinetts des Shoguns (Seiji sōsai-shoku)146 vom kritischen 

Standpunkt aus für Reformen der Zentralgewalt eingesetzt. 147  An der 

politischen Wende hatte er sich für die Überwindung der Konflikte zwischen den 

alten und den neuen politischen Kräften und für den Aufbau eines neuen 

Herrschaftssystems eingesetzt. (Vgl. Moriya 1976:7, 15-16) Von der Meiji-

Regierung wurde er in eine führende Position (gijō) geholt (Moriya 1976:7, 17) 

und übte das Amt als Innenminister und als Finanzminister aus. (Vgl. Ishijima 

(Hg.) 1999 Stichwort „Matsudaira Yoshinaga“, 1075; Nihonshi kōjiten hensyū 

iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Matsudaira Yoshinaga“, 922)  

Yoshinaga verkehrte schon immer mit den Professoren für okzidentale 

Wissenschaften und besaß selber ausreichende Fachkenntnisse im 

Rechtswesen westlicher Länder (Kumazawa 2007:181). Seit der Bakumatsu-

Zeit wurde im Fukui-han die Modernisierung in Militär, Verwaltung und Bildung, 

die auf die Stärkung der militärischen und wirtschaftlichen Macht des han 

(fukoku kyōhei) abzielte (Kumazawa 2007:193), in Etappen durchgeführt. 148 

Dabei vermehrten sich die Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten nach der 

individuell erworbenen Qualifikation in zunehmendem Maße. (Kumazawa 

2007:149, 240-241)149 Die Impulse zu Reformen gingen von Yoshinaga aus. 

Die von ihm Ansei 2 (1855) neu errichtete landesfürstliche Schule des Fukui-

han (Kumazawa 2007:183) richtete sich auf die Heranziehung des 

Humankapitals im Sinne von qualifizierten Fachbeamten und Offizieren. Ihr 

Lehrplan legte das Schwergewicht auf die okzidentale Wissenschaft und 

Technik, vor allem auf Mathematik, Militärwissenschaft und Militärtechnik 

                                                 
146 Da es bis dahin kein Beispiel gegeben hatte, Shinpan-Daimyos an der Gewaltausübung des 
bakufu teilnehmen zu lassen, schuf das bakufu Bunkyū 2 (1862) für Yoshinaga dieses neue 
Amt. (Nihonshi kōjiten hensyū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Seiji sōsai-shoku“, 532-536) 
147 Zu den politischen Aktivitäten von Matsudaira Yoshinaga bei der politischen Wende siehe 
Kawakita 1972 und Moriya 1976. 
148 Zum Modernisierungsprozess des Bildungswesens des Fukui-han in der Bakumatsu- und 
der Restaurationszeit siehe Kumazawa 2007:181-278. 
149  Dabei hatte u. a. Hashimoto Sanai (1834-1859), [einer der berühmten Gelehrten für 
okzidentale Wissenschaften und der politischen Aktivisten in der Bakumatsu-Zeit; Anm. d. Verf.], 
maßgebend gewirkt (Kumazawa 2007:183-184). 
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(Kumazawa 2007:203). Zur Qualifizierung der Dienstmänner und zum Erhalt 

wissenschaftlicher und reformerischer Impulse wurde außerdem der 

Studienaufenthalt in einem anderen han gefördert. Während er ein Amt in der 

Zentralregierung innehatte, regte er weiterhin die Bildungsreform des Fukui-han 

an. Bei der Verwaltungs- (Kumazawa 2007:198) und der Bildungsreform Meiji 2 

(1869) wurde im Fukui-han ein vierstufiges modernes Bildungswesen aufgebaut 

(Kumazawa 2007:201), dessen erste Stufe für alle Stände zugänglich war. 

(Kumazawa 2007:201) 

Als Leiter der Universität und der zentralen Bildungsbehörde (daigaku 

bettō) sah sich Yoshinaga vor die Aufgabe gestellt, alle wissenschaftlichen 

Lehr- und Forschungsanstalten zu einer Universität zu vereinigen und den 

ersten Plan für den Aufbau eines modernen Bildungswesens für das gesamte 

Staatsgebiet zu erarbeiten. Er engagierte sich für die Gestaltung eines 

Bildungswesens nach westlichem Vorbild, das zur Innovation der Gesellschaft 

dienen sollte. (Vgl. Kumazawa 2007: 423-425) Ihm unterstand ein 

Spitzengremium, das von den Professoren für rationalistische Wissenschaften 

dominiert war. (Kumazawa 2007:431-432) 
Im 12. Monat Meiji 2 (Jänner 1870) wurde die Hierarchisierung der 

Bildungsgänge innerhalb des Studienwesens aufgehoben: Das Institut für 

okzidentale Wissenschaften und das Medizininstitut wurden zur Universität 

erhoben und erhielten damit den gleichen Rang wie die Hauptuniversität. Das 

erstere wurde zur Süd-Universität (Daigaku nankō), das letztere zur Ost-

Universität (Daigaku tōkō) umbenannt. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:275; Motoyama 

1998:34-35). Sie waren im Gegensatz zur Hauptuniversität von jeglicher 

Ideologie unbeeinflusst und dienten als Stätten der Pflege des Intellektes. 

Durch weitere Hochschulreformen verloren die reaktionären irrationalen Kräfte, 

d. h. die Wissenschafter für nationale Studien, ihre anfängliche Vorrangstellung; 

an ihre Stelle trat der Kreis der Hochschullehrer für okzidentale Wissenschaften. 

Der eskalierende Machtkonflikt zwischen den reaktionären und den 

konservativen Professoren und Studenten beschleunigte die Schwächung der 

traditionalistischen Kräfte. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:272-275; Motoyama 1998:34) 

Hand in Hand mit der Durchsetzung des progressiven Reformerkreises in der 
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Regierung gewann die okzidentale rationale Wissenschaft im zunehmenden 

Maße Stärke. 
Die von der Universität ausgearbeitete und vom Kabinett erlassene (KK 

1974a:279-280; Satō Manabu 1997:88) Ordnung für Universitäten (Daigaku 

kisoku) und die Ordnung für Mittel- und Grundschulen (Chū-Shōgaku kisoku) 

vom 2. Monat Meiji 3 (1870) standen in Übereinstimmung mit der 

bildungspolitischen Grundposition der führenden aufgeklärten Beamten Ōkubo 

und Kido. An deren Ausarbeitung hatte sich Matsudaira Yoshinaga, Experten 

aus dem Kreis der Gelehrten für okzidentale Wissenschaften und der 

aufgeklärte Beamte sowie spätere liberale Bildungspolitiker Tanaka Fujimaro 

(1845-1909) beteiligt. (KK (Hg.) 1973a:726)  

Hierbei wurden ideologische Komponenten weitgehend ausgeschaltet. 

Nun erhielten okzidentale rationale Wissenschaften hohen Stellenwert. Die 

Legitimationsfunkton der Bildung wurde weitgehend in den Hintergrund gerückt; 

dafür wurden die Qualifikations- und die Auslesefunktion hervorgehoben. Die 

neue Ordnung für Universitäten stellte die Ziele der Universität, die 

organisatorische Grundstruktur des gesamten Bildungswesens, den Inhalt des 

Studiums für das jeweilige Studienfach, die Aufnahme in die Universität, die 

Studiengebühr, die Prüfungen usw. fest. Die für alle Präfekturen und han 

geltende Ordnung für Mittel- und Grundschulen (KK 1974a:279-280; Satō 

Manabu 1997:88) regelte die Gliederung der Schulen nach ihrer Bildungshöhe 

und die Lehrpläne auf der mittleren und unteren Ebene. Diese Neuordnung 

bildete die Grundlage für die Zentralisierung des Schulwesens, das vom Staat 

gesteuert werden sollte. Ihre Modernität äußerte sich in utilitaristischen 

Zielsetzungen und Fächergestaltung sowie in dreistufiger Bildungsorganisation: 

Die Universität wurde als Stätte der Vermittlung von Fach- und 

Sachkenntnissen sowie der Heranbildung des Humankapitals (jinzai) im 

Staatsinteresse definiert. Ihre Aufgabe lag in der Pflege der Wissenschaften 

sowie in der Anwendung der gewonnenen wissenschaftlichen Ergebnisse in der 

Praxis zum Nutzen des Staates. Der Schwerpunkt von Lehre und Studium lag 

auf den praktischen Wissenschaften. Die einzelnen Lehrbereiche wurden nach 

westlichem Vorbild auf fünf Fakultäten, Theologie (Religionswissenschaft und 

Ethik), Philosophie, Medizin, Jura und Naturwissenschaft, aufgeteilt. Die 
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Einteilung der Wissenschaften in drei Kategorien nach dem Kriterium der 

Herkunft, chinesische, nationale und okzidentale Studien, wurde abgeschafft. 

Die Rationalisierung der inneren und äußeren Struktur legitimierte man mit 

einem Satz der Eidescharta in fünf Artikeln – „Bruch mit schädlichen 

Traditionen“ und „Öffnung für Kenntnisse aus aller Welt“. Was die Struktur des 

Bildungssystems betraf, kannte die heimische Bildungstradition die Begriffe der 

Grundbildung (shōgaku) und der hohen Bildung (daigaku). Der 

Mittelschulbereich (chūgaku) wurde neu eingeführt. Die Grundschule für Acht- 

bis Fünfzehnjährige und die Mittelschule für Sechzehn- bis 21-jährige wurden 

als Stufe der Vorbereitung auf den Besuch der nächst höheren Schule 

konzipiert und bildeten mit der Universität eine innere Einheit. Sie waren also 

auf die Bedürfnisse der Universität ausgerichtet. (KK 1974a:280-287) 

Nach diesen Verordnungen wurden in vielen han  im Zeitraum vom 

Herbst Meiji 3 (1870) und Meiji 4 (1871) Standesschulen für Samurai in Grund- 

oder Mittelschulen umstrukturiert. (Kurasawa 1971:82) Vor der Monopolisierung 

und Zentralisierung der Herrschaft durch die Meiji-Regierung hatte Matsudaira 

Yoshinaga allerdings keine Möglichkeit, in lokale Schulangelegenheiten – 

sowohl der han, als auch der Präfekturen – einzugreifen. (Vgl. Motoyama 

1998:32) 

„Der Lehrplan kodifiziert Bildungsvorstellungen und Lehrinhalte“. (Lenzen 

(Hg.) 2005 Stichwort „Lehrplan“, 972) Es ist klar, dass „die Lehrpläne der 

Schulen auf dem Wege politischer Entscheidungen und politischen 

Machtausgleichs entstehen und fortgeschrieben werden“. (Lenzen (Hg.) 2004 

Stichwort „Bildung“, 218) Die Lehrpläne von Meiji 3 (1870), welche die hohe wie 

die niedere Bildung radikal zu verändern hatten, sorgten für Zündstoff: Die 

Lehrkörper für chinesische und für nationale Studien griffen solidarisch die 

rationalistische Professorenschaft und die für die Universitätsreform 

verantwortlichen Akteure (vgl. Kumazawa 2007:444) an. In dieser Situation sah 

sich Matsudaira Yoshinaga zum Rücktritt gezwungen. (Kumazawa 2007:181) 

Diese Auseinandersetzung wurde erst durch das Einwirken der 

Zentralregierung beendet: Im 7. Monat Meiji 3 (1870) wurde die 

Hauptuniversität für immer geschlossen. (KK (Hg.) 1974a:278-279; Motoyama 

1998:38-39) Im selben Monat erfolgte die Auflösung der Hochschule für 
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konfuzianische und nationale Studien in Kyoto. (Motoyama 1998:37-38) Die 

Süd-Universität für okzidentale Wissenschaften nahm fortan die Zentralstelle für 

Forschung und Studium ein. Damit gingen die Planungs- und 

Aussichtskompetenzen im Bildungsbereich auf den Kreis der rationalistischen 

Wissenschafter über. (KK (Hg.) 1974a:278-279) Hierbei wurde die Grundlage 

für das Bildungswesen, das zum Aufbau des modernen bürokratischen 

Beamtenstaates und zur Modernisierung Japans dienen sollte, geschaffen. 

Zu diesem Zeitpunkt vollzog sich der Wandel der Einstellung von Iwakura 

von einer anfänglich reaktionären zu einer aufklärerischen. Aus Furcht vor 

einem Sittenverfall durch den Einfluss der westlichen Kultur infolge der 

Landesöffnung hatte er im 3. Monat Keiō 3 (1867) die dringende Notwendigkeit 

der Vermittlung konfuzianischer Werte und Normen an den Grundschulen, die 

von den lokalen Hochschulen der jeweiligen Provinzen beaufsichtigt werden 

sollten, betont. Im 8. Monat Meiji 3 (1870) forderte er im Entwurf für 

Staatsbildung (Kenkoku saku) u. a. den Aufbau eines zentralistisch gesteuerten, 

einheitlichen allgemeinen Schulwesens, das auf die Zivilisierung sowie auf die 

Erhöhung der militärischen und wirtschaftlichen Leistung der Nation (fukoku 

kyōhei) abzielte. (KK (Hg.) 1974a:256-258) 

Studienordnung und Studienprogramm der Süd-Universität wurden von 

qualifizierten ausländischen Lehrkräften reformiert. Im 7. Monat Meiji 3 (1870) 

begann die Rekrutierung der Studenten. Hierfür ordnete die Regierung den han 

an, Begabte am fünfjährigen Programm planmäßiger Fachausbildung 

teilnehmen zu lassen. Ihre Zahl lag nach der Produktionsleistung des han bei 

eins bis drei. Für ihre Bildungskosten sollte das jeweilige han aufkommen. Bis 

Anfang nächsten Jahres wurden insgesamt 310 Studenten aus 257 han 

geschickt.150 (Vgl. KK (Hg.) 1974a:287-304) Im 12. Monat Meiji 3 (1870) kam es 

zur Regelung des Auslandstudiums. Für die Elitebildung berief man zahlreiche 

ausländische Lehrkräfte nach Japan und schickte Studenten ins Ausland. Die 

nötigen Gelder wurden von der Regierung bewilligt. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:299-

310) Man erkannte, dass die Ausbildung und Qualifizierung leistungsfähiger 

Menschen eine Investition in die Zukunft des Landes darstellt. Motoyama weist 
                                                 
150  Wiederholter Mahnung ungeachtet kam das Tonami-han bis zuletzt der Forderung der 
Regierung nicht nach. (KK (Hg.) 1974a:291-293) Es war dazu einfach nicht in der Lage. 
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darauf hin, dass die einseitige Fixierung hoher Bildung an Fachschulung sowie 

die Außerachtlassung eigener Grundsätze und ideologischer Prinzipien der 

Universität im zunehmenden Maße zu ihrer Abhängigkeit von Politik und 

Unfähigkeit zum kritischen Urteil über die Realitäten der Welt führte. (Vgl. 

Motoyama 1998:50) 

 
6.1.2.2. Regional- und Schulpolitik in den Präfekturen zur Stabilisierung 
 der lokalen Herrschaft 
Die Meiji-Regierung errang zwar einen militärischen Sieg; es folgte aber eine 

Zeit schwerer innerer Wirren: Durch den Krieg und den gesellschaftlichen 

Umbruch wurde die ethische Tradition, die das Fundament des überlieferten 

Denkens und Verhaltens sowie die Sicherheit der Herrschaftsordnung darstellte, 

zersetzt. Da brachen vielerorts Aufstände der Bauern gegen die 

Regierungsgewalt und ihre Delegation aus, der die Kompetenz zugeteilt war, in 

einem Gebiet zu herrschen. Am schwersten betroffen waren die Region Kantō 

und die Region Tōhoku, in denen es weiträumige Besatzungszonen gab. In den 

von den Fremden eroberten und regierten Gebieten wurde einerseits die 

Verbindlichkeit der alten Ordnung nicht mehr verpflichtend anerkannt; 

andererseits wurde die Autorität der neuen Regierung von der ihrer Gewalt 

unterworfenen Bevölkerung nicht respektiert. (Siehe Matsuo 1992:27-28, 

1995:142-147) Die Überwindung der Widerstände, die Stabilisierung der lokalen 

Herrschaft und damit die Schaffung des inneren Friedens wurden dringende 

Herausforderungen der Innenpolitik. Dahinter steckten nicht nur politische, 

sondern auch ökonomische Interessen: Die Einkünfte aus den Abgaben dieser 

Gebiete bildeten nämlich ein fiskalisches Fundament. (Matsuo 1977:1, 

1982:121-123) 

Der innere Friede hängt von innerer Souveränität ab, d. h. von der 

„Zentralisierung und Monopolisierung der Gewalt in der Hand des 

Staates“ einerseits, andererseits vom Legitimationsglauben der Beherrschten. 

(Kriele 2003:50) Die Lokalpolitik der Meiji-Regierung war durch die gewaltsame 

Unterwerfung der Bevölkerung und die Legitimierung der Herrschaft (Matsuo 

1982:120) sowie durch gleichzeitige Bemühungen um die Zentralisierung der 

lokalen Verwaltung (Matsuo 1977:1) charakterisiert. Hierbei war die Schule als 
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Instrument zur Herrschaftslegitimierung und damit als Garant des inneren 

Friedens gedacht. 

Ein Ansatz für ein zentralistisches lokales Verwaltungssystem wurde mit 

dem Organisationsedikt (Seitaisho) vom 4. Monat Keiō 4 (1868) eingeleitet; 

demnach wurden auf den konfiszierten Gebieten die Präfekturen fu und ken 

errichtet. Sie waren unmittelbar der Zentralgewalt unterstellt und wurden von 

den Verwaltungsinstanzen fu und ken regiert. Die Fu- und Ken-Gouverneure 

waren Vertreter der Zentralgewalt auf regionaler Verwaltungsebene und von der 

Zentralregierung ernannt. Die Fu- und Ken-Gouverneure, die mit von Weber 

bezeichneten französischen Präfekten vergleichbar waren, gehörten in die 

Kategorie „politische Beamte“, die sich von Fachbeamten unterschieden. Ihre 

politische Aufgabe bestand in der „Erhaltung der ‚Ordnung’ im Lande“, also „der 

bestehenden Herrschaftsverhältnisse“. (Weber 2002:832-833) Die erste 

Aufgabe der japanischen Fu- und Ken-Gouverneure in der Restaurationszeit 

war die Schaffung neuer Herrschaftsverhältnisse bei der lokalen Bevölkerung. 

Sie waren stets dem staatlichen Weisungsrecht unterworfen, aber als 

Delegierte der Regierung mit einer großen Kompetenzfülle ausgestattet. 

Allerdings hatten sie nur zivile Aufgaben, während die Han-Gouverneure 

zusätzlich militärische Machtbefugnis besaßen. 

Ein bedeutsamer politischer Akteur in Hinsicht auf die Zentralisierung der 

lokalen Verwaltung und die Regelung der öffentlichen Schulen in den 

Präfekturen war Hirosawa Saneomi (1833-1871), ein aus dem Chōshū-han 

stammender aufgeklärter Regierungsbeamter. Er beteiligte sich als Staatsrat 

(sanyo, später sangi) an der Herrschaftsausübung. Wie Ōkubo und Kido 

trachtete er nach der Abschaffung der traditionalen Feudalstruktur und der 

Zentralisierung und Bürokratisierung der Verwaltung, d. h. der Bildung eines 

modernen Staates. Die von ihm erfolgreich durchgeführte Reorganisation der 

Verwaltung der Präfektur Kyoto (Kyoto-fu), des wichtigsten Verwaltungsbezirks, 

bei der u. a. das bahnbrechende Grundschulwesen aufgebaut worden war, war 

hoch geachtet und als Reformmodell anerkannt. Nach der Errichtung des 
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Innenministeriums wurde er zum Staatssekretär ernannt und leitete diese 

Behörde.151 

Mit der Verordnung vom 5. Tag des 2. Monats Meiji 2 (1869), die von 

Hirosawa erstellt worden war, wurden die Kompetenzen der Präfekturen 

festgelegt; demgemäß fielen u. a. die Wahrung der Rechts- und Sittenordnung, 

die sittliche Erziehung der Bevölkerung – die Hinführung zu Sparsamkeit, 

Pflichtbewusstsein und Arbeit –, die Maßregelung und Auszeichnung der 

Bevölkerung sowie die Errichtung der Grundschulen in ihre Aufgaben. Laut den 

Bestimmungen sollten im Schulunterricht lebensnahe Kenntnisse und nützliche 

Fertigkeiten wie Brief- und Auftragsschreiben, Buchhaltung und Rechnen 

vermittelt werden; die Schüler sollten aber auch gelegentlich durch Vorträge 

staatsbürgerlich relevante Kenntnisse – über die Staatsform 152  bzw. das 

japanische einheitliche Nationalwesen (kokutai) sowie über die politischen 

Tatbestände und Prozesse – vermittelt bekommen. Weiters sollten ihnen die 

Tugenden Loyalität (chū) und Kindespietät (kō) sowie Sittlichkeit beigebracht 

werden. Dem Begabten und Lernwilligen sollte eine freie Schullaufbahn eröffnet 

werden. (Siehe Sasaki Suguru 1979:79-85) „Kokutai“, das ursprünglich nicht im 

Entwurf von Hirosawa als Unterrichtsgegenstand vorgesehen war (siehe Sasaki 

Suguru 1979:82), ließ der Auslegung Spielraum: Es konnte je nach der 

Gesinnung des Gouverneurs als „Staatsform“ im rationalen Sinn oder als „das 

japanische einheitliche Nationalwesen“ im ideologischen Sinn interpretiert 

werden.153 Die Grundschule war hier als Stätte zur elementaren Ausbildung in 

Schreiben, Lesen und Rechnen und Basis für die soziale Integration der 

Bevölkerung – Herstellung innerer Anerkennung staatlicher Herrschaft sowie 

Wahrnehmung ihrer Pflichterfüllung gegenüber dem Staat – definiert. 

                                                 
151 Zu Hirosawa Saneomi siehe Sasaki Suguru 2000:84-124, zu seinen Ideen und seinem 
Wirken in der Lokalpolitik der Meiji-Regierung siehe Sasaki Suguru 1979. 
152 Wie in einem Protokoll des Regierungsausschusses für das Staatssystem von Meiji 4 (1871) 
zu lesen ist, wurde die Bezeichnung kokutai in der Verwaltungsterminologie als wertneutraler 
Begriff für Staatsform verwendet. (Siehe Matsuo 1995:214)  
153 Zum Vergleich zwischen dem Entwurf von Hirosawa und der erlassenen Verordnung siehe 
Sasaki Suguru 1979:80-85. 
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Hierbei griff die Zentralgewalt zum ersten Mal in das niedere 

Bildungswesen aller Präfekturen ein.154 Es kam der Gedanke der Volksbildung 

und Bildungschance der Aufklärung zum Ausdruck. Zum Unterschied zu den 

privaten Elementarschulen für das Volk in der Edo-Zeit, deren Aufgabe auf der 

Vermittlung der für den Alltag nützlichen Kenntnisse und der für Erhaltung der 

ständischen Herrschaft erforderlichen moralischen Werte und Normen 

beschränkt worden war, sollte die neuartige Schule zusätzlich politische Bildung 

vermitteln, die zur Erkenntnis über den politischen Wechsel und zur 

Identitätsfindung der Bevölkerung im neuen Staat führen sollte. Feudale 

Untertanentugenden sollten auf Tugenden für Staatsuntertanen übertragen 

werden. 

Mit der Schaffung des Innenministeriums (Minbukan) 155  im 4. Monat 

Meiji 2 (1869) waren ihm die Fu- und Ken-Gouverneure unterstellt. Das neue 

Ministerium befasste sich mit Fragen der inneren Politik, für die ursprünglich 

das Ministerium für Finanzen (Kaikeikan) zuständig gewesen war, die aber 

ausgegliedert worden waren. Es nahm die Aufgabe wahr, die lokale Verwaltung 

nach einem einheitlichen zentralen Willen zu leiten und die Herrschaft bei der 

lokalen Bevölkerung zu legitimieren. Es war mit der Befugnis zur Ein- und 

Absetzung der Gouverneure ausgestattet. Gleich nach der Errichtung des 

Ministeriums wurden von dieser Stelle zwei aus dem Kreis des Hofadels 

ausgewählte Kommissare zur Stabilisierung der lokalen Herrschaft in die 

Region Tōhoku entsandt. Einer von ihnen wurde in die aus dem ehemaligen 

Herrschaftsgebiet des Aizu-han entstandene Präfektur geschickt. (Vgl. Matsuo 

1995:106-108) 

Vor der Universitätsreform Meiji 3 (1869) hatte die Meiji-Regierung 

ursprünglich der Universität für nationale und chinesische Studien (Daigakkō) 

die Zuständigkeit für die Planung des und die Oberaufsicht über das 

Grundschulwesen für die Präfekturen übertragen. Im Antrag an die 

Zentralregierung vom 2. Monat Meiji 2 (1869) um die Errichtung von Schulen in 
                                                 
154 Bereits in der Zeit vom Sommer zum Herbst in Keiō 4 / Meiji 1 (1868) startete die Regierung 
einen Schulversuch im Primarbereich in den Präfekturen Tokyo-fu, Kyoto-fu und Osaka-fu. 
(Kurasawa 1971:83) 
155 Im Zuge einer Reform des Regierungsapparates im 7. Monat desselben Jahres wurde das 
Ministerium von Minbukan zu Minbushō umbenannt. Zwischen dem 8. Monat Meiji 2 (1869) und 
dem 7. Monat Meiji 3 (1870) war es dem Ministerium für Finanzen (Ōkurashō) eingegliedert. 
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den Präfekturen der Region Tōhoku formulierte die Universität die Zielsetzung 

für die Schulen: Durchsetzung der Geltung der kaiserlichen Herrschaft bei der 

rückständigen, ungesitteten und ungehorsamen Bevölkerung in der Region 

Tōhoku, Änderung der feudalen Gesinnungsethik und Erzielung einer 

Übereinstimmung von Politik und Erziehung. Hierbei wurde auf den im selben 

Monat ausgegebenen Mahnerlass an die Bevölkerung der Region Tōhoku (Ōu 

jinmin kokuyu) sowie auf politische Maßnahmen der Meiji-Regierung Bezug 

genommen. Nach dem von der Universität vorgelegten Rahmenplan waren die 

Schulen der Präfekturen allerdings als auf das Universitätsstudium 

vorbereitende, zur Qualifikation dienende Ausleseschulen konzipiert. (Siehe KK 

(Hg.) 1974a:364-367) Dieser Plan erschien der Vorstellung der 

Regierungsführer nicht zu entsprechen. 

In der Folgezeit gab die Regierung deutlich zu erkennen, dass sie von 

den öffentlichen Schulen in den Präfekturen erwartete, ihren 

Herrschaftsanspruch bei der lokalen Bevölkerung durchzusetzen: Im 3. Monat 

Meiji 2 (1869) wurde den Präfekturen in der Region Tōhoku und der Region 

Kantō angewiesen, unverzüglich Grundschulen zu errichten. Die instabile 

politische Lage, die dort noch immer herrschte, wurde als Anlass genannt. In 

einem Erlass vom 5. Monat Meiji 2 (1869) verfügte die Regierung die Errichtung 

der Grundschulen zur Erzielung einer Übereinstimmung von Politik und 

Erziehung.  

Im 6. Monat Meiji 2 (1869) entzog die Regierung der Universität die 

Zuständigkeit für Bildungsangelegenheiten der Präfekturen und übertrug sie 

dem kurz zuvor errichteten Ministerium für Inneres. Das Kabinett stimmte 

seinem Vorschlag zu, die Frage der niederen und mittleren Schulen in den 

Präfekturen der Region Tōhoku zur Gänze – von der Planung für den Ausbau 

des Bildungswesens über die Erstellung schulpolitischer Maßnahmen bis zu 

deren Umsetzung – den Gouverneuren zu überlassen. Schulangelegenheiten 

sollten als Teil der lokalen Gesamtpolitik ohne Einfluss durch Regierungs-

entscheidungen rasch und effizient behandelt werden. (Vgl. KK (Hg.) 

1974a:368-370) 

Wie bereits erwähnt wurde, wurden im 8. Monat Meiji 2 (1869) alle 

lokalen Schulen der Präfekturen und der han formell der Aufsicht der neu 
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organisierten Universität unterstellt, die einen modernen Bildungsplan erstellte 

(KK (Hg.) 1974a:371). Der Aufbau eines modernen Bildungswesens wurde aber 

erst Meiji 5 (1872) durch das Bildungsministerium realisiert. 

 

6.2. Die Auswirkungen der Meiji-Restauration auf das Aizu-han 
 und das lokale Bildungswesen 

 
6.2.1. Die Neugestaltung des Gebietes des Aizu-han 

6.2.1.1. Die politische Lage in der Besatzungszeit 
Nach dem militärischen Zusammenbruch und der bedingungslosen Kapitulation 

des Aizu-han am 22. Tag des 9. Monats Keiō 4 (1868) wurde das Gebiet von 

den Regierungstruppen besetzt. (Satō Kimihiko 1967:22-23) Weite Teile des 

Territorialgebietes hatten durch den Krieg schwere Verwüstungen erlitten. Die 

Schlachten in den letzten Kriegstagen zerstörten die Hauptstadt Wakamatsu. 

Ein beträchtlicher Teil der Stadt wurde ein Raub der Flammen. (Vgl. AWS (Hg.) 

1969:286; AWSI (Hg.) 1966b:1) Die Besatzungssoldaten trieben im Namen der 

Regierung ihr Unwesen. Die Zivilbevölkerung lebte in Angst und Schrecken. 156 

(Vgl. AWS (Hg.) 1969:284-286; AWSI (Hg) 1966a:205-206, 210; Satō Kimihiko 

1967:22) 

Gemäß einem bereits im Krieg festgelegten Kontrollverfahren für die Zeit 

nach dem Sieg über das Aizu-han übernahm das Generalgouvernement für 

Echigo (Echigo-guchi sōtokufu)157 die oberste Regierungsgewalt in Aizu. Von 

dieser Stelle erfolgte am 1. Tag des 10. Monats Meiji 1 (1868), eine Woche 

nach dem Kriegsende, die Errichtung der provisorischen Zivilregierung für Aizu, 

                                                 
156 Zum Inspektionsbericht vom 1. Monat Meiji 2 (1869) über Aizu in der Nachkriegszeit siehe 
Matsuo 1977:2, 1986:14-15.  
157 In Echigo hatte es großräumige Herrschaftsgebiete des bakufu sowie Teile des 
Herrschaftsgebietes des Aizu- und des Kuwana-han gegeben, und daher hatten dort im Boshin-
Krieg große Schlachten (Echigo sensō / Hokuriku sensō) stattgefunden. Das Aizu-han hatte in 
Echigo einen Landteil (tobiryō) mit 25.000 koku und ein vom bakufu überlassenes Gebiet 
(azukarichi) mit 67.000 koku gehabt. (AWSI (Hg.) 1966a:277) Nach dem Sieg der 
Regierungstruppen über die Truppen der pro-bakufu han (Aizu-, Kuwana-, Yonezawa-, Sendai-, 
Shōnai- und Nagaoka-han) und des ehemaligen bakufu in den drei Monate andauernden 
Schlachten in Echigo zwischen 4. und 8. Monat Keiō 4 (1868) (AWSI (Hg.) 1966a:162-164) 
wurde in Niigata eine Behörde zur Kontrolle und Verwaltung für Echigo errichtet. Ihr Name und 
die Grenzen ihrer Besatzungszonen wurden mehrmals geändert.   
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deren Sitz in der Stadt Wakamatsu war (Wakamatsu Minsei-kyoku). (Satō 

Kimihiko 1967:23-24) Sie war eine Instanz, die den Besiegten von den 

Eroberern aufgezwungen wurde. Hiermit wurde die Militärregierung für Aizu 

aufgelöst. Ein Teil der Regierungstruppen war weiter als Besatzungsarmee in 

Aizu stationiert. Für die Besatzungskosten musste die lokale Bevölkerung 

aufkommen. (AWSI (Hg.) 1966a:214) Unter dem Vorsitz des Fukui-han 

(Echizen-han) wurden zahlreiche Posten der Zivilregierung mit Dienstmännern 

der han in den Provinzen Echizen, Etchū und Echigo (Region Hokuetsu), 

darunter das Kaga- (das südliche Gebiet der heutigen Präfektur Ishikawa), das 

Takada- (der südwestliche Teil der heutigen Präfektur Niigata) und das Shibata-

han (ein Teil der heutigen Präfektur Niigata) besetzt. 158 Einige Tage später 

wurde die Zivilregierung für Aizu der Verwaltungsinstanz der Präfektur Echigo 

(Echigo-fu) und Anfang des darauffolgenden Jahres dem Finanzministerium 

(Kaikeikan) unterstellt.159 Die von der Verwaltungsinstanz der Präfektur Echigo 

entsandten Beamten traten als Vertreter der kaiserlichen Gewalt der 

unterworfenen einheimischen Bevölkerung gegenüber. Der mit einem 

Feudalherrn vergleichbare Status der ranghöchsten Beamten war durch rational 

geschaffene neue Regeln für die lokale Verwaltung in Aizu begründet. (Siehe 

AWSI (Hg.) 1966a:210-213) 

Die Hauptaufgaben der Übergangsregierung waren die 

Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung, die Versorgung der Kriegsopfer 

und die Hilfeleistung gegenüber der Bevölkerung – und nicht zuletzt die 

lückenlose Einhebung der Steuern unter Einbeziehung der Honoratioren. 

(Matsuo 1977:4-5) Die eine spezifische soziale Ehre und ein soziales Prestige 

tragende Honorationsschicht war in der Lage, sich augenblicklich 

zurechtzufinden und der neuen Ordnung anzupassen. Mit dem Beginn der 

Tätigkeit der Zivilregierung wurde die lokale Honorationsverwaltung160, zu der 

                                                 
158 Diese han hatten sich noch im Boshin-Krieg der Meiji-Regierung unterworfen und an deren 
Kriegszug gegen das Aizu-han teilgenommen (Matsuo 1977:3) 
159 Zur Zivilregierung für Aizu siehe Satō Kimihiko 1967:23-25; Matsuo 1977:3-5. 
160 Das Lokalverwaltungssystem des Aizu-han hatte folgende Struktur: Im Stadtgebiet bildeten 
fünf Familien eine Nachbargemeinschaft (go-nin-gumi), deren Führer kumigashira genannt 
wurde. Die Stadt Wakamatsu war in zehn Verwaltungsbezirke gegliedert, in denen je ein bis 
drei Vorsteher (kendan) eingesetzt wurden. Ihre Gehilfen hießen nanushi. Auf dem Land setzte 
sich eine Nachbargemeinschaft aus fünf (go-nin-gumi) oder aus zehn Familien (jū-nin-gumi) 
zusammen, deren Führer ursprünglich otonabyakushō, später kuwagashira genannt wurden. In 
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die Bezirksvorsteher der Stadt Wakamatsu (kendan) und ihre Gehilfen 

(nanushi), Gebietsvorsteher (gōgashira) sowie Dorfvorsteher (kimoiri) gehörten, 

wiedererrichtet. (AWSI (Hg.) 1966a:214, 1966b:2; Satō Kimihiko 1967:25) Wie 

Weber sagt, funktioniert „ein rational geordnetes Beamtensystem […], wenn der 

Feind das Gebiet besetzt, in dessen Hand unter Wechsel lediglich der obersten 

Spitzen tadellos weiter“ (Weber 2002:570) Die Zivilregierung gab der lokalen 

Bevölkerung den Machtwechsel und die politische Zeitenwende (go-isshin) 

kund und dekretierte das Verbot von Aufruhr. Zugleich wurde eine 

Steuerbefreiung oder Steuersenkung auf die Hälfte für diejenigen, die einen 

Kriegsschaden erlittenen hatten, angekündigt. (Shōji 1970:317, 319) 
Am 3. Tag des 10. Monats Meiji 1 (1868), zwei Tage nachdem die 

Zivilbehörde ihre Tätigkeit aufgenommen hatte, brach im kleinen Dorf Gojōjiki-

mura im Gebiet Minamiyama (Minamiyama kurairichi) 161  ein Bauernaufstand 

aus.162 Die Aufstandsorte weiteten sich im ganzen Gebiet des Aizu-han aus. Mit 

dem Sturz der politischen Herrschaft wurde im Aizu-han das überlieferte 

Herrschaftsverhältnis und damit die Verbindlichkeit der vom traditions-

geheiligten Feudalherrn gesetzten und durch Anwendung und Androhung 

physischer Gewalt durchgesetzten Ordnung aufgelöst. An wenigen Orten 

wurden die gewaltigen Proteste mit Waffengewalt niedergeworfen, die meisten 

lokalen Verwalter mussten tatenlos zusehen, bis sie abflauten. (Ōishi Kaichirō 

(Hg.) 1992:17) Die physische Gewalt der Lokalregierung war zu schwach, die 

öffentliche Ordnung zu schützen. Der politisch herrschende Akteur Iwakura sah 

die Notwendigkeit, mittels des Heeres die innere Sicherheit wiederherzustellen. 
In der Kabinettssitzung am 21. Tag des 10. Monats Meiji 1 (1868) unterstrich er, 

dass die Befriedung und die Stabilisierung der politischen Lage in Aizu 

                                                                                                                                               
einem Dorf gab es ein bis drei Vorsteher. Sie waren mit kimoiri (übliche Bezeichnung für dieses 
Amt war shōya bzw. nanushi), ihre Gehilfen mit jigashira bezeichnet. Die oberen Vorsteher, die 
für mehrere Dorfgemeinden verantwortlich waren, hießen gōgashira (die meistverbreitete 
Bezeichnung für dieses Amt war ōjōya). (Siehe AWS (Hg.) 1969:155-157, AW (Hg.) 2002:21) 
161 Dieses Gebiet hatte zum unmittelbaren Territorialbesitz des Shoguns (baku(fu)ryō) gehört.  
Die Herrschaft darüber war aber seit der Gründung des Aizu-han Kan’ei 20 (1643) mit 
zeitweisen Unterbrechungen dessen Landesfürsten überlassen. Diese Regierungsform erschien 
sowohl für das bakufu als auch für das Aizu-han günstig zu sein, weil dieses Gebiet ohne aktive 
Mithilfe des Aizu-han keine Stabilität erlangen konnte, und dessen Wirtschaft mit dem Aizu-han 
im engen Zusammenhang gestanden war. (Vgl. Marui 1985) 
162 Zu den Bauernaufständen in Aizu unter der Herrschaft der Zivilregierung gibt es ausführliche 
Analysen von Onuma 1990:155-168 und von Shōji 1970:317-346. 
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vonnöten sei, und drängte auf humanitäre Hilfe sowie auf Entsendung eines 

Kommissars aus dem Kreis des Hofadels und auf einen Militäreinsatz im 

Unruhegebiet. (Matsuo 1977:3; 1986:15) 

Der Hauptanstoß zu den Erhebungen erfolgte durch die krisenhaften 

Folgen des Boshin-Kriegs und die seit der Bakumatsu-Zeit bestehenden 

schweren Steuerlasten. Viele Bauern gerieten in eine wirtschaftliche Notlage. 

(Vgl. Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:23-25) Im Krieg hatte die Meiji-Regierung den 

unterdrückten Bauern die „Erneuerung“ (go-isshin) und eine generelle 

Steuersenkung auf die Hälfte versprochen und sie zum gemeinsamen Kampf 

gegen die feudale Herrschaft aufgerufen. Nach dem Krieg erwies sich dies aber 

als ein leeres Versprechen. Die Zivilregierung musste Steuern aus den 

eroberten Gebieten aufbringen. Sie bediente sich dabei des auf patrimoniale 

Strukturen gestützten herkömmlichen Steuersystems. (Vgl. Matsuo 1977:4-5; 

Shōji 1970:320-321) Die enttäuschten Bauern versuchten, durch ihre 

gewaltsamen Aktivitäten den Anspruch auf „Welterneuerung“ (yonaoshi) – 

Verbesserung ihrer Lebensbedingungen – durchzusetzen. 

Die Aggression der unzufriedenen Bauern richtete sich auf die 

Honoratioren, die unter der Feudalherrschaft vielerlei Privilegien genossen, 

zudem da und dort ihre Position zur eigenen Bereicherung missbraucht hatten 

und nun mit den neuen Gewalthabern kollaborierten. Die aufgebrachten Bauern 

schrieben auf die Fahne die Parole "Bezwinget die Dorfvorsteher“ (Kimoiri 

seibatsu!). Sie überfielen die Höfe der Dorfvorsteher und vernichteten die von 

ihnen angefertigten und verwahrten Akten und Dokumente wie Grundbücher, 

Zins- und Steuerregister und Schuldscheine. Da sie das Kriegsgeschrei "yā, yā" 

von sich gebend durch die Gegend zogen, wurden die Bauernaufstände (ikki) 

als "Yā yā ikki" bezeichnet. (Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:17) 

Diese Erhebungen hatten zuerst wirtschaftliche, dann auch politische 

Ziele. (Matsuo 1977:5) Die meist erhobenen Forderungen waren: Ermittlung 

gegen die Honoratioren wegen Unterschlagung von Abgabengütern, Ablöse der 

erblichen Dorfvorsteher durch frei Gewählte, Vergütung der im Krieg der 

Regierungsarmee erbrachten Sachleistungen, Steuersenkung sowie Abbau von 

sozialer Ungleichheit und Privilegien (yonarashi) durch gerechte Verteilung des 

landwirtschaftlichen Grundbesitzes, Tilgung der Schulden oder Rückgabe der 
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gepfändeten Feldstücke sowie Liberalisierung des Handels der Landesprodukte. 

(Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:18-19) Die den Aufständen zugrundeliegende 

gemeinsame Zielvorstellung war eine Neuerung des herkömmlichen 

Steuersystems (Shōji 1970:319-321) und der Großgrundbesitzstruktur. Trotz 

ihrer Forderungen mit demokratischem Charakter waren die Bauernaufstände 

keine auf einer Ideologie fußende, politisch organisierte Bewegung. (Vgl. Ōe 

1973:11) Mit der Etablierung der Herrschaft der Zentralgewalt unterwarfen sich 

die Bauern bald wieder dem Willen der neuen Gewalthaber. (AWS (Hg.) 

1969:290) 

Nach zwei Monaten hatte sich die Situation endlich beruhigt. Die 

Zivilregierung gab nach und gewährte den Bauern freie Wahl der 

Dorfvorsteher. 163 Man kann allerdings nur von einem momentanen Sieg der 

Aufständischen sprechen. Das Ergebnis der Bauernaufstände war die Stärkung 

der Kontrolle und eine Festigung der auf patrimoniale Strukturen gestützten 

Regierungsform. (Siehe Shōji 1970:322) Im 2. Monat Meiji 2 (1868) wurden fünf 

Außenstellen der Zivilregierung errichtet. Die kürzlich erlassenen Bedingungen 

wurden bald wieder aufgehoben, und die meisten abgesetzten Dorfvorsteher 

erhielten ab dem 5. Monat Meiji 2 (1869) anlässlich der Errichtung der Präfektur 

Wakamatsu mit voller Unterstützung der Zentralregierung ihren Posten zurück. 

(Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:18) Zum Aufbau des zentralistischen Verwaltungs-

systems waren nämlich politisch zuverlässige und tüchtige Arbeitskräfte 

unerlässlich. Der häufige offizielle Grund für die Entlassung der von den Bauern 

gewählten Dorfvorsteher war ihre mangelnde Leistungsfähigkeit. (Shōji 

1970:325-327) 

Die Verkündung der Strafmaßnahmen gegen die Teilnehmer am 

Fürstenbund der Region Ōu-Etsu (Ōu-Etsu reppan dōmei) am 7. Tag des 12. 

Monats Meiji 1 (1868) war ein zeremonielles Ereignis, bei dem die 

Machtstellung der Meiji-Regierung und das Charisma des Tennos – seine 

Göttlichkeit und Tugendhaftigkeit – nach außen und im Inneren demonstriert 

wurden. (Vgl. Matsuo 1995:77) Mit dem Urteil wurden Matsudaira Katamori, 
                                                 
163 Kidota wies darauf hin, dass es sich bei den Führern der Bauernaufstände vermutlich um 
neu gewählte kimoiri handelte. Ihr Grundbesitz lag meistens zwischen sechs und fünfzehn koku. 
Dies ist im Vergleich zu ihren Amtsvorgängern zwar kleiner, sie gehörten jedoch zu einer relativ 
wohlhabenden Schicht. (Kidota 1967:195) 
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dem Landesfürsten des Aizu-han, die Herrschaftsgewalt, das Herrschaftsgebiet 

und alle Herrschaftsmittel entzogen. Über ihn und seinen Adoptivsohn164 wurde 

eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, obwohl Hochverrat, nämlich 

Kriegshandlungen gegen das eigene Land, ein todeswürdiges Vergehen 

gewesen wäre. Man betonte hier durch die vom Tenno gewährte Strafmilderung, 

dessen Gnade und Toleranz. Die Enteignung von Herrschaftsgebieten der 

weiteren unterworfenen Landesfürsten fand in einem relativ geringeren Maß 

statt. Zwecks Stabilisierung des inneren Friedens vermied die Meiji-Regierung 

ein zu hartes Urteil.165 Bei dieser Entscheidung hatte sich Kido durchgesetzt. Er  

bekleidete damals die Position des Kommissars für die Zivilverwaltung in der 

Region Tōhoku und fürchtete mit Recht die Folgen einer zu strengen 

Strafmaßnahme: Sie würde heftigen Widerstand der herrenlos gewordenen 

unzufriedenen Samurai, der zum Kampf ausgebildeten und bewaffneten Krieger, 

hervorrufen. Die Meiji-Regierung sicherte den ehemaligen Dienstmännern des 

Aizu-han eine befristete finanzielle Hilfe für ihren Lebensunterhalt zu. Um die 

Staatskasse zu entlasten, wurde ihnen aber auch die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit im landwirtschaftlichen oder gewerblichen Bereich nahe gelegt.  

(Vgl. Matsuo 1986:13-14, 1995:77-81) 

Als Maßnahme für die „politische Erneuerung“ wurden am Tag der 

Strafverkündung die bisherigen Herrschaftsgebiete der Landesfürsten in der 

Region Tōhoku in sieben Provinzen (kuni: Verwaltungsbezirk einer zivilen 

                                                 
164 Knapp vor Kriegsende hatte Katamori, der damals kinderlos gewesen und auf den der Hass 
der Kriegsgegner gerichtet war, einem Adoptivsohn Hausgewalt und Herrscheramt übergeben – 
in Erwartung, dass nach der wahrscheinlichen Niederlage im Krieg das Fürstenhaus 
fortbestehen könnte. 
165  Bereits während des Krieges hatten die siegessicheren Regierungsführer über die 
Konsequenzen des Kriegs beraten, wobei sie aber keine Einigung erreichen konnten: Die 
Generäle und die Höflinge stellten die Forderung nach Hinrichtung von Matsudaira Katamori 
und weiträumiger Konfiskation der Herrschaftsgebiete der besiegten han als Vergeltungs-
maßnahme. Nach der damaligen Anschauung war ein solcher Vorgang üblich. Sie begründeten 
ihren Standpunkt auch damit, dass der Verzicht auf die Todesstrafe für die Verlierer und das 
Ausbleiben einer Belohnung Enttäuschung und Unzufriedenheit bei den Kriegern der 
Siegermächte hervorrufen würde. Die Gruppe, die von vornherein der Kriegsführung kritisch 
gegenüberstand, plädierte hingegen für eine milde Strafe. Sie meinten, dass die Verlierer, die in 
diesen politischen Konflikt verwickelt und in ihrer bedrängten Lage zu Kampfhandlungen 
genötigt worden waren, Mitleid verdienen würden. Letztlich trafen Kido und Iwakura eine wohl-
überlegte Entscheidung: Man sollte klarmachen, dass Auflehnung gegen die legitime Macht 
eine Straftat sei; man sollte aber auch diese Gelegenheit nützen, um die Sympathie der 
unterworfenen Landesfürsten für sich zu gewinnen und internationale Anerkennung zu erlangen, 
indem man einen Gnadenerweis durch den Tenno erbrachte. (Shimoyama 1962:91-92) 
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Behörde), Mutsu, Rikuchū, Rikuzen, Iwaki, Iwashiro, Uzen und Ugo, unterteilt 

(Matsuo 1995:81). Aizu wurde dabei an Iwashiro (den mittleren und westlichen 

Teil der heutigen Präfektur Fukushima) angegliedert. 

Hiermit besiegelte das Aizu-han endgültig seinen Niedergang. Der Arrest 

für Matsudaira Katamori und seinen Adoptivsohn sollte jeweils im Tottori- und 

im Kurume-han vollzogen werden, dem sie zuvor übergeben worden waren. 

Seit Kriegsende waren alle Samurai im Alter zwischen fünfzehn und 59, 

ausgenommen Angehörige der unteren Ranggruppen, in Gefangenschaft. 

Anfang Meiji 2 (1869) wurde eine Anordnung erlassen, rund 3.250 Gefangene 

nach Tokyo und weitere fast 1.750 in das Takada-han in Echigo zu deportieren. 

(Matsuo 1977:3) Nun stellten die herrenlos gewordenen Dienstmänner des 

ehemaligen Aizu-han ein schwerwiegendes politisches, ökonomisches und 

soziales Problem der Meiji-Regierung dar. (Matsuo 1986:14) 

 
6.2.1.2. Die Errichtung der Präfektur Wakamatsu 
Angesichts der anhaltenden Unruhen, einer weitverbreiteten Kriminalität und 

einer wirtschaftlichen Krise in der Nachkriegszeit erachtete es die Meiji-

Regierung für notwendig, Aizu der unmittelbaren Verwaltung der 

Zentralregierung zu unterstellen. So kam es am 4. Tag des 5. Monats Meiji 2 

(1869) zur Errichtung der Präfektur Wakamatsu (Wakamatsu-ken). Zu ihrem 

Leiter wurde ein Dienstmann des Awaji-han, Hayashi Kaneyoshi, eingesetzt 

(Takahashi 1988:44); sein Amtsantritt zögerte sich aber hinaus (Matsuo 

2004b:136). Am selben Tag (Matsuo 1977:6) erfolgte die Ernennung des dem 

Hochadel entstammenden 28-jährigen Shijō Takatoshi (1841-1911) zum 

Regierungskommissar (junsatsushi) für die Provinz Iwashiro. Das 

Adelsgeschlecht Shijō hatte seit der Heian-Zeit hohe Ämter am kaiserlichen Hof 

inne. (Kokushi daijiten henshū iinkai (Hg.) 1993 Stichwort „Shijō-ke“, 778) In der 

Bakumatsu-Zeit hatte sich Takatoshi – so wie sein älterer Bruder Takauta166 – 

                                                 
166 Takauta gehörte zum tonangebenden Sonnō jōi-Kreis am kaiserlichen Hof, der mit dem vom 
Aizu- und vom Sasuma-han geführten Kōbu gattai-Kreis rivalisierte. Er war – wie der spätere 
Regierungsführer Sanjō Sanetomi – einer der sieben radikalen Höflinge, die bei der von den  
mit Tenno Kōmei verbündeten Kōbu gattai-Kräften durchgeführten Säuberung des Kaiserhofes 
im Jahr Bunkyū 3 (1863) (sogenannte politische Wende vom 18. Tag des 8. Monats (Hachi-
gatsu jūhachi-nichi no seihen)) aus dem Kaiserhof vertrieben wurden und nach Chōshū fliehen 
mussten (Shichi-kyō ochi). Durch Verdienste im Boshin-Krieg erlangte er Ruhm. (Kokushi 
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der revolutionären Bewegung (Sonnō jōi undō) angeschlossen und am Boshin-

Krieg als kaiserlicher Befehlshaber beteiligt. Nach der Eroberung der 

landesfürstlichen Territorien in den Provinzen Ōu und Etsu (Region Tōhoku und 

Region Hokuetsu) war er an der Spitze der in Echigo errichteten Behörden für 

Militär- oder für Zivilverwaltung gestanden. Vor der Berufung zum Regierungs-

kommissar war er seit dem 9. Monat Keiō 4 / Meiji 1 (1868) Gouverneur des 

Echigo-fu gewesen (vgl. Takahashi 1988:47-48), dem die Zivilregierung Aizu 

unterstanden war. 

Die Zuständigkeit des Kommissars umfasste verschiedene Sachgebiete 

wie Wirtschaft, Finanzverwaltung, Politik, Inneres und Soziales. Zu seinem Stab 

gehörten einige Beamte des Innenministeriums. (Matsuo 1977:6-7) Die 

zentralen Herausforderungen, vor denen Shijō stand, waren die Durchführung 

von Inspektionen, die Verwaltung und Kontrolle von Aizu, die Leistung 

humanitärer Hilfe für die notleidende Bevölkerung – und nicht zuletzt die 

Legitimitätsbildung der kaiserlichen Herrschaft und ihrer Ordnung bei der 

Bevölkerung, d. h. die Erweckung des Glaubens an die charismatische 

Herrschaft des Tennos und die Herstellung der Fügsamkeit. Nach offizieller 

Formulierung oblag es ihm, den Willen des Tennos zu vollstrecken und die 

Herzen der lokalen Bevölkerung für die neue Regierung zu gewinnen; ferner 

eine durch gefühlsmäßige Hingabe der Beherrschten garantierte 

Herrschaftsbeziehung aufzubauen und damit den oktroyierten Ordnungen 

Geltung zu verschaffen. 167  Zur Ausführung der komplexen 

Verwaltungsaufgaben übertrug das Innenministerium dem Kommissar eine 

umfangreiche Machtbefugnis der Zentralgewalt. 

Um in den Beherrschten Gefühle des Dankes und des Vertrauens zu 

wecken und ihnen Gehorsam gegenüber dem Tenno beizubringen, propagierte 

Shijō bei einer humanitären Aktion, dass diese die Gewährung von Gnade des 

Tennos darstelle. (Matsuo 1982:121) Er befasste sich mit der Bekämpfung von 

Geldfälschung, die vor allem von den freigelassenen und aus der 

Gefangenschaft geflohenen Samurai des ehemaligen Aizu-han betrieben wurde. 

                                                                                                                                               
daijiten henshū iinkai (Hg.) 1993 Stichwort „Shijō-ke“, 778; Nihonshi kōjiten shuppan iinkai (Hg.) 
2005 Stichwort „Shichi-kyō ochi“, 432, „Hachi-gatsu jūhachi-nichi no seihen“, 798) 
167 Zur  Aufgabe der Regierungskommissare junsatsushi siehe Matsuo 1977:6-7, 1982:121. 
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Der wirtschaftliche Schaden durch in Aizu hergestelltes und in den Verkehr 

gebrachtes Falschgeld war erheblich. Es bereitete nicht nur der obersten 

Behörde der Lokalverwaltung in Aizu, sondern auch der Zentralregierung große 

Schwierigkeiten. Das Falschgeld destabilisierte die Wirtschaft im Inland, drang 

sogar in den Bereich des Außenhandels und entwickelte sich zu einem 

massiven außenpolitischen Problem. Shijō führte einerseits eine konsequente 

Strafverfolgung und -vollstreckung durch (vgl. Matsuo 1977:7-9, 1982:123, 

1986:16-17), andererseits setzte er sich für die Wiederherstellung des Hauses 

Matsudaira von Aizu ein – aufgrund der Erkenntnis, dass die Kriminalität durch 

die nunmehr herrenlos gewordenen unzufriedenen Samurai nur durch 

Einbeziehung ihres Herrn, zu dem sie nach wie vor in absolutem Gehorsam 

standen, effektiv bekämpft werden könnte. (Vgl. Matsuo 1986:18-19) Die durch 

Falschgeld verursachten wirtschaftlichen Probleme führten zur aktiven 

Einmischung in lokale Angelegenheiten durch aufgeklärte Beamte, vor allem 

Finanzbeamte, an deren Spitze Ōkuma stand. (Siehe Matsuo 1982:123) 

Im 8. Monat Meiji 2 (1869) traf sich Shijō mehrfach mit Mitgliedern des 

Vorstands des Kabinetts wie Sanjō, Iwakura und Hirosawa, um über die 

Vorgangsweise gegen die ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han zu beraten. 

Er unterbreitete den Vorschlag, den neugeborenen leiblichen Sohn von 

Matsudaira Katamori in einem Verwaltungsbezirk in Hokkaidō einzusetzen und 

ihm die ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han zu übergeben. Dies bewirkte 

wohl in der Regierung eine Belebung der Diskussion um eine Strafmilderung für 

den Ex-Shogun Tokugawa Yoshinobu und den ehemaligen Landesfürsten des 

Aizu-han sowie die Ankurbelung des von Kido erarbeiteten Plans für die 

Rodung und Kolonisation Hokkaidōs unter Heranziehung der Samurai. 

Während seines Aufenthaltes in Tokyo wurde Shijō zum Gouverneur der 

Präfektur Wakamatsu eingesetzt. In der Folgezeit wurde eine Amnestie für 

Matsudaira Katamori und seinen Adoptivsohn erlassen168, und der Prozess für 

die Wiederherstellung des Hauses Matsudaira von Aizu eingeleitet. (Matsuo 

1986:18-19, 2004b:137-138) 

                                                 
168 Sie wurden im 3. Monat Meiji 4 (1871) dem Tonami-han übergeben und Meiji 5 (1872) 
amnestiert. 
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Im 11. Monat Meiji 2 (1869) wurde Matsudaira Keizaburō (1869-1910; 

später zu Kataharu umbenannt), dem fünfmonatigen leiblichen Sohn von 

Katamori, der als Oberhaupt des restaurierten Hauses Matsudaira zugelassen 

wurde, ein Verwaltungsbezirk mit 30.000 koku in der Provinz Mutsu zuerkannt. 

(AWSI (Hg.) 1966a:228-229; Kasai 1992:52) Etwas später kam ein weiteres 

Gebiet in Hokkaido hinzu. (AWSI (Hg.) 1966a:229; Kasai 1992:55) Meiji 3 

(1870) erfolgte die Ernennung von Kataharu zum Gouverneur des neu 

gegründeten Tonami-han. (Ishigami u.a. (Hg.) 1999 Stichwort „Tonami-han“, 

579) Sein Verwaltungsbezirk befand sich zum Großteil im nördlichen 

Randgebiet der Hauptinsel Japans (Honshū), das früher dem Nanbu-han gehört 

hatte (ein Teil der heutigen Präfektur Aomori und Iwate). 169  (AWSI  (Hg.) 

1966a:228-230; Kasai 1992:52) 

Der Transport der ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han ins Tonami-

han, der im 4. Monat Meiji 3 (1870) begonnen hatte (AWSI (Hg.) 1966a:230; 

AWS (Hg.) 1969:277), wurde auf Drängen des neuen Gouverneurs Shijō – 

aufgrund anhaltender Kriminalität170 und wachsender finanzieller Belastung – 

beschleunigt. (Matsuo 1977:8, 1986:21-22) Nach der Kalkulation, dass die 

Investition in dieses Projekt letztlich zur inneren Sicherheit und Entlastung des 

lokalen und staatlichen Haushalts führen würde, stellten die Regierungsführer 

binnen Kurzem enorme Geldmittel zur Verfügung. 171  (Matsuo 1986:21-22) 

Einem Bericht an die Zentralregierung vom 10. Monat Meiji 3 (1870) zufolge 

wurde die geplante Aussiedlung der ca. 17.300 ehemaligen Dienstmänner des 

ehemaligen Aizu-han und ihrer Familienangehörigen – ausgenommen jener, die 

wegen Krankheit o. ä. zurückbleiben mussten oder die mittlerweile erwerbstätig 

geworden waren – bereits abgeschlossen. (Matsuo 1986:22-23) Die 

Angehörigen des ehemaligen Aizu-han wurden somit vom zentralen politischen 

Geschehen ausgeschlossen. 

                                                 
169 Der Verwaltungsbezirk des Tonami-han umfasste drei Landkreise der Provinz Mutsu in der 
Shimokita-Halbinsel: Ninohe-, Kita- und Sannohe-gun, sowie vier Landkreise in Hokkaido, und 
zwar Futoro-, Utasutsu- und Setana-gun der Provinz Shiribehi und Yamakushi-gun der Provinz 
Iburi. (AWSI (Hg.) 1966a:229) 
170 Allein im Jahr Meiji 3 (1870) gab es über 1.200 Verhaftungen und fünfzig Hinrichtungen 
wegen Herstellung und Verbreitung von Falschgeld. (Matsuo 1986:20) 
171 Das Budget für diese Aktion für das Jahr Meiji 3 (1870) betrug mehr als 42.000 koku, im 
Geldwert von 284.400 Ryō. Dies entsprach damals 130 % des Budgets des Ministeriums für 
den kaiserlichen Hof. (Matsuo 1986:22) 
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Die landwirtschaftliche Nutzfläche im Tonami-han war sehr gering. 

(Siehe Kasai 1992:55-56; Matsuo 1986:22-23) Nach offizieller Bemessung 

betrug die Produktionsleistung des Tonami-han 30.000 koku; unfruchtbarer 

Boden brachte aber in der Tat karge Erträge von nur 6.000 bis 7.000 koku 

(AWSI (Hg.) 1966a:233-234) und reichte nicht zur Ernährung der Ansiedler. Die 

Angehörigen des ehemaligen Samurai-Standes aus Aizu wurden äußerst 

harten Lebensbedingungen ausgesetzt. Etwa 10 % der eingewanderten 

Familien beteiligten sich am Kolonisationswerk, das öffentlich durchgeführt und 

gefördert war. Anstatt des Schwertes nahmen nun die Ex-Samurai Hacke und 

Pflug zur Hand. Die Natur bot aber zu wenig für den Ackerbau. Mit den 

ersparten Geldern errichtete das Tonami-han öffentliche Armenhäuser und 

Heimstätten für Witwen und Waisen und förderte Frauenkurse für Handarbeit. 

Im weiteren Verlauf wurde die ohnehin bescheidene staatliche Beihilfe 

schrittweise gekürzt. Immer mehr Familien gerieten in materielle Not. Viele 

erkrankten durch Unterernährung und Kälte, einige von ihnen fanden den Tod. 

Nach schmerzlichen und demütigenden Lebenserfahrungen kehrten viele 

Familien wieder nach Aizu zurück.172 

 
6.2.2. Der Wiederaufbau und die Neugestaltung des Bildungs- 
 wesens unter der neuen Herrschaft 

6.2.2.1. Die Bemühungen um die Fortführung der Bildungstradition bei  
 verschiedenen Bevölkerungsschichten  

Die Wiedererrichtung der Schule für Samuraisöhne: Kyūkai gakkō 

In den letzen Tagen des Krieges wurde die Stadt Wakamatsu zum 

Kriegsschauplatz. Bei einem Generalangriff der Regierungsarmee wurde die 

traditionsreiche Schule Nisshinkan in Schutt und Asche gelegt. Von der einst 

imposanten Anlage waren nur mehr das Fundament des Observatoriums und 

der Teich erkennbar. (Nagura 1971:1) Der Landesfürst und die Dienstmänner 

des Aizu-han wurden in Gewahrsam genommen. Selbst in solchen 

schwierigsten Situationen waren die Familien des Samurai-Standes immer auf 

die Ausbildung ihrer Kinder bedacht. Aus Bemerkungen im Tagebuch des im 

                                                 
172 Zur Ansiedlung ins Tonami-han siehe AWS (Hg.) 1969:277-282; AWSI (Hg.) 1966b:229-247; 
Onuma 1990:187-191. 
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Takada-han in Gefangenschaft gehaltenen Dienstmannes des Aizu-han 

Arakawa Katsushige, die aufgrund der Nachrichten von seiner in Aizu 

zurückgebliebenen Familie gemacht wurden, geht hervor, dass zwischen dem 5. 

Monat Meiji 2 (1869) und Mitte Meiji 3 (1870) Lehrbetriebe für Samuraisöhne 

am Stadtrand von Wakamatsu existierten. (Nagura 1971:1-2) 

Arakawa Katsushige wurde Tenpō 3 (1832) geboren und hatte sich nach 

bestandener externer Prüfung an der Kōgakujo der Nisshinkan ausgebildet. 

(Takahashi 1951:37) Er hatte den 5. Dienstgrad innegehabt und eine Pfründe 

von 130 koku bezogen. Im Kriegsjahr war er 35 Jahre alt und Vater von fünf 

Kindern. (Hoshi (Hg.) 1992:5) Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft 

ging er im 6. Monat Meiji 3 (1870) mit seiner Familie ins Tonami-han. (AWS 

(Hg.) 1969:277-278) In Armut verlor er seine Mutter, seine Frau und drei Kinder. 

(Hoshi (Hg.) 1992:58-59) In späteren Jahren veröffentliche er das vierbändige 

Werk Meiji nisshi (Tagebuch aus der Meiji-Zeit), das u. a. folgende 

Informationen enthielt. 

Die Schule für Samuraisöhne, genannt Kyūkai gakkō (Alt-Aizu-Schule), 

war in Unter- und Oberstufe gegliedert. Der neunjährige Sohn der Familie 

Arakawa, Hidetarō, besuchte die Yōgakujo (Elementarschule) genannte 

Unterstufe. Einer Bemerkung von Katsushige vom 24. Tag des 10. Monats Meiji 

2 (1869) kann man entnehmen, dass die beiden Anstalten, die ursprünglich in 

zwei buddhistischen Tempeln separat errichtet worden waren, an einem 

Standort vereinigt wurden. (Nagura 1971:1-2; Arakawa 1992:76) Um ihrem 

Sohn den Schulbesuch zu ermöglichen, war die Familie Arakawa kurz zuvor 

umgezogen. (Hoshi (Hg.) 1992:240-241) Das Lebensalter von neun, in dem 

sich Hidetarō befand, war früher das Eintrittsalter in die Eliteschule Nisshinkan 

für die Samuraisöhne gewesen, deren Väter der obersten Rangklasse, bis zum 

4. Dienstgrad, angehörten. Im ständisch differenzierten alten Schulsystem hätte 

Hidetarō keine Eintrittsberechtigung in die Grundausbildung an der Nisshinkan 

gehabt. Anscheinend galten die früheren Zutrittsbedingungen nicht für die 

provisorische Schule. Ob alle Söhne der Angehörigen des ehemaligen 

Herrschaftsverbandes des Aizu-han – einschließlich der Söhne der unteren 

Ranggruppen, die früher keinen Zugang zur Grundausbildung an den beiden 

landesfürstlichen Schulen gehabt hatten, von der Kyūkai gakkō aufgenommen 
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wurden, oder in dieser Schule eine innere Differenzierung – die Gruppierung 

der Schüler nach Rangklassen – vorgenommen wurde, ist unbekannt. 

Es könnte sein, dass buddhistische Priester beider Tempel, in denen die 

Schulen untergebracht wurden, den Unterricht für die Samurai-Söhne 

besorgten, wie Nagura vermutet. (Siehe Nagura 1971:2) Es ist aber auch nicht 

ausgeschlossen, dass Lehrer für konfuzianische Studien einer Privatschule 

(shijuku) bzw. einer offiziell anerkannten Privatschule (kajuku) den Unterricht 

übernahmen, oder die zum Unterricht qualifizierten bzw. fähigen Dienstmänner, 

die aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht in Gefangenschaft genommen 

worden waren, als Lehrer fungierten. Auf jeden Fall wurde dieser Lehrbetrieb 

von der Präfektur Wakamatsu geduldet. 

Wegen der Aussiedlung in das Tonami-han im 6. Monat Meiji 3 (1870) 

verließen die Familien der ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han ihre Heimat. 

Am 1. Tag des 6. Monats Meiji 3 (1870) meldete die Familie Arakawa ihren 

Sohn von der Yōgakkō ab. (Arakawa 1992:87; Nagura 1971:2) Mit der 

Aussiedlung der Familien der vorwiegend hochrangigen ehemaligen 

Dienstmänner aus Aizu wurde die Lehranstalt Kyūkai gakkō vermutlich 

geschlossen. (Nagura 1971:1-2) Wie später erwähnt wird, wurden die 

Bildungsbemühungen der ehemaligen Herrscherschicht des Aizu-han in ihrer 

neuen Heimat fortgesetzt. 

Das Ansuchen der Honoratioren an die Zivilregierung um Errichtung von 
öffentlichen Schulen für Bürgerkinder 

Der Krieg hatte verheerende Auswirkungen auch auf das Schulwesen für das 

Volk. Laut Jahresbericht Meiji 6 (1873) des Bildungsministeriums war ein 

erheblicher Teil der Bevölkerung in Aizu zu diesem Zeitpunkt noch immer 

analphabetisch. (Vgl. AWSI (Hg.) 1966a:81) Im Stadtgebiet gab es aber bereits 

in der Besatzungszeit das Bemühen der Honoratioren, den bürgerlichen 

Kindern wieder eine elementare Ausbildung und eine konfuzianische Erziehung 

zuteilwerden zu lassen. 

Im 2. Monat Meiji 2 (1869) reichten die Bezirksvorsteher der Stadt 

Wakamatsu (kendan) gemeinsam ein Gesuch um Errichtung von fünf 

öffentlichen Schulen bei der Zivilregierung ein. Darin beklagten sie, dass es seit 

dem Ausbruch des Kriegs in der Burgstadt keine Unterrichtsangebote durch 
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Samurai in Schreiben und Rechnen für eine beträchtliche Zahl von 

Bürgersöhnen und Bürgertöchtern mehr gab; infolgedessen blieben viele 

analphabetisch und hatten keine Ahnung von den fünf Tugenden des 

Individuums nach der konfuzianischen Lehre (gojō); da zwei Drittel der 

gesamten Gebäude im Stadtgebiet dem Feuer zum Opfer gefallen seien, 

mangele es auch an Unterrichtsräumen, in denen eine Großzahl der Schüler 

untergebracht werden können. Der damaligen Gepflogenheit entsprechend 

brachten sie ihr Ersuchen sehr ehrerbietig ein: Sie seien sich wohl bewusst, 

dass die Zivilregierung finanziell schwer belastet ist; trotzdem erlauben sie sich, 

Gnade zu erbitten. (AWSI (Hg.) 1966b:84-85) 

Im Stadtviertel waren die Bildungsinteressen traditionell sehr hoch. Es ist 

beachtenswert, dass trotz der Kriegswirren gleichbleibend starke Bildungs-

bedürfnisse der Bürger vorhanden waren. Der Wunsch nach Schulunterricht 

ging aber sicher nicht nur von den Eltern der Kinder aus, sondern auch von den 

Honoratioren, die für die Sicherheit und die Verwaltung der Stadt verantwortlich 

waren. Was ins Auge fällt, ist die taktische Haltung der Honoratioren: Sie 

zeigten Fügsamkeit und betonten das Fehlen der Moralerziehung bei den 

Untertanenkindern, und versuchten auf diese Weise, ihre Forderung 

durchzusetzen. Sie wussten, dass die Schulen für das Volk traditionell durch die 

Vermittlung der konfuzianischen Werte und Normen zur Herrschaftslegitimation 

beigetragen hatten. Die Honoratioren bezogen offensichtlich ihr Ersuchen auf 

den Erlass zu den fünf Geboten vom 15. Tag des 3. Monats Keiō 4 (1868) 

(Gobō no keiji), in dem die Förderung der fünf moralischen Normen und Werte 

der konfuzianischen Lehre unter dem beherrschten Volk verlangt wurde. Der 

unmittelbare Anlass des Ersuchens um die Schulerrichtung könnte der 

Mahnerlass an die Bevölkerung in der Region Ōu vom 2. Monat Meiji 2 (1869) 

gewesen sein: Die traditionell obrigkeitshörige Honoratiorenschicht hatte 

offensichtlich die Absicht, sich und die Stadtbewohner von der aufständischen 

und ungebildeten Landbevölkerung zu distanzieren und ihre Bereitschaft zur 

Fügsamkeit gegenüber den neuen Gewalthabern zu erweisen. Die Petition war 

also auch als ihre Loyalitätsbekundung zu verstehen. 

Die Zivilregierung genehmigte den Bürgern zwar die Schulgründung in 

Eigeninitiative, erteilte aber der Schulfinanzierung eine klare Absage. Sie 
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machte den Vorschlag, preisgünstige Häuser zu beschaffen und sie als 

Schullokale zu benutzen. Es fehlen Belege, ob die Bürger dem Rat der Behörde 

folgend auf eigene Faust Schulen für ihre Kinder errichteten. (AWSI (Hg.) 

1966b:85) 

Die Errichtung einer Mädchenschule für den Elementarunterricht: Yōgakkō 

In der Besatzungszeit gab es durch private Initiative einen Lehrbetrieb für 

Mädchen: Nach mehrmaligem Ansuchen erhielt die etwa vierzigjährige Witwe 

und Mutter von vier Kindern Uryū Iwa (1829-1897) die Bewilligung der 

Zivilbehörde (Minsei-kyoku) für die Errichtung einer Mädchenschule. Sie war 

früher mit einem Kaufmann verheiratet gewesen. In der Nachkriegszeit 

übernahm sie die Fürsorge verwaister heimischer Kinder, verpflegte sie und bot 

ihnen eine Lernmöglichkeit. (AWS (Hg.) 1969:327) 

Die private Mädchenschule, genannt Yōgakkō (Elementarschule), wurde 

im Dorf Odatsuki-mura (heute ein Teil der Stadt Kitakata), das im Umkreis der 

Stadt Wakamatsu lag, gegründet. In diesem Dorf – so wie in den weiteren der 

Hauptstadt umliegenden Dörfern, hielten sich seit Kriegsende aus der Stadt 

evakuierte, von Gefangenschaft verschonte Angehörige des Samurai-Standes 

des Aizu-han auf. 173  In der Schule, die in einem verlassenen Tempel 

untergebracht war, wurden Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen 

vermittelt. Der Unterricht erfolgte durch einen ehemaligen Dienstmann des 

Aizu-han, der früher eine Lehrtätigkeit an der Schule Nisshinkan ausgeübt hatte. 

Die Anzahl der Schülerinnen stieg auf über neunzig. Die Schule war in erster 

Linie als Unterrichtsstätte für die Töchter des Samurai-Standes gedacht, wurde 

aber auch von Bauerntöchtern vom Ort und aus den umliegenden Dörfern 

besucht. (Arai 1986:428)  

In der Edo-Zeit hatten sich die Bildungsbemühungen des Aizu-han 

ausschließlich auf männliche Nachkommen der Samurai gerichtet. Die Bildung 

und Erziehung der Samuraitöchter war eine private Angelegenheit gewesen. 

Die Töchter der ranghöheren Samurai hatten notwendige Kenntnisse entweder 

an halb offiziellen Schulen (kajuku) oder zu Hause durch Privatstunden bzw. 

selbstständiges Übungen zu erwerben. Zu ihrer Bildung hatte üblicherweise 
                                                 
173 Zu Evakuierungsorten der Angehörigen des Samurai-Standes des Aizu-han siehe AWSK 
(Hg.) 2006:5. 
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Selbstverteidigung, Kalligrafie und Dichtung gehört, aber kaum chinesische 

Literatur (kangaku). (Ishikawa Ken 1966:337-338) In Hinsicht auf die 

Organisierung des Unterrichtes für Samuraitöchter sowie auf den gemeinsamen 

Unterricht von Mädchen der herrschenden und der beherrschten Schicht war 

die Schule Yōgakkō neuartig. Die Gründe, warum die Zivilregierung mit der 

Zustimmung zur Errichtung der Mädchenschule zögerte, waren vermutlich 

neben dem privaten Charakter der Antragsperson und ihrem geringen Interesse 

an oder Verständnis für Mädchenbildung das Misstrauen gegen die gewaltsam 

unterworfenen Herrschaftsmitglieder des ehemaligen Aizu-han sowie 

Schwierigkeiten mit der ständigen Kontrolle des Unterrichtes, die sich durch den 

Schulstandort ergeben würden. 

Mit der Aussiedlung der Familien der ehemaligen Dienstmänner des 

Aizu-han in das Tonami-han verließ der Großteil der Schülerinnen die Yōgakkō. 

Die Präfektur Wakamatsu174 anerkannte das wohltätige Wirken von Uryū und 

zeichnete sie im 3. Monat des Jahres Meiji 3 (1870) mit einem Preis aus. Die 

von ihr gegründete Schule bestand bis Meiji 6 (1874), als sie durch eine nach 

dem staatlichen Bildungsgesetz von Meiji 5 (Gakusei) errichtete öffentliche 

Grundschule abgelöst wurde. (Arai 1986:428) 

 
6.2.2.2. Die Neugründung der Schule durch den Gouverneur in der 
 Präfektur Wakamatsu 
Die Schulentwicklung in den Präfekturen (fu und ken) ging vom Versuch aus, 

die ungehorsame Bevölkerung in die Lage zu bringen, die neue 

Herrschaftsform zu akzeptieren und die Herrschaftsordnung zu befolgen. Der 

Zweck der neuen öffentlichen Schule bestand also in der Sicherung der 

oktroyierten Herrschaftsordnung und damit in der Durchsetzung des 

Herrschaftsanspruches der Meiji-Regierung unter der lokalen Bevölkerung. Die 

Bestrebung der für die Schule verantwortlichen lokalen herrschenden Akteure 

war von einer Mischung utilitaristischer Bildungsgedanken der Aufklärung sowie 

                                                 
174 Nach der Angabe von Arai wurde Uryū von der Zivilregierung (Minsei-kyoku) ausgezeichnet. 
(Siehe Arai 1986:428) Wenn das Datum der Auszeichnung, im 3. Monat Meiji 3 (1870), stimmt, 
muss sie nicht von der Zivilregierung, sondern von der Präfektur Wakamatsu, die seit dem 5. 
Monat Meiji 2 (1869) Aizu verwaltete, ausgezeichnet worden sein. 
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sachlicher Amtstreue einerseits und traditioneller Auffassung von Untertanen-

tugenden und Hingabe an die Person des Tennos andererseits geprägt. 

Die erste Aufgabe des Gouverneurs im bildungspolitischen Bereich 

bestand darin, eine Schulverwaltung zu errichten. Im 3. Monat Meiji 3 (1870) 

ernannte Gouverneur Shijō seinen Mitarbeiter Oda Kanshi (1842-1923), der die 

Stellung des Leiters des Ordnungsamtes (Kansatsu-kyoku) innehatte, zum 

Oberschulrat und beauftragte ihn mit dem Aufbau des Bildungssystems. 

(Nagura 1971:2) Der 28-jährige (Arai 1986:430), aus der Provinz Mikawa 

(östlicher Teil der heutigen Präfektur Aichi) stammende ehemalige politische 

Aktivist (shishi) hatte eine Ausbildung bei dem Loyalisten175 Matsumoto Keidō 

(1831-1863) erhalten. (Nagura 1971:7) Seine zahlreichen Schriften religiösen 

und politischen Inhaltes waren vor allem dem Thema der kaiserlichen 

Herrschaft und der shintoistischen Weltanschauung gewidmet. (Nagura 1971:8) 

Bei der revolutionären Bewegung (Sonnō jōi undō) in Kyoto hatte er Shijō 

kennengelernt und stand seither bei ihm in Gunst. Nach der Entlassung aus der 

Gefangenschaft, in die er in der Bakumatsu-Zeit geraten war, wurde er Meiji 2 

(1869) als Beamter der Zentralbehörde für Justiz (Danjōdai) eingesetzt und im 

10. Monat desselben Jahres von Shijō als Beamter in die Präfektur Wakamatsu 

geholt. (Nagura 1971:7) Im 3. Monat Meiji 3 (1870) führte er im Sonderauftrag 

des Gouverneurs die Inspektion des Verwaltungsbezirkes durch, in dem seinem 

Bericht zufolge immer noch Hungersnot und Chaos herrschte. (Matsuo 

1977:10) 

So wie Shijō engagierte er sich bei der lokalen Bevölkerung für die 

Legitimierung der kaiserlichen Herrschaft und die Festigung des Verhältnisses 

zwischen dem Tenno und seinen Untertanen. (Siehe Arai 1986:430) Den von 

ihm ausgeführten lokalpolitischen Maßnahmen lag die Idee der Souveränitäts-

theorie (Ōdo ōmin ron), mit der die Ansprüche des Tennos als Träger göttlicher 

Vollmacht und Landesvater auf die Herrschaft über Land und Volk legitimiert 

wurde, zugrunde. Er erklärte das dankenswerte Bestreben des gnadenvollen 

Tennos und setzte die Bevölkerung vom Amtsantritt von Shijō als Gouverneur 
                                                 
175 Er war eine Schlüsselfigur der radikalen Sonnō jōi-Bewegung und der Rebellion am 13. Tag 
des 8. Monats Bunkyū 3 (1863) in der Provinz Yamato (im Gebiet der heutigen Präfektur Nara) 
(Tenchū-gumi no ran). (Nihonshi kōjiten hensyū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Tenchū-gumi no 
ran“, 670. 
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in Kenntnis. Um es der einfachen Bevölkerung plausibel zu machen, bezog er 

sich auf das Althergebrachte. Bei der Besichtigung der Dörfer predigte er 

sowohl den versammelten Dorfvorstehern (Matsuo 1977:10) als auch den 

zusammengerufenen Bauern (Matsuo 1982:121) die fünf sittlich-moralischen 

Normen in den sozialen Beziehungen (gorin). Weiters versuchte er sie zu Arbeit 

und Sittlichkeit zu motivieren und informierte sie, dass beachtenswerte oder 

vorbildhafte Personen z. B. Betagte, Treue oder gegenüber ihren Eltern 

dankbare und hingebungsvolle Kinder mit einem Preis oder einem Zuschuss 

belohnt würden. (Matsuo 1982:121) Die Auszeichnung der Personen mit zu 

fördernden Eigenschaften war in der Feudalzeit eine gängige Maßnahme zur 

Erhaltung der Sitten- und Herrschaftsordnung gewesen. Sie war einst auch vom 

bakufu und vom Aizu-han verwendet worden, und wurde von der Zivilregierung 

für Aizu (Minsei-kyoku) sowie von der Meiji-Regierung fortgesetzt. 176  In der 

Verordnung vom 2. Monat Meiji 2 (1869) (Fu-ken sisei junjo) wurde die 

Verleihung von Auszeichnungen vorbildhafter Bürger wie Loyale, Pietätsvolle, 

Treue oder Betagte, den Fu- und Ken-Gouverneuren zugewiesen. (Siehe 

Sasaki  Suguru 1979:81) Nach der Erfüllung seiner Aufgabe als 

Schulkommissar ging Oda bald wegen seiner angeschlagenen Gesundheit in 

seine Heimat zurück. Seine Verdienste wurden von der Präfektur Wakamatsu 

mit einer Auszeichnung gewürdigt. (Nagura 1971:4) 

Oda entwickelte eine Schulordnung und bildungspolitische Konzepte für 

die Herrschaftslegitimierung. Zuvor hatte er die lokalen schulinternen Fachleute 

über ihre Vorstellungen zur Organisation und zum Unterricht befragt. (Arai 

1986:430-431) Die Präfektur Wakamatsu legte die Bildungsplanung dem 

Innenministerium vor und ersuchte um Bewilligung und auch um die 

erforderliche Finanzierung für die Realisierung des Bildungsprojektes. (Nagura 

1971:2, 3) 

Im 4. Monat Meiji 3 (1870) kam es zur Eröffnung der neuen öffentlichen 

Schule der Präfektur in der Stadt Wakamatsu. Sie war vorübergehend in einem 

Amtsgebäude untergebracht und wurde Karigaku (Provisorische Schule) 

genannt. Sie wurde zwar von der Obrigkeit errichtet, stand aber im Gegensatz 
                                                 
176 Zur Preisverleihung an das beherrschte Volk durch das bakufu und das Aizu-han in der Edo-
Zeit siehe Ishikawa Ken 1966:314-337. 
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zur früheren Standeschule des Aizu-han allen Volksschichten zum freiwilligen 

Besuch offen. Um möglichst vielen Einwohnern im Amtsbezirk den 

Unterrichtsbesuch zu ermöglichen, wurde der Bildungsstätte ein Wohnheim 

angeschlossen (Nagura 1971:2). Die Stadt- und die Dorfbewohner wurden 

durch die Bezirksvorsteher (kendan) oder durch die Gebietsvorsteher 

(gōgashira) über die neue Schule informiert. (AWSI (Hg.) 1966b:85) Die 

Privatschule für Samuraisöhne des ehemaligen Aizu-han durfte neben der 

öffentlichen Schule weiter bestehen. 

Zweck dieser neuen Schule war – nach der Formulierung in einem 

Schriftstück der Präfektur Wakamatsu vom 4. Monat Meiji 2 (1869) an das 

Innenministerium –, „gemäß dem Prinzip der Übereinstimmung von Politik und 

Erziehung die ungesittete Bevölkerung, die von vornherein unkultiviert und stur 

gewesen war, zudem seit Ende des Krieges von Verdorbenheit, List und Tücke 

geprägt ist, zu Zucht und Ordnung zu führen“. (Nagura 1971:7) Laut einer 

Weisung des Innenministeriums vom 2. Monat Meiji 2 (1869) sollten die 

Schulkosten nicht durch Steuergelder, sondern durch Spenden der heimischen 

Bevölkerung aufgebracht werden. (Nagura 1971:2) Die Schüler hatten eine 

Eintrittsgebühr und gegebenenfalls einen Spesenbeitrag für das Wohnen im 

Internat zu leisten. Die Einhebung eines Schulgeldes war jedoch nicht 

vorgesehen. (Nagura 1971:7) 

In der Schulordnung der Präfektur Wakamatsu (Wakamatsu-ken 

gakusei) 177  stand, dass die Schule unabhängig vom sozialen Status der 

Herkunftsfamilie, „ob Beamte oder das gemeine Volk (shomin)“, für alle 

Bevölkerungsschichten zugänglich sei, und unter den Schülern Hierarchie nach 

dem Lernfortschritt gelten sollte. (Nagura 1971:3) An dieser Formel ist zu 

erkennen, dass die neuen lokalen Herrschaftsakteure einerseits vom 

aufklärerischen Standpunkt nach Einführung rationaler Komponenten 

trachteten; andererseits betrachteten sie die unterworfene lokale Bevölkerung 

nach dem Schema für das traditionelle Machtverhältnis als Beherrschte – so 

wie es für die Lokalpolitik der Meiji-Regierung charakteristisch war178. 

                                                 
177 Siehe Nagura 1971:3. 
178 Die Haltung der Meiji-Regierung gegenüber dem Volk wurde in der Verordnung über die 
Kompetenzzuweisung an die Präfekturen vom 2. Monat Meiji 2 (1869) symbolhaft gezeigt: Die 
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Die neue öffentliche Schule unterschied sich in ihrem Ziel und ihrer 

Struktur von den Standeschulen für Samurai des Aizu-han: Hatten die 

landesfürstlichen Schulen des Aizu-han zur Selbstrekrutierung des 

Verwaltungsstabes und zur Legitimierung der traditionalen Herrschaft bei 

Angehörigen des Herrschaftsverbandes gedient, sollte die neue Schule zur 

sozialen Integration der lokalen Bevölkerung und zur Legitimierung der 

rationalen und charismatischen Herrschaft beitragen. Die auf den feudalen 

Wertorientierungen beruhenden organisatorischen und curricularen Strukturen 

wurden aufgehoben. An die Stelle des differenzierten Bildungssystems, 

vererbter Bildungsprivilegien und altersbezogener Hierarchie trat nun die 

Zugangschancengleichheit sowie die Rangfolge nach dem Leistungsprinzip, d. 

h. nach individuell erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen. 

Die Lehrbereiche umfassten chinesische und japanische Literatur. (Siehe 

Nagura 1971:3) Militärische Ausbildung war nicht vorgesehen. Der traditionelle 

Gegenstand chinesische Literatur bildete wie bei den Standesschulen für 

Samurai den Kerninhalt des Unterrichtes. Dieser wurde zur Entwicklung 

geistiger Fähigkeiten und der Sittlichkeit der Menschen für unerlässlich erachtet. 

Man erwartete durch die sittliche Belehrung des Volkes eine verlässliche 

Herrschaftsstabilisierung, vor allem durch die Förderung der vier 

konfuzianischen Tugenden: Pietät gegenüber den Eltern (kō), Fügsamkeit und 

Respekt vor älteren Gefährten (tei), Loyalität (chū) und Vertrauen unter 

Gefährten (shin). Am didaktisch-methodischen Konzept, an Leseübungen 

(sodoku), Seminaren und Vorlesungen über Erläuterungen der Lektüre, 

orientierte man sich auch an den traditionellen herrschaftlichen Schulen. Es gab 

jedoch Veränderungen im Lernziel, d. h. „Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Einstellungen, welche die Schüler im Verlauf des Unterrichts entwickeln oder 

sich aneignen sollten“ (Lenzen (Hg.) 2005 Stichwort „Lernziel“, 1016): Die 

Bedeutung kritischer Auseinandersetzungen mit chinesischer Literatur über den 

Konfuzianismus und mit Geschichte sowie praxisorientierter und praxis-

bezogener Studien wurden hervorgehoben. Theoretische Abstraktionen – damit 

meinte man wohl mit dem Konfuzianismus als weltanschauliche und staats-
                                                                                                                                               
Bezeichnung „das ganze Volk (banmin)“ im Entwurf von Hirosawa Saneomi wurde bei der 
Ausarbeitung auf „das beherrschte Volk (gemin / kamin)“ geändert. (Sasaki Suguru 1979:86) 
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philosophische Lehre, die zur Legitimierung der feudalen Herrschaft gedient 

hatte – wurden ausdrücklich bestritten. Der Konfuzianismus sollte also 

ausschließlich als Lehrmittel für die Vermittlung nützlicher Sachkenntnisse 

sowie als ethische Lehre für die Hinführung nicht zur Gesinnungsmoral, 

sondern zur Verantwortungsmoral dienen. 

Der Unterricht in japanischer Literatur richtete sich darauf, die 

Fähigkeiten für Dichtung und Textabfassung zu entwickeln. Als Lehrziel wurde 

formuliert, den Schülern die Begriffe von Staat und japanischem Nationalwesen 

(kokutai) beizubringen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Unterricht in 

japanischer Literatur sowie Vorträge über das japanische Nationalwesen vom 

Oberschulrat Oda, der ein engagierter Vertreter der kaiserlichen Herrschafts-

legitimität war und Fachkompetenz in diesem Bereich hatte, gehalten wurden. 

Wie im Bericht der Präfektur Wakamatsu an das Innenministerium zu lesen ist, 

konnten wegen Mangel an notwendigen Finanzmitteln vorerst nur drei Lehrer 

für Leseübungen angestellt werden, und es mussten einige „gebildete 

Verwaltungsbeamte“ nebenamtlich zur Lehrtätigkeit herangezogen werden. 

(Siehe Nagura 1971:3) 

Es gab keine Vorschrift über das Alter der Schüler (Arai 1986:431). Die 

Zuweisung der Schulstufe erfolgte nach dem bei der Eintrittsprüfung erzielten 

Ergebnis. (Arai 1986:431; Nagura 1971:7) Zwischen dem 4. und 6. Monat Meiji 

3 (1870) traten etwa achtzig Schüler in die Schule ein. Ihre soziale Herkunft war 

heterogen wie die Altersgruppe. Es handelte sich um Beamte, Dienstmänner 

eines han, Angehörige des niederen Adelsstandes (shizoku), Priester, Ärzte 

oder Arztsöhne, Stadtbürger und Bauern. Genaue Auskünfte über manche 

Schüler gingen aus der Aufnahmeliste nicht hervor. (Nagura 1971:3-4) Die 

öffentliche Schule der Präfektur Wakamatsu war zwar für alle Bevölkerungs-

schichten zugänglich; die Unterrichtsgegenstände und -methoden orientierten 

sich allerdings nicht an den privaten Übungsschulen zur Elementarausbildung 

in Lesen und Schreiben für das Volk (terakoya), sondern an den Standes-

schulen für Samurai. Der Unterrichtsbesuch setzte gewisse Vorkenntnisse 

voraus. Bei den Bürgern und Bauern handelte es sich wahrscheinlich um die 

gebildete und vermögende Schicht, die Honoratiorenschicht. Die zahlenmäßige 
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Erfassung der Schüler fehlte seit dem Rücktritt Odas im 7. Monat Meiji 3 (1870). 

(Nagura 1971:4) 

Die Gewährung einer staatlichen Subvention für die öffentlichen 

Lokalschulen (gōgaku) gemäß des Erlasses des Kabinetts vom 12. Monat Meiji 

3 (1870)  war für viele Präfekturen der Anlass zur Schulgründung. (Kawai u. a. 

1984:19) In der Präfektur Wakamatsu war aber schon vor der Regelung der 

Schulfinanzierung eine Lokalschule errichtet worden. 

Im 5. Monat Meiji 4 (1871) zog die Lehranstalt in einen Neubau ein, 

wobei sie in Gōgaku (Lokalschule) umbenannt wurde. Die Kosten für die 

Errichtung des Schulgebäudes wurden von der staatlichen Förderung, den 

Erträgen aus schuleigenen Feldern und Spenden aufgebracht. In Orientierung 

an der Ordnung für Universitäten vom 2. Monat Meiji 3 (1870) wurde die 

Organisation der Lehrerschaft festgelegt.  

 
6.2.3. Das Bildungswesen im Tonami-han 

Die Angehörigen der herrschenden Schicht des ehemaligen Aizu-han 

schenkten der Bildung erhöhte Bedeutung. Sogar in den Gefangenenlagern in 

Tokyo (Kasai 1992:42-43, 73) und im Takada-han (siehe Arakawa 1992:66-67, 

78-79) wurden Schulen errichtet, und der Unterricht für die junge Generation 

fortgesetzt. Bei der Umsiedlung in das Tonami-han ließ Yamakawa Hiroshi 

(1845-1898; früher hatte er Ōkura oder Yoshichirō geheißen), der zur Gründung 

und Führung des Tonami-han bevollmächtigt war (Kasai 1992:54-55), den 

Bücherbestand der einstigen landesfürstlichen Schule Nisshinkan 

mittransportieren (Kasai 1992:73). Dazu wurden Bücher für westliche Studien 

neu geschaffen. (Kasai 1992:73) Er gab sich große Mühe, einerseits die 

Bildungstradition des Aizu-han wiederaufleben zu lassen, andererseits ein 

modernes Bildungswesen, das den Herausforderungen der neuen Zeit 

gewachsen sein sollte, zu schaffen. 

Der weitblickende 25-Jährige war als erster Sohn eines obersten Leiters 

des Verwaltungsapparates, eines Rates (karō), des Aizu-han geboren und hatte 

der hochprivilegierten Schicht angehört. Schon in jungen Jahren gehörte er 

auch zur Führungsspitze und beteiligte sich an der Politik und erhielt eine 
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Pfründe von 1.000 koku.179 Seine Leistungen fanden nicht nur im fürstlichen 

Hof des Aizu-han, sondern auch beim bakufu Anerkennung. In der Bakumatsu-

Zeit, Keiō 2 (1866), begleitete er im Alter von 21 die Delegation des bakufu 

nach Russland und beobachtete europäische Länder wie Frankreich und 

Deutschland. Dabei nahm er offensichtlich den internationalen politischen und 

ökonomischen Zustand und die Rückständigkeit Japans zur Kenntnis, die ihn zu 

einer modernen Anschauung führte. (Vgl. AW (Hg.) 2004:48-49) Im Boshin-

Krieg gehörte er zum Kommandostab. (Vgl. Kasai 1992: 64-65)  

Yamakawa holte den vierzigjährigen fortschrittlichen Beamten des 

ehemaligen Aizu-han Hirosawa Yasutō (1830-1891; früher hatte er Tomijirō 

geheißen) zur Verwaltungsspitze, der sich in Folgezeit als sein verlängerter Arm 

voll für den Aufbau des neuen han engagierte. Er hatte seine Bildung an der 

landesfürstlichen Schule des Aizu-han und an der Akademie des bakufu 

erhalten und war aufgrund seiner hervorragenden Leistungen im Studium nicht 

nur vom Aizu-han, sondern auch vom bakufu zum Stipendiaten gewählt worden. 

Seit seiner Jugend war er offen gegenüber neuen Gedanken und 

Erkenntnissen: Er hatte sich auch mit der Lehre der Mito-Schule sowie mit 

westlichem Gedankengut beschäftigt und hatte mit einigen Ausländern, 

darunter dem britischen Diplomaten Ernest Mason Satow (1843-1929) sowie 

mit den weitblickenden Samurai aus anderen han wie Sakuma Shōzan (1811-

1864), Ōkubo Toshimichi und Kido Takayoshi verkehrt. In der Bakumatsu-Zeit 

gehörte er zum vorwiegend aus den leistungsstarken Studenten 

zusammengesetzten Beratungsrat des Landesfürsten des Aizu-han (Kōyōkata). 

In einem Buch, das er in der Gefangenschaft zwischen Keiō 4 (1868) und Meiji 

2 (1869) verfasste, führte er folgendes als notwendige Reformschritte für die 

Erreichung einer höheren Zivilisation sowie für die Anhebung der Leistung und 

des Wohlstandes der japanischen Nation an: die Förderung okzidentaler 

                                                 
179 Er machte später im Militär Karriere und wurde Generalmajor. Unter Bildungsminister Mori 
Arinori wurde er zum Rektor der pädagogischen Hochschule in Tokyo (Tōkyō kōtō shihan 
gakkō) und der pädagogischen Hochschule für Frauen (Joshi kōtō shihan gakkō). (Zu 
Yamakawa Hiroshi siehe Kasai 1992:63-65, 152-153) Sein jüngerer Bruder Kenjirō (1854-1931) 
wurde Physiker und Rektor der kaiserlichen Universitäten in Tokyo, Kyoto und Kyūshū (Tōkyō 
teikoku daigaku, Kyōto teikoku daigaku, Kyūshū teikoku daigaku). (ASK (Hg.) 2005:45; Kasai 
1992:153) Seine jüngere Schwester Sutematsu (1860-1919) war eine der ersten 
Auslandsstudentinnen, die Meiji 4 (1871) mit der Iwakura-Gesandtschaft in den Westen ging 
und sich nach der Heimkehr für die Mädchenbildung einsetzte. (Kasai 1992:153-154) 
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Wissenschaften, die Einführung technischer Errungenschaften sowie den 

Aufbau eines modernen Militärwesens und eines vom Elementarbereich über 

das Universitätsstudium bis in die Bereiche der Fort- und Weiterbildung 

reichenden Bildungssystems. So wie die rationalistischen Reformkräfte in der 

Zentralregierung war sich Hirosawa der Funktion der Bildung als Stoßkraft der 

gesellschaftlichen Veränderung bewusst. Damals war er auch von der 

Gleichheit Aller überzeugt. (Kasai 1992:65-67). 

Gleich nach Erhalt der entsprechenden Machtbefugnis führte Yamakawa 

als oberster Leiter des Verwaltungsstabes und Stellvertreter des Gouverneurs 

des Tonami-han Maßnahmen zum Abbau traditioneller ständischer sozialer 

Strukturen und zur Etablierung einer leistungsorientierten modernen 

Gesellschaft durch: Er schaffte die überlieferte ständische Rangordnung und 

Privilegien wie erbliche Pfründe und das Schwertertragen der Samurai180 in der 

Öffentlichkeit ab und leitete die Aufnahme der nach dem Leistungsprinzip 

gewählten Beamten in den Verwaltungsapparat ein. (Vgl. Kasai 1992:72-73) 

Parallel baute er ein modernes Bildungswesen auf und gründete zuerst die 

Schulbehörde. Ihre Aufgabe umfasste die Verwaltung und Aufsicht über den 

gesamten Unterricht und Übungen für die geistige und militärische Ausbildung 

(bun-bu) sowie die Heranziehung von Humankapital (jinzai) für den Staat. (Vgl. 

Kasai 1992:70-71) Die neue Schule war unabhängig vom Geschlecht, von ihrer 

Heimat und ihrer sozialen Herkunft allen Kindern zugänglich. War das 

Bildungssystem des Aizu-han nach dem Ständeprinzip oder Geschlecht 

institutionell und inhaltlich differenziert organisiert, wurden im Tonami-han die 

Standesschranken zwischen Herrschenden und Beherrschten sowie die 

Unterscheidung zwischen Jungen und Mädchen in der Bildung aufgehoben. Die 

bis zum Alter von vierzehn dauernde Schulpflicht wurde allerdings nur den 

Angehörigen des niederen Adelsstandes (shizoku und sotsuzoku) d. h. den 

Kindern aller ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han auferlegt. Ihnen wurde 

auch ein verächtliches Verhalten gegenüber den Mitschülern einfacher Herkunft 

strikt verboten. (Kasai 1992:74-75) 

                                                 
180 Wie Kasai hinweist, ging diese Maßnahme dem Beschluss der Zentralregierung im Jahr Meiji 
9 (1876) voran und war sehr progressiv. (Kasai 1992:72)  
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Die Schule des Tonami-han richtete sich auf Fähigkeiten und Kenntnisse, 

die zur Beteiligung am Zivilisationsprozess befähigen sollten. Traditionelle 

Unterrichtsgegenstände, d. h. konfuzianische Standardwerke, blieben zwar als 

Kernbereich des Unterrichtes bestehen; sie waren aber kein Instrument zur 

Rechtfertigung der Herrschaftsideologie mehr. Die Lernbereiche reichten nun 

von einer elementaren Ausbildung im Lesen, Schreiben und Rechnen über die 

Vermittlung von Kenntnissen über das Rechtswesen und die geografischen 

Verhältnisse Japans bis zur Orientierung über Rechts- und politische Systeme, 

geografische Verhältnisse und Naturwissenschaften des Okzidents. Die Schule 

des Tonami-han wurde als Grundlage für eine höhere Bildung angesehen. In 

der provisorischen Schulordnung des Tonami-han wurde darauf hingewiesen, 

dass sich die Schüler nach dem Schulabschluss in einem frei gewählten 

Bereich, in den chinesischen (kangaku), nationalen (kokugaku) oder 

okzidentalen Studien (yōgaku), individuell weiterbilden sollten. Dies bezog sich 

wohl auf die Hochschulausbildung, die bis zum Erlass der Ordnung für 

Universitäten (Daigaku kisoku) vom 2. Monat Meiji 3 (1870) in drei Lehrgänge 

gegliedert war.181 Die Aufforderung zum Lernen erging an alle Volksschichten – 

Bauern, Kaufleute und Handwerker. Die Schule des Tonami-han wurde als 

öffentliche Grundschule konzipiert, die eine Basis für die Qualifikation von 

Personen aus allen sozialen Schichten der Bevölkerung sein sollte. Die 

Bildungspolitik des Tonami-han ging von der Volksbildungsidee und dem 

Nützlichkeitsstandpunkt der Aufklärung aus. 

Das Bildungskonzept des Tonami-han orientierte sich unübersehbar an 

der von den rationalistischen Kräften ausgearbeiteten Ordnung für Mittel- und 

Grundschulen vom 2. Monat Meiji 3 (1870) (Chū-Shōgaku kisoku), dessen 

Lehrinhalte auf die Bedürfnisse der Universität abgestimmt waren. Der Lehrplan 

des Tonami-han war allerdings stark gekürzt. Nach der zentralen Regelung 

sollte die Mittelschule (chūgaku) für Fachausbildung an die Grundschule 

anschließen.182 Das Tonami-han war aber nicht in der Lage, weiterführende 

Schulen zu errichten. Dafür wurde ausdrücklich betont, dass die Bildung nicht 

mit Erfüllung der Schulpflicht beendet werden dürfe, sondern jeder durch einen 
                                                 
181 Zu den Hochschulreformen siehe KK (Hg.) 1974a:268-283. 
182 Zu Lehrplänen für die Grund- und die Mittelschule siehe KK 1974a: 284-285. 
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individuellen Bildungsweg seine Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern sollte 

(siehe Kasai 1992:74). 

Im 8. Monat Meiji 3 (1870) kam es zur Eröffnung der Schule Nisshinkan, 

die nach der gleichnamigen ehemaligen landesfürstlichen Schule des Aizu-han 

benannt wurde. Sie war in einem gemieteten Wohnhaus in Tanabu (heute 

Mutsu-shi (Kasai 1985:64)), der Hauptstadt des Tonami-han, beherbergt. In der 

Mitte des Lesesaals wurde – so wie in der früheren Zeit – eine Statue von 

Konfuzius, die von einem konfuzianischen Gelehrten und Lehrer aus Aizu 

gebracht worden war, aufgestellt. Um allen Schulkindern aus Aizu den 

Unterrichtsbesuch zu ermöglichen, wurde zuerst ein Internat und dann 

insgesamt zehn Dependancen der Nisshinkan errichtet. Einer amtlichen 

Statistik zufolge gab es insgesamt über 1.400 Schüler. (Kasai 1985:66) Bis zur 

Schließung im 12. Monat Meiji 4 (1871) (Kasai 1992:83-84) sorgte die Schule 

Nisshinkan für die Ausbildung und Erziehung der heranwachsenden Generation 

im Tonami-han. Zur Frage, ob auch die einheimischen Kinder bäuerlicher oder 

bürgerlicher Herkunft die Schule Nisshinkan besuchten, fehlen allerdings 

Belege. (Kasai 1992:75-76) 

In der Bildung im Tonami-han erfolgte derart die Vermittlung neuer 

Kenntnisse und Perspektiven. Die Schule im Tonami-han stand in ihrer 

Funktion im Kontrast zu den lokalen Schulen in den Präfekturen: Sie hatte 

nämlich primär eine Qualifikationsfunktion, d. h. die Funktion der Erstellung 

eines Leistungs- und Innovationspotenzials, welche die Entstehung eines 

rationalen modernen Staates und einer ständelosen bürgerlichen Gesellschaft 

begünstigen sollte, während die Präfekturenschulen in erster Linie die Funktion 

der Legitimierung der kaiserlichen Herrschaft und der staatlichen 

Herrschaftsordnung und damit der Stabilisierung des neuen politischen 

Systems und der Schaffung des inneren Friedens hatte. 

 

6.3. Resümee 

 
Diese Periode war charakterisiert durch die Überlagerung und 

Auseinandersetzung von traditionalistischen und rationalistischen Kräften. Mit 
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Beginn des Staatsbildungs- und Modernisierungsprozesses begannen auch die 

damit verbundenen Kämpfe und Konflikte um die Monopolisierung legitimer 

Gewaltanwendung, die Herrschaftslegitimation und das Bildungssystem, deren 

Ende erst nach zwei Jahrzehnten erreicht werden sollte. 

Die Machtakteure waren bestrebt, mit Gewalt und mit Hilfe des neuen 

Staatsrechts die Herrschaftsgewalt zu monopolisieren und Widerstände zu 

überwinden. Während patrimoniale Verwaltungen abgebaut wurden, wurden 

traditionale patrimoniale Vorstellungen und Gesellschaftsstrukturen zur 

Schaffung von Geltung staatlicher Herrschaft bewusst benutzt. 

Das Hochschulwesen, das zur Beamtenrekrutierung für den Staatsdienst 

beitrug, war ein Instrument, in dem politische Legitimationskonflikte 

ausgetragen wurden. Parallel zur Durchsetzung des progressiven 

Reformerkreises im Bildungsprozess des modernen Staates, d. h. einer 

politischen Anstalt mit rational gesatztem Recht und einer bürokratischen 

Verwaltung, traten auch im universitären Bereich irrationale und ideologische 

Elemente zurück und rationalistische Elemente hervor. Bis Ende dieser Epoche 

konnten die Anhänger des Rationalismus zu ihren Gunsten entscheiden. Die 

rückwärts gewandten oder beharrenden Kräfte, die anfänglich stark präsent 

waren, wurden fast völlig in den Hintergrund gerückt. Die prinzipielle Trennung 

von Bildung und Ideologie im Hochschulwesen wurde eingeleitet. Das 

zentralistische Hochschulwesen war auf die Bedürfnisse der bürokratischen 

Verwaltung ausgerichtet. Seine Aufgabe lag – so wie bei den Standesschulen 

für Samurai in der Edo-Zeit – in der Erzeugung von Humankapital, im Sinne der 

Qualifizierung des Beamtennachwuchses für den Staatsdienst. 

Niedere und mittlere Schulen in den Präfekturen waren föderalistisch 

organisiert und hatten vorwiegend Integrations- und Legitimationsfunktion: 

Angesichts der Aufstände, die auf das Legitimationsdefizit zurückzuführen 

waren, erkannte die Meiji-Regierung die Notwendigkeit eines Schulsystems, 

das jene Einstellung und Haltung erzeugen würde, die für die Unterstützung 

und Aufrechthaltung der neuen Herrschaftsverhältnisse erforderlich war. Das 

Schulwesen in den Präfekturen zielte auf den Erwerb des Elementarwissens in 

Lesen, Schreiben und Rechnen, die Identifikation mit der neuen Staatsform, die 

Herstellung der Fügsamkeit gegenüber der legalen Autorität und die Einhaltung 
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und Befolgung bürokratischer Regeln ab. Der Konfuzianismus wurde als 

traditionswürdiger Bestand für die geistige und sittliche Bildung des Invidiuums 

sowie für die Erhaltung des erreichten gesellschaftlich-kulturellen 

Entwicklungsniveaus und der Sitte und Ordnung angesehen und in den 

Lehrplan aufgenommen. Dabei wurde aber seine herkömmliche Funktion 

herrschaftsbezogener ideologischer Schulung verleugnet. Bei den Schulen der 

Präfekturen wurden sowie bei den Hochschulen ständische Privilegien und die 

Einübung in standesspezifische Fähigkeiten und Lebensführung bestritten. 

Heftige Widerstände der gewaltsam unterworfenen lokalen Bevölkerung 

in der Region Tōhoku, zu deren Zuspitzung es u. a. in Aizu kam, bewirkten 

Anstrengungen der politisch herrschenden Akteure zum Aufbau eines 

herrschaftslegitimierenden lokalen Schulwesens. Entscheidende Akteure für die 

Entwicklung des lokalen Schulwesens in den Präfekturen waren die 

Gouverneure, die dem Innenministerium unterstellt und für die Schaffung und 

Einhaltung der Herrschaftsverhältnisse mit einer Kompetenzfülle ausgestattet 

waren. Die Etablierung des Schulwesens in den Präfekturen der Region Tōhoku 

ging mit dem Aufbau der zentralistischen Präfekturenverwaltung einher. 

Die Bemühungen um den Wiederaufbau der Schulen und die Fortführung 

der Bildungstradition in der Nachkriegszeit in Aizu seitens der Angehörigen des 

ehemaligen lokalen Herrschaftsverbandes und des beherrschten Volkes 

wurden zwar von den politisch herrschenden Akteuren toleriert, fanden aber 

auch keine Förderung. Hingegen gab sich der Gouverneur der Präfektur 

Wakamatsu Mühe, für den Aufbau einer neuen Unterrichtseinrichtung, die nach 

den Machtansprüchen der Meiji-Regierung und ihrem politischen Programm 

maßgeschneidert war, zu sorgen. Man brach dabei vollständig mit der Tradition 

der herrschaftlichen Schulen des Aizu-han. Das Motiv für die Erziehungs-

aktivitäten des Gouverneurs und des Schulrates der Präfektur Wakamatsu, die 

Anhänger des Tennos und Verfechter einer charismatischen Herrschaft waren, 

war wesentlich von Hingabe an den Tenno bestimmt. 

In dieser Periode vollzog sich die Bildungsreform auch auf der Ebene der 

einzelnen han. Das Tonami-han und viele andere han orientierten sich am 

zentralen Schulreformkonzept mit aufklärerischem Gehalt. Die Meiji-Regierung 
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war aber noch nicht in der Lage, in lokale Bildungsangelegenheiten der han 

einzuschreiten. 
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7.  Entstehung des modernen Staates und eines 
          modernen Bildungswesens im Zeichen 
                     der Aufklärung 1871-1878 

 

7.1. Rationale Herrschaft und staatliche Schulpolitik im Streben 
nach Modernisierung des Landes 

 
7.1.1. Zentralisierung der Verwaltung und Durchsetzung der 
 progressiven Reformkräfte 

Im Jahr Meiji 4 (1871) vollzog sich die Ausbildung einer einheitlichen 

Staatsgewalt, d. h. es kam zu einer Monopolisierung aller Herrschaftsgewalt 

und zur Vereinheitlichung und Zentralisierung der Staats- und Lokalverwaltung 

durch die Meiji-Regierung. Aus einem harten Kampf der rationalistischen Kräfte 

gegen die feudalen und die reaktionären Kräfte entstand nun der moderne 

rationale Anstaltsstaat. 

Mit dem kaiserlichen Erlass vom 14. Tag des 7. Monats Meiji 4 (1871) 

erfolgte die Auflösung der rund 260 historischen han und ihre Ersetzung durch 

die Präfekturen (haihan chiken). Damit wurden die Verwaltungseinheiten zu 306 

Präfekturen (drei fu, 302 ken und ein kaitakushi für Hokkaidō) einschließlich der 

bereits bestehenden Präfekturen vereinheitlicht. 183  Gab es zunächst eine 

territoriale Kontinuität von abgeschafften han und neuen Präfekturen (vgl. 

Katsuta 2000:197; Matsuo 1992:164), so wurde das Land bis Ende desselben 

Jahres in 76 Präfekturen (drei fu, 72 ken und ein kaitakushi) umgestaltet. 

(Matsuo 1999b:56) Bei der Benennung der neugegründeten Präfekturen 

wurden fürs Erste die Namen der bis dahin bestehenden han verwendet; doch 

im Laufe der Zeit wurden sie aufgrund von Aufforderungen der Gouverneure 

teilweise bewusst umbenannt. Man wollte damit den Beherrschten den völligen 

Bruch mit der Tradition deutlich machen. (Siehe Katsuta 2000:201-204; Matsuo 

1995:241-243) 

                                                 
183 Eine eingehende Analyse der Abschaffung der han gibt es z. B. von Matsuo 1992, 1995:204-
223 und Katsuta 2000. Zur Erläuterung und zum Diskussions- und Forschungsstand siehe 
Matsuo 1999b. 



 
 
200 

Die Abschaffung der han wurde durch die Gewährleistung effektiver 

politischer Durchsetzungsfähigkeit nach außen und im Inneren gerechtfertigt: 

Sie war eine unabdingbare Voraussetzung für die Schaffung staatlicher 

Souveränität und die Wahrung der Sicherheit für das Volk; außerdem war eine 

effiziente Staatsführung im Hinblick auf die Souveränität des charismatisch 

legitimierten Tennos (ōdo ōmin) zur dringenden Verwaltungsaufgabe geworden. 

(Vgl. Matsuo 1992:164) Mit dieser Maßnahme wurde das Feudalwesen 

komplett aufgelöst. Diese Aktion wurde von den rationalistischen Kräften aus 

dem Chōshū- und dem Satsuma-han, Kido Takayoshi, Ōkubo Toshimichi, 

Saigō Takamori, Inoue Kaoru und dem Militärreformer Yamagata Aritomo, 

initiiert. Es war ihnen gelungen, militärische Bedingungen dafür zu schaffen, 

indem sie die Streitmacht dreier mächtiger han, Chōshū, Satsuma und Tosa, zu 

einem 8.000 Mann starken militärischen Verband als kaiserliche Garde 

zusammenstellten.184 (Vgl. Matsuo 1992:126-130, 1995:192-196) 

Parallel zur Abschaffung der han wurde Ende des 7. Monats Meiji 4 

(1871) die Verwaltungsreform durchgeführt, wobei der Regierungsapparat 

(Dajōkan) in Kabinett (Seiin), Ministerrat (Uin) und Staatsrat (Sain) gegliedert 

wurde. Die staatliche Verwaltung umfasste die Ressorts für auswärtige 

Angelegenheiten, Finanzen, Heerwesen, Justiz, Bildung, Technologie, 

Kolonisation, den kaiserlichen Hof sowie Shintō-Angelegenheiten. Die 

Zentralbehörde für Shintō-Angelegenheiten, die bis dahin eine bevorzugte 

Stellung innegehabt hatte, wurde hierbei zu einem Ministerium herabgestuft. 

Die Ressorts wurden von sachkundigen Ministern geleitet. Sie waren allerdings 

keine Mitglieder des Kabinetts. Diese Herrschaftsorganisation blieb mit kleinen 

Modifikationen im Wesentlichen bis 1885 erhalten. (Vgl. Katsuta 2000:193-194) 

Die Leitung war – mit der Ausnahme von Sanjō Sanetomi und Iwakura Tomomi, 

die weiterhin an der Spitze des Kabinetts blieben, – von den rationalistischen 

Kräften aus Chōshū, Satsuma, Tosa und Hizen besetzt. Kido, Ōkuma, Saigō 

und Itagaki Taisuke wurden Mitglieder des Geheimen Rates. Ōkubo wurde zum 

Leiter des Schlüsselressorts, das nicht nur für Finanzen, Finanzwesen und 
                                                 
184  Die Zahl der Mannschaft war zwar nicht überwältigend, sie besaß aber beachtliche 
Schlagkraft. Außerdem war die Tatsache, dass die Meiji-Regierung drei Militärmächte in ihrer 
Hand vereinigte, ein absolut wirksames Druckmittel auf die restlichen han. (Katsuta 2000:134-
135) 
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Wirtschaftspolitik, sondern auch für innere Angelegenheiten zuständig war und 

u. a. die Kompetenz zur Ein- und Absetzung der Gouverneure hatte. Fortan 

beeinflusste er in dieser Machtposition die Innenpolitik maßgeblich. Beharrende 

oder reaktionäre Kräfte, Feudalfürsten und der Hofadel, wurden endgültig aus 

der Regierung und dem Kaiserhof verdrängt. An der Spitze der rationalen 

Hierarchie standen die ehemaligen Samurai niederen Ranges. Sie 

unterstanden unmittelbar dem Tenno und verschafften sich nunmehr freie Hand 

für weitere Reformen. In der Folgezeit wurde die charismatische Autorität des 

Tennos von den utilitaristisch-rationalistischen Reformern zur Ausübung 

unbeschränkter Staatsgewalt und Durchführung der Modernisierungsprojekte 

im zunehmenden Maß instrumentalisiert. (Vgl. Katsuta 2000:190-197; Matsuo 

1995:233-241) Die Legitimitätsbildung, die Herstellung innerer Anerkennung 

rationaler Herrschaft des Staates, bei den Untertanen, sowie die Wahrnehmung 

ihrer Pflichterfüllung gegenüber dem Staat sollte durch ein neuartiges 

Bildungswesen erfolgen – kein Zufall, dass das erste Bildungsministerium 

(Monbushō) vor der gesamten Verwaltungsreform als „allererstes 

Ressort“ (Motoyama 1998:54) gegründet wurde. Die Ministerialbeamten des 

Bildungsressorts wurden aus dem Kreis der Gelehrten für rationale okzidentale 

Wissenschaften rekrutiert. (Vgl. Motoyama 1998:55). 

Mit der Abschaffung der han wurden die bisherigen Han-Gouverneure 

ihres Amtes enthoben. Um die regionale Identität der Beherrschten 

auszulöschen und bei ihnen eine neue Identifizierung mit dem Staat 

herzustellen, wurden die Han-Gouverneure zwangsweise nach Tokyo 

übersiedelt. Seitens der lokalen feudalen Kräfte, deren verlorene überkommene 

Rechte durch neue ständische Privilegien – einen Status im hohen 

Adelsstandes (kazoku) als „Behüter des Kaiserhauses“ und Bezüge im 

Ruhestand – kompensiert wurden (vgl. Katsuta 2000:167-168; Matsuo 

1995:228), gab es kaum Widerstände (Matsuo 1992:170-171).185 

Widerstände gegen den Meiji-Staat kamen hingegen vom beherrschten 

Volk, dem eine neue Staatsform aufgezwungen wurde. Besonders heftig waren 
                                                 
185  Shimazu Hisamitsu, der Gouverneur des Satsuma-han, weigerte sich, sein einstiges 
Herrschaftsgebiet zu verlassen. In der Folgezeit zeigten er und einige ehemalige Angehörige 
des Fürstenstandes ihr Missfallen gegenüber dem radikalen Abbau ihrer Bezüge. (Matsuo 
1995:260)  
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sie diesmal in West-Japan in den Regionen Chūgoku und Shikoku (Matsuo 

1995:248): Im Zeitraum zwischen dem 8. und dem 12. Monat Meiji 4 (1871), 

innerhalb von vier Monaten nach der Abschaffung der han, brachen in diesen 

Regionen insgesamt 23 Aufstände aus. Zwei Drittel der Erhebungen verlangten 

das Verbleiben oder das Weiterregieren des ehemaligen Feudalherrn. (Katsuta 

2000:171-172) Zur Überwindung der politischen Krise und zur 

Herrschaftsstabilisierung wurden Großbauern und Großkaufleute in den 

Herrschaftsapparat an der untersten Stufe der Beamtenhierarchie eingebunden. 

Zu propagandistischen Zwecken wurden ab Meiji 5 (1872) offizielle Besuche 

des Tennos in verschiedene Regionen organisiert, wobei die Regionen in 

Südwest-Japan (Kinki, Chūgoku, Shikoku und Kyūshū) sein erstes Reiseziel 

waren. (Matsuo 1995:240-241) Man versuchte dabei auch, Shimazu Hisamitsu, 

den ehemaligen Gouverneur des Satsuma-han, zu bewegen, nach Tokyo zu 

übersiedeln, und die inzwischen angewachsene politische Unzufriedenheit der 

ehemaligen Dienstmänner in den dortigen Regionen zu beschwichtigen, was 

aber erfolglos blieb. (Matsuo 1995:260) 

Nach der Festigung der inneren Souveränität konzentrierten die 

Regierungsführer ihre Bemühungen auf die Schaffung der äußeren 

Souveränität, d. h. die Unabhängigkeit und Gleichheit des japanischen Staates. 

„Ein Staat ist unabhängig, d. h. er ist weder Protektorat noch Kolonie, noch 

Mandat, noch Mitglied eines Bundesstaates. Die Staaten sind gleich, sofern sie 

sich als rechtlich gleichberechtigt anerkennen“. (Kriele 2003:51) Wie Bismarck  

1873  die Iwakura-Gesandtschaft  in Kenntnis setzte, war damals – anders als 

in der heutigen Zeit – die Anerkennung der Souveränität der Staaten von ihrer 

faktischen militärischen und wirtschaftlichen Gleichheit abhängig.186 Die äußere 

Souveränität war also mit der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit des Landes 

untrennbar verbunden. 

Das oberste außenpolitische Ziel der Meiji-Regierung war die 

Verbesserung der vom bakufu abgeschlossenen, sogenannten ungleichen 

Verträge von Ansei 5 (1858) mit den USA, Holland, Russland, England und 

Frankreich, sowie mit rund zehn weiteren Staaten danach. Als die für Meiji 5 
                                                 
186 Zur Definition innerer und äußerer Souveränität aus der Perspektive der Staatslehre siehe 
Kriele 2003:41-44, 50-52. 
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(1872) vorgesehenen offiziellen Verhandlungstermine mit den jeweiligen 

Ländern heranrückten, beschloss die Regierung im 9. Monat Meiji 4 (1871) die 

Entsendung einer japanischen Delegation unter der Leitung von Iwakura in den 

Okzident. Die Iwakura-Gesandtschaft bestand aus 59 Mitgliedern, darunter die 

leitenden Staatsmänner Ōkubo, Kido und Itō sowie der 27-Jährige hohe 

Beamte Tanaka Fujimaro (1845-1909) aus der Ministerialdirektion des 

Bildungsressorts (Morikawa 1986:46, 1990:24). 54 Auslandstudenten und -

studentinnen reisten mit. (Sugawara 1999:63-64) Unter den fünf Studentinnen 

war die zwölfjährige Yamakawa Sutematsu, eine Schwester von Yamakawa 

Hiroshi (AWS (Hg.) 1969:323-324; Kasai 1992:153-154), dem ehemaligen 

Leiter des Tonami-han. Die Entsandten traten im 11. Monat Meiji 4 (1871) die 

Reise an. Bis zur Heimkehr im September 1873 besuchten sie innerhalb eines 

Jahres und elf Monaten die USA, England sowie zehn kontinentaleuropäische 

Länder, Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland, Russland, Dänemark, 

Schweden, Italien, Österreich-Ungarn und die Schweiz. (Sugawara 1999:64) In 

ihrem Ausmaß war die Delegation einmalig in der japanischen Geschichte. 

(Ishizuki 1978:3) 

Der Auftrag der Gesandtschaft bestand erstens im Aufbau internationaler 

Beziehungen, zweitens in Verhandlungen über eine Revision der 

Handelsverträge und drittens in einer Inspektion der gesamten Systeme sowie 

des politischen, militärischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

wissenschaftlich-technischen Entwicklungsstandes der okzidentalen Staaten. 

(Vgl. Morikawa 1971:21) 187  Angesichts des Misserfolges bei den 

Unterhandlungen mit dem ersten Verhandlungspartner, den USA, konzentrierte 

sich die Gesandtschaft bald auf die weiteren Punkte. (Sugawara 1999:64-65) 

Die Untersuchung der Bildungssysteme der besuchten Staaten stellte einen der 

Schwerpunkte dar. (Ishizuki 1978:4) Im 1. Monat Meiji 5 (1872) übernahm Kido, 

der großes Interesse an der Volksbildung und an Schulfragen hatte, persönlich 

die Untersuchung der Angelegenheiten von Bildung und Heerwesen. (Morikawa 

1990:35-36) 

                                                 
187 Analysen der Iwakura-Gesandtschaft gibt es z. B. von Tanaka 1979; speziell im Bildungs-
bereich von Ishizuki 1978; zu den Beobachtungen von Tanaka Fujimaro siehe Morikawa 1971, 
1986:39-49; 1990:24-48; zu den Erkenntnissen von Kido siehe Matsuo 2007:140-161. 
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Die europäischen Länder im 19. Jahrhundert, welche die Iwakura-

Gesandtschaft besichtigte, befanden sich nach Reble im „Zeitalter der 

Industrialisierung“, in dem sich „ein großer Wandel […] der wirtschaftlichen wie 

der geistigen Struktur“ vollzog. 188  In diesem Zeitraum waren folgende 

Phänomene zu beobachten: eine rasche Entwicklung der Technik, d. h. eine 

Verwertung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für die industrielle Produktion, 

eine wachsende Kapitalkonzentration und eine Steigerung der Gewinnsucht 

vieler Unternehmer, welche eine Verschärfung des Konkurrenzkampfes, eine 

Kollektivierung und Mechanisierung der Arbeit sowie das Aufkommen des 

Proletariats mit sich brachten. Die dabei entstehenden „sozialen Spannungen 

sowie nationale und demokratische Ideen“ wirkten als „treibende Kräfte der 

politischen Entwicklung“. Mit der Vergrößerung des Wirtschaftsapparates 

vergrößerte sich auch der Staatsapparat und damit die Staatsmacht. Die 

wachsende Industrie hatte auch Einfluss auf das kulturelle und geistige Leben: 

„Angesichts der Fortschritte der Wirtschaft und der Zivilisation glaubt[e]  man 

auch an einen sicheren Fortschritt der ganzen Kultur und [trug] das  

naturwissenschaftliche Denken mechanisierend und technisierend in alle 

Lebensgebiete hinein. Der selbstbewußte Optimismus und Rationalismus der 

Aufklärung kehrt[e] hier in verstärkter Form wieder“. (Reble 2002:251-254) 

In den okzidentalen Ländern beobachteten die Mitglieder der Delegation 

mit offener Bewunderung die fortgeschrittene Technik und den wirtschaftlichen 

Dynamismus sowie die moderne Zivilgesellschaft mit rechtlich gleichen, 

wirtschaftlich frei konkurrierenden Bürgern. Sie schenkten der effizienten sozio-

ökonomischen Staatspolitik zur Mobilisierung der menschlichen Energien und 

Kenntnisse sowie der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ressourcen 

Beachtung. Ihr Augenmerk richtete sich nicht zuletzt auf das flächendeckende 
                                                 
188 In England, das von anderen Ländern als Vorbild betrachtet wurde und viele Fachleute und 
Beobachter auf sich zog, herrschte eine Aufbruchsstimmung, die durch den wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fortschritt entstanden war: 1859 wurde dort Charles Darwins The Orgin 
of Species über die Evolutionstheorie, das heute als zentrales Werk der Wissenschafts-
geschichte gilt, zum ersten Mal veröffentlicht. Diese rationale wissenschaftliche Idee, die sich 
dem irrationalen Glauben und den konservativen Wertvorstellungen entgegenstellte, rief heftige 
Ablehnung der Träger und der Anhänger der alten Macht hervor, setzte sich aber immer mehr 
in der modernen Industriegesellschaft durch. Großbritannien stand damals zunehmend im 
starken Wettbewerb mit anderen Imperialmächten, zumal mit Frankreich und mit dem 
Deutschen Reich. Die radikalen Kräfte Großbritanniens strebten, technologischen und 
wirtschaftlichen Vorsprung ihres Landes zu halten und die Gesellschaft vorwärtszubringen. 
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allgemeine niedrige Bildungswesen, das zur Produktivitäts- und 

Kampffähigkeitssteigerung des Landes beitrug. In Frankreich sahen sie aber 

auch die Schattenseiten der Industrialisierung: Klassenbildung und -konflikte 

sowie den revolutionären Kampf der Arbeiterschaft gegen den Staat. Dort 

entstand der republikanische Staat nach der blutigen Niederschlagung der 

Pariser Kommune von 1871 unter dem Befehl von Louis Adolphe Thiers (1797-

1877). Dabei entstand bei den Mitgliedern der Delegation eine starke Aversion 

gegen die „Unterschicht“ und eine große Sympathie für eine autoritäre 

Innenpolitik des Staatsführers 189. (Vgl. Tanaka 1977:132-137) 

Wegen des damals aktuellen Staatsgründungsprozesses und der 

monarchistischen Staatsform wandten die Mitglieder der Gesandtschaft  

Deutschland ihre besondere Aufmerksamkeit zu. Der preußische Staat, der 

„Emporkömmling unter den europäischen Staaten des 18. Jahrhunderts“, hatte 

„den Großmachtstatus dank seiner ungewöhnlichen militärischen 

Kraftentfaltung erworben“ (Wehler 1987:464) und 1871 die Territorialstaaten 

zum Deutschen Kaiserreich vereinigt. „In der Tat ließ sich das Reich von 1871 

auffassen als ein vergrößertes Preußen, […] oder Wiederkehr des alten 

Reiches“. (Faulenbach 1984:101) Außerdem erschien ihnen die Verringerung 

des relativen Abstandes zu ihm erreichbar, während der Abstand zwischen 

Japan und den Großmächten wie Amerika, England und Frankreich 

hoffnungslos und deprimierend aussah. Die Iwakura-Gesandtschaft wurde vom 

Deutschen Kaiser, Wilhelm I. und zwei Führerpersönlichkeiten Deutschlands, 

die als Gründer des Deutschen Reiches galten, empfangen: dem Reichskanzler 

und preußischen Ministerpräsidenten Bismarck in politischer Hinsicht und dem 

Generalfeldmarschall Moltke in militärischer Hinsicht. Bismark erklärte den 

japanischen Gästen, dass angesichts der Missachtung des Völkerrechts durch 

die Großstaaten für die Wahrung der Souveränität der Kleinstaaten ihre 

militärische Stärke nach außen und die vaterländische Gesinnung des Volkes 

                                                 
189 Thiers wurde 1871 zum ersten Staatspräsidenten der Dritten Republik und behielt das Amt 
bis 1873. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Staatspr%C3%A4sident_%28Frankreich%29�
http://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Franz%C3%B6sische_Republik�
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im Inneren ausschlaggebend seien. 190  Kido sah in Deutschland das Ideal. 

(Matsuo 2007:154) 

Das Interesse Tanakas verlagerte sich dementsprechend vom 

föderalistischen, liberalen Bildungswesen in den USA zum Bildungswesen 

Deutschlands, das nach staatspolitischen Interessen gestaltet war. Tanaka 

erkannte, dass der Staat mit dem Schulzwang und der zu vaterländischer 

Gesinnung erziehenden Volksschulkonzeption seinen Anspruch auf 

Volksbildung durchsetzte. (Vgl. Morikawa 1986:49, 1990:43-48) Nach der 

Schilderung Kuhlemanns nahm in Deutschland der „bildungspolitische Zugriff 

des Staates“ im 19. Jahrhundert zu, der bereits Ende des 18. Jahrhunderts 

eingesetzt hatte. “Spätestens mit der Gründung des preußisch-kleindeutschen 

Nationalstaates [1871; Anm. d. Verf.] gewann dann das Programm einer 

vaterländischen Erziehung im nationalen Sinne eine überragende Bedeutung“. 

Hierbei wurde „jene[…] große[…] Kulturaufgabe, die Jugend zu national 

denkenden und fühlenden Menschen zu erziehen“, in den Vordergrund gerückt. 

(Kuhlemann 1998:99) 

Ōkubo, der sich bisher gegenüber den radikalen Modernisierungs-

maßnahmen kritisch-abwägend verhalten hatte, gewann durch die Inspektion 

der okzidentalen Länder die Überzeugung von der Herrlichkeit ihrer Zivilisation 

und erhielt einen nachhaltigen Anstoß für Reformbestrebungen, die zur 

Entstehung des Industriekapitalismus und zum Aufbau eines Militärstaates 

führen sollten. Kido, der bisher eine radikale Modernisierung verfochten hatte, 

vertrat hingegen nunmehr die Auffassung, dass Japan einen langfristigen 

zivilisatorischen Prozess vor sich hatte. (Vgl. Morikawa 1986:43-44, 1990:29-

33) Er war es, der bei der Erarbeitung der Eidescharta das Kapitel „Bruch mit 

schlechter Tradition und Anpassung an internationale Normen“ ergänzt hatte. 

(Matsuo 2007:24) Inzwischen kam er durch den Vergleich zwischen den 

europäischen und den japanischen geistig-kulturellen Entwicklungen sowie 

durch die Beobachtung der unkritischen Anhänger der westlichen Zivilisation 

unter seinen Landsleuten zur Einsicht, dass der Import einer bloß äußerlichen 

Form westlicher Zivilisation den Schwund der überlieferten geistigen und 
                                                 
190 Zu den Erkenntnissen der Mitglieder der Iwakura-Gesandtschaft in den Gesandtschafts-
berichten siehe Tanaka 1979:122-153. 
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ethischen Gehalte und Bindungen mit sich bringen wird. (Siehe Matsuo 

2007:153; Morikawa 1990:29-30) In diesem Zusammenhang betonte er die 

Notwendigkeit der Förderung traditioneller sittlicher Werte wie treue 

Pflichterfüllung (jingi) sowie Sittlichkeit und Disziplin (jinrei) (Morikawa 1990:36) 

als ethische Postulate des modernen Staates. Er grenzte dabei die sittlich-

ethische Erziehung von der ideologischen Indoktrination deutlich ab. Kido 

wusste wohl, dass der Staat auf einer Legitimationsgrundlage beruht. 

„Legitimitätsglaube“ stand mit Wertvorstellungen „in einem engen 

Zusammenhang, da der Glaube an die Legitimität auch auf die Vorstellung 

bestimmter Werte bezogen ist“. (Anter 1996:159) Kido war sich auch der 

politisch-sozialen Entwicklung in einer industrialisierenden Gesellschaft  

bewusst. Hierbei schrieb er der Schule die Legitimationsfunktion zu, den Staat 

zu stabilisieren (siehe Morikawa 1990:33), indem sie bei den Heranwachsenden 

eine staatskonforme Ethik einübt und der Entstehung und Entwicklung von 

Ideen und Weltanschauungen, die die Staatsgewalt einzuschränken versuchen, 

präventiv entgegenwirkt. Die Entstehung von Wertkollisionen geistig-

moralischer Werte sowie innerstaatliche Kämpfe sollten durch die Schule 

ausgeschlossen werden, und Stabilität und Legitimität des Staates garantiert 

werden. 

Die Absicht von Kido war es, traditionelle sittliche Normen und Werte in 

eine „Verantwortungsethik“ umzufunktionieren. Nach Weber sind Gesinnungs- 

und Verantwortungsethik zu unterscheiden. „Ein wesentliches Kriterium der 

Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik ist ihr 

jeweiliges Verhältnis zum Staat. Die Verantwortungsethik bejaht die 

Konsequenzen der staatlichen Ordnung, zu der auch die Gewaltsamkeit gehört, 

und ist gewissermaßen eine staatskonforme Ethik. Die Gesinnungsethik 

dagegen steht zu den Forderungen der staatlichen Ordnung in einer 

potenziellen Konfrontation und ist eine weitgehend staatsindifferente, ja 

sozusagen ‚staatsnonkonforme’ Ethik.“ (Anter 1996:151) Nach Webers 

Verständnis ist „Ethik im modernen Staat nur als Verantwortungsethik möglich„. 

(Anter 1996:153) 

Die Erkenntnisse, die die Missionsmitglieder in den okzidentalen Staaten 

gewonnen hatten, regten die Politik der Meiji-Regierung an und prägten ihr 
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Streben nach Anpassung an den Okzident und nach einem Wandel von einem 

agrarischen zu einem industriellen Land. Dazu verwendete sie den Leitspruch: 

„Datsua nyūō“ (Heraus aus Asien und Hinein in die okzidentale Gemeinschaft). 

Die Einflüsse ihrer Erkenntnisse auf den Entwicklungsprozess des modernen 

Staatssystems des japanischen Kaiserreichs (Tanaka 1979:160-161) und auf 

den Modernisierungsprozess Japans sind unübersehbar. 

Staatspolitik „Reichtum der Nation durch eine Stärkung des Militärs“ 

Nach Mann gehörte Japan wie Preußen-Deutschland, Schweden und Italien zu 

jenen Ländern, die gegenüber Westeuropa rückständig waren und als 

„Nachzüglerländer“ oder „Nachzüglerstaaten“ zu bezeichnen sind. (Siehe Mann 

2001:340-342) Sie sind mit der von Wehler als „Nachfolgestaaten“ (Wehler 

1987:23) bezeichneten Kategorie gleichzusetzen. In historischer Analogie zu 

den deutschen Territorialstaaten im 18. und 19. Jahrhundert wurde in Japan in 

der Meiji-Zeit die staatlich begrenzte „defensive Modernisierung“ (Wehler 

1987:31, 532, 534) eingesetzt: Wehler schreibt, dass die neuzeitlichen 

deutschen Staaten „im Kampf um die internationale Machtposition“ sowie „im 

Kampf gegen die […] Rückständigkeit im Inneren“ Anstrengungen unternahmen, 

das „Gefälle“ zwischen der „höher entwickelten Pioniergesellschaft West-

europas“ (Wehler 1987:23) und ihrem Land „möglichst schnell auszugleichen“, 

d. h. „den gefährlichen Entwicklungsabstand zu verkleinern“ (Wehler 1987:232), 

und „womöglich ganz wettzumachen“ (Wehler 1987:403). Die japanischen 

Staatseliten verfolgten genau das gleiche Ziel. „Fukoku kyōhei“ (Reichtum der 

Nation, Stärkung des Militärs), „shokusan kōgyō“ (Industrialisierung) und 

„bunmei kaika“ (Zivilisation) wurden zu Parolen der Modernisierungspolitik des 

Meiji-Staates. Dabei wurde auch die gleiche Strategie wie in Deutschland 

verwendet, „einige Innovationen, die sich im Westen bewährt hatten, direkt zu 

kopieren oder zu importieren“ (Wehler 1987:231). 

So wie es für Nachzüglerländer charakteristisch war, wurde auch in 

Japan die nachholende, staatszentrierte wirtschaftliche und industrielle 

Entwicklung angelegt. Die staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft und die 

staatliche Unterstützung sollten dem Durchbruch des Industriekapitalismus 

zustattenkommen. Auch die Staatseliten Japans finanzierten Modellbetriebe, 
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förderten Fusionierungen, um kapitalistische Großunternehmen zu schaffen, 

luden ausländische Fachkräfte ein, „bauten Eisenbahnen und andere 

verkehrstechnische Infrastrukturen“ und „weiteten das Bildungswesen aus“. 

(Siehe Mann 2001:341-342; Matsuo 1995:275-278) Es ist festzustellen, dass 

die „enge Koordination zwischen einem aktiven Staat und autoritativen 

Industrie- und Finanzgesellschaften […] das Entwicklungswachstum von 

Nachzüglerländern erheblich beschleunigen“ konnte. (Mann 2001:342) 

Modernisierungsmaßnahmen durch den radikalen Reformerkreis 

In Abwesenheit der entscheidungsfähigen Akteure wie Iwakura, Kido und 

Ōkubo führten die utilitaristischen radikalen Reformer aus dem ehemaligen 

Hizen-han, darunter Staatsrat (sangi) Ōkuma Shigenobu, der Staatssekretär 

des Justizministeriums Etō Shinpei und der Bildungsminister Ōki Takatō (1832-

1899), im zügigen Tempo umfassende Modernisierungsmaßnahmen durch. 

Meiji 5 (1872) kam es u. a. zur Reform der militärischen Verwaltung, zur 

Abschaffung der patrimonialen lokalen Ämter (shōya und nanushi), zur 

Auflösung des Ministeriums für Religionsangelegenheiten (Kyōbushō) und zur 

Eingliederung dessen Aufgaben in das Bildungsministerium, zum kaiserlichen 

Geheiß zur Rekrutierung des Heeres sowie zum Erlass des Gesetzes über das 

Bildungssystem (Gakusei). (Motoyama 1998:64-65) Kido und Tanaka standen 

dem neuen Bildungskonzept skeptisch gegenüber, weil es einen bloßen Import 

von Zivilisation darstellte, und der Kontinuität der kulturellen Entwicklung, den 

realen Lebensverhältnissen des Volkes und den bestehenden institutionellen 

Strukturen in Japan nicht Rechnung trug. (Vgl. Morikawa 1971:25) 

Ab Meiji 4 (1871) wurde der Abbau sozialer Ungleichheit und der 

Standesgrenzen vorangetrieben: Bauern, Handwerker und Kaufleute wurden in 

einem Stand (heimin) zusammengefasst. Die ständischen Berufs-, Heirats- und 

Kleidungsschranken für die Adligen und die Bürgerlichen wurden aufgehoben; 

die Lehensheere wurden aufgelöst (Matsuo 1995:258) und 1873 nach dem 

Gleichheitsprinzip die allgemeine Wehrpflicht für Männer ab dem 20. 

Lebensjahr eingeführt. (Matsuo 1995:279, 2004a:82-83) Die ehemaligen 

Samurai verloren ihre überkommenen sozialen und ökonomischen Privilegien, 

weil sie als unvereinbar mit der Gleichstellung der Stände (shi-min byōdō) 
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angesehen waren: Ein Edikt von 1876 hob – trotz heftigen Widerstandes der 

ehemaligen Samurai – ihr Privileg des Schwertertragens auf. Das Recht hatten 

ab nun nur Träger der legitimen physischen Gewalt im modernen Staat – 

uniformierte Militärpersonen und Polizisten. (Ishigami u. a.  (Hg.) 1999 Stichwort 

„Haitōrei“, 929)  Die ehemaligen Samurai fühlten sich schwer gedemütigt, weil 

ihnen Ehrgefühl und soziale Identität entzogen wurden. (Nihonshi kōjiten 

henshū iinkai (Hg.) 2005 Srtichwort „Haitōrei“, 787-788) Angesichts des 

Ausmaßes der Pfründe der ehemaligen Samurai, welche dem Fiskus zur Last 

fielen, wurde der Abbau der Pfründe von Ōkubo vorangetrieben. Kido stand 

dem Vorgang von Ōkubo kritisch gegenüber. Er befürchtete, dass ein radikaler 

Abbau der Privilegien der ehemaligen Samurai ihre politische Unzufriedenheit 

auslösen würde. Aus der Erkenntnis, dass es für die Konsolidierung der 

Staatsgewalt notwendig wäre, die ehemalige Herrschaftselite mit hohem 

Bildungsniveau und Loyalität in eine staatliche Dienstelite umzufunktionieren, 

wollte er Konflikte zwischen ihnen und der neuen Zentralgewalt unbedingt 

vermeiden. (Vgl. Matsuo 1995:257-262) 

Aus den Studien von Sonoda, Hamana und Hirota (2005) geht hervor, 

dass sich viele Angehörige des ehemaligen Samurai-Standes nach dem Verlust 

ihrer ständischen Privilegien ihre Partizipationsmöglichkeiten am Schulbesuch 

zu Nutze machten und eine berufliche Karriere einschlugen. Die 

Beamtenlaufbahn im Staatsapparat wirkte für die traditionell staatsnahe Schicht 

mit ritterlicher und erwerbsfeindlicher Mentalität in materieller und ideeller 

Hinsicht attraktiv. Ämter in der Staatspyramide boten regelmäßige Einkommen, 

soziale Ehre und ein Prestige vergleichbar mit dem in Ämtern im traditionalen 

Herrschaftsapparat: Es bestand eine Parallele zwischen den Pfründen der 

Patrimonialbeamten und den Gehältern der modernen Staatsdiener, zwischen 

Ritterehre und Beamtenehre. (Vgl. Hamana 2005a:91) So machten viele 

Vertreter der einstigen Herrschaftselite in der modernen Bürokratie Karriere. Die 

Militärlaufbahn und sonstige öffentliche Laufbahnen als Polizisten und Lehrer 

boten ihnen ebenfalls Chancen. Diese waren ebenso der Amtshierarchie 

unterworfen und stellten sozial anerkannte Berufe dar.191 

                                                 
191  Eine ausführliche Studie zum Berufsstand der Angehörigen des niederen Adelsstandes 
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Eine schulische Ausbildung hatte für die ehemaligen Dienstmänner weit 

mehr Gewicht als für die Angehörigen des ehemaligen Fürstenstandes, deren 

Einkommen im ausreichenden Ausmaß vom Staat gesichert wurde und die 

daher keine Notwendigkeit hatten, einen Beruf auszuüben. Vor allem ehemalige 

Dienstmänner höherer Ränge erreichten über die neue Bildung sozialen 

Aufstieg. (Hirota 2005b:259) Hierfür bot ihnen der Staat eine individuelle 

Förderung der Ausbildung und beseitigte ökonomische Hemmnisse für einen 

über die Schulpflicht hinausgehenden weiterführenden Schulbesuch. Wie im 

Kapitel 6 erwähnt wurde, bestand eine enge Verbindung von hoher Bildung und 

Karriere im Umfeld des Staates. Ähnlich wie in Preußen im 19 Jahrhundert, in 

dem “die höhere Ausbildung eng an die politische Zentralgewalt gebunden“ war 

und „das Bildungswesen […] dadurch zu einer Erweiterung der staatlichen 

Bürokratie“ wurde (Fend 2006:178), waren auch in Japan in der Meiji-Zeit 

Staatsentwicklung und modernes Bildungswesen eng miteinander verbunden. 

Die Samurai als Stand wurden bereits Meiji 2 (1868) aufgehoben, und die 

überlieferten ständischen Vorrechte wurden seit Meiji 4 (1871) radikal abgebaut 

und galten nicht mehr. In der sozialen Wirklichkeit verschwanden sie als 

staatstragende Schicht und geistige Elite keineswegs sofort. 

 
7.1.2. Die Schaffung der gesetzlichen Grundlage eines einheitlichen 
 modernen Bildungswesens 1872 

Das Bildungsministerium war für Schul- und Studienwesen sowie für 

Volksbildung zuständig. (Motoyama 1998:55). Das Ministerium sah seine 

dringendste Aufgabe darin, eine zentralistische Schulorganisation aufzubauen. 

Der erste Bildungsminister Ōki Takatō setzte im 12. Monat Meiji 4 (Jänner 

1872) eine 12-köpfige Kommission ein, die einen Plan für den Aufbau eines 

zentralistischen modernen Bildungswesens unterbreiten sollte. Der größte Teil 

dieses Gremiums war Anhänger des Rationalismus. Zuvor hatte es gründliche 

Vorarbeiten wie die Untersuchung moderner okzidentaler Bildungssysteme und 

des einheimischen Bildungszustandes sowie Schulversuche in Tokyo  gegeben. 

(Siehe KK (Hg.) 1973a:65-69; Motoyama 1998:56-59, 66) Aus dem Ausland 

                                                                                                                                               
shizoku gibt es von Hamana 2005a. 
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lieferte Tanaka Fujimaro Informationen auf dem neuesten Stand. Im 1. Monat 

Meiji 5 (1872) wurde das Leitlinienpapier  der obgenannten Kommission für den 

Plan eines neuen Bildungswesens präsentiert. Darin wurde die Entwicklung 

geistiger Anlagen und Fähigkeiten zivilisierter Menschen, die die Voraussetzung 

für Wohlstand, militärische Stärke sowie für den Frieden des Staates darstellen 

sollten, als Bildungsauftrag definiert; darüber hinaus wurde die Überwindung 

des vorhergehenden heimischen Bildungssystems, die Einführung des besten 

Bildungssystems der Welt unter Berücksichtigung der heimischen Verhältnisse, 

die zentrale Regelung des Unterrichtes sowie die totale Erneuerung von 

Lehrplänen, Lehrbüchern, Lehrmitteln und Lehrmethoden manifestiert.192 

Am 3. Tag des 8. Monats Meiji 5 (1872) kam es zum Erlass des 

Gesetzes über das Bildungssystem (Gakusei) als die 14. Verordnung des 

Bildungsministeriums (Monbushō futatsu dai-jūyon-gō). Es stand mit dem 214. 

Dekret des Kabinetts (Dajōkan fukoku dai-nihyakujūyon-gō) über die 

Bildungsförderung vom 2. Tag des 8. Monats Meiji 5 (1872)193, und der 13. 

Ministerialverordnung über die Aufhebung der bestehenden Schulen vom 3. 

Tag des 8. Monats Meiji 5 (1872) (Monbushō futatsu dai-jūsan-gō) (siehe 

Motoyama 1990:13-14) im Zusammenhang. (Vgl. Kurasawa 1973:144) Hierbei 

wurden territorial begrenzte Schulordnungen überwunden. Parallel wurden vom 

Bildungsministerium Lehrpläne für Grund- und Mittelschulen, d. h. 

Rahmenrichtlinien mit Inhalts- und Zeitvorgaben des Unterrichtes, erlassen. (KK 

(Hg.) 1974a:551; Kurasawa 1971:661) 

Das Dekret des Kabinetts über die Bildungsförderung proklamierte die 

Grundsätze der Bildungsreform zur Einführung eines einheitlichen 

Schulsystems für das gesamte Staatsgebiet und der Schulpflicht für die 

gesamte Bevölkerung. Es legitimierte den neuen Bildungsbegriff, das neue 

                                                 
192 Zur Leitlinie der Bildungsplanung siehe KK (Hg.) 1973a:69-70; Motoyama 1998:66-67. 
193 Das 214. Dekret des Kabinetts vom 2. Tag des 8. Monats Meiji 5 (1872) wird gewöhnlich als 
Gakuji shōrei ni kansuru ōse (i)dasare sho (Kaiserliches Geheiß über die Förderung der 
Bildungsangelegenheiten) bzw. kurz Ōse (i)dasaresho (Kaiserliches Geheiß) oder als Gakusei 
jobun (Präambel zum Bildungsgesetz Gakusei) bezeichnet. Satō Hideo bemängelt die 
unkritische Übernahme dieser Bezeichnungen: Er weist darauf hin, dass man mit fast 100% 
Sicherheit feststellen kann, dass dieses Dekret nicht vom Tenno erlassen wurde. Nach Satō ist 
der Ausdruck Gakusei jobun (Präambel) keine offizielle Bezeichnung des damaligen 
Bildungsministeriums, sondern die Interpretation eines Beamtenkreises. (Satō Hideo 1997:90-
96) 
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Bildungssystem und die neuen Bildungsinhalte, deklarierte eine Neudefinition 

des Schulzwecks und den radikalen Volksbildungsplan. Es war in hohem Maß 

von der Aufbruchstimmung und vom Bildungsoptimismus der Aufklärung 

gekennzeichnet: In der Feudalzeit waren Bildung des Intellekts (gaku / 

gakumon) und Indoktrination gleichgesetzt, und die von der Obrigkeit geführten 

Schulen auf einen Herrschaftsanspruch gegenüber den Fürstendienern 

beschränkt gewesen. Nun wurde die traditionelle Vorstellung der ständischen 

und theoretischen Bildung im Herrschaftsinteresse ausdrücklich bestritten, dafür 

die Vorteile des Unterrichts zum Wohl und Nutzen des Einzelnen sowie die 

Notwendigkeit des Erwerbs nützlicher Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten 

hervorgehoben: Bildung wurde als Wissensvermittlung zur Entwicklung 

individueller Anlagen und Fähigkeiten sowie Hinführung zu sittlicher Reife 

definiert; Schule wurde als Instrument zur Qualifikation für Existenzsicherung, 

Erweiterung der Arbeits- und Lebenschancen des Individuums erklärt. Es wurde 

darauf hingewiesen, dass beruflicher Erfolg, materielle Möglichkeiten und 

sozialer Auf- und Abstieg von der an der Schule erworbenen Qualifikation 

abhängig seien. Wegen ihrer Bedeutung für die Sozialchancen des Individuums 

wurden die Bürger zur Finanzierung von Bildung aufgefordert. Erstmalig in der 

japanischen Geschichte wurde die grundlegende und gleiche Bildung für 

Heranwachsende aller Bevölkerungsschichten – ohne Unterschied der sozialen 

Herkunft oder des Geschlechtes – eingeführt. Ab nun durfte „keine Familie in 

einem Dorf, keine Person in einer Familie dem Schulunterricht fernbleiben“. Mit 

den Worten, dass Schulversäumnisse Fehler der Eltern seien, wurde die 

Elternpflicht, ihren schulfähigen Kindern den Unterricht zu Teil werden zu 

lassen, deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Die Grundsätze des neuen Bildungssystems reflektierten den 

kapitalistisch-aufklärerischen Nützlichkeitsgedanken sowie den Individualismus 

und den Fortschrittsoptimismus der Aufklärung. Reble charakterisiert die 

Auffassung und die Funktion von Bildung im Okzident im 19. Jahrhundert 

folgendermaßen: „Ähnlich wie in der Aufklärung“ im 18. Jahrhundert wurde 

„Bildung […] in erster Linie als Schulung des Intellekts und als Nutzbarmachung 

des Menschen für das ökonomisch-soziale Dasein verstanden“, wobei „der 

Nützlichkeitsgesichtspunkt“ mehr als zuvor hervortrat. (Reble 2002:255) Daran 
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ist zu erkennen, dass sich die staatlichen Akteure Japans an den europäischen 

Entwicklungstendenzen orientierten. 

War in den Leitlinien der Kommission für Bildungsplanung die Bedeutung 

der Schule für den Staat und die Gesellschaft – die Innovation der Gesellschaft, 

die Qualifikation der Bürger und damit die Herstellung internationaler 

Konkurrenzfähigkeit – zum Ausdruck gebracht worden, so wurde im Dekret 

über die Bildungsförderung die Bedeutung von Bildung und Schule für 

Individuen formuliert und das Prinzip einer neuen Zeit angekündigt: Nicht mehr 

die soziale Herkunft, sondern die Leistungsfähigkeit und der Bildungsstand 

wurden zum Faktor für die persönliche Laufbahn. Man versuchte, die Bürger zu 

individuellen Initiativen zu ermutigen und ihnen Anreize zum Leistungsstreben 

in der Gesellschaft zu geben. 

Wenn auch im Dekret über die Bildungsförderung die Staatsinteressen 

nicht angesprochen wurden, wurde hier zweifellos der etatistische Anspruch 

nachdrücklich verfochten, erzieherische Einflüsse bei einer erfolgreichen 

Industrialisierung und dem Durchbruch zu einer kapitalistischen 

Wirtschaftsordnung auszuüben. Die Chancengleichheit und das 

Leistungsprinzip, die eine vertikale Mobilität innerhalb der Sozialstruktur 

ermöglichten, sollten die Menschen geistig und sozial von ständischer 

Bevormundung befreien und ihre Energien freisetzen. Das individuelle 

Erwerbsstreben und das Eigeninteresse sollten eine stimulierende Wirkung für 

die Konkurrenzwirtschaft haben und zur Entstehung und Verbesserung des 

Wohlstandes der Nation führen. Hatte in den vorangehenden Epochen die 

politische Funktion im Vordergrund gestanden, trat nun erstmals die 

ökonomische Funktion des Schulsystems im starken Ausmaß hervor. 

Die Auffassung der Bildung als „’Qualifikation’ zur notwendigen 

Ausstattung des Individuums für den sozialen und wirtschaftlichen 

Prozess“ stand unter einer bildungsökonomischen Perspektive. Die Gelehrten 

der Aufklärungsepoche im Okzident, darunter Adam Smith (1723-1790) und 

John Stuart Mill (1806-1873), „versprachen sich von Bildung eine Verbesserung 

des Wohlstandes in zwei Richtungen: Die Vermittlung von Wissen und Können 

reproduziert und vermehrt zum einen Handlungskompetenz und insbesondere 

das Innovationspotenzial; die allgemeine Ausbreitung von Einsicht und Vernunft 
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stabilisiert zum anderen die gesellschaftliche Ordnung […] und schafft damit 

eine Voraussetzung für das Gedeihen der Wirtschaft.“ (Lenzen (Hg.) 2004 

Stichwort „Bildungsökonomie“, 234) 

Wie das Kokuritsu kyōiku kenkyūjo hinweist, ist beim Dekret des 

Kabinetts über die Bildungsförderung der große Einfluss die von dem 

berühmten Gelehrten und Denker Fukuzawa Yukichi (1834-1901) vertretene 

utilitaristische Bildungsauffassung nicht zu übersehen: Im ersten Kapitel seines 

im 2. Monat Meiji 5 (1872) publizierten 194  Buches Gakumon no susume 

(Anregung zur Bildung) wies der aufgeklärte Intellektuelle darauf hin, dass alle 

sozialen Unterschiede wie Berufsposition, Habitus und Einkommen einzig und 

allein auf den Bildungsstand des Individuums zurückzuführen seien. Er 

beurteilte die klassische Bildung, die Abstraktion betrieben habe, als nutzlos 

und plädierte für Förderung von praktischem Wissen und Fertigkeiten, die dem 

Wohlstand des Individuums und des Gemeinwesens zugutekommen. (Vgl. KK 

(Hg.) 1974a:480-481) Er vertrat die These, dass die Selbstständigkeit des 

Individuums die Voraussetzung für die Unabhängigkeit des Staates sei; 

Aufklärung und Bildung des Volkes, die durch die Beschäftigung mit 

okzidentalen Büchern vollzogen werden, sei eine Erfordernis für individuelle 

und staatliche Unabhängigkeit (Yasukawa 1979:215). 

Hier begann der Meiji-Staat die schulische Erfassung des gesamten 

Volkes. Man wusste, dass der Volksschulunterricht einen ökonomisch wichtigen 

Faktor darstellte. Hatten die Elementarschulen für das Volk früher dazu 

beigetragen, der traditionalen Gesellschaftsstruktur entsprechend die Schüler 

unmittelbar auf einen bestimmten Beruf vorbereiten zu lassen, ging es bei der 

neuen Grundschule darum, durch eine Allgemeinbildung künftige Staatsbürger 

in der modernen Gesellschaftsstruktur in beliebigen Funktionen einsetzbar zu 

machen. Das sollte durch eine Normierung des Unterrichtes und die 

Durchsetzung der Schulpflicht verwirklicht werden. Hierbei war eine 

grundlegende Änderung der schulischen Struktur und der Unterrichtsinhalte 

notwendig. 

                                                 
194 Weitere sechszehn Kapitel erschienen zwischen 1873 und 1876. 
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Das staatliche Bildungsgesetz von Meiji 5 (1872) bestimmte die 

Organisation der Schulen und der Schulverwaltung, der Schularten und der 

Unterrichtsgegenstände, legte die Schulpflicht fest, enthielt Vorschriften über 

die Schulaufsicht, regelte die Pflichten der Gouverneure und der Schulaufseher, 

die Lehrberechtigung, das Schulgeld, sowie die staatliche Subventionierung bis 

zum Auslandsstudium. Es umfasste zunächst 109 Paragrafen; diese Zahl 

wurde durch mehrmalige Ergänzungen der Zusatzregelungen bis zum April 

1873 auf 213 erhöht. (Siehe Motoyama 1998:73) Es wurde das zentralistische 

Organisationsmodell Frankreichs übernommen, bis hinein in sprachliche 

Formulierungen. (KK (Hg.) 1973a:68, 739-740) Was Unterrichtsinhalte betraf, 

orientierte man sich wesentlich am amerikanischen Vorbild. 195  In der 

Durchführungsverordnung wurde u. a. der dringende Aufbau der Grundschulen 

und von Ausbildungsstätten für die Grundschullehrer ausdrücklich verlangt. Das 

Grundschulwesen hatte eine Bedeutung als tragendes Fundament des 

gesamten Bildungswesens sowie als Basis für die Schullaufbahn des 

Individuums. Der Schulbesuch der Mädchen als künftige Mütter, denen die 

Erziehung eines Kindes oblag, sollte besondere Förderung finden. Für die 

besonders Fähigen und Willigen sollten individuelle, ihrer Leistung 

entsprechende Ausbildungsförderungen gewährt werden. (Siehe KK (Hg.) 

1974a:481-484) 

Charakteristisch für das neue Bildungswesen waren die zentralistisch 

organisierte Schulaufsicht, die ausgeprägte Leistungsorientierung des 

Unterrichts und das entsprechend ausgefeilte Prüfungswesen. 

Die neue Bildungsorganisation gliederte sich in drei Stufen: Die acht 

Jahre dauernde Grundschulstufe für alle sechs- bis vierzehnjährigen Kinder, die 

sechsjährige Mittelschule für Vierzehn- bis Zwanzigjährige und die Hochschule. 

Privatschulen wurden im Grund- und Mittelschulbereich zugelassen. 

Das ganze Land sollte in acht Hochschulbezirke 196 , die 

Hochschulbezirke jeweils in 32 Mittelschulbezirke, und die Mittelschulbezirke 

wiederum jeweils in 210 Grundschulbezirke197 gegliedert werden. Nach diesem 

                                                 
195 Zur Analyse der amerikanischen Beeinflussung siehe Kurasawa 1971:657-661. 
196 Diese Zahl wurde im darauf folgenden Jahr auf sieben reduziert. 
197 Eine Grundschule war bei 600 Einwohnern, von denen 100 schulpflichtige Kinder zu 
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Konzept sollten in Japan mit einem Schlag insgesamt acht Hochschulen, 256 

Mittelschulen und 53,760 Grundschulen entstehen. (Siehe Motoyama 1998:73-

74) 

Die allgemeinbildende Schulpflicht wurde durch den Besuch einer 

öffentlichen oder privaten Grundschule erfüllt. Außer Normalschule (jinjō 

shōgakkō), die den Normen entsprach und als Grundform galt, wurden folgende 

Schulformen als allgemeinbildende Pflichtschule angeführt: Schule mit 

verändertem Lehrplan (hensoku shōgaku); Dorfschule (sonraku shōgaku); 

Armenschule (hinjin shōgaku) oder Gnadenschule (jinkei shōgaku), die durch 

private Stiftungen und Spenden finanziert wurde; Mädchenschule (joji shōgaku); 

Privatschule (shōgaku shijuku); Vorschule (yōchi shōgaku) für vorschulische 

Erziehung für Kinder unter sechs Jahren.198 

Im Unterschied zum Bildungswesen in der feudalen Gesellschaft sah das 

neue Schulwesen keine ständische Gliederung vor. Die Aufhebung der 

Trennung der Schüler nach traditionellen Schularten erwies sich aber als 

schwierig. Es bestand eine lange vorhandene und scharf ausgeprägte 

Differenzierung der Sprache und der Kultur sowie der Bildungsinteressen 

zwischen der gehobenen gebildeten Schicht und der ungebildeten breiten 

Volksmasse einerseits, zwischen Buben und Mädchen andererseits. In vielen 

ehemaligen landesfürstlichen Residenzstädten wurden die ständischen 

Grundschulen, die ausschließlich für die Söhne der ehemaligen Dienstmänner 

zugänglich waren, errichtet. (KK (Hg.) 1974a:520) Der Unterricht wurde in der 

Regel in koedukativen Klassen geführt; die Trennung der Geschlechter im 

Unterricht kam jedoch nicht selten vor – insbesondere in ehemaligen 

landesfürstlichen Residenzstädten. Wegen der herkömmlichen Bildung 

besaßen Mädchen und Knaben unterschiedliche Lernvoraussetzungen, wobei 

Mädchen weit hinter den Buben zurückgeblieben waren; die 

Geschlechtstrennung im Unterricht geschah aber nicht in erster Linie aus 

pädagogischer Überlegung, sondern aus feudalistischen Gesichtspunkten. (Vgl. 

KK (Hg.) 1974a:516-517) Ferner wurden die Kinder der diskriminierten 

Minderheiten aus den abgetrennten Wohngebieten (buraku) ausgesondert und 
                                                                                                                                               
berechnen seien, zu eröffnen. (FKS (Hg.) 1972:157) 
198 Zu Schularten siehe KK (Hg.) 1974a:514-515; Motoyama 1998:75 
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in einer eigenen Schule (buraku shōgaku)199 zusammengefasst (Kawai u. a. 

1984:25), obwohl der unterprivilegierte, verachtete Stand (hinin und eta) 

abgeschafft worden war. Die Schulformen unterschieden sich von einander 

bezüglich ihrer Adressatengruppen und ihrem Bildungsanspruch. Der politische 

Versuch der Meiji-Regierung, durch verschiedene Schultypen für alle Kinder 

Lernmöglichkeiten zu schaffen, führte in der Tat nicht zur Egalisierung der 

Bildungschancen, sondern vielmehr zur Differenzierung und Abgrenzung nach 

Geschlecht oder sozialer und wirtschaftlicher Lage der Familie innerhalb der 

bürgerlichen Gesellschaft. 

Das gesamte Schulwesen unterstand der Aufsicht des Staates. An der 

Spitze der Hierarchie der Schulaufsicht und Schulverwaltung stand das 

Bildungsministerium; ihm unterstand – dem Konzept nach – eine staatliche 

Schulaufsichtsbehörde (Tokugaku-kyoku) in jedem Hochschulbezirk, und ihr 

unterstanden zehn bis dreizehn Schulaufseher in jedem Mittelschulbezirk. (KK 

(Hg.) 1974a:485) Die Aufgabe der niederen Instanzen lag in der raschen und 

konsequenten Durchführung ministerialer Anordnungen. Anstatt der einzelnen 

Schulaufsichtsbehörden wurde im April 1874 eine Sektion für Zentralaufsicht im 

Bildungsministerium errichtet. (Siehe KK (Hg.) 1973a:744-748) Da der 

beabsichtigte Aufbau des staatlichen Schulaufsichtsorgans nicht zustande kam, 

wurde den Gouverneuren mehr Kompetenzen für Bildungsangelegenheiten 

übertragen als geplant. Ihre Aufgaben erstreckten sich auf Errichtung der 

Grund- und Mittelschulbezirke, Aufbau des Grund- und Mittelschulwesens durch 

Erlass von Schulordnungen, Lehrplänen usw., Einsetzung des Schulrates, Ein- 

und Absetzung der Schulaufseher, Aufsicht und Verwaltung der Schulen, 

Vorlegen der Bildungsstatistiken und Bildungsberichte an das Ministerium, 

Zulassung der Schulbücher und Verteilung der Haushaltsmittel. In der Folge 

nahmen die Gouverneure als Träger der ausführenden staatlichen 

bildungspolitischen Maßnahmen und als oberste Instanz der Schulaufsicht auf 

lokaler Ebene großen Einfluss auf innere und äußere Angelegenheiten der 

Schulen. Zur Kontrolle des Schulbesuches und Durchsetzung der Schulpflicht 

                                                 
199  Sie existierte wie das Gakushūin für Angehörige des Kaiserhauses (kōzoku) und des 
höheren Adelsstandes (kazoku) als ständische Schule außerhalb des gesetzlichen 
Bildungssystems. (Yasukawa 1971:175) 
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wurde häufig auf Zwangsmittel in der Form von Polizeiunterstützung, 

Mahnungen, Strafandrohungen oder Geldstrafen zurückgegriffen. (Siehe KK 

(Hg.) 1973a:767-768) 

Schulbezirksaufseher (gakku torishimari) sollten aus dem Kreis der 

„angesehenen Mitglieder der Region“ ernannt werden. (KK (Hg.) 1973a:786) 

Sie hatten Beamtenstatus. (KK (Hg.) 1973a:787) Ihnen wurden folgende 

Aufgaben zugeteilt: Bewohner zum Schulbesuch anzuregen, für die 

Beschaffung der Kosten zur Errichtung und Erhaltung der Schule zu sorgen und 

Bericht über den Zustand der öffentlichen und privaten Schulen sowie über die 

Anzahl von Schulpflichtigen und Schulbesuchern an den Gouverneur zu 

erstatten. (KK (Hg.) 1973a:78-79, 1974a:485-468; Tsuchiya 1962:117) Der 

rasche Aufbau der neuen Schulen hing wesentlich von ihrem Engagement ab. 

Bei ihnen handelte es sich zumeist um vermögende Einwohner, d. h. ehemalige 

Honoratioren. In einigen Präfekturen wurden zusätzlich Ortsschulaufseher bzw. 

Schulbetreuer auf der Ebene der Einzelschule eingesetzt. (KK (Hg.) 1973a:789-

790) Sie wurden unter anderem als gakkō sewayaku oder als gakkō kanji 

bezeichnet. (KK (Hg.) 1973a:79) 

Dem zentralen Plan nach sollten die Schulbezirke und die 

Schulverwaltung von den politischen Bezirken und der allgemeinen Verwaltung 

getrennt sein. Dieser Vorgang ließ sich aber administrativ wie finanziell nur 

schwer realisieren. Als das Ministerium im Mai 1874 die Verknüpfung des 

Amtes des Schulaufsehers mit dem des Leiters des Groß- (kuchō) oder des 

Kleinbezirkes (kochō) ausdrücklich zugestand, wurde diese Regelung von 

vielen Präfekturen beansprucht. So wurden die Bezirkshauptleute nach und 

nach zur Schulaufsicht und zur Schulverwaltung herangezogen und spielten 

eine wichtige Rolle als Verbindungsstelle zwischen dem Gouverneur und den 

einzelnen Schulen. (Vgl. KK (Hg.) 1973a:766-767, 787-788) 

Die Lehrpläne wurden nach Vorstellungen von nützlichen und 

notwendigen Kenntnissen gestaltet. Dabei wurde religiöse und 

weltanschauliche Neutralität angestrebt. Der Lehrplan für die Grundschule 

bildete die Grundlage für die Ausbildung des gesamten Volkes. Die 

Lehrgegenstände der Unterstufe der Grundschule umfassten Rechtschreibung, 

Schönschreibung, Wörter (Wortbedeutung, Lesen, Schreiben), Konversation, 
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Textlesen, Grammatik, Mathematik, Elementarunterricht der Geografie und der 

Naturkunde, Sitten und Gesundheitslehre. Grammatik entfiel vorübergehend.200 

In der Oberstufe kamen noch Geschichte, Geometrie, Naturkunde und Chemie 

hinzu. Es wurde gestattet, nach den lokalen Umständen eine Erweiterung des 

Lehrstoffes durch Ergänzung folgender Fächer vorzunehmen: Fremdsprache(n), 

Buchhaltung, Zeichnen, Astronomie. Noch im selben Jahr wurden politische 

Bildung – Staatskunde (kokutaigaku) – sowie Physik zum Schulfach. (Kurasawa 

1971:671-682) Der Elementarunterricht war nicht mehr an den klassischen 

Kanon – konfuzianische Literatur – gebunden, sondern für neue 

Wissenschaften geöffnet. Der Lehrplan enthielt also statt des Konfuzianismus 

das rationale Wissen wie Geografie, Mathematik und Naturgeschichte. Die 

Überschätzung der Wissensbildung führte zur Überhäufung des Lehrstoffes. In 

Anlehnung an amerikanische Lehrpläne wurde auf das Fach Muttersprache 

großes Gewicht gelegt (Kurasawa 1971:660), wobei es in sieben einzelne 

Teilbereiche gegliedert wurde.201 Das Lehrfach Sitten umfasste von der ersten 

bis zur vierten Schulstufe ein bis zwei Unterrichtsstunden pro Woche in der 

Form von Vorträgen oder Unterrichtsgesprächen. (Chiba 1998a:176) Dafür gab 

das Ministerium vorwiegend übersetzte okzidentale Werke über Ethik, z. B. 

Elements of Moral Science (1835) vom Amerikaner Francis Wayland, als 

Schulbücher heraus. (Chiba 1998a:178) Hier wurde auf einen Bruch mit dem 

traditionellen, auf dem Konfuzianismus oder dem Shintoismus fußenden 

Moralunterricht abgezielt (Chiba 1998a:179), d. h. es wurde Moralunterricht 

laizistisch behandelt und die Gleichsetzung von Moral und Ideologie sowie von 

Moral und Religion abgebrochen. 

Der Lehrplan der Mittelschule war auf eine umfassende Allgemeinbildung 

und auf das Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule hin ausgerichtet. 

Bei ihm wurde vor allem auf die Nützlichkeit der Naturwissenschaften und der 

modernen Fremdsprachen großer Wert gelegt. (Monbushō 1981a) Hochschulen 

                                                 
200 Diese Lehrplaninhalte standen nicht mit den im staatlichen Bildungsgesetz angegebenen 
Unterrichtsgegenständen in Übereinstimmung: Die Unterrichtsfächer Briefschreiben, Gymnastik 
und Gesang, die im staatlichen Bildungsgesetz angeführt wurden, wurden nicht in den Lehrplan 
aufgenommen. 
201 Zur Vorgabe der Lehrfächer im Bildungsgesetz von Meiji 5 (1872) sowie zum Grundschul-
lehrplan des Bildungsministeriums von Meiji 5 (1872) siehe KK (Hg.) 1974a:548-555; zum 
Lehrplan von Meiji 5 (1872) und zur Revision von 1873 siehe Kurasawa 1971:661-682. 
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sollten Fachkenntnisse in Naturwissenschaft, Chemie, Jura, Medizin und 

Mathematik vermitteln. (Monbushō 1981c) 

Der Lehrplan hatte rechtsverbindliche und rechtsfreie Anteile. Die 

einzelnen Präfekturen hatten gewisse Freiräume für curriculare Entscheidungen 

und für die Wahl der Lehrbücher. Die meisten Präfekturen orientierten sich 

dabei nach dem Curriculum, das von der Abteilung für Lehrplanerstellung der 

staatlichen Lehrerbildungsanstalt in Tokyo entwickelt wurde. Es machte für die 

Durchführung konkrete Aussagen unter Einbeziehung der Lehrmittel und der 

methodischen Hilfsbücher. Im Unterschied zum Lehrplan des 

Bildungsministeriums war in ihm sittliche und politische Bildung nicht 

vorgesehen, und das Unterrichtsgespräch (mondō) als fächerübergreifender 

Gegenstand eingeführt.202 

Fend sagt: „Wer die Weltanschauung, das Weltverständnis und die 

wichtigsten kulturellen Schöpfungen eines Landes kennen lernen möchte, der 

ist auf gutem Wege, wenn er sich dem Bildungswesen zuwendet, den 

Lehrplänen, Lesebüchern und Unterrichtswerken.“ (Fend 1980:128-129) In den 

meisten Fällen „verkörpert“ Lehrplan „einen traditionswürdigen Bestand und 

trägt damit zur Stabilität der Kultur sowie zur Kontinuität der kulturellen 

Entwicklung bei“. „Häufiger […] gehen schulische Veränderungen von anderen 

Instanzen aus und werden erst nachträglich von Lehrplänen 

registriert.“ (Lenzen (Hg.) 2005, Stichwort „Lehrplan“, 973) Japanische 

rationalistische Reformer hatten die Intention, den Lehrplänen eine 

„innovative“ und „initiierende“ Funktion zu geben. 

Das neue Schulwesen war – so wie bei vielen ehemaligen 

Standesschulen für Samurai –  bis in die Grundschule individualistisch gestaltet 

und stark leistungsorientiert. Es gab Zeugnisse, Versetzungs-, Zwischen- und 

Abschlussprüfungen: Eine Schulstufe umfasste in der Regel ein Halbjahr. Am 

Ende jeder Schulstufe war eine strenge Abschlussprüfung vorgesehen, deren 

positive Absolvierung die erforderliche Voraussetzung für den Aufstieg in die 

nächsthöhere Schulstufe war. Es gab das Überspringen einer oder mehrerer 

Schulstufen und das Repetieren. Leistungsstarke Schüler sollten mit einem 
                                                 
202 Zum Curriculum für Grundschulen von der Lehrerausbildungsanstalt in Tokyo siehe KK (Hg.) 
1974a:555-564. 
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Preis belohnt werden. Die Ausbildung an der jeweiligen Schule war mit einer 

Prüfung abzuschließen. In vielen Fällen wurde zusätzlich am Monatsende eine 

Prüfung abgehalten, nach deren Ergebnis die Sitzordnung im Unterrichts-

zimmer für den nächsten Monat bestimmt wurde. Diese Methode war z. B. in 

der Feudalzeit an der Schule für Samurai im Aizu-han angewendet worden. Zur 

Steigerung der Motivation der Lehrer und Schüler wurden Schulwettbewerbe 

meistens auf der Ebene der Mittelschulbezirke oder der großen politischen 

Bezirke veranstaltet, wobei die Ausgewählten ihre Schule vertretend zu 

Konkurrenzprüfungen antraten. Die Besten wurden prämiert, und das Ranking 

der teilnehmenden Schulen und Schüler wurde durchgeführt. 203  Solche 

Leistungsprüfungen waren für begabte Schüler ein Mittel für den sozialen 

Aufstieg, für schwache Schüler aber Hindernisse. Die meisten erfassten Kinder 

unterlagen einem Selektionsprozess und waren in höheren Schulstufen kaum 

anzutreffen. 204 Die Schule wurde zum Mechanismus, Begabten Chancen zu 

eröffnen und Unbegabte auszusieben. 

Da dem Staat nötige Finanzmittel fehlten, wurden die Kosten für die 

Schule dem Volk zugeschoben. Für das Grundschulwesen, für die Errichtung 

und Erhaltung der Schulgebäude, die Dienstbezüge der Lehrkräfte und 

Schulaufseher, hatten Schülereltern und Gemeindemitglieder aufzukommen. 

Das Schulgeld an der Grundschule wurde mit fünfzig Sen (= 0,5 Yen) pro 

Schüler und Monat festgesetzt. Die Staffelung oder der Erlass des Schulgelds 

nach Kinderzahl und sozialer Bedürftigkeit war möglich. Der Besuch der 

Mittelschule war auf fünf Yen und fünfzig Sen (= 5,5 Yen), und der der 

Hochschule auf sieben Yen und fünfzig Sen (= 7,5 Yen) festgelegt. Diese 

Beiträge konnten auch sozial gestaffelt werden. Ende Meiji 5 (1872) sah der 

Staat Budgetmittel für die Grundschulen vor und gewährte den Präfekturen 

finanzielle Zuwendungen. Die bescheidene Finanzspritze deckte allerdings nur 

gerade 12 % der gesamten Schulkosten. Die finanziellen Mittel für die 

                                                 
203 Zum Prüfungswesen siehe KK (Hg.) 1974a:530-537. 
204 Eine Fallstudie über das Iwamura-han (Seit Meiji 4 (1871) ein Teil der Präfektur Gifu) von 
Sonoda, Hamana und Hirota zeigt, dass der Anteil des Besuches der Grundschule bei 
Angehörigen des niederen Adelsstandes (shizoku) höher als bei Bürgern war; innerhalb des 
ehemaligen Samurai-Standes traten bei Ranghöheren mehr in höhere Schulstufen ein als bei 
Rangniederen, innerhalb der Bürger bei wohlhabender Schicht mehr als bei mittlerer und 
niederer Einkommensschicht. (Hamana 2005b:294; Hirota 2005b:276) 
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Errichtung der Schulgebäude wurden hauptsächlich durch Spenden 

aufgebracht. Zur Unterhaltung der Grundschulen wurden entweder 

Gemeindemittel verwendet, oder zweckgebundene Abgaben, d. h. Schulsteuern 

(gakkunai shūkin), gesondert eingehoben, was zu einer Abgabenerhöhung für 

Gemeindemitglieder führte. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:488-489) Schülereltern 

wurden oft durch die Entrichtung des Schulgeldes, die Anschaffung von 

Schulbüchern und Schulbedarf sowie durch die Zahlung von Steuern und 

Abgaben mehrfach zur Kassa gebeten.205 

Hatte es in der Feudalzeit keine formale Qualifikation für die Lehrtätigkeit 

gegeben, so wurde die Lehrerausbildung nun als Voraussetzung für die 

Schulreform erkannt und gesetzlich geregelt. Voraussetzung für die 

Lehrberechtigung an Pflichtschulen war ein Mindestalter von zwanzig Jahren 

und ein positiver Abschluss einer Lehrerausbildungsstätte oder einer 

Mittelschule. (KK (Hg.) 1973a:1122) Über Befähigung und Berechtigung zum 

Unterricht an privaten Grundschulen war keine Regelung vorgesehen. 

Bedingung für die Lehrtätigkeit an Mittelschulen war die Vollendung des 25. 

Lebensjahres, sowie der Nachweis des Abschlusszeugnisses einer Hochschule. 

(KK (Hg.) 1973a:1123) 1873 wurde den shintoistischen Priestern die 

Lehrtätigkeit an Schulen verboten. (KK (Hg.) 1973a:1141) 

Vor allem wurde die Ausbildung der Grundschullehrer als ein zentrales 

Element der Bildungsreform erkannt, und ihre rasche Organisierung angestrebt. 

Bereits vor dem Erlass des staatlichen Bildungsgesetzes erfolgte eine 

Institutionalisierung der Grundschullehrerausbildung seitens des Staates: Die 

Lehrerbildungsanstalt in Tokyo (Shihan gakkō, im nächsten Jahr zu Tōkyō 

shihan gakkō umbenannt) wurde vom Bildungsministerium direkt verwaltet. Sie 

machte auch Curriculumentwicklungsarbeit und erstellte verhaltensregulierende 

Vorschriften für Lehrer. Sie wurde Musteranstalt für die regionalen 

Lehrerbildungsanstalten. Mit der Gestaltung der Ausbildung und dem Unterricht 

wurde der Amerikaner Marion McCarrell Scott (1843-1922), der zuvor an der 

Süd-Universität in Tokyo einen Lehrstuhl innegehabt hatte, betraut. Er leitete 

                                                 
205  Die Kosten für die Anschaffung der Lernmittel (Schulbücher und Schreibtafel) beim 
Schuleintritt betrugen nach den Berechnungen von Tsuchiya siebzig Sen bis ein Yen. Sie waren 
für die arme Landbevölkerung nicht leistbar. (Tsuchiya 1962:121) 
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die Anstalt bis zum August 1874. Der Schwerpunkt der Ausbildung lag auf der 

Beherrschung der amerikanischen Schuldidaktik und des amerikanischen 

Lehrstoffes durch Unterrichtsübungen. Aufnahmebedingungen waren die 

Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres, hohe Sittlichkeit, Textkompetenz, 

Vorkenntnisse in Mathematik, körperliche Eignung und gute Referenzen der 

Präfektur. (KK (Hg.) 1974a:877) Allen Lehrerstudenten, die durch eine Prüfung 

ausgewählt wurden, wurden großzügige Stipendien und Beihilfen gewährt: Sie 

bekamen freie Ausbildung, Lernmittel, Verpflegung, Unterkunft und Bekleidung. 

Dafür hatten sie nach der Absolvierung der Schule verpflichtende Dienstjahre 

als Lehrer zu leisten.206 Der Ausbildungsgang des Studiums für das Lehramt an 

Mittelschulen wurde erst 1875 eingerichtet. Dieses Studium setzte 

fortgeschrittene Englischkenntnisse voraus. (Siehe KK (Hg.) 1974a:887-890) 

Das Bildungsministerium befasste sich mit didaktisch-methodischen 

Fragen und setzte sich ein, die neuen Kenntnisse von Unterrichtstheorien, 

Unterrichtsformen, Unterrichtsmethoden und -mitteln aus dem Westen, zumal 

aus den USA, in den heimischen schulischen Praxisfeld umzusetzen. 207 Dazu 

gab es zahlreiche übersetzte pädagogische Schriften – darunter Spencers 

Education (1861) – und eine eigene pädagogische Fachzeitschrift und 

Methodenbücher für die Lehrerschaft heraus. 208 Besonders große Verbreitung 

fand object lesson, jene anschauliche Methode, die auf die pädagogische Idee 

von Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) zurückgeht und in den 1860er 

Jahren am pädagogischen Institut von Oswego in den USA methodisch 

entwickelt worden. 209 Sie sollte die Vernunftsentwicklung der Zöglinge fördern; 

in Japan wurde sie aber bald zu Formalismus und blieb beim Auswendiglernen 

stehen. 

                                                 
206 Zur Lehrerausbildungsanstalt in Tokyo siehe KK (Hg.) 1973a:84-91; 1974a:860-875. 
207 Zur neuen Unterrichtsmethode siehe Hiramatsu 1975:40-41, 62-69; Itō Toshiko 1995; KK 
(Hg.) 1974a:575-591. 
208  Zu den vom Ministerium herausgegebenen Fachschriften und Methodenbüchern siehe 
Hiramatsu 1975:45-52; KK (Hg.) 1974a:569-575; Tsuchiya 1962:200-207; zu Hilfsbüchern des 
Unterrichtes Hiramatsu 1975:52-57; Lincicome 1995:18-55. 
209 „Die Oswego-Bewegung, die amerikanische Pestalozzi-Bewegung, übernahm die in England 
empirisch geprägten [sic] Auffassung der ‚Pestalozzischen Methode’, indem sie die 
Pestalozzische Anschauungslehre als ihren Hauptbestandteil mit object-teaching 
gleichsetzte.“ (Itō Toshiko 1995:299) 
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Für den modernen Unterricht gab das Bildungsministerium übersetzte 

europäische und amerikanische Lehrwerke als Lehrbücher heraus, aber auch 

heimische Publikationen, welche die Aufklärung zum Inhalt hatten. Sogar für 

den Unterricht in der Muttersprache und in Sitten wurden Lehrwerke fremder 

Länder übersetzt. (Vgl. Karasawa 1968a:40-43, 1968b:25-33) Auch von der 

Lehrerbildungsanstalt in Tokyo wurden eigene Lehrbücher herausgegeben. (KK 

(Hg.) 1974a:874) Die vom Ministerium oder von der Lehrerbildungsanstalt 

herausgegebenen übersetzten Lehrbücher waren meistens nicht kindgemäß 

und nicht alltagsnah: Der Text war wortwörtlich in die klassische japanische 

Schriftsprache, d. h. in die Bildungs- und Standessprache und nicht in die 

Volks- und Denksprache der Kinder, übersetzt. Wegen ihres Inhaltes und des 

gehobenen Stils waren die Lehrbücher vor allem für die Kinder des einfachen 

Volkes unverständlich und wirkten fremd. 

Die Gleichberechtigung und Gleichverpflichtung der Mädchen mit den 

Knaben zum Schulbesuch wurde deklariert. Diese Neubestimmung ging von 

der Forderung der Aufklärung nach Gleichheit der Menschen aus, aber auch 

vom Interesse an Frauenbildung wegen der Aufgabe als Erzieherin. Die 

erziehungsphilosophische Idee, dass die Erziehungsaufgabe der Frau 

zugeschrieben wird (König 1995:127) und „wohlunterrichtete Mütter […] eine 

vernünftige Erziehung ihrer Kinder selbst angelegen“ können (König 1995:126), 

war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Europa allgemein verbreitet. 

Der Ansatz ging von Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) aus. Pestalozzi 

vertrat in seinen Werken nach 1787 die Meinung, dass „die Frau aufgrund ihres 

Geschlechts zur Erzieherin bestimmt wird“. (König 1995:143)210 Die Ansicht, 

dass das weibliche Geschlecht angeborene Eigenschaften und Fähigkeiten zur 

Kindererziehung hat, setzte sich in Japan ab dem letzten Drittel des ersten 

Jahrzehntes der Meiji-Zeit (Mitte der 1870er Jahre) immer mehr durch. Die 

Anregungen kamen vor allem von David Murray (1830-1905), der im Zeitraum 

1873 bis 1878 Berater des Bildungsministeriums war (Monbushō 1981d). 

                                                 
210 Zur Auffassung der erzieherischen Aufgabe der Frauen siehe Lenzen (Hg.) 2005, Stichwort 
„Mutter“, 1082-1084; zum Verständnis Pestalozzis und seiner Zeitgenossen über die Rolle der 
Frau in der Kindererziehung siehe König 1995. 
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Um den Anspruch der Frauen auf Zugang zu höherer Bildung zu erfüllen, 

wurden Mädchenschulen errichtet. 211  Die Lehrprogramme der höheren 

Mädchenschulen in der aufklärerischen Zeitepoche waren durch Betonung des 

Englischunterrichtes gekennzeichnet. (Siehe KK (Hg.) 1973a:215-216) Als 

erster qualifizierter Frauenberuf wurde die Ausbildung von Grundschul-

lehrerinnen gefördert. 1875 kam es zur Gründung des Lehrerinnenseminars in 

Tokyo (Tōkyō joshi shihan gakkō) seitens des Staates. (Siehe KK (Hg.) 

1974a:884-887; Tsuchiya 1962:185-186, 187) Es herrschte die Bestrebung, den 

Frauen eine außerhäusliche Berufsmöglichkeit zu geben. Hier machte sich der 

Gedanke der Frauenemanzipation, der im Westen im 19. Jahrhundert 

aufgekommen war, geltend.212 

Tanaka Fujimaro, der ab April 1873 in der Umsetzungsphase des 

Schulgesetzes das Bildungsministerium leitete, trieb die Bildungsreform unter 

Orientierung am amerikanischen Schulsystem und an pädagogischen Ideen 

aus den USA voran. Durch die Inspektion als Mitglied der Iwakura-

Gesandtschaft war er einerseits des amerikanischen Bildungswesens kundig, 

andererseits wurde er bei der Bildungsreform noch von David Murray 

wesentlich angeregt. 213  Besonders in der Amtszeit von Tanaka wurden 

zahlreiche amerikanische pädagogische Schriften vom Bildungsministerium 

übersetzt und herausgegeben, und es wurde nach Frauenbildung gestrebt. In 

seinem Reformvorschlag vertrat Murray die Meinung, dass die Erziehung der 

Mädchen als künftige Mütter die Grundlage für die Nationalerziehung darstelle 

und das weibliche Geschlecht eine naturgegebene Begabung und eine bessere 

Eignung für eine pädagogische Tätigkeit habe als das männliche Geschlecht. 

                                                 
211 Meiji 5 (1872) wurde die erste staatliche weiterführende Schule für die weibliche Jugend in 
Tokyo (Kanritsu jogakkō, bald zur Kanritsu Tōkyō jogakkō umbenannt) eröffnet. (KK (Hg.) 
1973a:215-216) Diese sechsjährige Mädchenschule wurde für alle sozialen Schichten 
zugänglich. In der in der Verkündung des Bildungsministeriums vom 12. Monat Meiji 4 (1871) 
formulierten Zielsetzung dieser Schule wurde die Idee der Emanzipation der Frauen durch 
höhere Bildung deutlich zum Ausdruck gebracht. (Siehe Monbushō 1981b) Im selben Jahr 
wurde an der Knabenschule zur Heranbildung von Fachkräften für die Kolonialisierung 
Hokkaidos (Hokkaidō kaihatsushi karigakkō) die Mädchenschule (Jogakkō) zur Bildung ihrer 
künftigen ehelichen Lebensbegleiterinnen angeschlossen. (KK (Hg.) 1974:362-363) 
212„Schon Ende des 19. Jahrhunderts [wurde] von den verschiedenen Flügeln der Frauen-
bewegung versucht, […] den sozial gewachsenen Unterschied zwischen Geschlechtern als 
soziale und geistige Mütterlichkeit in Politik und Berufsleben hineinzutragen“. (Lenzen (Hg.) 
2005, Stichwort „Mutter“, 1084) 
213 Zum Einfluss Murrays auf die Bildungsreform von Tanaka siehe Tsuchiya 1962:182-188. 
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Er sah es als Pflicht des Staates an, die Erziehung und Bildung der Mädchen 

sowie die Ausbildung der weiblichen Jugend zum Lehrerberuf zu fördern. (KK 

(Hg.) 1974a:884-885) Er betonte auch die Notwendigkeit, beim Aufbau eines 

neuen Bildungswesens die japanische Tradition und die soziale Gegebenheiten 

zu berücksichtigen. (KK (Hg.) 1973a:755; 1974a:501) 

Wegen der schichtspezifischen Rekrutierung der Studenten schaffte das 

Bildungsministerium das Bildungsprogramm an der Süd-Universität bereits Meiji 

4 (1871) ab. (KK (Hg.) 1974a:294-295) Diese Anstalt wurde Meiji 5 (1872) mit 

der ehemaligen Ost-Universität zu einer Mittelschule degradiert. Erst 1877 

entstand die erste Universität, die sich aus den beiden Anstalten entwickelte. 

Die Fachschulung von Staatsdienern bzw. von Humankapital erfolgte an den 

Lehranstalten des jeweiligen Ministeriums214: Der Ingenieurakademie, die für 

die Fachausbildung in Maschinenbau, Bergbau und Hüttenwesen, Bauwesen 

sowie in angewandter Chemie sorgte, wurde eine Grundschule als 

Vorbereitungsstufe angeschlossen. Die Regierung legte auf die Ingenieurschule 

als treibende Kraft für die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung des 

Landes besonderen Wert und gewährte großzügige Förderung. (Vgl. KK (Hg.) 

1973a:92-95, 1974a:351-363) 

Der Staat verwendete große Anstrengungen auf die Durchsetzung der 

Volksbildung und die Fachschulung von Beamten. Er bemühte sich hingegen 

kaum um den Aufbau des Mittelschulwesens. Zu dieser Zeit spielten private 

Mittelschulen, z. B. die von Fukuzawa Yukichi geleitete Keiō gijuku und die von 

Ōkuma Shigenobu gegründete Dōshisha, als Vorbereitungsanstalten für die 

höhere Bildung eine bedeutende Rolle. (KK (Hg.) 1973a:97-98) 

                                                 
214  Es erfolgte die Errichtung der Militärschule am Kriegsministerium Meiji 2 (1869), des 
Übersetzer- und Dolmetscherinstitutes am Außenministerium, des Institutes für Rechtswissen-
schaft am Justizministerium, sowie der Ingenieurakademie am Technologie- und Infrastruktur-
ministerium Meiji 4 (1871), der provisorischen Schule für Kolonialisierung Hokkaidōs Meiji 5 
(1872), des kaufmännischen Lehrgangs am Finanzministerium und der landwirtschaftlichen 
Schule am Innenministerium Meiji 7 (1874). (KK (Hg.) 1973a:93-95, 1974a:351-361) 
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7.2. Die Verwaltungs- und Schulreform in der Präfektur Wakamatsu 

 
7.2.1. Die Neuordnung der Lokalverwaltung 

Aufgrund seines Gesuches wurde Shijō am 3. Tag des 7. Monats Meiji 4 (1871), 

vom Dienst als Gouverneur der Präfektur Wakamatsu entbunden. (Nagura 

1971:4) Der Zeitpunkt war knapp vor der Abschaffung der han am 14. Tag des 

7. Monats Meiji 4 (1871). Seine Dienststelle wurde mit der des Gouverneurs der 

Präfektur Gojō Washino’o Takatsumu (1842-1912) getauscht.215 Der Amtsantritt 

Washino’os als Gouverneur der Präfektur Wakamatsu erfolgte am 4. Tag des 8. 

Monat Meiji 4 (1871), erst zwei Wochen nach der Abschaffung der han. Seine 

Gesinnung sowie seine politische Tätigkeit und Laufbahn waren der seines 

Vorgängers ähnlich. Washino’o wurde als zweiter Sohn eines armen 

Hofadeligen, der eine bescheidene Pfründe von 180 koku bezog, geboren. Sehr 

früh hatte er sich der revolutionären Widerstände gegen das Bakufu-Regime 

(Sonnō jōi-Bewegung) angeschlossen. Mit zwanzig trat er in das Hofamt ein, 

wurde aber bald wegen seiner radikalen Haltung vom Dienst suspendiert. Keiō 

3 (1867) organisierte er auf Geheimbefehl des Kaiserhofes eine aus 

herrenlosen Samurai bestehende Freischar von etwa 1.000 Mann und beteiligte 

sich beim Ausbruch des Boshin-Kriegs an der Schlacht von Osaka als 

Kommandeur einer offiziellen kaiserlichen Truppe 216 . Als kaiserlicher 

Befehlshaber nahm er am Feldzug gegen das Fürstenbündnis der Region Ōu 

teil. Kurz vor dem Einmarsch in Aizu musste er aber wegen einer Erkrankung 

von seiner Position zurücktreten. Mit der Gründung der Präfektur Gojō im 2. 

Monat Meiji 3 (1871) wurde er zu deren Gouverneur eingesetzt. (Vgl. Takahashi 

1988:50-52) Während seiner Amtszeit als Gouverneur der Präfektur 

Wakamatsu zwischen Anfang 8. Monat Meiji 4 (1871) bis Ende des Mai 1873 

bemühte er sich um den zügigen Aufbau eines allgemeinen öffentlichen 

Bildungssystems. 

                                                 
215 Nach der Eingliederung der Präfektur Gojō in die Präfektur Nara im 11. Monat Meiji 4 (1871) 
wurde Shijō zu deren Gouverneur. (Siehe Takahashi 1988:50) 
216  Auf Anregung von Ōkubo wurden an Washino’o Schwert und Fahne als Insignien der 
kaiserlichen Abkommandierung verliehen. (Matsuo 2004a:15-16) 
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In Anpassung an die zentrale Regelung wurden in der Präfektur 

Wakamatsu im 5. Monat Meiji 5 (1871) die alten Amtstitel für den Vorstand der 

Dörfer (kimoiri und hyakushōdai) abgeschafft und durch die neuen (kochō und 

fukukochō) ersetzt. Sie wurden nicht demokratisch gewählt, sondern ernannt. (F 

(Hg.) 1971:12-13) Bei der Gebietsreform im Jänner 1873 wurde das Gebiet der 

Präfektur Wakamatsu in vier Großbezirke (daiku) und diese in etwa 100 

Kleinbezirke (shōku) aufgeteilt. (Vgl. AWSI (Hg.) 1966b:20) Sie waren keine 

Körperschaften, sondern staatliche Instanzen zur Vollstreckung des zentralen 

Willens und zur Erledigung der übertragenen Verwaltungsgeschäfte; d. h. sie 

verfügten über keine Autonomie. An ihrer Spitze standen ernannte 

Bezirkshauptleute (daikuchō für große Bezirke, shōkuchō für kleine Bezirke), 

die dem Gouverneur unterstanden. Die kleinsten, sich selbst verwaltenden 

historischen politischen Einheiten, Stadt- (machi) und Dorfgemeinden (mura), 

bestanden weiter. (Siehe F (Hg.) 1971:14-17; AWSI (Hg.) 1966b:22) Jede 

Gemeinde gehörte einem politischen Bezirk an und hatte einen Gemeinde-

vorsteher (tochō) und eventuell auch dessen Stellvertreter (fukutochō). (Vgl. 

AWSI (Hg.) 1966b:22) Es wurden 905 Gemeindevorsteher und 275 

Stellvertreter der Gemeindevorsteher eingesetzt. (AWSI (Hg.) 1966b:17) Sie 

übten ihr Amt hauptsächlich im übertragenen Wirkungskreis aus, wie 

Einhebung der Steuern, Verwaltung der Familienregister und – als neuer Zweig 

– Verwaltung der  Schulangelegenheiten und besorgten nur geringe Aufgaben 

im eigenen Wirkungskreis wie die Ein- und Absetzung des Vorstandes der 

Gemeinde. (Siehe AWSI (Hg.) 1966b:23) Bei den Leitern dieser politischen 

Einheiten, Kreise, Bezirke und Gemeinden, handelte es sich in vielen Fällen um 

ehemalige Honoratioren. Sie waren dem Gouverneur unterstellt. Das neue 

Lokalverwaltungssystem fußte organisatorisch und personell tatsächlich auf der 

traditionellen Struktur der Gemeindeverwaltung. (F (Hg.) 1971:15) 

Nach Washino’o wurde Sawa Kantoku (1830-1903) zum Gouverneur der 

Präfektur Wakamatsu eingesetzt. Seine Familie hatte seit der Eröffnung des 

Edo-bakufu in unmittelbarer Gefolgschaft des Shoguns gestanden. In der 

Bakumatsu-Zeit war er als Verwalter für Auslandspolitik (gaikoku bugyō) tätig, 

wurde aber wegen seiner positiven Einstellung zur Landesöffnung vom Dienst 

suspendiert. Wegen seiner politischen Aktivitäten in der Bakumatsu-Zeit wurde 
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er mit 38 von der Meiji-Regierung als Beamter angestellt und Meiji 5 (1871) 

zuerst zum Gouverneur der Präfektur Iruma (ein Teil der heutigen Präfektur 

Saitama) und dann zum Gouverneur der Präfektur Fukuoka bestellt. Nachdem 

er einen großen Aufstand der Bevölkerung gegen die lokale und zentrale 

Regierung nicht hatte niederwerfen können, wurde er in die Präfektur 

Wakamatsu versetzt. Seine Amtszeit erstreckte sich vom Juni 1873 bis Mai 

1876. (Takahashi 1988:57-58) Im August 1876 wurde die Präfektur Wakamatsu 

mit der Präfektur Iwasaki in die Präfektur Fukushima eingegliedert. (AWSK 

(Hg.) 2006:18) 

Die Lebensbedingungen der Bauern waren schlecht. In der Präfektur 

Wakamatsu wurden die Steuern weiterhin nach dem System der Feudalzeit 

eingehoben. Wegen der Zerstörungen im Boshin-Krieg, schlechter Ernten und 

schwerer Steuerlasten standen viele Bauern unter dem Existenzminimum. 

Zwischen Meiji 4 (1871) und 1874 steigerten sich die Proteste der Bauern 

gegen die Regierung. Sie forderten eine Steuer- und Abgabenerleichterung. 

1874 brach in einem Dorf ein Bauernaufstand aus. Nach dessen 

Niederschlagung mit Polizeieinsatz wurden rund 1.000 Beteiligte bestraft. (Vgl. 

AWSI (Hg.) 1966b:53-58) 

Bei der Abschaffung der han wurde das Tonami-han im 7. Monat Meiji 4 

(1871) in die Präfektur Tonami-ken umgewandelt. Hierbei wurde der Han-

Gouverneur Matsudaira Kataharu seines Amtes enthoben, und der neue Ken-

Gouverneur von der Zentralregierung eingesetzt. Zwei Monate später wurde die 

Tonami-ken mit vier weiteren Präfekturen zur Präfektur Hirosaki (Hirosaki-ken) 

zusammengelegt (AWSI (Hg.) 1996a:239), die kurz darauf zur Präfektur Aomori 

(Aomori-ken) umbenannt wurde. (Kasai 1985:149) Nach dem Zusammenbruch 

des Aizu-han waren 2.800 Familien des niederen Adelsstandes [rund 17.000 

Angehörige (AWSI 1966a:229); Anm. d. Verf.] zum Tonami-han, 300 Familien 

nach Tokyo oder in andere Regionen und 200 Familien nach Hokkaidō 

übersiedelt; 500 Familien hatten den Adelsstand aufgegeben und wurden in 

den Bauern- oder Kaufmannsstand integriert; 210 Familien des niederen 

Adelsstandes waren in Aizu geblieben. (FKR (Hg.) 1968:39) Anlässlich der 

Einstellung der staatlichen Zuschüsse und der Gewährung von einmaligen 

Abfertigungen an die ehemaligen Samurai des Aizu-han verließen 1873 viele 
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die Präfektur Aomori. (Ōishi Kaichirō (Hg.) 1992:23) Einer Bevölkerungsstatistik 

zufolge kehrten bis zum August 1874 fast 2.700 Familien und mehr als 10.000 

Angehörige des niederen Adelsstandes, also die meisten Ausgewanderten, aus 

dem Tonami-han zurück. (Vgl. AWSI (Hg.) 1966a:248; FKS (Hg.) 1972:272-

273) Sie standen nun mittellos und arbeitslos da. (Matsuo 1986:23) Washino’o 

und Sawa standen nun den Problemen der ehemaligen Dienstmänner des Aizu-

han gegenüber. In einem Schriftstück der Präfektur Wakamatsu an die 

Regierung wurde formuliert, dass die Not und der Erschöpfungszustand der 

Angehörigen des niederen Adels in der Präfektur Wakamatsu mit den in 

anderen Präfekturen nicht vergleichbar seien. (Matsuo 1986:23) 

 
7.2.2. Der Aufbau eines modernen Schulwesens in der Präfektur  
 Wakamatsu 

7.2.2.1. Reform der Lokalschule in Wakamatsu 
Anfang des 11. Monats Meiji 4 (1871), drei Monate nach seinem Amtsantritt, 

führte der Gouverneur Washino’o eine Bildungsreform durch, wobei in 

Anpassung an den zentralen Bildungskurs der Fachunterricht des okzidentalen 

Studiums (yōgaku) eingeführt wurde. Die Lokalschule in Wakamatsu gliederte 

sich nun in drei Ausbildungsgänge: chinesische Studien (shinagaku), nationale 

Studien (kōgaku) und okzidentale Studien. An den staatlichen Anstalten wurden 

diese Studien nach der Ordnung für Universitäten (Daigaku kisoku) vom 2. 

Monat Meiji 3 (1870) als selbstständige Abteilungen und Fachbereiche 

abgeschafft. In einem amtlichen Schriftstück ist zu lesen, dass an der 

Lokalschule der Präfektur Wakamatsu der Lehrgang für nationale Studien am 

stärksten besucht wurde und dort ehemalige shintoistische Priester und 

Asketen wetteifernd lernten. (Nagura 1971:5) Dieses Phänomen stand 

sicherlich im Zusammenhang mit der Verstaatlichung und Neuorganisierung 

des shintoistischen Wesens, in deren Verlauf im 5. Monat Meiji 4 (1871) die 

erbliche Priesterschaft abgeschafft wurde. Die Priester, die ab nun vom Staat 

ernannt wurden, wurden in den staatlichen Beamtenapparat integriert. (Vgl. 
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Tōyama 1991b:114)217 Der Lehrgang für nationale Studien in der Lokalschule in 

Wakamatsu wurde wohl als Ausbildungsstätte für Priesterkandidaten gesehen. 

Nach der Errichtung des Bildungsministeriums wurde die Lokalschule in 

Wakamatsu – wie alle anderen von den Präfekturen getragenen Schulen – 

unter dessen Aufsicht gestellt. Sie wurde im 9. Monat Meiji 5 (1872), einen 

Monat nach dem Erlass des staatlichen Schulgesetzes, geschlossen. (Nagura 

1971:5) Der Unterricht für okzidentale Studien wurde von der Anstalt Ōgakusha 

(Institut für okzidentale Studien) übernommen. (Arai 1986:448) 

 
7.2.2.2. Maßnahmen zur Durchsetzung der staatlichen Schulpolitik 
Es oblag den Gouverneuren, die Regierungsproklamation über die Bildungs-

förderung kundzumachen und den Instruktionen des Bildungsministeriums 

folgend das staatliche Bildungsgesetz umzusetzen. In der Präfektur Wakamatsu 

fand zuerst eine formale Anpassung an das staatliche Bildungsgesetz sowie die 

finanzielle Sicherstellung der Erhaltung einer Mittelschule statt: Am 2. Tag des 9. 

Monats Meiji 5 (1872), einen Monat nach dem Erlass des staatlichen 

Bildungsgesetzes, wurden in der Stadt Wakamatsu von der Präfektur zwei 

Grundschulen gegründet. Das Eintrittsalter wurde auf acht Jahre festgesetzt, 

und Allgemeinbildung sowie Elementarausbildung für fünf universitäre 

Fachbereiche als Lehrinhalt festgelegt. (Arai 1986:446-447; KK (Hg.) 

1974a:424) Hierbei orientierte man sich an der Ordnung für Mittel- und 

Grundschulen (Chū-Shōgaku kisoku) von Meiji 3 (1870), welche die 

Grundschule als Vorbereitung für das Universitätsstudium vorsah – 

wahrscheinlich deshalb, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Klarheit über 

den neuen Unterricht gab: Wie Kurasawa feststellt, enthielt das staatliche 

Bildungsgesetz lediglich die Benennung der Unterrichtsgegenstände – ohne 

nähere Angabe ihres Inhaltes; die Verteilung des Lehrplans erfolgte erst am 8. 

Tag des 9. Monats Meiji 5 (1872) (Kurasawa 1971:661), also nach der 

Schulgründung in der Präfektur Wakamatsu. Die im Lehrplan der Präfektur 

Wakamatsu genannten fünf universitären Fachbereiche waren allerdings nicht 

mit den in der Ordnung für Universitäten (Daigaku kisoku) von Meiji 3 (1870) 

festgelegten, rational eingeteilten Fachbereichen identisch, sondern orientierten 
                                                 
217 Zum staatlichen Eingriff in das shintoistische Wesen siehe Antoni 1998:183-185. 



 233 

sich an der Beamtenausbildung im alten Kaiserreich. Sie spiegelten die 

reaktionäre Einstellung der Beamten der Präfektur Wakamatsu wider. (Arai 

1986:447) 

Parallel zum Aufbau der Grundschulen rief der Gouverneur Washino’o 

die Bevölkerung zu Spenden für die Errichtung eines Schulfonds auf. Sein 

Zweck betsand darin, verzinsliche Darlehen zur Gründung der Grundschulen zu 

gewähren, und aus deren Erträgen eine Mittelschule zu erhalten. Daraufhin 

spendeten im 9. Monat Meiji 5 (1872) (AWSI (Hg.) 1966b:89) insgesamt acht 

Personen, amtierende Bezirkshauptleute der Groß- und der Kleinbezirke und 

ehemalige Bezirksvorsteher der Stadt Wakamatsu (kendan), gemeinsam die 

Geldsumme von 72 Ryō. (Nagura 1971:5) 

Zum Aufbau eines neuen Grundschulwesens mussten zuerst 

verwaltungsmäßige Voraussetzungen geschaffen werden. So wurden erst nach 

der Gebietsreform im Jänner 1873 von Washino’o gezielt schulreformerische 

Maßnahmen durchgeführt. Dabei wurden die realen gesellschaftlichen und 

politischen Verhältnisse sowie das moralische Niveau der Beherrschten 

berücksichtigt. In der Verordnung vom Februar 1873, mit der die Einführung der 

Schulpflicht und des neuen Grundschulwesens verkündet wurde, wurden die 

Erhaltung der allgemeinen Pflichtschulen sowie die Anstellung der Lehrer zu 

Angelegenheiten der eben errichteten Kleinbezirke erklärt. Die Errichtung der 

eigenständigen Schulbezirke wurde nicht angestrebt. Für die Beaufsichtigung 

der Grundschulen – deren tägliche Überwachung – waren der Vorstand des 

jeweiligen Bezirkes, der Bezirkshauptmann und sein Stellvertreter, zuständig. 

Hier wurden allgemeine Verwaltung und Schulverwaltung miteinander 

gekoppelt, um administrative und ökonomische Effizienz zu erzielen. So wie bei 

traditionellen privaten Elementarschulen wurden Lesen, Schreiben und 

Rechnen als Unterrichtsfächer bestimmt. Grundschulen, die an einem 

verkehrsgünstigen zentralen Ort des jeweiligen Kleinbezirks einzurichten waren, 

sollten auch als Zentrum und öffentliches Gebäude für offizielle Zwecke wie 

Kundmachung der Verordnungen sowie Gemeindeversammlungen benutzt 

werden. Man versuchte, im Rückgriff auf die traditionelle Weltauffassung die 

Bevölkerung zum Schulbau und zum Schulbesuch zu motivieren. Hierbei wurde 

die Erlangung der Selbstständigkeit des Einzelnen, die als Grundlage für das 
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Wohlergehen und den Fortbestand des Hauses aufgefasst wurde, als 

Schulzweck definiert, und den Eltern bei Nichterfüllung der Schulpflicht mit 

negativen Konsequenzen für das Haus gedroht. Weiters wurden von allen 

Gemeindemitgliedern ihren sozialen Verhältnissen entsprechende Spenden für 

den Bau der prachtvollen monumentalen Schulgebäude verlangt – mit der 

Begründung, dass die nachkommenden Generationen ihnen für die großartige 

Wohltat dankbar sein würden. Hier wurde die aufklärerische Idee, die der 

zentralen Bildungsreform zugrunde lag, im konfuzianischen Sinn umgedeutet, 

und die Notwendigkeit des Aufbaus der Grundschule mit traditionellen 

Vorstellungen und Moral wie Ahnenpietät, Familie, Gemeinschaftsarbeit und 

Dankespflicht verbunden. Auf Weisung des Gouverneurs gingen die 

Verwaltungsbeamten von einem Ort zum anderen, um der Bevölkerung die 

Bildungsreform begreiflich zu machen und zu Schulgründung und Schulbesuch 

anzuregen.218 

Im Februar 1873, zum gleichen Zeitpunkt mit dem obgenannten Erlass 

der Verordnung über den Aufbau der neuen Grundschulen, wurde die 

Grundschulordnung der Präfektur Wakamatsu festgelegt. In dieser wurden die 

Aufklärung, der Erwerb der Kenntnisse über die Welt sowie die Erweiterung des 

Wissens und des Horizontes, welche die Voraussetzungen für den Bestand des 

Staates wie auch für den beruflichen Erfolg des Individuums in der Zeit der 

Zivilisation darstellen würden, als Zweck der Grundschule erklärt; darüber 

hinaus wurde den Schülern die Befolgung der Anordnungen der Lehrer und die 

Anstrengungen beim Lernen im Sinne der kaiserlichen Herrschaft angeordnet. 

Nach der Vorschrift des Bildungsgesetzes wurde die achtjährige Grundschule 

für Sechs- bis Dreizehnjährige in Unter- und Oberstufe, und die jeweilige Stufe 

wiederum in vier Schulstufen gegliedert; die Schulfächer wurden aber nach dem 

Muster der traditionellen Elementarschulen für das Volk in drei, in Lesen, 

Schreiben und Mathematik, gegliedert219. 

Die traditionellen Lehrbereiche des Elementarunterrichtes für das Volk 

wie die Lektüre der konfuzianischen Klassiker, Schreibübungen für Briefe, Orts- 
                                                 
218 Zur Verkündung der Bildungsreform des Gouverneurs der Präfektur Wakamatsu siehe FKS 
(Hg.) 1972:161-162, 1137-1138. 
219  Auf Ersuchen der Präfektur Wakamatsu um Genehmigung des Lehrplans ordnete das 
Bildungsministerium die Anpassung an den zentralen Lehrplan an. (Arai 1986:448)   
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und Personennamen sowie die Einübung der Texte der aktuellen Gesetze und 

Erlässe und der für das Berufsleben notwendigen Begriffe und Regeln wurden 

in das Curriculum einbezogen. Hinzu kam die Vermittlung einer umfassenden 

Allgemeinbildung wie japanische Geschichte, Geografie, Naturkunde, 

Wirtschaftslehre sowie Landeskunde und Gesetze der westlichen Länder. Beim 

Fach Mathematik handelte es sich nicht nur um das Rechnen, d. h. Addition, 

Subtraktion und Multiplikation, mit natürlichen Zahlen für den alltäglichen Bedarf 

– so wie es früher beim Rechenunterricht für das Volk war –, sondern auch um 

erweiterte Inhalte der Arithmetik wie Division und Dezimalrechnung sowie die 

neuen Teilbereiche Algebra und Geometrie. Die Unterrichtsstunden der Unter- 

und der Oberstufe betrugen je drei pro Tag. An einer Schule sollte der 

Unterricht für die Schüler in der Unterstufe vormittags und der für die Schüler in 

der Oberstufe nachmittags abgehalten werden. Für jene Schüler, die tagsüber 

den Unterricht nicht besuchen konnten, sollten Abendschulen errichtet werden. 

Die Zuweisung in eine Schulstufe erfolgte – unabhängig vom sozialen Stand 

der Herkunftsfamilie und vom Alter der Schüler – nach dem Leistungsstand der 

Schüler; innerhalb einer Klasse galt altersbezogene Hierarchie. (FKS (Hg.) 

1138-1141) Versetzungsprüfungen waren alle zwei Monate, Abschlus-

sprüfungen alle sechs Monate abzuhalten. Die ersteren sollten von Schul-

aufsehern und Lehrern, die letzteren von Aufsichtsbeamten überwacht werden. 

(YK (Hg.) 1999:32-33) Nach einer Verordnung des Gouverneus Washino’o von 

1873 sollte in der Regel koedukativ unterrichtet werden, doch sollten die 

Mädchen und die Knaben getrennt sitzen. (Siehe Arai 1986:451) 

Nach der Lehrplanverordnung der Präfektur Wakamatsu von 1874 

wurden – den zentralen Richtlinien entsprechend – die Tagesunterrichtsstunden 

auf fünf erhöht. Gleichzeitig wurden Lesen, Rechnen, Rechts- und 

Schönschreiben, Aufsatzübung, Unterrichtsgespräch, Wiederholung des 

Lesens sowie Turnen als Schulfächer festgelegt. Die Rechenstunden sollten 

alle drei Tage von 9 bis 15 Uhr gehalten werden. (AWSI (Hg.) 1966b:90) 

Zwischen März und August 1873 erging eine Reihe von Verordnungen 

und Weisungen über den Aufbau des Grundschulwesens; demnach wurde den 

Vorstehern der Kleinbezirke Prüfung, Anstellung und Anmeldung der 

Grundschullehrer sowie Organisierung des Wanderunterrichtes für jene Kinder 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetik�
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angeordnet, die vom Schulort weit entfernt wohnten. Ferner wurde 

finanzschwachen Bezirken Kredithilfe für Schulbauten gewährt. (Nagura 

1971:5-6) 

In der Verordnung der Präfektur Wakamatsu vom 3. Februar 1873 war 

die Mittelschule als Stätte zur Vermittlung von Allgemeinbildung und 

Fachkenntnissen definiert. Darin wurde die Bevölkerung wiederum zu 

„freiwilligen“ Spenden für die Bildung des Schulfonds aufgerufen. Im Gegensatz 

zur Regierungsproklamation über die Bildungsförderung wurde die 

gesellschaftliche Funktion der Schule ausgesprochen: Der Gouverneur 

Washino’o verlangte von der Bevölkerung die Finanzierung der Mittelschule 

wegen ihrer Bedeutung als unentbehrlicher Impuls für regionales 

wirtschaftliches Wachstum. Man sollte diese einmalige Gelegenheit nicht 

versäumen, eine Wohltat zu vollbringen. (Siehe FKS (Hg.) 1972:272) Hier 

wurde einerseits der aufklärerische Standpunkt zum Ausdruck gebracht, 

andererseits wurde vom konfuzianistischen Gesichtspunkt aus an die Moral der 

Bevölkerung appelliert. Nach dem Aufruf des Gouverneurs spendeten die 

Bezirkshauptleute (kuchō) und Gemeindevorsteher (kochō) der Stadt 

Wakamatsu 220  150 Yen. (Nagura 1971:6) In der Folgezeit wurde vom 

Gouverneur gezielt auf die restlichen Bezirkshauptleute und Gemeinde-

vorsteher Druck ausgeübt. (FKS (Hg.) 1972:272) Das brachte als Erfolg bis 

1875 den Betrag von rund 1.250 Yen (Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 

1875:448). Die Spenden erfolgten also primär nicht aus rein pädagogischen 

Interessen, sondern aus Zwang. 

Im März 1873 kam es zur Eröffnung der neuen Mittelschule Jinmin 

kyōritsu gakkō (Öffentliche Schule für das Volk). Ihre Vorgängerin war jene 

Anstalt, die seit der Schließung der Lokalschule der Präfektur Wakamatsu für 

das okzidentale Studium gesorgt hatte. Die Präfektur übernahm ihre Erhaltung. 

(Arai 1986:448-449) Diese Mittelschule wurde bald zu Wakamatsu gakkō 

umbenannt. Die dreijährig geführte neue Schule war eine Art Sprachenschule 

(siehe Nagura 1971:6; FKS (Hg.) 1972:272) und war in den Schultyp 

                                                 
220 Nach der Gebietsreform vom Jänner 1873 wurde die Stadt Wakamatsu in sechs Kleinbezirke 
(shōku) aufgegliedert und mit weiteren 26 Kleinbezirken in den ersten Großbezirk (daiku) 
eingegliedert.(AWSI 1966b:20)  
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Mittelschule mit verändertem Lehrplan (hensoku chūgaku) eingeordnet. (AWSI 

(Hg.) 1966b:93) Zum Englischunterricht wurde ein Lehrer deutscher Herkunft 

berufen. Außer Einnahmen des Schulfonds aus dem Zinsertrag wurde diese 

Mittelschule aus eigens dafür eingeführten Lustbarkeitssteuern, z. B. für Sumo-

Veranstaltungen oder Theatervorstellungen, finanziert. (AWSI (Hg.) 1966b:94; 

FKS (Hg.) 1972:275) Auch der Verkaufserlös aus den Buchbeständen der 

aufgelösten Lokalschule wie konfuzianische Lektüre für Anfänger, die nicht dem 

neuen Lehrprogramm der Mittelschule entsprachen, wurde zur finanziellen 

Abdeckung der Mittelschule verwendet. (AWSI (Hg.) 1966b:94; FKS (Hg.) 

1972:273) 

Die Präfektur Wakamatsu gehörte zu jenen wenigen Präfekturen, die zu 

einem frühen Zeitpunkt ein Mittelschulwesen aufbauten: 1873 gab es in ganz 

Japan nur 39 Mittelschulen, drei davon wurden öffentlich geführt. Die offizielle 

Begründungen für die Errichtung der Englischschule mit ausländischer Lehrkraft 

in der Präfektur Wakamatsu waren eine beabsichtigte Änderung der 

konservativen Einstellung, eine angestrebte Erweiterung des Horizontes und 

die Zivilisierung der sturen Bevölkerung. (Arai 1986:450) Die Anwesenheit der 

ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han war wahrscheinlich das wahre Motiv 

für die Errichtung der Mittelschule: Die Zahl der aus Aomori Heimgekehrten 

erreichte 1873 einen Höhepunkt. In diesem Jahr befanden sich insgesamt 

ungefähr 2.000 einst ausgewanderte Familien des niederen Adelsstandes 

(shizoku) wieder in Aizu. (AWSI (Hg.) 1966a:248) Angesichts der wachsenden 

Probleme mit den ehemaligen Dienstmännern des Aizu-han musste der 

Gouverneur der Präfektur Wakamatsu im Oktober 1873 die Zentralregierung 

um verstärkten Beamteneinsatz in seinem Amtsbezirk ersuchen (Matsuo 

1986:23) Die Erfüllung der Bildungsansprüche der ehemaligen Samurai, wie 

auch ihre soziale Integration durch die Schule wurden wohl zur Erhaltung der 

Ordnung für notwendig erachtet. Der Gouverneur gab einem Ansuchen vom 

November 1873 statt, die öffentliche Grundschule Sakae-machi shōgakkō im 6. 

Bezirk der Stadt Wakamatsu – am früheren Schulstandort der landesfürstlichen 

Schule Nisshinkan für die Samurai des Aizu-han –, zu Nisshin shōgakkō 
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umzubenennen.221 (AWSI (Hg.) 1966b:88) Zehn Jahre später, 1883, sollte im 

selben Bezirk mit öffentlicher Förderung die  höhere Bildungsanstalt Nisshinkan 

entstehen. (Siehe AWS (Hg.) 1969:300-301) 

 
7.2.2.3. Realität und Probleme 
Die Bevölkerung im Gebiet der Präfektur Wakamatsu war vom Boshin-Krieg 

und seinen Folgen besonders schwer betroffen. Nach den Schilderungen im 

Bildungsbericht des Gouverneurs 1874 an das Bildungsministerium hatte der 

Krieg negative Auswirkungen auch auf das lokale Unterrichtswesen, sodass bis 

1873 viele Schüler sogar Zahlen und die Kana-Schriftzeichen der japanischen 

Schrift nur mühsam lernen konnten. (Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 

1874:308) Ein staatlicher Aufsichtsinspektor schrieb in seinem Visitationsbericht 

1875, dass die Notlage und der niedrige Wissensstand der unaufgeklärten 

Landbevölkerung mit anderen Gebieten nicht zu vergleichen sei (Monbushō 

Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:82). 

Einrichtung der Schulbezirke und Schulen 
Nach dem staatlichen Schulgesetz sollten im Gebiet der Präfektur Wakamatsu 

zwei Mittelschulbezirke und 420 Grundschulbezirke, sowie Lehranstalten in 

gleicher Zahl entstehen. 1873 wurden zwei Mittelschulbezirke und eine 

öffentliche Mittelschule sowie 97 Grundschulbezirke und Grundschulen in 

gleicher Zahl eingerichtet. (AWSI (Hg.) 1966b:87; FKS (Hg.) 1972:156) Dabei 

bildeten Grundschulbezirke und politische Bezirke eine Einheit. 1874 wurden 

vorschriftmäßig 420 Grundschulbezirke errichtet, aber nur 159 Grundschulen. 

Es ging um die Inanspruchnahme der Übergangsbestimmung von 1873, nach 

der mehrere Grundschulbezirke gemeinsame Träger einer Schule sein durften. 

Die Verschmelzung von mehreren Schulbezirken zu einem Schulbezirk war 

allerdings nicht gestattet. An der Zahl von Schulbezirken und Schulen in der 

Präfektur Wakamatsu gab es 1875 keine Änderung. (FKS (Hg.) 1972:167) 

Angesichts des schwer zu verwirklichenden Plans für die Schulerrichtung wurde 

im März 1874 die Schulordnung der Präfektur Wakamatsu modifiziert, nach der 

                                                 
221 Etwas später wurden mit einer Regelung alle Grundschulen einheitlich nach dem Ortsnamen 
ihres Standortes benannt, und damit verschwand der Name der ehemaligen landesfürstlichen 
Schule. (AWSI (Hg.) 1966b:88)  
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eine Hauptgrundschule (honkō) nur in einem Schulbezirk oder in einer 

Dorfgemeinde mit über 200 Häusern zu errichten war. Unterrichtsanstalten in 

kleinen ländlichen Gemeinden wurden in Dependancen (bunkō) einer 

Grundschule eingestuft. (Arai 1986:451) 

Nach dem Jahresbericht des Bildungsministeriums 1875 waren in der 

Präfektur  Wakamatsu 58 % von den gesamten Grundschulen in 

buddhistischen Tempeln und 31 % in ehemaligen Wohnhäusern untergebracht. 

Lediglich 16 Grundschulen oder 10 % waren in eigens errichteten Neubauten 

untergebracht (FKS (Hg.) 1972:168). Der Anteil der buddhistischen Tempel und 

Wohnungen zusammen betrug nahezu 90 %. Er war damit wesentlich höher als 

der Durchschnittswert des Landes mit 70 % (buddhistische Tempel 40 %, 

Wohnhäuser 30%) (Monbushō 1992). Wegen der Kriegsfolgen konnte man in 

der Präfektur Wakamatsu die Baukosten für Schulgebäude nur schwer 

aufbringen. Der Aufbau der Grundschulen in der Hauptstadt Wakamatsu ging 

aber rasch vonstatten: Nach dem Bildungsbericht des Gouverneurs 1874 

bemühten sich – trotz mühsamen Wiederaufbaus nach dem Boshin-Krieg und 

den beiden Großbränden – die Kleinbezirke der Stadt Wakamatsu in 

gegenseitiger Konkurrenz um den neuen Schulbau, sodass 1874 in 5 von 6 

Bezirken bereits neue Schulgebäude errichtet waren; die sechste Schule 

befand sich im Bau. (Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 1874:309) 

Die Schulfinanzierung 

Nach der Weisung des Gouverneurs Washino’o sollte die Aufbringung der 

Baukosten für schulische Einrichtungen ausschließlich durch private Spenden 

und Stiftungen erfolgen. Von Seiten der Präfektur wurde auf vermögende und 

gebildete Schichten, zu der auch Lehrer gehörten, extra Druck ausgeübt, indem 

man wiederholt einen schriftlichen Spendenaufruf im Namen des Gouverneurs 

herumgehen ließ. (FKS (Hg.) 1972:272) Vor allem Bezirkshauptmänner und 

Gemeindevorsteher sahen sich wegen ihrer politischen Position und finanziellen 

Lage zu Spenden gezwungen. 

Das vom Staat festgelegte Schulgeld war für die damaligen finanziellen 

Verhältnisse der Bevölkerung zu teuer, sodass es kaum im vorgeschriebenen 
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Maße eingenommen wurde.222 Wie im Bildungsbericht über das Jahr 1873 zu 

lesen ist, wurde in der Präfektur Wakamatsu wegen der Kriegsschäden fürs 

Erste kein Schulgeld eingehoben. (FKS (Hg.) 1972:214) 1874 wurde es jedoch 

in der symbolischen Höhe von einem Sen (= 0,01 Yen) pro Schüler und Monat 

eingeführt. Dieser Betrag entsprach etwa dem damaligen Preis von einem shō 

(= ca. 1,8 l / 1,5 kg) Reis, der ein Sen sechs Rin und acht Mō (= 0,0168 Yen) 

war. (FK (Hg.) 1934:60) Damit beabsichtigte man, den Eltern die 

Schulgeldpflicht bewusst zu machen. (Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 

1874:308) Angesichts der Armut der lokalen Bevölkerung wurde im nächstem 

Jahr eine Ermäßigung nach der Kinderzahl – für zwei Schulkinder pro Familie 

insgesamt ein Sen und fünf Rin (= 0,015 Yen) und für drei Schulkinder zwei 

Sen (= 0,02 Yen) – eingeführt. (Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 

1875:446-447) 

So wie in vielen Präfekturen wurde auch in der Präfektur Wakamatsu zur 

Unterhaltung der Grundschulen und Besoldung der Lehrer gesondert eine 

Schulsteuer eingehoben. Ihre Höhe war der nach Einkommen und Vermögen 

festgelegten Steuerklasse entsprechend in zwölf Stufen gestaffelt. (Monbushō 

Nenpō Nr. 1, Jahresbericht 1873:126; n. FKS (Hg.) 1972:214, Monbushō Nenpō 

Nr. 2, Jahresbericht 1874:308, Nr. 3, Jahresbericht 1875:446) Somit hatten alle 

36.800 Haushalte – unabhängig, ob die Familie Schulkinder hatte oder nicht – 

ihren Besitz- und Einkommensverhältnissen entsprechend die Grundschule 

mitzufinanzieren. Witwen, Alleinstehende und Behinderte wurden allerdings 

davon ausgenommen. Die Unterstützung durch wohlhabende Bürger in dieser 

Art, die indirekt auf finanzielle Erleichterungen der bedürftigen Familien wirkte, 

wurde vom Gouverneur als Förderungsmaßnahme zum Schulbesuch der 

schulpflichtigen Mädchen der armen Schichten angegeben. (Monbushō Nenpō 

Nr. 2, Jahresbericht 1874:308) Laut Statistik von 1873 war der Anteil der 

Einnahmen an Schulsteuer am Bildungsbudget der Präfektur Wakamatsu 

73 %.223 Sie stellte somit die wesentlichste Einnahmequelle dar: Ab 1874 wurde 

den Grundschulbezirken eine Zuwendung in der Höhe von zehn Sen (= 0,1 

                                                 
222 Schulgeld in der gesetzlich festgelegten Höhe von fünfzig Sen (= 0,5 Yen) wurde Meiji 6 
(1874) nur in sieben, Meiji 7 (1875) nur in drei Präfekturen eingehoben. 
223 Berechnung nach der Tabelle in FKS (Hg.) 1972:216. 
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Yen) im Monat von staatlichen Zuschüssen erteilt. Ihr Verwendungszweck war 

die Anschaffung von Schulbüchern und Unterrichtsmitteln bzw. die Belohnung 

der Schüler. (FKS (Hg.) 1972:215, Monbushō Nenpō Nr. 2 Jahresbericht 

1874:308-309, Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:447) 

Die Grundschullehrer 

1874 waren in der Präfektur Wakamatsu insgesamt 284 Grundschullehrer 

angestellt. An dieser Zahl gab es in den folgenden zwei Jahren keine 

wesentliche Änderung. Was auffallend ist, ist die Tatsache, dass die Lehrkräfte 

in der Präfektur Wakamatsu ausschließlich männlich waren, während in den 

anderen Präfekturen – wenn auch nur spärlich – schon weibliche Lehrkräfte 

vertreten waren. (Siehe FKS (Hg.) 1972:221) 

In der Präfektur Wakamatsu herrschte Mangel an geeigneten 

Lehrpersonen. Im Bildungsbericht der Präfektur über das Jahr 1875 ist zu lesen, 

dass es auf dem Land von vornherein an personellen Voraussetzungen für den 

Unterricht mangle, da unter Ortsansässigen kaum jemand als Lehrer tauglich 

sei. (Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:445) Ein staatlicher 

Aufsichtsinspektor führte ihn auf das Fortziehen der ehemaligen Samurai 

infolge der Auflösung des Aizu-han zurück. Er bemerkte in seinem 

Visitationsbericht von 1874, dass viele Angehörige des niederen Adelsstandes 

(shizoku) nach Aomori übersiedelt seien; wer etwas gebildet sei, habe eine 

Laufbahn als Beamter oder Kaufmann eingeschlagen und dieses Gebiet 

verlassen; demzufolge seien nur diejenigen geblieben, die weder schriftkundig 

noch willig seien und keinerlei Eignungsqualifikation für eine Lehrtätigkeit hätten. 

Wegen des niedrigem Lehrergehalt war es auch nicht möglich, Lehrkräfte aus 

anderen Regionen anzuwerben. (Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 

1875:81) 

Vor allem kleine, finanzschwache Dörfer litten an Lehrermangel. 

(Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:445) Diese Umstände waren auf 

die Rationalisierung der Verwaltungs- und Schulorganisation durch die Meiji-

Regierung zurückzuführen: Auf dem Land wurde der Elementarunterricht früher 

von den Honoratioren und schintoistischen oder buddhistischen Priestern 

besorgt. Nun waren die ehemaligen Honoratioren zum Amt als 
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Bezirkshauptmann, Gemeindevorsteher oder Schulaufseher in den 

Beamtenapparat integriert. Außerdem wurde 1873 die Lehrtätigkeit von 

shintoistischen Priestern verboten. Hinzu kam, dass kleine Ortschaften auf dem 

Land, vor allem in abgelegenen Gegenden, wegen ihrer Lage, ländlichen 

Prägung und niedriger Besoldung der Lehrer keine Anziehungskraft für 

Ortsfremde hatten. In der Präfektur Wakamatsu wurde 1874 das Monatsgehalt 

der Lehrer nach Art und Höhe ihrer Ausbildung zwischen zwei und fünfzehn 

Yen festgelegt.224 (FKS (Hg.) 1972:229; Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 

1874:308) Die Entlohnung der Grundschullehrer war jedoch von der finanziellen 

Lage der Bezirke abhängig, sodass man nicht selten weniger als den 

Mindestlohn von zwei Yen im Monat bekam. 

Nach der bereits erwähnten Revision der Schulordnung der Präfektur 

Wakamatsu im März 1874 hatte jede Hauptgrundschule drei Lehrer für den 

Unterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen anzustellen; zugleich wurde aber 

auch das Ersetzen von ein bis zwei Lehrern durch Unterrichtsaushilfen 

gestattet; Dependancen in dünnbesiedelten Gegenden durften nur Lehrer in 

niederer Rang- und somit niederer Einkommensstufe oder Unterrichtsaushilfen 

beschäftigen und erst bei einer Steigerung der Zahl der Besucher der Schule 

und höherer Schulstufen durften besser qualifizierte Lehrer höheren Ranges 

angestellt werden. (Arai 1986:451-452) Diese Maßnahme erzielte zwar 

Einsparungen bei den Schulkosten, wirkte aber auch zusätzlich als Faktor für 

eine lokale Differenzierung des Unterrichtsniveaus. Dazu ein Beispiel: Ein 

Verwaltungsbezirk aus sieben kleinen Dorfgemeinden im südwestlichen Gebiet 

der Präfektur Wakamatsu (heute Iwadate-mura) wurde in drei 

Grundschulbezirke aufgegliedert, in denen jeweils eine Schuldependance 

errichtet wurde. Die Gemeinden stellten gemeinsam für die Lehrfächer Lesen, 

Schreiben und Rechnen je einen Lehrer an, die an diesen Dependancen mit 

insgesamt 80 Schülern abwechselnd unterrichteten. Im Zeitraum zwischen 

1874 und 1875 wurden sie lediglich mit einem Yen und fünfzig Sen (= 1,5 Yen) 

pro Person und Monat, also mit dem halben Gehalt für Lehrer einer 
                                                 
224 Das Monatsentgelt für die Absolventen einer staatlichen Lehrerbildungsanstalt war zwischen 
zehn und fünfzehn Yen, für Absolventen der Lehrerbildungsstätte der Präfektur zwischen fünf 
und zehn Yen, für Lehrer ohne reguläre Ausbildung zwischen zwei und vier Yen. (FKS (Hg.) 
1972:228-229; Monbushō Nenpō Nr.2, Jahresbericht 1874:308) 
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Hauptgrundschule225, entlohnt. (Vgl. IH (Hg.) 1999:753-757) 

Meiji 8 (1875) wurde die Errichtung einer Lehrerausbildungsstätte der 

Präfektur mit staatlichen Förderungsmitteln realisiert. Die Zulassungs-

voraussetzungen für die Pflichtschullehrerausbildung waren – ungeachtet des 

Geschlechts – ein Alter zwischen zwanzig und vierzig Jahren und erforderliche 

Vorkenntnisse in chinesischen und nationalen Studien sowie Mathematik. Für 

die Pflichtschullehrerausbildung waren sechs Monate bemessen. Alle mit der 

Ausbildung verbundenen Kosten und die Versorgung der Auszubildenden 

wurden mit öffentlichen Mitteln finanziert. Die Absolventen waren verpflichtet, 

nach Beendigung ihrer Ausbildung mindestens eineinhalb Jahre zu unterrichten. 

(FKS (Hg.) 1972:226-227; Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:445) Als 

eine weitere Lehrerausbildung wurde ein sechsmonatige Lehrerkurs organisiert, 

für dem die Teilnehmer aus den Absolventen der Unterstufe der Grundschule 

rekrutiert wurden. Die Grundschullehrer, die ohne reguläre Ausbildung in den 

Beruf eingestiegen waren, wurden angewiesen, an einem zehntägigen Kurs für 

Unterricht im Lesen und Schreiben teilzunehmen. (AWSI (Hg.) 1966b:92; 

Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:82) 

Die Unterrichtspraxis 

Wie im Visitationsbericht 1875 des zuständigen staatlichen Aufsichtsinspektors 

zu lesen ist (siehe Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:82), wurden die 

methodischen Erneuerungen wie Frontalunterricht und Unterrichtsgespräch – 

abgesehen von den Schulen in der Stadt – im alltäglichen Schulleben nicht 

durchgesetzt. Erstens waren die Bedingungen für den Unterricht nicht optimal: 

Die Schülerzahl pro Lehrer betrug 1873 rund 44, in den nächsten zwei Jahren 

jeweils 53. (Siehe FKS (Hg.) 1972:221) In den meisten Fällen wurden in einer 

Klasse mehrere Schulstufen zusammengefasst. Beispielsweise wurden 1874 

83 von 159 Grundschulen als Einklassenschulen geführt. (Siehe Schulstatistik 

des Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 1874 zit. n. FKS (Hg.) 1972:177-

185) Der Umstand, dass die Kinder im unterschiedlichen Alter, mit 

unterschiedlichen Vorkenntnissen, unterschiedlicher Lernfähigkeit und 

unterschiedlichem Arbeitstempo in einem Unterrichtszimmer gesessen hatten, 
                                                 
225 Nach Weisung der Präfektur sollte das Gehalt der Lehrer der Hauptgrundschule drei Yen pro 
Monat betragen. (Arai 1986:452)  
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war bei den privaten Elementarschulen in der Edo-Zeit auch nicht anders; die 

Zusammen-Unterweisung ließ sich für diese Umstände aber schwer 

praktizieren. Außerdem waren die meisten Lehrer nicht für den neuen Lehrplan 

ausgebildet. 

Es gab in qualitativer Hinsicht entscheidende Unterschiede im 

Schulunterricht zwischen Stadt und Land. Das lag an der Qualifikation der 

Lehrer, aber auch an den finanziellen Möglichkeiten: Die neue Unterrichts-

methode erforderte den Einsatz bestimmter Lehrmittel wie Schwarztafeln, 

Wandkarten, Wandbilder und Worttafeln. Die Schulen in den armen Bezirken 

auf dem Land konnten diese schulische Infrastruktur und neue Lehrmittel nicht 

leicht beschaffen. (Vgl. Monbushō Nenpō Nr. 3, 1875:82, 445) Viele Schüler 

hatten keine Lehrbücher. Die Schule Sakae-machi shōgakko, deren 

Unterrichtsniveau im Visitationsbericht von 1874 als zufriedenstellend beurteilt 

wurde, hatte fünf Lehrer und wurde von 220 Schülern und 79 Schülerinnen 

besucht. (AWSI (Hg.) 1966b:89; Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 

1874:846) Diese Schule befand sich im Stadtbezirk, zu dem die von vielen 

Wohlhabenden besiedelten Gemeinden gehörten. (AW (Hg.) 1966b:22) An 

dieser Schule wurde ausnahmsweise kein Schulgeld eingehoben. (Siehe 

Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:846) Weitere fünf Grundschulen in 

der Stadt Wakamatsu, in denen 1875 jeweils sechs Lehrer 350 bis 441 Schüler 

und Schülerinnen unterrichteten, wurden positiv beurteilt. (Monbushō Nenpō Nr. 

3, Jahresbericht 1875:82) 

Der Schulbesuch 

Die Schulbesucherquote  des Landes von 1873 bis 1875 lag jeweils bei 28 %, 

32 % und 35 %. Die Anteile in der Präfektur Wakamatsu im selben Zeitabschnitt 

betrugen 43 %, 49 % und 45 %, und lagen somit weit über dem Durchschnitts-

wert des Landes. (Siehe FKS (Hg.) 1972:217, 220) Die Beamten der 

Schulbehörde, die Schulaufseher und die Lehrer bemühten sich um persönliche 

Gespräche mit schulfeindlichen Eltern, um diese zu überreden, ihre Kinder zur 

Schule zu schicken. Im Bildungsbericht wurde festgehalten, dass die 

Anstrengungen der Beamten der Schulbehörde und der Schulaufseher einen 

besseren Schulbesuch herbeiführten. (FKS (Hg.) 1972:217-218; Monbushō 
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Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 1874:307) Der regelmäßige Schulbesuch blieb 

allerdings aus. Die obgenannten Zahlen zeigen nicht den regelmäßigen 

Schulbesuch, sondern die Einschreibungsrate. Viele von den einmal 

registrierten Kindern blieben vom Unterricht fern, oder brachen ihre 

Schulausbildung vorzeitig ab. (Siehe YK (Hg.) 1999:34-35) Beispielsweise 

besuchten 1874 in der Präfektur Wakamatsu 58 % von den eingetragenen 

Schulkindern den Unterricht, d. h. nur eines von vier schulpflichtigen Kindern 

saß tatsächlich im Klassenzimmer. 226 

Es bestand ein starkes Gefälle des Schulbesuches zwischen Buben und 

Mädchen. Die Schulbesucherquote (Einschreibung) der schulpflichtigen Buben 

betrug in der Präfektur Wakamatsu 1873 ca. 67 %, während der Durchschnitt in 

ganz Japan nur 43 % war. 1874 stieg der Anteil in der Präfektur Wakamatsu 

sogar auf knapp über 80 %, während der Durchschnitt in ganz Japan unter 

50 % lag. 1875 gab es in der Präfektur Wakamatsu einen Rückgang auf 71 %, 

dennoch lag diese Quote immer noch viel höher als der Durchschnittswert des 

Landes von 45 %. 

Die Schulbesucherquote der weiblichen Schüler in der Präfektur 

Wakamatsu war im Vergleich zu den Buben extrem gering: 1873 und 1874 

betrug die Schulbesucherquote bei Mädchen in der Präfektur Wakamatsu 18 % 

und lag somit nur ein wenig über den Durchschnitt Japans, der jeweils 15 % 

und 17 % betrug. 1875 ging die Besucherquote der schulpflichtigen Mädchen in 

der Präfektur Wakamatsu auf 17 % zurück, während der Durchschnitt des 

Landes einen leichten Anstieg auf 19 % zeigte. (Siehe FKS (Hg.) 1972:217-

222) 

Im Zeitraum zwischen 1873 und 1875 betrug das Verhältnis von 

männlichen zu weiblichen Schülern in Japan ca. 5 zu 2, in der Präfektur 

Wakamatsu 4 zu 1.227 Das Verhältnis zwischen Schülern und Schülerinnen war 

im städtischen und im ländlichen Raum allerdings unterschiedlich. 

Beispielsweise zählte man 1875 in der Stadt Wakamatsu an den sechs Schulen 

1.540 Knaben und 733 Mädchen. Das entsprach dem Verhältnis 2 zu 1; an den 

sechs Schulen in den Vorstadtgemeinden waren insgesamt 809 Buben und 102 
                                                 
226 Berechnung nach der Tabelle des Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 1874:310. 
227 Berechnung nach der Tabelle in FKS (Hg.)  1972:217, 220. 
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Mädchen angemeldet, sodass die Relation zwischen Buben und Mädchen 8 zu 

1 stand. Im ländlichen Raum war der Schulbesuch der Mädchen extrem 

niedrig228: Nach der Schulstatistik im Jahresbericht des Bildungsministeriums 

war mehr als ein Viertel der gesamten Schulen nur von Buben besucht. Es gab 

einige Schulen, in deren Schülerliste über 100 Buben eingetragen waren, aber 

kein einziger Frauenname zu finden war.229 

Die Ablehnung der neuen Schule durch die Landbevölkerung 

In Bildungsberichten des Gouverneurs und in Visitationsergebnissen des 

staatlichen Aufsichtsinspektors ist wiederholt zu lesen, dass das allgemeine 

Bildungsinteresse der armen Bauern durchwegs gering sei. (Monbushō  Nenpō 

Nr. 2, Jahresbericht 1874:307, Nr. 3, Jahresbericht 1875:82) In manchen 

Gegenden war die soziale Lage der Kleinbauern infolge der schwerer 

Steuerlast durch die Steuerreform der Meiji-Regierung sogar schlechter als in 

der Feudalzeit. Zudem erlitt das Gebiet der Präfektur Wakamatsu im Boshin-

Krieg schwere Zerstörungen. Nach einer  Schätzung der Präfektur Wakamatsu 

gehörten Meiji 5 (1872) 10 % der gesamten Haushalte zur Oberschicht, 20 % 

zur Mittelschicht und 70 % zur Unterschicht. Ein erheblicher Teil der 

Landbevölkerung befand sich unter dem Existenzminimum. Ihre körperlichen 

und geistigen Kräfte wurden durch harte Arbeit aufgezehrt. Sie waren nicht 

einmal imstande, sich materielle Bedürfnisse zu erfüllen, und konnten 

unmöglich die Voraussetzung für eine anstrengende geistige Beschäftigung 

haben. (Vgl. FKS (Hg.) 1972:217; Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 

1874:307) 

Der Schulbesuch, durch den Kinder von häuslicher, gewerblicher oder 

bäuerlicher Arbeit ferngehalten wurden, bedeutete für die Eltern Einkommens-

einbußen. Im Bildungsbericht des Gouverneurs der Präfektur Fukushima von 

1876 – in diesem Jahr wurde die Präfektur Wakamatsu in die Präfektur 

Fukushima eingegliedert – ist über die Lage, in der sich die Bauernkinder in der 

Region Aizu (im 8. und 9. Mittelschulbezirk) befanden, zu lesen: „Wenn der 

Schnee schmilzt, werden sie für die Landarbeit benötigt; die Unterrichtstage 

                                                 
228 Berechnung nach der Tabelle in AWSI (Hg.) 1966b:89. 
229  Zur Schülerzahl der jeweiligen Schule seine Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 
1875:846-853. 
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stiegen nicht über ein Drittel eines Jahres hinaus; bei Schnee machen Lehrer 

Hausbesuche, um Unterricht zu erteilen; solche Bemühungen sind jedoch 

vergeblich, weil die Landbevölkerung von vornherein keine Ambition zum 

Lernen hat; im Vergleich mit den Stadtkindern sind die Bauernkinder sozial 

stark benachteiligt.“ (FKS (Hg.) 1972:218-219; Monbushō Nenpō Nr. 4, 

Jahresbericht 1876:285) 

Die Eltern waren nur selten bereit, ihre Töchter in die Schule zu schicken. 

Sie wurden schon im frühen Alter vor allem als Kindermädchen, Haushaltshilfen 

oder Dienstmädchen mit der Arbeit vertraut gemacht und trugen zum 

Lebensunterhalt ihrer Familien bei. Außerdem war die Landbevölkerung vom 

Vorurteil befangen, dass Schulbildung für Mädchen überflüssig, ja sogar 

schädlich sei. Sie dachte, dass gebildete Frauen eingebildet und ungehorsam 

seien, sich bei ihrem Mann und den Schwiegereltern unbeliebt machen und ihr 

Leben selber erschweren. In diesem Milieu lag es allein darin, Mädchen zu 

Pflichten der Hausfrau und zum Weibesgehorsam hinzuführen. 

Die finanzielle Belastung für die Eltern der Schulkinder war unzumutbar. 

Sie hatten seit der Bildungsreform von Meiji 5 (1872) Schulsteuer und 

Schulgeld zu tragen. Außerdem verlangte die neuartige Schule einheitliche 

Lernmittel wie Schulbücher und Schreibtafel, für deren Kosten die Eltern 

aufkommen mussten. Früher hatten in vielen Fällen Großbauern und 

Gemeindevorsteher den Dorfkindern unentgeltlichen Unterricht erteilt. Muster 

für Schreibübungen wurden von den Lehrern gegeben. Lesebücher konnte man 

auch von zu Hause mitnehmen. Armen Schülern wurden von ihrem Lehrer 

sogar Schreibmaterialien geschenkt, sodass auch die Ärmsten die Möglichkeit 

zur Elementarbildung bekamen. 

Der weite Schulweg war ein weiterer hindernder Faktor für den 

Schulbesuch. Im Gegensatz zum städtischen Gebiet, in dem es eine Schule in 

leicht erreichbarer Entfernung gab, war der Schulweg in den ländlichen 

Gegenden, in denen es nur eine niedere Bevölkerungsdichte gab, oft 

unzumutbar. Besonders bei rauer Witterung und im Winter blieben die 

Landkinder der Schule fern. Dem Visitationsbericht eines staatlichen 

Aufsichtsinspektors zufolge befanden sich die meisten Dörfer tief im Gebirge; 

nicht selten betrug der Schulweg vier, in manchen Fällen sogar über acht 
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Kilometer. Im Winter seien die Orte eingeschneit und von der Außenwelt 

abgeschnitten gewesen. Im Bildungsbericht des Gouverneurs desselben Jahres 

stand, dass bei Schlechtwetter nur zwei bis drei Kinder in der Schule saßen. 

(FKS (Hg.) 1972:218-219; Monbushō Nenpō Nr. 4, Jahresbericht 1876:39) 

Bei Elementarschulen für das Volk gab es früher weder ein festgesetztes 

Unterrichtspensum noch eine Evaluierung. Nach der Einführung eines 

einheitlichen Lehrplans und der Zusammen-Unterweisung wurde regelmäßiger 

Besuch des Unterrichtes zur Voraussetzung für das Weiterkommen. Der 

Großteil der Schüler konnte wegen der unregelmäßigen Anwesenheit und 

mangelnder Leistungsfähigkeit das Lernziel nicht erreichen. Viele resignierten 

bald und schieden schon auf halbem Weg des ersten Semesters aus, die 

restlichen Schüler scheiterten an der Versetzungsprüfung. In der Präfektur 

Wakamatsu wurde 1875 eine Prüfungsordnung der Grundschule, die die 

Prüfungsfächer, die Art und Weise der Leistungsnachweise, die Durchführung 

der Prüfungen, den Grundsatz ihrer Bewertungen etc. regelte, festgelegt. 

(Siehe Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:446) In ländlichen 

Gegenden besuchte kaum jemand die fünfte Schulstufe. (Monbushō Nenpō Nr. 

3, Jahresbericht 1875:445) Der Anteil der zahlenmäßig überwiegenden 

Bauernkinder ging mit der Höhe der Schulstufe zurück. Nur wenige von den 

erfassten Kindern erlangten einen erfolgreichen Abschluss der Grundschule. 

Der Unterricht der privaten Elementarschulen in der Feudalzeit hatte sich 

nach dem täglichen Bedarf und auf unmittelbare Vorbereitung eines Berufes 

gerichtet. Der von der zentralen Stelle festgelegte Lehrplan ging hingegen von 

der Forderung des Staates, und nicht von den Bedürfnissen der Bevölkerung 

aus. Das Interesse des überwiegenden Teiles des Volkes am Schulunterricht 

ging zurück. 

Im an das Bildungsministerium 1875 vorgelegten Bildungsbericht des 

Gouverneurs der Präfektur Wakamatsu wurden rigorose Anordnungen und  

Sanktionen gegen jene Eltern, die es verabsäumten, ihre Kinder zur Erfüllung 

der Schulpflicht anzuhalten, als Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht 

ausgesprochen. (Vgl. Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 1874:309). Hierbei 

versuchte man, mit Macht- und Zwangsmitteln zur Befolgung der Schulpflicht zu 

zwingen. Zwar fasste man auch einen Abendunterricht für Arme ins Auge 
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(Monbushō Nenpō Nr. 2, Jahresbericht 1874:309); er wurde aber nicht zuwege 

gebracht (Monbushō Nenpō Nr. 3, Jahresbericht 1875:446). 

 

7.3. Resümee 

 
Im Entstehen begriffenen modernen rationalen Staat bemühten sich die 

herrschenden rationalistischen Kräfte, die Herstellung und Steigerung des 

Wohlstandes sowie die internationale Konkurrenzfähigkeit des Staates 

verfolgten, um Aufklärung und Bildung der Bürger. Hierfür schufen sie im 

Staatsinteresse das zentralistische Bildungswesen. Es richtete sich auf die 

Ausbildung der Staatsbürger zu einem neuen Menschentyp, der Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Mitgestaltung des modernen Staates sowie zur 

Mitverantwortung in der Wirtschaft haben sollte. Mit einem Erlass wurden alle 

bestehenden Schulen formell aufgelöst. 

Die Modernität des neuen Bildungswesens äußerte sich in folgenden 

Punkten: 

1. Es stand unter staatlicher Kontrolle. 

2. Es hatte eine rational-bürokratische Organisation.  

3. Es war nicht mehr ständisch-, sondern leistungsorientiert.  

4. Der Schulbesuch wurde gesetzlich verfügt. Das Bildungswesen erfasste 

nach seiner Programmatik – ohne Unterschied der sozialen Herkunft 

oder des Geschlechtes – alle Heranwachsenden. 

5. Der Unterricht wurde normiert, d. h. die Kriterien des Lehrplans wurden 

festgelegt. 

6. Die Etablierung einer professionellen Lehrerschaft wurde angestrebt. 

7. Eine radikale Trennung von Ideologie und Bildung wurde eingeleitet. 

Das neue Bildungswesen sollte nicht der Weiterführung der kulturellen 

Tradition und der Stabilisierung des Gesellschaftssystems dienen, sondern zur 

Emanzipation im Sinne von Befreiung von überlieferten Dogmen des 

Feudalismus, zur Innovation und Mobilisierung der Gesellschaft sowie zur 

Qualifikation und Selektion der Bürger dienen. Mit der leidenschaftlichen 

Absage an den herkömmlichen ideologischen Bildungsbegriff und Bildungs-
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inhalt wurde Wissensvermittlung zum alleinigen Ziel der Schule gesetzt. Das 

Ideologische und das Irrationale wurden aus dem Lehrplan verdrängt. An Stelle 

des Konfuzianismus zogen Bildungsgüter und Wissensstoffe aus dem Okzident, 

der als Vorbild diente, in den Lehrplan ein. Einhaltung und Befolgung der 

bürokratischen Regeln sollte durch Verbreitung der Ratio gewährleistet werden. 

Die Erweckung des Glaubens an die Herrschaftslegitimation und die 

Sozialdisziplinierung des Volkes durch die Verinnerlichung von Ordnung und 

die Herstellung der Folgsamkeit mittels moralisierender Lehrstoffe wurde außer 

Acht gelassen. 

Es gab eine Trennung von Eliten- und Massenbildung, sowohl 

institutionell wie curricular. Der Staat zeigte Investitionsbereitschaft in höhere 

Bildungsinstitute und in die Ausbildung der Elitegruppen. Das Volks-

bildungswesen war hingegen durchwegs mit knappen finanziellen Ressourcen 

ausgestattet. Eine öffentliche finanzielle Unterstützung von Kindern aus 

bedürftigen Familien blieb aus. 

Wegen der Kriegsschäden gab es in der Präfektur Wakamatsu 

besonders große finanzielle und personelle Mängel beim Aufbau des neuen 

Schulwesens. Dennoch strebten die Gouverneure mit großem Einsatz nach der 

Umsetzung der staatlichen Bildungspolitik. Zur Durchsetzung der Schulpflicht 

gewährten sie zunächst Schulgeldfreiheit, führten aber gleichzeitig eine strenge 

Kontrolle des Schulbesuches mit Rückgriff auf Zwangsmittel durch. Die 

Befolgung der Schulpflicht durch den überwiegenden Teil der Bevölkerung 

beruhte nicht auf innerer Zustimmung, sondern auf Furcht vor Zwangsgewalt. 

Ehemalige Honoratioren, die in der Feudalzeit Lehrer und Schulträger für 

Elementarunterricht vor allem in ländlichen Gebieten gewesen waren, trugen 

nun in ihrer Funktion hauptsächlich als Schulaufseher, Bezirks- oder 

Gemeindevorsteher organisatorisch und finanziell zum Aufbau des modernen 

Bildungswesens bei. 

Der Schulbesuch blieb in den ersten Jahren oft weit hinter den 

Erwartungen zurück. Die Schulen waren auf dem Land, insbesondere von der 

weiblichen Jugend, meist nur schwach besucht. Dies hatte vielerlei Gründe: 

Erstens war es die Armut, der der größte Teils des Volkes unterlag. Zweitens 

waren es Inhalte des Unterrichtes, die in erster Linie auf die Bedürfnisse des 
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Staates ausgerichtet waren. Man sollte in der Schule das nötige und nützliche 

Wissen erwerben; was wichtig und nützlich zu lernen sei, wurde nun vom Staat 

bestimmt. Die Wünsche der Eltern wurden nicht berücksichtigt. Drittens waren 

es feudale Wertorientierungen, Verhaltensperspektiven und Erwartungen, 

welche das Leben des Volkes weiterhin bestimmten. Die gesellschaftliche 

Tradition ließ sich durch Verwaltungsmaßnahmen nicht schnell beseitigen. Es 

bestand nach wie vor eine schichtspezifische kulturelle und soziale Identität und 

Lebensweise und ein schichtspezifisch differenziertes Bildungsinteresse sowie 

ein gewaltiges Gefälle zwischen Stadt und Land. Das moderne Bildungswesen 

wurde für eine schmale Schicht zur Leiter für sozialen Aufstieg und beruflichen 

Erfolg: für Ex-Samurai, die nach dem Verlust ihrer Privilegien in einem 

schweren gesellschaftlichen Existenzkampf standen, sowie für das 

aufstrebende Großbürgertum und die Großbauernschaft. 

Der vom Staat oktroyierte neue Bildungsbegriff, das Bildungswesen und 

dessen Inhalte wurden von der breiten Bevölkerungsschicht nicht als legitim 

betrachtet. Aus ihrer Sicht wurde ihr die Freiheit für selbstbestimmte Bildung 

entzogen. Viele zeigten ihren passiven Widerstand durch das Fernbleiben von 

der Schule. Zur Durchsetzung der Schupflicht verfügt der Staat über drei 

Mitteln: Zwang, Förderung und Erleichterung. (Engelbrecht 1998) Der Meiji-

Staat setzte hierbei Ersteres ein. Das staatliche Bildungsgesetz von Meiji 5 

(1872) war Planung am grünen Tisch. Es gab eine tiefe Kluft zwischen Absicht 

und Wirklichkeit. Die Radikalität und Kompromisslosigkeit bei der Verfolgung 

ihrer zu weit gesteckten Ziele und das Fehlen der Legitimationsfunktion der 

Schule wurden von Kido Takayoshi und Tanaka Fujimaro kritisiert. 
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8.  Kämpfe für die Durchsetzung oder für die Begrenzung 
     staatlicher Gewalt und die Schulentwicklung in der 
     Epoche der Bewegung für Volksrechte und Freiheit 

      1874-1884 

 

8.1. Die Verbreitung der liberalen Bewegung und die Umgestaltung 
des Bildungswesens 

 

8.1.1. Die Erschütterung der Herrschaftslegitimität und der Kampf  
 um die Herrschaftsform 

Die überhasteten Reformmaßnahmen der Regierung stießen auf erhebliche 

Widerstände der Bevölkerung. Zwischen 1873 und 1876 kam vielerorts die 

Unzufriedenheit der Bevölkerung zum Ausbruch, wobei öffentliche Anlagen wie 

Schulgebäude, Lehrerwohnungen, Amtsgebäude und Wachstuben zur 

Zielscheibe der Aggression des Volkes wurden. Die Aufständischen brachten 

ihre Ablehnung der von der absolutistischen Beamtenherrschaft durchgeführten 

Modernisierungsreformen und des ihnen auferlegten Zwangs wie Schulbesuch, 

Leistung des Wehrdienstes oder der Grundsteuer zum Ausdruck. (Vgl. Tōyama 

1992:34) Die Schulen wurden dabei als Sinnbild des autoritär geführten 

Machtstaates und der schweren Steuerbelastung betrachtet. 

Aus dem Kampf gegen den Beamtenabsolutismus ging die Bewegung für 

Volksrechte und Freiheit (Jiyū minken undō) hervor. Ihre Epoche fiel auf die 

Jahre 1874 bis 1884. Sie erstrebte eine liberale repräsentative Demokratie. Die 

Vertreter der liberalen Bewegung gehörten der sozialen Elite an. Die liberale 

Bewegung entstand im Zusammenhang mit dem Machtkonflikt innerhalb der 

herrschenden rationalistischen Kräfte: Ōkubo Toshimichi, der die oberste 

Leitung der Regierung innehatte, bemühte sich um eine Konzentration der 

Machtressourcen in Politik und Wirtschaft im Inneren, die er als notwendig für 

die Selbstbehauptung nach außen hielt (vgl. Ōe 1967:70-71), während der 

Kreis von Saigō Takamori, Itagaki Taisuke und Etō Shinpei seine Ziel durch 

eine militärische Expansion Japans in Asien realisieren wollte. Sie sollte 
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zugleich bewirken, die Unzufriedenheit des niederen Adels mit der Regierung 

auf den äußeren Feind abzulenken. 230 Itagaki, Etō und weitere hohe Beamte 

(Tōyama 1992:36), die nach ihrer Niederlage in der Debatte über die Eroberung 

Koreas ihr Amt als Staatsrat (sangi) niederlegten und aus dem 

Herrschaftsverband ausschieden, gründeten mit ihren Gesinnungsgenossen 

den politischen Verein Risshi-sha, den Vorläufer der Liberalen Partei (Jiyū-tō). 

Von hier aus attackierten sie die Oligarchie und stellten die Forderung nach der 

Einführung eines Parlaments und damit nach Mitgestaltung des staatlichen 

Willens durch ehemalige Samurai. (Vgl. Matsuo 2007:176) Die Gründung 

weiterer parteipolitischer Vereine der Liberalen erfolgte in verschiedenen 

Regionen. Ab 1879 erfuhr die liberale Bewegung eine besonders starke 

Ausbreitung und Verstärkung. Den Höhepunkt ihrer Intensität erreichte sie 1881, 

wurde aber ab 1883 durch Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung 

beträchtlich geschwächt. 1884 erfolgte die Selbstauflösung der Liberalen Partei. 

(Tōyama 1992:40) 

Der Liberalismus, der seine geistigen Grundlagen vor allem in der 

Aufklärung hat, „gehörte vorwiegend dem 19. und den ersten Jahrzehnten des 

20. Jh. an und wurde insbes. in Europa wirksam„. (Fuchs und Raab 1996, 

Stichwort „Liberalismus“, 489) In Japan war die Aufklärung in ihren Anfängen 

von rationalistischen Beamten der Meiji-Regierung getragen. Die Meiji-

Regierung bemühte sich im Staatsinteresse um Aufklärung und Bildung aller 

Bürger sowie um den Liberalismus im ökonomischen Bereich. Nach Kriele sind 

ökonomischer und politischer Liberalismus voneinander zu unterscheiden, 

wobei es sich beim ersteren um freie Marktwirtschaft, beim letzteren um 

Gewaltenteilung und Menschenrechte handelt. (Kriele 2003:152) Kido hatte 

vorausgesehen, dass Aufklärung in politischen Liberalismus umschlagen und 

schwerwiegende politische Folgen haben würde. 

Die Liberalen in Japan griffen die Aufklärungsphilosophie in England und 

Frankreich auf, die davon ausgeht, dass „der Staat die Pflicht habe, die Freiheit 

aller anzuerkennen und zu sichern sowie jedem einen gleichen Anteil an der 

Staatsgewalt zuzugestehen“ (Fuchs und Raab 1996, Stichwort „Demokratie, 
                                                 
230  Zu Motiven und Begründungen der Behauptung der Eroberung Koreas siehe Tōyama 
1991a:23-27. 
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163). Viele Bücher über Freiheit, Staats-, Gesellschafts-, Rechts-, und 

Verfassungslehre, Ethik und Ökonomie von z. B. Bentham (1748-1832), 

Rousseau, John Stuart Mill 231 und Herbert Spencer (1820-1903)232 wurden ins 

Japanische übersetzt, wobei den Schriften Mills und Spencers eine besondere 

Bedeutung zukamen (Yamashita 1976:79).233 Die Liberalen bemühten sich um 

die Aneignung okzidentaler Ideen, die Heranbildung neuer politischer 

Führungseliten, aber auch um eine Aufklärung des Volkes von „unten“. 

Die liberale Bewegung wuchs aus der politischen Gegenbewegung der 

unzufriedenen ehemaligen Samurai zum Beamtenabsolutismus stark an. 

Ursprünglich forderte sie Partizipationsrecht der ehemaligen Samurai an der 

Herrschaft. Im Zuge der Entwicklung umfasste die politische Bewegung das 

aufgeklärte gebildete Bürgertum, zu dem Journalisten, Rechtsanwälte, Lehrer 

und Studenten gehörten. Die liberale Bewegung erstrebte einen 

parlamentarischen Verfassungsstaat; d. h. einen Staat, der eine Verfassung hat, 

in der die „Staatsgewalt beschränkt“ und „den Staatsbürgern ein bestimmtes 

Maß an Mitbestimmung, an Freiheit sowie an Rechtsschutz garantiert 

wird“ (Fuchs und  Raab 1996 Stichwort „Verfassungsstaat“, 829), zudem die 

Staatsgewalt zwischen Exekutive (Regierung) und Legislative (Parlament) 

geteilt ist. Sie wandten sich auch gegen Etatismus und Zentralismus und 

erstrebten eine Selbstverwaltung der Bürger in den Gemeinden. In den zehner 

Jahren der Meiji-Zeit (Ende der 1870er Jahre bis Mitte der 1880er Jahre) fand 

die liberale Bewegung starke Verbreitung unter der Großbauernschaft. Sie war 

jene Führerschicht auf dem Land, die sich in der Feudalzeit als Honoratioren 

und in der Meiji-Zeit als Bezirks- oder Gemeindevorsteher an der 

Lokalverwaltung beteiligte. Bei Aufständen in der Restaurationszeit (yonaoshi 

ikki) wurde sie zur Zielscheibe der Aggression der unterdrückten armen Bauern. 

In den zehner Jahren der Meiji-Zeit erwachte ihr politisches Selbstbewusstsein. 

Sie nahm liberale Gedanken auf und trat als Repräsentant der lokalen 

Bevölkerung dem Staat entgegen. (Vgl. Kikuchi 2003:82-83) Die Liberalen 

                                                 
231 Es gibt eine Studie zur Aufnahme der Ideen Mills z. B. von Yamashita 1973. 
232 Es gibt eine Studie zur Aufnahme der Ideen Spencers z. B. von Yamashita 1976. 
233 Im Jahr 1882, in dem Spencer Amerika besuchte und dort mit Enthusiasmus empfangen 
wurde, erreichte das Interesse an Spencer auch in Japan einen Höhepunkt. (Vgl. Yamashita 
1976:77) 
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forderten nicht gleiche Rechte für alle, sondern für die Minderheit der 

Gebildeten, die auf die Volksmeinung einwirken sollte. Der politische 

Partizipationsanspruch der Liberalen war aus dem Prinzip der Eidescharta in 

fünf Artikeln – politische Entscheidungen durch Beratung der öffentlichen 

Versammlungen und öffentliche Meinung – abgeleitet. 

Der rationalistische Regierungsführer Kido Takayoshi verfolgte selber 

seit der Gründung der Meiji-Regierung die Absicht, in Japan den 

parlamentarischen Konstitutionalismus einzuführen. Er ließ zwar die Kritik der 

ehemaligen staatlichen Akteure an der Regierung nicht gelten, stimmte aber im 

Grunde den liberalen Forderungen zu. (Matsuo 2007:176-177) Einflussreiche 

aufgeklärte Staatsbeamte wie Mori Arinori (Andō 2002:91) und Katō Hiroyuki 

(1836-1916) (Saeki 1993:241) waren auch nicht gegen die Einführung eines 

Parlaments. Sie vertraten allerdings die Meinung, dass eine Volksvertretung 

nicht eingeführt werden sollte, solange das Volk nicht nur willens, sondern auch 

fähig war, Pflichten und Aufgaben zu erfüllen, die ihm ein Verfassungsstaat 

auferlegt. Die Liberalen bestanden auf einer baldigen Einführung des 

Parlaments, da sie dem Volk die Chance gäbe, es willens und fähig zu machen, 

politische Mitverantwortung zu tragen. (Saeki 1993:242) 

Die Staatsform, die die Liberalen erstrebten, war die konstitutionelle 

Monarchie, d. h. sie erkannten die monarchische Legitimität an. Sie wollten 

zwar die Gewalt des Monarchen, des Tennos, beschränken, stellten sie 

grundsätzlich aber nicht in Frage. (Vgl. Tōyama; 1979a:193, 177-178, 

1991a:199-200, 213-223) Hierzu brachte der Chef der Liberalen Partei Itagaki 

in seiner 1882 veröffentlichen Schrift zum Ausdruck, dass seine Partei keine 

republikanische Partei sei (Tōyama 1979a:194, 1991a:214, 1992:42), also nicht 

gegen die Monarchie. Selbst die Liberalen, welche die demokratische Republik 

als ideale Staatsform betrachteten, darunter Ueki Emori (1857-1892), ein 

bedeutender Führer der liberalen Bewegung, befürworteten die konstitutionelle 

Monarchie – wenn auch als Übergangsform. (Vgl. Tōyama 1979a:193; 

1991a:213-214) 

Tōyama nennt drei Charakteristika der Bewegung für Volksrechte und 

Freiheit: Erstens war sie eine landesweite Bewegung; das bedeutet, dass alle 

Regionen in Japan die geistigen, politischen und gesellschaftlichen 
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Voraussetzungen für den Aufstieg des Liberalismus hatten. Zweitens war sie 

die erste Massenbewegung. Es ist beweisbar, dass im Zeitraum von 1880 bis 

1881 innerhalb von eineinhalb Jahren rund 318.000 Japaner234 von knapp 37 

Millionen Gesamteinwohnern die Petition für eine Parlamentseröffnung 

unterschrieben. Drittens war sie auf lokaler und gleichzeitig zentraler Ebene 

organisiert. (Tōyama 1991a:288-290) 

Die herrschenden Akteure versuchten, gegenüber der Öffentlichkeit die 

liberale Bewegung als Volksaufwiegelung durch die aus dem 

Herrschaftsapparat ausgeschiedenen Beamten und die unzufriedenen 

ehemaligen Samurai hinzustellen, die sich an okzidentalen Ideen berauschten, 

sie dabei aber falsch interpretierten. Dabei fürchteten sie sich vor einer 

Schwächung der Staatsgewalt. (Tōyama 1991a:1) Ōkubo, der seit 1873 Leiter 

des von ihm errichteten Ministeriums für Inneres war, trachtete nach Festigung 

der Staatsgewalt mit Zwangsmitteln – mit der Polizei. (Ōe 1967:72-73) Während 

die Regierung die von Saigō, Etō und anderen ehemaligen Stabsmitgliedern 

geführten revolutionären Aufstände gegen die staatliche Macht mit militärischer 

Gewalt zerschlagen konnte, konnte sie die parlamentarischen Ideen nicht 

zurückdrängen – auch nicht mit Macht und legitimen Gewaltmitteln wie Polizei, 

legaler Rechtsordnung zur Unterdrückung der Presse und Meinungsäußerung 

sowie Androhung von Gefängnis. 

Angesichts der ständigen Ausbreitung und Verstärkung der liberalen 

Bewegung trotz des Einsatzes von legitimen Gewaltmitteln sah Ōkubo, dass zur 

Legitimation staatlicher Herrschaft die Einführung des Konstitutionalismus, d. h. 

der Regierungsform, in der die Gewalt des Monarchen durch eine Verfassung 

beschränkt, und die auf dem Prinzip der Gewaltenteilung beruht, unvermeidlich 

ist. Hierbei holte er Kido, der seine Forderungen nach Erhöhung des 

Bildungsbudgets und Streichen des geplanten Einmarsches in Taiwan nicht 

hatte durchsetzen können und inzwischen aus dem Herrschaftsverband 

ausgeschieden war (Motoyama 1998:89-90), wieder in den Staatsrat (sangi) 

zurück und betraute ihn mit der Staatsreform. So kam es im April 1875 zum 

                                                 
234  Tōyama vermutet, dass tatsächlich eine viel größere Zahl von Bewohnern sich an der 
liberalen Bewegung beteiligte. (Tōyama 1991a:289) 
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kaiserlichen Geheiß der künftigen Einführung des Konstitutionalismus, der 

Gouverneurkonferenz und der Gewaltenteilung. (Vgl. Motoyama 1998:96-99) 

Von 1876 bis 1881 wurden intensive und ausgedehnte Rundreisen des 

Tennos in Begleitung der Regierungsspitze unternommen: Sie fanden 1876, 

1878, 1880 und 1881 statt und umfassten jeweils ein bis zwei Monate. (Tōyama 

1992:111). Das Gefolge mit Militärpersonen und Polizisten aus Tokyo betrug 

insgesamt rund 350 Mann. 1878 nahmen auch kaiserliche Berater aus dem 

konservativ-traditionalistischen Kreis an der Reise teil. Der Tenno und die 

staatlichen Akteure besuchten öffentliche Institutionen sowie militärische, 

wirtschaftliche und technische Anlagen und Gebiete, die zur Bildung des 

rationalen Staates sowie zur Zivilisation und Modernisierung des Landes 

dienten, und zwar Schulen 235 , Behörden, Gerichtshöfe, Exerzierplätze, 

Kasernen, Industrieanlagen, Bergwerke und Erschließungsgebiete. Sie wurden 

überall von ausgewählten, gut gekleideten oder uniformierten Schulkindern 

empfangen. (Vgl. Tōyama 1992:115, 117, 131) Nach offizieller Formulierung 

war der Zweck dieser Inspektionsreisen, den Zustand und die Probleme des 

Volkes zu erkunden; die wahre Intention bestand aber darin, die Macht und die 

Autorität des Tennos zu demonstrieren und die Herrschaft der Meiji-Regierung 

beim Volk zu legitimieren (vgl. Tōyama 1992:131); darüber hinaus das 

Herrschaftsverhältnis zwischen der Zentralregierung und der lokalen 

Führungsschicht, zu der Beamte, Militärpersonen, Bezirks- und 

Gemeindevorsteher, Großbauern, Großkaufleute und Angehörige des niederen 

Adelsstandes gehörten, zu festigen und diese Schicht zur Mitarbeit an der 

Modernisierung des Landes zu motivieren und zu mobilisieren. (Vgl. Tōyama 

1992:115) Die herrschenden rationalistischen Akteure verfolgten auch die 

Absicht, den erzieherischen und politischen Einfluss auf den Tenno zu 

verstärken und ihn dem Volk als aufgeklärten Monarchen des rationalen 

Staates zu präsentieren. (Vgl. Tōyama 1992:129-131) War in der 

vorangegangenen Restaurationszeit der Tenno als charismatischer Herrscher 
                                                 
235 Suzuki Atsushi zeigte in seiner Studie anhand des Beispiels mit einer öffentlichen Schule  
einer Handelsstadt in der Präfektur Fukushima, dass der offizielle Besuch des Tennos in den 
Schulen auch seitens der lokalen führenden Schicht, die den finanziellen Beitrag für die 
Errichtung und Erhaltung der Schulen leistete, erwünscht war. Sie erwartete nämlich, dass ihre 
Gemeinde durch die Auswirkung der Macht des Tennos an Ansehen gewinnen kann und damit 
Überlegenheit über ihre Nachbargemeinden verschaffen kann. (Siehe Suzuki Atsushi 2006) 
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mit göttlicher Macht und Tugendhaftigkeit präsentiert worden (Tōyama 

1992:127-128), so wurden nun in der Epoche der Aufklärung Elemente der 

charismatischen Legitimität des Tennos zurückgestellt, weil sie mit dem 

Standpunkt rationaler Nützlichkeit nicht vereinbar waren. 

Die Inspektionsreisen 1880 und 1881 fielen in jene Phase, in der sich die 

Spannungen und Konflikte zwischen den Liberalen und der Meiji-Regierung 

besonders verschärften, und sich die Regierung in ihrer Existenz bedroht fühlte. 

Bei den zwei Reisen lag die Absicht der Regierung darin, der 

Verfassungsbewegung entgegenzutreten und damit die politische Krise zu 

überwinden. (Vgl. Tōyama 1992:112-113) Man beabsichtigte, den Tenno als 

volksnahen und verständnisvollen Herrscher darzustellen und an das Gefühl 

des Volkes zu appellieren. Diese politische Aktion rief bei der Bevölkerung 

unterschiedliche Reaktionen hervor: Beim einfachen Volk gewann der Tenno – 

wegen des irrationalen Glaubens an seine charismatischen Kräfte und seine 

wundertätige Macht – rasch an Einfluss. (Vgl. Tōyama 1991b:121-124; 1992:17, 

118-119) Weber weist darauf hin, dass „die ’Masse’ stets der ‚emotionalen und 

irrationalen Beeinflussung ausgesetzt’ sei und dieser auch bereitwillig folge“. 

(Anter 1996:208) Die Intellektuellen beobachteten das Machtverhältnis 

zwischen den staatlichen Akteuren und den lokalen Beamten im zentral 

geleiteten und hierarchisch gegliederten Staatsapparat mit Ironie. Journalisten 

kritisierten die Regierung und die lokalen politischen und administrativen 

Akteure wegen der beträchtlichen Kosten für die Reisen und deren 

Vorbereitungen. (Tōyama 1992:115-116) 

1878 wurde Ōkubo ermordet. Bis dahin hatte die Regierung  bereits zwei 

weitere führende Persönlichkeiten, die bei der Gründung des rationalen Staates 

eine ausschlaggebende Rolle gespielt hatten, verloren: Einer war Saigō, der 

1873 zur Opposition gegangen war und nach dem gescheiterten Putschversuch 

1877 Selbstmord begangen hatte; ein anderer war Kido, der 1877 einer 

schweren Krankheit erlegen war. (Motoyama 1998:103) Itō Hirobumi, der nach 

dem Tod Ōkubos dessen Machtstellung übernahm, stand im Zweifrontenkampf: 

Gegen die bürgerlich-liberalen Kräfte einerseits, gegen die traditionalistisch- 

konservativen Kräfte in der Regierung andererseits. Während er die 
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konservativen Forderungen kategorisch zurückwies, ging er gegen die liberalen 

Forderungen zunächst mit einer Kompromisstaktik vor. 

Das Gesetzeswerk zur Lokalverwaltung (Chihō san-shinpō) von 1878, 

das sich auf die Gemeinde- und Kreisverwaltung, die Regionalversammlungen 

der Präfekturen (Fu-ken-kai) und die Steuern der Präfekturen bezog, 

anerkannte das Recht des Volkes, auf lokaler Ebene aktiv an der Gestaltung 

des politischen Lebens mitzuwirken; demnach wurden die einheitlich 

eingegliederten Klein- und Großbezirke abgeschafft, dafür die historisch 

gewachsenen Verwaltungseinheiten, Stadt- (machi) und Dorfgemeinden (mura) 

als unterste, und Kreise (gun) als Gemeinden und Bezirken (ku) übergeordnete 

Verwaltungseinheiten wieder eingeführt. Hier wurde der Gedanke der 

gemeindlichen Selbstverwaltung und lokalen Identität wieder aufgegriffen, um 

eine auf demokratischen Prinzipien basierende Herrschaftslegitimation bei der 

Bevölkerung zu schaffen; die Gemeinden hatten dabei als Teil der öffentlichen 

Verwaltung neben ihren eigenen Selbstverwaltungsaufgaben auch Pflicht- und 

Auftragsaufgaben wahrzunehmen. Der Vorstand einer Gemeinde (kochō) 

wurde zwar von den Gemeindebürgern demokratisch gewählt, war aber dem 

vom Gouverneur ernannten Kreishauptmann (gunchō) unterstellt. Der letztere 

war mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, um als verlängerter Arm des 

Gouverneurs und damit des Staates die übertragenen Verwaltungsaufgaben, 

darunter die Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, auszuführen. 

Regionalversammlungen der jeweiligen Präfektur, die nach einem 

Zensuswahlrecht236 von einem kleineren Teil der Gesamtbevölkerung gewählt 

werden sollten, wurden zwar eingeführt; ihnen wurden allerdings nur 

beschränkte Rechte eingeräumt: Sie waren mit einem Beschlussrecht auf 

Steuereinhebung und Budgets mit Steuergeldern – darunter auch Finanzierung 

der Präfekturenschulen und Zuschüsse für Grundschulen – ausgestattet, aber 

nicht zur politischen Kontrolle der Verwaltung. Sie waren auch nicht zu 

Initiativanträgen berechtigt. Sie hatten also die Wahl, entweder dem Entwurf 

des Gouverneurs zuzustimmen oder ihre Zustimmung zu verweigern. Hierbei 

war den Gouverneuren ein Veto-Recht eingeräumt; d. h. auch wenn es zu 
                                                 
236 Voraussetzung für das passive Wahlrecht war eine Steuerleistung von mindestens zehn 
Yen; die Mindeststeuerleistung für das aktive Wahlrecht war fünf Yen. (Ōishi Kaichirō 1971:35)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Aufsicht�
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keiner Übereinstimmung zwischen dem Gouverneur und der Regional-

versammlung kam, konnte der Gouverneur trotzdem seinen Willen durchsetzen, 

indem er Zustimmung des Innenministers einholte. (Ōishi Kaichirō 1971:35-36) 

Das Gesetzeswerk enthielt auch Bestimmungen über die 

Schulverwaltung: Die Gouverneure waren dem Innenministerium unterstellt, bei 

Ausübung der staatlichen Verwaltung aber gegenüber dem jeweiligen Minister 

weisungsgebunden. In Schulangelegenheiten waren sie also an Weisungen des 

Bildungsministeriums gebunden. Den Kreishauptleuten oblag die Schulaufsicht 

über die Schulen der Gemeinden. Sie waren mit dem Recht ausgestattet, im 

Sonderfall Entscheidungen über Zuschüsse für Schulen zu treffen zu können 

und den Betrieb von Privatschulen einstellen zu dürfen. Den 

Gemeindevorstehern wurde die Aufgabe zugeteilt, schulpflichtige Kinder zum 

Schulbesuch anzuregen. (Motoyama 1998:113-114) Der Trick des 

Gesetzeswerkes bestand darin, die Reformen der Lokalpolitik als einen Ausweg 

aus dem Konflikt zwischen der Regierung und den Liberalen darzustellen und 

dabei das Mitbestimmungsrecht des Volkes auf die regional-lokale Ebene 

zurückzudrängen und die bürgerlich-liberalen Kräfte der staatlichen Gewalt zu 

unterstellen. 

Angesichts der zunehmenden Widerstände der Beherrschten gegen die 

Regierungsgewalt stellte die konservative Opposition die Legitimation der 

Herrschaft der Meiji-Regierung in Frage. Sie sah die Ursache der politischen 

Unruhen in der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der absolutistischen 

Beamtenherrschaft (vgl. Motoyama 1998:144-145) und in der von dieser 

vorangetriebenen Modernisierungspolitik (Morikawa 1990:79). Der engste 

Beraterkreis des Tennos, in dem der Konfuzianer Motoda Nagazane (1818-

1891) den Ton angab, trachtete danach, seine geschwächte Machtposition in 

der Regierung wieder auszubauen und die monarchische Souveränität zu 

verankern. Motoda war von der charismatischen Herrschaft, die auf der 

Tugendhaftigkeit und Vorbildlichkeit des Tennos nach konfuzianischen 

Vorstellungen beruhte, überzeugt. Nach dem Tod Kidos, der für die Erziehung 

des Tennos zuständig gewesen war, sah Motoda eine Chance für die 

Realisierung seines politischen Ziels (vgl. Motoyama 1998:145) und nahm als 

Lehrer und Berater des Tennos zunehmend Einfluss auf ihn. (Vgl. Morikawa 
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1990:91-92) Die rationalistischen Kräfte, an deren Spitze Itō stand, sahen den 

Tenno lediglich als ein Organ des Staates, der nur als solcher Kompetenzen 

hatte. Nach ihrer Meinung war lediglich der Staat als Anstalt souverän. 

Itō drängte seine  konservativen Gegner aus der Regierung zurück, 

indem er die Ämter der kaiserlichen Berater abschaffte. Nach ihrer politischen 

Niederlage versuchten sie, durch die Herstellung eines sittlichen und 

patriarchischen Verhältnisses zwischen dem Tenno und den Untertanen die 

charismatische Herrschaft zu festigen. Zu diesem Zweck mischten sie sich in 

die Bildungspolitik ein. (Vgl. Motoyama 1998: 149-151) Die von Motoda 

verfasste und Itō übermittelte Denkschrift über Moralerziehung führte 1879 zur 

offenen Konfrontation. Der Moraldiskurs war mit dem Bildungsziel und damit mit 

dem Kampf um die Herrschaftslegitimation sowie mit dem Staatsziel eng 

verbunden. Nach dem Verständnis der rationalistischen Kräfte waren das auf 

eine Modernisierung des Landes ausgerichtete Bildungsziel und der 

Bildungsinhalt an das Geschick der Nation gebunden. Itō verteidigte mit einer 

von Inoue Kowashi (1843-1895) verfassten Schrift die Bildungspolitik zur 

Zivilisation und Modernisierung Japans erfolgreich. 237  Nach Beendigung der 

Diskussionen durch die Inkraftsetzung des liberalen Bildungsgesetzes 1879 

ging Itō auf Konfrontationskurs mit den liberalen Kräften. 

1880 erreichte die Verfassungsbewegung einen Höhepunkt; durch die 

aktive Beteilung der wohlhabenden Bürger entwickelte sich die liberale 

Bewegung zu einer Volksbewegung. (Tōyama 1991a:9) Die Liberalen 

delegierten aufgrund des Beschlusses des zentralen Zusammenschlusses 

Kataoka Kenkichi (1843-1903) aus der Präfektur Kōchi und Kōno Hironaka 

(1849-1923) aus der Präfektur Fukushima zur Einreichung der Petition von ca. 

100.000 Liberalen aus 24 Präfekturen um eine Parlamentseröffnung an den 

Tenno. Als ihre Annahme durch Regierungsbeamte abgelehnt wurde, eskalierte 

die liberale Bewegung. (Terasaki 1999:114). Itō trat mit einem Gesetz zur 

Beschränkung der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit der liberalen 

Bewegung gegenüber: Während Kontrolle und Unterdrückungsmaßnahmen 

                                                 
237 Zum Moraldiskurs siehe Motoyama 1986:151-157. 
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gegen die Liberalen verschärft wurden, wurden intensive Diskussionen um die 

Souveränität geführt. (Motoyama 1969:160) 

1881 erreichte die liberale Bewegung einen weiteren Höhepunkt: 

Anlässlich der Aufdeckung von Korruption rund um die Privatisierung der 

Infrastrukturen in Hokkaidō wurden die Spannungen und Konflikte zwischen 

den Liberalen und der Regierung so verschärft, dass Iwakura die Lage mit dem 

„Vorabend der Französischen Revolution“ verglich. (Tōyama 1991a:137) Zu 

dieser Zeit wurde auch in der Regierung über die künftige Staatsform diskutiert. 

(Siehe Motoyama 1969:161-162, 1972:200-201, 1998:175-183) Staatsrat 

Ōkuma, Kontrahent von Itō, sah in der konstitutionellen Monarchie in England, 

bei der der Monarch nur eine repräsentative Funktion hatte und die Regierung 

nicht vom Monarchen, sondern von der Volksvertretung gelenkt wurde, die 

beste Staatsform. (Motoyama 1998:179-180) Er drängte auf eheste 

Parlamentseröffnung und Einführung der Parteiendemokratie. Ihm trat Iwakura 

mit dem Vorschlag der Einführung der konstitutionellen Monarchie nach 

deutschem Vorbild entgegen; diese beruhte auf dem monarchischen Prinzip, 

demnach die Gewalt des Monarchen zwar durch die Verfassung beschränkt 

war, er aber eine herausragende und unverletzbare Stellung besaß. Dieser 

Vorschlag wurde von Inoue Kowashi, dem Kabinettssekretär und Weggefährten 

von Itō, erarbeitet. Er vertrat die Meinung, dass die Regierung möglichst früh 

eine konstitutionelle Monarchie mit oktroyierter Verfassung einführen sollte, 

bevor sich die Stimmen der bürgerlichen Kräfte nach der anderen Variation 

einer konstitutioneller Monarchie vermehren. (Motoyama 1972:201-202, 

1998:182-183, 188; Tōyama 1991a:11-12) 

Aufgrund des Beschlusses des Regierungsrates in Anwesenheit des 

Tennos wurde Ōkuma im Oktober 1881 seines Amtes enthoben. Zugleich 

wurde das Privatisierungsprojekt eingestellt. Gleich danach stellte die 

Regierung den Liberalen die Einberufung des Parlaments nach einer 

Vorbereitungszeit innerhalb von neun Jahren und den Erlass einer 

Staatsverfassung in Aussicht. (Motoyama 1998:184-185) Mit dieser Aktion 

wurden die liberalen Politiker und Beamten aus der Regierung verdrängt 

(Tōyama 1991a:7). Die interne Krise, die sich durch Konflikte zwischen den 

herrschenden rationalistischen und den oppositionellen konservativ-
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traditionalistischen Kräften verschärft hatte, wurde nun überwunden; dadurch 

wurde die Machtstellung der Politiker aus Chōshū und Satsuma gefestigt 

(Motoyama 1969:160) und ihre Solidarität im bevorstehenden Kampf um die 

Beschränkung der verfassungsmäßigen Mitbestimmungsrechte des Volkes 

geschaffen. Nach dem Ausscheiden aus dem Herrschaftsverband gründete 

Ōkuma 1882 die Konstitutionelle Reformpartei (Rikken kaishin-tō). (Motoyama 

1998:190) Diese sogenannte „politische Wende von Meiji 14“ bedeutete eine 

Abkehr von der Aufklärung (Motoyama 1969:164) und den Wechsel von der 

progressiven zur konservativen Reformära. Nun strebte die Meiji-Regierung 

nach preußischem Vorbild nach einer Konstitution „von oben“, d. h. einer 

oktroyierten, vom Monarchen erlassenen Verfassung. Parallel dazu wurden 

politische Ideen aus England und Frankreich vertrieben. (Motoyama 1969:162) 

Nach der Erfüllung ihrer Forderungen war die liberale Bewegung fürs 

Erste beruhigt. 1881 war der Höhepunkt der liberalen Bewegung und zugleich 

der Beginn des Abstieges, der Spaltung und der Auflösung der Liberalen. Im 

Oktober 1881 wurde die Liberale Partei ins Leben gerufen. Um die liberale 

Bewegung mit breiter Unterstützung zu zerschlagen, ging die Regierung mit 

Zuckerbrot und Peitsche vor. Zuckerbrot waren Unternehmerzuschüsse für 

ehemalige Samurai, Peitsche waren verschärfte Unterdrückungsmaßnahmen. 

Es war der Regierung gelungen, die ehemaligen Samurai, die die Hauptträger 

der liberalen Bewegung darstellten, von der breiten Volksschichte zu trennen. 

Sie waren zwar zur Durchsetzung ihrer Forderung nach Parlamentseröffnung 

mit der breiten Volksschichte alliiert, bewahrten sich aber im Grunde – auch 

nach dem Zusammenbruch der Feudalherrschaft und dem Verlust politischer 

und gesellschaftlicher Privilegien – ein Standes- und Elitebewusstsein. (Tōyama 

1991a:11) Die Novelle zum Versammlungsgesetz von 1882 verschärfte die 

bereits 1880 festgelegten Bestimmungen über die Einschränkung der 

Versammlungs- und Vereinsrechte. Diese ermöglichte mehr staatliche Eingriffe 

in die Freiheit der Bürger. 1882 ließ sich Itagaki von der Regierung 

korrumpieren und reiste ins Ausland. Dies löste lebhafte Debatte aus; 

infolgedessen schieden interne Kritiker aus der Partei freiwillig oder unfreiwillig 

aus. (Tōyama 1991a:233) Heftige Konflikte zwischen der Liberalen Partei und 

der Konstitutionellen Reformpartei 1883 führten zu zusätzlichem Schaden. 
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(Tōyama 1991a:10-11) Durch die Verschärfung der Versammlungsbestimmung 

löste sich die Verbindung und der Zusammenhalt zwischen den zentralen und 

den lokalen Liberalen immer mehr auf. Die Parteiführer auf regionaler und 

zentraler Ebene konnten die Bedeutung des Kampfes der mit unterdrückten 

Bauern verbündeten Liberalen in Aizu gegen den Gouverneur der Präfektur 

Fukushima im voraus nicht erkennen. Dies führte zum folgenschweren Ereignis 

von 1882 – der Massenverhaftung der Liberalen in der Präfektur Fukushima. 

(Vgl. Tōyama 1991a:234-237)  

Die von der Finanzpolitik von Matsukata Masayoshi (1835-1924) 

verursachte Deflation im Zeitraum von 1881 bis 1884 bewirkte zusätzlich einen 

raschen Rückgang der liberalen Bewegung. Großbauern profitierten von der 

Matsukata-Deflation und wurden zu Trägern ökonomischer Macht. Als solche 

konnten sie eine Konnexion zur Regierung, zum politischem Machtzentrum, 

herstellen. Nach der Erfüllung ihres wirtschaftlichen Hauptwunsches stiegen sie 

aus der liberalen Bewegung aus. 

Die letzten Widerstände der Liberalen, die revolutionären Aufstände am 

Berg Kaba-san in der Präfektur Tochigi sowie im Gebiet Chichibu in der 

Präfektur Ibaraki 1884 usw., wurden nur von den jungen, linksorientierten 

demokratisch-radikalen Parteimitgliedern (Tōyama 1991a:141) getragen. Sie 

führten den Kampf für Rechte und Freiheit der rechtlosen armen Bauern und 

Kleinbürger, die nach der Spaltung der liberalen Bewegung ihre 

Interessenvertreter verlorenen hatten. (Tōyama 1991a:10-11). Um diese 

extremistischen und die sozialistische Demokratie anstrebenden Gruppierungen 

loszuwerden, entschlossen sich die Funktionäre zur Auflösung der Liberalen 

Partei. Die  Führer der liberalen Bewegung hatten sich von allem Anfang an 

vom Sozialismus distanziert. (Tōyama 1991a:141) Bei der General-

versammlung im Oktober 1884 wurde die Selbstauflösung der Partei 

mehrheitlich beschlossen (Tōyama 1991a:228). Nach blutigen Nieder-

schlagungen setzte sich der Staat gegen alle Widerstände durch. Somit ging 

die Epoche der liberalen Bewegung zu Ende. 
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8.1.2. Modifikationen des Bildungsgesetzes 

8.1.2.1. Der Widerstand der Bevölkerung und die Liberalisierung der 
 Bildungspolitik 
Mit der Erschütterung der Legitimation der staatlichen Herrschaft rückten 

Schulfragen wieder verstärkt in das Blickfeld der politischen und 

gesellschaftlichen Akteure. Der Kampf um den Einfluss auf die Schule wurde zu 

einem Teil der innenpolitischen Auseinandersetzungen. In der Epoche der 

liberalen Bewegung wurde der Charakter der Bildungspolitik der 

rationalistischen Kräfte von der Konfrontation mit den oppositionellen Kräften – 

den bürgerlich-liberalen Kräften und den konservativ-traditionalistischen Kräften 

– mitgeprägt.238  

Die Epoche der liberalen Bildungspolitik zwischen 1877 und 1880 

Wie in der allgemeinen politischen Entwicklung, so wurden auch im 

Bildungsbereich etatistische Ansprüche des Staates auf breiter Front abgelehnt. 

Trotz verschärfter Maßnahmen gegen das Fernbleiben von der allgemeinen 

Schulpflicht stagnierten die Schulbesucherzahlen. Die hochrangigen 

Ministerialbeamten, die Schulinspektionen durchführten, machten auf den 

tatsächlichen Zustand im schulischen Bereich aufmerksam, der weit hinter den 

bildungspolitischen Zielen zurückgeblieben war. (Katagiri 1990:155) Sie führten 

den schlechten Schulbesuch auf die Armut des Volkes, sowie auf die 

einheitliche Regelung und straffe Normierung des Grundschulwesens zurück. 

(Vgl. KK (Hg.) 1973a:751-752)239 

In dieser Situation erkannte Tanaka Fujimaro die Notwendigkeit zur 

Revision des staatlichen Bildungsgesetzes von Meiji 5 (1872). Als qualifizierter 

Fachbeamter (Morikawa 1986:40) beteiligte er sich seit 1873 konsequent und 

kontinuierlich an der Bildungsreform (vgl. Morikawa 1986:50) und bemühte sich 

um die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht. Tanaka war seit der 

Teilnahme an der Iwakura-Gesandtschaft davon überzeugt, dass für die 

Erlangung des Zieles der äußeren Selbstbehauptung des Staates die 

                                                 
238 Chiba vertritt die Meinung, dass die liberale Bewegung den bestimmenden politischen Faktor 
für die Erschütterungen und Kursschwankungen der Bildungspolitik in den zehner Jahren der 
Meiji-Zeit darstelle. (Chiba 1998b:119)  
239 Zu den Inspektionsberichten siehe KK (Hg.) 1974a:490-498, 589-591. 
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Elementarausbildung für alle Teile der Bevölkerung und die Erziehung zur 

vaterländischen Gesinnung unerlässlich sei. Er sah im deutschen 

Bildungswesen, das auf die Vermittlung staatsbürgerlich relevanter Kenntnisse 

und die Hinführung zur Identifikation mit vaterländischen Idealen ausgerichtet 

war, das Ideal. Ursprünglich war er gegen die Einführung eines demokratischen 

Bildungswesens gewesen, weil das Verantwortungsbewusstsein und die 

Selbstständigkeit der Individuen, welche die Voraussetzung für die Demokratie 

darstellen, in Japan noch nicht entwickelt waren. (Vgl. Morikawa 1971:26) 

Daher war er für eine strenge Schulaufsicht unter Anwendung der Zwangsmittel 

nach deutschem Muster eingetreten. Angesichts der realen Situation sah er nun, 

dass dem Einsatz solcher Mittel nur ein augenblicklicher äußerer Erfolg 

beschieden war und zur Durchsetzung der allgemeinen Bildung für die ganze 

Bevölkerung ihre innere Zustimmung erforderlich ist; der Staat sollte für den 

Elementarunterricht sorgen und alle Bürger zum Bildungserwerb verpflichten; er 

sollte aber die praktische Umsetzung der Ausbildung den privaten Initiativen 

überlassen und dazu rechtliche und institutionelle Sicherung geben. Die 

Forderung der konservativ-traditionalistischen Kräfte nach Festlegung der 

sittlichen Erziehung als primäre Aufgabe des Unterrichts wies er zurück – mit 

der Begründung, der eigentliche Ort sittlicher Erziehung sei die Familie. Er war 

gegen die Vermittlung bestimmter ethischer Normen an der Schule. (Morikawa 

1990:61-62) 

Nach gründlichen Studien des nach dem demokratischen und 

föderalistischen Prinzip aufgebauten Bildungswesens der Vereinigten Staaten 

vollzog Tanaka einen Kurswechsel der Bildungspolitik vom zentralistischen zum 

liberalen Bildungswesen. (Vgl. KK (Hg.) 1973a:752-754) Parallel zur von Kido 

initiierten, nach dem Prinzip der Gewaltenteilung durchgeführten Reform des 

Regierungssystems wurde das staatliche Bildungsmonopol aufgehoben.240 Ab 

1877 wurden die radikalen Reformpläne zurückgenommen und die zentrale 

Schulorganisation und die damit verbundenen Regeln sehr schnell wieder 

abgebaut: Es folgte die Abschaffung der Sektion des Bildungsministeriums für 

die oberste Schulaufsicht (Tokugaku-kyoku), eine Reduzierung der staatlichen 
                                                 
240 Für einen Hinweis auf den Zusammenhang zwischen der Staatsreform von Kido und der 
Bildungsreform von Tanaka siehe Motoyama 1998:95-99. 
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Bildungseinrichtungen und eine Liberalisierung des Grundschullehrplans 241 . 

(KK (Hg.) 1973a:754-755) Diese Maßnahmen ergaben sich auch aus 

ökonomischer Notwendigkeit: Die Rebellionen der ehemaligen Samurai 

verursachten enorme Ausgaben des Fiskus für militärischen Einsatz sowie eine 

krisenhafte wirtschaftliche Entwicklung, sodass der Staat in finanziellen 

Notstand geriet. 

Im September 1879 kam es zum Erlass des neuen Gesetzes über die 

Bildung und Erziehung an den öffentlichen Schulen und an Privatschulen 

(Kyōiku-rei), welches das Bildungsgesetz Gakusei von Meiji 5 (1872) ablöste. 

Es wurde als 40. Verordnung des Kabinetts (Dajōkan fukoku dai-yonjū-gō) vom 

29. September 1879 dekretiert. (KK (Hg.) 1974a:509) Es gab in 47 Paragrafen 

in knapper Formulierung nur grobe Richtlinien für den Unterricht und die 

Schulorganisation an. Da es umfassende liberale Elemente enthielt, wurde es 

inoffiziell mit "liberalem Bildungsgesetz" (Jiyū Kyōiku-rei) bezeichnet. Im 

Folgenden wurden wichtige Punkte der Erneuerungen aufgezählt: 

1) Föderalismus und Demokratie wurden in der Schulverwaltung eingeführt: 

Die Schulbezirke wurden abgeschafft; dafür wurde den Gemeinden die freie 

Entscheidung über die Schulverwaltung, die Einhebung des Schulgeldes 

und die Gestaltung des Lehrplans der öffentlichen Schulen eingeräumt. Die 

Zulassung der Lehrpläne der öffentlichen Schulen erfolgte direkt vom 

Bildungsministerium. Eingriffe der Regionalbehörde in äußere und innere 

Schulangelegenheiten wurden untersagt. Die vom Gouverneur ernannten 

Schulbezirksaufseher (gakku torishimari) wurden durch die von und aus den 

Gemeindemitgliedern direkt gewählten Schulverwalter (gakumu iin) abgelöst. 

Sie wurden dem Gouverneur unterstellt. (KK (Hg.) 1973a:758-759, 790)  

2) Schulbesuchs- und Unterrichtserleichterungen wurde vorgenommen: Anstatt 

allgemeiner Schulpflicht – Pflicht zum regelmäßigen Schulbesuch – galt nun 

allgemeine Unterrichtspflicht; d. h. sie konnte auch durch gleichwertigen 

                                                 
241 Im Mai 1878 wurden die Lehrplanverordnung, die Stundentafeln und die Lehrbücherliste für 
die Grundschule sowie alle anderen Verordnungen und Vorschriften zur Durchführung des 
staatlichen Bildungsgesetzes von Meiji 5 (1872) rückgängig gemacht, sodass im Zeitraum vom 
Mai 1878 bis 1879 keine einheitlichen Rahmenrichtlinien für den Unterricht existierten. Alle von 
den Präfekturen, Kreisen oder Gemeinden dem Ministerium vorgelegten individuellen Lehrpläne 
der öffentlichen Schulen wurden anstandslos genehmigt. (Katagiri 1990:155-156; zur Analyse 
der regionalen Lehrpläne siehe Katagiri 1990:159-245) 
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Unterricht außerhalb der Schule erfüllt werden. Erhielten Kinder im zwischen 

sechs und vierzehn Jahre umfassenden Schulalter insgesamt sechzehn 

Monate Allgemeinbildung, so war der Unterrichtspflicht Genüge getan. 242 

Die Erfüllung der Unterrichtspflicht wurde als elterliche Verantwortung 

formuliert. Die Lehrinhalte der Grundschule wurden auf das Lebensnahe 

und Wesentliche – Elementarwissen in Lesen, Schönschreiben, Rechnen, 

Geografie, Geschichte und Sitte – reduziert. Zeichnen, Gesang, Turnen 

sowie Einführung in die Physik, Physiologie und Naturkunde wurden 

zusätzlich gestattet, aber nicht zur Pflicht gemacht. Der Näh-Unterricht für 

Mädchen sollte besonders gefördert werden.  

3) Die Form der nicht institutionalisierten Schulung, der Wanderunterricht 

(junkai shidō), bei dem der Lehrer von Ort zu Ort zog und der Reihe nach 

Dorfkinder unterrichtete, wurde ausdrücklich zugelassen. Diese Bestimmung 

sollte sowohl finanzschwache Gemeinden, denen für eine Schulanlage 

notwendige Geldmittel fehlten, sowie Kinder in dünn besiedelten Regionen 

begünstigen.  

4) Das Recht der Privatschulen wurde verankert. Sie durften öffentliche 

Schulen ersetzen und hatten Anspruch auf einen Zuschuss. Für die 

Inbetriebnahme einer privaten Lehranstalt genügte eine Anmeldung. 

5) Die Kompetenz der Gouverneure wurde weitgehend eingeschränkt. Sie 

waren nur mehr für die Genehmigung zur Eröffnung und Schließung von 

öffentlichen und privaten Schulen, für die Zulassung der Lehrpläne der 

privaten Schulen und für die Aufsicht über die Schulverwalter zuständig. (Vgl. 

KK (Hg.) 1974a:509-512) 

Das liberale Bildungsgesetz war das Ergebnis der Überarbeitung des von 

Tanaka erstellten Entwurfes durch Itō, der damals mit wichtigen legislatorischen 

Kompetenzen bekleidet war. Er hatte dabei das ursprüngliche Bildungskonzept 

von Tanaka grundlegend geändert: Parallel zur Lokalverwaltungsreform wurden 

in der untersten Ebene demokratische Elemente – das Mitsprache- und 

Mitgestaltungsrecht der Bevölkerung sowie die Gemeindeautonomie – rechtlich 

verankert. Folgende Sätze über die Bildungsauffassung oder Bestimmungen 
                                                 
242 Je nach lokalen Umständen konnte die Schulzeit auf vier Jahre gekürzt werden, wenn das 
Ausmaß des jährlichen Unterrichtes  je vier Monate überstieg. (KK (Hg.) 1974a:510) 
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über die sittliche Bildung und Disziplinierung der Schüler wurden gestrichen: 

Fähigkeit und Wissen sowie Sittlichkeit des Volkes seien Voraussetzungen des 

Staatswohls; daher sei die Verbreitung von Bildung und die Anhebung des 

Bildungsstandes Aufgabe des Bildungsministers. Die Hinführung der Schüler zu 

Sittlichkeit und Vaterlandsliebe gehöre zu den Pflichten der Lehrer. Die Schüler 

hätten eine Gehorsamspflicht gegenüber den Lehrern. (Morikawa 1986:54, 57, 

1990:61, 66; Motoyama 1998:105, 107, 115-116)243 Itō wollte damit die Gefahr 

ausschließen, dass die Schule – egal in welche Richtung – zum ideologischen 

Instrument gemacht wird. Das herrschende Motiv zur obgenannten Änderung 

war politisches Kalkül – Beschwichtigung der liberalen Kräfte einerseits und 

Durchsetzung gegen den traditionalen Widerstand andererseits. (Vgl. Morikawa 

1990:66) 

Das liberale Bildungsgesetz gewährte den traditionellen privaten 

Erziehungsanstalten terakoya ein erneutes Aufleben. Zu dieser Zeit stieg das 

Bildungsinteresse in den breiten Volksschichten und damit die Zahl von 

Schulen und Schülern erheblich an. Die Lockerung der staatlichen Leitung 

sowie die fehlende Erziehungsleistung und Aufsicht des Staates führte aber 

häufig zu einer Senkung des Unterrichtsniveaus. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:510, 

512; Motoyama 1998:121-124) 

Die Neuordnung der Schule fand den Beifall der Liberalen, die die 

Anmaßung des Staates ablehnten, die Schule nach seinen politischen 

Vorstellungen auszurichten und den Willen des Volkes zu missachten. In der 

Ära der liberalen Bildungspolitik entbrannten bei ihnen lebhafte Diskussionen 

über die Bildung. Ueki Emori aus Kōchi, Denker und liberaler Aktivist und 

Politiker, der als verlängerter Arm von Itagaki im Risshisha tätig war und mit 

seinem politischen Äußerungen und Werken die liberale Bewegung maßgeblich 

beeinflusste, sah in Bildung die Grundlage für die Entfaltung des einzelnen 

Menschen. Daher erachtete er die Durchsetzung der allgemeinen Bildung für 

alle als notwendig. Seiner Meinung nach lag die Aufgabe des Staates darin, die 

Freiheit und die Rechte aller Bürger zu erhalten und das Glück des Individuums, 

das durch Bildung erlangt werden sollte, zu garantieren. (Chiba 1999a:75) 
                                                 
243 Zur Analyse der Veränderung des Entwurfes von Tanaka durch Itō siehe Morikawa 1986:54-
57; Motoyama 1998:104-119. 
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Infolge des Obrigkeits-Untertanen-Verhältnisses wurden Schüler bisher nur als 

Objekte staatlicher Erziehungsmaßnahmen angesehen. Ueki sah hingegen den 

Menschen als Subjekt und Träger von Freiheit und Rechten. Er definierte die 

Autonomie des Subjekts (Chiba 1999a:75), d. h. Mündigkeit, Selbstbestimmung 

und Emanzipation, als Erziehungsziel. Zum Erreichen dieses Ziels seien die 

Freiheit des Lehrens, des Lernens und der Lehrmittel unerlässlich. Aus diesem 

Grund lehnte er Erziehungseinflüsse des Staates ab. (Vgl. Chiba 1999a:75-76) 

Ueki statuierte in seinem Verfassungsentwurf (Dainihonkoku kokken an) von 

1881 u. a. das Prinzip der Volkssouveränität und das Widerstandsrecht 

(Ishigami u. a. (Hg.) 1999 Stichwort „Ueki Emori“, 98), d. h. die „Freiheit des 

Menschen bzw. eines Volkes, der Staatsgewalt, wenn sie die Menschenrechte 

mißachtet oder das Gemeinwohl schwer schädigt, den Gehorsam zu 

versagen“ (Fuchs und Raab 1996 Stichwort „Widerstandsrecht“, 871) sowie die 

Lehr- und Lernfreiheit des Staatsvolkes (Katagiri 1990:3). 

Die lokalen bürgerlich-liberalen Kräfte machten in spontanen, gegen die 

Staatsschule gerichteten Bewegungen ihre Interessen als Anforderungen an 

das Bildungssystem geltend. (Vgl. 1987:Katagiri 227-228) Ihre Bildungs-

auffassung und Bildungsforderungen waren allerdings nicht einheitlich, sondern 

vielmehr keimartig und widersprüchlich. Sie erkannten genauso wie die 

herrschenden rationalistischen Kräfte die Bedrohung Japans durch okzidentale 

imperialistische Staaten (Katagiri 1990:4) sowie die Notwendigkeit der 

Aufklärung und Bildung der Bürger für die Schaffung einer modernen 

Zivilgesellschaft und für die Selbstbehauptung des Staates nach außen. Die 

Bildungsauffassung der Liberalen und die des Staates waren also nicht 

unbedingt konträr. Gelegentlich forderten die Liberalen sogar eine noch 

konsequentere Durchführung der aufklärerischen Bildungspolitik. (Katagiri 

1990:4) 

Das Bildungsziel der Liberalen unterschied sich aber vom etatistischen 

Bildungsziel des Staates. Bildungsziel der Liberalen war es, die Bürger zum 

Rechtsbewusstsein sowie zur Fähigkeit der Partizipation an politischen 

Entscheidungsprozessen zu bringen. Vielerorts wurden Erziehungsanstalten 

zur Heranbildung des politischen Nachwuchses gegründet. An solchen 

Anstalten wurde auf die Vermittlung okzidentaler Wissenschaften, die sich 
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Kampfmitteln bedienten, wie z. B. der Rechtswissenschaft, der Politik-

wissenschaft und der Wirtschaftswissenschaft, großen Wert gelegt. (Katagiri 

1990:247) Die meisten von ihnen wurden als Privatschulen errichtet. Einen 

Sonderfall bildete das politische Seminar Seidōkan in der Gemeinde Miharu in 

der Präfektur Fukushima, das als kommunale Schule (Katagiri 1990:248) mit 

Steuermitteln erhalten wurde. Auch außerhalb des Bildungswesens wurden von 

den Liberalen Lerngruppen der Dorfjugend zur Verbreitung liberaler Gedanken 

organisiert. Viele bildungsfähige und bildungswillige Jugendliche wurden durch 

Erziehung und Bildung politisiert. 

Das liberale Bildungsgesetz rief massive Proteste der Wahrer der 

Herrschaftsordnung – der Gouverneure – hervor. Sie brachten im Gouverneur-

kongress im Februar 1880 eine Beschwerde über eine Rückentwicklung im 

Schulwesen ein, die auf die Lockerung der staatlichen Schulaufsicht sowie auf 

das Fehlen der Kompetenz der Gouverneure für Maßnahmen gegen 

Schulversäumnisse und für die Ein- und Absetzung der Schulverwalter 

zurückzuführen sei. Sie äußerten sich auch zur Problematik, die sich aus der 

Erteilung der Lehrbefugnis an Absolventen privater Lehrerausbildungsstätten 

ergab. Sie forderten mehr Machtbefugnis in schulischen Angelegenheiten, die 

sie zur Durchsetzung der Schulpflicht sowie zur Einhaltung der 

Herrschaftsordnung brauchten. (KK (Hg.) 1973a:108, 1974a:951-952) 

 
8.1.2.2. Der Wechsel vom liberalen zum konservativen Reformkurs im 
 Kampf um die Herrschaftslegitimation 
Der Moraldiskurs von 1879 

Die aufklärerische und liberale Bildungspolitik blieb nicht ohne 

traditionalistischen Gegenschlag. Der kaiserliche Beraterkreis, der das Ziel 

verfolgte, die charismatische Herrschaft mit monarchischer Souveränität zu 

etablieren, strebte eine starke Verankerung des konfuzianischen Moral-

unterrichtes in der Schule – insbesondere in der Grundschule – zur Stützung 

der Herrschaftsideologie an. Der Tenno selbst zeigte großes Interesse an der 

Erziehung des Volkes. Auf der Inspektionsreise 1878 besuchte er zahlreiche 

Schulen, um Einblick in das Schulwesen zu gewinnen. Dabei zeichnete er 
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fleißige und gesittete Schüler sowie vorbildliche Lehrer und Schulen mit einem 

Preis aus. 

1879 entzündeten sich Konflikte zwischen den herrschenden 

rationalistischen Kräften und den konservativ-traditionalistischen oppositionellen 

Kräften um Fragen des Moralunterrichtes. Die Diskussionen wurden vom 

Schriftstück über Volkserziehung „Heilige Worte über Erziehung“ (Kyōgaku 

seishi) mit der darin enthaltenen Forderung nach dem Vorrang der 

konfuzianischen Moralerziehung vor der Wissensbildung sowie der Kritik an 

aufklärerischer staatlicher Bildungspolitik ausgelöst. Es bestand aus zwei 

Teilen: "Erziehungsgrundsätze“ (Kyōgaku taishi) und "Zwei Angelegenheiten 

der Grundschule“ (Shōgaku ni-ken). Der Tenno hatte es anlässlich seiner 

Inspektionsreise 1878 seinen Berater, den Konfuzianer Motoda, verfassen 

lassen und Innenminister Itō und Bildungsminister Terashima Munenori als 

Vorlage für die Überarbeitung des von Tanaka erstellten liberalen 

Bildungsgesetzes gegeben. (Motoyama 1998:151) Darin wurden politische 

Unruhen als furchtbare Zustände grenzenloser Immoralität und sittlicher 

Verkommenheit beurteilt. Politische Probleme wurden als moralische Probleme 

aufgefasst. Darüber hinaus wurden diese Umstände auf die Bildungspolitik der 

rationalistischen Kräfte und damit zusammenhängende kulturelle Einflüsse aus 

dem Westen zurückgeführt. Von einem obskurantistischen und nativistischen 

Standpunkt aus wurden angegriffen: Die Ausrichtung der Schule auf die 

Vermittlung von Kenntnissen okzidentaler Wissenschaften und die 

Außerachtlassung der Vermittlung von traditionellen konfuzianischen Werten 

und Normen habe zur Entsittlichung der Schüler, zur Distanzierung von 

lebenspraktischen Bezügen des Unterrichtes und zur Überlastung der Schüler 

mit Wissensstoffen geführt; die Aufgabe der Grundschule läge aber darin, 

Untertanen im frühen Alter in die überlieferten Tugenden jin, chū, kō und tei 

einzuüben und durch einen praktischen Unterricht und eine berufsorientierte, 

standesgemäße Ausbildung zu nützlichen Arbeitskräften heranzuziehen.244 

Darauf ließ Itō den Staatssekretär des Innenministeriums und seinen 

Vertrauensmann Inoue Kowashi eine Schrift „Über Bildungs-
                                                 
244 Zur Analyse des Moraldiskurses siehe Chiba 1998b; Morikawa 1990:97-103; Motoyama 
1998:144-157; Noguchi 1994:128-162. 
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angelegenheiten“ (Kyōiku gi) verfassen und legte sie dem Tenno vor. Darin 

wurden vom rationalistischen Blickpunkt aus die auf eine Modernisierung des 

Landes ausgerichteten Bildungsziele und -inhalte verteidigt und die Forderung 

der Traditionalisten nach einer konservativen und ideologischen Ausrichtung 

der Schule, welche die Legitimierung der charismatischen Herrschaft 

begünstigen würde, kategorisch abgelehnt: Der „Sittenverfall“ sei als 

zwangsläufiges Begleitphänomen einer tiefgreifenden historischen Umwälzung 

zu verstehen. Die richtige Lösung wäre eine Verschärfung der Kontrolle der 

Lehrer und der Lehrbücher sowie eine fachliche Ausrichtung der höheren 

Schulen – insbesondere eine Förderung der Realien, d. h. von Mathematik, 

Naturwissenschaft und Technik –, mit anderen Worten, eine fachliche 

Verengung des Studiums. Damit sollten die Interessen und die Energie der 

Jugend von okzidentalen wie auch konfuzianischen Philosophien in die für den 

Staat nützlichen rationalen Wissenschaften gelenkt werden. Man sollte nicht 

den Fehler machen, in schlechte alte Tradition zurückzufallen. Die hier 

ausgesprochene verstärkte Kontrolle der Lehrer und der Lehrbücher sollte in 

der Folgezeit durch die Schaffung des Verhaltenskodex für Grundschullehrer 

(Shōgakkō kyōin kokoroe) und die Verordnung über Schulbuchzensur 

konkretisiert werden. (Chiba 1998b:123) 

In Bezug auf den Zusammenhang zwischen der Bildungspolitik der 

rationalistischen Kräfte und der Instabilität der Gesellschaft war die Erfassung 

der konservativ-traditionalistischen Kräfte richtig: Die staatliche Bildungspolitik 

war vom realistischen und intellektualistischen Geist der Aufklärung geformt. 

Das moderne Bildungswesen war primär auf die Innovation der Gesellschaft 

sowie auf die Qualifikation und die Selektion der Staatsbürger ausgerichtet, 

wobei die Sozialintegration der staatlichen Untertanen und die Legitimation der 

Herrschaft nur untergeordnete Momente waren. Die Lehrpläne hatten den 

Auftrag, die Gesellschaft zu innovieren und nicht zu stabilisieren. Die 

überbetonte Schätzung des Wissens führte zu einer Überhäufung mit 

Wissensstoff. Die radikalen Reformer hatten die optimistische Auffassung, dass 

die intellektualistische Bildung und die Verbreitung von Vernunft zur 

Anerkennung einer rationalen Ordnung durch die Bürger führen werde. „Die 

Befolgung der Rechtspflicht“ hat aber „einen moralischen Grund.“ (Kriere 
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2003:14) Mit der Frage des Verhältnisses von Moralität und Bestand des 

modernen Staates befassten sich nicht nur Kido und Tanaka, sondern auch die 

Anhänger der rationalen Wissenschaften und zum Intellektuellenverein 

Meirokusha gehörende aufgeklärte Staatsbeamte. Der wesentliche Unterschied 

zwischen Rationalisten und Traditionalisten lag darin, dass die Ersteren die 

Loyalität der Staatsbürger gegenüber dem Staat, die Letzteren aber die 

Loyalität der Untertanen gegenüber dem Herrscher als erforderlich erachteten. 

(Vgl. Tōyama 1979a:184-185, 1991a:205-206) Diese Diskussionen wurden 

bisher aber bei der Bildungsreform nicht beachtet. 

Der Moraldiskurs gab den herrschenden rationalistischen Akteuren 

jedoch einen Denkanstoß zur Volkserziehung. In der Folgezeit richteten sich die 

bildungspolitischen Bemühungen der Regierung darauf, durch die Moral-

erziehung die staatliche Herrschaft zu legitimieren und zugleich durch Zwang – 

Sanktionen und Kontrollen – eine strenge Selektion und Anpassung der Lehrer 

und Schüler vorzunehmen. 

Der Tenno akzeptierte das von Itō ausgearbeitete liberale 

Bildungsgesetz. Das Ziel der konservativ-traditionalistischen Kräfte, eine 

ideologische Ausrichtung der Schule, wurde zwar nicht erreicht, aber von ihnen 

weiter verfolgt. (Motoyama 1998:149-150, 157) 

Die Wende zur konservativen Bildungspolitik im Jahr 1880 

1880 trat eine einschneidende Wende im Bildungsbereich ein: Bei der 

Regierungsumbildung wurde Tanaka, die zentrale Figur der Bildungsreformen 

im Geist der Aufklärung, zum Justizministerium versetzt. Zum neuen 

Bildungsminister wurde auf Vorschlag von Itō Kōno Togama (1844-1895) 

eingesetzt, der mit juristischen speziellen Sachkenntnissen ausgestattet war. 

Kōno, der vor dem Amtsantritt als Bildungsminister die Gouverneurkongresse 

geleitet hatte, wusste die Unzufriedenheit der Gouverneure mit dem liberalen 

Bildungsgesetz. (KK (Hg.) 1973:108) Er konzentrierte sein Interesse darauf, 

den Rückstand im Pflichtschulbereich aufzuholen und den liberalen Einfluss auf  

die Schule zu beseitigen.245 

                                                 
245 Zum Reformkonzept von Kōno Togama siehe KK (Hg.) 1973a:106-113, 1974a:953-962; 
Motoyama 1998:128-131) 
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Im März 1880 wurde zur Erarbeitung der Lehrbücher für den 

Moralunterricht an der Grund- und der Mittelschule eine Schulbücher-

kommission eingesetzt. Das von dieser Stelle herausgegebene zweibändige 

Werk „Sittenlehre für die Grundschule“ (Shōgakkō shūshin kun) bestand aus – 

im Sinne von Motoda – ausgewählten Zitaten von Sprüchen aus okzidentaler, 

konfuzianischer und japanischer Lektüre. Die klare konfuzianische Ausrichtung 

war dabei allerdings noch nicht sichtbar. (Chiba 1998b:125) Parallel dazu 

begann die Zensur der Schulbücher, die allmählich immer mehr verschärft 

wurde. Bücher, die aufklärerisch wirkten, darunter Werke von Fukuzawa Yukichi, 

wurden aus den Schulen verbannt. (KK (Hg.) 1973a:110) 

Das liberale Bildungsgesetz war nicht von langer Dauer: Mit dem 59. 

Dekret des Kabinetts (Dajōkan fukoku dai-gojūkyū-gō) vom 28. Dezember 1880 

wurde es novelliert. (Motoyama 1998:126) Diese Novelle (Kaisei kyōiku-rei / 

Dai-ni-ji kyōiku-rei) sah die Intensivierung des Staatszugriffs – eine verstärkte 

staatliche Leitung und Aufsicht über Schule, Lehrer und lokale Schulaufseher – 

und eine Verschärfung der Schulpflicht vor: Die Präfekturen wurden zur 

Ausbildung von Grundschullehrern verpflichtet. Ab nun waren nur noch 

Absolventen der öffentlichen Lehrerbildungsanstalten zum Grundschul-

unterricht berechtigt. Der Betrieb von privaten Lehrerausbildungsstätten wurde 

zwar nicht verboten, verlor aber an Bedeutung. (KK (Hg.) 1974a:1287) 

Personen, die ein sittenwidriges – eigentlich ein politisch nicht erwünschtes – 

Verhalten aufwiesen, waren von der Lehrtätigkeit auszuschließen. Die 

Lehrerausbildungsstätten sollten nun ausschließlich dazu beitragen, künftige 

Lehrer, die den Grundsätzen des Regierungssystems entsprachen, 

heranzubilden. Zur Vollziehung der staatlichen Aufsicht und der zentralen 

einheitlichen Richtlinien wurden die Kontrollrechte der Gouverneure wieder 

verstärkt. Ihnen standen zu: die Maßregelung der Eltern wegen 

Schulversäumnissen der Kinder, die Erteilung von Direktiven über die 

Errichtung kommunaler Grundschulen, der Erlass der nach den zentralen 

Richtlinien festgelegten Lehrpläne, die Anstellung der Lehrer aufgrund von 

Ansuchen der Schulverwalter, die Ernennung der Schulverwalter aus der Liste 

der durch eine beschränkte Wahl nominierten Kandidaten oder die Anordnung 

einer Wahlwiederholung. In vielen Fällen fielen die Entscheidungen über die 
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Besetzung der Ämter von Schulverwaltern und Lehrerposten nicht nach deren 

beruflicher Qualifikation, sondern nach politisch-ideologischen Aspekten. Das 

Mitspracherecht der Schulverwalter blieb zwar erhalten, wurde aber stark 

beschränkt. Sonderformen des Unterrichtes waren nur mehr mit Genehmigung 

des Gouverneurs möglich. Der Unterricht in den Privatschulen erfolgte nunmehr 

nach dem vom Gouverneur festgelegten Lehrplan. Zuwendungen für sie 

wurden gestrichen. Mit der weitgehenden Rücknahme des Prinzips der freien 

Selbstbestimmung der Bürger wurde der lokale und private Einfluss auf die 

Schule verdrängt. (Siehe KK (Hg.) 1973a (Hg.):1012-1023) 

Parallel zur Inkraftsetzung der Novelle 1880 wurden detaillierte 

Ordnungen erlassen. Die Lehrplanverordnung für die Grundschulen vom Mai 

1881 sah straffe zentrale Regelungen vor. Sie hielt das Schuljahr, die 

Schulstufen, die Unterrichtsfächer, die Gesamtunterrichtsstunden pro Jahr, die 

Inhalte, die Themen und die Wochenstundenzahl für den Unterricht in den 

einzelnen Fächern fest. Demnach wurde die Grundschule in drei Stufen, eine 

dreijährige Unter- und Mittelstufe und eine zweijährige Oberstufe, gegliedert. 

Die wiedereingeführte allgemeine Schulpflicht betrug drei Jahre, wobei 

mindestens 32 Unterrichtswochen pro Jahr stattfinden sollten. (KK (Hg.) 

1974a:1004-1012) Ideologisches und Irrationales zog in den Lehrplan ein. Das 

Fach Sitte nahm die erste Position im Lehrplan ein. Unterricht in Sitte war 

wöchentlich mit drei Stunden angesetzt. (Vgl. Chiba 1998b:124) 246 Geschichte 

war auf japanische Geschichte beschränkt. Ihr Ziel war die Vermittlung der 

schintoistischen Weltanschauung und die Herstellung einer nationalen 

Gesinnung. Gleichzeitig wurden aber auch naturwissenschaftliche Fächer wie 

Chemie, Physik und Naturkunde in den Lehrplan aufgenommen und empirische 

Methoden wie Beobachtung und Experiment als neue Unterrichtsmethoden 

eingeführt. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:1018-1022) 

Mit dem Verhaltenskodex für Grundschullehrer vom Juni 1881 wurde den 

Grundschullehrer die Pflicht zur Moralerziehung des Volkes auferlegt: In diesem 

wurde die Allgemeinbildung des Volkes als entscheidender Faktor für den 

Bestand des Staates definiert. Das Ziel der Allgemeinbildung war die 
                                                 
246  Ihr Anteil an den gesamten Unterrichtstunden betrug ca. 10 %. (Berechnung nach 
Stundentafeln in KK (Hg.) 1974a:1006-1011) 
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Hinführung zur Moralität und zu einem Beruf. Moralität und Erwerbstätigkeit des 

Einzelnen seien die Grundlagen für staatsbürgerliche Hingabe, die Einhaltung 

der öffentlichen Sitten, den privaten Wohlstand und damit die Stabilität und die 

Wohlfahrt des Staates. Zu fördernde Tugenden waren: Loyalität gegenüber 

dem Kaiserhaus (chū), Vaterlandsliebe, Pietät gegenüber den Eltern (kō), 

Respekt vor Älteren, Vertrauen zu Freunden, Rücksicht auf Jüngere, 

Selbstachtung usw. Grundschullehrer, die als Leitbild der Schüler wirken sollten, 

sollten Selbstachtung und -disziplin, Unparteilichkeit sowie ein hohes Ethos 

haben und von verwerflichen Ideologien frei sein. Darüber hinaus sollten sie 

Tugenden wie Stärke, Geduld, Autorität, Gunst und Fleiß, sowie die Vertiefung 

wissenschaftlicher und methodologischer Kenntnisse anstreben. Motoyama 

weist darauf hin, dass der Verhaltenskodex für Grundschullehrer in Orientierung 

an den Werken amerikanischer Erziehungswissenschafter wie School Economy 

(1878) von James Pyle Wickersham (1825-1891) und Principle and Practice of 

Teaching (1878) von James Johonnot (1823-1888) geschaffen wurde. Er stand 

nicht unter konfuzianischem Einfluss, sondern unter dem okzidentalen 

pädagogischen Gedanken. (Siehe Motoyama 1998:164-166). 

Nach dem Amtsantritt von Fukuoka Takachika (1835-1919) im April 1881 

erlag das Bildungsministerium zunehmend konservativen Einflüssen. (Vgl. 

Motoyama 1998:159) Nach der Verordnung vom Juli 1881 konnte gebildeten 

Konfuzianern, die einen guten Ruf und die Befähigung zum Moralunterricht 

hatten, die Lehrbefugnis für Moralunterricht verliehen werden, ohne dass sie 

vorher auf wissenschaftliche Kenntnisse geprüft worden waren. (KK (Hg.) 

1974a:1284; Motoyama 1998:167) Diese Bestimmung ermöglichte die 

Heranziehung von gesinnungstreuen Personen zur Volkserziehung. Mit der 

Verordnung vom August 1881 wurde die Lehrerausbildung zentral geregelt. 

Nach ihr wurde das Ausbildungsprogramm für Grundschullehrer auf den 

Unterricht der Grundschulen abgestimmt, und der Akzent auf Sitte gesetzt. 

1883 wurden die Tugenden chū und kō als Basis für die pädagogische 

Fachausbildung in den Lehrerausbildungsstätten der Präfekturen formuliert. (KK 

(Hg.) 1974a:1291) Im Dezember 1882 trat eine klare ideologische Ausrichtung 

des Moralunterrichtes der Grundschulen ein, als das siebenbändige Werk für 

konfuzianische Moralerziehung „Hauptlehre für Kinder“ (Yōgaku kōyō) an die 
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Gouverneure verteilt und dessen Gebrauch im Grundschulunterricht durch 

einen kaiserlichen Erlass oktroyiert wurde. In diesem Werk, das auf kaiserliche 

Weisung von Motoda erarbeitet und vom Ministerium für das Kaiserhaus 

herausgegeben wurde, wurden zwanzig konfuzianische Tugenden erläutert.247 

Das Bildungsministerium erteilte den Schulräten der jeweiligen Präfekturen die 

Anweisung, dass der Moralunterricht nach der für das japanische Kaiserreich 

spezifischen traditionellen Sittenlehre, dem Konfuzianismus, erfolgen sollte. 

Das Bildungsministerium unterwarf sich nun der kaiserlichen Befehlsgewalt. 

Fortan hatten die konservativ-traditionalistischen Kräfte einen dominierenden 

Einfluss. Dieses Machtverhältnis bestand bis zum Amtsantritt von Mori als 

Bildungsminister. (Motoyama 1998:168) 

Der zunehmende staatliche Eingriff in die Bildung durch eine Verstärkung 

der Kontrollen der Lehrinhalte, Schulbücher und Lehrer sowie durch die 

Durchsetzung einer konfuzianischen Moralerziehung, der den 

Bildungsforderungen der liberalen Kräfte entgegentrat, verlief parallel mit der 

Unterdrückung der Freiheitsbewegung wie Massenverhaftungen von Liberalen 

in Fukushima. (Vgl. Katagiri 1990:326) Viele Bildungsanstalten der Liberalen 

wurden durch die konsequenten Unterdrückungsmaßnahmen der Meiji-

Regierung beeinträchtigt und zum Verschwinden gebracht. (Saeki 1993:243) 

Die Entpolitisierung der Lehrer 

Ab Meiji 5 (1872) bildete sich in Japan die Lehrerschaft als Berufsstand heraus. 

Viele Lehrer beteiligten sich aktiv an den politischen Kämpfen gegen die 

Regierung  und spielten dabei eine wichtige Rolle. (Katagiri 1990:101) Das war 

darauf zurückzuführen, dass die überwiegende Mehrheit der Lehrer ehemalige 

Samurai waren. Ihr Verhalten war aus ihrer Zugehörigkeit zur ehemaligen 

Herrschaftsschicht und zum lokalen intellektuellen Kreis zu erklären. (KK  (Hg.) 

1974a:1282) In der Ära der liberalen Bildungspolitik diskutierten Lehrer frei über 

Schule und Bildung. (Katagiri 1990:326) In den 1880er Jahren wurden 

landesweit viele pädagogische Zeitschriften herausgegeben. Sie waren nicht 

selten liberal angehaucht. (Katagiri 1990:109) Mancherorts wurden Schulen für 

Kundgebungen der Liberalen benutzt und Lehrerbildungsanstalten zum 

                                                 
247 Zum Inhalt des Werkes siehe Chiba 1998b:125-127. 
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Zentrum der lokalen liberalen Bewegung gemacht. (Katagiri 1997a:123) 

Die Regierung nahm sich vor, durch gesetzliche Maßnahmen Lehrer von 

der liberalen Bewegung fernzuhalten und den Einfluss der liberalen Institutionen 

im Erziehungsbereich einzuschränken: Die Novelle des Bildungsgesetzes von 

1880 sah eine verstärkte Beeinflussung der Ausbildung und der Tätigkeit der 

Lehrer durch den Staat vor: Nach ihr waren „ungesittete“ Personen vom 

Lehramt auszuschließen. Im April 1880 wurde allen Lehrern und Jugendlichen 

in Ausbildung, d. h. Schülern, Studenten und Lehrlingen, die Teilnahme an 

politischen Kundgebungen und der Beitritt in politische Vereine verboten. (KK  

(Hg.) 1973a:1144) Nach ministerialen Verordnungen zwischen 1880 und 1881 

kam es zu einem Redeverbot für Lehrer öffentlicher Schulen sowie zu einem 

Verbot der Benutzung von Schulanlagen für Versammlungen jeglicher Art. 

Einige Präfekturen verboten den Lehrern auch publizistische Aktivitäten, wie die 

Versendung von Leserbriefen an Zeitungen oder die Veröffentlichung von 

Artikeln in Zeitschriften. (KK (Hg.) 1974a:1285) Der Verhaltenskodex für 

Grundschullehrer vom Juni 1881 verpflichtete sie dazu, auf die sittliche 

Erziehung Einfluss zu nehmen sowie einen Beitrag zur Staatssicherheit und 

zum Staatswohl zu leisten. (Vgl. KK (Hg.) 1973a:1142-1143, 1974a:1282-1283) 

Nach der ministerialen Verordnung über Beurteilungsmaßstäbe für die 

Sittlichkeit der Lehrer (Gakkō kyōin hinkō kentei kisoku) waren jene Personen, 

die gegen das Zivil- oder Strafrecht verstoßen hatten, zum Lehrerberuf nicht 

zugelassen, oder es wurde ihnen eine Strafversetzung angedroht bzw. die 

Lehrbefugnis entzogen. Zu ihnen gehören u. a. diejenigen, die zu einer 

Freiheitsstrafe verurteilt worden waren (auch bedingt Verurteilte), oder die, die 

für den Lehrerstand unzulässige Handlungen, z. B. aggressive oder rabiate 

Handlungen, betrieben hatten. Diese Bestimmung galt für Lehrer aller 

öffentlichen und privaten Schulen. (KK (Hg.) 1973a:1143-1144) Die 

mehrdeutigen Gesetzestexte sollten ermöglichen, liberal gesinnte Lehrer aus 

der Schule zu verdrängen. (KK (Hg.) 1974a:1284) In der Präfektur Fukushima, 

in der sich viele Lehrer an der liberalen Bewegung beteiligt und darin eine 

wichtige Rolle gespielt hatten, wurden mindestens zehn Lehrer ihres Amtes 

enthoben. (Katagiri 1990:102) 

Parallel zu den Maßnahmen mit Zwang und Strafe versuchte die 
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Regierung, Belohnungen als Lenkungs- und Motivationsmöglichkeiten zu 

nutzen: 1881 erhielten Lehrer einen subalternen Beamtenstatus. Ab Mai 1883 

waren Lehrpersonen vollständig an die Dienstvorschrift und das Disziplinar-

strafrecht für öffentlich Bedienstete gebunden. Mit dieser Maßnahme waren 

einerseits Lehrpersonen mit Rechtsgarantien ausgestattet; andererseits wurden 

sie zu Staatsdienern gemacht, die in Abhängigkeit und ethischer Bindung zum 

Staat standen. Im Dezember 1882 erfolgte der Erlass der ministerialen 

Verordnung über Auszeichnungen für hervorragende pädagogische oder 

schulische Leistungen. Die Objekte für Preisverleihungen waren öffentliche und 

private Schulen, Lehrpersonen, Schüler und alle im Bildungsbereich tätigen 

Personen wie Schulverwalter. Die Preisträger wurden öffentlich bekannt 

gegeben. (KK (Hg.) 1974a:1285-1286) 

In der ersten Hälfte der zehner Jahre der Meiji-Zeit (Ende der 1870er 

Jahre bis Anfang der 1880er Jahre) gab es die Reformbewegung im Geist 

Pestalozzis, die von einer staatlichen Institution ausging: 1879 wurde eine 

tiefgreifende Reform der Lehrerbildungsanstalt in Tokyo durch Izawa Shūji 

(1851-1917) und Takamine Hideo (1854-1910) 248  durchgeführt. Hatte sich 

bisher die pädagogische Bildung primär auf die Vermittlung der 

Unterrichtsmethode gerichtet, stand nun die Vermittlung umfassender 

Allgemeinbildung an erster Stelle, und die Vermittlung der Unterrichtsmethode 

an zweiter Stelle. Die Reform von Izawa und Takamine umfasste nicht nur den 

äußeren Bereich, sondern auch den ínneren Bereich. Sie trug zur 

systematischen Einführung der Pädagogik Pestalozzis und zur grundlegenden 

Änderung der Lehrerausbildung in Japan bei. (Ono 1983:3) Weiters wurde auf 

Initiative Takamines im Zeitraum vom September 1882 bis Juli 1883 mit 

Erlaubnis des Bildungsministeriums Lehrerfortbildung an der Lehrerbildungs-

anstalt in Tokyo angeboten. Die Kosten für den Besuch wurden von den 

Präfekturen übernommen. Das Programm umfasste die Bereiche Pädagogik, 

                                                 
248 Sie waren 1875, in der Epoche des Bildungsgesetzes Gakusei, vom Bildungsministerium in 
die USA, in denen es damals große pädagogische Reformbewegungen gab, geschickt und 
nach ihrer Rückkehr vom Studienaufenthalt zum Vorstand der staatlichen Lehrerbildungsanstalt 
eingesetzt worden. „Takamines Studienaufenthalt (1875-77) fiel gerade in die Blütezeit der 
Oswego-Bewegung.“ (Itō Toshiko 1995:302). Eine eingehende Studie zur Ausbildung von 
Takamine und Izawa in den USA und zu ihrer Reform der Lehrerbildungsanstalt in Tokyo gibt 
es von Ono 1983; siehe auch KK (Hg.) 1974a:890-897. 
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Psychologie, Schulverwaltung, Didaktik für einzelne Fächer sowie Gesang und 

Sitte. Dabei war die Unterweisung in Sitte nicht konfuzianisch ausgerichtet. Im 

Zentrum der Fortbildung stand die Vermittlung der Unterrichtsmethode zur 

Vernunftsentwicklung. Trotz des Versuches des Bildungsministers Fukuoka, 

den Fortbildungskurs für Lehrer als konfuzianisch-shintoistisch ausgerichtete 

Schulung hinzustellen, blieb dieser davon unbeeinflusst. Die Organisierung der 

Lehrerfortbildung auf lokaler Ebene trug zur Entfaltung des Pestalozzianismus 

in Japan bei. (Vgl. KK (Hg.) 1974a:1294-1300) Die Bestrebung von Takamine 

zu wissenschaftlicher Ausbildung aller Grundschullehrer wurde rein vom 

pädagogischen Motiv geleitet und trug zur Erweiterung der beruflichen 

Kompetenz der Lehrer bei. Sie half aber auch, – im Sinne von Itō – Lehrer von 

einer politischen Tätigkeit abzubringen und ihr Interesse in die pädagogische 

Tägigkeit zu lenken. (KK (Hg.) 1974a:1305) Durch verschiedene Maßnahmen in 

den zehner Jahren der Meiji-Zeit (Ende der 1870er Jahre bis Mitte der 1880er 

Jahre) wurden oppositionell ausgerichtete Schulorganisationen systematisch 

beseitigt, und die Lehrer immer mehr zum Werkzeug des Staates gemacht. 

 

8.2. Politische Kämpfe und Bildungseinrichtungen in der Präfektur 
 Fukushima 

 
8.2.1. Die Verbreitung der liberalen Bewegung und ihre Unter- 
 drückung durch den Gouverneur 

Die zentrale Figur im Kampf um Volksrechte und Freiheit im Gebiet der 

heutigen Präfektur Fukushima war Kōno Hironaka. Innerhalb der liberalen 

Bewegung war er nicht nur auf regionaler, sondern auch auf zentraler Ebene 

von Bedeutung. Er wurde in Miharu-machi, der Residenzstadt des Miharu-han, 

als Sohn einer Familie des Samurai-Standes, die seit Generationen Großhandel 

betrieb, geboren. (Takahashi 1977a:14; 2004b:2) In einer von einem 

buddhistischen Priester betriebenen privaten Schule (terakoya) erhielt er eine 

Elementarausbildung. (Takahashi 2004b:3) Eine weitere konfuzianische 

Ausbildung bekam er in einer offiziell anerkannten Privatschule (kajuku) eines 

Gelehrten, durch dessen Einfluss er zum begeisterten Anhänger der 
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Kaiserherrschaft (Sonnō-Ideologie) wurde. (Takahashi 1977a:16-17) Seiner 

Autobibliografie zufolge wagte er es in seiner Jugend, im Boshin-Krieg 

zusammen mit seinem älteren Bruder und einigen weiteren Jungen mit Itagaki 

Taisuke, der damals General der Truppe des Tosa-han war, über die 

Unterwerfung des Miharu-han ohne militärische Auseinandersetzungen zu 

verhandeln. (Takahashi 1977a:20) Nach dem Frontwechsel des Miharu-han 

vom Ōu-Etsu-Fürstenbündnis zur Regierungsallianz kämpfte Kōno auf der Seite 

des Tosa-han gegen das Aizu- und das Nihonmatsu-han. (Takahashi 1977a:18, 

2004b:5) Nach dem Boshin-Krieg wurde Kōno in eine niedere Beamtenstelle 

zuerst in der Präfektur Wakamatsu und dann im Miharu-han aufgenommen. 

Nach Abschaffung der han wurde er von der Präfektur Iwasaki, [zu der das 

ehemalige Herrschaftsgebiet des Miharu-han gehörte; Anm. d. Verf.], als 

Bezirksvorsteher eingesetzt. (Vgl. Takahashi 1977a:27, 2004:9-10) Nach der 

Einführung der demokratischen Wahl der Gemeindevorsteher wurde er – 

während eines kurzen Aufenthaltes in seiner Heimat als Privatperson – von der 

dortigen Bevölkerung zum Gemeindevorsteher von Miharu-machi gewählt. 

(Takahashi 2004:17)  

In Ishikawa-mura und Miharu-machi, in denen er sich als Mitglied des 

Bezirks- bzw. Gemeindevorstandes an der Kommunalpolitik beteiligte, wirkte er 

bei der Gründung des parteipolitischen Vereins der Liberalen mit: Der Sekiyō-

sha in Ishikawa-mura in der Präfektur Iwasaki wurde 1875 als der erste 

parteipolitische Verein der Liberalen in der Region Tōhoku gegründet 

(Takahashi 2004:12). Der Impuls ging vom im Vorjahr gegründeten 

parteipolitischen Verein Risshi-sha in Tosa aus. (Vgl. Takahashi 1977a:38-39) 

Der Sanshi-sha in Miharu-machi, der 1878 [nach der Eingliederung der 

Präfektur Iwasaki in die Präfektur Fukushima; Anm. d. Verf.] entstand 

(Takahashi 1975:339), hatte mit dem Sekiyō-sha in Ishikawa-mura die führende 

Funktion in der liberalen Bewegung in der Präfektur Fukushima (Ōishi Kaichirō 

1964:1148, 1150). Die Gründung des Vereins Aishin-sha in Kitakata-mura in 

Aizu 1878 ging von der Anregung Kōnos aus. (Takahashi 1977a:56) 

1880 wurden bei der Generalversammlung der Dachorganisation der 

Liberalen Kōno und Kataoka Kenkichi als Delegierte zur Einreichung der 

Petition um eine Parlamentseröffnung bei der Regierung gewählt. (Takahashi 
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2004:16) 1881 wurde er mit 31 zum Abgeordneten der Regionalversammlung 

der Präfektur Fukushima (Fukushima kenkai) und zu deren Präsidenten gewählt. 

(Takahashi 1977a:70-71, 2004:18) Er wurde somit der direkte Gegenspieler des 

Gouverneurs. (Siehe Takahashi 1977a:112-131) Kōno war Mitbegründer der 

Liberalen Partei (Jiyū-tō) im Oktober 1881, deren Vorsitzender Itagaki war, und 

gehörte seither zum einflussreichen Kreis des zentralen Parteiorgans. Zwei 

Monate später, im Dezember 1881, vereinigte er die heimischen Liberalen zur 

Liberalen Partei Fukushima (Jiyū-tō Fukushima-bu).249 (Takahashi 2004:24) Bei 

der Massenverhaftung der Liberalen der Präfektur Fukushima (Fukushima 

jiken) 1882 wurde er festgenommen (Takahashi 2004:40), wegen des 

Verdachtes auf Hochverrat dem Strafgerichtshof in Tokyo vorgeführt 

(Takahashi 2004:50) und aufgrund von Verschwörung zur Rebellion zu einer 

siebenjährigen Gefängnisstrafe verurteilt (Takahashi 2004:57) . Seit Eröffnung 

des Reichsparlaments hatte er ein Mandat im Unterhaus (Shūgi-in) inne 

(Takahashi 2004:84), zu dessen Präsidenten er 1903 gewählt wurde 

(Takahashi 1977b:156, 2004:106). Später bekleidete er das Amt des 

Landwirtschaftsministers, darüber hinaus engagierte er sich für die 

Verwirklichung des allgemeinen Wahlrechtes. (Takahashi 1977b: 190-191, 

2004:120-121) 

Im Zeitraum von 1875 bis 1882 erfolgte in der Präfektur Fukushima die 

Gründung von vierzehn parteipolitischen Vereinen.250 Davon gehörten sieben 

Vereine zu den Liberalen (Jiyū-tō), zwei zur Konstitutionellen Reformpartei 

(Kaishin-tō) und einer zur regierungsnahen Reichspartei (Teisei-tō). (Shōji (Hg.) 

1982:185) Die Gründungsmitglieder der parteipolitischen Vereine der Liberalen 

waren vorwiegend Angehörige des niederen Adelsstandes im Alter zwischen 30 

und 35. An sie schlossen sich junge, heranwachsende Angehörige dieses 

Standes im Alter von siebzehn bis achtzehn sowie Angehörige der besitzenden 

und gebildeten Schicht wie Großbauern und Großgrundbesitzer, vereinzelt 

Intellektuelle wie Ärzte, Konfuzianer, buddhistische oder shintoistische Pfarrer, 

an. 
                                                 
249  Der Verein Aishin-sha in Aizu schloss sich allerdings nicht mit der Liberalen Partei 
Fukushima zusammen.   
250 Es gibt Studien zur liberalen Bewegung in der Präfektur Fukushima z. B. von Ōishi Kaichirō 
1964 und Shōji (Hg.) 1982: 
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Die Eigenart des politischen Verbandes der Liberalen in Aizu war, dass 

er sich ausschließlich aus Großbauern zusammensetzte. Bei ihnen handelte es 

sich um den Personenkreis der ehemaligen Honoratioren, der 

Gemeindevorsteher (kimoiri). Ihr Alter war wesentlich höher als das der 

Mitglieder der anderen liberalen Verbände. Sie waren traditionell obrigkeitstreu 

und hatten zum Aufbau des modernen Staates sowie zur Festigung seiner 

Herrschaft beigetragen; infolgedessen waren sie in der Zeit nach dem Boshin-

Krieg zum Opfer aufständischer Bauern geworden. Anders als bei anderen 

liberalen Vereinen stellten sie keine politischen Forderungen gegen den Staat 

und zeigten anfänglich eine konservative und gemäßigte Haltung; im Konflikt 

mit dem Gouverneur, der gegenüber der lokalen Bevölkerung eine 

Unterdrückungspolitik betrieb und mit großer Brutalität gegen die Liberalen 

vorging, nahmen sie immer mehr eine kämpferische Haltung an. Beim Kampf 

für die Rechte der Bauern in Aizu spielten sie eine führende Rolle. (Vgl. FKS 

(Hg.) 1972:329-333)251 

Kōno äußerte sich gegen den Zentralismus, den Etatismus und den 

Imperialismus und verfocht Ideen von Menschenrechten sowie von der 

Selbstverwaltung des Volkes im Staat und in den Gemeinden. Er kritisierte die 

Politik der Meiji-Regierung, die in Nachahmung imperialistischer okzidentaler 

Staaten militärische Aktivitäten durchführte und die Menschenrechte 

unterdrückte. Er vertrat die Meinung, dass die Souveränität des Staates nicht 

durch Anhebung militärischer Konkurrenzfähigkeit, sondern durch die 

Autonomie der einzelnen Staatsangehörigen, die auf Freiheit und Gleichheit 

beruht, garantiert wird. Er war überzeugt davon, dass die Leistungsfähigkeit des 

Landes von der Selbstverwaltung des Volkes und der Stärkung ihrer Kräfte auf 

lokaler Ebene abhing. (Vgl. Haraguchi 1974:249-253) 

Im Februar 1882 wurde Mishima Michitsune (1835-1888) aus Satsuma 

zum Gouverneur der Präfektur Fukushima ernannt. Im Boshin-Krieg war er als 

Kommandeur in Aizu einmarschiert. Er hatte in der Bakumatsu-Zeit im 

Satsuma-han zum radikalen Kreis von Ōkubo gehört. Seine Beamtenkarriere 

unter der Meiji-Regierung machte er zuerst in seiner Heimat, dann in der 
                                                 
251 Zu den parteipolitischen Vereinen in der heutigen Präfektur Fukushima siehe Takahashi 
1954:29-58, 1975:325-361. 
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Präfektur Tokyo. Meiji 5 (1872) wurde er als Beamter im Ministerium für 

Religionsangelegenheiten (Kyōbushō) angestellt. Im Dezember 1874 wurde er 

von Ōkubo, dem Ressortchef des eben geschaffenen Innenministeriums, zum 

Gouverneur der neu errichteten Präfektur Sakata (ein Teil der heutigen 

Präfektur Yamagata) ernannt. Ōkubo hatte ein achtsames Auge auf das Gebiet 

des ehemaligen Shōnai-han (auch Tsuruoka-han genannt), in dem es seit dem 

Ende des Boshin-Kriegs unter den Angehörigen des ehemaligen Samurai-

Standes viele Anhänger von Saigō gab; zunehmend standen sie auf dessen 

Seite der Zentralregierung ablehnend gegenüber. Bei der Eingliederung seines 

Amtsbezirkes in die Präfektur Yamagata 1876 war Mishima zu deren 

Gouverneur ernannt worden. (Vgl. Ōkubo 1986: 266-271) Bis Juli 1882 hatte 

Mishima eine Doppelfunktion als Gouverneur der Präfektur Yamagata und als 

Gouverneur der Präfektur Fukushima. (Vgl. Ōkubo 1986:291) Seine Aufgabe 

bestand darin, die staatliche Sicherheit und Ordnung im Sinne des 

Innenministers einzuhalten und die staatlichen Infrastruktur-Projekte in der 

Region Tōhoku, die zur Modernisierung Japans beitragen sollten, 

umzusetzen. 252  Zwischen 1874 und 1884 – in der Epoche der liberalen 

Bewegung – kämpfte er als Vertreter der Regierung gegen die bürgerlich-

liberalen Kräfte und ihre politischen Ansprüche auf ein Selbstverwaltungsrecht. 

Dabei wandte er zwar legitime Gewalt wie Polizeimittel, Gefängnis und 

Rechtsordnung an, setzte sie aber auch missbräuchlich ein. 

Gleich nach seinem Amtsantritt als Gouverneur der Präfektur Fukushima 

besetzte er die leitenden Positionen in der Verwaltungs- und Polizeibehörde 

sowie in den Ämtern des Kreishauptmannes in den politischen Bezirken, die im 

Kampf gegen die liberale Bewegung relevant waren, mit politisch verlässlichen 

Personen aus seinem Kreis; darunter die Stelle des Polizeichefs und die des 

Kreishauptmannes, zu deren Amtsbezirk die Gemeinde Miharu gehörte, sowie 

die Stelle des Kreishauptmannes, dessen Amtsbezirk die Region Aizu umfasste. 

(Vgl. Takahashi 1988:101, 2004a:27-28) Darüber hinaus machte er von seinem 

Vetorecht gegen Beschlüsse der Regionalversammlung Gebrauch. Als Protest 

gegen die Tyrannei des Gouverneurs leistete die Regionalversammlung, in der 
                                                 
252 Es gibt eine Studie von Ōkubo zur Durchführung der staatlichen Infrastruktur-Projekte durch 
Gouverneur Mishima. (Ōkubo 1986:264-295) 
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die liberale Fraktion überwog, Widerstand, indem sie im Mai 1882 alle vom 

Gouverneur eingebrachten Anträge ablehnte.253  

Trotz heftiger Proteste der Bauern setzte Mishima ein Straßenbauprojekt 

in der Region Aizu fort. Seit dessen Grundsteinlegung im August 1882 wurden 

sie gegen ihren Willen zu unbezahlter körperlicher Arbeit gezwungen.254 Diese 

Dienstleistung ähnelte dem Frondienst in der Feudalzeit. Hierbei kämpften die 

Liberalen in Aizu vehement für die Rechte der lokalen Bevölkerung. Die 

Führungsspitze der Liberalen Partei Aizu organisierte den Widerstand gegen 

die vom Gouverneur auferlegten Zwänge und vereinigte rund 6.000 Bauern in 

sechs Verwaltungskreisen der Region Aizu. Viele Vorsteher der Dorfgemeinden 

traten mit ihren Bewohnern der Allianz zum Kampf für den Schutz der Rechte 

und Freiheiten der Bürger bei. Die Anführer der Widerstandsbewegung riefen 

die Bauern zum passiven Widerstand und zum Boykott des Bauprojektes auf; 

parallel kämpften sie mit rechtlichen Mitteln gegen unrechtmäßige und 

unterdrückerische Maßnahmen des Gouverneurs. Nach der Abweisung einer 

Klage gegen den Gouverneur und die Kreishauptleute durch das lokale 

Schiedsgericht – mit der Begründung, es sei für das Verwaltungsrecht nicht 

zuständig – sowie nach der Versagung der Anerkennung der schriftlichen 

Anträge auf Verweigerung der Dienst- und Geldleistung durch die 

Kreishauptleute reichten sie beim Gerichtshof Klage ein; in der Folgezeit 

                                                 
253 Zum Konflikt zwischen dem Gouverneur und den Liberalen in der Regionalversammlung 
siehe FKR (Hg.) 1968:120-125, Takahashi 1977a:112-131. 
254 Mishima verfolgte das Bauprojekt dreier wichtiger Verkehrswege nach Tokyo, Yamagata und 
Niigata, die in Aizu zusammentreffen sollten. Ungeachtet vom Geschlecht wurde der 
Bevölkerung Aizus zwischen fünfzehn und sechzig Jahren unbezahlte Arbeit im Ausmaß von 
einem Tag pro Monat für je zwei Stunden auf zwei Jahre auferlegt. (FKR (Hg.) 1968:121) Die 
meisten Bauern mussten zusätzlich mit einem Zeitverlust für die Hin- und Rückreisen rechnen. 
Im Extremfall betrug die Strecke zwischen dem Wohnort und der Baustelle 120 km, sodass ein 
Dienst mit Reisetagen bis sieben Tage beanspruchte. (AWSI (Hg.) 1966b:115) Da die Bauarbeit 
in der schneereichen Region nur im Sommer und Herbst durchführbar war, wurde die 
Landarbeit erheblich beeinträchtigt. (FKR (Hg.) 1968:127-128) Wer den in körperlicher Arbeit 
bestehenden Zwangsdienst verweigerte, hatte eine Geldzahlung in der Höhe von fünfzehn Sen 
(= 0,15 Yen) pro Tag bei Männern und zehn Sen (= 0,1 Yen) pro Tag bei Frauen zu leisteten. 
(FKR (Hg.) 1968:121) Gegen den passiven Widerstand der lokalen Bevölkerung ging Mishima 
mit Macht- und Zwangsmittel vor: Denjenigen, die sich dem Befehl des Gouverneurs 
widersetzten und den Dienst verweigerten, wurde von Beamten der Kreisverwaltung mit 
Gewaltanwendung gedroht oder sie wurden gefoltert. (FKR (Hg.) 1968:130) Weiters ließen die 
Kreishauptleute auf Anweisung von Mishima die Polizei bewegliches Vermögen der 
Widersetzlichen beschlag-nahmen und Zwangsversteigerungen durchführen. (AWS (Hg.) 
1969:307-308) 
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wurden sie teils wegen Betrugs255 teils wegen übler Nachrede gegen Beamte 

verhaftet. (AWSI (Hg.):1996a:115-127). Inzwischen hatten sich ca. 8.000 

Bauern der Widerstandsbewegung angeschlossen. (FKR (Hg.) 1968:130) 

Die Spannungen und Konflikte zwischen dem Gouverneur und den 

lokalen liberalen Kräften in der Regionalversammlung sowie zwischen dem 

Gouverneur und den mit der lokalen Bevölkerung verbündeten Liberalen in Aizu 

verschärften sich. Sie entwickelten sich zu jenen Ereignissen, durch die die 

Liberale Partei Fukushima schwere Rückschläge erlitt: Ende November 1882 

versammelten sich mehr als tausend Bauern vor dem Polizeiamt in Kitakata in 

Aizu, um gegen die Verhaftung des liberalen Abgeordneten und Führers der 

Widerstandsbewegung Uda Seiichi zu protestieren; nach einem kurzen 

Wortwechsel zwischen Polizisten und den Bauernführern kam es zum 

Einschreiten der Polizei, worauf sich die Demonstration widerstandslos auflöste 

(Kitakata jiken). Obwohl diese Protestaktion nicht unter der Führung der 

Liberalen Partei stand, nahm der Gouverneur Mishima sie zum Anlass, gegen 

die Liberalen einzuschreiten: Es kam zu einer Massenverhaftung der Liberalen 

1882, die als Fukushima jiken bekannt geworden ist: Noch im November 1882 

wurden rund vierzig zählende alle Vorstandsmitglieder des Bundes zum Kampf 

für Rechte und Freiheit der lokalen Bevölkerung in Aizu festgenommen. Sie 

wurden wegen Anstiftung der Täter und der Bevölkerung vor Gericht gestellt. 

Viele an der Demonstration Beteiligte wurden verhaftet und bestraft. In der 

nächsten Zeit wurden alle sechs Vorsitzenden der Liberalen Partei Fukushima – 

darunter Kōno Hironaka – sowie weitere Parteimitglieder wegen Hochverrats 

und Anstiftung der Täter und der Bevölkerung festgenommen und angeklagt. 

Die Verhaftung der Liberalen weitete sich auf die Regionen Kantō und Tōhoku 

aus. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Personen inhaftiert. (Vgl. FKR (Hg.) 

1968:129-134) 

Im Strafprozess 1883 wurden Kōno sowie fünf weitere 

Vorstandmitglieder der Liberalen Partei Fukushima als Hauptangeklagte wegen 

Verschwörung zur Rebellion (Takahashi 2004:54-55) zu Gefängnisstrafen von 

                                                 
255 Die Polizei führte als Indiz dafür an, dass sie von den Bauern, die ihnen Prozessvollmacht 
übertrugen, eine Spende zur Deckung der notwendigen Kosten in der Höhe von zehn Sen (0,1 
Yen) pro Kopf, insgesamt 140 Yen, erhielten. (AWSI (Hg.) 1966b:125-126) 
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sechs bis sieben Jahren verurteilt (Takahashi 2004:57). Das vermeintlich 

einzige Indiz, auf das man sich stützte, war die Aussage über einen von ihnen 

verfassten Artikel der Satzung der Liberalen Partei Fukushima: „Unser Ziel ist 

es, die autoritäre Regierung, die der Feind der Freiheit aller Menschen ist, zu 

stürzen“. (Takahashi 2004:55) 256  Zuvor konnten die Führungskräfte der 

Liberalen Partei Fukushima und der Parteizentrale nicht richtig erkennen, dass 

der Kampf der Bauern in Aizu das für den weiteren Entwicklungsprozess der 

Liberalen Partei und der liberalen Bewegung ausschlaggebende Moment war. 

(Tōyama:1991a:235-236) 

Nach Vlastos bedeutete das polizeiliche Einschreiten gegen die 

gewaltlosen Demonstranten in Kitakata, dass die Meiji-Regierung die 

Gelegenheit ergriff, legitime monopolisierte Gewalt – mit Hilfe der Polizei und 

der Rechtsordnung – auszuüben, um Widerstände gegen den Staat zu 

ersticken. Anders als die rebellischen Widerstände gegen den Staat am Berg  

Kaba-san, im Chichibu-Gebiet usw. gab es bei der Demonstration der Bauern in 

Aizu keine Angriffshandlungen von Seiten der Bauern; die Auseinandersetzung 

blieb auf der Ebene zwischen einem die Staatsgewalt delegierenden Institut 

und der Bevölkerung. (Vgl. Vlastos 1986:104-105) 

Im Kampf gegen die liberalen Kräfte holte der Gouverneur ehemalige 

Dienstmänner des Aizu-han, die seit der Auflösung des han in einem bitteren 

Existenzkampf standen, in sein Lager: Er setzte sich für eine finanzielle Hilfe für 

sie ein (AWSI (Hg.) 1966b:132-134; FKR (Hg.) 1968:127) und rekrutierte 

Polizei- und Verwaltungsbeamte aus ihrem Kreis. Einige wurden zum 

Kreishauptmann oder zum Polizeichef befördert. (Takahashi 1988:101) Darüber 

hinaus verhalf ihnen Mishima zum Wiederaufbau der Bildungsanstalt 

Nisshinkan. Er unterstützte die als Gegenkraft gegen die Liberalen wirkende 

regierungsnahe Konstitutionelle Reichspartei Japans (Nihon teikoku rikken 

seitō) in Aizu bei ihrer Gründung im Juni 1882. Sie setzte sich vorwiegend aus 

Ex-Samurai des Aizu-han, Beamten sowie konservativen Ortshonoratioren 

zusammen. (Ōishi Kaichirō 1964:1162, 1164, 1971:66, 70) Viele ehemalige 
                                                 
256 Zur eingehenden Schilderung der beiden Ereignisse, Kitakata jiken und Fukushima jiken, 
siehe AWSI (Hg.) 1966b:110-132; FKR (Hg.) 1968:115-136; Takahashi 1977a:112-205; zu 
deren Analyse siehe Ōishi Kaichirō 1964:1157-1176, 1971:57-89, 2003:74-88; zur Analyse des 
Kitakata jiken siehe Vlastos1986. 
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Samurai des Aizu-han beteiligten sich somit als verlängerter Arm des 

Gouverneurs an der gewaltsamen Niederwerfung der liberalen Bewegung. 

Ab 1883 hatte Mishima wieder eine Doppelfunktion – diesmal  als 

Gouverneur der Präfekturen Fukushima und Tochigi – inne. In der Präfektur 

Tochigi betrieb er – genau so wie in der Präfektur Fukushima – eine 

schonungslose Unterdrückungspolitik, sodass sich die Spannung zwischen ihm 

und der Bevölkerung steigerte. Schließlich brach ein Aufstand aus, der von der 

armen Bevölkerung ausging. Während Kōno und weitere Führer der liberalen 

Bewegung der Präfektur Fukushima eine Gefängnisstrafe verbüßten, 

verschworen sich junge radikale Liberale aus der Präfektur Fukushima mit 

Gleichgesinnten aus der Präfektur Tochigi gegen Mishima und die Regierung. 

Sie bereiteten einen Umsturz mit gewalttätigen Mittel vor. Nach Scheitern eines 

Komplottes verschanzten sich sechzehn bewaffnete Aufständischen im 

September 1884 am Berg Kaba-san in der Präfektur Ibaraki. Ihre Hoffnungen 

auf eine Unterstützung breiter Schichten der Bevölkerung zerschlugen sich bald. 

Zur Ausführung eines Bombenanschlages auf die Regionalbehörde der 

Präfektur Tochigi verließen sie den Berg, mussten aber vor der Polizei flüchten 

und wurden bald festgenommen. Sie wurden teils zum Tode, teils zu 

lebenslänglichem Kerker verurteilt. 11 von 16 „Aufrührern“ waren aus der 

Präfektur Fukushima stammende junge Liberale, die in ihrer Heimat eine 

politische Bildung erhalten hatten und in ihrem politischen Streben gescheitert 

waren. Darunter war der neunzehnjährige Neffe von Kōno Hironaka, der bei der 

Massenverhaftung in Fukushima vor zwei Jahren dabei gewesen war, damals 

aber wegen Strafunfähigkeit freigelassen worden war. Er war einer der vier 

Rebellenführer aus der Präfektur Fukushima. (Vgl. Umemiya Hiroshi 1971:89-

94; Takahashi 2004a:68-83) 

 
8.2.2. Das politische Seminar Seidōkan in Miharu unter dem Druck  
 der Maßnahmen gegen die liberale Bewegung 

In der Epoche der Volksrechte und Freiheit waren Gemeinden die Orte, in 

denen politische und soziale Interessen der lokalen Kräfte direkt artikuliert 

wurden. Gemäß dem Gesetzeswerk zur Lokalverwaltung (Chihō san-shinpō) 

von 1878 wurde den Gemeinden rechtlich Selbstverwaltung garantiert; sie 
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durften allerdings als Teil der Exekutive nur innerhalb ihrer Kompetenzen tätig 

werden. Die Präfekturversammlung war lediglich als beratendes und 

beschlussfassendes Organ konstituiert; legislative Aufgaben für sie waren nicht 

vorgesehen. Hierbei entstanden Konflikte zwischen den Trägern der 

Zentralgewalt und den lokalen bürgerlich-liberalen Kräften um die kommunale 

Selbstverwaltung und Regionalversammlung, die sich vor allem in der liberalen 

Bewegung in der Präfektur Fukushima ausprägten (Ōishi Kaichirō 2003:76). Die 

Regierungspolitiker sowie die Gouverneure fassten die Gemeinden als einen 

Teil der staatlichen Verwaltung, d. h. als ein Instrument zur Ausführung 

staatlicher Herrschaft und zur Durchsetzung staatlicher Interessen, auf, das nur 

mit bedingten Kompetenzen ausgestattet war. Die lokalen bürgerlich-liberalen 

Kräfte hingegen erstrebten das Recht auf Selbstbestimmung – das Recht, frei, 

also unabhängig von Einflüssen des zentralistischen Staates, über ihre eigenen 

Belange wie Steuer, Finanz und wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu 

entscheiden, und stellten die Gemeinden und die Regionalversammlung dem 

Staat gegenüber. Die Liberalen in der Präfektur Fukushima stellten sich mit 

ihren demokratischen Forderungen nach völliger Autonomie und Rechten für 

die Gebietskörperschaften sowie nach einer Verstärkung der Position der 

Regionalversammlung durch den Erhalt einer gesetzgebenden Funktion dem im 

Gesetzeswerk von 1878 festgelegten, vom Herrschaftsverband oktroyierten 

Organisationsprinzip entgegen. (Vgl. Ōishi Kaichirō 2003:79, 86) 

Nach Kurosaki war die liberale Bewegung in der Präfektur Fukushima mit 

ihrer Forderung nach lokaler Selbstverwaltung ein typisches Beispiel: 1880 

verweigerten die liberalen Abgeordneten ihre Zustimmung zum Bildungsbudget 

für vier Mittelschulen der Präfektur in der Höhe von 4.200 Yen. Bei der Debatte 

in der Regionalversammlung der Präfektur Fukushima ging es um das 

öffentliche Mittelschulwesen. Die regierungsnahen Kräfte, Abgeordnete der 

Konstitutionellen Reichspartei, traten für die dem Staatszweck dienenden 

Mittelschulen ein. Die liberalen Kräfte traten gegen das etatistische und 

zentralistische Bildungswesen auf und strebten eine Autonomie der 

Gemeindeschulen an. Sie sahen die lokalen Schulen für Jugendliche (seinen 

gakkō) als Bildungsanstalten für den höheren Unterricht und als Ersatz für die 

Mittelschulen der Präfektur an. Die Gegenkräfte definierten sie lediglich als 
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Erziehungsanstalten zur Aufklärung der Jugendlichen und lehnten ihre 

Gleichsetzung mit den Mittelschulen, die der Auslese der Elite dienten, ab. 

Seinen gakkō wurde ursprünglich als eine an die Grundschule 

anschließende weiterführende Schulform für die Jugend unterhalb der 

Präfekturebene errichtet. Daneben wurden ihr die an die schulentwachsene, 

erwerbstätige Jugend gerichteten Bildungseinrichtungen zugeordnet. Bereits im 

Jahresbericht des Bildungsministeriums 1878 wurde eine seinen gakkō in der 

Präfektur Fukushima gemeldet. (Monbushō Nenpō Nr. 6, Jahresbericht 

1878:289) In der Epoche der liberalen Schulverordnung vermehrte sich ihre 

Zahl. (Shōji (Hg.)1982:188) Diese Schulen hatten bei der inhaltlichen und 

organisatorischen Gestaltung weitgehend Freiheit und Unabhängigkeit von 

staatlichen Regelungen, sie konnten die Lehrer frei wählen und erfreuten sich 

einer umfassenden Selbstverwaltung. Ihre Ziele und Inhalte sowie die 

Organisationsform waren zumeist von den speziellen Interessen der Träger 

abhängig. (FKS (Hg.)  1972:724-727) Nach dem Verständnis der Liberalen war 

die Frage, aus welcher Quelle die Schulen finanziert werden sollten, aus 

Steuereinnahmen der Präfekturen oder der Gemeinden, mit der Frage, wer der 

Träger der Entscheidungen über die Ziele und Inhalte der Schulen ist, staatliche 

Gewalt oder autonome Gemeinden, untrennbar verbunden. (Vgl. Kurosaki 

1971:22-27)  

Im Zeitraum von 1877 bis 1882 wurden in der Präfektur Fukushima 

insgesamt sieben Institute zur politischen Bildung seitens der Liberalen 

gegründet. (Siehe Shōji 1982 (Hg.):187-191) Das Seidōkan, das Institut für 

politische Bildung der Jugendlichen im liberalen Geist in Miharu, verdient nicht 

nur wegen seiner aktiven Unterrichtstätigkeit, sondern auch wegen seines 

öffentlichen Charakters besondere Beachtung. Die folgende Schilderung stützt 

sich auf die Studien von Takahashi 1972 und 1975. 

Das politische Seminar Seidōkan wurde auf Initiative von Kōno Hironaka 

und seiner Gesinnungsgenossen, Mitgliedern des politischen Vereins Sanshi-

sha, ins Leben gerufen. Sein Zweck war die Heranbildung von Trägern der 

liberalen Bewegung. (Chiba 1997:181) Seidōkan hatte seinen Gründungsimpuls 
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von dem von Itagaki Taisuke 1874 in Tosa (Präfektur Kōchi) errichteten257, zum 

Risshi-sha gehörenden politischen Seminar Risshi gakusha erhalten und stand 

in einer engen Beziehung zu ihm: Vor der Gründung des Seidōkan hatte Kōno 

zweimal, 1877 und 1879, das Risshi gakusha besichtigt und beim zweiten 

Besuch seinen vierzehnjährigen Neffen in dieses eintreten lassen. (Yamashita 

1992:67). Unter den Initiatoren zur Gründung der Seidōkan war Matsumoto 

Shigeru, der amtierende Gemeindevorsteher von Miharu und Mitbegründer des 

Sanshi-sha. Er war früher ein Dienstmann des Miharu-han gewesen und stand 

seit Meiji 2 (1869) im öffentlichen Dienst. Matsumoto wurde mit einem weiteren 

Mann zum Vorstandsmitglied des Seidōkan bestellt. Zum Leiter des Seidōkan 

wurde ein Mitbegründer des Seidōkan, Sakuma Shōgen, ernannt. Der 

ehemalige Dienstmann stammte aus einer Familie, die seit Generationen das 

Lehramt an der landesfürstlichen Schule des Miharu-han innehatte. Er war auch 

als Lehrer der landesfürstlichen Schule tätig gewesen. Seine beiden Brüder 

waren ebenfalls Gelehrte. Sie waren Mitglieder des Sanshi-sha und liberale 

Aktivisten. 

Im März 1881 beschloss der Gemeinderat von Miharu die Gründung 

einer lokalen Schule für die Jugend (seinen gakkō) und deren Finanzierung aus 

Gemeindesteuern. Der Initiativantrag ging vom Gemeindevorsteher aus. Im 

April 1881 erfolgte die Übergabe der Zuwendung in der Höhe von mehr als 

2.200 Yen vom Gemeindevorsteher an das Seidōkan. Dieser Betrag war für 

damalige Verhältnisse beachtlich. 

Die öffentliche Unterstützung eines Bildungsinstitutes eines 

parteipolitischen Vereins der Liberalen war in zweierlei Hinsicht ein Sonderfall: 

Erstens wurde sie üblicherweise seitens der Liberalen abgelehnt, um 

obrigkeitliche Interventionen in die Schulautonomie zu verhindern. Zweitens 

verweigerte die Verwaltung meistens die Finanzierung von parteipolitischen 

Bildungsinstituten, die oppositionell gegen den Staat ausgerichtet waren. 

Warum aber das Seidōkan als öffentliches Projekt zustande kam, erklärt 

folgende Situation: Der Gemeindevorsteher war ein Liberaler. Schuverwalter 

                                                 
257 Sein Bildungsziel richtete sich auf das politische Ziel des parteipolitischen Vereins Risshi-
sha: Heranziehung der Bürger zu Mündigkeit und Selbstverantwortung, die Grundlagen für das 
Wohl der Gesellschaft darstellen sollten. (Motoyama 1990:62) 
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und weitere Funktionäre der Gemeinde standen unter dem Einfluss von Kōno. 

Im Gemeinderat hatten die liberalen Kräfte das Übergewicht. 

Das Seidōkan wurde in der ehemaligen Anlage der landesfürstlichen 

Schule des Miharu-han errichtet. Nach der Abschaffung des han war sie in eine 

Lehrerausbildungsstätte der Präfektur Iwasaki umgewidmet worden, und seit 

ihrer Auflösung ungenützt geblieben. Das Seidōkan besaß eine eigene 

Druckerei, in der eine politische Zeitschrift und Protestschreiben gegen den 

Gouverneur Mishima herausgegeben wurden. Es nahm im Juni 1881 seine 

Unterrichtstätigkeit auf. Als Lehrkräfte für den Unterricht in Politik, Jura und 

Wirtschaftswissenschaft wurden zwei junge Liberale auf Empfehlung von 

Kataoka Kenkichi, dem Mitbegründer des Risshi-sha und einem der 

berühmtesten Liberalen in der Meiji-Zeit, aus der Hochburg der liberalen 

Bewegung Tosa berufen. Die offizielle Eröffnungsfeier erfolgte allerdings erst im 

März 1882. Diesbezüglich wurden 1881 vor und nach dem Beginn des 

Lehrbetriebes Werbeblätter, in denen eine Anwerbung von Schülern 

angekündigt wurde, an die Mitglieder der liberalen Vereine im ganzen Gebiet 

der Präfektur Fukushima verteilt. Darin wurde das Seidōkan als Stätte der 

Vermittlung von Kenntnissen aus Politik, Jura, Wirtschaftswissenschaft, 

Geschichte und chinesischer Literatur formuliert. Der Unterricht erfolgte mit ins 

Japanische übersetzter Lektüre. „Die Heranbildung von Humankaptal (jinzai) 

durch die Beschäftigung mit umfangreichen praxisorientierten und nützlichen 

Fächern“ hieß die offizielle Version seines Bildungszieles. Diese Zielformel war 

auf die Zielsetzung der staatlichen Bildungspolitik abgestimmt. Die 

Neuaufnahme chinesischer Studien (kangaku) in das Bildungsprogramm war 

sicherlich aus taktischen Gründen vorgenommen worden. Der mit dem 

Unterricht beauftragte Konfuzianer trat wegen ideologischer Unstimmigkeiten 

aber alsbald von seinem Posten zurück. 

Der Unterricht war kostenlos. Ein geringer monatlicher Beitrag in der 

Höhe von sechs Sen (=0,06 Yen) sowie das Geld für die Verpflegung im 

Internat in der Höhe von drei Yen pro Monat war jedoch zu entrichten. Die 

Lehrinhalte umfassten außer den angekündigten wissenschaftlichen Bereichen 

auch Rhetorik. Es wurde kein festes Curriculum aufgestellt. Die Bibliothek, die 

den Schülern unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, war mit hohen 
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Investitionen angeschafft worden. Bei den Büchern handelte es sich um 

ausgewählte Lektüre, die in erster Linie Aufklärung und Liberalismus sowie 

Parlamentarismus zum Inhalt hatte. Sie besaßen das höchste wissenschaftliche 

Niveau jener Zeit. Unter ihnen waren z. B. Min’yaku ron (Übersetzung des 1762 

erschienenen Werkes von Rousseau Du contrat social), Jiyū no ri (On Liberty 

von J. S. Mill; 1851), Daigi seitai (Considerations on the Representative 

Government von J. S. Mill; 1861), Eikoku bunmeishi (History of Civilization in 

England von Buckle; 1857-61), Futsukoku kakumeishi (Histoire de la Révolution 

Française von Mignet; 1824), Jichi ron (Liberty and Self-Government von F. 

Lieber; 1853), Jiyū genron (De la démocratie en Amérique von Tocqueville; 

1835-40), Saigoku risshi-hen (Self Help von Samuel Smiles; 1859), Shakai 

byōken ron (Social statics von Spencer; 1851), Eishi keizai ron (The Elements 

of Political Economy von Francis Wayland; 1837, 1870 ed.) etc. (Yamashita 

1982:84-88) 258  Das Unterrichtsmaterial am Seidōkan umfasste beinahe 

sämtlich Lektüre, die im Risshi gakusha verwendet wurden. (Chiba 1997:181) 

Im Unterschied zum Risshi gakusha, das großes Gewicht auf Englisch legte 

(Motoyama 1990:63-64) und wo die Lektüre in Englisch – als originale oder 

übersetzte Sprache – gelesen wurde 259 , wurden im Seidōkan nur ins 

Japanische übersetzte Lektüre verwendet. 

Bei den Lehrern handelte es sich um zwei junge Mitglieder des Risshi-

sha: Der neunzehnjährige Saibara Seitō (1861-1939) und der zwanzigjährige 

Hirose Shigemasa (1860-1924). 260  Beide hatten u. a. eine Ausbildung am 

Risshi gakusha erhalten. Die Vortragenden vermittelten den jugendlichen 

Zuhörern mit großem Engagement liberale Gedanken, die von diesen mit 

großer Ambition aufgenommen wurden. In Kolloquien wurde sehr intensiv 

diskutiert. Nicht nur in den Übungsstunden, sondern im Rahmen der 

Kundgebungen traten die Schüler wetteifernd ans Rednerpult. Die erlernte 

Theorie wurde in dieser Art und Weise gleich zur praktischen Anwendung in der 

Politik gebracht. 

Die Besucher des Seidōkan zählten wahrscheinlich zwanzig bis dreißig. 

                                                 
258 Zu den Lektüren für den Unterricht des Seidōkan siehe auch Chiba 1997:181. 
259 Zu den Lektüren für den Unterricht des Risshi gakusha siehe Chiba 1997:176-178. 
260 Es gibt eine Studie zu Saibara Seitō von Chiba 1997. 
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Ihr Alter lag vorwiegend zwischen sechzehn und achtzehn. Meistens handelte 

es sich um Söhne ehemaliger Dienstmänner des Miharu-han. Vereinzelt traten 

auch Söhne der ehemaligen Honoratioren in das Bildungsinstitut ein. Die 

Internaterziehung bildete einen wesentlichen Teil der Bildung des Seidōkan: In 

der Regel hatten die Schüler im Internat zu wohnen. Für die Schülerschaft galt 

Selbstverwaltung. Auch die Lehrer wohnten im Internat. Durch das 

Zusammenleben entstanden enge persönliche Beziehungen zwischen 

Lehrenden und Lernenden und damit stieg die Chance der politisch-

ideologischen Beeinflussung der Schüler. Auch Kōno besuchte die Anstalt oft 

und wirkte bei der politischen Bildung der Jugend mit. 

Im Laufe der Zeit wuchsen die Probleme, und die Weiterführung des 

Seidōkan wurde immer schwieriger. Im Februar 1882 verließen die beiden 

Lehrbeauftragten nach ca. achtmonatiger Tätigkeit wegen politischer Aufgaben 

in ihrer Heimat das Seidōkan. Im selben Monat trat Gouverneur Mishima sein 

Amt an. Er unterdrückte das politische Seminar mit behördlichen Verboten, 

Polizei, Gefängnis und Strafe. In einer Schrift des Polizeichefs von Miharu an 

den Gouverneur wurde darauf hingewiesen, dass der wahre Zweck des 

Seidōkan in der Durchsetzung der Volksrechte, in der Verbreitung der 

Kundgebungen und im Aufbau der Partei liege. Dem Seidōkan wurde die 

unbefugte Benutzung der öffentlichen Anlage und der Missbrauch der 

Gemeindesteuer für eigennützige Zweck vorgeworfen. Seine Unterrichtstätigkeit 

und seine Aktivitäten seien unzulässig, weil dabei der Freiheitsbegriff vermittelt 

werde, was im staatlichen Bildungsgesetz nicht vorgesehen sei und weil sie 

gegen das Redeverbot verstoße. Weiters wurde behauptet, dass die Liberalen 

politische Agitation gegen den Staat betrieben. Man solle nun die Chance 

nutzen, sie auszurotten, was zur Erhaltung der inneren Sicherheit notwendig sei. 

Schon zwei Tage nach der offiziellen Eröffnung im März 1882 ordnete 

der neue Gouverneur über den Kreishauptmann von Tamura-gun, zu dessen 

Amtsbezirk die Gemeinde Miharu gehörte, die Schließung des Institutes an. Der 

Gemeindevorsteher Matsumoto, der sich dieser Anweisung widersetzte, wurde 

verhaftet und angeklagt. Nach einem Schnellgericht wurde er im April 1882 

wegen Störung der Beamten und des öffentlichen Wohls zu zwei Monaten 

Gefängnis und einer Geldstrafe in der Höhe von zehn Yen verurteilt. Im Mai 
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1882 wurde der bisherige Kreishauptmann des Tamura-gun von einem 

Landsmann des Gouverneurs abgelöst. Der Druck auf die Liberalen durch die 

Polizei und den neuen Kreishauptmann nahm immer größere Ausmaße an. Mit 

der Verhärtung der Fronten gegenüber dem Gouverneur setzten sich die 

Schüler kämpferisch für die liberalen Bestrebungen ein. Als Gemeindevorsteher 

Matsumoto im Juni 1882 aus der Haft entlassen wurde, war das Bildungsinstitut 

Seidōkan bereits in Auflösung begriffen. In den nächsten zwei Monaten 

beendete es schließlich seine Tätigkeit. Zur Begutachtung des verbliebenen 

Vermögens und zur Beratung über dessen Verwertung errichtete die Gemeinde 

Miharu eine Kommission. Zwei von drei Kommissionsmitgliedern, die mit diesen 

Aufgaben betraut waren, gehörten zum liberalen Verein. Aus dem kostbaren 

Bücherbestand des Seidōkan wurde eine öffentliche Bücherei errichtet. Die 

Druckerei ging auch in den Besitz der Gemeinde über. 

Mit der Massenverhaftung der Führer und der Parteigänger der liberalen 

Bewegung im November und Dezember 1882 ging in der Präfektur Fukushima 

auch die Periode der Bildungsbewegung der Liberalen, die ihre Ideen durch 

politische Seminare und Abendkurse bekannt gemacht hatte, zu Ende. (Vgl. 

Chiba 1997:182) Einige Schüler des Seidōkan folgten ihren Lehrern nach Tosa. 

Etliche Schüler, die beim Scheitern der liberalen Bestrebungen in Fukushima 

eine bittere Enttäuschung erlebt hatten, gingen in die radikale Richtung: Sie 

beteiligten sich an der Rebellion am Berg Kaba-san (Kaba-san jiken) 1884. 

Nach dem verlorenen Kampf mussten sie für ihr Engagement entweder mit dem 

Tod oder einer lebenslangen Freiheitsstrafe büßen. 

 
8.2.3. Die private Mittelschule Nisshinkan für die Söhne der  
 ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han 

Während das Seidōkan 1882 zur Schließung gezwungen wurde, fand im 

August 1883 im Stadtzentrum von Wakamatsu die feierliche Eröffnung des 

neuen Schulgebäudes der privaten Mittelschule Nisshinkan statt. Dieser 

Lehrbetrieb für die ehemaligen Dienstmänner des Aizu-han wurde im April 1883 

auf eine rechtliche Grundlage gestellt, nachdem der Unterricht schon im Vorjahr 

begonnen hatte. Der Gouverneur betrachtete die Lehranstalt als Instrument im 

Kampf gegen die Liberalen und gewährte ihr finanzielle Hilfe. Der Initiator der 
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Schulgründung und Schulleiter Suwa Isuke (AWSI (Hg.) 1966b:181-182) war 

ein ehemaliger Samurai des Aizu-han und Mitbegründer der Konstitutionellen 

Reichspartei Aizu (AWSI (Hg.) 1966b:134). Die Unterdrückung der liberalen 

Bewegung war mit der Nisshinkan personell und organisatorisch eng verbunden. 

(Siehe AWSI (Hg.) 1966b:132-136) 

Es wurden zwei Lehrer angestellt. Das Schulgeld betrug monatlich zehn 

Sen (0,1 Yen), der Beitrag für das Internat einen Yen und fünfzig Sen (1,5 Yen). 

Die Aufnahmebedingung war ein Abschluss der Grundschule und ein 

Mindestalter von fünfzehn Jahren. Die Hinführung zur Sittlichkeit und 

Lesefertigkeit der Schüler wurden als vorrangiges Bildungsziel, Vermittlung von 

Kenntnissen in Mathematik und Geschichte, sowie körperliche Ertüchtigung als 

weitere Bildungsziele formuliert. Die Schulzeit betrug fünf Jahre. Die Schule 

wurde zehnsemestrig geführt. Das Curriculum wurde in Orientierung an das 

Bildungsprogramm der ehemaligen landesfürstlichen Schule Nisshinkan erstellt. 

Das Ausmaß der Tagesunterrichtsstunden war mit fünf vorgesehen. Der 

Stundenplan sah folgendermaßen aus: Von 9 bis 14 Uhr Lektüre (Vorlesung, 

Gruppenunterricht, Leseübung, Fragen, Aufsatzübung), von 14 bis 16 Uhr 

Mathematik (Grundrechenarten, Proportionen, Algebra, Geometrie, 

Trigonometrie, Vermessungskunde), von 16 bis 19 Uhr Kampfkunst (mit 

Schwert und Lanze sowie Jūdō). Für den Unterricht in Sittenlehre und in 

chinesischer Literatur wurden konfuzianische Klassiker verwendet. Es waren 

Plätze für ursprünglich 200 Jungen vorgesehen. Im ersten Jahr zählte man 

jedoch bereits an die 300 Schüler. Die Nisshinkan bestand bis 1886, als nach 

der Mittelschulordnung die Zahl der von der Präfektur finanzierten Allgemeinen 

Mittelschulen auf je eine beschränkt wurde. (Obige Schilderung stützt sich auf 

AWS (Hg.) 1969:300-301; AWSI (Hg.) 1966b:181-184) Die Bestrebungen der 

ehemaligen Samurai des Aizu-han zur Bildung ihrer Nachkommen gingen aber 

weiter.261 

                                                 
261  Durch Bemühungen des Komitees zur Gründung der Mittelschule erfolgte 1890 die 
Eröffnung der privaten Knabenmittelschule (Aizu chūgakkō). Diese Aktion wurde vom 
Gouverneur, von Kreishauptleuten, von Vertretern der regionalen Versammlung, von 
Gemeindevorstehern in Aizu und von aus Aizu stammenden renommierten Männern wie 
Yamakawa Hiroshi, Yamakawa Kenjirō und Takamine Hideo unterstützt. Ihre Erhaltungskosten 
wurden durch weiträumige Spendenaktionen zusammengesammelt. Das Ministerium für den 
kaiserlichen Haushalt gewährte der Schule einen eimaligen Zuschuss in der Höhe von 300 Yen. 



 299 

8.3. Resümee 

 
In der Zeitspanne von 1874 bis 1884 wurde die Innenpolitik vom Kampf der 

Regierung gegen den Liberalismus beherrscht. Das Bildungswesen wurde in 

die politischen Kämpfe hineingezogen. Die Liberalen wollten die Staatsgewalt 

einschränken und sich an der staatlichen Willensbildung beteiligen. Sie 

forderten eine Verfassung und ein Parlament. Die Regierung zeigte sich 

zunächst nachgiebig. Die Bürger erhielten durch die Verlagerung der 

Kompetenzen auf die Ebene der Gemeinden Gestaltungsfreiheit in 

administrativen wie auch in pädagogischen Bereichen. Vielerorts entstanden 

nicht staatlich initiierte Schulreformströmungen und parteipolitisch orientierte 

Bildungsbestrebungen. Nach dem Prinzip der freien Selbstbestimmung wurden 

Schulen zur Emanzipation der Bürger durch die lokalen bürgerlich-liberalen 

Kräfte außerhalb oder innerhalb des öffentlichen Schulwesens gegründet. Nun 

wurde Selbstständigkeit der Einzelschulen in Frage gestellt, und damit die 

Verengung des von der Meiji-Regierung gegebenen etatistischen Begriffs von 

Bildung und Schule aufgebrochen. Der Betrieb der parteipolitisch 

ausgerichteten Schulen wurde von den Gouverneuren beobachtet, viele 

Schulen wurden zum Verschwinden gebracht. Einige wurden von den Liberalen 

                                                                                                                                               
Diese Bildungsanstalt stand in der Fortführung der schulischen Tradition der Nisshinkan: Neben 
der Vermittlung höherer Allgemeinbildung wurde die charakterliche und körperliche Erziehung 
der Jugend im alten Samurai-Geist als Ziele formuliert, und auf den Unterricht in Kampfeskunst 
großen Wert gelegt. 1894 zog die Schule in ein modernes und großzügig errichtetes neues 
Heim. Die nötigen Mittel für den Bau der Anlage zu Übungen der Kampfeskunst in der Höhe 
von 300 Yen erbrachte der Nisshinkan-Verein. Die Schule wurden von ca. 270 Schülern 
besucht. 5 von 14 Lehrern waren Fachlehrer für Kampfeskunst. Im selben Jahr wurde die 
Schule dem Gouverneur unterstellt und erhielt einen vergleichbaren Status mit dem einer 
Präfekturschule. 1900 wurde ein Grund von ca. 6.730 m² zur Verwendung als Sportplatz von 
der ehemaligen Fürstenfamilie Matsudaira an die Schule vermietet. 1901 wurde die Schule von 
der Präfektur übernommen und zur Mittelschule der Präfektur Fukushima in Aizu (Fukushima-
ken Aizu chūgakkō) umbenannt. Gleichzeitig war aus dem Schulvermögen der bisherigen 
privaten Schule, das aus Mitteln des Nisshinkan-Vereins (3.000 Yen), Spenden von ehemaligen 
Dienstmännern des Aizu-han (20.000 Yen), öffentlichen Zuwendungen der Präfektur (12.400 
Yen) usw. bestand, eine Stipendienstiftung Aizu ikueikai gegründet worden. Ihr Zweck war es, 
die Heranbildung des „Humankapitals“ (jinzai) durch die Vergabe von Bildungskrediten an 
begabte Menschen für den Besuch der Mittelschule in Aizu oder für Hochschulbildung bzw. 
Ausbildung an einer Offizierschule zu gewährleisten. Anspruch auf finanzielle Unterstützung 
hatten Nachkommen der ehemaligen Samurai des Aizu-han und der Spender. Bis 1908 fanden 
an die 100 Bildungswillige und Leistungsfähige vom Geld aus dieser Stiftung einen Zugang zu 
höherer Bildung. Ab 1922 gab es Verleihung des von der ehemaligen Fürstenfamilie Matsudaira 
gestifteten Preises für besonders erfolgreiche Stipendiaten. (Siehe AWSI (Hg.) 1966b:231-235, 
273-274; FKS (Hg.) 1972:525-526, 1085-1097) 
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selber umgestaltet und konform mit der staatlichen Bildungspolitik gestaltet. 

Die konservativ-traditionalistischen Kräfte stellten ihrerseits Forderungen 

nach der Festigung der charismatischen Herrschaft, der konfuzianischen 

Moralerziehung und der ideologischen Ausrichtung der Schule. Sie wurden 

zwar von den herrschenden rationalistischen Kräften zurückgedrängt; der 

Moraldiskurs brachte aber den rationalistischen Kräften einen Denkanstoß zum 

Umdenken: Nun sahen sie, dass Rechtsverbindlichkeit moralische 

Verbindlichkeit ist und die sittliche Erziehung des Volkes Voraussetzung für die 

Befolgung politischer und sozialer Ordnung sowie für die Geltung staatlicher 

Herrschaft ist. Infolgedessen wurden der Schule neben der Qualifikations- und 

der Selektionsfunktion auch eine Legitimations- und Integrationsfunktion 

gegeben. 

Angesichts der Ausbreitung und Verstärkung der liberalen Bewegung 

wurden die liberalen Elemente in der Bildungspolitik zurückgenommen. Dieses 

ließ konservative Einflüsse zu. Der staatliche Zugriff wurde durch mehrere 

Maßnahmen wieder verschärft. Dabei wurde den Lehrern die 

Gestaltungsfreiheit des Unterrichtes entzogen. Sie wurden entpolitisiert und als 

Bedienstete vom Staat abhängig gemacht. Gegen alle Widerstände setzte sich 

der Staat mit seiner Macht und mit legitimen Gewaltmitteln durch. 
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9.  Die Entwicklung nach 1885 

 

9.1. Die Ära Mori von 1885 bis 1888 

 
9.1.1. Die staatsbürgerliche Erziehung im modernen Geist 

Im Dezember 1885 begann man in Japan damit, moderne 

Ministerialregierungen nach preußischem Vorbild einzusetzen. (KK (Hg.) 

1973a:154) Der erste japanische Ministerpräsident Itō Hirobumi ernannte den 

38-jährigen Mori Arinori (Motoyama 1998:206) – trotz heftigen Widerstandes 

des Konfuzianers Motoda Nagazane – zum ersten Kabinettsminister für das 

Bildungsressort. Motoda begründete seinen Standpunkt, Mori sei Christ. (Siehe 

Hayashi 1986:46-51) Ein zeitgenössischer Kritiker schrieb: In Mori 

kristallisierten sich beispielhaft die Ideen einer Zeit. Seine Ambivalenz 

entsprach genau der Ambivalenz der Meiji-Zeit. (Morikawa 1989:109) Mori hatte 

seit der politischen Wende in Japan als Staatsbeamter seine volle Kraft dem 

Aufbau des modernen Staates und der Anhebung der Stellung Japans in der 

internationalen Gesellschaft gewidmet. (Siehe Kikuchi:1965a:4-11, 1965b; 

Motoyama 1972:192-183, 190-193). Er hatte sich schon immer mit 

Bildungsfragen im Zusammenhang mit der Entwicklung des modernen Staates 

befasst. (Siehe Andō Yoshinori 2002:88-89; Kikuchi 1965a:6-7; Morikawa 

1990:119-120, 124-126; Motoyama 1972:183-189, 193-194; Sonoda 1975:35-

36) Er war es, der der japanischen Regierung David Murray als Berater 

vermittelt hatte. (Siehe Hada 1990:15, 16, 22; Inagaki 1965b:33-35) Mori war 

Mitbegründer und erster Präsident des Meiji 6 (1873) gegründeten 

Intellektuellenvereins Meirokusha (Kikuchi 1965a:7; Motoyama 1972:187), zu 

dem auch Fukuzawa Yukichi und einige elitäre Staatsbeamte gehört hatten. 

Dieser Verein hatte zur Vermittlung und Verbreitung aufklärerischer Ideen 

beigetragen und die Politik der Meiji-Regierung maßgeblich beeinflusst. 

Mori war Rationalist, konsequenter Verfechter der Aufklärung und des 

Etatismus sowie erbitterter Antagonist der konfuzianischer Erziehung und der 
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ideologischen Ausrichtung der Schule262. (Vgl. Morikawa 1989, 1990:139-142, 

144; Sonoda 1975) Sein politisches Ziel war die Etablierung eines rationalen 

Rechtsstaates (vgl. Sonoda 1975:17, 46), d. h. eines modernen Staates, der 

primär auf dem Glauben an die Legitimität der rationalen Satzung, Anwendung 

und Durchsetzung des rationalen Rechts beruht, sowie die Schaffung einer 

Nation aufgeklärter Bürger (siehe Inagaki 1965b:33; Motoda 1972:196). Der 

„Rechtsstaat“ ist jener „Staatstypus, der sich in Theorie und Praxis seit dem 19. 

Jahrhundert herausgebildet hat und heute alle zivilisierten Staaten der 

Gegenwart prägt“, und „in welchem die Verwaltung an Gesetze und der 

Gesetzgeber an die Verfassung gebunden ist“. (Anter 1996:73) Mori erachtete 

den Liberalismus als wirksames Mittel des Staates, der zur Überwindung des 

Traditionalismus und des Konservatismus sowie zur Legitimierung der 

staatlichen Herrschaft dienen sollte. (Vgl. Sonoda 1975:4-5, 19) Für Mori 

standen Rationalismus, Liberalismus, Etatismus und Nationalismus keineswegs 

im Gegensatz zueinander. Er betrachtete den Tenno – wie es für 

rationalistische staatliche Akteure in der Meiji-Zeit charakteristisch war – nur als 

Institution (Inagaki 1965b:41) und Instrument zur Herstellung der nationalen 

Einheit (Morikawa 1990:142-143). Er sicherte Lehrern die Freiheit für ihren 

religiösen Glauben und ihre politische Überzeugung als Privatperson zu, lehnte 

aber jeglichen ideologischen und religiösen Einfluss auf Schule und Schüler 

kategorisch ab. (Vgl. KK (Hg.) 1974b:685-686; Morikawa 1990:139-140; 

Yamada 1965a:62-63) 

Das pädagogische Denken von Mori war völlig auf die Nützlichkeit für 

den Staat ausgerichtet. Er setzte die Bildungspolitik der Aufklärungsepoche im 

modernen Geist fort, die auf das Staatsziel „Reichtum der Nation und Stärkung 

des Militärs“ (fukoku kyōhei) ausgerichtet war. (Motoyama 1972:196) Dabei zog 

er aber das politische System, die soziale Lage sowie die Tradition Japans in 

Rechnung (siehe Inagaki 1965a:29) und ergänzte die Funktionen des 

Bildungswesens – die Innovations-, die Qualifikations- sowie die Allokations- 

und Selektionsfunktion – durch die politische Funktion (siehe KK (Hg.) 

                                                 
262 Zur Kritik Moris an der traditionellen konfuzianischen Bildung und Erziehung siehe Kishii 
1965b:134; Motoyama 1972:194-195. 
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1974b:681; Inagaki 30-31; Motoyama 1972:185-186; Satō Hideo 1965b:77), d. 

h. die Integrations- und Herrschaftsfunktion263. 

Seine bildungspolitischen Bemühungen waren geprägt vom Versuch, 

eine staatsbürgerliche Identifikation auf der Grundlage der individualistischen 

Verantwortungsethik herzustellen (vgl. Kishii 1965a:48) und tüchtige und 

nützliche Staatsuntertanen (Inagaki 1965b:39; Satō Hideo 1965b:76) wie auch 

hoch geschulte Fachkräfte heranzuziehen. Disziplinierung und Willensbildung 

des Volkes durch körperliche und charakterliche Zucht, Durchsetzung der 

Elementarausbildung für alle Bevölkerungsschichten (KK (Hg.) 1974b:26) sah 

er als primäre pädagogische Herausforderungen an. Gleichzeitig erkannte er 

aber auch die dringende Notwendigkeit der Elitebildung. (Vgl. Satō Hideo 

1965a:68-70) In seiner Amtszeit vom Dezember 1885 bis zum Februar 1889 

wurde das Bildungswesen straff zentralisiert, vereinheitlicht und rationalisiert. 

Die Schularten und die Kriterien für den Unterricht wurden genau festgelegt. 

Der Unterricht und die Lehrmaterialien wurden – außer im Studienbereich – 

direkt vom Minister gesteuert und bis in ihre Einzelheiten kontrolliert. (Vgl. Satō 

Hideo 1965a:72) 

1886 wurde durch einzelne Verordnungen über die Kaiserliche 

Universität (Teikoku daigaku-rei), die Mittelschulen (Chūgakkō-rei), die 

Grundschulen (Shōgakkō-rei) und die Lehrerausbildungsstätten (Shihan gakkō-

rei) das Bildungswesen neu geregelt. Die Kaiserliche Universität (Teikoku 

daigaku) in Tokyo stellte die einzige Anstalt für wissenschaftliche Ausbildung 

und Forschung dar. (Vgl. Terasaki Masao 1965:97) Alle anderen 

Bildungsbereiche wurden jeweils in zwei Stufen gegliedert: Im 

Grundschulbereich in Allgemeine Grundschulen (jinjō shōgakkō) und Ober-

Grundschulen (kōtō shōgakkō), im Mittelschulbereich in Allgemeine 

Mittelschulen (jinjō chūgakkō)  und Ober-Mittelschulen (kōtō chūgakkō), und in 

der pädagogischen Ausbildung in Allgemeine Lehrerbildungsanstalten für 

Grundschullehrer (jinjō shihan gakkō) und höhere Lehrerbildungsanstalten für 

Mittelschullehrer (kōtō shihan gakkō). (Satō Hideo 1965a:68) 
                                                 
263 Unter Berufung auf Horace Mann (1796-1859), den amerikanischen Bildungsreformer im 19. 
Jahrhundert, sprach Mori die politische Funktion von Bildung aus: „Bildung trägt zur 
Heranbildung der Träger der Zivilgesellschaft bei und stelle die Garantie für die politische 
Stabilität des Staates dar“. (Vgl. Motoyama 1972:185-186) 
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Parallel zur durch Itō initiierten Staatsbildung näherte sich Mori in der   

pädagogischen Konzeption dem deutschen Vorbild. (Karasawa 1968a:107-108; 

Inagaki 1965a:31; Motoyama 1972:196-199-204, 207-208) Während seines 

diplomatischen Dienstes in England [von 1880 bis 1884; Anm. d. Verf.] 

betrachtete er genau den Aufstieg des Nationalismus in Europa [im 19. 

Jahrhundert; Anm. d. Verf.] sowie des [aus dem deutschen Bund, dem lockeren 

Zusammenschluss der deutschen Territorialstaaten, entstandenen; Anm. d. 

Verf.] Deutschen Reiches [ –  des deutschen Nationalstaates – ; Anm. d.. Verf.] 

mit einer zentralen Macht. (Yokosuka 1965:132) Der deutsche Einfluss auf  

japanische Staatsmänner und Intellektuelle war damals beachtlich: Die 

japanische Regierung rief viele Berater aus Deutschland, darunter die Juristen, 

die bei der Ausarbeitung der Meiji-Verfassung maßgeblich mitgewirkt hatten, 

wie Lorenz von Stein (1815-1890), Herman Roesler (1834-1894) und Albert 

Mosse (1846-1925). 264  (Siehe Takii 2000:107-108) Der preußische Richter 

Hermann Techow, der „auf Anraten Lorenz von Steins von Itō als 

Regierungsberater nach Japan geholt wurde“ und „maßgeblich an der 

Schaffung einer japanischen Zivilprozeßordnung nach deutschem 

Vorbild“ wirkte, hatte nachweislich auch gewissen Einfluss auf den äußeren 

Bildungsbereich ausgeübt. (Möller 1995:115) Um Kenntnisse im deutschen 

Staatssystem zu gewinnen, wurden mehrere Universitätsprofessoren aus 

Deutschland berufen, oder es wurde die Elite zum Studienaufenthalt nach 

Deutschland geschickt. (Vgl. Hiramatsu 1975:124) Wenn Takii von einer 

„Germanisierung des Rechtslebens“ (Takii 2000:107) spricht, erweiterte sich 

„Germanisierung“ auf das ganze japanische Geistesleben.   

Mori war wohl über die preußische Reform, die „das Verhältnis zwischen 

Staat und Erziehung […] in einer spezifischen Weise [verdichtete]“ (Jeismann 

1969:7), gut informiert.265 In Preußen wurden seit Beginn des 19. Jahrhunderts 

die „Pläne einer Nationalerziehung“ entwickelt (Kuhlemann 1998:98). 

„Spätestens mit der Gründung des preußisch-kleindeutschen Nationalstaates 

                                                 
264 Es gibt eine Studie zum Wirken der deutschen Rechtsexperten in der Meiji-Zeit von Takii 
2000. 
265  Zur Zeit Mori wurden auch in Japan lebhafte Diskussionen über Nationalerziehung 
(kokkashugi kyōiku, kokumin kyōiku, kokka kyōiku etc.) durchgeführt. (Vgl. Hiramatsu 1975:124-
125) 
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gewann […]  das Programm einer vaterländischen Erziehung im nationalen 

Sinne eine überragende Bedeutung.“ (Kuhlemann 1998:99) Die bis dahin vor 

allem in den niederen Schulen gepflegten […] Traditionen – Sprache, Religion 

und Sitte – sollten merklich zurücktreten gegenüber jener großen Kulturaufgabe, 

die Jugend zu national denkenden und fühlenden Menschen zu erziehen“. 

(Kuhlemann 1998:99). Kuhlemann beschreibt die Bildungspolitik in Preußen zur 

Zeit des Kaiserreichs folgendermaßen: 

„Diese Neuordnung einer seit eh und je obrigkeitlich ausgerichteten Bildungspolitik 
war aber gleichzeitig mit dem aus liberalen Wurzeln stammenden Konzept einer 
‚Staatsbürgererziehung’ verbunden, das jedem Staatsbürger als einem ‚Rechts-
subjekt’ den Anspruch auf ein ‚Mindestmaß’ an Bildung zugestand. Das entsprach 
der Zielperspektive einer ‚bürgerlichen Gesellschaft’ mit rechtlich gleichen, sehr 
wohl aber in ihrer Bildung wie auch politisch und sozial ungleichen ‚Staatsbürgern’. 
Die niederen Schulen sollten der großen Mehrheit des Volks eine religiös 
durchtränkte nationale Bildung vermitteln, welche die ‚für das bürgerliche Leben 
nötigen allgemeinen Kenntnisse und Fertigkeiten’ umfasste. Im Gegensatz dazu 
stand der Bildungsauftrag der höheren Schulen, die einer Minderheit die 
‚Grundlagen einer allgemeinen wissenschaftlichen Bildung’ anboten, um ‚zu 
selbständiger geistiger Arbeit’ zu befähigen.“ (Kuhlemann 1998:99) 
 

Bezieht man sich auf die Analyse Kuhlemanns, ist die Parallelität der 

Bildungspolitik in Preußen-Deutschland und in Japan unter Mori festzustellen. 

Allerdings trat in Japan eine religiös durchtränkte nationale Bildung erst nach 

der Ära Mori ein. 

Die Bildungspolitik von Mori beruhte auf dem Grundsatz, dass Bildung 

und Erziehung des Volkes im Rahmen des staatlichen Schulsystems – „national 

education“ – und der Volkswirtschaft – „national economy“ – erfolgen sollten. 

(Inagaki 1965b:36; KK (Hg.) 1973b:61; Morikawa 1990:134; Satō Hideo 

1965a:72) Hierbei übernahm er den Begriff „Nationalerziehung“, der in Preußen 

„bereits während des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts […] fast zum 

Modewort der einschlägigen Schriften“ wurde (Jeismann 1969:7). Er wollte das 

japanische Volk von Untertanen zu Staatsbürgern machen. Er bezeichnete es 

mit „subject“ (Inagaki 1965b:42) – im Sinne sowohl von Staatsbürgern als auch 

von urteils- und handlungsfähigen Subjekten mit Selbstreflektion. 266  Das 

staatsbürgerliche Erziehungskonzept von Mori richtete sich auf die 

Heranbildung von Staatsmitgliedern, die ohne äußeren Zwang und ohne Gewalt 
                                                 
266 Zur Diskussion über die Auffassung der Staatsbürger als Subjekt von Mori siehe Hasegawa 
Seiichi 2001. 
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an die Legitimation glauben, der Ordnung folgen und ihre staatsbürgerlichen 

Pflichten erfüllen sowie ihre Kenntnisse zum Wohl des Staates ausüben. (Vgl. 

KK (Hg.) 1974b:18-21) Während seiner Amtsperiode wurde das Bildungsbudget 

durch steigende Rüstungsausgaben eingeschränkt. Angesichts der 

herrschenden Wirtschaftskrise wurde nur eine Minderheit auf öffentliche Kosten 

unterrichtet. (Siehe Horiuchi 1965b) 

Dem deutschen Sprachgebrauch entsprechend unterschied Mori die 

Begriffe „Erziehung“ (kyōiku) und „(wissenschaftliche) Bildung“ (gakumon) 

voneinander267 und legte nach diesem Kriterium differenzierte Ziele der Schulen 

fest. (Satō Hideo 1965a:68-69; Kinoshita 1965:92) Erziehung, so Mori, seien 

Handlungen, die in der Absicht erfolgen, die geistigen, körperlichen und 

sittlichen Fähigkeiten der Heranwachsenden zur Vollentwicklung zu bringen 

(siehe Inagaki 1965a:29; KK (Hg.) 1974b:681-682; Satō Hideo 1965a:68). 

Dieser Begriff impliziere Autoritätsverhältnisse zwischen Erziehenden und 

Unmündigen, die auf Zustimmung der Autoritätsabhängigen beruhen sollten. 

Dieser Aufgabe sollte sich das niedere Schulwesen widmen. Hierbei kamen 

Grundschullehrer zu einer zentralen Rolle. Sie sollten nicht lediglich 

unterweisen, sondern als Erzieher wirken. (KK (Hg.) 1974b:682; Morikawa 

1977:80) Im Unterschied zum Begriff der Erziehung impliziere der Begriff 

Bildung keine Autoritätsbeziehung. Bildung hafte etwas Elitäres an. (Satō Hideo 

1965a:69) Sie beziehe sich auf den Erwerb wissenschaftlicher Kenntnisse in 

einem bestimmten Fachgebiet. Sie sei für Erwachsene und beruhe auf freier 

Basis. Dieser Aufgabe sollten Universität und Ober-Mittelschulen dienen. Für 

sie galt akademische Freiheit. 

Unter Mori stieg das Interesse an deutscher Pädagogik: An der 

literaturwissenschaftlichen Fakultät der Kaiserlichen Universität wurde neben 

Deutscher Philologie auch deutsche – herbartianische – Pädagogik unterrichtet. 

(Möller 1995:121) Auf den Lehrstuhl wurde 1887 Emil Hausknecht (1853-1927) 

                                                 
267 In Japan wurde Anfang der zwanziger Jahre der Meiji-Zeit (gegen Ende der 1880er Jahre), 
also in der Ära Mori, der Terminus „Erziehung“, der „eine[n] der Grundbegriffe der (deutschen) 
Erziehungswissenschaft“ (Lenzen 2004 Stichwort „Bildung“, 208) darstellt und sich vom Begriff 
„Unterricht“ unterscheidet, in die Terminologie der Schulpädagogik und -politik eingeführt. 
(Siehe KK (Hg.) 1974b: 215-217) 



 307 

aus Deutschland berufen.268 (Möller 1995:121) An den Lehrerseminaren wurde 

die von Herbartianern, insbesondere von Tuiskon Ziller (1817-1882) weiter 

entwickelte systematisierte Unterrichtsmethode – die fünf Formalstufen – 

vermittelt (Möller 1995:173-175). Die Herbartsche Pädagogik verbreitete sich in 

der Schulpraxis stark. 

Mori kritisierte die frühere Bildungspolitik, in der sich die für die 

Aufklärung charakteristische Überbewertung der Wissensvermittlung 

abzeichnete. (Satō Hideo 1965a:68) Im Anschluss an Herbert Spencer269, mit 

dem er direkten Kontakt hatte (Andō Yoshinori 2002:93-94, siehe auch 

Yamashita 1976a:88-90, 111), betonte er die Notwendigkeit geistiger, 

körperlicher und sittlicher Bildung. Pestalozzi hatte allerdings schon vorher die 

Meinung vertreten, dass „intellektuelle, physische und moralische Erziehung 

zusammengehöre und eine aufeinander bezogene Einheit sein“ müsse (Heitger 

1972:21). Mori setzte sich sicherlich auch mit Pestalozzis Pädagogik 

auseinander und besaß gute Kenntnisse darüber. 270  Während die 

Aufklärungspädagogik Pestalozzis auf die Menschenbildung gerichtet war 

(Heitger 1972:21), ging der Bildungsgedanke Spencers im Industriezeitalter von 

„rationalistisch-technischen und Nutzbarkeitsgesichtspunkten“ (Reble 2002:258) 

aus. Bei Spencer „nimmt die körperliche Erziehung und Pflege […] den ersten 

Platz ein“ (Reble 2002:257-258). Als Rangordnung pädagogischer Werte führte 

Mori an: 1. physische, 2. sittliche, 3. intellektuelle Werte. 271  Anscheinend 

übernahm Mori auch das pädagogische Konzept von Johann Friedrich Herbart 

(1776-1841), das in Deutschland „in den letzten Jahrzehnten des 19. 

                                                 
268 Zur Herbarts Pädagogik in Japan siehe Karasawa 1968a:105-120; Hiramatsu 1975:119-235; 
KK (Hg.) 1974b:197-206; zum Wirken Hausknechts in Japan siehe Möller 1995:107-175. 
269 Zum Hinweis darauf siehe Andō Yoshinori 2002:90; Chiba 1999b:104; Morikawa 1989:115, 
1990:124. 
270 Als sich Mori während seines diplomatischen Dienstes in den USA von Meiji 3 (1870) bis 
Meiji 6 (1873) mit der aktuellen Entwicklung des Bildungswesens auseinandergesetzt hatte 
(Motoyama 1972:182-183), hatte dort der Pestalozzismus als pädagogische Strömung 
geherrscht. Horace Mann, der Bildungsgedanken, -politik und -verwaltung von Mori beeinflusste 
(siehe Akie 2004), war ein Vertreter von Pestalozzis pädagogischer Ideen (Tsuchiya 1962:202). 
David Murray, der wegen seiner Bildungsauffassung von Mori hochgeschätzt und in der 
Aufklärungsepoche Japans durch seine Empfehlung zum Berater des Bildungsministeriums 
berufen wurde, war ebenso ein Anhänger Pestalozzis (Hada 1990:16); Murray sprach sich auch 
für die Einheit von geistiger, körperlicher und sittlicher Erziehung aus (Andō Yoshinori 2002:86; 
Hada 1990:17-18; Tsuchiya 1962:185). 
271 Zur Diskussion über die Bedeutung der physischen, der sittlichen und der intellektuellen 
Bildung bei Mori siehe Kishii 1965b:44-45. 
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Jahrhunderts zur Auswirkung gekommen ist“ (Reble 2002:239). Reble schildert 

die Erziehungsauffassung Herbarts folgendermaßen: „Aller Unterricht“ muss 

„auf Charakterformung ausgerichtet sein und darf nicht etwa in einer 

Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten steckenbleiben. Es gibt für 

Herbart keine Erziehung ohne Unterricht, aber auch keinen Unterricht, der den 

erzieherischen Sinn außer Acht lassen“ dürfe. (Reble 2002:243) Dies galt auch 

bei Mori. (Siehe Satō Hideo 1965b:77; Inagaki 1965b:39) 

Als effektives Mittel zur Nationalerziehung führte Mori das Turnen für 

Mädchen und Jungen – außer in den höheren Schulen und den einfachen 

Armenschulen – in allen Schulen verbindlich und verpflichtend ein. Er setzte 

„militärische Körperertüchtigung für die ‚männliche Jugend“ (heishiki taisō) 

(Andō Yoshinori 2002:85-86) an den Schulen ein – vor allem für Studenten an 

Grundschullehrerausbildungsstätten (siehe Yamada 1965b:111; Kishii 

1965b:132) – für sie war sechs Wochenstunden vorgesehen (Andō Tadashi 

1979:14) –, aber auch für Schüler an Grund- und Mittelschulen im Rahmen des 

Turnunterrichtes. 272  (Vgl. Yokosuka 1965:138) Es handelte sich dabei zwar um 

Exerzierübungen wie Aufstellen in Reih und Glied, Marschieren in 

geschlossener Formation (Yokosuka 1965:138) so wie beim Militär; sie sollten 

aber – wie Mori nachdrücklich betonte – nicht zu militärischer Vor- oder 

Ausbildung, sondern zu pädagogischen Zwecken dienen (Ōkubo 1972:134; 

Sonoda 1975:43-44; Yokosuka 1965b:140), und zwar zur körperlichen 

Ertüchtigung und vor allem zur Charakter- und Willensbildung sowie zur 

Formung des Pflichtbewusstseins der jungen Männer. Die enge Verbindung von 

körperlichen Übungen und Nationalerziehung in Preußendeutschland war 

sicherlich sein Vorbild. 

In Deutschland war Turnen „von Anfang an mehr als bloße Leibesübung 

oder Körpererziehung“. (Krüger 2005:40) Es war ein Element der in 

Bemühungen um die Befreiung Deutschlands von der napoleonischen 

Herrschaft entstandenen Nationalbewegung (vgl. Krüger 2005:43) „mit dem Ziel, 

Einheit und Freiheit in Deutschland herzustellen und das Volk für den Kampf 

gegen die Franzosen zu stählen“ (Krüger 2005:67). In diesem Zusammenhang 
                                                 
272 Zur Diskussion über Moris Konzept zur Nationalerziehung durch körperliche Zucht siehe 
Andō Tadashi 1975; Andō Yoshinori 2002; Sonoda 1975:41-54. 
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wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein „Konzept einer auf körperlicher 

Bildung und Ausbildung beruhenden Nationalerziehung“, des Turnens, 

entwickelt.273 (Vgl. Krüger 2005:43) Viele deutsche Pädagogen sprachen vom 

Effekt des Turnens nicht nur als körperliche, sondern auch als sittlich-

moralische und vaterländische Erziehung. 274  „Die Reformer in 

Preußen“ förderten das Turnen deshalb, weil es „allgemein als eine Form der 

Wehrertüchtigung und eine Möglichkeit der Erhaltung der Volksgesundheit 

betrachtet“ wurde. (Krüger 2005:67) 1842 wurde das Turnen durch den 

Schulturnerlass des Königs Friedrich Wilhelm IV. vom preußischen Staat 

offiziell als Erziehungsmittel in die Schulen eingeführt“. (Krüger 2005:70) Der 

Staat sah die Notwendigkeit, „durch eine harmonische Ausbildung der geistigen 

und körperlichen Kräfte dem Vaterlande tüchtige Söhne zu erziehen“ (Krüger 

2005:81). Hierbei wurden „Turnen und Körpererziehung […] als eine besondere 

Form der militärischen Körperertüchtigung für die ‚männliche 

Jugend’’“ aufgefasst. (Krüger 2005:113) „Der preußische Schulturn-

erlass“ wurde „das Signal und ein kleiner Durchbruch zu einem Turnunterricht 

für alle“: In den 1860er Jahren erfolgte „die vollständige, gesetzlich verfügte 

Einführung des Schulturnens an allen Schulen und in allen Ländern in 

Deutschland“. (Krüger 2005:82) 

Adolf Spieß (1810-1858), der als „Begründer des Schulturnens in 

Deutschland“ (Krüger 2005:113) gilt, legte nach Aufforderung des preußischen 
                                                 
273 Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), „der ‚Vater’ des Turnens in Deutschland“, erörterte sein 
Konzept in zwei Büchern, im Deutschen Volkstum (1810) und in der Deutschen Turnkunst 
(1816) und legte damit die Grundlage für die turnerische Nationalerziehung. (Krüger 2005:43) 
274 Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839), der als „Vorkämpfer der körperlichen 
Erziehung und einer nationalen Wehrerziehung“ (Reble 2002:163) gilt, vertrat in seiner Schrift 
Turnbuch für die Söhne des Vaterlandes (1817) (Krüger 2005:41), die „in ganz Deutschland, vor 
allem aber in Preußen Verbreitung fand“ (Krüger 2005:40), die Meinung, dass der Zweck des 
Turnens darin läge, durch die gemeinsamen Übungen und das Zusammenwirken aller den 
„Geist echter Kriegsscharen, nämlich den des Gehorsams, der Ordnung, der Einigung und 
Einmütigkeit“ (Krüger 2005:42) zu vermitteln und den Menschen „‚zum Bürger’, der sein 
Vaterland liebt und verteidigen will“ (Krüger 2005:41), zu erziehen. Der Pädagoge Friedrich 
Wilhelm Klumpp (1790-1868) „sah es als eine […] Pflicht des Staates an, körperliche Erziehung 
und Turnen […] in alle Schulen aufzunehmen; nicht nur aus gesundheitlichen, sondern eben 
auch aus erzieherischen und moralischen Gründen.“ (Krüger 2005:79) In seiner Schrift Das 
Turnen. Ein deutsch-nationales Entwicklungs-Moment (1842) (Krüger 2005:77) vertritt er die 
Meinung, dass „durch das Turnen […] in besonderer Weise ‚freiwilliger Gehorsam’ und 
‚moralischer Mut eingeübt werden [kann]“. (Krüger 2005:79) Er „war, wie viele andere seiner 
Zeit, überzeugt, dass die physische und menschlich-moralische, sittliche Zukunft nur durch 
diese entscheidenden Formen von Selbstdisziplin und Askese zu bewältigen sei„. (Krüger 
2005:79) 
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Kultusministers (Krüger 2005:113) „ein konkretes, praktikables 

organisatorisches Konzept für das Turnen in der Schule und ein ‚System’ von 

Turnübungen vor“. (Krüger 2005:128) „Das Turnen der Knaben betrachtete 

Spieß […], wie vor, neben und nach ihm viele andere Turn- und Sportlehrer, im 

Wesentlichen als eine ‚Vorschule für den Wehrmann’. Damit war keineswegs 

gemeint, dass nun im Schulturnen ein vormilitärischer Unterricht stattfinden 

sollte, sondern im Grunde gehört jede körperbildende Übung zum Turnen, und 

jede Art turnerischer Ausbildung dient auch mehr oder weniger gezielt der 

körperlichen und militärischen Tüchtigkeit zukünftiger Soldaten.“ (Krüger 

2005:114) Nach Spieß eigneten sich die „Freiübungen“, d. h. ein Turnen, das 

„frei von Geräten“ und „ohne großen Aufwand, ohne großes turnerisches 

Können und von Vielen gleichzeitig ausgeführt werden konnte[…], besonders 

[…] für Schüler, denen neben Körpererziehung und Köperbeherrschung auch 

Disziplin und Ordnung […] beigebracht werden“ sollte[…]. (Krüger 2005:116) 

Am besten ließen sie sich aber als „Ordnungsübungen“ bzw. „Gemeinübungen“, 

d. h. als Übungen, die mit oder ohne Geräte „gemeinsam und gleichzeitig 

ausgeführt wurden“, durchführen, „die dann letztlich vom rein militärischen 

Exerzieren kaum noch zu unterscheiden waren: Ganze ‚Reihen’ hatten sich 

nach dem Kommando des Lehrers wie ein Einzelner zu bewegen, zu 

schwenken, Aufstellung zu nehmen, zu marschieren, sich zu teilen, aufzulösen 

und wieder zu schließen usw. Der Zweck dieser Ordnungsübungen, die bisher 

– außer in militärischen Exerzierreglements – systematisch nirgends 

beschrieben worden waren, bestand darin, ‚die Einzelnen in ihrer Eigenschaft 

als Glieder eines Gemeinkörpers […] zu bilden“. (Krüger 2005:117)  „Ordnung 

und Zucht waren die wesentlichen Elemente, die Adolf Spieß dem bisherigen 

Turnen geben wollte.„ (Krüger 2005:117) 

Moris Erziehungsmaßnahmen standen unübersehbar unter dem Einfluss 

der deutschen turnerischen Nationalerziehungskonzepte – vor allem der von 

Spieß entwickelten „strengen, formalisierten, beengenden und militärischen 

Übungen“ (Krüger 2005:117), die „– aus heutiger Sicht – erstaunliche 

Verbreitung“ fanden (Krüger 2005:117). Die Wurzel der von Mori geförderten 

Erziehungsmethode – Disziplinierung durch körperliche und charakterliche 

Zucht – kann aber auch in der Bildungstradition der Samurai gesehen werden. 
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(Siehe Andō Yoshinori 2002:89; KK (Hg.) 1974b:809; Motoyama 1998:220-221; 

Sonoda 1975:42) Hatte sich in der Feudalzeit die körperliche Erziehung zu 

bestimmten Charaktermerkmalen und Tugenden wie Selbstdisziplin und 

Verantwortungsbewusstsein auf die Herrschaftselite beschränkt, erweiterte Mori 

sie auf das ganze Volk. Denn gerade ein moderner Staat brauche jene Bürger, 

die sich als Mitträger des Staates diszipliniert verhielten, die legitime 

Rechtsordnung einhielten und bereit und fähig waren, ihre Nation zu verteidigen. 

Mori wusste, dass das Militär der größte Erzieher zu Disziplin war, so wie 

Weber sagt (siehe Weber 2002:686). Yamakawa Hiroshi aus Aizu, der damals 

Oberst war, wurde zum Rektor (Motoyama 1972:209), und ein Leutnant wurde 

zum Turnlehrer (Andō Tadashi 1975:) der höheren Lehrerbildungsanstalt in 

Tokyo, die als Muster und Zentrum für die Lehrerausbildung galt (Morikawa 

1972:208), eingesetzt. 

Die sittliche Erziehung sollte sicherstellen, dass das erworbene Wissen 

richtig und sinnvoll (Kishii 1965a:45), d. h. zum gesellschaftlichen Fortschritt 

und zur Entwicklung des Staates, verwendet würde. Sie sollte – neben dem 

Turnen – an niederen Schulen durch das Fach Sitte (shūshin), an höheren 

Schulen – an Mittelschulen und an Lehrerausbildungsstätten – durch das Fach 

Ethik (rinri) erfolgen (Kishii 1965b:135). Sitte sollte durch Beispiel, Vorbild, 

Kompetenz und rationale Erklärung des Lehrers im Alltag praktiziert werden (vgl. 

Kishii 1965b:133-134), während Ethik, die theoretischen Charakter hat, mit 

Lektüre unterrichtet werden sollte (Kishii 1965b:135). Unter Mori wurde das 

Stundenausmaß für Sitte drastisch reduziert.275 

Mori bekannte sich zum individualistischen Leistungsprinzip und brachte 

das durch die Selektions- und Allokationsfunktion der Schule – Funktion der 

Schule als Mechanismus gesellschaftlicher Statuszuweisung – zum Ausdruck: 

An der Grundschule wurden Elementarausbildung und Erziehung vermittelt. 

Diejenigen, die ihren Bildungsgang in der Grundschule, auf der untersten 

Ebene des Schulwesens, abgeschlossen haben, seien der Unterschicht 
                                                 
275 Gemäß dem Grundschullehrplan von 1886 wurde der Anteil des Gegenstandes Sitte an den 
Gesamtunterrichtsstunden in der Unterstufe der Grundschule von 21,3 % auf 5,5 % reduziert. 
(Chiba 1999b:106; Inagaki 1965c:124) Was die Grundschullehrerausbildung betraf, hatte vor 
Mori der Anteil des Gegenstandes Sitte an den Gesamtunterrichtsstunden 10,1 % betragen; 
nach der zentralen Regelung von 1868 betrug der Anteil des Gegenstandes Ethik nur mehr 
2,6 %. (Sugimori 1996:81) 
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zuzuordnen. Die Allgemeine Mittelschule diene neben der Vorbereitung für die 

höhere Schule zur Produzierung der im Bereich von Handel, Gewerbe und 

Industrie sofort brauchbaren, tüchtigen Arbeitskräfte. Ihre Abgänger würden 

einen mittleren Berufsstand einnehmen und der Mittelschicht angehören. Die 

Ober-Mittelschule und die Universität dienten zur Vermittlung höherer Bildung 

und zur Rekrutierung der Elite. Ihre Absolventen würden in die Oberschicht 

eingeordnet. (Kinoshita 1965:92-93) Diese gesellschaftliche, wirtschaftliche und 

geistige Führungsschicht werde auf die Meinungsbildung der breiten Masse 

einwirken – allerdings nicht von ihrem eigenen Gesichtspunkt aus, sondern im 

Sinne des Staates. (Terasaki 1965:105) 

Mori rief eine ministeriale Begutachtungskommission für Schulbücher ins 

Leben. (Inagaki 1965d:124) Ihre Aufgabe lag nicht darin, die Lehrmittelfreiheit 

einzuschränken oder gar die Schulbücher zu einer bestimmten ideologischen 

Weltanschauung zu lenken, sondern aus den von privaten Verlagen publizierten 

und freiwillig vorgelegten Büchern pädagogisch Wertvolle auszuwählen und 

damit die Qualität der Lehrbücher zu heben. Die Wahl der Schulbücher wurde 

der jeweiligen Präfektur überlassen. Die Umsetzung bedurfte allerdings der 

Zulassung des Ministers. Zur Verhinderung jeglicher Einflussnahme durch 

öffentliche Institutionen wurde der Eingriff der Regionalbehörden in die 

Erarbeitung der Schulbücher verboten. Das Bildungsministerium sollte erst 

dann Lehrbücher konzipieren, wenn es auf dem Markt keine entsprechenden 

Angebote gab. (Vgl. Inagaki 1965d; KK (Hg.) 1974b:26-28) Nach dem Tod von 

Mori bahnte sich eine Richtungsänderung der Schulbücherkontrolle durch den 

Staat an: 1890 wurde die Schulbücherzensur eingeführt. (FKS (Hg.) 1972:863) 

1903 entstand das staatliche Monopol für Lehrbücher. Ab diesem Zeitpunkt 

durften im Unterricht nur Lesestoffe durchgenommen werden, die in der 

Geistesrichtung konfuzianischer Weltanschauung lagen. (Vgl. KK (Hg.) 

1973a:250-253) 

Mori forderte von der Lehrerschaft und den Lehramtsstudenten mehr 

Leistung, Selbstdisziplin und Engagement für ihre pädagogische Tätigkeit. Der 

Lehrerberuf sollte eine Lebensaufgabe sein und keineswegs als bloße 
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Erwerbstätigkeit angesehen werden. (Yamada 1965a:59) 276  Mori versuchte 

aber auch, das Selbstbewusstsein der Lehrer zu fördern und setzte sich für eine 

höhere Entlohnung der Lehrtägigkeit und eine Anhebung der sozialen Stellung 

des Lehrerstandes ein. (KK (Hg.) 1974b:686-687; Yamada 1965a:63-64) Zur 

Verbesserung von Qualität und Berufsethos der Grundschullehrer führte er eine 

tiefgreifende Reform der Lehrerausbildung durch. Mori erklärte, dass die 

Ausbildung der Grundschullehrer völlig auf das Staatsziel abgestimmt sein 

sollte, weil 90 % des Erfolgs bei der Volksbildung, die das Geschick einer 

Nation entschied, davon abhänge. (KK (Hg.) 1974b:687; Yamada 1965b:110) 

Hierbei wurde die Grundschullehrerausbildung – ohne Unterschied der 

Geschlechter – auf vier Jahre erweitert und im inneren wie im äußeren Bereich 

vereinheitlicht. (Vgl. KK (Hg.) 692-693) Die Zahl von Ausbildungsplätzen wurde 

vom Minister festgelegt. Zur Rekrutierung der Begabten aus allen Schichten 

zum Lehrerberuf wurden großzügige Studienförderungen einheitlich festgelegt; 

demnach erhielten alle Lehrerstudenten – unabhängig von ihrer sozialen 

Bedürftigkeit – großzügige Förderungen. (KK (Hg.) 1974b:694-698; Yamada 

1965b:114) Sie mussten sich dafür verpflichten, zehn Jahre lang bei Männern 

und fünf Jahre lang bei Frauen als Lehrer zu arbeiten. (KK (Hg.) 1974b:698-

699; Yamada 1965b:113) Die Ausbildungsstätten für Grundschullehrer wurden 

definitiv zu Anstalten der Präfekturen erklärt. (Siehe KK (Hg.) 1974b:691) Alle 

bei der Lehrerausbildung entstehenden Kosten sollten von ihnen getragen 

werden. Mori setzte sich vehement für die finanzielle Sicherung der 

Lehrerausbildung ein und kontrollierte diesbezüglich selbst das Budget der 

Präfekturen. (KK (Hg.) 1974b:701; Yamada 1965b:114-115) 

Lehrer sollten drei Merkmale haben: Fügsamkeit (jūjun) gegenüber den 

ihnen Überordneten – dem Schuldirektor und dem Gouverneur (Yamada 

1995b:111) –, kameradschaftliche Rücksicht und Hilfsbereitschaft (yūjō) 

gegenüber den mit ihnen gleichgestellten Kollegen sowie Autorität (igi) 277 

                                                 
276 Mori appellierte an die Lehrer, “Sklave der Erziehung” oder “Mönch der Erziehung” zu sein. 
(KK (Hg.) 1974b: 685, Morikawa 1990:137) Hier gibt es Parallele zu Horace Manns Auffassung 
vom Lehrerberuf etwa als “the most difficult and dedicate task“, sowie von den Anforderungen 
an die Lehrerschaft, „arduous and sacred duties“ oder „sacred calling“ “higher motives of 
action“ (Akie 2004:242-243) zu haben. 
277 Meine Übersetzung stützt sich auf eine Rede von Mori an der Lehrerbildungsanstalt der 
Präfektur Saitama im Jahr 1885. (Siehe Ōkubo 1972:483) 
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gegenüber den ihnen Unterordneten und Schülern. (Siehe Akie 2004:241-242; 

Motoyama 1998:234-235) Mori machte die Einprägung dieser 

Charaktereigenschaften 278  zum Ziel der Lehrerausbildung. (KK (Hg.) 

1974b:690) Lehrerausbildung wurde auf harten Drill und rigorose Disziplin 

umgestellt. (Vgl. KK (Hg.) 1974b:682-683) Alle künftigen Lehrer sollten durch 

strenge Zucht und militärische Ordnung im Internat sowie durch hartes 

körperliches Training zu den gewünschten Eigenschaften, Charakterfestigkeit, 

Ausdauer und Pflichtbewusstsein geführt werden. Bei der Ausbildung der 

Lehrer wurde der Charakterbildung ein hoher Stellenwert beigemessen, 

gleichzeitig wurden aber auch hohe Leistungsanforderungen an die 

wissenschaftliche Ausbildung gestellt. (Vgl. KK (Hg.) 1984b:684) Auf 

allgemeines Wissen genauso wie auf berufliche Fachkenntnisse wurde großer 

Wert gelegt. Englisch und – vor allem bei den Männern – Leibesübungen 

(Yamada 1965:111) erhielten eine besondere Betonung. (Vgl. Yamada 

1965b:113) Abgesehen von geringen Unterschieden in den Fächern – 

Landwirtschaft und Technisches Werken sowie Leibesübungen nach 

militärischer Art für Männer, Hauswirtschaft für Frauen – wurden für beide 

Geschlechter die gleichen Leistungskriterien aufgestellt. (KK (Hg.) 1974b:693) 

Gemäß der Grundschulordnung hatten die Eltern die Pflicht, den 

schulpflichtigen Kindern eine allgemeine Bildung zukommen zu lassen. Hierbei 

kam erstmals der Begriff der Pflicht (gimu) als Obliegenheit der Eltern zum 

Ausdruck. (KK (Hg.) 1974:25) Mori erklärte, dass die Schulpflicht nicht nur als 

Erziehungspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern zu verstehen sei, sondern 

auch als Pflicht der Staatsbürger, die mitsamt der Bezahlung der damit 

verbundenen Kosten zu leisten ist. (Satō Hideo 1965b:79) Dieser Aspekt wurde 

u. a. als Rechtfertigung für die Einhebung des Schulgeldes verwendet. (Satō 

Hideo 1965b:81) Rund fünfzehn Jahre nach der Einführung der allgemeinen 

Schulpflicht war der Bildungsstand des Volkes noch immer unzureichend. Zum 

Zeitpunkt des Amtsantrittes von Mori besuchten weniger als 50 % der 

                                                 
278 Nach Einspruch des Tennos wurden diese Begriffe zu den von Motoda vorgeschlagenen 
Ausdrücken geändert: Fügsamkeit (jūjun) zu Anständigkeit (junryō), Kameradschaft (yūjō) zu 
Vertrauen und Freundesliebe (shinai) und Autorität (igi) zu Würde (ijū). (Akie 2004:242; KK 
(Hg.) 1974b:683; Yamada 1965b:111) Meine Übersetzung der von Motoda vorgeschlagenen 
Tugenden stützt sich auf seine Argumentation. (Siehe Sonoda 1975:53) 
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schulpflichtigen Kinder eine Schule. (Siehe KK (Hg.) 1973b:66; Morikawa 

1990:138; Satō Hideo 1965b:84) Er wusste, dass die Anhebung des 

Bildungszustandes der unteren sozialen Schicht eine Schlüsselfrage zur 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Japans darstellte. Hierzu schuf er die 

einfache Grundschule (kan’i shōgakkō). (Kawai u. a. 1984:47; KK (Hg.) 

1974b:25-26; Motoyama 1998:227-228) Im Unterschied zur vierjährigen 

Pflichtschule, zur Allgemeinen Grundschule, war sie kostenlos und dauerte 

maximal drei Jahre. Während an der Allgemeinen Grundschule Lesen, 

Aufsatzschreiben, Schönschreiben, Rechnen, Sitte und Leibesübungen 

obligatorisch waren, umfasste der Unterricht an der einfachen Grundschule 

lediglich vier der erstgenannten Fächer, d. h. Sitte und Leibesübungen entfielen. 

(KK (Hg.) 1974b:23-24; Satō Hideo 1965b:80) Das Stundenausmaß des 

täglichen Unterrichtes war auch gekürzt. (Vgl. KK (Hg.) 1974:23-24) Waren die 

Kosten der Allgemeinen Grundschule im Prinzip durch Schulgeld und Spenden 

aufzubringen, wurde die einfache Armenschule aus den Gemeindesteuern 

finanziert. (Satō Hideo 1965b:77-78; Horiuchi 1965:118) Trotz seiner 

Bestrebungen nach Durchsetzung der Schulpflicht kündigte Mori an, dass er 

keinerlei Absicht habe, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. (Satō Hideo 

1965b:79) Er wusste, dass Kinder aus bedürftigen Familien eher durch 

Unentgeltlichkeit und Lernerleichterungen dem Unterricht zugeführt werden 

konnten als durch Strafaktionen. 

Hatte Mori früher zur Erzielung der Emanzipation das Ziel einer hohen 

Frauenbildung verfochten, richtete er als Bildungsminister sein Augenmerk auf 

die erzieherischen Funktionen der Frauen als Mütter oder als Berufs-

pädagoginnen. (Vgl. Suzuki Yasushi 1965:13-14) Er förderte im Anschluss an 

die Bildungspolitik der Aufklärungsepoche die Mädchenbildung vor allem im 

Pflichtschulbereich und in der Lehrerausbildung zum Nutzen des Staates. (Vgl. 

Yamada 1965:64-65) 

Die Universität war in fünf Fakultäten, Jura, Medizin, Naturwissen-

schaften, Geisteswissenschaften und Technik, gegliedert. (Terasaki Masao 

1965:97) Sie wurde direkt vom Bildungsministerium verwaltet (Terasaki Masao 

1965:99) und vom Staat finanziert (Terasaki Masao 1965:97). Als die Aufgabe 

der Universität wurden die „Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse und die 
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Forschung auf den für den Staat nützlichen und förderlichen Gebieten“ definiert. 

(Terasaki Masao 1965:96) Aufgrund des dringenden Bedarfs an juristischen 

Fachbeamten im Staatsapparat bekam Jura eine vorrangige Stellung. (Terasaki 

Masao 1965:102) Dabei kamen Jurastudenten in den Genuss besonderer 

Förderung. Mori betonte die Verbindung von Lehre, Forschung und Praxis. An 

Studierende wurden die Anforderungen gestellt, Fremdsprachen, okzidentale 

Forschungsmethoden und wissenschaftliche Erkenntnisse zu beherrschen. 

(Terasaki Masao 1965:106)279 

Mori erkannte, dass die traditionelle Weltanschauung das größte 

Hindernis für die Modernisierung Japans darstellte. (Kikuchi 1965a:5) Er setzte 

seine bildungspolitischen Maßnahmen zur Legitimation des modernen Staates 

und zur Modernisierung des Landes mit Macht und Recht, über die er als 

Bildungsminister verfügte, gegen die Widerstände Motodas und der weiteren 

Konservativen und Traditionalisten durch. (Vgl. Motoyama 1972:205-206) 

 
9.1.2. Die Reform der Grundschullehrerausbildungsstätte und der 
 Abbau von Grundschulen in der Präfektur Fukushima 

Im Oktober 1885 wurde der 34-jährige Nose Sakae (1852-1895) vom 

Gouverneur der Präfektur Fukushima, Akashi Kin’ichi (1841-1910) 280 , zum 

Leiter der Lehrerbildungsanstalt und zum Schulrat der Präfektur Fukushima 

berufen. Nose war als Sohn eines Dienstmannes des bakufu geboren. Nach 

dem  Abschluss einer höheren Schule und einer Universität in Amerika wurde 

er mit 25 zum Rektor der Lehrerbildungsanstalt in Okayama. Vor der Berufung 

nach Fukushima hatte er in der Präfektur Nagano von 1882 bis 1885 eine 

erfolgreiche Reform der Lehrerausbildung, der Grundschulen und der 

Schulverwaltung durchgeführt. In der Zeit davor hatten sich in der Präfektur 

                                                 
279  Meine Quellen über Mori Arinori sind Studien von Andō Tadashi 1975:30-35, Andō  
Yoshinori 2002, Chiba 1999b, Hasegawa Seiichi 1999, 2001; Hayashi 1986; Kaigo u. a. 1965; 
KK (Hg.) 1973b: 60-70, 1974b:17-40, 681-703; Morikawa 1977, 1989, 1990:114-145; Motoayma 
1972:174-212, 1998:175-240, 1998:175-240; Sonoda 1975. 
280 Der Staatsbeamte wurde Ende 1882 vom Justizministerium als Richter nach Wakamatsu, 
dem Verwaltungssitz der Region Aizu geschickt, um den Prozess gegen die bei der 
Massenverhaftung (Fukushima jiken) festgenommenen Liberalen in erster Instanz zu leiten; er 
verhängte über die Angeklagten harte und ungerechte Strafen; seither stand er bei dem 
damaligen Gouverneur Mishima in Gunst und wurde zu seinem Nachfolger nominiert. 
(Takahashi 1988:110-112) 
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Nagano, einer Hochburg der liberalen Bewegung, viele Pädagogen an der 

politischen Bewegung beteiligt. (Tajima Noboru 1980:214-219) In der Präfektur 

Fukushima führte er bis Dezember 1886, während seiner kurzen Amtszeit von 

nur einem Jahr und zwei Monaten, eine tiefgreifende Reform zur Anhebung der 

Qualität der Lehrkräfte und der Schulaufsicht nach dem Leistungsprinzip durch. 

(FDK (Hg.) 1974:45-46) Aufgrund seiner Leistungsfähigkeit wurde er von Mori 

geschätzt und in das Bildungsministerium geholt. (FKS (Hg.) 1972:573) 1889 

nahm die Allgemeine Lehrerbildungsanstalt Fukushima an der Weltausstellung 

in Paris teil, wobei sie mit der Lehrerbildungsanstalt Nagano im pädagogischen 

Bereich den ersten Preis gewann. (FKS  (Hg.) 1972:610) 

In der Präfektur Fukushima wurde 1886 eine großzügige neue Anlage 

der Allgemeinen Lehrerbildungsanstalt mit Sportplatz errichtet: Deren Baufläche 

umfasste insgesamt ca. 6.000 m², die Baukosten betrugen ca. 36.000 Yen. 

Außerdem gehörte zu ihr ein Grundstück für die landwirtschaftliche Praxis von 

ca. 26.400 m². (FKS (Hg.) 1972:582-584) Wegen der hohen Aufnahmekriterien 

konnten viele Kandidaten die Aufnahmeprüfung (FKS (Hg.) 1972:570, 601) oder 

die Probezeit (siehe FDK (Hg.) 1974:58; FKS (Hg.) 1972:570-571) nicht 

bestehen. Auf Weisung des Ministeriums wurde eine Evaluierung der 

Lehrerstudenten in ihren geistigen Fähigkeiten wie auch in ihren 

Charaktereigenschaften vorgenommen. Die Sitzordnung im Unterricht erfolgte 

nach den Zeugnisnoten. (FKS (Hg.) 1972:574-576) Wegen der hohen 

Leistungskriterien gab es eine hohe Drop-out-Quote. (Siehe FKS (Hg.) 

1972:573) Die Noten der Abschlusszeugnisse dienten als Entscheidungs-

grundlage für die Höhe der Einstiegsgehälter der Absolventen. (FKS (Hg.) 

1972:576)  

Unter Mori wurde eine einheitliche Bekleidung für die Lehrerschaft und 

das Verwaltungspersonal der Allgemeinen Lehrerbildungsanstalten 

vorgeschrieben. Sie sollte zu Disziplin und Bewahrung ihrer Autorität dienen. 

Obwohl die Verordnung des Ministers keine näheren Bestimmungen enthielt, 

wurde eine weitgehend militärische Uniformierung vorgenommen. In der 

Präfektur Fukushima wurde nach dem Vorbild deutscher Offizieruniformen für 

das Lehr- und Verwaltungspersonal eine ansehnliche Uniform angefertigt. Sie 

war mit einem einer Kriegsmedaille ähnlichen Abzeichen versehen. An der Zahl 



 
 
318 

der Linien an den Ärmeln wurde der Dienstgrad des Personals erkennbar 

gemacht. Lehrerstudenten waren ebenfalls nach dem Vorbild des deutschen 

Militärs uniformiert. (FKS 1972:576-578) Das Internat ähnelte einer Kaserne. Es 

herrschten militärischer Drill und Ordnung. Die Studentenschaft wurde der 

ministerialen Vorschrift (siehe KK (Hg.) 1974b:805-810) entsprechend in eine 

militärähnlich gegliederte Organisation integriert. Die hierarchische Struktur 

wurde exakt geregelt und der Verhaltenskodex musste streng eingehalten 

werden. (FDK (Hg.):73-75; FKS (Hg.):576, 584-587, 590) Leibesübungen 

militärischer Art wurden anfänglich von einer Lehrperson und später von einem 

externen Exerziermeister geleitet. Zudem wurde von einem Unteroffizier der 

Umgang mit dem Gewehr gelehrt. (FKT (Hg.) 1969:42) 

1888 wurden in der Präfektur Fukushima zum ersten Mal Studienplätze 

für eine Mädchenklasse an der Lehrerbildungsanstalt ausgeschrieben. (FDK 

(Hg.) 1974:87; FKS (Hg.) 1972:599) Für sie wurden nach dem Vorbild der 

höheren Lehrerinnenbildungsanstalt in Tokyo (KK (Hg.) 1974b:820) moderne 

westliche Uniformen geschaffen. (FDK (Hg.) 1974:91-92; FKS (Hg.) 1972:599) 

Es hatte symbolische Bedeutung, dass nach dem Tod Moris eine neue 

Kleidervorschrift geschaffen wurde; ab dann hatten die angehenden 

Lehrerinnen eine schlichte japanische Tracht zu tragen (KK (Hg.) 1974b:820). 

Diesbezüglich wurde in der Präfektur Fukushima 1891 eine Vorschrift erlassen. 

(FDK (Hg.) 1974:92; FKS (Hg.) 1972:604) 

1887 hielt Mori bei einer Inspektion eine Rede für die Lehrer, die 

Gemeinderäte sowie an die Mitglieder des Nisshinkan-Vereins an der 

Grundschule Wakamatsu (Wakamatsu shōgakō) in Aizu. Dabei wies er darauf 

hin, dass der Einfluss der traditionellen Erziehung aus der Feudalzeit als 

Hindernis für die Modernisierung weiterwirkt. In den Regionen der ehemaligen 

Fürstentümer, die in der Feudalzeit großen Ruhm auf sich geladen hatten, wie 

in Aizu und Kagoshima, werde immer noch die traditionelle ritterliche Erziehung 

zum Würdegefühl und zur Willenskraft gepflegt, und man hinke mit der 

Förderung der praxisbezogenen Ausbildung hinten nach. Er betonte die 

Notwendigkeit der Vermittlung nützlicher Kenntnisse (Kubota 1982:3) und der 

Förderung der rationalen Denkweise vor allem durch den Unterricht in 

Mathematik und im Aufsatz und versuchte eine Aufklärung (Kubota 1982:3) der 
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konservativen lokalen Bevölkerung und ihre Befreiung von der feudalistischen 

Ideologie zu erreichen. (Vgl. Ōkubo 1972:551-552) 

Unter Mori war die Entwicklung des Schulwesens durch die schlechte 

wirtschaftliche Lage wegen der Deflation durch die Wirtschaftspolitik von 

Finanzminister Matsukata, die sogenannte Matsukata-Deflation, gehemmt. Die 

Gemeindekassen litten unter einem akuten Defizit. Während seiner 

Amtsperiode zwischen 1886 und 1890 war ein Rückgang der Anzahl der 

Schulen und der Schulbesucher sowie der qualifizierten Lehrkräfte festzustellen. 

Gemäß der Grundschulordnung stand es dem Gouverneur zu, die Schulbezirke 

und die Schulstandorte festzulegen. (Tajima Noboru 1980:229) Durch die 

Zusammenlegung von Schulgemeinden wurden die öffentlichen Grundschulen 

in der Präfektur Fukushima, die 1886 noch an die 1.000 zählten, bis 1888 auf 

die Hälfte reduziert. (Siehe FKS (Hg.) 1972:480) Wurden die Grundschulen 

1886 noch von 50,4 % der schulpflichtigen Kinder besucht, waren es 1887 nur 

mehr 47,5 % (bei Knaben ca. 70 % und bei Mädchen 24 %). Der Schulbesuch 

fiel somit auf das Niveau der ersten Hälfte der zehner Jahre der Meiji-Zeit (Ende 

der 1870er Jahre bis Anfang der 1880er Jahre) zurück. Ab 1888 war wieder ein 

langsamer Anstieg feststellbar: 1888 50,5 %, 1889 51,3 %. (Siehe FKS (Hg.) 

1972:635, 639) 

Gemäß der zentralen Regelung stand es den Gouverneuren zu, die 

Höhe des Schulgeldes festzulegen. Nach einer Vorschrift der Präfektur 

Fukushima von 1886 war das Schulgeld monatlich von fünf Sen (= 0,05 Yen) 

bis maximal fünfzig Sen (= 0,5 Yen) einzuheben. Einen konkreten Betrag 

bestimmten die jeweiligen Gemeindevorsteher mit der Zustimmung des 

Gouverneurs. Eine Ermäßigung auf die Hälfte ab dem zweiten Kind einer 

Familie war möglich. Von den Sozialhilfeempfängern konnte eventuell weniger 

als fünf Sen verlangt werden. Der unentgeltliche Besuch einer Allgemeinen 

Grundschule war jedoch nicht erlaubt. (FKS (Hg.) 1972:640-641) Das Schulgeld 

betrug 1886 und 1887 in der Präfektur Fukushima durchschnittlich sieben Sen 

(= 0,07 Yen). 1888 wurde es auf sieben Sen und sechs Rin (= 0,076 Yen) 

erhöht. Viele arme Familien konnten das Schulgeld nicht bezahlen. Einem 

zeitgenössischen Bericht einer regionalen pädagogischen Fachzeitschrift 

zufolge wurden in einer Dorfgemeinde im Gebiet der Präfektur Fukushima drei 
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Hühner pro Schüler mit Gemeindemittel gehalten, um mit den von diesen 

gelegten Eiern das Schulgeld und den Schulbedarf für die Dorfkinder zu 

finanzieren. (FKS (Hg.) 1972:643-644) Der Anteil der unentgeltlichen einfachen 

Grundschulen für arme Kinder an den gesamten Pflichtschulen betrug 1887 nur 

6,3 % und 1888 16,8 % . (FKS  (Hg.) 1972:638-639) 

Die Kürzung öffentlicher Bildungsausgaben traf in erster Linie 

Lehrpersonen. (FKS (Hg.) 1972:651-652) Trotz der Forderung von Mori, die 

Lehrtätigkeit als Lebensberuf zu achten, blieben viele Lehrer wegen ihrer 

geringen sozialen Stellung und der schlechten Entlohnung nicht lange im 

Schuldienst. Dazu kam noch, dass die Gültigkeit der Lehrbefugnis, die vor fünf 

Jahren erteilt worden war, 1887 erlosch. Infolgedessen trat – trotz einer 

Reduzierung der Anzahl der Grundschulen durch Zusammenlegung der 

Schulbezirke sowie der Anzahl der Klassen durch eine Erhöhung der 

Höchstschülerzahl einer Klasse – ein starker Mangel an Lehrkräften auf: Die 

Zahl der Lehrer betrug 1886 noch 2.085 (FKS (Hg.):647); 1887 nahm sie aber 

um 35 % auf 1.350 ab. (FKS (Hg.) 1972:651-652)  In den nächsten Jahren blieb 

sie weiterhin auf einem niedrigen Niveau: 1888 1.248 und 1889 1.424. Den 

Mangel an Lehrern deckte man mit billigen Unterrichtsaushilfen ab, denen eine 

qualifizierte berufliche Ausbildung fehlte. Sie machten rund drei Viertel aller 

Lehrkräfte aus.  (FKS (Hg.) 1972:592, 652) 

Was die Zahl der Frauen im Lehrerberuf betraf, gab es 1886 nahezu 100 

Lehrerinnen (knapp über 7 % der gesamten 1.350 Lehrern). Davon waren zwölf 

ordentliche Lehrerinnen (19 % der gesamten 627 ordentlichen Lehrer) und 87 

Unterrichtsaushilfen (6 % der gesamten 1.438 Unterrichtsgehilfen). (FKS (Hg.) 

1972:647) Die Zahl und die Quote der weiblichen Lehrkräfte waren zwar 

steigend, aber immer noch gering. 
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9.2. Die Durchsetzung des japanischen Machtstaates und seiner  
 bildungspolitischen Ansprüche  

 
9.2.1. Das Japanische Kaiserreich und die Neuordnung des 
 Bildungswesens 

Die Entstehung der konstitutionellen Monarchie und die ideologische 
Ausrichtung der Schule 

Am 11. Februar 1889 wurde dem Volk die Verfassung des Kaiserreichs Groß-

Japan (Dainihon teikoku kenpō / Dainippon teikoku kenpō) oktroyiert. 281 Sie 

sah eine konstitutionelle Monarchie nach deutschem Muster vor. 282 Sie war 

zwar mit neuen demokratischen Ideen verbunden, legitimierte aber den 

Anspruch der Regierung, durch den Tenno uneingeschränkte politische Macht 

zu erreichen, ohne dabei eine wirkliche Demokratie zu errichten.  

Gemäß Artikel 1 wird „[d]er japanische Staat […] für ewige Zeiten 

ununterbrochen von Kaisern regiert und beherrscht“. 283  Der Tenno galt als 

"heilig und unverletzlich" und war Oberbefehlshaber der Armee. Er wurde von 

einem Geheimen Staatsrat beraten und stand über dem Ministerpräsidenten 

und seinem Kabinett. Das Reichsparlament wies ein Zweikammersystem auf. 

Es gab Parteien und eine Volksvertretung, die nach einem demokratischen 

Wahlrecht gewählt wurde; sie verfügte zwar über das Recht auf Teilnahme am 

Budgetbeschluss und an der Gesetzgebung, hatte aber keinen Einfluss auf die 

Regierungsbildung. Alle japanischen Untertanen waren zum Militärdienst und 

zur Steuerzahlung verpflichtet. (Siehe Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 

Stichwort „Dainihon teikoku kenpō“, 589; Ishigami u.a. (Hg.) 1999 Stichwort 

„Dainippon teikoku kenpō“, 230-231) Grund- und Freiheitsrechte der 

Staatsbürger wurden zwar deklariert – allerdings nur bedingt: Sie galten 

innerhalb der Grenzen, die Frieden und Ordnung nicht stören und den Pflichten 

eines Untertans nicht zuwiderlaufen. Die Verfassung sah einen 

Notverordnungsparagrafen vor. Dieser ließ die Möglichkeit staatlicher Eingriffe 

in die persönliche Sphäre offen. Die moderne, zentralistische Verwaltung wurde 
                                                 
281  Zur deutschen Übersetzung des Verrfassungstextes siehe Kirchner: Die Japanische 
Verfassung vom 11. Februar 1889 (Meiji-Verfassung)   
282  Sie stand in „Anknüpfung an die preußische Verfassung von 1850“, und „nicht an die 
Reichsverfassung von 1871“. (Kirchner: Einführung in das Japanische Recht) 
283 Kirchner: Einführung in das Japanische Recht. 
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beibehalten und das Beamtentum wurde gefestigt. Die Meiji-Verfassung ist also 

als „Mischung zwischen konstitutioneller Monarchie westlichen Vorbilds und 

japanischer Tradition und machtpolitischer Lage in der Meiji-Restauration“284 zu 

sehen.  

Das Jahr 1889 brachte eine tiefe Zäsur in der Entwicklung des 

Erziehungs- und Bildungswesens: Mori starb an den Folgen eines Anschlages, 

der am Tag der Proklamation der Staatsverfassung von einem Anhänger des 

Tennos ausgeübt wurde. (Morikawa 1990:114-115) Durch seinen vorzeitigen 

Tod wurden die von ihm erstellten Reformansätze zur Heranbildung von 

Staatsbürgern im aufklärerischen Geist abgebrochen. In der Folgezeit traten 

einschneidende Veränderungen in der Bildungspolitik ein. 

Die Innenpolitik nahm unter Ministerpräsident und Innenminister 

Yamagata Aritomo, Begründer des modernen Militärwesens Japans, eine 

entscheidende Wendung zur Zusammenarbeit mit dem konservativ-

traditionalistischen Kreis. Es wurde eine sehr enge Verbindung von Politik und 

Religion, Erziehung und Ideologie angestrebt. In seine Regierungszeit fiel der 

Erlass der neuen Grundschulverordnung und des Kaiserlichen Erziehungs-

ediktes (Kyōiku ni kansuru chokugo) vom Oktober 1890. 

Nach der neuen Grundschulverordnung (Shōgakkō-rei) vom 7. Oktober 

1890285 wurde die Grundschule als Schulart für die Vermittlung moralischer und 

nationaler Erziehung und der Elementarausbildung definiert. Der Zielparagraf 

lautete: Unter Berücksichtigung des körperlichen Gedeihens die Grundlage 

moralischer und nationaler Erziehung sowie für das Leben notwendige 

allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Diese Formulierung 

zeichnete sich durch eine deutliche Parallele zum deutschen und 

österreichischen Modell aus. 286  (Vgl. KK (Hg.) 1974b:57-60) Der 

                                                 
284 Kirchner Einführung in das Japanische Recht. 
285 Diese wurde als 215. Verordnung des Bildungsministeriums (Chokurei dai-nihyakujūgo-gō) 
erlassen [und wird gewöhnlich als (die erste) Novelle der Grundschulverordnung (Kaisei 
shōgakkō-rei) bezeichnet; Anm. d. Verf.] Es geht bei ihr aber nicht um eine Novellierung der 
Grundschulverordnung von 1886, sondern sowohl in formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht 
um eine völlig neue Regelung der Grundschule. Während die Grundschulverordnung von 1886 
lediglich 16 Paragrafen vorsah, umfasste die neue Grundschulverordnung von 1890 insgesamt 
96 Paragrafen. (KK (Hg.) 1974b:57) 
286 Sie war eine Abänderung des Volksbildungsgesetzes des Herzogtums Sachsen Meiningen 
vom 22. März 1875 und des österreichischen Reichsvolksschulgesetzes vom 14. Mai 1868. (KK 
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Grundschullehrplan von 1891 wurde ebenfalls der konservativen Grundhaltung 

angepasst. Der Moralunterricht drängte sich vor andere Gegenstände. Der 

Unterricht in Erdkunde und in Geschichte sollte vaterländische bzw. nationale 

Gesinnung vermitteln. (Komatsu 1973:80-81) Anstatt den Liberalismus 

kennzeichnende Leistungsgedanken traten nun das Gemeinschaftsdenken in 

den Vordergrund. 

Am 30. Oktober 1890, kurz vor der Eröffnung des Reichsparlamentes, 

kam es zum Erlass des Kaiserlichen Erziehungsediktes. Dieses Edikt, das das 

neue Prinzip einer auf moralischer Belehrung beruhenden National- und 

Untertanenerziehung festlegte, wurde zur Festigung des japanischen 

Machtstaates und der in der Reichsverfassung verankerten Rechtsordnung – 

und nicht zuletzt zur Abwehr gegen die Machtentfaltung des Parlaments sowie 

gegen die Politisierung und die Emanzipation des Volkes durch dessen Einfluss  

(vgl. Komatsu 1973:78-79) – geschaffen. Zwei Männer, die sich einst im 

Moraldiskurs gegenübergestanden hatten, Inoue Kowashi und Motoda 

Nagazane, hatten bei der Erarbeitung des Ediktes zusammengewirkt. (Vgl. KK 

(Hg.) 1973a:170-171; Motoyama 1998:258) 

Waren in der Meiji-Verfassung die absolute Machtstellung des Tennos 

und die Pflichten der Staatsbürger rechtlich verankert, schlugen sie sich nun im 

Kaiserlichen Erziehungsedikt als moralisches Gebot nieder. (Vgl. Antoni 

1998:214) In ihm wurde die Pflege der überlieferten Untertanentugenden, der 

Gefolgschaftstreue (chū) und des Kindesgehorsams und der Kindespietät (kō), 

als Erziehungsgrundsatz und Inbegriff der Nationalform (kokutai) sowie als 

wahre Quelle und Ursprung der Erziehung des japanischen Kaiserreichs 

deklariert. Neben den traditionellen konfuzianischen Tugenden wie Pietät 

gegenüber den Eltern und Vertrauen zu den Freunden wurde auch die für die 

                                                                                                                                               
(Hg.) 1974b:57-59; siehe auch KK (Hg.) 1973a:163-164) Die Zielformel (§ 1) des Volksbildung-
gesetzes des Herzogtums Sachsen Meiningen hieß: „Die Volksschule hat die Aufgabe, ihren 
Zöglingen unter sorgsamer Berücksichtigung des körperlichen Gedeihens derselben durch 
Unterricht, Übung und Erziehung die Grundlagen religiös-sittlicher und nationaler Bildung die für 
das bürgerliche Leben not wendigen [sic]  allgemeinen Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
gewähren.“ (Ebihara 1965:118-119) Die Zielformel (§ 1) des österreichischen Reichsvolks-
schulgesetzes hieß: „Die Volksschule hat zur Aufgabe, die Kinder sittlich-religiös zu erziehen, 
deren Geistesthätigkeit zu entwickeln, sie mit den zur weiteren Ausbildung für das Leben 
erforderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten und die Grundlage für Heranbildung 
tüchtiger Menschen und Mitglieder des Gemeinwesens zu schaffen.“ (Engelbrecht 1986:556) 
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Erhaltung von Ordnung und für die Entwicklung des modernen Staates wichtige 

innere Haltung wie die Beachtung der Rechtsordnung, das Streben nach 

Sittlichkeit, der Lernfleiß, der Leistungsbeitrag zum Gemeinwesen sowie 

Tapferkeit und Opfermut in Kriegszeiten als Moral des japanischen Volkes, d. h. 

als Staatsethik festgelegt. (Siehe Motoyama 1998:258-260; KK (Hg.) 

1973a:172-173, Komatsu 1973:79; Okita 1997:145-146) „Diese Tugenden 

stellten […] keinen Selbstzweck dar, sie sollten um des Kaisers willen, um seine 

‚guten und getreuen Untertanen’ zu sein, geübt werden.“ (Lokowandt 1989:14) 

Hatte sich Erziehung unter Mori auf die Förderung der individualistischen 

Verantwortung der Staatsbürger gegenüber dem Staat gerichtet (Sonoda 

1975:46), war sie nun auf die Förderung einer kollektiven Gesinnung der 

Beherrschten gegenüber dem Herrscher gerichtet. 

Um das in der Meiji-Verfassung verankerte Recht auf Religions- und 

Weltanschauungsfreiheit nicht zu verletzen, wurde der Text mit äußerster 

Sorgfalt angefertigt. Es ist dennoch nicht zu übersehen, dass er auf 

Konzeptionen der nationalen Lehre (kokugaku) und der Kokutai-Ideologie der 

Mito-Schule beruht (Antoni 1998:216). Die Geltung des hier manifestierten 

Erziehungsprinzips wurde charismatisch und traditional, d. h. mit der 

Grundlegung durch den göttlichen Ahnherrn des Kaiserhauses und mit der 

Überlieferung aus dem japanischen Altertum, legitimiert. In diesem Edikt 

wurden charismatische, traditionale und rationale Elemente der Herrschafts-

legitimation verbunden. Hierbei wurde die Grundlage für eine nationalistische, 

militaristische und utilitaristische Bildungspolitik sowie für ein die Stände und 

Regionen übergreifendes Nationalbewusstsein gelegt. 

Der entscheidende Impuls zum Kaiserlichen Erziehungsedikt ging von 

Yamagata aus. Der direkte Anlass dafür war zwar die unter seinem Vorsitz im 

Februar 1890 abgehaltene Gouverneurkonferenz, die sich der Innenpolitik und 

Moralerziehung gewidmet hatte (Umetani 2000:3735); er hatte aber schon 

immer die Machtsteigerung Japans nach preußischem Vorbild287 verfolgt und 

zur Verstaatlichung der Streitkräfte und zur Vergrößerung des Volksheers 
                                                 
287 In Preußen erfuhr „das Militär seit dem frühen 18. Jahrhundert eine extreme Bedeutungs-
steigerung“. Preußen hat „bis zur Hitlerschen Kriegsrüstung seit 1933 bzw. sowjetischen 
Rüstungspolitik nach 1945 die folgenreiche Weichenstellung in Europa vorgenommen“. (Wehler 
1987:246) 
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aufgefordert. (Siehe Umetani 2000:38-55; KK (Hg.) 1973a:169-170) 1882 war 

es ihm gelungen, durch den Erlass des Kaiserlichen Ediktes an die 

Militärpersonen (Gunjin chokuyu)288 das Heer dem Oberbefehl des Tennos zu 

unterstellen und die moralischen Grundsätze für Militärpersonen festzulegen. 

(Nihonshi kōjiten henshū iinkai (Hg.) 2005 Stichwort „Gunjin chokuju“, 283 ; 

Ishigami u.a. (Hg.) 1999 Stichwort „Gunjin Chokuju“, 462) 289 Damit wurde das 

staatliche Monopol auf einen Militäreinsatz geschaffen.290 Yamagata hatte die 

Idee verfolgt, den Grundsatz der Moralerziehung so wie das Edikt an die 

Militärpersonen als kaiserlichen Erlass festzulegen (Andō Tadashi 1984:17-21; 

KK (Hg.) 1973a:168; Motoyama 1998:255) und wie das Heer auch das Volk an 

die Macht des Tennos zu binden. Durch drei aufoktroyierte rationale Satzungen, 

die Meiji-Verfassung, das Kaiserliche Edikt an die Militärpersonen und das 

Kaiserliche Erziehungsedikt, wurde die politische, militärische und ideologische 

Macht beim Tenno monopolisiert. Fortan war der Tenno „Inhaber der obersten 

Regierungsgewalt, des militärischen Oberbefehls (das Militär unterstand nicht 

der Regierung) und der obersten Kultgewalt. Alle Staatsgewalt ging vom Tennō 

aus.“ (Lokowandt 1989:14-15) Beamte, Heer und Volk standen loyal zum Tenno. 

Das Erziehungsedikt wurde als ein Akt der kaiserlichen Gesetzgebung 

erlassen und unterschied sich von behördlichen Dekreten dadurch, dass die 

Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten und des Bildungsministers fehlte. (KK 

(Hg.) 1973a:171-172) Man stützte sich auf die Notverordnungsbestimmung der 

Reichsverfassung, die dem Staatsoberhaupt das Recht einräumt, zur 

Aufrechthaltung von Ruhe und Ordnung sowie zur Förderung des Gemeinwohls 

ohne Zustimmung des Parlaments Verordnungen erlassen zu können. (KK 

(Hg.) 1973a:157-159) Die politische Bedeutung dieses Aktes lag in erster Linie 

darin, dass das Kaiserliche Erziehungsedikt als Präzedenzfall wirkte (KK (Hg.) 

                                                 
288  Während das Gebot für die Militärpersonen (Gunjin kunkai) von 1878 an die Offiziere 
gerichtet wurde, wurde das Kaiserliche Edikt an die Militärpersonen von 1882 an die gemeinen 
Soldaten gerichtet. (Tōyama 1991b:165) 
289 Zur Analyse des Zusammenhanges zwischen dem Kaiserlichen Edikt an die Militärpersonen 
und dem Kaiserlichen Erziehungsedikt siehe Andō Tadashi 1984; Umetani 2000:165-169. 
290  Nach diesem Erlass wurde Militärpersonen die Beteiligung an politischer Betätigung 
verboten. Damit war es der Regierung gelungen, das Militär an die zentrale Macht zu binden 
und Rebellionen zu unterbinden; gleichzeitig wurde aber auch die Stellung des Militärs 
gegenüber der Regierung gestärkt und dem Militär Einmischung in Politik über den Kaiser 
ermöglicht.  
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1973a:815): Der Kaiser verfügte fernerhin über die Ermächtigung zur 

Entscheidung in Bildungs- und Erziehungsangelegenheiten des Volkes. 

Auf ministeriale Weisung wurde die offizielle Abschrift des Erziehungs-

ediktes von den Präfekturen an alle Schulen verteilt, und die Verlesung des 

Erziehungsediktes als wichtigste Schulzeremonie verankert. (Vgl. Kawai u. a. 

1984:55; KK (Hg.) 1973a:173-174) Fortan widmete sich die Unterrichts- und 

Erziehungstätigkeit der Aufgabe, Ideologie zu vermitteln und unbedingte 

Gefolgschaftstreue herzustellen. (Vgl. Ōe 1973:18) Mythen (Antoni 1998:218; 

Komatsu 1973:82-83) und Mystik (Antoni 1981:213; KK (Hg.) 1973a:174) 

dienten als wichtige Erziehungsmittel. Das war ein gravierender Rückschritt auf 

einen Zustand hin, den man bereits überwunden geglaubt hatte. Im 

Zusammenwirken mit der Reichsverfassung und dem Kaiserlichen Edikt an die 

Militärpersonen bestimmte das Erziehungsedikt bis zum Ende des Zweiten 

Weltkriegs291 mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Richtung der Bildungs-

politik Japans und die Lebensführung des japanischen Volkes. 

Nach der ministerialen Verordnung über Allgemeine Lehrerausbildungs-

anstalten von 1892 wurde von den Lehren die richtige Gesinnung, nämlich 

Verehrung des Tennos und Vaterlandsliebe, verlangt. Ihre Aufgaben läge darin, 

den Schülern die konfuzianische Tugenden chū und kō beibringen und deren 

Nationalbewusstsein zu erwecken. Nach dem Geschlecht differenzierte 

Bildungsprogramme wurden erstellt, und der Gegenstand Ethik wurde zu Sitte 

umgewandelt. (KK (Hg.) 1974b:723-724) 

Inoue Kowashi, der 1893 zum Bildungsminister des Zweiten Kabinetts Itō 

wurde, richtete seine Bildungspolitik auf die wirtschaftlichen und politischen 

Anforderungen der Zeit der Industrialisierung und des beginnenden 

Imperialismus aus. Seine bildungspolitischen Bemühungen waren durch 

ambivalente Anschauungen –  konservative und moderne – gekennzeichnet. 

Die Förderung des Nationalbewusstseins und der Berufsausbildung waren der 

Kern seiner bildungspolitischen Maßnahmen. (Vgl. Motoyama 1998:286-288) 
                                                 
291 Bei Beendigung des Zweiten Weltkriegs erklärte das Bildungsministerium seine Auffassung 
vom Krieg, nämlich dass er ein Kampf zwischen den materiellen Werten des Okzidents und den 
ideellen Werten Japans war; die Niederlage Japans sei darauf zurückzuführen, dass die 
ersteren Perfektion erreichen konnten, indem sie moderne Waffen wie Bomben entwickelten 
und damit Gewalt ausübten, während die letzteren noch keine Vollkommenheit hätten finden 
können. (Ōe 1971:22) 
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Zur Schaffung der nationalen Einheit griff er auf die Kokutai-Ideologie zurück. 

Nach seiner Interpretation sei kokutai die einzigartige harmonische Staatsform 

Japans, die auf dem Legitimitätsglauben der Untertanen an das Charisma des 

Tennos sowie auf dem durch Sitte und Gefühl bewirkten Herrschaftsverhältnis 

beruhe. (Vgl. Noguchi 1994:236-251) Zur Heranbildung der Schüler zur 

vaterländischen Gesinnung förderte Inoue die Fächer Muttersprache und 

Geschichte. (Noguchi 1994:243-244; 349, 354-357, 420-422, 424-426, 467-

482) 

Inoue schuf ein differenziertes Schulsystem, in dem er die Berufsschulen 

für Jugendliche nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht einführte und den 

Mittelschulbereich in berufsbildende und allgemeinbildende Schulen gliederte. 

(Siehe Motoyama 1998:288-293) Beim Aufbau der Berufsbildung nahm er den 

Bismarckischen Nationalstaat als Vorbild (Vgl. Noguchi 1994:456, 470-472) und 

förderte vor allem die technische Ausbildung in niederen Fachschulen (siehe 

Fujiwara 1980:15-16; KK (Hg.) 1973a:182; Motoyama 1998:288-292). Er 

erkannte, dass der Aufstieg des Deutschen Reichs zur Großmacht Europas auf 

seine hohe Produktivität durch gut ausgebildete Arbeitskräfte in Technik und 

Schwerindustrie zurückzuführen war. Seine Maßnahmen zur Förderung der 

Berufsbildung waren vom Konkurrenzdenken geprägt. (Vgl. Motoyama 

1998:283-284, 286-287; Noguchi 1994:351-353, 362-367, 449, 451, 453; 

Tajima Hajime 1992:573-575) Er betrachtete Bildung – wegen ihrer Funktion, 

internationale wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit herzustellen – als ein mit 

dem Heer untrennbar zusammengehörendes Instrument zur Stärkung des 

Landes. (Vgl. Fujiwara 1980:16; KK (Hg.) 1973a:180-181; Motoyama 1998:288; 

Noguchi 1994:482; Yasukawa 1973:59) Die schulischen Institutionen für die 

Berufsvorbereitung konnten allerdings damals nur eine geringe Bedeutung 

erlangen. Mit der fortgeschrittenen technisch-industriellen Revolution und der 

wirtschaftlichen Entwicklung wuchs erst in den dreißiger Jahren der Meiji-Zeit 

(ab Mitte der 1990er Jahre), nach dem Russisch-Japanischen Krieg, der Bedarf 

an qualifizierter Berufsbildung. (Motoyama 1998:294) 

War in der Epoche des Bildungsgesetzes Gakusei von Meiji 5 (1872) und 

in der Amtsperiode von Mori nach Vermittlung von gleichem Wissen bei allen 

Kindern ohne Unterschied des Geschlechtes gestrebt worden, stellte Inoue für 
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Mädchen niedrigere Lernanforderungen auf und richtete ihre Erziehung auf ihre 

Aufgaben der Haushaltsführung, der Hilfe bei den Angelegenheiten ihres 

Mannes und der Pflege ihrer Kinder. Nach seiner Ansicht seien Frauen 

aufgrund ihrer Natur für das innere – das häusliche – Leben bestimmt, während 

Männer für das äußere – öffentliche – Leben bestimmt seien. (Fukuda 

1992:607-608; Noguchi 1994:442-443) Dies entspricht der nicht nur in Japan, 

sondern auch im Okzident weit verbreiteten konservativen Familienvorstellung 

und der in damaliger Hinsicht selbstverständlichen Rollenzuweisung, aber auch 

dem Erziehungskonzept Pestalozzis, eines Vertreters der Aufklärungs-

pädagogik, nach 1787.292 

Eines der Anliegen Inoues war die seit zwei Jahrzehnten angestrebte, 

aber bisher noch nicht völlig erreichte Durchsetzung der Elementarausbildung 

und Erziehung des Volkes. Er bedauerte, dass nur 50 % der schulpflichtigen 

Kinder an der Gnade des Kaiserlichen Erziehungsediktes sowie am 

Elementarunterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen teilhaben und in der 

Finsternis der alten Welt blieben. (Noguchi 1994:338) Sein Versuch, Erziehung 

und Elementarausbildung des Volkes durch Zuschüsse für Grundschulen zu 

fördern, scheiterte am mangelnden Bildungsbudget wegen wachsender 

Rüstungskosten. Zur Durchsetzung der Schulpflicht förderte er Näh-Unterricht 

für Mädchen an der Schule. (Fukuda 1992:595; Kawai u. a. 1984:63; Noguchi 

1994:434-435, 441) 

Inoue stellte differenzierte Anforderungen für Mädchen der 

Arbeiterschicht einerseits und für Mädchen der gehobenen Schichten 

andererseits auf. Er förderte Haushaltsschulen sowie Berufsschulen zur 

Heranbildung der weiblichen Arbeitskräfte für die Landwirtschaft und Industrie 

und plante gleichzeitig die Schaffung von höheren Schulen für die weibliche 

Jugend, deren Hauptziel die Erziehung zur weiblichen Tugend – Sittsamkeit – 

sein sollte. (Siehe Fukuda 1992:595-605) 293 

                                                 
292 Zum Erziehungskonzept Pestalozzis siehe König 1995. 
293 Zur Bildungspolitik von Inoue siehe KK (Hg.) 1973a:176-212, zu seiner Bildungsauffassung 
und Bildungspolitik siehe Fujiwara 1980; Motoyama 1998:276-297; Noguchi 1994; Tajima 
Hajime 1992. Zu Auffassung und Maßnahmen für die Mädchenbildung von Inoue gibt es eine 
Studie von Fukuda 1992. 
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Der Aufstieg zur Imperialmacht und die Durchsetzung der Schulpflicht 

Ab 1894 trat Japan in eine neue Phase ein: Im Wettbewerb mit China und 

Russland  beteiligte sich Japan an den imperialen Bemühungen in Ostasien. 

Japan, das aus den Kriegen mit China (1894-1895) sowie mit Russland (1904-

1905) als Sieger hervorging, stieg zu einer Imperialmacht auf. (Siehe Ōe 

1973:20-22; Yasukawa 1973:51-52) Das Ansehen, das Japan durch seine 

Großmachtwerdung gewonnen hatte, führte zur Anerkennung der 

Gleichberechtigung des Landes durch die westlichen Großmächte. 

Hand in Hand mit dem Aufkommen des Militarismus wurden Ziele und 

Inhalte des Unterrichtes immer mehr auf die Bedürfnisse des Militärs 

abgestimmt. (Siehe Andō 1975:38-39; Ōe 1973:17-19) Die Erziehung zum 

Nationalbewusstsein wurde zur höchsten Aufgabe der Pflichtschule. Die Schule 

hatte den Auftrag, ein militärisches Verständnis vom Wesen der Nation, kokutai, 

zu vermitteln. Die Machtbefugnis des Tennos wurde immer mehr mit seiner 

Göttlichkeit in Verbindung gebracht. (Ōe 1973:18) Das Kaiserliche 

Erziehungsedikt wurde als offenbartes Wort Gottes propagiert (vgl. KK (Hg.) 

1973a:172-174), und die Abschriften wurden zusammen mit dem Bild des 

Kaiserpaares als Heiligtum behandelt (Antoni 1998:215; Kawai u. a. 1984:55). 

Die militärische Expansion wurde mit der Begründung, Japan wäre ein 

Götterland, gerechtfertigt. Große Bedeutung kam den Gegenständen 

Moralunterricht, Erdkunde und Geschichte zu (Ōe 1973:18-19) und sportliche 

Wettkämpfe wurden gefördert (KK (Hg.) 1974b:817-818). Im Unterricht wurde 

eine strikte Trennung von Knaben und Mädchen vollzogen, wobei 

unterschiedliche Erziehungsziele und Inhalte festgelegt wurden: Die Knaben 

wurden zu Kampfgeist (siehe Andō Tadashi 1975:38-39) und Kampffähigkeit 

hingeführt, die Mädchen zu den den Frauen zugeschriebenen Aufgaben als 

künftige Hausfrauen und Mütter. Das Erziehungswesen wurde zunehmend zum 

Instrument nationalistischen Gedankengutes. (Vgl. Ōe 1973:19) Die Kokutai-

Ideologie, die zum Dogma erhoben wurde, durchdrang alle öffentlichen und 

privaten Lebensbereiche der japanischen Untertanen und kam in den 

Kriegszeiten richtig zum Tragen. „Politische Rationalisierung und politische 

Irrrationalisierung sind […] sehr eng miteinander verknüpft. Die politische 
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Moderne ist nicht zuletzt deshalb janusköpfig, weil ihr rationalisiertes Antlitz 

zugleich durch Phänomene irrationaler Mobilisierung geprägt ist; parallel zur 

Rationalisierung setzt sich stets von neuem eine Irrrationalisierung durch, vor 

allem in extremen Spielarten des modernen Nationalismus.“ (Anter 1996:208) 

Der große Sieg Japans über China gab dem Volk ein Staatsbewusstsein 

und steigerte seinen Nationalstolz. (Yasukawa 1973:51) Man führte den 

militärischen Erfolg auf die Volkserziehung zurück (Andō Tadashi 1975:39; 

Maeda 1973:102; Yoneda 1997:158-159): Im Krieg wurden die Leistungskraft 

und der Opferwillen des japanischen Volkes in eindrucksvoller Weise gezeigt, 

so wie es im Kaiserlichen Erziehungsedikt stand: „Die Moral der treuen 

Untertanen wird sich als Heldentum und Opfermut zeigen, wenn sich die 

Monarchie in Not befindet.“ Die umfangreiche Kriegsentschädigung von China 

stärkte die wirtschaftlichen Grundlagen Japans, und die Industrialisierung wurde 

rasch vorangetrieben. (Vgl. Motoyama 1998:298-299) Der Kapitalismus setzte 

sich durch. (Yasukawa 1973:50-51) Auf Forderung der Wirtschaft wurde das 

berufsbildende Schulwesen verstärkt aufgebaut. (Yasukawa 1973:57) Der Krieg 

erforderte die Erfassung der breiten Bevölkerungsschichten zum militärischen 

Einsatz. Dank des Schulzwangs stieg die Zahl der Pflichtschulen. (Yasukawa 

1973:51-52) 

Das pädagogische Interesse an der Mädchenerziehung zur Mutter des 

Soldaten stieg an. Nach dem Sino-Japanischen Krieg nahm die Zahl der 

privaten Erziehungsanstalten für Mädchen der Unterschicht – 

Kindermädchenschulen (komori gakkō / hoei gakkō / jigo gakkō)294 – stark zu. 

An diesen Schulen waren Unterrichtsstunden und Lehrinhalt stark 

eingeschränkt. Neben elementarem Wissen in Lesen und Schreiben sowie 

Sittenunterricht wurden für ihre Tätigkeit erforderliche Kenntnisse und 

Fähigkeiten, wie Musik und Kinderbetreuung, vermittelt. Dieser Schultyp hatte 

sich seit den zwanziger Jahren der Meiji-Zeit (seit Ende der 1880er Jahre) – 

nach Abschaffung der von Mori geförderten unentgeltlichen öffentlichen 
                                                 
294 Kindermädchenschulen entwickelten sich seit der Einführung der Schulpflicht mit dem Erlass 
des Bildungsgesetzes Gakusei Meiji 5 (1872) außerhalb des legalen Schulwesens als 
Erziehungsanstalten für arbeitende Mädchen der unteren Sozialschicht. Inoue Kowashi 
bewertete die Wichtigkeit und den großen Beitrag dieses Schultypes zur Bildung der Armen und 
der Mädchen als künftige Mütter und Kinderbetreuerinnen positiv, machte ihn aber nicht zum 
Förderungsobjekt. (Vgl. Noguchi 1994:375-387) 
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Schulen für die armen Bevölkerungs-schichten – außerhalb der staatlichen 

Schulorganisation entwickelt. Der Unterricht für Mädchen der Unterschicht 

wurde immer mehr zur öffentlichen Angelegenheit. 

1899 kam es zur gesetzlichen Regelung, nach der öffentliche Ämter für 

alle Staatsbürger zugänglich wurden. Damit wurden die Vorrechte für 

ehemalige Samurai aus bestimmten Regionen in der Beamtenschaft beseitigt. 

Damit beruhigte sich die Unzufriedenheit der gebildeten Schichten, die bisher 

eine radikale politische Haltung gegen die Regierung eingenommen hatten. Das 

wachsende Interesse des gehobenen Mittelstandes an einer höheren 

Allgemeinbildung löste einen Ansturm auf die Mittelschulen aus. Dies 

beschleunigte den Aufbau des mittleren Schulwesens. (Vgl. Kawai u. a. 

1984:67) Auch das Hochschulwesen wurde stark ausgebaut. 1891 wurde die 

Beschränkung der Zahl der öffentlich finanzierten Allgemeinen Mittelschulen, 

die seit Mori bestanden hatte, aufgehoben. (KK (Hg.) 1974b:135-136) 1899 

wurde diese Schulart zur Mittelschule umbenannt, und deren Errichtung in 

mehreren Standorten von den Präfekturen verlangt. (KK (Hg.) 1973b:135-136) 

War bisher die Kaiserliche Universität in Tokyo die einzige Universität in Japan 

gewesen, wurden zwischen Meiji 1897 und 1910 drei weitere staatliche 

Universitäten errichtet. Nach der Neuregelung des Studienwesens von 1903 

entstanden auch zahlreiche private Hoch- und Fachhochschulen. (Vgl. KK (Hg.) 

1974b:850-851) 

1900 wurden die Zuschüsse für Grundschulen, die seit 1881 eingestellt 

worden waren, wieder gewährt, und das Schulgeld grundsätzlich abgeschafft. 

(KK (Hg.) 1974b:846) Die Dauer der Schulpflicht wurde einheitlich auf vier 

Jahre festgelegt. Der Lehrplan der Grundschule wurde radikal vereinfacht, 

wobei  die Pflichtfächer auf Sitte, Muttersprache, Mathematik und Leibesübung 

eingeschränkt wurden. Die Unterrichtsstunden wurden gekürzt, und die 

Prüfungen für Grundschüler abgeschafft. Ab nun waren die Dienstherren 

verpflichtet, arbeitende Kinder zur Teilnahme am Unterricht freizustellen. (Vgl. 

FKS (Hg.) 1972:765-766) Die fortschreitende Industrialisierung (KK (Hg.) 

1973b:113; Yasukawa 1973:38), der verschärfte Zwang (Yasukawa 1973:51-

52) sowie die Unentgeltlichkeit des Unterrichtes an den Pflichtschulen (KK (Hg.) 

1973b:93, 113-114; Yasukawa 1973:53) ließen die Zahl der Schüler steigen. 
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1900 erreichte die Schulbesuchsquote 80 %. (KK 1973a:228) Diese Situation 

förderte den Ausbau des Pflichtschulwesens. Die breiten Schichten der 

Bevölkerung erkannten nun auch die Notwendigkeit des Schulunterrichtes an. 

(KK (Hg.) 1973b:113; Yasukawa 1973:51-52) Im Krieg verließ der Vater das 

Haus, die Erziehungsaufgabe fiel der Mutter zu. Die Heimatpost als Kontakt-

möglichkeit ließ das Interesse am Schreiben und Lesen steigen. Dreißig Jahre 

nach der Einführung der Schulpflicht überstieg 1902 die Schulbesuchsquote 

zum ersten Mal 90 % (Siehe KK (Hg.) 1973b:114). Angesichts des Sieges 

Japans über Russland schrieb eine ausländische Zeitung lobend: „Japanische 

Lehrer verdienen den Lorbeer“. (Kawai u. a. 1985:68; Yasukawa 1973:39) 

Seit dem Sino-Japanischen Krieg erfuhr das Militär eine extreme 

Bedeutungssteigerung. Die Regierung, in der immer mehr die militärischen 

Kreise an Einfluss gewannen, schlug einen zunehmend autoritären Kurs ein. 

Sie verfolgte mit der Unterstützung der Großkonzerne (zaibatsu) 

imperialistische Interessen. Hand in Hand mit der Militarisierung wurden die 

Grundrechte der Staatsbürger immer mehr eingeschränkt. 1903 wurde 

schließlich die seit einigen Jahren heftig diskutierte Vereinheitlichung der 

Schulbüchern für die Grundschulen geregelt. In der Folgezeit kamen 

Einheitslehrbücher zum Einsatz. (Vgl. KK (Hg.) 1973a:250) Mit dieser 

Maßnahme wurde der Grundstein für eine schrankenlose ideologische 

Ausrichtung der Lehrinhalte gelegt. Der Familismus setzte sich durch. Der 

Gedanke der Volksgemeinschaft, der dem Gemeinnutz vor dem Eigennutz den 

Vorrang gibt, hatte den höchsten Wert. Bei dieser Weltanschauung hatte 

selbständiges und kritisches Denken keinen Platz mehr. 

1907 wurde die Schulpflicht auf sechs Jahre hinaufgesetzt. (KK (Hg.) 

1973a:229, 1973b:125) Die Schulbesuchsquote kletterte dennoch landesweit 

auf über 97 %. (KK (Hg.) 1973b: 123) Die Heranziehung der Lehrpersonen zum 

Wehrdienst, zum Ausbau der Grundschulen und der stetige Zuwachs an 

Schülerinnen führten zu einem akuten Lehrermangel. Zur Ergänzung der 

Lehrkräfte und zwecks Einsparung öffentlicher Bildungskosten wurden für 

Mädchenklassen (Yoneda 1997:182) billigere weibliche Lehrkräfte (Kawai u. a. 

1984:75) angefordert. In der Folge stieg der Frauenanteil an der Lehrerschaft. 

Hatte der Anteil der Lehrerinnen 1873 nur 1,2 % betragen, so stieg er bis 1908 
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auf über 25 %. (Kawai u. a. 1984:75) Trotz einer Verlängerung der Schulzeit 

stieg die Schulbesucherquote stetig an. 

Die von Kuhlemann geschilderte bildungspolitische Entwicklung im 

Deutschen Reich unter Wilhelm ll. von 1890 und 1918 betraf auch die 

imperialistische Phase in Japan: Am Ende des 19. Jahrhunderts und im frühen 

20. Jahrhundert“ veränderte sich die frühere pädagogische Zielsetzung deutlich, 

„die ‚mentalitäre Mobilisierung zum Zwecke der individuellen und kollektiven 

Innovationsfähigkeit mit dem Ziel der Errichtung einer bürgerlichen Gesellschaft’ 

voranzutreiben“. „Statt der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft standen 

nunmehr die pädagogische Bewältigung der Problemlagen und Folgelasten 

einer als krisenhaft empfundenen Moderne im Mittelpunkt des 

Interesses.“ (Kuhlemann 1998:114) „Unstrittig gewann der erziehungspolitische 

Anspruch des Staates seit den 1890er Jahren eine neue Dimension. Nicht nur, 

daß man jetzt damit begann, die Jugend auch außerhalb der Schule 

systematisch zu erfassen; auch innerhalb der Schule sollte das nationale 

Sozialisationskonzept strategisch auf den Kampf gegen den […] ‚Reichsfeind’: 

die bedrohlich anwachsende Sozialdemokratie, ausgeweitet 

werden.“ (Kuhlemann 1998:110) 

Mit der Entwicklung der kapitalistischen Industrialisierung entstanden in 

Japan die Industriearbeiterschaft und die damit verbundenen politischen und 

sozialen Probleme und Konflikte. Die sozialistische Bewegung, welche die 

Behebung der sozialen Missstände und die Emanzipation der Arbeiterklasse 

anstrebte, weitete sich aus. Ähnlich wie im Deutschen Kaiserreich stand auch 

der japanische Kaiserstaat im Machtkampf gegen den Sozialismus im Inneren 

und gegen die anderen imperialistischen Mächte nach außen: Als 1901 die 

Sozialdemokratische Partei (Shakai minshu-tō), die erste Arbeiterpartei Japans, 

bei ihrer Gründung ein Parteiprogramm zum Kampf für die Verbesserung der 

sozialen Bedingungen der Industrie- und Landarbeiter sowie für die 

Verwirklichung der Chancengleichheit 295  [aus sozialer Sicht, d. h. 

                                                 
295  Nach Schaub und Zenke sind mit dem Begriff Chancengleichheit je nach Sichtweise 
„unterschiedliche Zielvorstellungen und Begriffsverständnisse verbunden“. Aus konservativer 
und liberaler Sicht soll der „Zugang zu Bildung, beruflichen und sozialen Positionen […] von 
erworbenen Bildungsqualifikationen abhängig gemacht werden und nicht vom sozialen Status 
der Herkunftsfamilie. Dabei wird […] von angeborenen Fähigkeiten, Begabungen und 
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Chancenausgleich für sozial benachteilige Kinder durch den Staat; Anm. d. 

Verf.] bekanntgab, wurde sie sofort verboten, weil sie von der Regierung als 

Bedrohung für die bestehende Ordnung angesehen wurde. (Kakinuma und 

Shima 1973:128) Die 1903 gegründete sozialistische Bürgervereinigung 

Heiminsha artikulierte vom pazifistischen und sozialistischen Blickpunkt her ihre 

Kritik an der nationalistisch, militärisch und imperialistisch orientierten Strategie 

und Bildungspolitik, die auf die Ausdehnung der Staatsmacht gerichtet wurde. 

Ferner warf sie den Lehrern vor, sich als Sklaven des Staates für die 

Realisierung der etatistischen Bildung zu engagieren. (Kakinuma und Shima 

1973:128-129) Viele schlossen sich der Heiminscha an – nicht zuletzt wegen 

ihrer kritischen Haltung gegen das Machtstreben und die Machtausübung des 

Staates. (Vgl. Ishigami u. a. (Hg.) 1999 Stichwort „Heiminsha“, 1029) Ihre 

Anhängerschaft vergrößerte sich auch unter Lehrern. (Komatsu 1973:90). 

Die sozialen Spannungen, die vor allem nach dem Russisch-

Japanischen Krieg wuchsen (siehe Motoyama 1998: 346-347,354), spitzten 

sich seit dem Eintritt einer schweren Wirtschaftskrise im Jahr 1907 (Ōe  

1973:22-23) noch weiter zu, und die sozialistische Ideologie gewann rasch an 

Einfluss (Hata 1993:170). Hierbei kämpften das Innenministerium, das Agrar- 

und Handelsministerium und das Bildungsministerium gemeinsam um 

Erhaltung der bestehenden politischen und sozialen Ordnung und der 

kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen. (Vgl. Motoyama 1998:354-355) 

Weber zufolge stellt Macht ein „universelles Element des politischen, 

sozialen und ökonomischen Lebens“ dar; „’nur die Macht’ [entscheide] über die 

politische und wirtschaftliche Stellung einer Nation“. (Anter 1996:138) Den 

linksoppositionellen Organisationen und den sozialistischen Bestrebungen 

                                                                                                                                               
Leistungsmöglichkeiten ausgegangen“. Aus liberaler Sicht kann „[f]ormale Chancengleichheit 
[…] dann erreicht werden, wenn Bildungsbarrieren auch für begabte Kinder der unteren 
Sozialschichten abgebaut werden, indem der Zugang zu Bildungseinrichtungen und zum Beruf 
eröffnet wird und die Leistungsbewertung im Konkurrenzsystem Schule nach objektiven 
Kriterien erfolgt“. Die herrschenden rationalistischen Akteure der Meiji-Zeit hatten genau aus 
dieser Sicht ein modernes Bildungswesen aufgebaut. Hingegen „geht die soziale Sicht des 
Begriffes Chancengleichheit davon aus, dass Fähigkeiten, Begabung und 
Leistungsmöglichkeiten nicht allein anlagebedingt, sondern auch von der bildungsfördernden 
und sozioökonomischen Lage der Herkunftsfamilie anhängig sind. […] Deshalb ist die 
Verantwortung für den Schulerfolg nicht allein vom Kind und seiner Familie zu tragen, sondern 
auch von den Bildungseinrichtungen. Das Ziel Chancengleichheit bedeutet dann 
Chancenausgleich […]“ (Schaub und Zenke 2004 Stichwort „Chancengleichheit“, 119-121)  
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begegnete der japanische Staat einerseits mit den legitimen Gewaltmitteln; 

andererseits kämpfte er mit den schulischen Maßnahmen zum Schutz der 

Studenten und Schüler vor der sozialistischen Ansteckung sowie zur politischen 

und sozialen Integration der künftigen Arbeiter und Soldaten. (Vgl. Motoyama 

1998:346-349) Nach der gewaltsamen Niederschlagung des Streiks der 

Bergarbeiter der Kupfermine in Ashio 1907 wurde die im vorhergehenden Jahr 

gegründete und legalisierte Sozialistische Partei Japans (Nihon shakai-tō) 

wieder verboten. (Motoyama 1998:346) Im Jahr 1910 kam es zu einer 

Massenverhaftung der Sozialisten und der Anarchisten wegen einer 

vermeintlichen Verschwörung zur Ermordung des Tennos. Nach einem 

Kurzprozess wurden zwölf von ihnen, darunter Kōtoku Shūsui (1871-1911) ein 

führender Vertreter der sozialistischen Bewegung und Gründungsmitglied der 

Heiminsha, hingerichtet, und weitere zwölf Personen zu einer lebenslangen 

Freiheitsstrafe verurteilt (Taigyaku jiken). Die Regierung nahm dieses Ereignis 

zum Anlass, die politische Unterdrückung gegen die sozialistischen Akteure zu 

verstärken und die politische und ideologische Indoktrination der Jugend 

intensiver zu betreiben. (Motoyama 1998:358) 

Nach dem Russisch-Japanischen Krieg kam es zu einer starken 

Kapitalkonzentration und zur Heranbildung der riesigen monopolistischen 

Unternehmen (zaibatsu). Der imperialistische japanische Staat, der mit ihnen in 

einer Wechselbeziehung stand, strebte nach der Machterweiterung auf die 

Übersee-Territorien und der Erschließung der ausländischen Märkte mit 

militärischen Mitteln. Hierbei setzten sich die Liberalen und die Parlamentarier, 

die nach Erhaltung des liberalistisch-kapitalistischen Wirtschafts- und 

Gesellschaftssystems trachteten, für die Durchsetzung der imperialistischen 

Macht- und Wirtschaftspolitik des Staates und für die Interessen der Träger der 

privatwirtschaftlichen Macht – der Großkonzerne und der Großgrundbesitzer – 

ein. (Hata 1993:169). Hatten die Liberalen und die Parlamentarier früher nach 

der Begrenzung der Staatsmacht gestrebt, vollzog ihre Einstellung zum Staat 

im imperialistischen Zeitalter Japans einen entscheidenden Wandel. 

In der Ära der Regierung unter Katsura Tarō (1847-1913), dem 

Militärreformer und Offizier, wurde die Durchsetzung des Machtanspruches des 
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japanischen Staates im Inneren und nach außen angestrebt. 296  Der 

Bildungsminister des Zweiten Kabinetts Katsura (1908 bis 1911) sah in der 

Pflege der kollektiven Moral des Volkes die sicherste Grundlage für den 

Fortbestand der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sowie für die Steigerung 

der kollektiven Macht der japanischen Nation. Hierbei wurde die Kokutai-

Ideologie zunehmend als Präventivbelehrung gegen die sozialistische 

Weltanschauung und Agitation sowie als Mittel zur Gesinnungsbildung gegen 

die nationalstaatlichen Konkurrenten eingesetzt. (Motoyama 1998:365-366) Das 

niedere Berufsschulwesen, dem nicht nur die Qualifikationsfunktion, sondern 

auch die Herrschafts- und Integrationsfunktion zugeschrieben wurde, wurde 

stark ausgebaut. (Vgl. Motoyama 1998:361-362) 1910 wurde die vom 

Philosophieprofessor Inoue Tetsujirō (1855-1944) vertretene zentrale These der 

Nationalethik (kokumin dōtoku), dass der japanische Nationalstaat eine 

Großfamilie sei (kazoku kokkakan) (Morikawa 12003:144), in das staatlich 

festgelegte Einheitslehrbuch für Sitte aufgenommen. (Komatsu 1973:88) Bei 

dieser Weltanschauung nahmen die Werte der Untertanen- (chū), der Kindes- 

(kō) und der Ahnenpietät eine zentrale Stellung ein. (Morikawa 2003:144) Das 

allgemeinbildende wie auch das berufliche Bildungswesen richtete sich auf die 

Heranziehung der für den Staat wertvollen tüchtigen, loyalen und arbeitswilligen 

Untertanen. (Vgl. Motoyama 1998:360-365) 

Yasukawa Junosuke vertritt die Meinung, dass die sprunghafte 

Entwicklung des japanischen Kapitalismus [d. h. die wirtschaftliche 

Modernisierung Japans; Anm. d. Verf.] und die imperialistischen Aktivitäten des 

japanischen Staates durch dieses Bildungswesen, das als Mechanismus 

funktionierte, tüchtige, asketische, gehorsame und aufopfernde Arbeitskräfte 

und Soldaten zu produzieren, ermöglicht worden sei (Yasukawa 1973:48-49); 

die modernen Menschen in Japan hätten ein beachtlich hohes Bildungsniveau 

und ein hohes Ethos, aber ein äußerst geringes demokratisches Bewusstsein. 

(Yasukawa 1973:38-39) 

Kuhlemann schreibt über die Bemühungen des deutschen Kaiserstaates 
                                                 
296 In der Ära des Ersten Kabinetts Katsura (1901-1906) wurde der Russisch-Japanische Krieg 
geführt; in der Ära des Zweiten Kabinetts Katsura kam es zur Massenverhaftung der Sozialisten 
und zur Hinrichtung ihrer Spitze. (Ishigami u. a. (Hg.) 1999 Stichwort „Katsura Tarō naikaku“, 
232) 
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in der wilhelminischen Zeit: „Außer dem schulpolitischen Kampf gegen die 

Sozialdemokratie versuchte der Staat in immer stärkeren Maße auch, die 

Jugend außerhalb der Schule pädagogisch zu erreichen […] [Der Staat] hat […] 

durch eine gezielte Unterstützung der nationalen Jugendpflege in erheblichem 

Maße zu einer Militarisierung der deutschen Jugend beigetragen.“ (Kuhlemann 

1998:118-119) In der Folge verwandelte sich „die bis dahin allenfalls ‚staatlich 

gelenkte Jugenderziehung’ in eine ‚zwangsorganisierte Erziehung zum Kriege’“.  

(Kuhlemann 119-120)  

Parallel zum Deutschen Reich strebte die Zentralgewalt des Japanischen 

Kaiserreiches danach, alle Jugendlichen zu erfassen und außerschulische 

nationale Erziehung der Jugend durchzuführen.297 Hierbei beanspruchten der 

Innen- und der Bildungsminister die Kontrolle der weit verbreiteten lokalen 

Jugendorganisationen (seinenkai / seinendan) und den Abendunterricht für die 

arbeitende Jugend (seinen yagakukai / seinen yagakkō) und versuchte, sie 

staatlichen Erziehungszielen dienstbar zu machen. (Vgl. KK (Hg.) 1973a:253-

256; Ōe 1973:25-26) In Japan erfolgte der Eingriff in die lokalen 

Jugendorganisationen vonseiten des Staates erst 1905; wie später mit dem 

Beispiel der Präfektur Fukushima festgestellt wird, wurde die militärische und 

politische Instrumentalisierung der Jugendorganisationen durch die lokalen 

Behörden aber bereits in den 1890er Jahren begonnen. Die Ziele der 

staatlichen Einmischung waren erstens eine Verbesserung der durch die 

Verbreitung des Kapitalismus erschütterten öffentlichen Moral (fūki kyōsei) (KK 

(Hg.) 1973a:256), d. h. die Bekämpfung des Sozialismus und die Förderung der 

ländlich-bäuerlichen Lebensweise, zweitens die soziale Integration der Jugend, 

d. h. die Eingliederung der einzelnen Heranwachsenden in die Gemeinschaft, 

die Heranziehung zu gemeinsamen Aufgaben und die Hinführung zu sozialer 

Verantwortung, drittens berufsvorbereitende und berufsbegleitende Fortbildung 

der Jugend. (Siehe KK (Hg.) 1973a:253-256) Diese pädagogischen 

Maßnahmen wurden zusammen mit der Regionalreform, welche die Erhöhung 

der landwirtschaftlichen Produktivität, die Entwicklung des Kollektivgeistes und 

die Schaffung der demokratischen Herrschaftslegitimation zum Ziel hatte, 

                                                 
297 Zur Jugendpflege im Deutschen Kaiserreich siehe Kuhlemann 1998:118-123. 
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erfolgreich durchgeführt. (Siehe KK (Hg.) 1973a:255-263). All diese 

Maßnahmen erzielten den Effekt, die Einzelnen in die Gemeinde und von der 

Gemeinde in ein Gesellschaftssystem unter gemeinsamen ideologischen, 

sozialen und ökonomischen Bedingungen einzugliedern und dem Gemeinwohl 

unterzuordnen. Das Gemeinschaftsgefühl und die soziale und lokale Identität 

entwickelten sich zur nationalen Kollektivität und Identität. 

 
9.2.2. Die Durchsetzung der Schulpflicht und der nationalen 
 Jugenderziehung in der Präfektur Fukushima 

Der allgemeinen Tendenz entsprechend war auch in der Präfektur Fukushima 

die Schulbesuchsquote nach dem Sino-Japanischen Krieg sprunghaft 

gestiegen. Sie verzeichnete 1897 64 % (FKS (Hg.) 1972:908). Allerdings 

verbargen sich hinter dieser Zahl, die die Durchschnittswerte der 

Schulbesuchsquote angibt, große Unterschiede zwischen der Anzahl der 

Knaben und der der Mädchen. In diesem Zeitraum besuchten nur knapp über 

40 % der schulpflichtigen weiblichen Jugend eine Schule. (Siehe FKS (Hg.) 

1972:908-909) Hauptgrund dafür war nach wie vor die verbreitete Kinderarbeit 

der armen Bevölkerungsschichten. (FSKS (Hg.) 1977:3) 

Nach dem Sino-Japanischen Krieg verbreiteten sich in der Präfektur 

Fukushima Erziehungsanstalten für Unterschichtmädchen durch private und 

kommunale Initiativen. Wegweisend war die Kindermädchenschule Fukushima 

hoei gakkō298, die 1895 von privater Seite in der Stadt Fukushima gegründet 

wurde. Der Initiator war der 24-jährige Shinobu Ryūtarō, Sohn eines örtlichen 

Wohltäters. Shinobu Ryūtarō hatte sich in Mito bei Kurita Hiroshi (1835-1899), 

[einem berühmten Historiker und Professor an der Universität Tōkyō; Anm. d. 

Verf.], ausgebildet (FSKS (Hg.) 1977:36) und fungierte in der Präfektur 

Fukushima als Schulverwalter, Mitglied und Präsident des Gemeinderates von 

Fukushima, sowie als Chefredakteur einer lokalen Zeitung. (FSHI (Hg.) 

1989:1090) Das Motiv zum Projekt der Kindermädchenschule war wesentlich 

von seiner humanitären, nationalistischen und aufklärerischen Weltanschauung 

geleitet: Shinobu erklärte, dass er von seinem verstorbenen Vater zur 

                                                 
298 Es gibt eine eingehende Studie zur Fukushima hoei gakkō, herausgegeben vom Fukushima 
shakai fukushi kenkyūkai shakai jigyōshi-bu (FSKS (Hg.) 1977). 
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Wohltätigkeit, und von seinem Lehrer zur nationalen Gesinnung, Loyalität und 

Vaterlandsliebe, gebracht worden wäre; er sei sich der Wichtigkeit der 

häuslichen Erziehung, bei der die Erziehungsfähigkeit der Mütter bzw. der 

Kindermädchen von großer Bedeutung ist, als Grundlage für die Entwicklung 

des Landes bewusst; es sei eine Herausforderung für ihn, Erziehung im Geist 

des Kaiserlichen Erziehungsediktes zu fördern, und das erbärmliche 

Bildungsniveau von Kindermädchen schleunigst zu verbessern. (Vgl. FSKS 

(Hg.) 1977:35-36) Sein Vorhaben wurde von zwei Grundschullehrerinnen 

unterstützt. (Siehe FSKS (Hg.) 1977:41) 

Die Schule dauerte zwei Jahre. Deren Besuch war unentgeltlich. Der 

Unterricht wurde sonntags vormittags und mittwochs nachmittags in einem 

freien Klassenzimmer einer öffentlichen Grundschule abgehalten. Der 

wöchentliche Unterricht betrug lediglich fünf Stunden. Im Mittelpunkt des 

Unterrichtes stand die Moralerziehung.299 Auch Fähigkeiten für den täglichen 

Bedarf, wie Lesen, Briefschreiben, Kleinkinderpflege und Gesang wurden 

vermittelt. Außer regulären Unterrichtstagen hielten sich die Lehrpersonen 

nachmittags bereit, um zusätzlich häusliche Arbeit wie etwa Stricken oder das 

Nähen von Putzlappen unterrichten zu können. (Vgl. FSKS (Hg.) 1977:4, 31-32) 

1897 wurde die Kindermädchenschule aufgrund eines Beschlusses des 

Gemeinderates von der Stadt Fukushima übernommen, wobei sie als offizielle 

Schulform anerkannt  und ihr Lehrprogramm erweitert wurde. (FSKS (Hg.) 4, 5, 

38-39) 

1901 kam es in der Präfektur Fukushima zur gesetzlichen Regelung des 

Unterrichtes für die der Schulpflicht entwachsenen Kinder, die bereits das 

zehnte Lebensjahr überschritten hatten (Nenchō jidō toriatsukai kitei). Sie 

richtete sich in erster Linie an die Mädchen der Unterschichten. Nach den 

Bestimmungen war die Verkürzung des Ausmaßes der wöchentlichen 

Unterrichtsstunden möglich; das Bildungsziel sollte ungefähr dem Niveau der 

                                                 
299 Den Schülerinnen sollten im Sinne des Kaiserlichen Erziehungsediktes moralische Normen 
und Werte wie Loyalität gegenüber dem Kaiserhaus (chū), Pietät gegenüber den Eltern (kō),  
Respekt vor Älteren, harmonisches Verhalten in der Familie und Gesellschaft, Lernfleiß, 
Einhaltung der Gesetze und Bemühungen um das Staatswohl, aber auch für ihre Tätigkeit 
wichtige sittliche Werte wie Arbeitsamkeit, Dienstbarkeit etc. beigebracht werden. Darüber 
hinaus wurden nach persönlicher Ansicht des Begründers weitere Werte wie Wohltat zum Inhalt 
der Moralerziehung gemacht.(Vgl. FSKS (Hg.) 1977:31) 
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vierten Klasse der Grundschule entsprechen; bei zu geringen Schülerzahlen 

konnten die Schüler ihrem Wissensstand entsprechend zum Unterricht einer 

Klasse der normalen Grundschule zugelassen werden; im Bedarfsfall waren 

den Schülern Lehrmittel leihweise oder unentgeltlich von den Gemeinden zur 

Verfügung zu stellen. Weiters waren folgende Punkte zu berücksichtigen: 

Kenntnisse in Kinderpflege sollten vermittelt, der Frontalunterricht möglichst 

vermeiden werden. Zur Betreuung der von ihnen mitgenommenen Kleinkinder 

sollte den Schülerinnen nötigenfalls das freie Eintreten und Verlassen der 

Klassenzimmer erlaubt werden. (FSKS (Hg.) 1977:1-2, 10-11) 

1900 ordnete das Bildungsministerium den Präfekturen die verschärfte 

behördliche Kontrolle der schulpflichtigen Kinder sowie die Verpflichtung der 

Dienstherren an, den bei ihnen arbeitenden Schulkindern einen Elementar-

unterricht zukommen zu lassen. Zur Verbesserung der Schülerfrequenz wandte 

man in der Präfektur Fukushima eine Doppelstrategie an: Strenge Kontroll- und 

Zwangsmaßnahmen einerseits, Belohnung andererseits. Gemäß der 

Verordnung der Präfektur Fukushima von 1901 wurden der Gouverneur, die 

Kreishauptleute, die Gemeindevorsteher und die Schuldirektoren verpflichtet, 

alle Schulkinder amtlich zu erfassen. Die Registrierung der schulpflichtigen 

Kinder oblag den Gemeindevorstehern, die genaue Eintragung der Schüler-

schreibung den Schulleitern. Beide Listen wurden unter Verantwortung des 

Kreishauptmannes mit dem Familienstandbuch und dem Melderegister 

verglichen. All diese Daten wurden dann durch die dem Gouverneur unterstellte 

Instanz überprüft. Seit Einführung dieser systematischen Überprüfung ging die 

Zahl der schulpflichtigen Kinder, denen wegen Armut oder Krankheit eine 

Befreiung vom Schulbesuch oder eine Aufschiebung des Eintrittstermins in die 

Schule zugebilligt wurde, drastisch zurück: Wurden 1900 noch mehr als 50.000 

Kinder von der Schulpflicht befreit, so reduzierte sich die Zahl bis 1904 um 

70 % auf 15.000. Nach der neuen Regelung von 1901 sollten Lehrer und 

Kommunalbeamte, die hervorragende pädagogische Leistungen erbrachten, 

ausgezeichnet werden; weiters sollte jenen Schulen, deren Besuchsquote ein 

bestimmtes Kriterium erfüllte (erste Klasse 95 %, zweite Klasse 90 %, dritte 

Klasse 85 %), eine Schulfrequenz-Fahne (shūgakuki) verliehen werden. Die 

Fahne war beim Marsch der Schüler von Lehrperson voranzutragen. Die 
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angefertigte Kopie war zu hissen. Aus Prestigegründen strebten viele 

Gemeinden diese Auszeichnung an. Alle Bewohner der betroffenen Gemeinden 

waren auf die Fahne stolz und zum weiteren Erfolg motiviert. Wurden 1901 erst 

elf Schulen mit einer Schulfrequenz-Fahne ausgezeichnet, stieg diese Anzahl 

1904 auf 208 an. (Vgl. FK 1972:910-915) In der Folgezeit stieg die 

Schulbesuchsquote kontinuierlich. 1906 wurden die Kriterien für die 

Auszeichnung erhöht. (Vgl. FKS (Hg.) 1972:932-934) 

Ein modernes Militär verlangt von den gemeinen Soldaten eine gute 

Elementarbildung. Nach dem Sino-Japanischen Krieg, ab 1899, wurde bei der 

Musterung neben der körperlichen Eignung auch das Bildungsniveau der 

Wehrpflichtigen in Lesen, Schreiben und Rechnen überprüft (Andō Tadashi 

1975:39). Angesichts des niedrigen Bildungsstandes wurde nicht nur vom 

Kriegsminister, sondern auch vom Bildungsminister die Notwendigkeit der 

Disziplinierung und Fortbildung der Jungen, die sich in einer Kontrolllücke 

zwischen dem Schulabgang und dem Militärdienst befanden, erkannt. (Andō 

Tadashi 1975:39-40) In der Präfektur Fukushima wurde auch ab 1899 das 

Bildungsniveau der Wehrpflichtigen bei der Untersuchung der Wehrtauglichkeit 

geprüft (FKS (Hg.) 1972:1017-1018), und die Ergebnisse der jeweiligen 

Präfekturen, der Kreise und der Gemeinden veröffentlicht (FKS (Hg.) 1972:917). 

Nach dem Ergebnis von 1899 wiesen in der Präfektur Fukushima nur 47,5 % 

von rund 8.300 Wehrpflichtigen das Niveau der Pflichtschulausbildung auf; 

42,3 % verfügten nur über mangelhafte Kenntnisse im Lesen; 10,2 % waren 

Analphabeten. (FKS (Hg.) 1972:1018). Die Präfektur verordnete 1899 den 

Kreisen die Förderung der Abendkurse (yagakukai) 300  für die Jugend zur 

Vorbereitung für den Militärdienst. Diese Weisung ging weiter an die 

Gemeinden. Darauf ließ man Abendkurse entstehen oder wandelte bestehende 
                                                 
300  Sie entwickelten sich aus dem Abendunterricht, der ursprünglich in der Epoche des 
Bildungsgesetzes Gakusei als eine alternative Schulform für die Schulkinder aus dem armen 
Elternhaus und für die Jugendlichen mit abgebrochener Schulausbildung eingeführt worden war. 
In den zehner Jahren der Meiji-Zeit (Ende der 1870er Jahre bis Mitte der 1880er Jahre) 
entstanden mancherorts selbstständige Gruppen der Jugendlichen, die sich nach Landarbeit, 
an den arbeitsfreien Tagen oder im Winter regelmäßig abends trafen, um ihre Kenntnisse zu 
verbessern. Inhalt und Niveau des Unterrichts war von Ort zu Ort unterschiedlich. Im Zeitraum 
von 1880 bis 1882 bildeten sich einige Lerngruppen der Jugendlichen, die unter dem Einfluss 
der Liberalen standen. Nach ihrer zwanghaften Auflösung entstanden politisch neutrale 
Lerngruppen, die primär zur Vermittlung des Lernstoffes für den Grundschulunterricht sowie der 
landwirtschaftlichen Grundkenntnisse dienten. (FKS (Hg.) 1972:355-359) 
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selbständige Abendkurse oder Jugendorganisationen (seinenkai / seinendan)301 

in kommunale Einrichtungen um, und leistete dabei kaum einen finanziellen 

Beitrag. In weiterer Folge versuchte man, eine Vereinheitlichung der 

Abendkurse herbeizuführen und gewährleistete dafür eine finanzielle 

Unterstützung. Aufgrund der Verordnung der Präfektur von 1904 wurden viele 

Abendkurse in an Pflichtschulen anschließende niedere Berufsschulen (jitsugyō 

hoshū gakkō) umgewandelt. (Vgl. FKS (Hg.) 1972:1020-1071) 

Zur Durchsetzung der Schulpflicht wurde auf allen lokalen Ebenen 

erhöhter Druck ausgeübt. Die Präfektur erfasste den Anteil der in die Schule 

eingetretenen Kinder sowie den der tatsächlichen Unterrichtsteilnehmer aus 

verschiedenen Kreisen und gab die Ergebnisse bekannt. Die Kreise ihrerseits 

führten nach der Schulbesuchsquote ein Ranking der Schulen in ihrem 

Verwaltungsbezirk durch. Um ihren Namen vor Schande zu bewahren und im 

gegenseitigen Wettbewerb die anderen übertreffen zu können, strengten sich 

die Kreishauptmänner, Gemeindevorsteher und Schulleiter besonders an. Zur 

Förderung des regelmäßigen Schulbesuches fassten manche Schulleiter die 

Schüler nach ihrem Wohnort zu Gruppen zusammen. Sowie bei der ehemaligen 

landesfürstlichen Schule Nisshinkan in Aizu waren die Gruppenführer für die 

Aufsicht über ihre Mitschüler sowie für die Einhaltung von Sitte und Ordnung in 

ihrer Gruppe verantwortlich. Über die Anwesenheit und das Verhalten der 

Gruppenmitglieder wurde dem Klassenlehrer oder dem Schulleiter berichtet. 

Diese Strategie erwies sich in vielen Fällen als wirksam. In einem 

schneereichen, schwer zugänglichen Gebiet in Aizu wurden aufgrund einer 

Anordnung des Kreishauptmannes von den Gemeindevorstehern Arbeiter zum 

Schneeräumen eingesetzt, um Schulwege passierbar zu machen. In einigen 

                                                 
301 In der Feudalzeit waren die männlichen Gemeindemitglieder im jugendlichen Alter zu einer 
Organisation (wakanono-gumi / wakashū-gumi) zusammengefasst und zur kommunalen 
Selbstverwaltung, zur Erhaltung von Sicherheit und Ordnung sowie zur Pflege der Tradition 
ihrer Gemeinde herangezogen worden. Zu ihren Aufgaben zählten u. a. der Feuerschutz, die 
Nachtwache, die Verfolgung von Einbrechern, der Einsatz bei Tumulten und bei Bauarbeiten für 
kommunale Einrichtungen sowie die Mitwirkung bei religiösen Festen. Mit der Einführung eines 
modernen Verwaltungssystems durch die Meiji-Regierung hatten sie zwar an Bedeutung 
verloren, bestanden aber weiter. In den zwanziger Jahren der Meiji-Zeit (Ende der 1880er Jahre 
bis Mitte der 1890er Jahre) gab es immer mehr Jugendorganisationen, die einen Abendkurs 
veranstalteten. (FKS (Hg.) 1972:351-355) 
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Dörfern wurden Schulkinder während des Winters im Schülerheim 

untergebracht. (FKS (Hg.) 1972:941) 

Die negative wirtschaftliche Auswirkung des Russisch-Japanischen 

Krieges war auch in der Präfektur Fukushima fühlbar. Zudem wurde das Gebiet 

1904 und 1905 von verheerenden Naturkatastrophen heimgesucht. Viele 

Familien wurden dadurch in extreme Notlage getrieben. Besonderes Leid traf 

die arme Landbevölkerung. Angesichts dieser Lage forderte der Gouverneur 

1905 zur Errichtung von den Stiftungen zur Unterstützung des Schulbesuches 

für die Kinder aus den notleidenden Familien auf. Darauf entstanden vierzehn 

kommunale und 343 private Schulfonds. Von diesen Stellen wurden für die 

hilfsbedürftigen Schüler die unentgeltliche Beistelllug der Lernmittel,  

Lernmaterial und der Verpflegung sowie die Beihilfe für die Bekleidung, die 

Krankenkosten und die Körperpflege geleistet. (FKS (Hg.) 1972:927-930) 

Nach dem Russisch-Japanischen Krieg erreichte 1906 die 

Eintragungsquote in der Präfektur Fukushima 98 %. Ab 1907 blieb sie stetig 

über 99 %. Die Anwesenheitsrate durchbrach 1905 die 90%-Marke und 

erreichte 1907 94 %. (Siehe FKS (Hg.) 1972:928) Die Verbesserung des 

Schulbesuches war auf den Unterrichtsbesuch der weiblichen Jugend 

zurückzuführen: 1900 sprang in der Präfektur Fukushima die Schulbesuchs-

quote bei Mädchen zum ersten Mal über die 50%-Marke. (FKS 1972:908) Seit 

dem Russisch-Japanischen Krieg stieg sie stark an und nahm stetig zu: 1904 

erreichte sie 85 % (FKS (Hg.) 1972:908), 1905 96 % und 1906 über 98 % (FKS 

(Hg.) 1972:928) 

Der Prozess der Alphabetisierung musste als abgeschlossen angesehen 

werden. Vierzig Jahre nach der Einführung eines modernen Schulwesens war 

das Bildungssystem endgültig festgelegt. (KK (Hg.) 1974b:855) Die 

Verschärfung der amtlichen Kontrolle der schulpflichtigen Kinder, der verstärkte 

Ausbau des unentgeltlichen öffentlichen Bildungswesens, Lernerleichterungen 

sowie der durch die Kriege eingetretene Strukturwandel in der Wirtschaft und 

der Gesellschaft und das damit steigendes Bildungsinteresse der Bevölkerung 

können als Ursachen für die Durchsetzung der Schulpflicht genannt werden. 
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9.3. Resümee 

 
Die japanische Staatspolitik war seit 1881 von der Bestrebung bestimmt, einen 

Verfassungsstaat nach deutschem Modell einzurichten. Das Ziel des Bildungs-

ministers Mori, dessen Ära sich vom Dezember 1885 bis zum Februar 1889 

erstreckte, richtete sich danach, das feudalistische Weltverständnis und die 

regionalen Traditionen zu überwinden und – den zeitgenössischen Tendenzen 

in Europa entsprechend – einen Nationalstaat aufgeklärter, staatsbewusster 

und staatstreuer Bürger zu schaffen. Seine National- und Bildungsauffassung 

war vom Rationalismus, Utilitarismus und Etatismus – aber auch vom 

Liberalismus –  geprägt. Seine liberale Bildungsauffassung entsprach der 

Vorstellung einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die an Stelle der 

Stände aufgrund unterschiedlicher Bildungsabschlüsse in drei Klassen 

gegliedert wurde: die gebildete und gelehrte obere Klasse, die technische, 

kaufmännische und gewerbliche mittlere Klasse und die arbeitende untere 

Klasse. Hierbei sollte das ganze Bildungswesen als Mechanismus der Selektion 

und der Zuteilung von Bildungs- und Berufschancen funktionieren und eine 

verstärkte soziale Mobilität realisieren. Dem höheren Bildungswesen, das zur 

Rekrutierung der Elite dienen sollte, wurde zusätzlich die Qualifikationsfunktion, 

und dem niederen Bildungswesen für die große Mehrheit wurde die 

Enkulturationsfunktion sowie die Legitimations- und Integrationsfunktion 

zugeschrieben. 

Mori lehnte den Konfuzianismus und den Shintoismus als Erziehungs-

mittel ab und setzte sich dafür ein, jegliche politische Einflüsse und ideologische 

Inhalte von den Schulen fernzuhalten. Die Leibesübungen waren zentrale 

Bestandteile seines Nationalerziehungskonzeptes. Sie sollten nicht nur als 

physische, sondern auch als sittlich-moralische und vaterländische Erziehung 

wirken. So wie in Preußen wurde in Japan unter Mori eine strenge, formalisierte 

militärische Körperertüchtigung für die männliche Jugend gefördert. Ihr Zweck 

war neben der Steigerung körperlicher Kraft die Erziehung zu Disziplin, 

Ordnung, Pflicht, Gehorsam und Vaterlandsliebe. Mori glaubte – so wie viele 
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Turnpädagogen in Deutschland –, durch das Turnen ideale Staatsbürger 

heranziehen zu können. 

In der Präfektur Fukushima waren in der Ära Mori, die nach dem 

Rückgang der liberalen Bewegung einsetzte, keine lokalen Ansprüche und  

Besonderheiten festzustellen: Es gab keine Reforminitiativen und keine 

emanzipatorischen Bestrebungen auf der Lokalebene mehr. Der Staat bedurfte 

daher keiner Kampfmaßnahmen zur Durchsetzung seiner Macht. 

Mori führte die einschneidende schulorganisatorische, verwaltungs-

technische und curriculare Normierung und Rationalisierung ein. An der 

Lehrerausbildungsstätte der Präfektur Fukushima wurde – genau nach der 

zentralen Regelung – den Lehrerstudenten eine hohe Qualifikation durch die 

Allgemein- und Fachbildung vermittelt und die für ihre pädagogische Aufgaben 

und für die Integration in die staatliche Beamtenhierarchie wichtigen Tugenden,  

Gehorsam, Kameradschaftsgeist und Autorität, durch Kasernenhofdrill eingeübt. 

Es gelang Mori die Lehrerschaft zum Bewusstsein als Träger des Staates und 

der Staatserziehung hinzuführen. Hingegen ließ die Verwirklichung der in den 

Verordnungen und Vorschriften formulierten Normen für die Pflichtschulen noch 

auf sich warten. Es gab zwar von der lokalen Bevölkerung keine aktiven 

Widerstände oder Proteste gegen die staatliche Schulpolitik; dennoch 

verschlechterten sich die Schulverhältnisse und die Schulbesuchsquote. Die 

Ursache dafür war bittere wirtschaftliche Not der Landbevölkerung. Auch die 

Gemeinden steckten in einem finanziellen Bedrängnis. Der staatliche 

Erziehungsanspruch konnte zum ersten durch die – aus den volkswirtschaft-

lichen Perspektiven zwingende – unzureichende Finanzierung der Grund-

schulen nicht verwirklicht werden. 

Im international 1870 beginnenden Zeitalter des Hochimperialismus 

zeichneten sich auch in Japan in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 

grundlegende Veränderungen ab. Die japanische Reichsverfassung von 1889 

legalisierte die höchsten Machtbefugnisse des Tennos als Gegenposten gegen 

das Parlament und beschränkte Rechte und Freiheit der Individuen. Die 

Herrschaft des Monarchen beruhte auf den drei Säulen der Legitimität – die 

traditionale, die charismatische und die rationale. Das Japanische Kaiserreich 

strebte den Status einer imperialistischen Großmacht an und verfolgte die 
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Strategie, mit militärischen Mitteln seine Macht in Übersee zu erweitern. Hierbei 

erstellte der Premierminister und Heeresreformer Yamagata die national und 

imperialistisch orientierten bildungspolitischen Zielsetzungen und griff auf die  

traditionelle Vorstellung des Kollektivismus zurück. Im Kaiserlichen 

Erziehungsedikt von 1890 verschmolzen sich die Nützlichkeits- und 

Volksbildungsidee der Aufklärung mit traditioneller und nationaler 

Wertorientierung zu einer Idee der Untertanenerziehung. Hatte sich Mori um die 

Schaffung der staatsbürgerlichen Loyalität gegenüber dem Staat als Anstalt (vgl. 

Andō Yoshinori 2002:92) bemüht, wurde nun nach der Schaffung des 

Gehorsams gegenüber der persönlichen Autorität des Tennos gestrebt. So wie 

für die charismatische Herrschaft charakteristisch ist, spielte bei diesem 

Herrschaftsverhältnis die innere Bindung, Emotionen und der irrationale 

Glauben eine entscheidende Rolle. Eine von Mori geförderte moderne 

turnerische Nationalerziehung wurde von einer traditionsorientierten, religiös 

und ideologisch ausgerichteten Nationalerziehung abgelöst. Die Selektions- und 

Allokationsfunktion des Bildungswesens trat merklich gegenüber der 

Legitimations- und Integrationsfunktion zurück. Der Gegenstand Sitte wurde 

neben Muttersprache und japanischer Geschichte zur Herstellung erwünschter 

politischer Gesinnung funktionalisiert. Die rationalistischen und die 

traditionalistisch-konservativen Kräfte, die sich bisher unversöhnlich gegenüber-

gestanden hatten, konnten ihre gegensätzlichen Interessen im Verfassungs-

staat überbrücken. 

Mit dem Aufstieg zu einer imperialistischen Großmacht und mit der 

Etablierung der kapitalistischen Wirtschafts- und Sozialstruktur war der 

japanische Staat seit 1895 mit den äußeren und inneren Reichsfeinden –  mit 

anderen imperialistischen Mächten und mit den sozialistischen Akteuren – in 

zunehmendem Maße konfrontiert. Die sozialistischen Gruppen erstrebten die 

Emanzipation der Arbeiterbevölkerung und protestierten gegen den 

imperialistischen Machtanspruch des Staates sowie gegen die kapitalistische 

Gesellschaftsordnung. Dagegen kämpfte die vom Offizier Katsura geführte 

Regierung mit legitimer Gewalt wie auch mit schulischen und außerschulischen 

Erziehungsmaßnahmen. Dabei wurden die Schulen zum Instrument gemacht, 

tüchtige, aufopfernde gute Soldaten und Arbeiter zu produzieren. Um den 
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Schulbesuch in raschen Schritten voranzutreiben, wurde der Schulzwang 

verschärft, der Unterricht erleichtert und der Besuch des Unterrichtes 

unentgeltlich gemacht. Darüber hinaus wurde das niedere Berufsschulwesen, 

das zur Qualifikation und zur politischen und ideologischen Integration der 

Arbeiterbevölkerung dienen sollte, stark ausgebaut. Der Staat unternahm auch 

Bemühungen um Erfassung der bis dahin vernachlässigten Bevölkerungs-

schichten. Wie das Beispiel der Präfektur Fukushima zeigte, wurden die lokalen 

Jungendorganisationen den politischen, militärischen und wirtschaftlichen 

Interessen des Staates unterworfen und zu den öffentlichen niederen 

Berufsschulen umfunktioniert. Die bisher den privaten Initiativen überlassenen 

Kindermädchenschulen wurden auch in das öffentliche Bildungswesen integriert. 

So wurde der staatliche Erziehungsanspruch, der Masse der Bauernkinder Sitte, 

Elementarkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen sowie berufliche 

Grundkenntnisse beizubringen, erfüllt. Gleichzeitig wurden die außer-

schulischen Erziehungsmaßnahmen, welche – ähnlich wie in der Feudalzeit – 

die Einfügung der Jugend in die Gemeinschaft und die Heranziehung der 

Jugend zur Selbstverwaltung der Gemeinde zum Inhalt hatten, durchgeführt. 

Durch solche Maßnahmen zur sozialen Integration der Jugend gelang es dem 

Staat, die Einzelnen in ein Gesellschaftssystem einzufügen und die 

Zusammengehörigkeit zu einer Gruppe und das Bewusstsein zu sozialer 

Verantwortung zu erwecken, darüberhinaus den kollektiven Gehorsam der 

Nation und eine demokratische Herrschaftslegitimation des autoritären 

japanischen Zentralismus zu schaffen. 

Hand in Hand mit dem Aufstieg des Nationalismus, dem Militarismus und 

der kapitalistischen Industrialisierung sowie mit dem eintretenden 

ökonomischen und sozialen Wandel stieg das Bildungsinteresse der breiten 

Volksmasse und damit die Schulbesuchsquote. Mit der Durchsetzung des 

imperialen Machtanspruchs des japanischen Kaiserstaates setzte sich auch 

sein bildungspolitischer Anspruch durch. 
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10.  Zusammenfassung 

 

In dieser Studie versuchte ich, die Gleichzeitigkeit der Staatsbildung und der 

Entstehung des modernen Bildungswesens sowie das Wechselspiel von 

traditionalistischen und rationalistischen Kräften, von zentralstaatlichen und 

lokalen gesellschaftlichen Interessen als treibende Kräfte für den Entstehungs- 

und Entwicklungsprozess des modernen Bildungswesens zu untersuchen. 

Dabei ergab sich folgendes: 

Im Kapitel 5 wurden Herrschaft und Bildung in der Edo-Zeit von 1600 bis 

1867 untersucht. Die durch einen zentralistischen Feudalismus 

gekennzeichnete Herrschaft des Tokugawa-Shogunates beruhte primär auf 

einer traditionalen Legitimitätsgrundlage. Der Feudalstaat galt als Abbild der 

Familie, wobei die souveräne Gewalt der Fürsten der obersten Gewalt des 

Familienoberhauptes im Hause glich. Der Konfuzianismus war offizielle 

Staatsdoktrin, Staatsideologie, Staatsethik sowie Erziehungsgrundprinzip. 

Konfuzianische Bildung und Erziehung hatte ihren Sinn darin, Fügsamkeit 

herzustellen und damit die Herrschaft zu legitimieren und zu stabilisieren. In 

Analogie zwischen politischem und familiärem Herrschaftsverhältnis wurden 

Dienerpietät (chū) und Kindespietät und Kindesgehorsam (kō) als 

Untertanentugenden hervorgehoben. Das Bildungswesen war weitgehend 

föderalistisch und ständisch organisiert und ideologisch ausgerichtet. 

Die Angehörigen der herrschenden Schicht, die Samurai, waren zur 

körperlichen Erziehung und zur geistigen Bildung verpflichtet. Sie war nicht nur 

die Sache des Einzelnen, sondern diente einem höheren Zweck: dem des 

Landes. Die traditionellen ritterlich-militärischen Übungen waren für Erhaltung 

der militärischen wie auch der politischen Macht der Herrschaftsverbände 

unerlässlich. Sie trugen nicht nur zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, der 

Kraft und des Willens zum Kampf bei, sondern auch zur Disziplinierung und zur 

Charakterbildung des Individuums wie Mut, Askese, Selbstdisziplin, Ausdauer 

und Willensstärke. Darüber hinaus stärkten sie das ständische Ehrgefühl, aus 
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dem sich das Verantwortungs- und Zusammengehörigkeitsgefühl der 

Herrschaftsträger entwickelte. 

Während höhere – und auch im Laufe der Zeit zunehmend elementare – 

Bildung und Erziehung mehr und mehr von den Herrschern getragen wurde, 

blieben Elementarausbildung und Erziehung des beherrschten Volkes privaten 

Initiativen überlassen. Der Elementarunterricht in Lesen, Schreiben und 

Rechnen war mit dem unmittelbar praktischen Nutzen für das Alltagsleben 

sowie für das Berufsleben in Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft 

verbunden. Er war auf das Bedürfnis des Volkes und auf lokale Gegebenheiten 

abgestimmt. Auf dem Land agierten lokale Honoratioren seit dem 18. 

Jahrhundert zunehmend als Schulträger und unterrichteten die Bauernkinder 

zumeist unentgeltlich. Bei ihnen entstand bereits im 17. Jahrhundert ein starker 

Aufstiegs- und Kulturwille. Sie wollten es den Samurai geistig gleichtun. Sie 

gehörten zwar nicht zur Herrscherschicht, beteiligten sich aber an ihrer 

Machtausübung und setzte sich daher für die Erziehung der Ortsbewohner zur 

Legitimierung der ständischen Herrschafts- und Gesellschaftsordnung ein. Im 

Laufe der Zeit versuchten die Feudalherren zur Herrschaftslegitimierung und 

Sozialdisziplinierung des Volkes Einfluss auf ihren Unterricht auszuüben. In die 

Autonomie des privaten Elementarschulwesens wurde aber nicht eingegriffen. 

Wie das Beispiel des Aizu-han zeigte, war eine wirtschaftliche und sich 

daraus ergebende politische Krise Anlass der Bildungsanstrengungen der 

Feudalherren seit dem 18. Jahrhundert. Die Heranbildung des Humankapitals 

(jinzai) im Sinne leistungsfähiger loyaler Diener im fürstlichen Beamtenapparat 

wurde zum bildungspolitischen Ziel. Hierbei wurde höhere Bildung als 

wirksames Instrument der intendierten Reformen erkannt. Höhere Bildung der 

Dienstmänner war allerdings auf die Vorbereitung für den Dienst im 

Herrschaftsapparat beschränkt. Angesichts der Erschütterung der traditionalen 

Gesellschaftsordnung, die bei der Wende zum 19. Jahrhundert eintrat, 

versuchte die landesfürstliche Regierung des Aizu-han, die hierarchische 

Herrschaftsstruktur durch den Ausbau des Verwaltungsapparates und des 

Bildungssystems nach dem Ständeprinzip erneut zu festigen und die kollektive 

Macht des Herrschaftsverbandes durch die Erweckung und Pflege der 

kollektiven Moral seiner Mitglieder zu steigern. Hierfür förderte man die 
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ritterlich-militärischen Übungen an der landesfürstlichen Schule für 

Dienstmänner. Außerdem legte man besonderes Gewicht auf die Vermittlung 

der konfuzianischen Tugenden der Kindespietät und des Kindesgehorsams 

sowie der Vertrautheit zwischen älteren und jüngeren Gefährten. Die Pflege 

dieser ethischen Werte zielte darauf, die Solidarität mit dem Herrn wie auch 

unter den Dienstmännern in einer straffen hierarchischen Ordnung durch 

gefühlsmäßige Hingabe und innere Verbundenheit zu garantieren. Gleichzeitig 

wurde zur Qualifizierung und Integration der künftigen Fürstendiener der 

Schulzwang für die Söhne der höheren Rangklasse eingeführt und die ihrem 

Status gemäße Bildung vermittelt. 

Das ständische Bildungswesen, das offizielle Schulwesen für die 

Herrschenden und das private Elementarschulwesen für die Beherrschten, 

dessen Auftrag in der Vermittlung der traditionellen Normen und Werte und in 

einer ständespezifischen Sozialisation lag, trug zur Bewahrung ständischer 

Differenzierungen, Privilegien und Sozialstrukturen und damit zur 

gesellschaftlichen Stabilisierung bei. Es hatte also in erster Linie die 

Enkulturations- sowie die Legitimations- und Integrationsfunktion. Das 

herrschaftliche höhere Bildungswesen hatte zusätzlich die Qualifikations- und 

die Selektionsfunktion. Das allen sozialen Schichten offenstehende private 

höhere Schulwesen, das neue Kenntnisse und politische Qualifikation 

vermittelte und damit zur Schaffung des Innovationspotenzials und zur sozialen 

Mobilisierung beitrug, hatte die Qualifikations-, die Allokations- und die 

Emanzipationsfunktion. 

Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zur Erschütterung der feudalen 

Herrschaft des Hauses Tokugawa und zur Polarisierung des Landes. In der 

Endphase seiner Herrschaft gelang dem bakufu eine begrenzte Modernisierung. 

Sie wurde im Machtkampf als Abwehr gegen die äußeren Konkurrenten forciert. 

Zur Rekrutierung der Begabten im zentralen Herrschaftsapparat wurde allen 

Samuraisöhnen – unabhängig vom sozialen Status ihres Herrn und ihres Vaters 

der Zugang zur höheren Bildung an den Bildungsinstitutionen des bakufu 

gewährt. In dieser Phase wurden in einigen han, darunter Chōshū und Satsuma, 

radikale Reformen durchgeführt, wobei die Verwaltung und die Schulen für die 

Samurai stark nach dem Leistungsprinzip aufgebaut wurden. Antrieb dieser 
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Modernisierungsanstrengungen war der Machtkonflikt mit dem bakufu sowie mit 

den okzidentalen Imperialmächten. Ähnlich wie beim bakufu wurde in den 

beiden han allen Mitgliedern des Herrschaftsverbandes der Zugang zur Bildung 

an den landesfürstlichen Schulen gewährt. Ihnen wurden dann – so wie an 

manchen privaten Akademien – Fachkenntnisse okzidentaler rationaler 

Wissenschaften und politisches Urteilsvermögen vermittelt. Fachliche 

Qualifikation und Leistung wurden im zunehmenden Maße Kriterien für die 

Rekrutierung der leitenden Beamten im landesfürstlichen Herrschaftsapparat. 

So hatten die begabten Dienstmänner unabhängig von ihrer Rangklasse die 

Aufstiegsmöglichkeiten in den gehobenen Dienst im Herrschaftsapparat. An 

diesen Schulen wurden also die Qualifikations- und die Selektions- und 

Allokationsfunktion immer mehr in den Vordergrund gerückt und 

Innovationsfähigkeit und Führerpotenzial hergestellt. 

Im Aizu-han begannen sich bei der Wende zum 18. Jahrhundert die 

Standesschranken im Bildungswesen zu festigen. Im Laufe der Zeit – in 

Bemühungen der Stabilisierung der feudalen Herrschafts- und 

Gesellschaftsordnung – verstärkte sich diese Tendenz. Seit Ende des 18. 

Jahrhunderts wurde Bildung an den landesfürstlichen Schulen ein Privileg der 

Mitglieder des Herrschaftsverbandes. Das Leistungsprinzip wurde zwar 

eingeführt, war aber nur schwach geprägt. So war sozialer Aufstieg durch 

Bildung eher in Ausnahmefällen möglich. Bis zum Zusammenbruch der 

feudalen Herrschaft herrschte im Aizu-han eine statische ständisch-

hierarchische Gesellschaftsordnung, und es erfolgte die strenge Selektion im 

Bildungswesen und im Verwaltungsapparat hauptsächlich nach sozialen, nicht 

nach leistungsmäßigen Kriterien. Außerdem hatte die Vermittlung der 

traditionalen Normen und Werte nach wie vor Priorität. 

Die Souveränität und die Staatsform Japans wurden in der letzten Phase 

der Tokugawa-Herrschaft konfliktauslösende Gegenstände. Der shogunnahe 

und -treue Landesfürst des Aizu-han war der Inbegriff des tugendhaften 

Feudalherrn. Im Machtkampf setzte er sich für die Erhaltung der traditionalen 

Herrschaftsstruktur und für die Stärkung der Macht des Shoguns ein. Er 

verfocht einen zentralistischen Staat mit der – durch das Charisma des Tennos 

legitimierten – absoluten Herrschaft des Shoguns und lehnte die Partizipation 
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der lokalen Gewalt an der Zentralmacht ab. Er hatte zwar aufrichtige, große 

Verehrung für den Tenno, wollte ihn aber – wie bei anderen politischen 

Aktivisten – zum Instrument zur Legitimierung der staatlichen Herrschaft 

machen. Gegen die revolutionäre Bewegung, welche die Bildung eines 

nationalen Staates mit kaiserlicher Herrschaft anstrebte, kämpfte der 

Landesfürst des Aizu-han mit legitimer Gewalt. Mit dem Verfall der Herrschaft 

des Tokugawa-Shogunates brach auch das Aizu-han zusammen. 

Die Samurai niederen Ranges aus Chōshū und Satsuma, die später zu 

den politischen Führern und leitenden Staatsmännern aufsteigen sollten, 

wurden durch ethische Tradition zur Disziplin und Staatsgesinnung erzogen. 

Sie hatten aber durch moderne höhere Bildung an privaten und öffentlichen 

Schulen auch politische und fachliche Kompetenz sowie die individuelle 

Fähigkeit zur kritischen Beurteilung der Welt erworben. Diese Männer, die dank 

leistungsorientierter Selektion die Möglichkeit hatten, den Zugang zum 

zentralen Herrschaftsapparat zu haben, waren sich dessen bewusst, dass ein 

Bildungswesen, das den emanzipatorisch-egalisierenden Charakter aufwies, 

den Modernisierungs- und Mobilisierungsprozess eines Staates beschleunige 

und seine Konkurrenzfähigkeit herstelle. Sie wussten auch wohl, dass Ziele, 

Inhalte und Strukturen der Bildung für das Geschick eines Staates eine 

entscheidende Rolle spielen. 

Im Kapitel 6 ging es um die Restaurationsära, die Periode des 

Übergangs von der überkommenen feudalen Herrschaft zum modernen Staat 

von 1867 bis 1870. Im Jahr 1867 kam es zum Sturz der feudalen Zentralmacht 

und der Restauration der kaiserlichen Herrschaft. Im Zuge des 

Staatsbildungsprozesses entzog die revolutionäre Regierung dem Tokugawa-

Shogun und dem Landesfürsten des Aizu-han die Herrschaftsgebiete und alle 

Herrschaftsmittel. In der Folgezeit gab es ein Nebeneinander von 

traditionalistischen, feudalen und rationalistischen Kräften auf zentraler Ebene 

sowie von Präfekturen und han auf lokaler Ebene. In dieser Phase wurde die 

Ausbildung der modernen Staatlichkeit in die Wege geleitet. Die 

Machtkonkurrenz mit den okzidentalen Imperialmächten war der entscheidende 

Antrieb für die innere Staatsbildung. Die treibenden Kräfte waren 

rationalistische Reformbeamte. Sie setzten ihrer Politik das Ziel, wirtschaftlichen 
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und militärischen Aufstieg, Zivilisierung und Industrialisierung, und damit die 

Durchsetzung Japans im internationalen Mächtesystem zu erlangen. Zur 

Realisierung ihrer Pläne waren sie allerdings auf die Kooperation mit den 

traditionalistischen und den feudalen Kräften angewiesen; das Charisma des 

Tennos und die Streitkräfte der Anti-bakufu-Feudalherren stellten nämlich bei 

inneren Konflikten unabdingbare Machtmittel dar. 

Parallel zum Aufbau des Fachbeamtentums machte die Regierung den 

ersten Schritt zum Aufbaus des modernen Bildungssystems. Bereits 1868 

wurde die Verstaatlichung und Umstrukturierung der höheren Schulen des 

bakufu aufgenommen. Die höhere Ausbildung wurde als Motor der 

Staatsbildung und der Modernisierung des Landes erkannt. Sie war auf die 

Schulung der Beamten für staatliche Bürokratie gerichtet und eng an die 

politische Zentralgewalt gebunden. Mit dem Aufbau eines neuen 

Bildungswesens begannen fortdauernde innere Spannungen und Konflikte 

zwischen den rationalistischen und den traditionalistischen Kräften. Beide 

Kräfte verfolgten aber ein gemeinsames Ziel: die Beseitigung des feudalen 

Einflusses auf Politik und Schule. Im politischen Kampf gewannen die 

rationalistischen Kräfte sukzessiv die Oberhand. Elemente charismatischer und 

traditionaler Legitimität wurden mehr und mehr durch Elemente rationaler 

Legitimität ersetzt. Parallel dazu setzte sich die Qualifikations- und die 

Selektionsfunktion gegen die Legitimationsfunktion durch. Die Heranbildung von 

Humankapital (jinzai) im Sinne fachgeschulter Staatsdiener wurde zum Ziel der 

höheren Ausbildung. Das Leistungsprinzip wurde der Auslesemaßstab für den 

Zugang zum Studium und zum Beamtenapparat. 

Wegen Wegfall der Zwangsgewalt der patrimonialen Herren sowie 

wegen Legitimationsdefizites und des Mangels an Fügsamkeit infolge des 

Bruchs ethischer Tradition und überlieferter Gesellschaftsordnung herrschten 

Unruhen in den von der Regierung gewaltsam unterworfenen Gegenden 

während und nach dem Boshin-Krieg. In dieser Situation veranlasste die Meiji-

Regierung den Gouverneuren der Präfekturen den Aufbau der Grundschulen, 

die zur Enkulturation, zur Herrschaftslegitimierung und zur politischen und 

sozialen Integration der lokalen Bevölkerung dienen sollten. In der ersten Zeit 

wurden die Entscheidungskompetenzen über die Schulen in pädagogischen 
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und administrativen Bereichen auf lokaler Ebene den jeweiligen Gouverneuren 

der Präfekturen und der han überlassen und den Schulen regulärer Unterricht 

erlaubt; parallel wurde aber an der zentralen Instanz auch der Plan für den 

Aufbau eines zentralistischen Bildungswesens, das auf den staatlichen Bedarf 

an Qualifikation, Selektion und Innovation gerichtet wurde, vom rationalistischen 

Reformerkreis erarbeitet. 

Was das Aizu-han betraf, endete mit der Beseitigung der traditionalen 

Herrschaft die offizielle Tätigkeit der landesfürstlichen Schulen. Selbst in 

solcher schwierigen Situation errichteten die Angehörigen des Samurai-Standes 

auf Eigeninitiative die Schulen für ihre Söhne und setzten die Bildungstradition 

fort. Für den Unterricht der Samuraitöchter wurde von einer Privatperson 

gesorgt. Bei Bürger- und Bauernkindern ging der Alphabetisierungsgrad 

drastisch zurück. Die etwaige Errichtung der öffentlichen Elementarschulen für 

Bürgerkinder zur Enkulturation sowie zur Herrschaftslegitimation und Integration 

vonseiten der Stadtgemeinden wurde von der Zivilregierung zwar genehmigt, 

deren Finanzierung wurde aber abgelehnt. 

War der Unterrichtsbetrieb im bisherigen Herrschaftsgebiet des Aizu-han 

unter der provisorischen Regierung den einzelnen Initiativen der lokalen 

Bevölkerung überlassen, wurde nach der Errichtung der Präfektur Wakamatsu 

der Aufbau einer öffentlichen Schule vom kaiser- und regierungstreuen 

Gouverneur vorangetrieben. Die 1870 eröffnete lokale Schule der Präfektur 

Wakamatsu beruhte auf den aufklärerischen Ideen der Volksbildung und des 

individualistischen Leistungsprinzips und stand in einem deutlichen Bruch mit 

der Bildungstradition des Aizu-han. Sie stand allen sozialen Schichten offen und 

bot die Chancengleichheit. Der Unterricht sollte nicht auf Studien an einer 

Theorie, sondern auf praktischen Gebrauch gerichtet werden. Die didaktisch-

methodischen Konzepte dieser Schule standen jedoch in Kontinuität mit den 

traditionellen herrschaftlichen Schulen: Die politischen und ideologischen 

Gehalte des Konfuzianismus wurden zwar abgelehnt; die Weitergabe der vom 

Konfuzianismus erbrachten tradierten Wissensstände und Handlungsnormen – 

Gehorsam gegenüber der Autorität und Einhaltung der geltenden Sitte und 

Ordnung – wurden für die Erhaltung des gesellschaftlich-kulturellen 

Entwicklungsniveaus sowie für die Stabilisierung der Herrschaft und die 
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Schaffung des Friedens als notwendig erkannt. Was für diese Schule 

charakteristisch war, war die Unterstreichung der nationalen Studien zur 

Legitimation der charismatischen Herrschaft. 

Im von den ehemaligen Dienstmännern des Aizu-han neu gegründeten 

Tonami-han wurden von den aufgeklärten Verwaltungsleitern die 

Standesprivilegien in Verwaltung und Bildung abgeschafft. Das 1870 errichtete 

niedere Bildungswesen des Tonami-han orientierte sich an den innovativen 

Vorgaben der im selben Jahr erlassenen Ordnung über Mittel- und 

Grundschulen. Das Curriculum der Schule des Tonami-han war auf 

Allgemeinbildung und auf das Studium an einer Hochschule ausgerichtet. 

Neben dem konfuzianischen Studium wurden die japanische Geschichte und 

Landeskunde sowie die Grundkenntnisse über das politische System und die 

Landeskunde der westlichen Staaten in den Unterricht einbezogen. Die 

Schulpflicht richtete sich auf die Kinder der ehemaligen Dienstmänner. Das 

Bildungswesen des Tonami-han richtete sich auf die Egalisierung, die 

Herstellung der individualistischen und kollektiven Innovationsfähigkeit und die 

Schaffung der Grundlage für die selbstständige und selbstverantwortliche 

Entfaltung des einzelnen Subjektes. Es hatte die Funktion der Enkulturation, der 

Legitimation der rationalen Herrschaft des Staates sowie der Integration der 

Heranwachsenden in die entstehende moderne Zivilgesellschaft. 

Während der Versuch der reaktionären Kräfte in der Regierung, durch 

außerschulische Erziehung ideologischen Einfluss auf das Volk auszuüben und 

die charismatische Herrschaft des Tennos zu legitimieren, scheiterte, wurde der 

Plan des Aufbaus eines staatlichen modernen Bildungswesens und die 

Realisierung des aufklärerischen Bildungskonzeptes für das gesamte 

Schulsystem von den rationalistischen Kräften weiterverfolgt. 

Im Kapitel 7 ging es um die Periode der umfassenden Reformpolitik 

durch aufgeklärte Beamte von 1871 bis 1878. Mit der Monopolisierung und 

Zentralisierung der Herrschaftsgewalt entstand 1871 der moderne Anstaltsstaat. 

Politische Konflikte wurden zugunsten der rationalistischen Kräfte beseitigt. 

Feudale Kräfte wurden auf zentraler wie auch auf lokaler Ebene aus der Politik 

verdrängt, traditionalistische Kräfte weitgehend von der Teilnahme an 

Herrschaft ausgeschlossen. 1872 wurde durch den Erlass des ersten 
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staatlichen Gesetzes über das gesamte Schulsystem das zentralistische 

moderne Bildungswesen mit seiner Orientierung am Okzident geschaffen. Der 

Konzeption nach sollte es ständische Grenzen überwinden und der Nation eine 

gemeinsame Elementarausbildung vermitteln. Der Staat beanspruchte nun die 

schulische Erfassung des gesamten Volkes zur Herstellung wirtschaftlich 

verwendbarer Qualifikationen und der bürgerlichen Leistungsgesellschaft. Dazu 

wurden die Schulpflicht rechtlich verankert und der Unterricht normiert. Alle 

traditionellen lokalen öffentlichen und privaten Ausbildungs- und Erziehungs-

institutionen wurden in das staatliche Bildungssystem einbezogen und der 

staatlichen Bildungsplanung untergeordnet. Damit wurde organisatorisch wie 

inhaltlich eine einheitliche Grundlage für die weitere Entwicklung der Schule 

geschaffen. 

Das neue moderne Bildungswesen grenzte sich gegenüber dem 

traditionellen Bildungswesen deutlich ab. Unter leidenschaftlicher Absage an 

feudale Traditionen und an einen ideologisch geprägten Unterricht wurden 

konfuzianische Bildung und Erziehung aus dem Lehrplan verdrängt. Im Zentrum 

des Schulunterrichtes stand die Wissensbildung in modernen Unterrichts-

gegenständen, die für Staat und Wirtschaft von Bedeutung waren. Die 

Bildungspolitik war durch den Nützlichkeitsgedanken der Aufklärung und durch 

wirtschaftsliberale Ideen gekennzeichnet. Das Bildungswesen wurde auf das 

Individuum ausgerichtet, aber nicht auf die Individualität, d. h. nicht auf eine 

Einmaligkeit des Menschen. Wie für die Aufklärung charakteristisch ist, wurde 

die Vermittlung von Wissen überbewertet. Aus Vertrauen auf die Ratio wurde 

die Moralerziehung weitgehend vernachlässigt. Man glaubte, dass die durch 

eine intellektuelle Bildung zu erlangende rationale Welterfassung, Vernunft und 

Einsichtsfähigkeit die Befolgung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung 

und damit die Stabilisierung rationaler Herrschaft garantiert werden könne. Eine 

vaterländisch staatsbürgerliche Erziehung wurde nicht für nötig erachtet. Nun 

trat das Leistungsprinzip anstatt des Ständeprinzips im gesamten Bildungs-

wesen auf. Das neue Bildungswesen sollte nicht zur sozialen Stabilität, sondern 

zur sozialen Mobilität beitragen. Die primären Aufgaben der Schule waren eine 

Emanzipation im Sinne von Befreiung der Staatsbürger von feudalen 

Bindungen, sowie Qualifikation, Allokation und Selektion. Während das Studien-
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wesen weiterhin direkt vom Staat verwaltet und finanziert wurde, wurde die 

Umsetzung des staatlichen Bildungsgesetzes im Mittelschul- und im 

Grundschulbereich sowie die Durchsetzung der Schulpflicht den Gouverneuren 

der jeweiligen Präfekturen übertragen. 

In der Regierungsproklamation über die Bildungsförderung wurde die 

Chancengleichheit aus der liberalen Sicht, dass der Zugang zu Bildung, zu 

bestimmten Berufslaufbahnen und damit wirtschaftlichen und sozialen 

Positionen von erworbener Bildungsqualifikation und nicht vom sozialen Status 

der Herkunftsfamilie abhängig gemacht werden sollte 302 , als neues Prinzip 

erklärt. Die hier zum Ausdruck gebrachte, auf die Lebens- und Berufschance 

des Individuums gerichtete aufklärerische Idee wurde in der Verkündung des 

Gouverneurs der Präfektur Wakamatsu an die traditionellen Vorstellungen der 

Familie, der Ahnenpietät und des Lebens in der Gemeinschaft geknüpft, um der 

Schulbesuchspflicht und den notwendigen Schulneubauten Geltung zu 

verschaffen. Der Anweisung der Regierung folgend schaffte der Gouverneur 

alle bestehenden offiziellen und privaten Schulen ab und errichtete ein neues 

leistungsorientiertes öffentliches Bildungswesen, das zur Enkulturation, zur 

Qualifikation sowie zur Legitimation des modernen Staates dienen sollte. Das 

Grundschulwesen der Präfektur Wakamatsu wurde der neuen 

Verwaltungsstruktur angepasst. Die Rolle als Erhalter der Grundschulen kam 

den Bezirken zu. Die traditionell obrigkeitstreuen ehemaligen Honoratioren, die 

als Bezirksvorsteher oder als Schulaufseher in das neue Verwaltungssystem 

eingebunden wurden, setzten sich für den Aufbau des Schul- und 

Schulverwaltungswesens ein. Sie leisteten auch finanziellen Beitrag für die 

Schulgründung. Während der Aufbau des Mittelschulwesens in den anderen 

Präfekturen langsam voranging, verlief er in der Präfektur Wakamatsu parallel 

zum Aufbau des Grundschulwesens. Diese Mittelschule sollte den 

heimkehrenden ehemaligen Dienstmännern des Aizu-han die Chance für eine 

Bildungslaufbahn und für den sozialen Aufstieg eröffnen und zu ihrer 

Zufriedenheit und damit zur politischen Stabilisierung der Region dienen. 

                                                 
302 Zum hier angeführten Verständnis des Begriffes Chancengleichheit aus liberaler Sicht siehe 
Schaub und Zenke 2004 Stichwort „Chancengleichheit“, 120. 
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Zur Durchsetzung der Schulpflicht in den bisher bildungsfernen 

Bevölkerungsschichten setzte der Gouverneur Zwangsmittel ein, gewährte 

gleichzeitig aber auch die Schulgeldfreiheit bzw. eine Ermäßigung des 

Schulgeldes. Diese Maßnahmen erzielten eine bessere Schuleintragungsquote 

im Vergleich mit dem Durchschnittswert des Landes. Dennoch gab es immer 

noch einen beachtlichen Teil der Unterschicht, der trotz angeordneter 

Maßnahmen von der Schule fernblieb. Bei den armen Bevölkerungsschichten, 

also dem Großteil des Volkes, war die Kinderarbeit eine selbstverständliche 

Gepflogenheit. Für sie bedeutete der verpflichtend angeordene Schulbesuch 

eine Verschlechterung ihrer ohnehin schwachen wirtschaftlichen Lage. Hinzu 

kam es, dass die Eltern der Schulkinder für Schulkosten – Schulgeld, 

Schulbücher und Schreibmittel – aufzukommen hatten. Außer der großen Armut 

waren die tief verwurzelte feudale Weltanschauung und gesellschaftliche 

Tradition, die Schwierigkeiten des Schulbesuches auf dem Land – besonders 

während des Winters im Gebirge – sowie ein einheitlicher Lehrplan, der dem 

Lebensverhältnis, den Ansprüchen und der geistigen Aufnahmefähigkeit der 

einfachen Bevölkerung nicht entsprach, die Ursachen für die passiven 

Widerstände der armen bäuerlichen Bevölkerung, d. h. die Nichtbefolgung der 

Schulbesuchspflicht. Die weiterführende Schule wurde in der Regel nur von der 

schmalen Schicht der ehemaligen Samurai und vom oberen und gehobenen 

Mittelstand in Anspruch genommen. Es bestand weiterhin eine große 

Differenzierung im Bildungsinteresse zwischen der schmalen gebildeten und 

der breiten ungebildeten Schicht, zwischen der vermögenden und der armen 

Schicht der Bürger, zwischen Geschlechtern sowie zwischen Stadt- und 

Landkindern. In den ländlichen Gegenden der Präfektur Wakamatsu herrschte 

Mangel an qualifizierten Lehrern und am Unterrichtsniveau. 

Der Bildungsplan der Regierung blieb eine Zielvorstellung und konnte 

nicht erreicht werden. Die Bildungsreformeuphorie wurde in wenigen Jahren 

gedämpft. 

Im Kapitel 8 wurde die Entwicklung der Epoche der liberalen Bewegung 

von 1874 bis 1884 untersucht. Die Monopolisierung der Gewalt und die 

Machtausübung durch den Staat blieb nicht ohne Widerstände und 

Gegenströmungen. Die absolutistische Beamtenregierung, die gewaltsam 
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Rationalisierung aufzwang, trieb die ehemaligen Samurai und die arme 

Bevölkerung zum Aufruhr. Auch das oktroyierte moderne Bildungswesen stieß 

nicht auf allgemeine Zustimmung. Der Staat rang alle bewaffneten Widerstände 

mit legitimer physischer Gewalt nieder. Es entstand eine bürgerliche Kraft: Die 

liberale Bewegung. Ihr Kampf konzentrierte sich auf Zurückdrängung der 

Vorrechte der Chōshu- und Satsuma-Gruppe und auf politische Partizipation – 

die Mitgestaltung des staatlichen Willens. Er gipfelte in den Forderungen nach 

einer Verfassung und einem Parlament. Die liberale Bewegung fand starke 

Verbreitung und entwickelte sich zu einer Volksbewegung. Die Bildungspolitik in 

dieser Epoche wurde vom Kampf gegen die liberale Bewegung bestimmt. Von 

1877 bis 1879 trug sie ausgeprägte aufklärerisch-liberale Züge. Der 

Schwerpunkt der liberalen Maßnahmen lag zunächst auf dem 

Pflichtschulwesen, das den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprach. Die 

Lehrinhalte wurde begrenzt und die Schulzeit wurde gekürzt. Aktive und 

passive Widerstände der Bevölkerung zwangen die Regierungsgewalt zur 

Abkehr von der zentralistischen Schulorganisation. Die Entwicklung des 

niederen und mittleren Schulwesens wurde privaten und kommunalen Initiativen 

überlassen. In Ablehnung des etatistischen Bildungswesens errichteten die 

lokalen bürgerlich-liberalen Kräfte Bildungsanstalten zur Emanzipation der 

Bürger. Sie sahen das Volk als Subjekt und Bildung als ein staatsbürgerliches 

Recht. 

Angesichts der Erschütterung der staatlichen Herrschaft setzten die 

konservativ-traditionalistischen Kräfte zum Gegenschlag gegen die Herrschafts-

ausübung und die Bildungspolitik der rationalistischen Kräfte an. Sie versuchten, 

die Machtstellung des Tennos zu forcieren und sich wieder an der Ausübung 

der Herrschaftsgewalt und der Bildungspolitik zu beteiligen. Der Tenno spielte 

mit. Ihre Forderung nach Souveränität des Tennos und konfuzianischer 

Moralerziehung zur Legitimierung der charismatischen Herrschaft wurde von 

den rationalistischen Kräften zurückgedrängt. Danach wurde die rationalistische 

Herrschaft und das rationalistische Bildungsziel erneut gefestigt. Der 

Moraldiskurs 1879 gab den herrschenden rationalistischen Kräften den Impuls 

zu ihren Bemühungen, die staatliche Herrschaft durch den Moralunterricht zu 

legitimieren. 
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1880 trat eine konservative Wende in der Bildungspolitik ein. Die 

Isolierung der Lehrer und Schüler von allen liberalen Ideen sowie die 

Beseitigung des liberalen Einflusses auf die Schulen war das Hauptanliegen der 

Bildungspolitik. Die konfuzianische Moralerziehung wurde an den niederen und 

mittleren Schulen wieder aufgenommen. Die Lehrer wurden streng kontrolliert 

und durch die beamtenmäßige Einbeziehung in den Staatsdienst vom Staat 

abhängig gemacht. Die Grundschullehrer wurden an die Pflicht zur 

Moralerziehung des Volkes gebunden, wobei die konfuzianische 

Moralerziehung den Vorrang gewann. Parallel zur verstärkten Unterdrückung 

der liberalen Bewegung wurden viele parteipolitische Bildungsanstalten der 

Liberalen zum Schließen gezwungen. Andernfalls wurden sie dem staatlichen 

Bildungskonzept angepasst. 

Die liberale Bewegung bewirkte, das Tempo der Bildung des modernen 

Staates zu beschleunigen. Im Grunde stand die politische Forderung der 

Liberalen nicht antagonistisch zur Vorstellung der herrschenden 

rationalistischen Akteure. Sie wussten, dass die Stabilisierung der staatlichen 

Herrschaft durch eine demokratische Legitimation gewährleistet wird. 

Die radikale Säuberungsaktion von 1881 brachte die Entlassung der 

liberalen Politiker und Beamten von der Regierung. Dieses Ereignis stellte 

einen Wendepunkt der Staatspolitik dar. Ab nun trachteten die 

Regierungsführer solidarisch nach der Staatsbildung in Orientierung an 

Preußen-Deutschland. Im selben Jahr gab die Regierung Zusage zur künftigen 

Einführung von Konstitution und Parlament. Damit beschwichtigte sie die 

liberale Bewegung einerseits; andererseits spaltete sie die Liberale Partei durch 

eine geschickte Taktik und gewaltsame Unterdrückung, sodass sie sich endlich 

auflöste. Die Regierung verhinderte, dass die liberale Bewegung zur 

Massendemokratie überging. Mit der Niederschlagung revolutionärer Aufstände 

der mit armen Bauern verbündeten radikal-demokratischen Liberalen im Jahr 

1884 setzte sich der Staat gegen alle Widerstände durch. Im Kampf um die 

Aufrechterhaltung des Monopols von Macht und legitimer Gewalt festigte der 

Staat sein Gewaltmonopol. 

Das Gebiet der Präfektur Fukushima wurde unter der Führung Kōno 

Hironaka eine Hochburg der liberalen Bewegung. Die liberalen Kräfte in der 
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Präfektur Fukushima waren mit der zentralen Organisation der Liberalen eng 

verbunden. Die Liberale Partei Fukushima bildete die stärkste Fraktion im 

Regionalparlament. Sie stellte Forderungen nach der politischen und 

pädagogischen Selbstbestimmungsfreiheit der Bürger, und zwar nach 

Erweiterung der Rechten der demokratisch gewählten Volksvertretung 

innerhalb der Präfektur sowie nach weitgehend unbeschränkter Autonomie der 

Gemeinden, der Schulen und des Individuums und trat damit dem Macht- und 

dem bildungspolitischen Anspruch des Staates entgegen. Ziele und 

Trägerschaft des öffentlichen Schulwesens wurden zum Objekt 

parlamentarischer Diskussionen und politischer Auseinandersetzungen. Die 

Liberalen in der Gemeinde Miharu verwirklichten die Errichtung einer 

kommunalen Schule, die zur Emanzipation der Bürger dienen sollte, indem sie 

aufklärerische, liberale und demokratische Ideen und politische Qualifikation 

vermittelt. 

Was für die liberale Bewegung in Aizu spezifisch war, dass deren 

Hauptträger nicht die ehemaligen Samurai, sondern die Großbauern und 

amtierenden Gemeindevorsteher, d. h. die ehemaligen Honoratioren waren; 

darüber hinaus  bildeten sie zum Schutz der Rechte und Freiheit der lokalen 

Bevölkerung eine klassenübergreifende Allianz mit der unteren Klasse gegen 

die delegierte Zentralgewalt. Der Gouverneur, der für die Erhaltung der 

Herrschaftsordnung und des staatlichen Machtmonopols mit legitimen 

Gewaltmitteln kämpfte, holte die ehemaligen Samurai des Aizu-han in sein 

Lager. Dabei gab er den traditionell staatsnahen ehemaligen Herrschaftseliten, 

die einen hohen Bildungsanspruch und einen starken Leistungswillen hatten, 

die aber seit der Auflösung des Aizu-han von der Laufbahn im staatlichen 

Herrschaftsapparat ausgeschlossen waren und im Kampf ums Dasein standen, 

bessere Lebens-, Bildungs- und Berufschancen: Er erteilte ihnen finanzielle 

Unterstützung und Genehmigung für ihre selbstständige Tätigkeit und für die 

Errichtung der privaten Mittelschule Nisshinkan für ihre männlichen 

Nachkommen und bot Stellungen im Beamtenapparat an. Die ehemaligen 

Samurai in Aizu, die mit ihrer materiellen und sozialen Existenz an die Obrigkeit 

gekettet waren, hielten ihr gegenüber die Treue. Die Konflikte zwischen dem 

Gouverneur und den liberalen Kräften in der Präfektur Fukushima führten zur 
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Massenverhaftung der Liberalen in Fukushima im Jahr 1882. Dieses Ereignis 

stellte den Anfang der Spaltung der liberalen Bewegung in ganz Japan dar, die 

mit der Selbstauflösung der Liberalen Partei Japans 1884 endete. 

Im Kapitel 9 wurde die Staats- und Schulentwicklung nach 1885 

behandelt. 1885 begann die moderne Ministerialregierung. In der Ära des 

Bildungsministers Mori von 1885 bis 1889 näherte sich die japanische 

Bildungspolitik – parallel zur Staatsentwicklung – dem Bismarck’schen 

Nationalstaat. Seine Bildungspolitik war von etatistischen, utilitaristischen und 

rationalen Motiven geprägt. Er knüpfte seine Bildungspolitik an die der 

japanischen Aufklärungsepoche, das Konzept der deutschen Nationalerziehung 

sowie die Erziehungstradition der Samurai an, wobei er all diese Elemente 

modifizierte und kritisch übernahm. Unter Mori erfuhr das gesamte Schulwesen 

nach rationalen Bestimmungen eine straffe Normierung und Zentralisierung. Die 

Steigerung des Unterrichtsniveaus in allen Schulstufen wurde angestrebt. Er 

wollte das bisher im Untertanengeist gehaltene einfache Volk zu modernen 

selbstverantwortlichen Staatsbürgern erheben und – so wie die Samurai aus 

früherer Zeit  – es zu Disziplin, Staatsbewusstsein und großem Leistungswillen 

erziehen. 

Mori betonte, dass Erziehung drei Gebiete umfassen müsse: körperliche, 

intellektuelle und sittliche. Er betrachtete das Volk zwar als Subjekt, den 

Schulbesuch aber als staatsbürgerliche Pflicht. Die Nationalerziehung zur 

Massendisziplinierung und zur Herstellung von Massenloyalität gegenüber dem 

Staat durch körperliche Zucht stand im Mittelpunkt seines neuen 

Schulkonzeptes. Dabei wurde das Fach Sitte aus seiner Vorrangstellung 

verdrängt. Von den Grundschullehrern verlangte Mori nicht nur pädagogisches 

Wissen und Gelehrsamkeit, sondern auch bedingungslose Hinwendung zum 

Lehrberuf sowie zur Funktion als Erzieher des Einzelnen wie auch der Nation. 

Er teilte den höheren Schulen neben der Allokations- und Selektionsfunktion 

auch eine Qualifikationsfunktion zu, niederen Schulen hingegen eine 

Enkulturationsfunktion sowie eine Legitimations- und Integrationsfunktion. Er 

war der schärfste Gegner der konfuzianischen Erziehung. Er förderte die 

Moralerziehung durch rationale Legitimation, wobei Lehrer als Autoritätsinhaber 
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bedeutsame moralische Werte und Normen vorbildlich erfüllen sollten. Während 

seiner Amtszeit wurden alle konservativen Widerstände unterdrückt. 

Nach dem Rückgang des Liberalismus als Bewegung trat in der Ära Mori 

eine gewisse Beruhigung in Politik und im Bildungswesen auf zentraler wie 

auch auf lokaler Ebene ein. Die Konflikte zwischen Gemeindeautonomie und 

Staatszentralismus wurden überwunden. Der Selbstgestaltungswille der 

Gemeinden war stark dezimiert. Sie wurden wieder auf die frühere Stelle, an 

der sie als Instanz für die Ausführung der staatlichen Auftragsverwaltung ihre 

administrativen Aufgaben wahrnahmen, zurückgestellt. Auch die Bestrebungen 

der lokalen Bevölkerung zur selbstbestimmten Bildung und Erziehung waren 

nicht mehr vorhanden. Die Entwicklung des Bildungswesens wurde erneut 

staatszentriert, sodass keine regionalen Besonderheiten festzustellen waren. 

In der Präfektur Fukushima wurde von einem angesehenen 

Bildungsreformer durch die erfolgreiche Reform an der bestehenden 

Bildungsanstalt für Lehrer und Erzieher das Unterrichtsniveau angehoben und 

ein neuer Geist, Disziplin und Leistungsmotivation etabliert. Die Lehrer wurden 

– wie die Gemeindevorsteher – in den staatlichen Apparat integriert und zum 

gefügigen Werkzeug des Staates gemacht. Der Schulbesuch erlitt einen 

Rückgang, weil die Pflichtschulen – der volkswirtschaftlich zwingenden 

restriktiven Finanzpolitik entsprechend – noch nicht von Staats wegen finanziert 

werden konnten, und das Schulgeld gezahlt werden musste. Angesichts der 

schlechten Finanzlage wurde die kostenlose Elementarbildung für die Armen 

nur in geringem Maße erteilt. 

Manche Möglichkeiten des Fortschrittes wurden durch die Finanznot des 

Staates und der Gemeinden, aber auch durch die Denktradition aus der 

feudalen Zeit, an der das einfache Volk hartnäckig festhielt, blockiert. Hinzu 

kam es, dass zur Durchsetzung der Schulpflicht kein Zwangsmittel angewendet 

wurde. Die idealistische Vision von Mori, dass die Staatsbürger ihre Aufgaben 

und Rechtspflichten ohne Zwang und Gewalt erfüllen würden, nicht weil sie 

sonst gesellschaftliche Sanktionen zu erwarten hätten, sondern aus innerem 

Antrieb und aus freiem Willen, bewahrheitete sich nicht. Auch das Ziel, durch 

das Bildungswesen die ständischen Grenzen und die regionalen feudalen 

Traditionen zu überwinden und eine nur dem Grad der Bildungsabschlüsse 
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nach zu unterscheidende bürgerliche Leistungsgesellschaft zu etablieren und 

die Nation zu einer gemeinsamen Einheit zu bringen, konnte er in seiner 

Amtszeit nicht erreichen. Es fehlten noch viele Voraussetzungen für die volle 

Entwicklung der bildungspolitischen Absichten von Mori. 

Mit seinem Tod 1889 zeichnete sich das Ende der Bildungsreform im 

aufklärerischen Geist ab. 1889 wurde eine Verfassung nach deutschem Vorbild 

oktroyiert, welche die Staatsform, die konstitutionelle Monarchie, und die 

Machtstellung des Tennos festlegte. Hierbei wurden die höchsten 

Machtbefugnisse des Tennos, der über dem Gesetz stand, verfassungsmäßig 

verankert, und die Rechte und Freiheit des Volkes begrenzt. 1890 erfolgte die 

Eröffnung des Parlaments. Seine Macht war allerdings eingeschränkt. Nach der 

Erfüllung ihrer politischen Hauptforderung verlor die liberale Bewegung rasch 

an Bedeutung. Die Konflikte zwischen der zentralen Regierungsgewalt und den 

lokalen bürgerlich-liberalen Kräften wurden damit überwunden. 1890 wurde mit 

dem Erlass des Kaiserlichen Erziehungsediktes die Erziehungs-konzeption für 

die Nationalerziehung des Japanischen Reiches geschaffen. Damit wurde die 

ungehinderte Macht über die Erziehung der kaiserlichen Untertanen durch den 

Tenno legitimiert. 

Im Erziehungsedikt wurde die innige Beziehung zwischen dem Tenno 

und dem beherrschten Volk durch die überlieferten Sitten – vor allem durch die 

Tugenden chū und kō – als japanisches Nationalwesen kokutai interpretiert. 

Religiöse und konfuzianische Gesinnungsethik wurde in das japanische 

Staatsethos integriert. Man griff auf die Ideologie von Familienstaat und 

Gottesstaat zurück, die bereits bei der Nationalbewegung in der Bakumatsu-

Zeit wirksam gewesen war. Gleichzeitig wurde sie aber mit rationalistisch-

aufklärerischen Elementen zur Massenideologie eines neuartigen 

Nationalismus vereint. Die religiöse und sittliche Verbundenheit und die 

gefühlsmäßige Hingabe des Volkes an den Tenno sollten die Geltung rationaler 

staatlicher Ordnung sowie die Erfüllung staatsbürgerlicher Leistungen 

garantieren. Dabei wurde irrationaler Glauben und die feudale Wertorientierung 

des Volkes wieder stärker zur Geltung gebracht. Solcherart wurden die 

Grundlagen für die innere Anerkennung der Legitimation charismatischer, 

traditionaler und rationaler Herrschaft sowie für die Massenhingabe an den 
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Tenno und die Einheit der japanischen Nation geschaffen. Hier verschmolzen 

ethische Tradition, religiös-irrationale Ideen und utilitaristische und 

rationalistische Gedanken der Aufklärung zu Richtlinien der japanischen 

Modernisierung. Hierbei vereinigten sich rationalistische und konservativ-

traditionalistische Kräfte. Dabei waren im Wesentlichen militärische, nationale 

Gründe maßgebend. 

Der Staat monopolisierte nun sämtliche politische, militärische und 

ideologische Macht beim Tenno. Als Folge dieser Konstellation kam es zur 

straffen ideologischen Ausrichtung des Bildungswesens. Fortan stand bei 

Volksbildung Ideologievermittlung vor Wissensvermittlung und Leistungs-

anspruch. Das Programm der Erziehung im nationalistischen Sinne gewann 

überragende Bedeutung. Konkurrierende Weltanschauungen wurden aus dem 

Lehrplan verdrängt. Der Tenno wurde als menschlicher Gott propagiert, und ein 

Ritual mit genauen Regeln wurde in jeder hohen wie niederen Schule eingeführt. 
Die Kokutai-Ideologie fand ihren Kristallisationspunkt schließlich in den Kriegen. 

Die imperialistische Expansion des Staates wurde mit der Götterland-Idee, die 

die Japaner als auserwähltes Volk sah, gerechtfertigt. Mit dem Aufstieg zum 

Militär- und Industriestaat erlangte Japan Weltgeltung und unbestrittene 

Großmachtstellung. 

In den 1890er Jahren begann der Militarismus Politik und Gesellschaft 

massiv zu beeinflussen. Die militärischen Machtakteure, die die politische 

Oberhand gewannen, kooperierten mit den privatwirtschaftlichen 

Machtakteuren, der kapitalistischen Klasse, und verfolgten gemeinsam 

imperialistische Ziele. Die beginnende und fortschreitende kapitalistische 

Industrialisierung brachte die soziale Ungleichheit und damit politische und 

soziale Konflikte mit sich. Die sozialistischen und pazifistischen Akteure traten 

mit ihren Forderungen nach dem Recht und der Emanzipation der 

Arbeiterklasse dem etatistischen Macht- und Erziehungsanspruch des Staates 

sowie der kapitalistischen Gesellschaftsordnung entgegen. Parallel zur 

Entwicklung des Deutschen Reiches war das Japanische Kaiserreich seit den 

1890er Jahren der sich ständig ausbreitenden sozialistischen Ideologie und 

Bewegung im Inneren und den imperialistischen Konkurrenzmächten nach 

außen zunehmend ausgesetzt. Für die Erhaltung und Sicherung der 
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errungenen Machtstellung und der bestehenden Ordnung kämpfte die 

Regierung mit staatlichen Gewaltmitteln einerseits, mit schulischen und 

außerschulischen Erziehungsmaßnahmen andererseits. Die liberalen Kräfte 

standen nunmehr im Einklang mit der Staats- und der Marktmacht und traten für 

ihre Interessen ein. 

Sowohl durch politische Unterdrückung wie auch durch Kontrolle der 

Schulen und der Lehrer – der Erzieher der Nation – gelang es dem Staat, zu 

verhindern, dass die Massenführer mit demokratischen Methoden die Macht 

erlangen konnten, und die Masse der Arbeiterschaft im sozialistischen Geist 

erzogen wurde. Das ganze Bildungswesen wurde offiziell zum nationalistischen, 

militärischen und imperialistischen Instrument gemacht, das zur Produzierung 

guter Untertanen, und zwar der lenksamen, tüchtigen und wertvollen 

Arbeitskräfte und Soldaten beitrug. Im Jahr 1910, in dem die Massenverhaftung 

der Sozialisten durchgeführt wurde, wurde die Auffassung der Nationalethik, die 

den japanischen Nationalstaat als Abbild einer Großfamilie ansah, zum fixen 

Bestandteil des Lehrstoffes für Pflichtschulen gemacht. Die Konzeption der 

Kokutai-Ideologie bestand in der Anknüpfung der traditionellen Vorstellung des 

analogischen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisses im Staat und in der 

Familie an das nationale Denken, das japanische Volk als Kinder des göttlichen 

Tennos gleicher Abstammung sah. Nun wurde die soziale Beziehung unter den 

Mitgliedern des japanischen Staates mit der sozialen Beziehung unter den 

Mitglieder der traditionellen Familie in Parallele gebracht, um deren 

Besonderheit wie die starke emotionale Verbundenheit, die „gemeinsam 

akzeptierten Werte und Normen“ sowie die „kollektive[…] Verantwortung für die 

Sicherung“ der gemeinsamen Existenz 303  zu unterstreichen. Man versuchte 

durch diese Sichtweise, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die 

gemeinsamen Interessen des Volkes zu steigern und den 

Gemeinschaftsgedanken zu fördern. 

Zur Durchsetzung der Schulbesuchspflicht und zu einer vollen 

Alphabetisierung des Volkes ging der Staat mit der verschärften Kontrolle der 

Schulpflicht und mit der Unentgeltlichkeit des Unterrichtes vor. Ferner 
                                                 
303  Zur Beschreibung der hier aufgezählten Eigenschaften der Familie vom soziologischen 
Blickpunkt siehe Schaub und Zenke 2004 Stichwort „Familie“, 208. 
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unternahm er einen radikalen Eingriff in die Erziehung der armen Mädchen und 

der Jungen in den unteren Klassen. Wie das Beispiel der Präfektur Fukushima 

zeigte, bemühten sich Gouverneure, Kreishauptleute und Gemeindevorsteher 

unter Konkurrenzdruck um die Steigerung der Schulbesuchsquote in ihrem 

Amtsbezirk. Dabei wirkten auch die Mitglieder und die gewählte Volksvertretung 

der Gemeinden mit. Die bis dahin selbständigen lokalen Jugendorganisationen 

und die Abendkurse für die arbeitende Jugend wurden zwanghaft zu 

Vorbereitungskursen für den Wehrdienst gemacht, in denen den künftigen 

Wehrmännern die Lese- und Schreibfähigkeit vermittelt wurde. Der Großteil von 

ihnen wurde später in landwirtschaftliche Schulen, die zur Verbesserung der 

landwirtschaftlichen Produktivität dienen sollten, umgewandelt. Diese niederen 

Berufsschulen wurden mit den privaten Kindermädchenschulen zu kommunalen 

Einrichtungen gemacht und somit der staatlichen Schulaufsicht unterstellt. 

Gleichzeitig wurde die Jugend durch soziale Arbeit zum gesellschaftlichen 

Engagement und zur Eingliederung in das politische System erzogen. 

Die Gemeinden wurden durch bildungs- und innenpolitische Maßnahmen 

– neben stark ausgebauten allgemein- und berufsbildenden niederen Schulen – 

zur Instanz der Sozialisation der Jugend gemacht: In ihr erwarben die 

Heranwachsenden – so wie in der Feudalzeit – durch aktive Teilnahme an der 

Gemeinschaftsarbeit die an den geltenden politischen und gesellschaftlichen 

Normen orientierten Einstellungen und Verhaltensmuster; darüber hinaus 

wurden sie zum Bewusstsein gemeinschaftlich verantwortlichen Handelns und 

zur Bereitschaft und Fähigkeit für die Teilnahme an den politischen Prozessen 

auf der untersten Ebene herangeführt. Dadurch entstanden das 

Gemeinschaftsgefühl und die soziale Identität, welche die Grundlage für die 

Schaffung der extensiven und intensiven nationalen Identität und einer 

demokratischen Herrschaftslegitimation darstellten. Die Gemeinden, die als 

Träger der außerschulischen nationalen Jugenderziehung und der 

berufsbezogenen Jugendbildung für die Sozialisation und die Qualifikation der 

heranwachsenden Generation sorgten, können neben den Schulen als Akteure 

betrachtet werden, die zur Bildung eines Nationalstaates und zur Steigerung 

der gesellschaftlichen Wohlfahrt beitrugen. 
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Mori war überzeugt gewesen, dass durch die turnerische 

Nationalerziehung eine neue Staatsgesinnung entwickelt und eine nationale 

Einheit geschaffen würde. Er hatte den Standpunkt gegen die überlieferte 

konfuzianische Moralauffassung konsequent vertreten und sich um die 

Überwindung der feudalen Einflüsse und der regionalen Traditionen sowie um 

die Bewahrung der Jugendlichen vor schädlichen politischen und ideologischen 

Einflüssen bemüht. Nach seinem Tod wandelte sich die Nationalerziehung von 

einer auf körperlicher Ertüchtigung beruhenden modernen Staatsbürger-

erziehung in eine auf der shintoistischen Religion und der konfuzianischen 

Ideologie beruhende konservative Untertanenerziehung. An die Lehrer wurden 

neben didaktischen auch politische Anforderungen gestellt. Die Gemeinsamkeit 

und ein kulturelles und politisches Eigenbewusstsein des Volkes wurde über die 

Schule und über die Gemeinde gestärkt. Daraus erwuchsen der Kollektivgeist 

und das Nationalbewusstsein. Der Rückgriff auf die überlieferte Welt-

anschauung und auf das traditionelle Erziehungsmittel führte zur Schaffung der 

nationalen Einheit. 

Mori war wohl ein Protagonist eines rigorosen Etatismus und Skeptiker 

gegen die Demokratie, aber alles andere als ein Nationalist oder Militarist. 

Seine bildungspolitischen Maßnahmen wie die auf harten Drill und auf 

militärische Disziplin abgestellte pädagogische Praxis, die straffe 

Vereinheitlichung der Schulen, die Eingliederung der Lehrer in eine 

zentralisierte Befehlshierarchie und die Uniformierung der Studenten schlugen 

nach seinem Tod in militärische und nationalistische Erziehung um. 

Die Verschärfung der gesetzlichen Bestimmung über die allgemeine 

Schulpflicht, die genaue Überwachung des Schulbesuches durch den Staat auf 

oberster Ebene wie auch auf mittlerer und unterer Durchführungsebene, der 

Ausbau des Schulnetzes, die Abschaffung des Schulgeldes an Pflichtschulen, 

die Durchsetzung ideologischer Weltanschauungen und der auf persönlicher 

Pietät ruhenden Ordnungen sowie der ökonomische und gesellschaftliche 

Wandel brachten eine signifikante Steigerung des Schulbesuches um die 

Jahrhundertwende. Kriege und der damit verbundene wirtschaftliche 

Aufschwung bewirkten den eigentlichen Aufstieg des Grundschulwesens – die 

Steigerung des Schulbesuches, die Vermehrung des Lehrpersonals, die 
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Errichtung neuer Schulen und die Erreichung eines einheitlichen Niveaus. Mit 

der Bildung des japanischen Nationalstaates und der Durchsetzung seines 

Machtanspruchs setzte sich das einheitliche moderne Bildungswesens in Japan 

durch. 

Ich konnte feststellen, dass es in Japan in der Meiji-Zeit 

Wechselwirkungen zwischen der Staats- und der Bildungsreform gab, und der 

Entstehungs- und Etablierungsprozess des modernen Bildungswesens mit dem 

Bildungsprozess des modernen Staates und seiner Legitimierung einherging. Er 

war durch das Zusammen- und Gegenspiel von traditionalistischen und 

rationalistischen Kräften sowie von zentralstaatlichen und lokalen 

gesellschaftlichen Interessen geprägt. 

Das Bildungswesen in der Meiji-Zeit wurde von Anbeginn seines Aufbaus 

an als Instrument der Staatsmacht und als Motor der Modernisierung 

angesehen. Die Meiji-Regierung wollte mit schulischer Ausbildung Untertanen 

schaffen, die über die zur Unterstützung der Machtstellung des Staates 

notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen. Staat und Bildungswesen 

wurden in eine enge Beziehung gesetzt und gerade deshalb in politische 

Kämpfe hineingezogen. Die rationalistischen Regierungsführer hatten ein neues 

Verständnis von Staat und Bildung. Sie konnten das moderne Bildungswesen 

zwar auf die institutionellen Grundlagen, die in der vorausgehenden Zeit bereits 

gelegt worden waren, aufbauen; sie verwandelten aber traditionelle 

Bildungsanstalten, die als Instrument der Herrschaftslegitimation gedient hatten, 

vom Nützlichkeitsstandpunkt der Aufklärung her strukturell und inhaltlich radikal, 

tiefgreifend und grundsätzlich. Die neuen rationalen Schulen wurden von 

feudalen Bindungen losgelöst und neuen staatspolitischen Anforderungen, 

utilitaristischen Zielsetzungen sowie rationaler Organisation und einheitlichen 

Richtlinien untergeordnet. Sie sollten Heranwachsende dazu befähigen, einen 

modernen Staat sowie eine mobile bürgerliche Gesellschaft und Wirtschaft 

mitzugestalten. Hier gab es einen Bruch mit der Tradition in der Bildungspolitik, 

im Bildungssystem und im Bildungsprogramm. Das moderne Bildungswesen in 

der Meiji-Zeit entstand gegen die konfuzianische Tradition. Später wurde zwar 

auf sie zurückgegriffen; sie richtete sich aber auf die aktive Teilnahme an den 
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Ideen des Vaterlandes und die Schaffung eines neuen Nationalbewusstseins, 

das bei den Durchschnittsbürgern früher niemals bestanden hatte. 

Die Kontinuität bestand in der Ausrichtung der höheren Bildung auf die 

für den Staatsdienst erforderliche Ausbildung. Ihr Ziel richtete sich auch auf die 

Herstellung des Humankapitals (jinzai) im Sinne der für den Herrschaftsapparat 

nützlichen Beamten. Die Trennung von Elementarausbildung für das 

gewöhnliche Volk und von Elitebildung setzte sich fort. Genauso wie in der Edo-

Zeit hatte die Obrigkeit große Investitionsbereitschaft in die höhere Bildung; 

trotz ihrer autoritativen Eingriffe in das Elementarschulwesen fehlten ihr aber 

zunächst die finanziellen Mittel für seine Förderung. Es dauerte drei Jahrzehnte, 

bis der Staat ein angemessenes Bildungsbudget für Elementarschulen erstellte. 

Es gab weiterhin schichtspezifische, deutlich unterschiedlich ausgeprägte 

Bildungsinteressen und Bildungsbeteiligung. 

Zur Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht ging der Staat gegen die 

breiten Schichten der Bevölkerung zunächst mit Zwang vor. Im Laufe der Zeit 

wurden Lernerleichterung und Finanzierung als weitere Mittel eingesetzt. Der 

Prozess ging jedoch langsamer vor sich als erwartet. Die Bildungsinteressen 

der breiten Volksschichten stiegen erst mit ihrer ideologischen Indoktrination 

und dem Wandel der Gesellschaft. Die Durchsetzung eines modernen 

Bildungswesens in Japan in der Meiji-Zeit korrespondierte mit der Durchsetzung 

der Staatsmacht. Die Staats- und Schulentwicklung in Japan als 

„Nachzüglerland“ zeigt viele Parallelen zum „deutschem Sonderweg“. 

In meiner Arbeit habe ich noch folgendes festgestellt: 

• Die Bildungsreformen der Meiji-Regierung waren konsequent vom 

Nützlichkeitsprinzip der Aufklärung geprägt und auf die Ausbildung der 

Staatsbürger gerichtet. Die etwa von Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 

und Pestalozzi vertretene pädagogische Idee der Menschenbildung, die auf 

dem Prinzip der Individualität beruht und auf die Vollentwicklung der 

Autonomie und die Persönlichkeit des Einzelnen ausgerichtet ist, wurde 

nicht beachtet.  

• Die lokale liberale Bewegung, die durch die autoritativ geplante und 

staatszentrierte Entwicklung ausgelöst wurde, bemühte sich um die 
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Mündigkeit und Freiheit der Menschen. Die Liberalen konnten jedoch in 

einer so kurzen Zeit ihre Kräfte nicht befriedigend entfalten. Dennoch 

konnten sie von unten wirksamen Druck ausüben und gaben der 

Staatsbildung und der zentralen Bildungspolitik wichtige Impulse.  

• In politischen Auseinandersetzungen zwischen den traditionalistischen und 

den rationalistischen Kräften zeichnete sich weltanschaulich folgende 

Entwicklung ab: Zunächst gab es ein Neben- und Gegeneinander zweier 

Richtungen, nämlich von Aufklärung und Traditionalismus, sowie einen 

Ausgleich von rationalen und irrationalen Momenten (Restaurationsepoche). 

Dann überwogen der Geist der Aufklärung und damit das Rationale 

(Aufklärungsepoche). Bald wuchs aus der Aufklärung der Liberalismus. Als 

Gegenbewegung zur Aufklärung und zum Liberalismus gewann der 

Konservatismus Gestalt. Irrationales wurde wieder stärker zur Geltung 

gebracht (Epoche der liberalen Bewegung). Danach kam der Geist der 

Aufklärung verstärkt zurück. Der Konservatismus und der Traditionalismus 

wurden im Zaum gehalten (Ära Mori). Schließlich erfolgte die Schaffung 

einer geistigen und politischen Einheit. Neue freiheitliche 

verfassungspolitische Forderungen und demokratische Ideen wurden mit 

der absoluten Gewalt des Monarchen verbunden. Es kam zur 

Verschmelzung von rationalen und irrationalen Momenten aus militärischen, 

nationalen Motiven. Alle Spannungen und Konflikte wurden überwunden, 

und unterschiedliche Interessen wurden miteinander verbunden (Ära der 

konstitutionellen Monarchie und des Kaiserlichen Erziehungsediktes). 

• Bei bildungspolitischen Kämpfen zwischen den traditionalistischen und 

rationalistischen Kräften ging es um die Vermittlung rationalen Wissens oder 

der Gesinnungsethik zur Herrschaftslegitimierung. Bemühungen um die 

Etablierung staatlicher Herrschaft durch Legitimitäts- und Identitätsbildung 

durch die Schule fanden ihre Kristallisation im Konzept für 

Nationalerziehung aus dem Jahr 1890, die den mythischen, sittlichen, 

patrimonialen und kollektivistischen Vorstellungen des einfachen Volkes 

entsprach. Die staatliche Erziehung ohne parlamentarische oder lokale 
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Kontrolle führte zur Ideologisierung der Schule im Dienst des Militarismus, 

des Nationalismus und des Imperialismus. 

• Während im Westen „sich die Modernisierung auf der Basis der eigenen 

abendländischen Tradition und in Auseinandersetzung mit ihr entwickelt 

hatte und traditionelle Wertvorstellungen und Normen sich im Verlauf dieses 

Modernisierungsprozesses immer wieder neu legitimieren oder anpassen 

mussten“ (Stahncke 1992:223), bemühten sich die aufgeklärten 

Staatsbeamten in Japan zuerst um eine rasche Aufnahme der westlichen 

zivilisatorischen und technischen Errungenschaften. Dabei machte man 

einen Bruch mit der kulturellen und pädagogischen Tradition des eigenen 

Landes. In der Folgezeit zeigte sich aber, dass auch in Japan beim 

Staatsbildungs- und Modernisierungsprozess die Konflikte mit der Tradition 

und die Anpassung an sie unvermeidbar waren. 

• Die staatstragenden, vom Staat abhängigen Gruppen, an erster Stelle 

Beamte, aber auch militärische Führungsstäbe, oder die mit dem Staat 

kooperierende kapitalistische Klasse erwiesen aufgrund ihrer ideellen und 

materiellen Interessen dem sich zentralisierenden Staat große Loyalität. Sie 

hatten eine hohe Identifikation mit dem Staat. Sie waren größtenteils 

ehemalige Samurai und Honoratioren. 

Aus der Schilderung von Michael Mann ersieht man, dass das 

Wechselverhältnis zwischen dem sich neu formenden modernen Staat und der 

Etablierung des modernen staatlichen Bildungswesens kein japanspezifisches 

Phänomen war, sondern im 19. Jahrhundert eine auch im Okzident zu 

beobachtende Tendenz. Ihm zufolge betrafen „das Hauptwachstum des Staates 

und seine wichtigste zivile Aktivität im späten 19. Jahrhundert das Schul- und 

Bildungswesen“. „In den meisten Ländern nahm die öffentliche Verwaltung (sei 

es zentral, regional oder lokal) Privatschulen in ihre Regie oder sie weitete ihre 

eigenen Schulen aus […]“ (Mann 2001:65) „Die Ausweitung des staatlichen 

Erziehungswesens war […] zum Teil eine Funktion der Arbeitserfordernisse des 

Kapitalismus und des modernen Staates. Sie spiegelte aber auch das Streben 

der herrschenden Klassen nach sozialer Kontrolle und das der untergeordneten 

Klassen nach ’ideologischer Staatsbürgerschaft’ wider – Bestrebungen, in 
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denen die Kristallisationen des Staates als Klassenstaat und als Nationalstaat 

offenbar wurden.“ (Mann 2001:64) Dieses „Erziehungswesen verstärkte nicht 

nur das Klassenprinzip, es trieb auch die nationale Kristallisation des Staates304 

voran“. (Mann 2001:65) 

                                                 
304  In den USA und Britannien war im 19. Jahrhundert kein aggressiver Nationalismus zu 
erkennen. (Mann 2001:70-71) 
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Kurzfassung 

 

1868 begann in Japan eine neue Ära: die Meiji-Zeit. Seit der Endphase der 

Edo-Zeit war das japanische Land in seiner selbstständigen Existenz von 

außen bedroht und im Inneren durch Souveränitätskonflikte in zwei feindliche 

Lager gespalten, was den Sturz des Tokugawa-Shogunates und die 

Restauration der kaiserlichen Herrschaft 1867 herbeiführte. Die aufgeklärten 

Staatsbeamten, die die imperialistischen Gefahren, den Zentralisierungszwang 

und den Modernisierungsdruck, unter den Japan stand, erkannten, leiteten den 

Bildungsprozess eines modernen Staates und die tiefgreifenden 

weltanschaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsprozesse ein. Ihr 

oberstes Ziel war, die bisher durch zahlreiche Fürstentümer und 

unterschiedliche soziale Stände getrennte Bevölkerung zu einer Nation zu 

vereinigen und  das rückständige Land auf ein Niveau der okzidental-modernen 

Staaten anzuheben und so seine Souveränität zu bewahren. Das erforderte 

neue bildungspolitische Zielsetzungen und Ausbildungsanstalten. Das 

staatliche Bildungswesen, das 1872 im Zug der Zentralisierung geschaffen 

wurde, war utilitaristisch, etatistisch und zentralistisch ausgerichtet. Hatte das 

ständisch organisierte alte Bildungswesen primär zur Reproduktion der 

überlieferten Kultur, zur Legitimation der traditionalen Herrschaft und damit zur 

Stabilisierung der bestehenden Gesellschaftsstruktur gedient, sollte das 

leistungsorientierte neue Bildungswesen zur Befreiung des Volkes vom 

feudalen Machtverhältnis und von der feudalen Weltanschauung sowie zur 

Qualifikation des Individuums zur Mitgestaltung eines modernen Staates, einer 

mobilen bürgerlichen Gesellschaft und einer liberalen Wirtschaft beitragen. 

Letztendlich sollte es auf die Innovation der Gesellschaft, die Herstellung und 

Steigerung des wirtschaftlichen und militärischen Potenzials und der 

internationalen Konkurrenzfähigkeit des Landes wirken. 

Die Monopolisierung der politischen Macht und die damit 

korrespondierende Monopolisierung der Bildung und Erziehung durch die 

absolutistische Beamtenherrschaft lösten heftige Kontroversen und 

Widerstände in der Regierung und in der Gesellschaft aus. Die ersten zwei 
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Jahrzehnte der Meiji-Zeit waren von den politischen und pädagogischen 

Auseinandersetzungen, die mit den Fragen der Träger der Souveränität, der 

Staatsform und der Herrschaftslegitimation eng verbunden waren, geprägt. Zur 

Durchsetzung ihrer Reformpläne und der staatlichen Macht kämpften die 

herrschenden rationalistischen Akteure unter Anwendung von Gewaltmitteln 

einerseits, bemühten sich andererseits, die Legitimation der staatlichen 

Herrschaft und Ordnung durch die Schule zu schaffen. Dabei erfuhr das 

Bildungsgesetz und der Bildungsplan einige Modifikationen. 1889 entstand ein 

konstitutioneller Staat mit einer monarchischen Spitze. Mit der oktroyierten 

Verfassung und dem Kaiserlichen Erziehungsedikt wurde die Legitimation der 

staatlichen Herrschaft und damit die Grundlage für eine geistige und politische 

Einheit der japanischen Nation geschaffen. In der neuen Volksbildungs-

konzeption verschmolzen nationale und militärische Motivationen sowie 

rationale und traditionelle Komponente harmonisch. Der Volksunterricht richtete 

sich nun auf die Hinführung zur Ehrfurcht vor dem Kaiser und dem Kaiserhaus, 

zur Sitte, zur Achtung vor der staatlichen Ordnung, zur Vaterlandsliebe und zum 

Gemeinsinn. Der Staat monopolisierte hierbei die politische, die militärische und 

die ideologische Macht durch den Kaiser. In der Folgezeit beschritten die 

staatlichen Machtakteure in Kooperation mit den privatwirtschaftlichen 

Machtakteuren den Weg zu einer Imperialmacht. In den niederen Schulen trat 

die Funktion der Herrschaftslegitimation und der Sozialintegration der 

kaiserlichen Untertanen in den Vordergrund. Hand in Hand mit der 

Durchsetzung des modernen Staates im Inneren und nach außen, die den 

Militarismus und den wirtschaftlichen und sozialen Wandel mit sich brachte, 

setzte sich die allgemeine Schulpflicht durch. 

In dieser Dissertation habe ich versucht, den Entstehungs- und 

Entwicklungszusammenhang des modernen Bildungswesens und des 

modernen Staates aufzuzeigen, und die Wechselwirkungen zwischen den 

rationalistischen und den traditionalistischen Kräften sowie zwischen den 

zentralstaatlichen und den lokalen bürgerlichen Interessen als treibende Kräfte 

für die staatliche und schulische Entwicklung darzustellen. Zu meiner Arbeit 

habe ich die Beispiele des Gebietes der heutigen Präfektur Fukushima 

herangezogen, deren lokale politische und gesellschaftliche Kräfte bei den 
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Machtkonflikten um Souveränität eine wichtige Rolle spielten und bildungs-

geschichtlich bedeutsame Schulen aufbauten. Der Schwerpunkt der Analyse 

liegt in der ersten Hälfte der Meiji-Zeit (1867-1884); die Beschreibung erstreckt 

sich jedoch auf die Zeitspanne von der Edo-Zeit (1600-1867), bis gegen Ende 

der Meiji-Zeit (1907). 
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Abstract 

 

1868 marked the beginning a new era in Japan: the Meiji period. Since the late 

Edo period, Japan's independence was being threatened not only from the 

outside, but also from the inside, as it was divided into two enemy factions 

resulting from conflicts of supremacy. This eventually brought about the fall of 

the rule of the Tokugawa Shogunate and the restoration of the Japanese 

Empire in 1867. The officials of state, who understood the dangers of 

imperialism and the enforcement of centralization as well as the pressure of 

modernization confronting Japan, initiated the process of creating a modern 

state, which was accompanied by profound ideological, economic and social 

changes. Their main goal was to unite the populace, which was still separated 

into numerous principalities and different social classes, and transform the 

backward country into a modern occidental state so as to secure its sovereign 

independence. This made new educational policies and institutions necessary. 

The public education system, established in 1872 in the course of the 

centralization of the state of Japan, was utilitarian, budgetary and centralistic in 

its orientation. While the former corporative education system served mainly to 

reproduce the traditional culture, to legitimize the traditional authority and 

consequently strengthen the established structure of society, the new 

meritocratic education system aimed to free the nation from the power relations 

and ideology of feudalism, thereby enabling the individual to participate in 

building a modern state, a mobile civil society, and a liberal economy. In the end, 

it was supposed to influence social innovation, the production and enhancement 

of economic and military potential, as well as the international competitive 

power of the country. 

Both political power and education were monopolized under the 

absolutist rule of administration, which caused great debate and resistance both 

within the government and within society. The first two centuries of the Meiji 

period were shaped by political and pedagogical controversies concerning 

questions of the sources of supremacy, the form of government, as well as the 

legitimation of rule. On the one hand, the ruling rationalist agents made use of 
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violence in order to enforce their reform scheme and governmental power, on 

the other hand, they used schools as a means to establish the legitimation of 

governmental rule. In the process, both the educational act and the curriculum 

underwent some modifications. In 1889, a constitutional state lead by a 

monarchy was installed. The imposed constitution and the educational edict 

enabled the legitimation of governmental rule and formed the basis for 

intellectual and political unification of the Japanese nation. In this new concept 

of national education, national and military motivations merged with rational and 

traditional values harmoniously. Public education now served to inculcate 

reverence of the emperor and the imperial household, adherence to customs, 

respect of governmental order, love of the homeland, and community spirit. In 

order to do so, the government monopolized the political, military and 

ideological power through the emperor. In the period that followed, the agents of 

governmental power pursued the way towards imperial rule together with the 

agents of the corporate sector. The main focus of the agendas of basic schools 

lied in the legitimation of sovereignty and the social integration of imperial 

subordinates. Together with the implementation of the internal and external 

modern state, which introduced militarism and brought about economic and 

social changes, compulsory education had become established. 

In my dissertation, I have attempted to illustrate the emergence and 

development of the modern educational system and the modern state. 

Furthermore, I have shown the correlation between the rationalist and traditional 

powers and between the interests of the central state and the citizens as the 

driving force behind the development of state and education. I have used 

examples of the area of the contemporary Fukushima Prefecture, in which the 

local political and societal powers played an important role concerning the 

power conflicts of supremacy, and which built schools that are significant for the 

history of education. The main focus of the analyses lies on the first half of the 

Meiji period (1867-1884); however, the description spans the interval from the 

Edo period (1600-1867) up until the end of the Meiji period (1907) 
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